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amtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architekture (zugleich Verzeichniz der

bereits erschienenen Binde, bezw. Iefte) sind am Schlusse des vorliegenden Bandes zu finden,
Jeder Band, bezw. Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architekture bildet auch ein
fiir sich abgeschlossenes Buch und ist einzeln kiuflich.
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Einleitung.

Zur Baufithrung rechnet man im allgemeinen:

) die sog. Vorarbeiten;
) die Anfertigung des Entwurfes und des Erliuterungsberichtes;
3) die Aufstellung des Kostenanschlages;
) die Verdingung der Bauarbeiten;
) die Leitung und Uberwachung des Baues, welche
®) in den Arbeiten im Baubureau, demnach im Verkehr mit
Behdrden, Handwerkern u. s. w., und
) in der Beaufsichtigung der Bauausfiihrung selbst besteht.
Hieran soll im vorliegenden Band angeschlossen werden der Abschnitt:
6) tiber Riistungen und Baugerite zur Beférderung der Materialien

auf der Baustelle.

Die Baufithrung bei Staats-, Gemeinde- und Privatbauten sollte eigentlich
die gleiche sein; doch zeigt sie insofern manche Abweichungen, als die Formen
der Geschiftsbehandlung bei ersteren bedeutend schirfer geregelt sind und der
Bauleitende sich genau nach bestimmten Vorschriften zu richten hat, wihrend
bei Privatbauten derselbe sich freier bewegen kann und fast alles von seinem
eigenen Ermessen abhidngt. Denn nur selten wird es vorkommen, dafs der
Bauherr fiir sich Vorbehalte macht und dadurch die Freiheit der Thétigkeit
seines Architekten einigermafsen beschridnkt. Dies tritt besonders bei der Ver-
dingung der Arbeiten hervor. Im nachstehenden werden deshalb hauptsichlich
die Grundsitze Beriicksichtigung finden, nach denen die Leitung der Staats-
bauten erfolgt, und es soll — in Ermangelung d&hnlicher Werke anderer
Staaten — die »Dienstanweisung fiir die Lokalbaubeamten der Staats-Hochbau-

verwaltung« in Preufsen vorzugsweise in Betracht kommen.

&

Einteilung.

Privatbauten,
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I. Teil, 6. Abteilung:

DIE BAURFUHEUN G.
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I. Abschnitt.
Voo razr.beltedn:
1. Kapitel

Vorarbeiten im besonderen.

Bevor man an das Suchen eines geeigneten Bauplatzes und an die An-
fertigung von Skizzen fiir den Neubau gehen kann, mufs ein nach Mbglichkeit
erschopfendes Bauprogramm vorliegen, was vom bauleitenden Beamten oder
vom Architekten in Gemeinschaft mit der das Bauwerk spiter benutzenden Be-
horde oder vom Bauherrn auszuarbeiten ist.

Da der Bauleitende es hierbei fast immer mit Laien zu thun hat, so ist
den Angaben der letzteren, besonders beziiglich der Mafse, die grofste Auf-
merksamkeit zuzuwenden; sie sind in zweifelhaften Féllen sofort auf etwaige
Irrtiimer aufmerksam zu machen, weil, wenn spater der Neubau an einzelnen
Stellen den Anforderungen nicht entsprechen sollte, schliefslich die Schuld fast
immer auf dem Architekten ruhen bleibt,

Es empfiehlt sich deshalb, iiber die Angaben der Beteiligten eine Ver-
handlung aufzunehmen und diese von ihnen unterschreiben zu lassen.

Nachdem durch das Bauprogramm der Umfang des nétigen Bauplatzes
bestimmt und ein den Zwecken geeigneter gefunden ist, welcher nach Gréfse
und Form den Anspriichen geniigt und auch beziiglich der Héhe des Kauf-
preises nicht beanstandet wird, ist durch einen genauen Lageplan mit Angabe
der Himmelsrichtungen, der von dem Baubeamten anzufertigen ist, diese Form
und Gréfse der Baustelle und ihre nichste Umgebung zu erldutern. Nur wenn
es sich um Klarstellung der Begrenzung und Groéfse des Grundstiickes den Nach-
barn gegeniiber handelt, fillt diese Aufgabe einem gepriiften Landmesser zu.
Die Gestaltung der Oberfliche des Bauplatzes ist durch ein Nivellement, iiber
welches spéter noch einige Worte gesagt werden sollen, zu bestimmen; auch ist
die Beschaffenheit und Tragfdhigkeit des Baugrundes durch Bohrungen oder
Probebelastungen festzustellen,

Es ist ferner die Lage des hichsten Grundwasserstandes oder, in der Niihe
von stehenden oder flielsenden Gewissern, des Wasserstandes iiberhaupt durch
BErkundigung bei Behorden zu ermitteln, die Gewinnung guten und ausreichenden
Trink- und Gebrauchswassers, die Méoglichkeit einer geregelten Entwisserung
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und die Beseitigung der Auswurfstoffe ins Auge zu fassen, endlich auch die Zu
génglichkeit des Grundstiickes, etwaige Rechte der Nachbargrundstiicke w. s. w.
zu untersuchen. -

Nach Abschlufs aller dieser Ermittelungen, sowie nach Genehmigung des
Bauprogramms wird dem Baubeamten seitens der vorgesetzten Behérde der
Auftrag zur Ausarbeitung von Vorentwiirfen (Skizzen), Erliuterungsberichten
und Kostentiberschldgen fiir alle Neubauten erteilt, deren Gesamtkosten voraus-
sichtlich mehr als so0o0 Mark betragen.

Fiir die Vorentwiirfe ist bei Staatsbauten der Mafsstab von 1:200 und bei
sehr umfangreichen Bauwerken ein solcher von 1:400 zu wihlen; auch geniigt
hierfiir die Anfertigung der Hauptgrundrisse, sowie eines Durchschnittes. Bei
Privatbauten wird ein etwas gréfserer Mafsstab fiir diese Zeichnungen, 1:150
bis 1:100 genommen werden miissen; auch werden Amnsichtsskizzen und wo-

Fig. 1.
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moglich Schaubilder (Perspektiven), besonders bei freistehenden Gebduden, gar
nicht zu entbehren sein.

Fir Lage- und Héhepline geniigt ein Mafsstab von 1:500; in letztere sind
jedoch die Hohen in 1ofachem Mafsstab der Lingen, also 1:50 aufzutragen.
Besser jedoch als diese Hohenpline ist das Eintragen eines Hohennetzes in die
Lageplane und dieses Netz auch fiir spatere Arbeiten brauchbarer. Die Maschen-
weite des Hohennetzes richtet sich mach der mehr oder weniger unregel-
mafsigen Gestaltung der Oberfliche des Bauplatzes. Fig. 1 giebt ein Beispiel
dafiir. Die Angaben der Hoéhen beziehen sich entweder auf den zundchst-
liegenden Wasserpegel oder auf einen angenommenen Nullpunkt.

Der den Skizzen beizufiigende Erlduterungsbericht mufs gemifs den An-
gaben in Art. 3 iiber Folgendes Auskunft geben:

1) die dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Vorentwurfes, also

die Anfithrung der Verfiigung der Behorde, mit welcher der Auftrag

erteilt ist;




2) das Bauprogramm;

die Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes;

4) die Beschreibung des Entwurfes;

5) Vorschlige iiber die Bauart und die Heizeinrichtung, deren Wahl zu
begriinden und in allgemeinen Umrissen zu erldutern ist;

6) den Zeitraum, innerhalb dessen Herstellung, Abnahme und Abrechnung

des Baues beabsichtigt werden;

7) die Bauleitung, die Art und Zahl technischer Hilfskrifte bei der Bau-

ausfithrung u. s. w.;

8) eine iiberschlagliche Berechnung der Baukosten.

: Diese tberschligliche Berechnung mufs einmal nach einem Einheitspreise

{'Eﬂir das Quadratmeter iliberbauter Grundfliche und dann nach einem solchen fiir

™ das Kubikmeter Rauminhalt erfolgen. Fiir beides giebt das unten genannte
‘Werk?) folgende Vorschriften:

»1) Bei Berechnung der bebauten Grundfliche sind die Abmessungen des Erdgeschosses zu Grunde
zu legen. Kleine und niedrige Anbauten, die im Verhiiltnis zum ganzen Gebiude von unwesentlicher
Bedeutung sind, wie Freitreppen, Kellerhilse u. s. w., sind dabei fortzulassen; dagegen sind Anbauten
von der Hohe des Erdgeschosses, ferner bei Kirchen die Vorhallen, Sakristeien, auch die Strebepfeiler,
bei Turnhallen die Vorrdume, Kleiderablagen und Geriitriume zu beriicksichtigen.

2) Bei Berechnung des Rauminhaltes ist die bei der Flichenberechnung gewonnene Zahl mit
der Hohe des Gebdudes von der Oberkante des Fundaments bis zur Oberkante der Umfassungsmauern
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zu multiplizieren. Haben einzelne Teile des Gebiudes verschiedene Héhe, so ist in der vorangegebenen
Weise fiir jeden Gebiudeteil der Rauminhalt festzustellen,

Hierbei ist folgendes zu beachten:

@) Bei unterkellerten Gebiduden oder Gebiudeteilen (Fig. 2) ist die Hohe von der Oberkante des
Kellerfufsbodens an, bei nicht unterkellerten von der Oberkante des untersten Bankettes an (Fig. 3),
jedoch nicht tiefer als 1,om unter der Erdoberfliche (Fig. 4) zu rechnen.

Ist ein Bankettabsatz nicht vorhanden, so ist ein ideelles Bankett (Fig. 5) anzunehmen und fiir
dieses 0,50 m von der Fundamenthéhe in Abzug zu bringen., Liegt die Kellersohle im wesentlichen in
der Hohe der Erdoberfliche, so ist das Gebiude nach Art der nicht unterkellerten zu behandeln,

f) Reichen die Fundamente einschliefslich der Bankette bei nicht unterkellerten Gebiuden tiefer
als 1,50m unter die Erdoberfliche (Fig. 6) oder bei unterkellerien tiefer als 0,60 m unter die Oberkante
des Kellerfufsbodens (Fig. 7) herab, so sind die Kosten dieser tiefer gefiihrten Fundamente ebenso wie
diejenigen der kiinstlichen Griindung (Fig. 8, 9 und 10) von den Kosten des Gebiudes zu trennen und
besonders in Ansatz zu bringen.

t) Die Hohe wird bis zur Oberkante der Umfassungsmauern (Fig. 11 u, 12), bei iiberhiingenden
Dichern bis zur Unterkante der Dachschalung (Fig. 13), bei Pultdiichern bis zur Oberkante der
niedrigen Umfassungsmauer (Fig. 12) gemessen,

Sind bei Kirchen die Tirme, Chore, Schiffe u. s w. fortlaufend mit Giebeldreiecken bekront,
50 ist die Gesamthcéhe bis zur halben Hohe der Dreiecke zu rechnen,

Fig. 2, Fig. 3. Fig. 4.
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1) Dienstanweisung fiir die Lokalbeamten der Staats-Hochbauverwaltung, Berlin 13¢8,
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Fig. 6. Fig. 7.

§) Der Berechnung des Rauminhaltes von Tiirmen kleiner und mittelgrofser Kirchen ist die fiber-

baute Grundfliche, im Erdgeschofs gemessen, zu Grunde zu legen und diese mit der Gesamthohe zu

multiplizieren, auch wenn sich der Grundrifs in den oberen Geschossen dndert.
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Fig. 12,

Dasselbe gilt fiir Strebepfeiler.

¢) Fiir cin ganz oder teilweise ausgebautes Dach-
geschofs, ferner fiir alle iiber die Oberkante der Um-
fassungsmauern sich erhebende Bauteile, als Attiken, Zier-
giebel, Tiirmchen, Kuppeln, reich ausgebildete Diicher,
aus Werkstein hergestellte Turmhelme u. s, w. ist, soweit
diese Teile nach vorstehendem bei der Berechnung noch
nicht beriicksichtigt worden sind, der Gebdudehdhe eine
entsprechende Mehrhihe hinzuzusetzen.

Dieser Hohenzuschlag ist so zu ermitteln, dafs der
dadurch vermehrte Rauminhalt beziiglich der Kosten im
wesentlichen den Mehrkosten der genannten Bauteile ent-
spricht.

¢) Grofse, innerhalb der Gebiiude liegende, mit Glas
bedeckte und vom Erdgeschofs an durch mehrere Geschosse
reichende Hife oder Hallen sind bis %y ihres Rauminhalts
in Abzug zu bringen.«

Diese Vorschriften iiber iiberschligliche
Kostenberechnungen haben jetzt wohl allge-
mein in Deutschland, auch bei Wettbewerb-
entwiirfen, Geltung gefunden. In Osterreich

werden jedoch noch vollstindige, nach Titeln und Positionen gesonderte Kosten-
iiberschlige hergestellt, bei denen die Massen der verschiedenen Arbeiten ohne
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Beifiigen einer eingehenden Berechnung kurz angegeben und ein Einheitspreis
hierfiir zu G-ru‘ndc gelegt wird, so dafs sich ein solcher Kosteniiberschlag schon
dem genauen Kostenanschiage erheblich néhert und bedeutende Massen- und
Vorberechnungen erfordert. (Ndheres dariiber im unten genannten Werke2),

Umfafst eine Bauausfithrung verschiedene Baulichkeiten, so sind die Kosten:
a) fiir das Hauptgebaude,
b) fiir die Nebengebiude,
c) fir die Nebenanlagen (Umwehrungen, lﬁllt\x’éls.sel'ul}g‘, Wasserzufiihrung,
deleuchtung, Pflasterung und sonstige Befestigung der Hofe, Garten-
anlagen, Brunnen u. s. w.),
d) fir die innere Ausstattung der Gebdude mit Mobiliar, Geriten, Instru- 3
menten u. dergl.
gesondert zu ermitteln.
Uber die Abmessungen und Einrichtungen offentlicher (Gebidude und An-
lagen giebt es in den verschiedenen Staaten gewisse Bestimmungen und Vor-
schriften, welche beim Entwerfen und auch bei der Berechnung der Kosten zu
beachten sind. Ihre Wiedergabe wiirde hier zu weit fithren. Fiir Preufsen sind
diese Vorschriften in der in Fufsnote 1 genannten Dienstanweisung (S. 67 und
233 ff.) und in dem unten angefithrten Werke?) enthalten. Sie beziehen sich
\

hauptsdchlich auf Gerichts-, landwirtschaftliche, Forst-, Kirchen- und Schul-
bauten. (Siehe auch das unten genannte Werk1),

Die Preise sind natiirlich grofsen, sowohl zeitlichen wie auch 6&rtlichen
Schwankungen unterworfen. Am genauesten lassen sich die Einheitssitze durch
Vergleich mit den Kosten ganz gleichartig ausgefiihrter und ausgestatteter, nicht
in allzugrofser raumlicher Entfernung gelegener Gebaude ermitteln. Auch da-
bei aber sind etwaige Steigerungen oder Erméfsigungen der Arbeitsléhne oder 3
Materialpreise zu beriicksichtigen und dann entsprechende Prozentsiitze dem bei
den bereits vorhandenen, dhnlichen Gebiuden ermittelten Einheitspreise hinzu-
zufiigen oder abzurechnen. (Nédheres iiber iiberschligliche Kostenbestimmungen
und Wertermittelungen siehe im unten genannten Werke?).

Bei Staats- und Gemeindebauten kommt es darauf an, dafs alle Ansitze
der Kosteniiberschlige revisionsfdhig sind. TFolgendes Beispiel, den friither ge-
nannten »Vorschriftens entnommen, betreffend den Neubau einer Dorfkirche soll
dies klar machen.

Die tiberbaute Grundfliche betrigt :

a) fir das Haupt- und Nebenschiff (ohne Turm und
STy Al ) S VS (e e oy ( 13,40 >< 12,30 = 164,82 qm
fur den Rest des Hauptschiffes einschl. der Altar-

. ; 9.20 3,90
nisehe: - 5 10,20 >< 9,20 5 -+ 8,60 > 0,51 = 114,68 qm
zusammen 279,50 am
| T T by o e v P L B,50 = 30,95 »

c) fiir die Sakristei , Ve e e e e w ey e e SRREG =110 B ignt
d) fiir den Anbau zur Bahrenkammer ohne die Strebe-

i L S e o TR L R S e 2,40 >¢ 6,50 15,60 »

Zusammen 85,10 am

Die Baufithrung etc. Wien 18q0.

%) Scavez, W. Der Verwaltungsdienst der K
1884, S. 67, 85, o1 u. ff.

1) Scavrz, W. Der Verwaltungsdienst u. s, w,

5) Handbuch der Baukunde, Abt. I, Heft 1: Ba

Preussischen Kreis- und Wasserbau-Inspectoren. Magdebiirs

ag II. Berlin 18g7.

Baurecht. Von Possrn. Berlin 1887,

e e~




Unter Zugrundelegung des Rauminhaltes berechnen sich die Kosten, wie folgt:

Das Schiff enthilt 164,80 ~~ 114,70 = 279,50 9m oder bei 10,20 m Hohe = 2850,30 cbm
Die Anbauten enthalten 1950+ 1580= 3510 » » » 38pgom » — 13838 »
Die Billgekammer enthilt 4,10 > 20— D84 » » S 4,00 m = 39,56 »

zusammen 3023,64 cbm
odet rund 0% ebmian g7 Mark . . . L 0w e e s e e e e = ST AOR Mark
dazun der Turm mit 30,25 am bei 22,00 m Hohe == 665,50 ¢bm zu 32 Mark — 21296 »

zusammen 72 704 Mark,

Die Angemessenheit der Einheitspreise von 17, bezw. 32 Mark ist hiernach noch durch solche
= 5 FE

gabe des Baunjahres derselben zu begriinden,

bereits fertig gestellter Kirchen unfer A
Fiir den Voranschlag einer grifseren Bauausfiihrung giebt Nachstehendes

ein Beispiel, wobei jedoch die Vordersitze fiir den Rauminhalt fortgelassen G

Voranschlages

sind ¢)
einer

Kosteniiberschlag

fiir den Neubau eines stidtischen Krankenhauses im Pavillonsystem fiir 600 Kranke,

Im einzelnen Im ganzen
Mark Mark
I]| Verwalty 15 300 cbm Inhalt zu 16,00 Mark G - 244 800
Il Wirtschaftsgebdude mit Wasserturm, und zwar:
Wirtschaftsgebdude, 10 000 ¢bm zu 12,00 Mark = . . . 120 000
Wasserturm, 2150 cbm zu 1800 Mark = . . ., . . . 38 700 i
Schornstein, 35 m hoch, rund 172 cbm zu 2500 Mark = . 4 300 —
zusammen: 163 000
[II—VIIL|| 6 zweistockige Pavillons fiir je 64 Betten, zu 10000 cbm
B s T £ e - 960 000
[X—XIV Yavillons fiir je 36 Betten, zu 4400 cbm
20 TR e = O S B PR e S Tl — 475 200
XV hl, Einrichtung, 1150 1z 30,00 Mark = 34 500
XVI 1le, 4110 cbm zu 20,00 Mark =. . . . . . . . — 82 200
NWVIT || Eishaus; 400 cbm zu 30,00 Mark — . . + . & « « « o . 12 000
XVIII Inventarium, einschl. Wische fiir 600 Kranke, zu 450,00 Mark — 270 000
XIX || Maschinelle Einrichtungen u. 5. w.:
2 Dampfkessel mit je 85am Heizfliiche, einschl. Ein-
mauerung, Armatur und Speisevorrichtung zu 6cooMark 12 000
2 Dampfj mit Betriebsdampfmaschinen einschl
Daxy leitung und Pumpenleitung zu 3000 Mark . . 6 000 —_

Maschinenfundamente und gemauerter Kanal fiir die

BIURNEN T e S 1 000 -
Inhalt, einschl. der Rohr-

Pumpenleitung bis zum

2 asserbehilter zu 60 cb
leitunpen, 26 2000 Mark .. oL h 0 e 4 00D —
Einrichtung der Dampfkochkiiche und der Spiilkiiche fiir
boo: Kranke, zni2000 Mark . . . & 4 oW . . . 12 000 —
Einrichtung der Waschkiiche, Plittstube, Trocke
w.s.w; fir 6oo Kranke, ZuiGpo-Mark . v . o i 3 6oo —
zusammen;: | 38 600
KX
ung, Wegebefestigung, Gartenanlagen :
65 300 am unbebaute Fliche zu 2,50 Mark — rund . 168 300 i
Tit. 2. Entwisserungsanlagen, 65 300 am zu 1,00 Mark 65 300
t. 3. We und Telegraphenleitungen a
halb der Gebiude, 60 800dm zu 1,00 Mark = . . . 63 300 —
Seitenbetrag; 298 goo 2 280 300

wommen dem in Fufnote 5
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|| Im einzelnen Im ganzen
Mark Mark
Ubertrag: 298900 | 2280300
Tit. 4. Umwehrungen, 967 m steinerne Umwehrungsmauer
w0 Mark ==-rund:s = eal g il . 97000 Mark
140m schmiedeeiserne Umwehrungeinschl.
der Thore zu 150,00 Mark . . . . 21000 »
100 m hélzerne Einfriedigungen der Wirt-
schaftshofe w. s, w. zu 10,00 Mark . . 1000 » |
| Zusammen: 119 000
Tit. 5. Brunnen: 2 Kesselbrunnen von 2 m lichter Weite, |
je etwa 20 m tief fir 1m Tiefe 150,00 Mark = . . 6000 |
Tit. 6. Insgemein: Asche- und Miillgruben, 4 Stick
zu300o Mark= . . . .. . « . T200Mark |
1 Springbrunnenbecken — e e OO =% |i
Fiir unvorherzusehende Ausgaben bei XX=—= 10900 »
Zusammien: 13 100 5 —

| || zusammen: | 437 000
|

NXI || Insgemein:
Anlage eines befestigten Weges aufserhalb des Anstalts-
gebiudes, etwa 100 m Linge zu 50,00 Mark —

- bl 5000 -—
Fiir Herstellung eines gemauerten Entwiisserungskanals i
etwa 100 m Linge zu 20,00 Mark e RS TN L 2 000
Fiir Heizversuche, Probeheizungen, sowie fiir unvorher-
mseliende Anspabems s e niE S S e e s 35 700
[ | zusammen; ‘ 42 700
XXII | Bauleitung u, s, w,

Beamtengehilter beim Entwerfen und bei der Bauleitung,
Bureaukosten, R.eisen, Bauziiune, M;\lcriu]icn.'-achuppcn,
Jefestigung und Entwisserung der Baustelle withrend

il der Bauzeit und sonstige voriibergehenden Zwecken
dienende Anlagen, etwa 49, der obigen Barsumme

= 0,04 >< 2 700000 Mark = rund —_ | 110000

Anschlagssumme: | 2 8§70 000

Es sei jetzt schon bemerkt, dafs fiir alle mit rémischen Zahlen bezeichneten
Teile des Voranschlages spater nicht nur besondere Anschlige anzufertigen,
sondern auch besondere Rechnungsbiicher im vorliegenden Falle also 22 an-
zulegen sind.

15. Ein genaueres Ergebnis lifst sich nach Posern”) dadurch erzielen, dafs man
]::"r}:":"‘gg unter Fortlassung der iblichen Einteilung in Titel alle Arbeiten, denen gleiche
des Massen zu Grunde liegen, in eine Position zusammenfafst, also fiir ganze G ruppen
Voranschlages: yon Arbeiten der Erfahrung entnommene Kosteneinheitssitze eintrigt, so z. B.
bei Heizung, Gas- und Wasserleitung, Fassaden u. s. w. Diese Einheits-
preise werden in den verschiedenen Gegenden und Orten Deutschlands aller-
dings sehr von einander abweichen, so dafs solche hier anzufiihren véllig {iber-

fliissig: ist. -
Die stadtische Bauverwaltung in Berlin hat statistische Ermittelungen an-
gestellt, nach denen nachfolgende Tabellen fiir Berechnung des Mauerwerkes,

Mauermaterials und der Holzmassen Geltung haben$),

7} Baukunde des Architekten, a. a. 0., 5. 8.
8) Nach: Baukunde des Architekten, a, a. O., 8, 6.
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Tabelle 1.

Masseneinheiten, benutzbar zur Ermittelung der Maurerarbeiten und Mauer-
materialien fir Ziegelbau der Umfassuugs- und Scheidewidnde.

'Iamrqucnchmtt in 9/, der iiber-||

Gesamter Mauer-

Bemerkung. Der Mauermaterialbedarf ! bauten Grundfliche s 2 | materialbedarf fiir
= TS | (Gur onL v “re o N O M ) el 3:ba
in den Winden (ausschl. Gewdlben, |  (Gurtbogen voll berechnet) 2 5% 100 cbm Gebiude,
Sfuster e telieaden Sehorasteine | I I - Tl 2o B Bankette ausge-
Pflaster, freistechenden Schornsteinen | la|a|2|e % | &8 E | schlossen(fiir mehr-
n. 8. w,) betriigt vom gesamten || @ = 2 % _% 2|l = _ 2| geschossige Ge-
Mauermaterialbedarf ausschl, des- | & g 3 | 3 & 8 ¥ e g I biilldt:}
See = i : s = = & & 0] O] o | {o] kS
jenigen fiir die Bankette: Ziegel| & | & D] S el i) !! Fio g11| [\J]L | Cement
85°/,, Kalk 60%,. _ - S
|1 | 2 | i | 7 & 9 | o | 11
= ~ — — — T . .:
1) Einstockige Arbeitswohnhiuser: || |
o) Einzel-, Doppel- und Vier- I! | | |
BiEdser o e w s e || 400 | 50F ‘ 2 | — | — | — | — —- — -—
B) Reihenhinser. . . A | B | = = = L3 5
2) Mehrstackige '\\'Uhnhdusm mit ge- ! !
wolbtem Keller:
o) in geschlossenem Grundrifs . . || 45 | 33 | 25 20 10 -- 850 | 4,00 | 015
B) in zerlegtem Grundrifs 48 | 85

|21 | — |18 19—22| 800 | 43 | Oz

3) Gebiiude mit grofseren Raumein- ! [ | | ‘
teilungen, mit gewolbten Kellern | | 5 | |
und Flurgingen: |
o) in geschlossenem Grundrifs . . || 42 | 30 | 21 |185( 16 | 16 | 9 |
) in zerlegtem Grundris . . .| 46 | 33 | 24 | 21 | 18 | 18 | 11 — |

o=
400 8,50

3,00 | 8,7 | 0,30

0 =

»Die Angaben in den Reihen 1—7 der Tabelle dienen zur Ermittelung des Mauerwerkes behufs
Berechnung des Arbeitslohnes, die Angaben der Reihen 9—11 zur Ermittelung des gesamten Mauer-
materialbedarfs ausschl. desjenigen fiir die Fundamente, Bei Verblendbauten ist der Bedarf an Ver-
blendsteinen eingeschlossen, Durch besondere Berechnung desselben und Abzug vom gesamten Stein-
bedarf erhilt man den Bedarf an Hintermauerungsziegeln, (Hiervon kann man gegebenenfalls etwa 49,
Hartbrand fiir stirker beanspruchte Mauerteile rechnen.) Die Angabe in Reihe 8 erméglicht unter Be-
riicksichtigung der Anmerkung im Kopfe der Tabelle die anderweitige Berechnung des Mauermaterial-
bedarfes aus den Angaben in Reihe 1—7. Der hohere Satz fiir den Abzug in Rejhe 8 gilt fiir Bauten
mit reicherer Verwendung von Terrakotten oder Haustein zu Gesimsen,

Die Sitze in Reihe 9 entsprechen nicht dem gewdhnlich vorausgesetzten Bedarf von 400 Ziegeln
des Normalformats) fiir 1 ¢bm -4~ 49/, Bruch, sondern dem thatsiichlichen Verbrauch (einschl. Bruch)
von 390 Ziegeln fiir 1cbm, Te nach Giite des Materials und der gemauerten Schichtenhohe wechselt in-
dessen der thatsichliche Bedarf und werden moglicherweise Abinderung

n erforderlich.

Bei Gebdudetypen, fiir welche die in Reihe 1—7 angegebenen Siitze nicht passend erscheinen,
kann der Mauerquerschnitt fiir 1 Geschofs besonders berechnet werden und sind dann die Mauerquer-
schnitte der anderen Geschosse unter Zuhilfenahme der Verhiltniszahlen zwischen den Mauerstirken

der verschiedenen Geschosse zu ermitteln,
Tabelle 2,

Masseneinheiten, benutzbar zur Ermittelung des Holzbedarfes.

Holzbedarf Meter Kubikmeter
i) Balkenlagen von Wohngebiuden fiir 100am Decke . . . . . . . . . 160 [ S0
2) Schul- und Verwaltungsgebiude, desglo. .« © « o o o o v @ o e 185 Sl =
3) Innere Fachwerkwiinde fiir 1 dm . & v G-ol e o o w o e wiow 1,50 0,025
Aufsere Fachwerkwinde, desgl. . . . : : 2,95 0,05
4) In Dichern iiber einfachen Gebiuden mit |cchtu,kloem tnuuduib und n,t\m'
10m Tiefe fiir 100 am iiberbauter Fliche . . . 5,00
5) Desgl. bis 15m Tiefe fiir 100 am bebauter Fliche 7,00
6) Desgl. bei zerlegtem Grundrifs, desgl. . . . . : y | 7:50—8,00

7) Steile Kirchendicher mit etwa 60 Grad “»Lclgun" und 13—20” lltfej du,g] 250—400 ; 10—11




benen Verfahren sehr einfach,

o ! 1 2 3 4
3 b, Tabelle 1, mit 1000 2 .
n, 3 Geschosse von je 4,0m, | Mauer- L Mauer- | Decken
1) o uer- one bezw,
])I'L'lill'lfl‘l“'&‘,!}d von l,5m .I-Iuhc; Gesamthéhe also 1 ih“;u R :
Es ergiebt sich folgende Berechnung: o e 2hhi
Kellergeschofs RO AR et NS s s S 333,0 3 999,0 666,0
Erdgeschofs L 240.0 4 960,0 T60,0
I. Obergeschofs L T | R e Y I 210,0 4 : 790,0
IT. Obergeschofs 1000 >< 0,18 LR oy e i e 180,0 4 720,0 520,0
Drempelwi OO = g A e 111,0 15 165,0 B890,0
—~ - - ]
2 Giebel, 15 m lang, 2 3<153< 0.4 B e e 12 =
:5 zur Berechnu 3T08,0
Ab 209, fir Of : N e gl S T41,6
Mauerwerk zur Materialberechnung y . 2966,4
o e Gl : Ziegel | Kalk
2066 <bm Mauerwerk zu 390 Ziegel und 125 1 Kalk, sonach Gesamtbedarf: b it
! chm
(laut Anmerkung zu Tabelle 1) 1156,7 3708
N 1156,7
Ziegel: TE Lo e L N e S N e S Yo ) I
0,585
: 3708 i
e e S T o e T R L 613
0,60
Der Gebidudemhalt betrigt: 1000 =< 16,5 = 16,500 ¢bm,  sonach Materialbedarf Ziegel Kalk

nach den Ax

ben in Reihe g und 10 der Tabelle 1:

Iausend

16800 208 5 o e e o
Kealles: ‘TBO00SC 000875 5" & = 0w s

Zie

Der nach beiden Ver en wie vor berechnete Materialbedarf stimmt sehr t itberein; zur Be-

bnisse empfehlen, Der Kalkbedarf fiir die Fund:

nutzung mag sich das Mittel beider Rechnungse

mente ist besonders zu berechnen,

In Reihe 4 der obi; Flichen der inneren Riume erhalten.

en Tabelle hat man gleichzeitig die

Bringt man davon die Flichen der iiberwélbten Riume und der Treppenofinungen in den Geschossen
in Abzug, so erhilt man unmittelbar die Fliche der Balkendecken.
Nur fiir die Berechnung der Wandflichen (zur Ermittelung des Arbeitslohnes fiir Wandputz) ist

es nicht moglich, brauchbare Masseneinheitssitze zu geben. Die beziigliche Ermittelung mn auf die

gewdhnliche Art und Weise besonders vorgenommen werden,

I

:chnet

Unter Benutzung der Mass 1einheitsangaben be Kosten des Arbeits-

an
lohnes fiir Mauerwerk, Gewdlbe. PHaster ausschl. Material, dann

trennt, aber ohne

Beriicksichtigung der Verblendsteine u, s, w.
Alle die Fas ctreffenden Kosten ermittelt man unter Anwendung eines Einheitssatzes fur
1 am als Zulage zum rohen Mauerwerk,

dij!_-

Decken werden einschl, Balken, Fufbéden, Stakung, Schalung, Mortel),
schon beim Mauermaterial berficksichtigt ist) und Anstrich berechnet. Fiir reicher behandelte
Decken einzelner Riume sind entsprechende Zusch dge zu mac

Rohrpulz (auss
welch

nen,

Ebenfalls wird fiir Décher ein Einheitspreis fiir 1 am iiberbauter Fliche e
Schalung, Eindeckung und Klempnerarbeit benutzt.

Thiren werden einschl, Diibel und l:..ilaurla_l
rechnet, Fenster des

schl. Holzkonstruktion,

yohlen, Beschlag und Amnstrich fiir 1 Stiick be-

gl. ei

schl. Einsetzen und Verputzen, Verglasung und Anstrich.
Gas- und Wasserleitungen sind nach der Zahl der Auslisse zu berechnen,

Will man die Kosten der Maurerarbeiten einschl. Material ermitteln, so sind fiir 1 cbm Mauer-

werk ausschl, Offnungsabzug 310—320 Stiick Ziegel zu rechnen,¢
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Bei mangelnder Erfahrung thut man gut, die Einheitspreise durch Anfragen . 1'5-”
- . - . - . 2 . feststellung
bei zuverlissigen Handwerksmeistern und Fabrikherren festzustellen, nicht aber e

die Angaben von Handbiichern zu benutzen, welche meist veraltet sind und nur  Preise.
fiir bestimmte Orte Geltung haben. Allenfalls konnen die Baukalender, bei
welchen die Preisangaben ofterer Priiffung unterliegen, zu Rate gezogen werden,

Die Vorentwiirfe, Erliuterungsberichte und Kosteniiberschlige sind dem 17,
Bauherrn vorzulegen oder an die vorgesetzte Dienstbehdrde einzureichen. Nach e
erfolgter Priifung durch jene Behorde, bezw. die Superrevisionsinstanz, miissen  nach
jene Arbeiten noch den den spiteren Neubau benutzenden Behorden oder Per- Em‘d:'”"'”g
sonen (bei Dominen z. B. den Péchtern) zur ,c"i_ufsorung vorgelegt, Bedenken am Vorentwiirfe
besten durch kommissarische Beratung erledigt werden. ot

Laien, welche mit Bauten selten oder gar nicht zu thun haben, sind von
vornherein darauf aufmerksam zu machen, dafs spéter, nach erfolgter Fertig-
stellung und Genehmigung der ausfiihrlichen Entwiirfe und Kostenanschlige,
Abweichungen von diesen nur ausnahmsweise statthaft sind. Bei grofseren Bau-
ausfithrungen sind dieselben ihnen jedoch nochmals zur Aufserung vorzulegen.

Dies hat natiirlich fur Privatbauten keine Gc_-.llung, Hier wiare der Bau-
herr von ehrenhaften Baumeistern nur darauf aufmerksam zu machen, dafs Ab-
weichungen vom genehmigten Entwurfe wihrend der Bauausfithrung beson-
ders bezahlt werden miissen und die Kosten des Baues gewohnlich wesentlich

Verfalren

erhohen,

2, Kapitel,
Architektonische Wettbewerbe.

Im Anschlufs an das {iber die Vorarbeiten Gesagte mogen hier die Grund- 8-
sitze fiir das Verfahren bei dffentlichen Preisausschreiben in Deutschland, Oster- e
reich und in der Schweiz mitgeteilt werden.

Fiir die Erlangung von Entwiirfen fiir bedeutendere Bauten wird jetzt
selbst vom Staat héufiz der Weg des beschrinkten oder offentlichen Preis-
ausschreibens gewidhlt. Bei ersterem wird nur eine bestimmte Anzahl von
Architekten zur Bearbeitung der Entwiirfe eingeladen, wahrend bei letzterem
es einem jeden freisteht, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Nicht immer
fiihrt derselbe unmittelbar zum Ziel. Oft wird unter den mit Preisen ausgezeich-
neten Architekten noch ein zweiter Wettbewerb wveranstaltet, weil aus ihren
Entwiirfen erst die Schwichen und Liicken des dem Preisausschreiben zu Grunde
gelegten Programms ersichtlich wurden, wobei dann gewdGhnlich alle Beteiligten
in gleicher Weise honoriert werden. Oft auch wird dem preisgekronten Archi-
tekten allein eine Umarbeitung seines Entwurfes aufgegeben, wodurch ein
geringerer Zeitverlust entsteht.

Fast durchweg hat das Offentliche Preisausschreiben den Erfolg, dafs die
Aufgabe von den verschiedenartigsten (resichtspunkten aus zur Loésung kommt
und man deshalb immer hoffen kann, unter den vielen Entwiirfen einen den
Anforderungen entsprechenderen zu bekommen, als wenn ein einzelner Architekt
allein mit der Bearbeitung der Aufgabe betraut wird,

Die vom Verbande deutscher Architekten- und Ingenieurvereine im Jahre bt i
1868 aufgestellten und spiter mehrfach revidierten Grundsdtze unterliegen schon das v
seit lingerer Zeit Beratungen der betreffenden Vereine behufs Verbesserung; = preis

ausschreiben

doch sind dieselben bhis jetzt noch nicht zum Abschlufs gelangt, dagegen im ;  iiechiand,
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Jahre 1898 die am Schlufs angefiigten Regeln fiir das Verfahren des Preisgerichtes
bei offentlichen Wettbewerben empfohlen worden. Die nachstehenden Grund-
sitze haben deshalb bis auf weiteres Geltung.

»Das &ffentliche Konkurrenzverfahren entspricht im weiteren Sinne einer Hauptrichtung der
Gegenwart, grofse und bedeutsame Unternehmungen offentlich zu behandeln, und dient im engeren
Sinne ebenso sehr den Imieressen des Bauherrn, wie denen der Baukiinstler. Seine Vorziige bestehen:

a) in der Vielseitigkeit der Auffassung der gestellten Aufgabe;

b) in der Ermittelung der hervorragenden Talente;

¢) in der Beschrinkung des Nepotismus und im Ausschlufs jeder Monopolisierung;

d) in der stets erncuerten Anregung des Gffentlichen Interesses fiir Bauunternehmungen;

e) in der durch den Wetteifer gesteigerten Anspannung der baukiinstlerischen Krifte,

Um aber den Bauherrn, wie den sich beteiligenden Baukiinstlern eine Garantie fiir den Erfolg
eines offentlichen Konkurrenzverfahrens zu bieten, ist die allgemeine Annahme folgender Grundsitze
erforderlich:

§ 1. Unter den Preisrichtern miissen Fachminner (Bautechniker) vorwiegend vertreten sein.

§ 2. Die Richter sind im Programm zu nennen. Sie miissen dasselbe vor der Veroffentlichung
gebilligt und sich zur Annahme des Richteramtes bereit erklirt haben,

§ 3. Die Annahme des Richteramtes bedingt Verzichtleistung auf jede dirckte und indirekte
Preisbewerbung und Beteiligung an der Ausfihrung des betreffenden Baues.

§ 4. Die im Programm verlangten Zeichnungen und Berechnungen sollen in der Regel das fiir
ausgefithrte Skizzen und eine summarische, auf Mafseinheiten (m Linge, am Flichen, cbm Rauminhalt
u. s. w.) gestiitzte Kostenermittelung erforderliche Mafs nicht {iberschreiten.

Die Mafsstibe miissen genaun vorgeschrieben sein,

Darstellungen von Details diirfen nur verlangt werden, wo diese fiir den Gedanken des Ent-
wurfes von besonderer Bedeutung sind.

§ 5. Es ist im Programm deutlich zu sagen, ob auf die Einhaltung einer bestimmten Bausumme
das mafsgebende Hauptgewicht gelegt wird, so dafs alle Pline, welche dieselbe iiberschreiten, von der
Konkurrenz ausgeschlossen sind — oder ob die genannte Bausumme nur als ungefibrer Anhaltspunlkt
dienen soll, in welchem Falle den Konkurrenten ein freierer Spielraum ausdriicklich vorbehalten bleibt.

§ 6. Die Ausschliefsung eines Entwurfes von der Preisbewerbung findet statt:

a) wenn derselbe nicht rechizeitiz eingeliefert ist;

b) wenn derselbe wesentlich gegen das Programm verstofst,

Stimperhafte oder in der Grundidee verfehlte Entwiirfe kdnnen von der Preiszuerkennung aus-
geschlossen werden. Die Ausschliefsung ist zu begriinden.

Von den angenommenen Entwiirfen sind durch die Preisrichter diejenigen Projektsticke von
der Beurteilung und Ausstellung auszuschliefsen, welche iiber das verlangte Mafs hinausgehen.

§ 7. Soweit hiernach konkurrenzfihige Arbeiten vorhanden sind, sollen die ausgesefzten Preise
an die relativ besten Entwiirfe verlichen werden, Nur wenn die Preisrichter einstimmig der Ansicht
sind, dafs keine Arbeit des ersten Preises wiirdig sei, ist es zuliissig, die fiiv Preise ausgesefzte Gesamt-
summe in anderer Verleilung zur Auszeichnung der hervorragendsten Entwiirfe zu verwenden.

§ 8. Simtliche zur Beurteilung angenommenen Arbeiten sind mindestens 2 Wochen lang,
in der Regel nach der Entscheidung des Preisgerichtes, offentlich auszustellen, das gutachtlich begriindete
Urteil der Preisrichter ist 6ffentlich bekannt zu machen.

§ 9. Die preisgekronten Entwiirfe sind nur insofern Eigentum des Preisausschreibers, bezw,
des Bauherrn, als sie fiir die betreffende Ausfiihrung benutzt werden.

Das Recht der Publikation, sowie einer anderweiten Verwendung des Entwurfes bleibt dem
Verfasser.

§ 10. Der Preis, oder wenn mehrere Preise ausgesetzt sind, die Summe derselben mufs
mindestens das Doppelte des Honorars betragen, welches die Hamburger Normen vom September 1868
fiir die Position »Entwiirfe« festsetzen. Bei mehreren Preisen soll der erste Preis wenigstens dem ein-
fachen Betrage des vorgedachten Honorars entsprechen.

Durch folgende Regeln fir das Preisgericht sind, wie bereits erwihnt,
diese Grundsitze erginzt worden:

»1. Die Preisrichter stellen die Zahl der wettbewerbsfihigen Arbeiten fest auf Grund eines nach
den Eingangsnummern geordneten und die Kennworte enthaltenden Verzeichnisses der Arbeiten,

welchem die Angaben iiber das Ergebnis der unter sachkundiger Leitung vorgenommenen technischen
und rechnerischen Vorpriifung beigefiigt sind,
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3. TUber die Ausscheidung der durchaus geringwertigen Arbeiten wird in gemeinsamer Sitzung

Beschlufs gefafst,

3. Die dann verbleibenden Entwiirfe sind unter die technischen Mitglieder des Preisgerichtes
zur genauen Priifung in der Regel zu verteilen, Jeder Entwurf ist mindestens durch zwei Preisrichter
zu beurteilen.

4. Uber jeden Entwurf ist in gemeinsamer Sitzung zu berichten.

5. Das Preisgericht ordnet sodann die Arbeiten in zwei Klassen, deren eine vom Wettbewerbe
um die Preise ausscheidet.

6. Die verbleibenden Entwiirfe werden nochmals gemeinschaftlich gepriift. Hierbei wird end-
giltig festgestellt, welche Entwiirfe weiter auszuscheiden sind.

7, Fir die noch verbleibenden Arbeiten wird die Reihenfolge der Preise durch Abstimmung
festgesetzt.

8. TUber simtliche Vorgiinge zu 1—7 sind Verhandlungen aufzunehmen, die zu unterschreiben sind.

9. Alle Entscheidungen des Preisgerichtes erfolgen mit einfacher Mehrheit.

10. Das Preisgericht hat seinen Obliegenheiten (vergl. §§ 6, 7 u. 8 der Grundsitze fiir das
Verfahren bei Wettbewerben) so sorgfiltig und so schnell als moglich nachzukommen und hat die
ausschreibende Stelle zu veranlassen, dafs die notigen Belanntmachungen, auch iiber Riickgabe der
Entwiirfe und iiber etwaige Ausfilhrung eines der preisgekronten Entwiirfe, bald erfolgen.«

Die durch den Ssterreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein zu Wien =
= =y S (o Grundsitze
1874 aufgestellten Grundsitze haben folgenden Wortlaut: it

erfabren
ichen

»1. Ein allgemeines Konkurrenzverfahren kann eine Bewerbung um die ausgesetzten Preise und V
i

die Leitung der Ausfihrung des Konkurrenzobjekts sein, oder es ist damit die Offertstellung zur Uber-P¢

Preis-

nahme der Ausfihrung als Unternehmer verkniipft. In letzterem Falle kann die Aussetzung von ., .chreiben

Preisen entfallen. in Osterreich.

Die Konkurrenz kann als eine anonyme oder unter Namensnennung eingeleitet werden.

2. Das Programm mufs aufser den Forderungen festseizen:

a) den Grad der Ausfihrlichkeit der Darstellung des Entwurfes, welche bei architektonischen
Konkurrenzen nicht zu weit gehen soll;

f) Mafsstibe;

y) den uniiberschreitbaren Kostenpreis, wenn ein solcher mafsgebend sein soll;

5) die ausgesetzten Preise;

g) Termin und Ort der Einlieferung;

E) die Namen der Juroren, mindestens diejenigen der Fachminner der Jury.

3. Der erste Preis soll mindestens von der Hoéhe des fiir eine entsprechende Projektbearbeitung
iiblichen Honorars sein.

4. Die Jury soll mindestens zu %f; aus Fachminnern bestehen. In wichtigen Fillen oder bei
internationalen Konkurrenzen soll ein Teil der Fachminner aus dem Auslande berufen werden.

5. Die Juroren sollen direkt und indirekt der Fonkurrenz fern bleiben.

6. Bei Konkurrenzen mit Namensnennung kann die Jury aus simtlichen Konkurrenten oder
deren Vertretern unter Hinzutreten einer Anzahl vom Aufiraggeber erwidhlter Juroren gebildet
werden. Die letzteren sollen nicht mehr als 1f; der Jury bilden. Jeder Konkurrent hat sein Projekt
der Jury zu erliutern. Die Abstimmung findet mit unterschrichenen Stimmzetteln statt. Niemand
darf fiir sein Projekt stimmen.

7. Die Projekte sind vor der Bewerbung &ffentlich auszustellen.

8. Nur verspitete Einlieferung oder Nichtbeachten der § 2 sub a, b, ¢ u, e aufgestellten Be-
dingungen berechtigen zur Ablehnung des Projekts aus formalen Griinden.

9. Das Urteil der Jury ist in einem zu publizicrcnden Gutachten zu begriinden.

10. Eine Nichtverteilung der Preise ist, unter Motivierung, nur bei durchweg unbrauchbaren
Arbeiten zulissig. Anderenfalls miissen die Preise unter die besten Entwiirfe verteilt werden. Dem
Bauherrn bleibt volle Freiheit beziiglich der Nichtbenutzung der primiierten Projekte oder anderweiter
Verfolgung seiner Zwecke.

r1. Den Autoren bleibt das geistize Eigentum der Projekte. Bei Ausfihrung eines Projekts
mufs der Autor zur Detaillierung und Ausfithrung weiter herangezogen oder nach Vereinbarung
abgefunden werden.«

Wihrend bei diesen Osterreichischen Grundsétzen die Ausfihrung des . =

Bauwerkes mit der Beschaffung des Entwurfes verbunden ist, schliefsen sich die das Verfahren
R e . : : bei offentliche

durch den schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein aufgestellten Grund- e
ausschreihen

sitze vom Jahre 1887 mehr den deutschen Grundsitzen an. Sie lauten: S e S oAty




22.
Honorarnorm
fiir bau-
kiinstlerische
Arbeiten,

»§ 1. Das maglichst klar und bestimmt abzufassende Programm soll an Ausfiihrlichkeit der
Arbeit nicht mehr verlangen, als zum allgemeinen Verstindnis des Entwurfes erforderlich ist. Die
Bedingungen, auf welche ein Hauptgewicht gelegt wird, sind genau zu bezeichnen. Die Mafsstibe fiir
die Zeichnungen sind genau vorzuschreiben; solche, die ein zu grofses Format der Zeichnungen be-

dingen, sind zu vermeiden, In der Regel ist eine skizzenweise Bearbeitung der verlangten Pline zu
empfehlen. Alle durch das Programm nicht verlangten Zeichnungen fallen bei Beurteilung des
Projekts aufser Betracht.

§ 2. In der Regel sollen nur summarische Kostenberechnungen verlangt werden; wird auf die
Einhaltung einer bestimmten Bausumme ein mafsgebendes Gewicht gelegt, so soll das im Programm

gt

deutlich gesa in und soll womoglich neben der Bausumme auch angegeben werden, we
Einheitspreis fiir das cbm anzunchmen sei, und wie der Kubikinhalt berechnet werden soll, Entwiirfe,

die sich zu weit von der festgesetzten Summe entfernen, sind dann auszuschliefsen,

e festzus 1de Termin darf nicht zu kurz bemessen

§ 3. Der fiir die Bearbeitung der Entwiir
sein, Es kann derselbe unter ganz besonderen Umstinden wohl verldngert, aber nie wverkiirst

werden,

von der Preisbewerbung mufs stattfinden:

oon
0
=

e nach Ablauf des Einreichung:

ermins;

a) bei ]

b} in Folpe wesentlicher Abweichung vom Programm.

§ 5. Eine ausgeschricbene Konkurrenz darf nie riickgingig gemacht werden; die ausgesetzte
Summe mufs unbedingt an die relativ besten Entwiirfe verteilt werden.

§ 6. Die Mehrheit des Preisgerichtes mufs aus Fachminnern bestehen; bei der Wahl derselben
sollen Vorschlige der betreffenden Fachvereine moglichst beriicksichtigt werden.

§ 7. Die Preisrichter sind im Programm zu nennen. Sie miissen dasselbe, sowie die Konkurrenz-
hme des Rich

eramtes bereit erklirt

bedingungen vor der Veroffentlichung gebilligt und sich zur 2

gehoren.

haben. Sie sollen woméglich nicht einer Schule oder Richtung ar
§ 8. Diec Annahme des Richteramtes bedingt Verzichtleistung auf jede direkie oder indirekte

Preisbewerbung,

rten Entwurfes die

enommen, dafs dem Verfasser des erstprimiic

rn nicht zwingende Griinde da-

§ 9. Grundsiitzlich wird :

Leitung der Ausfihrung seines Entwurfes iibertragen werden soll, ¢
gegen sprechen. Wird Lein erster Preis erteilt, so ist dem Autor des zweiten Entwurfes, welcher zur
Ausfithrung gelangt, die Planbearbeitung resp. Bauleitung zu iibertragen. Behilt sich der Veranstalter
& b BY £ I T :
der Konkurrenz in Bezug auf die Leitung der Ausfihrung freie Hand vor, so ist dies im Programm
ausdriicklich bekannt zu geben,
§ 10. Die preisgekronten Entwiirfe werden nur i

sofern Ei des Bauherrn, als sie fur

die betreffende Ansfiihrung benutzt werden, Die Verfasser behalten das geistige Eigentumsrecht
ihrer Entwiirfe.

§ 11, Simtlic
Das Urteil des Preisgerichtes ist zu motivieren; ¢
Konkurrenten zugestellt werden, Das Urteil, sowie die Zeit der Ausstellung ist offentlich bekannt

eingelieferte Arbeiten sind mindestens 2 Wochen lang 6ffentlich auszustellen,

soll in kiirzester Frist erfolgen und sdmtlichen

zu machen.,

§ 12. Der erste Preis soll mindestens der angemessenen Honorierung eines Fachmannes fir die
verlangten Arbeiten entsprechen.

3. Kapitel
Architektenhonorare.

Die Honorarnorm fiir baukiinstlerische Arbeiten wurde im Jahre 1871 von
der 1. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieurvereine zu Berlin festgestellt und im Jahre 1888 revidiert, Diese Norm
ist nur fiir den Bauherrn bindend, wenn der Architekt sich dieselbe von ihm
vor Beginn seiner Thitigkeit hatte schriftlich anerkennen lassen. Ist dies ver-
saumt, so hingt es bei Rechtsstreitigkeiten ganz von der Auffassung des
Richters ab, welche sich auf ein Gutachten Sachverstindiger stiitzen wird, ob
er die in Rechnung gestellten Preise fiir angemessen hilt oder nicht. Vielseitig
werden die nachstehend angefiihrten Honorarsitze jetzt fiir veraltet und be-
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sonders fiir zu niedrig erachtet; doch ist eine Einigung iiber eine neue, den
jetzigen Zeitverhiltnissen angemessene Norm bisher noch nicht erzielt worden.
Es bleibt also jedem Architekten iiberla:

sen, mit seinem Bauherrn besondere,
von der Norm abweichende Honorarsitze zu vereinbaren, bei denen diese Norm
aber als Grundlage dienen kann.

§ 1. Grundsiitze der Berechnung.

Das Honorar wird im

meinen als ein Prozentsalz der Bausumme berechnet, zu

a) Der hohere oder

der betre

Fiir ein Bauwerl Ranges ist ein héherer Pr echnen, als fiir ein solches

welches die gleichen Baukosten erfordert. (Siehe §

von nieder

b) Die H

» der Bausumme,

Fir ein Bauwerk kleineren Umfang héherer Prozentsatz zu berechnen, alf fiir ein
grofseres Banwerk der gleichen Rangklass 3.)

cj Die Art und der Umfang der aufgewendeten Thitigkeit,

Das Honorar fiir die bei einer Bauausfilhrung anfzuwendende Gesamtleistung setzt sich zusammen

aus Teilbetriigen, welche den einzelnen Leistungen entsprechen.

Range,

o

teilung der Bauausfiihrungen na

Bauklassen zu unterscl

Range nach sind fiir die Berechnung des Honorar:

I.

1) Gewdhnliche landwirtschaftliche Gebiude aller Axt, die

llereinfachsten landlichen und

ltischen Wohngebiiude.

2) Gebiude mit grofsen hohlen Riumen won ganz ecinfacher Konstruktion und Ausstatiung,

allereinfachste Fabrikgebiude, Lagerriume, Schuppen u. dergl.

leckungen (Faschinenbau, Steinwiirfe, Pfasterungen),

3) Erdarbeiten jeder Art, einfachste Ufe
ern, Ab- und Zu

hster Art, Strafsenbe

in Gerinnen oder Griben ohne Kunstbauten,

en [iir Wass

unhrungsleitung T

F'rockenma

tigungen, ]-'c:]:-'.»'p1'-.’_‘|1g11!:_-_1n:11,

Brunnenanlagen einfz

[T, Klasse.

gerliche Wohngebiude auf dem Lande und die Mehrzahl der gewdhnlich kon-
struierten und ausgestatteten Wohnhiuser in Stidten (Pfarrhi
Miethiuser, einfache Hiuser fiir einzelne Familien, einfache Gasthiuser u. dergl.),

i 1 iffentlichen Gebiiude (Volksschulen, einfache Realschulen und Gymnasien
1 Krankenhiuser, Bade- und Waschanstalten, Kasernen,

I) Bessere Dbii

:r und einfache Villen, gewdhnliche

2) Die

rebiude, ganz einfache Rathiiuser, Gebiude fiir Amts-

Konstruktion oder kompli-

e, groltere Werkstiitten,

Trockenlegungen, Ent- und Bew

ohne Verzweigungen, ein-

Bohlwerke, Durchlisse, kleinere Thalsper feste We erungen
schinen, Rohrfahrten ode

n (bis 10m §

-1

r unterirdische Kan

ohne Anwendur

annweite), Eisenbahnen im Flachlande, Strasenbahnen, ein-

fache fest

fache Hol ien im Flochbau,

IIT. Klasse,
I) Alle reicheren st
ausgebildeten Vestibulen,
Pllanzenhiuser und

namentlich solche mit architekionisch

schen Wohngebiiude und Vil
ern, Verka den, V

onisch ausgebildete Stallge

den und Gartenpavillons, reiche

e

dude als Bestandteile von Villen

¥ '\'\I'Ulll

Stille

oder zo pferde, provisoris Ausstellungs- und Festgebiude

u. dergl.
2) Alle unter IT, 2

[ , falls sie eine reichere architektonische
Ausbildung oder ; zeitraul

offentlichen Gebidude

ende Studien erfordernde Einvichtungen erhalten, z, B. fiir

Heizung,

biude von hoherer architektonischer Ausbildung im Inneren so-

Schulen,

\
3}
wohl als

im Gebdude fir Universititen, reichere Kirchen und Kapellen,

2

Handbuch der {




¢, IKlubhiuser, 3all- und Konzerthiuser,

Bibliotheken, Museen, Kursile und Kour

und Banl ide, Hauptgel

in mittleren

ude auf grofsen Bah

Theater, Borsen
Stidten, Gebiiude fiir Ministerien

und Cent ungen, (
4) Griindungen aller Art, mit Ausnahme won Luftdruck-
Hellinge, bewegliche Wehre, Wi

rungen mit Stollen oder Schachtbauten, Schopiwerks:

iindungen, Schleusen,
e Fitonanls bwerke, Ent- und Be-
Anl:

che Be-

von Si:

Wiis: nl:

T3

en

zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und WVerteilung wvon (zas und Wasser, ele

>r Ausfithrun

Betriebs-

hwieriger masch

leuchtungsanlagen, Speicher und Fabril de s

icher, gréfsere Hallen von Hoelz od bril

en (von
Draht-
Ei:

einrichtung, Schachts
10—60 m Spannweite
seilbahnen, Hii

Eisen, schwierige feste I
i Marsch- und Moaorla

Verhiiltnissen, schwie

kurze einfache Tunnel, Eisenbahnen im I

oebs , Strafsenbefestigun; unter schwieris

konstruktionen im Hochb:

IV. Klasse,

1)* Gebiude in reichster Ausstattung: Wohnhiuser und Villen, Schlésser und Paliste, Kirchen

15er, Festri

und Kapellen, KlubhZ er, Museen, Rathiuser und P: nentshiuser, Prachithore,

Triumphbogen u. derg

2) Luftdruck- und Gefrier s), Schiffshebewerke, grofsere

n, Docks, g te Ebenen (Slij

schwieri

» Briicken (von mehr als 60 m Spannweite), hohe Thaliik
Strafsen, Br
Trajek

Gebirgslande, besonders schwierige Eisenkonstruktionen im Hochbau,

Thalsperren, besonde

icken, i

Aquiidukte, Doppelbri cken und Kanile, monumentale I

Briicken, schiefe Briicken ans Hausteinen, stalten, lingere schwierize Tunnel, Eisenbahnen im

V. Klasse,

ische A bgeschlossene von Innen-

1den, Decken und Fulsbidden,

obel und Ausstattung

Kiinstle
1 W

chmiickungen fiir

riumen a rzn besond

Architelten ndtig

sind , Kunsi

nde, Altire, Kanzeln, Taufsteine, Orgelgehiiuse u. s. w.,

Denkmiiler aller Art, Brunn dekorative Fassu

n von Quellen, Sitzplitze in Parks u, dergl.

VI Klasse.

Maschinenanlagen und maschinentechnische Arbeiten,

8§ 3. Abstufung nach der Hohe der Bausumme.

Je nach der Hohe der Bausumme sind fiir die ]'.L'I("_'.:-II'.'.I|\!_' des Honorars Abstud

ausfiithrung zu unterscheid

(Siehe §

ler bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden ein-

§ 4. Bezeichnur
zelnen Leistungen
Die T

gemeinen aus folgenden Leistungen zusammens:

igkeit des Architekten oder Ingenieurs bei einer Bauausfiihrung setzt sich im all-

1) Skizze, allgemeiner Entwurf. Anfertigung der nach Mafen und auf Grund der Vorarbeiten

aunfy izzenhafter I{osten-

etragenen einfachsten und rstellung des beabsichligten Bauwerkes

schiitzung.

2) Entwurf, Anferticung eines vollstindigen Entwurfes in Grundrissen, Ansichten und Durch-

schnitten; statische bezw. mechanise Perechnung, soweil [tr Entwurf derlich, ne

Kostenschitzu

3) Arbeitszeichnungen und Details. Anferticung der zur Bauat ung erforderlichen Arbeits-

zeichnungen, der konstruktiven und ornamentalen Detailzeichnungen und der statischen, bezw. mecha-

schen Berechnt

i
4) Kostenanschlag., Anferti
bedingungen.

rw. der Lieferungs-

5) Ausfihrung. Verdingung simtlicher Baua

re Leitung der Bauausfihrung (gencrelle

Janaufsicht); event. bei VI. Bauklasse

spezielle Leitung de

f) Abrechnur Priifung und Feststelly der Rechnungen, mit Ausschlufs der Ausmessunps-

arbeiten,
§ 5. Honorar fiir die Gesamtleistungen.

iten Einzel- und Gesamtleistungen ist das zu berechnende Honorar fest-

Fiir die in § 4 benan
gestellt, wie folgt:

I IR IR a0




etrag des Honorars in Prozenten des Kostenanschlages
Betrag des H Proz n [{ostenanschlages
bei einer Summe von Mark:

Klassen der Bauausfithrun b |8 s |5 g o) o |28
= = = 2 | i
a9 o o O o & o
8 S 8-189 (80 3|88
o™ o™ |wm= g2 8lg®
o e ™~ S S =
| s
I 5,0 1,7 3.8 3.4 3,1 2.9 | 2.0
IT 6,5 6,1 550 455 1,1
IT1 80 | 74 (Ao | | [
i | |
IV 05 | 9,1 a5 | 271 | 658
V 11,0 | 104 8,9 8,4 | 759
AT == n | .o w | m n 2 e 2
L L 9 L 2 = b
S |BolBg|BglBglRgl|eg |2 (2o T |
3 oilisedliae A§.,,-:) R o @
i o O ) L = | 205 |2 ol (] 8
VI So|B8c|Be|Bo|[80]88 |98 |83|58|
& 2l =1 o T = B aloa| swm| =8 o]
o= o la®|aTla®|a a=|Q0w| Qa8 |Cm
| oo u — | 1 o= ol &\ | ~ { Yy (=]
| | Lo o

15,0 |1345] 12,00 10,7 | 9,4 | 8,2 | 750 | 615 | 5.8 | 4,55
Bei hoheren als den hier aufgefithrten Bausummen soll der Prozentsatz nach dem Geseiz der
henden Tabelle weiter ab indert werden.
Honorar fiir einzelne Leistungen.
)as Honorar verteilt sich auf die einzelnen Leistungen mit der Mafsgabe, dafs fiir mehrere

YOrs

6

§
I

; die Prozentsitze zusammenzurechnen sind.

Einzelleistungen desselben Auftr

Be des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme
bei einer Kostenanschlagssumme von Mark:
Leistungen ] Ho B s | B g|2g|2gl8g o 8
= o o9 09 |c6|g8|geig5|g2
no| S 2 g 2 Sm|BQ|do|og|log|og
] |65 © S & SRIes s 2|8 |a®
= Cry S = (=] o | Eoe | B | B =8 s
3 |l R ok Xzd = I ) it}
|
I, Bauklasse
Allgemeiner Entwurf, Skizze . .| 0,7 | 0,0 I 0,6 | 0,8 0,5 o4 | 0,8 : 0,25 | 0,2
Entwurl . . ¢ . & @ o & Jf| I,0 [ 5,0 | 095 | 08 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | O | 0,4
Arbeitszeichnungen und Details .| 1,0 | 1,0 |09 08 | 08 | 0,7 | 08 05 | 04
Kostenanschlag [ 0,5 | 0,45 | O,4 | 04 | O4 0,25 | 0,2
|
Ausfithrung ., . . 1,05 | 1,0 1,0 0,9 | 0,85 0,6 0,6
Abrechnung . . . 0,4 | 035 | 08 03 |03 02 | 0,2
|
5 - 1 = ; | = - = 1
Zusammen: | 5,0 | 4,0 | | 40 | 38 | 34 | 31 | 285 | 26 |22 |20
I, Baulklasse
Allgemeiner Entwurf, Skizze , .|| L1 | 095 | | ©,7 o6 | 05 |04 |04 | 04 | 03 | 0,2
EATWIEE & - o ok Dl e W ) 1.9 1,8 6| 1,05 | 1,0 0,0 | 085 | 0,75 | 0,7 0,7 0,6
. . 1 3 | a
Arbeitszeichnungen und Details. . 1,4 T4 1,3 | i B 1,0 0,95 0,8
Kostenanschlag . . . . . || &7 |08 | 06 o5 | 05 | 0,4 !O.—’ 0,25
AmEfohrung e ST s 1,6 I.55 | 145 | 1,85 1.8 1,2 1,15 | 1,05 I | 0,9
Abrechnu h i oF | 04 | 04 | 04 04 | 08 03 |03 | | o2
; T sassl ;
Zusammen : 6.5 6,1 | | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | | 3.0
|
III. Bauklasse
Allgemeiner Entwurf, . ra |29 | 07| 06 |05 |ods |04 |04 | 0,3
Entwirblcr o 5 %0 o & el | real | 1,0 |09 | 085 | 0,8
Avrbeitszeichnungen und Details .| 2,0 | 1,95 1,7 1,6 | 145 | 14 1,4 1,3
}{n.u{cn-.;-n.wm:l;_{ Rt Gt 0.7 0.6 Q.5 0.5 | o4 | 04 0.3
Ansfidhrung . . . o w - sl 20 | 185 | 1,5 T,4 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,1 1,1
- |
Abrechnung . . . & . . .| 05 | O ! 04| 03 |03 |08 |03 | 0% | 025

Zusammen: | 9,0 | 74 |




's Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme
bei eir enanschlz umme von Marlk:

7~

L] )

Fiafit w Lt op | =t et
~LElstungen ) o (= = = ~ am
= o, o 0 Wi ) (e L - o<
no |86 | Qo |0 (= a ©
Qs e gisalio o0 |3 20
e & & it o S w | e =] =)
G o e B e T el oS = Q O -

uy =] =) (= Q | = b

= 1 L] ury | = = —

IV. Bauklasse

Allgemeiner Entwurf, g6 ' LT | | 1,3
15y s L e PSS S el 6 A B B 0.9
Arbeitszeichnungen und Details | | 2.0 I.9
Kostenanschlag . . o6 | 0,6 | 0,8
R R R e e 241 2,0 | 1.9 | 1,2
Abrechivunpr i St ot 20l Soise | '0i6 | 0,4 ‘ l 0.9

Zusammen: | 9,5 | 9,1 | 85 |

V. Baukla

Allgemeiner Entwurf, Skizze . . 2.0 I} | 1,2 1,|}6i 0,9 o7
3 b T Wi [ L] T I I, 1,85 1.6 |
Arbeitszeichnungen und Details . il ey 351 3,65 3.6
Kostenanschlag LAl o 0,6 ‘ 0,55 | 0O o5 | o5
Ausfithrung 3 1.9 1,85 1,8 | 1.0
ABrECHITNG 5 . e e (6t e on | o5 045 | 0,4 | | o3
! i 1 1 1
. e 7
mmmen: || LIL,0 10,4 | 9,8 | L+ % 80 | &4 7.0 |
VI klasse,

Das Honorar verteilt sich auf die einzelnen Leistungen mit dafs fiir mehrere

zelleistungen desselben Auft

die Prozentsitze zusammenzurechnen sind.

Betrag des Honorars in Prozenten der
summe bei einer Koste

mme von Mark:

Leistung

e 3
= Q6
0ol a0
o8 el
o o e Y |
L=] =
Skizze und Kostentiberschlag 0, 0,6 | 0,5

Generelle Zeichnungen 1,4 | 1.8
Detailzeichnungen 1,3 1,0
Spezialanschlag o Yadid 0,5
Generelle Leitung des Aufstellens. 0,7 0,0 05 | 056
Spezielle Leitung des Aufstellens 2,1 4
Abrechnung N A 0.4 0,4 0,2
SAMIMEen ; { I_{.J'-I 0 : 10,7 | 04 | 8,2 i 7yl ! 6,15| 59 | 4.55

§ 7. Bedingungen fir die Honorarber
a) Sols

Prozentsatze dieser Stufe, ei

chnung,

Anfir de

gen einer

Bausummenstufen das Honorar, berechnet nach dem
n kleineren Betrs
vorhergehenden Stufe, berechnet nach deren Proze

des Honorars der

ntsatze, t ochstbetrag das Honorar.

b) Um- und Anbauten sind, sobald ein besonderer Entwurf hierzu ¢ ist, um 1f; hoher
sobald kein Entwurf hierzu notig ist, um !, niedriger zu berechnen, als die Tabelle fir Neubauten
feststellt.

¢) Umfafst ein Bauauftrag m
Honorar fiir ein j

rere verschiedenen Klassen angehorige Bauwerke, so darf das

s derselben nach den Bauklassen g
. Baukls

der Klassifizierung desselben nicht ber

rennt berechnet werden, Insbesondere diixf

Gegenstinde der V

e, wenn sie in dem urspri

glichen Entwurfe nicht vorgesehen und bei
V. Baukl

cksichtigt sind, getrennt nach berechnet

werden.
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simtliche

d) Umfafst ein Bauauftrag mehrere Gegenstinde gleicher Art, so ist das Honorar fiir

Gegenstinde zu berechnen.

e) Die zur Aufstellung des Entwurfes erforderlichen Aufmessungen, Nivellements und Vorunter-

ren aller Art sind, falls nicht anderes vereinbart, von dem Bauherrn zu liefern, eventuell

guten,
ifen.

1Ib des Honorars zu ve

f) Verhandlungen iiber Grunderwerb sind a

rs zZu hono-

Entwiirfe fir ein und dieselbe Bauaufgabe ist beso
beziiglichen Saizes (§ 6)

unter der Annahme festge

¢) Die Anfertigung mehrerer

jeden zweiten oder ferneren Entwurf,

rieren, und zwar mit der I

dafs die Bauausfihrung durch Unter-

h) Die Honorarsitze si

:

ganz oder teilweise in Regie, so erhoht sich der Honorars:
§ 6) fiir den beziiglichen Teil der Anschlagssu
i) L lLosten des fiir die spezielle Bauaufsicht erforderlichen Personals an Baufithrern, Auf-
sehern u. 1., wie auch deren Bauaufwand hat der Bauherr zu fragen,
k) Uberschreitungen des Kostenanschlages fithren keine Erhohung des Honorars herbei; dagegen

nehmer geschieht; erfolgt dic
»Ausfiithrung und Abrechnur

1e um die I

sind die Kosten von Erweiterungen, sowohl nach konstruktiver als nmach dekorativer Seite, welche auf

Veranlassung oder mit Einverstindnis des Bauherrn geschehen, bei der Honorarberechnung zu beriick-

sichtigen, event, gemifs der Bauklasse solcher Erweiterung

gensiinde,

=

s Eigentum des Architekten oder Ingenieurs; der Bauherr

1} Alle Zeichnungen bleiben geistig

kann ecine Kopie des Entwurfes verlangen, kann diese aber ohne Genehmig: des Verfassers weder

fiir sich, noch fiir andere

sind in einer bereits bescha
auf Ver

auherrn darf der Architekt oder Ingenieur keinerlei Be-

istungen ent-

rechenden mgen zu leisten,

n) Auf
uchen oder annehmen,

§ 8. Nicht nach der Bausumme zu berechnende Leistungen,

rung einzelner Zeichnungen,

I. Fiir Konsultationen, Korrespondenzen, Berechnungen, Anfert

schriftliche Gutachten, Inventuren, Brandschadentaxen, Rechnungsrevisionen u. dergl. ohne Ban-

ausfiihrur
F x 1
1. in der Wohnung oder dem Geschiftslokale . . . . . . . e e T NT T

ird berechnet:

ir die Stunde auf; eter |

O S e S S SN T T T SR S SORi0 S

2. aufserhalb derselben, aber am Wol

Farat-densBanfihrer odeVEHATREINGERTENE . -l e e i e ) e 2000
4. fir den Zeichner oder Schreiber . . . P e o (e D oo P ey e B LR B
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I. Teil, 6. Abteilung:

DIE BAUFUHRUNG.

2. Abschnitt.
Anfertigung des Entwurfes und des Erlduterungsberichtes.

1. Kapitel.
Entwurf

Die Anfertigung eines ausfiihrlichen Bauentwurfes wird erst dann be-
Anfertipung  2ONNen, wenn die Wahl des Bauplatzes endgiiltig entschieden ist. Bei besonders
des Entwurfes schwierigen und umfangreichen Bauten werden zweckmifsigerweise zundchst nur
" *™  die Zeichnungen nebst einem ausfiihrlichen Erliuterungsberichte angefertigt,
Kostenanschldge jedoch vorerst noch nicht ausgearbeitet, bis die Revisions-
instanzen oder Bauherren iiber die Brauchbarkeit des Entwurfes ihr Urteil ge-
fallt haben. Unniitze Arbeit wird hierdurch vermieden.
!‘:w:i-u“d Fiir die Lage- und Hohenpline 1{(}1.111@.11 gewohnlich die fiir den Vorentwurf
Honenpline, Dergestellten Blitter benutzt werden. Dieselbe sollen die Angabe der Nord-
linie, ebenso den Stand des Grundwassers, sowie den bekannten niedrigsten,
mittleren und hochsten Wasserstand benachbarter Gewiasser enthalten. Die
Schnittpunkte der sich kreuzenden Linien (Knotenpunkte) werden auf der Bau-
stelle durch tief in die Erde geschlagene Pfiahle von mindestens 30 Linge
bezeichnet und sind spiter bei der Berechnung des Ab- und Auftrages des
Erdreiches brauchbar.
R Die Ermittelung der Grundwasserstinde ist haufig mi? Schwierigkeiten
stinde.  verkniipft, Ein blofses Aufgraben des Erdreiches bis zum Grundwasser niitzt
nichts, weil das Ergebnis nur die Feststellung des augenblicklichen Standes
desselben sein wiirde. Man mufs deshalb FErkundigungen bei Wasserbau-
behorden, allenfalls bei Verwaltungen von Gas- oder Wasserwerken einziehen,
welche meistens in der Lage sein werden, die nétige Auskunft zu erteilen.
) Fiir die Entwurfszeichnungen ist bei umfangreichen Bauten der Malfsstab
seichnungen, 10100, bei Bauten mittleren oder kleinen Umfanges ein solcher wvon 1:100
empfehlenswert. Die Zeichnungen sollen in den Grundrissen aller Geschosse,
auch der Fundamente und des Dachgeschosses, in der Darstellung der Ansichten
des Gebdudes und in den Durchschnitten desselben bestehen, so dafs dadurch das
Bauwerk in allen seinen Teilen und Einzelheiten vollstindig zur Anschauung
kommt. Balken- und Sparrenlagen konnen in die Grundrisse der betreffenden
Geschosse mit blassen Farben, etwa gebrannter Siena, eingetragen, Fundament-
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grundrisse auf Pausleinwand iiber den Kellergrundrissen angefertigt werden,
wobei die raunhe Seite der Pausleinwand zum Ausziehen, die glatte zum Anlegen
mit Farben zu benutzen ist. Letzteren kann etwas Ochsengalle zugemischt
werden, damit die glatte Fliche der Leinwand sie leichter und gleichmafsiger
aufnimmt.

Die Benutzung von Pauspapier wird von den Behoérden, auch von der
Polizei fiir die ihr zur Genehmigung einzureichenden Zeichnungen, nicht ge-
wiinscht, weil es zu wenig haltbar ist und erst mit Aufwand von Zeit und
Kosten auf starkes Papier aufgeklebt werden miifste, wihrend sich Pauslein-
wand auch leicht in die Akten heften und bequem falten lafst.

Das unterste, ganz oder zum Teile unter der Erdoberfliche liegende Ge-
schofs wird mit »Kellergeschofse, bezw. »Sockel- oder Untergeschofs«, das darauf

folgende mit »Erdgeschofs¢, die iibrigen mit »I, IL, TIT. u. s. w. Obergeschofs,

das oberste mit »Dachgeschofs« bezeichnet.

Raummafse sind iiberall in Metern mit 2 Dezimalstellen, also z, B. 4,68™,
einzutragen, Mauerstirken dag
Stirken der Bauhdlzer werden in Centimetern, und zwar in Form eines Bruches

renn in Centimetern, also 25, 38 u. s. w. Die

(*%,,) oder eines Produktes (18 >< 24) angegeben.

Durchschnittene Teile sind in hellen, durchsichtigen, das Material kenn-
zeichnenden, niemals mit deckenden Farben anzulegen, um Anderungen ein-
tragen zu konnen. Neues Mauerwerk ist demnach blafsrot (Mischung von
gebrannter Siena, Karmin und Sepia), altes grau, durchschnittenes Holz mit ge-
brannter Siena oder Sepia, Ansichtsflichen desselben, wenn iiberhaupt, mit
roher Siena, Werkstein mit grau (Granit) oder gelblich grau (Sandstein), Beton
griinlich grau, Erdreich braun (Sepia), Schmiedeeisen mit Preufsischblau und
Gufseisen violett (Neutraltinte) anzulegen. Luftkandle fur Zufiithrung warmer
Luft werden rot (karmin), fiir Abfiihrung mit Preufsisch-blau angelegt; Rauch-
rShren bleiben weifs. Die Leitung fiir kaltes Wasser kann in griinen, fiir warmes
in violetten, fir Wasser iiberhaupt in blauen, fiir Wasserheizung in roten
(Zinnober), fiir Dampfleitung in orangefarbenen oder gelben, fir Kondens-
wasserleitung in orangefarbenen punktierten und fiir Gas in braunen Linien ein-
gezeichnet werden.

sei Staatsbauten ist die Verwendung dunkelblauer und karminroter Téne
su vermeiden, weil diese Farben fiir Anderungen von den Revisionsbehorden
benutzt werden. (Ministerium rot, Regierung blau).

In die Grundrisse (siehe die nebenstehende Tafel) mufs die Bezeichnung
des Raumes in Bezug auf den Zweck, dem er dienen soll, sowie sein Fldcheninhalt
und Umfang eingetragen werden. Bei Berechnung des Flidcheninhaltes und
Umfanges werden durchgehende Mauervorspriunge, also z. B. Schornsteinkasten,
in Abzug gebracht, die in demselben Geschofs aber durch Gurtbogen ver-
bundenen Vorlagen ot iiberwtlbten Nischen wie volle Mauerteile behandelt.

Jeder Raum erhilt ferner zum Zweck des schnelleren Auffindens eine mit

Zinnober einzutragende Nummer, wobeli mit dem Grundrisse des untersten
Fundamentabsatzes zu beginnen und bis zum Dachgeschofsgrundrisse fort-
zuschreiten ist, und zwar in jedem Grundrisse von links nach rechts und von
oben nach unten fortlaufend. Bei sehr umfangreichen Gebéuden empfiehlt es
sich, in jedem Grundrisse mit einem neuen Hundert, ohne Riicksicht auf die
entstehenden Zahlenliicken, zu beginnen, weil man dadurch von vornherein weifs,
in welchem Geschofs die betreffende Nummer zu suchen ist,
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Erlduterungs-

In alle Grundrisse sind die Linien, nach welchen die Durchschnitte gelegt
sind, einzutragen und an ihren Endpunkten, gegebenenfalls auch an ihren
Brechpunkten, mit Buchstaben zu bezeichnen.

Fiir grofsere Einzelheiten zur Verdeutlichung wichtiger Konstrulktions- oder
Architekturteile sind die Mafsstdbe 1:50, 1:20 oder 1:10 zu wihlen.

Die Grofse der Zeichnungen soll fiir gewohnlich auf eine Linge von 65 cm
und eine Breite von b0m beschrinkt sein, die Abmessungen eines grofsen
» Whatmans.

Dafs man fiir die Blitter ein dauerhaftes, jenem englischen Erzeugnisse
ebenblirtiges Material zu verwenden hat, welches Radierungen gestattet und
auch von deutschen Papierfabriken hergestellt wird, versteht sich von selbst.

Das Verpacken der Zeichnungen in Rollen ist zu vermeiden, weil dieselben
durch das Aufrollen leiden, sich hiufig nur schwer aus der Verpackung heraus-
zichen lassen und die Benutzung bei dem Bestreben des Papiers, im auf-
gerollten Zustande zu beharren, erschweren, Nur in Mappen sollen die Zeich-
nungen demnach zur Versendung gelangen.

2. Kapitel.
Erlauterungsbericht.

Der Erlduterungsbericht ist, wie gewdchnlich Berichte an vorgesetzte

Behorden, auf den ersten drei Seiten in halber Breite (auf sgebrochenem Bogenc),
von da ab in Dreiviertel der Breite des Bogens zu schreiben. Es ist nur
Kanzleipapier in staatlich vorgeschriebener Grofse zu verwenden. Die Zeilen
sollen in einem Abstande von 1@ liegen, um Korrekturen und Bemerkungen
dazwischen eintragen zu konnen,

Der Erlduterungsbericht mufs unter Hinweis auf das Bauprogramm, die
Zeichnungen und den Kostenanschlag alle den Bau betreffenden Verhiltnisse
eingehend behandeln. Er trigt auf der ersten Seite oben rechts die Ort- und
Zeitangabe, oben links die Bezeichnung: sErliuterungsbericht zum Neubau des
u. s. w.¢, am Schlufs Namen und Amtscharakter des Verfassers, Die Seiten sind
Zu numerieren.

Der Bericht mufs in der Regel dieselbe Einteilung erhalten, welche fiir
den Vorentwurf in Art. 8 vorgeschrieben ist. Er beginnt also mit der Angabe der
Verfiigung und der Behorde, durch welche der Auftrag zu den Arbeiten erteilt

ne 15t, sowie der sonstigen in Betracht kommenden Vorginge., Es sei hier ein-

Veranlassung,

geschaltet, dafs aus dem Ministerium stammende Schreiben und Auftrige mit
»Erlafs¢, solche von Regierungen mit »Verfiigung« bezeichnet werden.

Nunmehr folgt das Bauprogramm, welches die Angabe der Griinde, welche
die Bauvausfilhrung nétig machen, des Bedarfes an Riumen und sonstiger Iiin-
richtungen, besonders auch mit Riicksicht auf Gréfse und Anzahl, enthalten soll.

Die Beschaffenbeit der Baustelle nach Gréfse und Form ist genau zu be-
schreiben; die Griinde, welche die Wahl derselben und die Stellung der Gebdude

beeinflussen, sind anzugeben. Uber die Zuginglichkeit des Grundstiickes sind
Mitteilungen zu machen, und die etwa in I'rage kommenden hypothekarisch
eingetragenen oder verjihrten Rechte der Nachbargrundstiicke, wie Trauf-,

Lichtrecht w.s, w.,anzufiithren. Ebenso miissen etwaige Fluchtlinienbeschriinkungen
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und voraussichtliche Verdnderungen an vorbeifiihrenden offentlichen Strafsen
zur Besprechung kommen, sofern sie die Form des Bauplatzes und seine Zu-
ginglichkeit beeinflussen konnen. Die Gestaltung der Erdoberfliche der Bau-
stelle und die erforderlichen Regulierungen derselben sind' darzustellen, ferner
die fiir Be- und Entwisserung und die Beseitigung der Fikalien notwendigen
Anlagen, sowie die Vorrichtungen fiir Einfriedigung des Grundstiickes.

Endlich sind Angaben iiber die Beschaffenheit des Baugrundes und seine
Tragfihigkeit, zugleich auch iiber die Hilfsmittel zu machen, durch welche er
erforscht ist; dann ist eine Beschreibung der Vorkehrungen zu liefern, welche
zu seiner Befestigung fiir notig erachtet werden; schliefslich ist die Lage des
hochsten, mittleren und niedrigsten Grundwasserstandes festzustellen und der
Nachweis iiber die Beschaffung guten Trink- und Gebrauchwassers zu liefern.

Weiters folet nun eine Beschreibung der Umgebung der Baustelle, ihrer
Entfernung und Lage zum Ort und zum néchsten Bahnhofe, der Verkehrs-
mittel u. s. w.

Es ist mitzuteilen, ob bei dem zu erwerbenden Grundsticke der Kauf-
preis im richtigen Verhiltnisse zum vorliegenden Zweck und ortsiiblichen
Preise steht.

Man geht jetzt zur Beschreibung des Bauentwurfes iiber, begrindet die
Grundrifsanordnung, Raumverwendung und -Verteilung auch in Bezug auf die
verschiedenen Stockwerke, die Lage der Zuginge und Treppen, sowie deren
Steigungsverhiltnis, giebt die Geschofshohen zwischen den Oberkanten der
Fufsbéden und die Hohenlage des untersten Fufsbodens zur Erdoberfliche und
zum hochsten Grundwasserstande an.

Daran schliefst sich die Bezeichnung der wichtigeren Baumaterialien unter
Begriindung ihrer Wahl in Bezug auf Festigkeit, Wetterbestindigkeit, Preis-
angemessenheit und Transportweiten, und darauf folgt die Beschreibung der
Konstruktion unter Hinweis auf die Zeichnungen und die beziiglichen Positionen
des Kostenanschlages in nachstehender Rethenfolge:

1) Architektur;
2) Mauerwerk und Mauerstarken;

keit und Schwammbildung; Vorsichtsmalsregeln gegen

klimatische Einwirkungen, wie z B. Bekleidung der Aulsenwinde zum Schutz gegen

3) Schutz gegen Erdfeuchti
Witterungseinflisse u. s. w.;
4) ]J
5) Fulsbdden;

-ken;

6) Treppen;
7). D

/

18T,
8) Fenster und Thiiren;

) ['I]I]t’l'l"]' _\U:‘).l)iLu. L8, s

10) Heizung und Liiftungseinrichtungen.

Die Nachweise des Bedarfes an Einrichtungsgegenstinden sind von der
Behorde, fiir die der Bau bestimmt ist, insofern zu bescheinigen, dafs die auf-
geflihrten Gegenstinde dem Bediirfnisse entsprechen.

Es sei bemerkt, dafs es Behérden und wohl auch Privatleute giebt, welche
Marmor, Stuckmarmor u. s, w. fiilr ungerechtfertigten Luxus halten, dieselben
in den Anschligen streichen und dafiir oft sehr wenig haltbare und ungeeignete
Materialien einsetzen. Man schreibe deshalb »polierten oder geschliffenen Kalk-

d) Umgebung

W, 5. W,

e) Kaufpreis,

f) Bauentwurf,

g) Bauart.




h) Her-

stellungszeit,

i) Bauleitung,

k) Baukosten,
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steing, »Kunststeing u. s. w., natiirlich unter Annahme der richtigen Preise fiir
die erstgenannten Materialien®).

Der Zeitraum, welcher fiir die Vollendung der einzelnen Teile, also z. B.
schwieriger Griindungen, des Rohbaues u. s. w., sowie des ganzen Baues in
Aussicht genommen ist, ferner des voraussichtlichen Zeitpunktes der Bauabnahme
und der Fertigstellung der Abrechnung ist zu bezeichnen.

Die Anzahl und Wahl technischer Hilfskréifte, welche bei der Bauausfithrung
notwendig werden, sowie die voraussichtliche Dauer ihrer Verwendung mufs

hiernach begriindet werden, sowie vielleicht einige Positionen des Tit. »Insge-
meing, wie Reisen zur Besichtigung von Werkplitzen, Steinbriichen, Fabriken etc.
Die Gesamtbaukosten sind anzugeben, zugleich aber auch der Betrag fiir
| am zu iiberbauender Fliche, sowie fiir 1¢®™ Rauminhalt nach den in Art, g an-
gefithrten Vorschriften. Auch die Berechnung der Kosten fir eine Nutzeinheit
(z. B. eines Sitzplatzes in Kirchen, eines Krankenbettes in Kliniken u. s. w.) ist
aufzustellen. Die Ergebnisse sind mit den Kosten dhnlicher Bauwerke, nament-
lich solcher derselben Provinz, in Vergleich zu ziehen. Ferner ist anzugeben,
aus welchen Fonds die Baukosten zu bestreiten sind, ob und welche Patronats-
und sonstigen Beitrige, bestehend in Geld- oder Nuturallieferungen (Bau-
materialien, Rundholz u. s. w.) seitens des Staates, welche Beitrige einschliefslich
der Hand- und Spanndienste von dazu verpflichteten (Gemeinden, Pichtern u. s. w.
etwa zu dem Bau geleistet werden miissen, unter Bezugnahme auf die dem An-
schlage beizugebende eingehende Berechnung des Wertes dieser Beitrdge.
Hand- und Spanndienste kommen hauptsichlich bei lindlichen Kirchen-
und Schulbauten, bei Domén

n- und Forstdienstgebiuden vor, wo die Gemeinden,
Patrone, Pichter u. s, w. verpflichtet sind, durch Hergabe von Arbeitskraften
und Gestellung von Fuhrwerk den Bau zu unterstiitzen. In den Kostenanschldgen
ist seitlich nach dem Rauminhalte (z B. der Erdmassen), nach Tausend der
Mauersteine auszurechnen und anzugeben, wieviel hierzu Arbeitskrifte nach
Zahl und Tagen, sowie Arbeitsfuhren gehdren,

Jede Abweichung von dem Vorentwurfe und den iiberschliglich berechneten
Kosten ist genau zu begriinden,

% Auch beim Bau des Reichstagshauses in Berlin, bei welchem wahrlich nicht gespart wurde, war das Wort
sMarmors verpint,




I. Teil, 6. Abteilung:

DIE BAUFUHRUNG.

3. Abschnitt.
Aufstellung des Kostenanschlages.
1. Kapitel.

Allgemeines.

Wie bereits in Art. 14 (S. 10) erwiihnt, ist fiir jedes im Kosteniiberschlage be-
zeichnete Bauwerk ein gesonderter Kostenanschlag anzufertigen. Dieser Kosten-
anschlag hat den Zweck:

1) die voraussichtlich zu erwartenden Ausfilhrungskosten mdglichst genau
zu ermitteln;

2) ein Verzeichnis und eine Beschreibung der einzelnen Bauarbeiten und
Lieferungen zu geben und den Umfang derselben festzustellen;

3) als Grundlage fiir die Buchung zu dienen und in jedem Augenblick eine
Ubersicht iiber die Finanzlage des Baues zu erméglichen;

4) die Grundlage fiir die Verdingung der Arbeiten zu bilden.

Weil demnach ein solcher Kostenanschlag, bezw. sein Text als feste
Richtschnur fiir den Bauausfithrenden dienen soll, von der er chne vorherige
Erlaubnis des Bauherrn oder der vorgesetzten Behorde nicht abweichen darf,
ist er natiirlich nach jeder Richtung hin mit moglichster Sorgfalt aufzustellen.
Er mufs im Zusammenhange mit den Zeichnungen ein genaues Bild der beab-
sichtigten Bauausfiihrung geben, nach Art, Zahl und Mafs die Stoffe bezeichnen,
welche zur Verwendung kommen sollen und das Verfahren der Ausfithrung
genau darstellen.

Wie schon in Art. 16 (S. 13) betont wurde, empfiehlt es sich, zur Ermittelung
der Einheitspreise mit erfahrenen und rechtlichen Handwerksmeistern und
[ieferanten Riicksprache zu nehmen und sich nicht allein auf die eigene
Schiitzung zu verlassen, weil die Preise, besonders der Materialien, grofsen
Schwankungen unterworfen sind, die der Bauleitende, der das Ganze im Auge
behalten mufs, nicht immer im einzelnen verfolgen kann,

Arbeiten im Tagelohn sind moglichst zu beschrdnken und nur da zu ver-
anschlagen, wo die Arbeiten sich in ihrem ganzen Umfange im voraus nicht
so vollstindig tibersehen lassen, um sie spiter verdingen zu kénnen, und wo es
sich um Arbeiten handelt, welche einer dauernden Uberwachung zu ihrem Ge-
lingen bediirfen. Auch bei sorgsamster Bewachung werden solche Arbeiten
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sehr teuer, Bei Tageléhnen ist auch immer der sog. Meistergroschen zu be-
riicksichtigen, welcher zum eigentlichen Tagelohn des Poliers oder Aufsehers,
des Gesellen, Lehrlings oder Arbeiters hinzutritt, etwa 15 bis 20°,.

Baumaterialien, welche in grofsen Massen beschafft werden miissen und
deren Wert, verglichen mit den Verwendungskosten, also dem Arbeitslohne,
cin erheblich grofser ist, werden in besonderen Titeln veranschlagt und dieser
Veranschlagung mufs eine Ermittelung der Massen, eine Massenberechnung,
vorausgeschickt werden.

Der Kostenanschlag setzt sich hiernach zusammen aus:

1) der Massen- und Materialienberechnung und

2) dem Kostenanschlag fiir Arbeitslohn und Material.

Bei Bauten geringeren Umfanges, im Werte unter sooo Mark, kann die
Massen- und Materialienberechnung im Texte des Kostenanschlages selbst er-

folgen, d. h. den einzelnen Vordersitzen vorangestellt werden. Umfangreiche
Massenberechnungen werden jedoch immer getrennt von der Kostenberechnung
behandelt und erstrecken sich in der Regel auf Erd-, Maurer-, Steinhauer-
Zimmer- und Eisenarbeiten, also auf solche Arbeiten, deren Ermittelung ldngere
Berechnungen notig machen. Die aus den Zeichnungen durch einfaches Zu-
sammenzihlen zu entnehmenden Gegenstinde sind dagegen von den Massen-
berechnungen auszuschliefsen,

Die einzelnen Positionen der Massenberechnung erhalten mit den darauf
beziiglichen Arbeiten der Kostenberechnung gleiche Nummern, gleichviel ob
dabei in der Numerierung der Positionen der Massenberechnung Iiicken ent-
stehen oder nicht, Daraus folgt, dafs die Numerierung der Positionen der
Massenberechnung in der Reinschrift erst nach Fertigstellung der Kosten-
berechnung erfolgen kann und zundchst fortzulassen ist.

Der Kostenanschlag, bestehend, wie bereits bemerkt, aus:

1) der Massenberechnung mit Vorberechnung,

2) der Materialienberechnung und

3) der Kostenberechnung,
wird, entsprechend den verschiedenen Handwerksleistungen, in folgende Titel
geteilt:

Tit. 1. Erdarbeiten,

» 1. Maurerarbeiten, und zwar

a) Arbeitslohn,
b) Material,

» I11.  Asphaltarbeiten,

» 1V. Steinhauerarbeiten,

» V. Zimmerarbeiten und -Material,
» VI. Stakerarbeiten,

VI1I. Schmiede- und Eisenarbeiten,
»  VIII. Dachdeckerarbeiten,

» IX, Klempner-(Spengler-)Arbeiten,
» X. Schreinerarbeiten,

» XI. Schlosserarbeiten,

» Xl1I. Glaserarbeiten,

» XL Anstreicher-, Maler- und Tapeziererarbeiten,

»  XIV. Stuck-, Marmor- und Bildhauerarbeiten,

» XV. Ofenarbeiten, Sammelheizungs- und Liftungsanlagen,
»  XVI, Gas- und Wasserleitungsanlagen,

» XVII. Bauleitung,

» XVIII. Insgemein.
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Bei kleineren Bauten kann einer oder der andere Titel in Fortfall kommen;
dann éndert sich selbstverstindlich die Numerierung.

Bei Staatsbauten soll zur Erleichterung der Revision vermieden werden,
lange Zahlenreihen, welche summiert oder multipliziert werden sollen, wagrecht
hintereinander zu schreiben; sie sind vielmehr in lotrechten Reihen untereinander
zu setzen, Wiederholungen von Rechnungssitzen werden durch einfachen Hin-
weis auf die betreffende frithere Positionsnummer vermieden.

Bei der Berechnung von Arbeiten und Materialien ist fiir jede Raumab-
messung (Linge, Breite, Stérke) das Meter mit 2 Dezimalstellen als Einheit an-
zusetzen; nur bei Metallarbeiten ist die Stirke mit 3 Dezimalstellen in Rechnung
zu stellen. Bei Ermittelung von Gewichtszahlen, wie z. B. bei Eisenarbeiten,
ist die Kilogrammzahl mit einer Dezimalstelle als Gewichtseinheit der Berechnung
zu Grunde zu legen; die Einschaltung einer zweiten Dezimalstelle ist nur bei
kleinen Einheitsmafsen, z. B. qcm, gerechtfertigt.

Sind drei oder mehrere Faktoren miteinander zu multiplizieren, so ge-

schieht dies zuerst mit den beiden grofsten, wonach die beiden letzten der sich

ergebenden 4 Dezimalstellen abgestrichen werden und die verbleibende letzte
Stelle in dem Falle um 1 erhéht wird, wenn die weggestrichene dritte Stelle gleich
r als 5 war, Sodann wird das so ermittelte zweistellige Resultat mit
dem dritten Faktor multipliziert, das Produkt auf z Dezimalstellen wie vorher
gekiirzt und in dieser Form in die Massenberechnung eingestellt. Bei 3 stelligen
Faktoren wird das Produkt auf 5 oder 6 Dezimalstellen ermittelt, aber auch auf
2 Stellen gekiirzt.

5 oder o

Bei der Berechnung z. B. von:
103,25 >< 85,10 >< D,20 = 45 690,22 und
103,25 >< 5,20 >< 85,10 = 45 690,19
rithrt der Unterschied des Lrgebnisses von der Abkiirzung der Dezimalstellen
her. Durch obige Vorschrift werden Beschwerden von Unternehmern {iiber
rechnerische Abstriche in ihren Forderungen verhiitet.
Die gebriuchlichsten Abkiirzungen fiir Mafse und Gewichte sind folgende:
A. Lingenmalse: Kilometer = km; Meter = m; Centimeter = cm ; Millimeter = mm.

B. Flichenmalfse: Quadratkilometer = qkm; Hektar = ha; Ar = a; Quadralmeter
= gm; Quadratcentimeter = gem ; Quadratmillimeter = gmm.
C. Kbérpermalse: Kubikmeter = cbm; Hektoliter = hl; Liter = 1; Kubikcentimeter

== ccm; Kubikmillimeter = cmm.

D. Gewichte: Tonne =t; Kilogramm —kg; Gramm = g; Milligramm — mg,

Das Komma ist bei Abteilung gréfserer Zahlen als Hunderte nicht an-
zuwenden. Solche grofsere Zahlenausdriicke konnen durch Anordnung der
Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern, vom Komma des Bruches aus gerechnet,
mit kleinem Zwischenraume zwischen den Gruppen iibersichtlich gemacht werden.

Die Aufstellung der meisten Teile der Massenberechnung wird durch eine
Vorberechnung wesentlich erleichtert. Diese Vorberechnung kann bei Anschligen
fiir Privatbauten, welche nicht revidiert werden, fortfallen, wenigstens die Rein-
schrift derselben; es geniigt, wenn die Zahlen in den Grundrissen eingetragen sind,

Der Vorberechnung sei hier der Grundrifs auf der Tafel bei S. 23 zu
Grunde gelegt. Sie umfafst:

1) den dufseren Umfang des Gebidudes in jedem Geschofs;

2) die Gesamtfliche des (Gebadudes in jedem (Geschofs und in den Funda-
menten;

35+
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3)
oeschriebenen Reihenfolge;

4) den Umfang simtlicher Réume in derselben Reihenfolge;

5) ein Verzeichnis aller Gurtbogen, Thiir- und Fensteroffnungen, Nischen
1. s. w,, deren Inhalt bei der Materialienberechnung in Abzug kommt,

Fiir diese Vorberechnung sei mit Bezugnahme auf den Grundrifs auf der
Tafel bei S. 23 nachstehend ein Beispiel gegeben:

die Flicheninhalte simtlicher Ridume in der in Art. 26 (S. 23) vor-

Rai 3 2 oel Brettel Fliche | Hahe | Inhalt| Ab-
Pos. .\.I:l.[\\ Stiickzahl Gegenstand Linge I} reite] Fliche | Flhe | Inhalt| Al
Nr. m - | m qm m chm
=T . :
| | A. Vorberechnung.
| 1. Umfang des Gebiudes, |
Erdgeschofs.
Vorder- und Hinterfront 2 >< (5,52 -} 4,88 [
- 0,26) = AR TS | L B
Seitenfronten 2:< 11,72 = i | |
Zusammen: | 44,76 |
44,76 m Umfang im Erdgeschofs. | |
2. Gesamtfliche des Gebiudes.
Erdgeschofs,
PreraRathlit s e e i B m oo sk 11,72 G4,69
B SeTtenb A S s, i B e 2,00 48,31 |
Der Eingangsrisalit . . . . « . o 2,00 > 0,54
113,54|
113,54 s im Erdgeschofs,
2 alte der einzelnen
Riume.
Erdgeschofs,
7 450 | 4,95| 19,138 '
8 45| 295| 934
9 4,02 2,00 B
10 4,50 | 1g5t 6498
11 4,50 | 4,25 19,18 |
12 4,50 | 4501 20,5
Zus.:| 82,87 |
B2,87 qm Flicheninhalt der Riume im Erd-
geschofs,
4. Umfang der Riume,
Erdgeschofs,
7 17,50
8 12,80
] 12,04
10 12,10
11 17,50
12 18,00
Zusammen: | 89,0
89,04 m Umfang der Riume im Erdgeschofs.
5. Abzug der t‘:.':l’:'nun gen
(fiir die Materialienberechnung),
Erdgeschofs.
Gurtbogen, ’
9, 10 | 1,74| O8] 06| 260 1,72




T TRk o PR T AT 4 h SRR A =
31
g9 | e |
Pos:| o™ | Shitckzahl Gegenstand Liinge | Breite . Fliche | Fiohe |Inhalt| Ab
Nr. m | m | m m m ZUg
1
[
Thiren. | |
| |
| 10 Haupteingangsthiir ot il 1,30 1,00 250 2,70
I gang ; : s
7 AT, 12 3 Sechsfiilllungsthiiven zu 1,00 = . . . || 3,0 1,14
10, 12 1 Sechsfillungsthiir 1,00 0,95 |
1,80 | 2,20 3,06
10, I1 | (o x: Viierfillnngnthir et n o set e 0,20 025 0,23 200] 046
1
[ Fenster.
| |
|7, 11, 12| SR B e B e s s e 5,50 | 051 28| 200
| 8 1 80 [ e e I e e e T 000 051 046 1so0|
12 1 desgl. . N e 1y e 0,60 0551 031 0,50
9 I desgl, unter dem Treppenruheplatz . 0,90 0,51 0,46 | 1.-55_
g | I desgl. iiber dem Treppenrnheplaiz
(der im Erdgeschofs gelegene Teil) . 1,20 051 Op1| Os8| 054
Lus.:| T
7,80 cbm Offnungen im Mauerwerk des Erd-

gescl

In gleicher Weise wird bei den librigen Grundrissen verfahren.
Die Vorberechnung 1 dient zur Berechnung der V

>rblendungen, der Be- 37
stimmung der Gesimslingen, Sockelbekleidungen u. s, w. Die Differenz zwischen o
der Gesamtfliche des Gebédundes (2) und dem Flicheninhalte der Riume (3) er- Vorberechnung

giebt die Fliche der Mauermassen; die Vorberechnung 3 wird aufserdem zur
Berechnung der Ifufsboden, Decken, Stakungen, der Anstriche u. s. w. und
auch zur Ermittelung des Rauminhaltes bei Heizungs- und I Aftungsberechnungen
u. s. W, benutzt. Aus der Vorberechnung 4 werden die Grofsen der Wand-
flichen, die Lingen innerer Gesimse u. s. w. gefunden, wihrend endlich die
Vorberechnung 5, wie schon erwihnt, zur Bestimmung der Materialmengen not-
wendig ist.

2. Kapitel

Massen- und Materialberechnung.

Sind bei schlechtem Baugrunde ausgedehnte Griindungen auszufithren, so 38
. ve . - ~ . A i Massen-
ist fiir diese ein besonderer Fundierungsanschlag anzufertigen, auf den Spater i
noch etwas ndher eingegangen werden soll. Dieser Anschlag wird fiir sich ab- der

Erdarbeiten

geschlossen und bildet einen Teil des Hauptanschlages. Liegt der gute Bau-
grund aber in geringerer Tiefe unter der Erdoberfliche, so dafs die Griindung
des Gebiudes auf keinerlei Schwierigkeiten stéfst, so werden die Erdarbeiten
unter Titel I veranschlagt. Hierbei kommt zuerst die Einebenung des Bau-
platzes in Betracht, bei der der in Art. 7 (S. 5) ndher beschriebene Lageplan von
grofsem Nutzen ist. Es geniigt nimlich, die Héhen und Tiefen der Knoten-
punkte des Netzes iiber und unter der angenommenen (relindehohe zu addieren,
das arithmetische Mittel zu ziehen und dieses mit der Gesamtfliche zu multipli-
zieren, woraus sich ergiebt, ob tberfliissiges Erdreich vorhanden ist, oder ob die
ausgeschachtete Bodenmasse noch zur Ausgleichung ganz oder nur zum Teile
herangezogen werden mufs. Soll die kiinftige Oberfliche des Gelindes etwa
wellig erscheinen, so wird dadurch die Berechnung zwar etwas verwickelter,
ohne aber besondere Schwierigkeiten zu bereiten.
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Soll das Gebdude spiter von Gartenanlagen umgeben sein, so mufs die
Ackerkrume oder der Mutterboden sorgfiltiz abgehoben und zur spiteren Be-
nutzung seitwirts angeschiittet und gelagert werden.

Die Ermittelung des Rauminhaltes der Baugrube erfolgt durch Multiplika-
tion der durchschnittlichen Tiefe, von Erdoberfliche an bis Unterkante des Keller-
fufsbodens gerechnet, mit der durch die Aufsenkante des untersten Fundament-
absatzes begrenzten Fliche. Hierzu tritt ein der Tiefe der Ausschachtung und
der Standfihigkeit des Bodens entsprechender, in den Grenzen von 0,30 bis 1,00™
sich bewegender Arbeits- und Boschungsraum. Der Inhalt des Erdaushubes der
Fundamente ist gleich dem Rauminhalte des aus der Mauermassenberechnung
zu entnehmenden Fundamentmauerwerkes, dem noch ein der DBodenart ent-
sprechender Bruchteil fiir Arbeitsraum und Boschung hinzuzufiigen ist, gewGhn-
lich 10%,. Es wird sich also die Berechnung nach Fig. 14 zusammensetzen aus:

1) den Flichen (@ + &) 2 (der Héhe);

2) dem Fundamentmauerwerk ¢, und

3) dem Zuschlag von etwa 10%, zu c.

Bei sehr schlecht stehendem Boden und
tiefen Baugruben sind Absitze in den Boschungen
(Bermen) anzunehmen, welche einmal das Nach-
stiirzen des Erdreiches verhindern sollen, dann
aber auch zum Anbringen der Karrendielen, zum
Absetzen des herauszuschaffenden Erdreiches und

B s | PR PR === e
spiater der Mauermaterialien dienen. Ein Arbeiter ' ]—
kann die Erde 2= hoch mit der Schaufel werfen; _ ¢ 'I_‘
Baugruben, welche tiefer als 2™ sind, miissen '
also Absitze oder Bankette erhalten. Hierdurch e s e )

vergrofsert sich natiirlich der zu berechnende Zuschlag.

Die zur Abfuhr kommenden, sowie die zur Einebenung des Bauplatzes
dienenden Erdmassen sind somit gesondert zu berechnen; auch sind gegebenen-
falls bei letzteren verschiedene Transportweiten in das Auge zu fassen, welche
spater den Kostenpunkt beeinflussen.

Die Berechnung der Mauermassen geschieht, wie schon erwahnt, derart,
dafs von der aus der Vorberechnung ersichtlichen Gesamtfliche jedes Ge-
schosses die Flichen der darin vorhandenen Riume abgezogen werden und der
Rest mit den Hohen der Fundamentteile bezw. mit den Stockwerkshéhen, von
Fufsboden- zu Fufshodenoberkante gerechnet, multipliziert wird.

Die Stirken des Bruchsteinmauerwerkes der Fundamente sind in vellen
Dezimetern anzusetzen, also 60, 70, 80 u., s. w. stark, bei aufgehendem Mauer-
werk in halben Dezimetern. Das Gleiche ist bei Betonfundamenten der Fall.
Die Stirken der Ziegelmauern werden, weil sich bei der Unebenheit des
Materials die Fugen von 1< Stirke nicht genau einhalten lassen, gewohnlich
1em, bei erheblicherer Stirke der Mauern sogar 11, bis 2°m grifser, als die
vorgeschriebenen., Man kann schon bei 1 Stein starken Mauern beobachten, dafs
die Lauferschichten iiber die Binderschichten etwas hinausragen, also stirker
als 2bem sind. Mauern, die 38 =® stark sein sollen, werden 39 dick, bl e» starke
b2em u, s. w., T7°m starke haufig schon 79°¢m. Trotzdem vielfache, amtlich an-
gestellte Untersuchungen dies bestitigt haben, ist es doch bis jetzt in Kosten-
anschligen und Abrechnungen bei den vorschriftsméfsigen Abmessungen ge-
blieben.
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In Ausnahmefillen, wie bei der Ausmauerung von Senkkasten und -Brunnen,
bei kleinen Vorbauten, alleinstehenden Freistiitzen (Pfeilern), Treppenwangen
u. dergl, mufs man den Rauminhalt der Mauermassen durch Multiplikation der
einzelnen Lédngen, Breiten und Hoéhen ermitteln, wie dies friiher tiberhaupt ge-
schah, aber weit zeitraubender war, Dasselbe Verfahren kann auch bei Bauten,
welche 10ooo Mark nicht tibersteigen, und bei solchen, bei denen ein starker
Wechsel in der Hohe der Riume stattfindet oder das Material der Winde ein
sehr verschiedenartiges ist, angewendet werden.

Besonders zu berechnen sind:

1) die Massen des Cement- und Klinkermauerwerkes, sowie des Mauer-
werkes aus pordsen und Lochsteinen.

2) die Massen der Mauersteinverblendung behufs Ermittelung der Blend-
und Formsteinmengen u. s. w.;

3) die Massen der aus Werkstein herzustellenden Teile, wobei in Bezug auf
das verschieden tiefe Einbinden der Quader Mittelmafse angenommen werden,

Hierbei ist das Multiplizieren von Lingen, Breiten und Héhen unvermeidlich,

In und iiber Dachridumen freistehende Schornsteinkasten sind unter Angabe
der Zahl und Grofse der darin befindlichen Réhren nach Metern ihrer Hhe zu
berechnen. Gewdlbe, einschl. der Hintermauerung, werden nach dem Flichen-
inhalt des iiberdeckten Raumes (si2 plarnoc gemessen) in Rechnung gestellt.
(Besser ist es, bei Gewélben von gréfserem Halbmesser die wirkliche Gewdlbe-
fliche zu ermitteln, weil sonst die Materialberechnung sehr ungenau wird), Kiir
Pflasterung ist derselbe Ansatz zu benutzen unter Zufiigung der Sohlen in Gurt-
bogendffnungen und gréfseren Nischen,

Bei Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Aufseren und Inneren
sind die Fenster- und Thiiréffnungen, deren Laibungen geputzt oder gefugt sind,
gar nicht abzuziehen; bei Gurtbogen aber kommt mit Riicksicht auf die grofsere
Offnung eine Seite derselben sowohl fiir die Berechnung des Materials, als auch
der Arbeit in Abzug. Dies geschieht auch bei Thiiren, deren Futterbreite ge-
ringer als die Stirke der Mauer ist, wihrend die Thiiren mit der Mauerstirke
entsprechenden Futterbreiten auf beiden Seiten beim Putz abgezogen werden,
wobei aber immer nur die lichte Weite und Hohe der Offnung in Ansatz kommt.

Der Ermittelung von Mauermassen hoher Bauwerke auf kleiner Grund-
fliche, wie etwa Schornsteine, freistehender Mauern, Tirme u. s. w. mufs eine
statische Berechnung vorhergehen, in welcher der Nachweis der Standsicherheit
gefiihrt wird, wobei ein Winddruck von mindestens 125%¢ fiir 19 einer lotrecht
zur Windrichtung gerichteten Fliche anzunehmen ist10),

Fiir das Gesagte mag Nachstehendes unter Beriicksichtigung des Grund-
risses auf der Tafel bei S, 23 und der Vorberechnung als Beispiel dienen,

____ .I__ _____ 7 | |
| = { a7 F5cha Fro attl At
e Rg-;um Stackssb G genstan d ].._nj;w:\.i Breite| Fliche | Hihe . Inhalt| Ab
Nr. | m | m qm m | cbm

Zug

B. Massenberechnung,

Mauerwerk des Erdgeschosses,

Gesamtfliche nach A,z . . . . . . 113,54
7—12 Davon ab: Flicheninhalt der einzelnen |
R e e he A g e e far 82,87 |

80,67| 3,50 107,35

'0) Siehe: ScuuLz, a. a, 0., Nachtrag II, S, 43.

Handbuch der Architektur, I, 5. 3
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[ T !
yreite Fliiche | Hohe | Inhalt | Ab-

Pos Stiickzahl Giegenstand m | am m chm | *UE
3 107,85 cbm Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses. |
Verblendungsmaunerwerk.
Umfang des Erdgeschosses nach A, 1 | 44 7| 3,50 (156,66 i
o 156,66 | gqm Verblendungsmauerwerlk,
I i Il Sriistungsgesims.
I Umfang des Erdgeschosses nach A, 1 . |[44,7 .
Binpangsthir « v o 05 & 5 sianen K | Lo
| Davon ab: Treppenhausfenster. . . . | 0,90
2,20
ab: 20
| | bleiben: || 42,56
10 4256 m Briistungsgesims.
Glatter Wandputz im Inneren,
Erdgeschofs.
| Umfang der Riume nach A, 4 . . .|[80,04| 520 287,81
| 9 | Treppenhaus B T 1204 080| 4,61
| Hiervon ab an Offnungen: |
i g, 10 | Gurtbogen im Flur. o0 o w0 o ) A7 2,60
i7,10,11,12| 4 Thiren 2><45<100= . . . . .| 800 2,20
i 10, I1 | ! Thilr 25<0,00= - . & + & .+« . «| Lso| 200
f | Zus.:1291,42
ab:
bleiben:
29 269,70 qm glatter Wandputz.
| Deckenputz,
| I Erdgeschofs.
| | Flicheninhalt der Riume nach A, 3 . 82,78
g | I Davon ab das Treppenhaus . . . . . | 5.04
| 8,04
| i ab:
| —_—
| | bleiben: | 74,74 i
3t | | 747 qm Deckenputz auf Schalung, ' | |

Auf Grund vorstehender Massenberechnung wird nunmehr die Materialien-
berechnung aufgestellt.

Hierbei sind wvon den Mauermassen Thiir-, Fenster-, Gurtbogen- und
' Nischenéffnungen u. s. w. abzuziehen, wihrend Rauch- und Liiftungsréhren nicht
in Abzug kommen. Auch bei ausgemauerten Fachwerkwiinden sind die Off-
nungen abzuzichen. Der Bedarf an Steinen, Mortel u, s. w. ist den nachstehen-
den Bestimmungen gemifs auszuwerfen und am Schlufs aus den ermittelten
Mértelmengen der Gesamtbedarf an Kalk, Cement und Sand zu berechnen.

Fiir die Steine ist im allgemeinen das Normalformat 25><12><65 an-
zunehmen. Nur an der unteren Elbe und unteren Weser, sowie in Schleswig-
Holstein ist allenfalls noch das ortsiibliche Format von 22><105><5 und von
23 >< 11 >< bpom gestattet, fiir Kirchenbauten im Ziegelrohbau auch ein grofseres
als das Normalformat. Ebenso konnen die Verblendziegel bei ,;z'e\\'i':-hn]ic;hen
Bauten ein etwas grofseres als das Normalformat haben; doch sollen die Stofs-
und Lagerfugen dabei immer noch eine Stirke von mindestens 10mm erhalten.

Die gewdhnlichen Dachsteine (Biberschwinze, Flachwerke) haben ein
Normalformat von 36,5 >< 15,5 >< 1,2°™, wobei eine Abweichung von der Linge und
Breite von hochstens b™m, von der Stirke héchstens von 3mm gestattet ist. Fiir
alle iibrigen Dachsteinformen ist ein Normalformat noch nicht festgestellt,




Die Zuthat von Sand zum Kalk richtet sich nach der Ausgiebigkeit des
letzteren; der Mortel mufs glatt von der Mauerkelle gleiten. Es giebt Kalke,
bei denen hiernach der Sandzusatz das 31f, bis 4fache betragen mufs. Gewd6hn-
lich werden fiir Ziegelmauerwerk aber auf 1 Teil Kalk 2 Teile Sand, fiir
Bruchsteinmauerwerk 3 Teile Sand berechnet, was etwa 2,, bezw, 3, Teile
Mértel ergiebt. Bei Bruchsteinmauerwerk ist jedoch zu erwégen, ob bei mangel-
haftem Luftzutritt (die Steine sind hdufig fast undurchlissig) auch der Mortel
genugend erhédrten kann; denn das Wasser desselben wird nur héchst langsam
verdunsten und ebensowenig der Kalk Kohlensiure aus der Luft aufnehmen
kénnen. Bei Bruchsteinmauerwerk wird deshalb in den meisten Fillen ein
Cementzusatz angemessen sein. FEine Mischung von 1 Teil Cement, 1 Teil Kalk
und 5 bis 6 Teilen Sand ist empfehlenswert.

Bei Verwendung von reinem Cementmortel sind auf r Teil Cement 1, 2 oder
3 Teile Sand zu rechnen, was 1,;, 2,, oder z,, Teile Mortel ergiebt. Die
Mischung von 1:1 wird bei Hochbauten selten vorkommen. Fiir das Versetzen
und Vergiefsen bearbeiteter Werksteine ist Wasserkalk zu verwenden. Nur bei
Granit-, Syenit-, Diorit- und Diabasgesteinen ist eine Mischung von gewohn-
lichem Kalk mit mifsigem Cementzusatz zur Anwendung zu bringen. Die Ver-
wendung von Trafs zu diesem Zwecke ist wegen seines hohen Gehaltes an
Alkalien durchaus zu verwerfen.

Fir Bruch und Verlust sind am Schlusse der Materialienberechnung je
nach der Giite der zur Verwendung kommenden Materialien und den ortlichen
Verhaltnissen entsprechend Zuschlige von 2 bis 5%, zu machen, wobei Ziegel-
mengen auf volle Tausend, Bruch- und Werksteine auf wvolle Kubikmeter,
die Mortelmassen auf Hunderte von Litern abgerundet werden. Aus den be-
rechneten Mortelmengen ist der Kalk und Cement durch Division der Massen
mit den vorher angegebenen Verhéltniszahlen (20 und 3,, oder 1,45, 2,;, und 2y,)
zu ermitteln.

Folgende Tabelle giebt den Bedarf an Steinen und Mértel an:

Zicgel | Mortel
Stiick Liter

Gegenstand

1 cbm volles Mauerwerk aus Bruchsteinen erfordert 1,25—1,30 cbm vorschrifts-

T A TR e Ty R e L e e e e ol — 230

1 » yolles Ziepelmansrweri-erfordert.  wein. (ol i e e [ 4co 280
1000 | Ziegel in Wiinden | |

1000 »  » Schornsteinen 3 zu vermauern erfordern . . . . . ., . . . . — | 700
1000 » » Gewdlben : | |

1 qm !fy Stein starke Ziegelmauer ohne Offnungen erfordert. . . . . . . 50 35

1 » 1 » y » desgl. T T 160 | 70

1 S Al > » desgl. el e s g e e e 150 105

I » 2 » » desgl, S S et | T B

1 1l % % Fachwerkwand auszumawern . . . . . . . . . . ! 35 25

1 Yo » »  desgl, zu verblenden (einschl. 1, Stein breiter Einfassung

des HolowerlesSe il = e e e o - 75 50

1 # Ay »  desgl. s Stein stark zu verblenden und auszumauern | 85 60
1 » tfg  » starkes Tonnengewolbe bis zu 4 m Spannweite (in der Ebene |

gemessen, einschl, der iiblichen Hintermauerung) | 5 0

1 T » desgl. desgl, | t9o | 140

1 W »  gedriicktes Gewdlbe (ellipt. Querschnittes) desgl. I 90 65

is
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il == T
Gegenstand Ziegel | Mortel
Liter
1 gm 1 Stein starkes gedriicktes Gewdlbe (ellipt. Querschnittes) desgl. . . . 180 150
1 R S »  Kreuzgewolbe (halbkreisformig), die Grate 11/, Stein breit
. and T Stem Hoeh e s o s . 25 90
1 $ 3y » desgl. (flachbogig, sonst wie vor.) . . . . (Sem1d 95 70
1 R »  Kappengewolbe (flachbogig, ohne \crst‘ul\ungcn\ 5 i 75 bb
1 e A » desgl. (flachbogig, die Verstirkungsrippen 11fg Stein
breit und 1 Stein hoch) . . . . . 2 82 GO
1 m freistehender Schornsteinkasten mit russischen Rohren {15}(‘){] nn) und 3
1/ Stein starken- Wangen ... . . . . . « . . beixRohr |" 6O 45
] » desgl. desgl. o T S A » 2 Rohren 100 70
1 W dl.‘Sgl. desgl, ot ey R . . » 3 W 140 100
1 » desgl, mit I rus ischen Rohr bei 1 Stein »t\:]. n Wangen RS 835 Gl
1 gm flachseitiges Ziegelpflaster in 12 mm starker Kalkmértelbettung . . . . 32 17
1k » desgl. mit vergossenen Fugen in Sandbettung . . 3 32 o]
1 » hochkantiges Ziegelpflaster mit § mm starken ‘-:tﬁﬂfu;{:.n, in T\quu]bulLun-f 56 30
1 » desgl. desgl, , ohne » 56 15
1 » Betonestrich, 10 em stark (8 cm Betonierung , 2 em starker ﬁ!;erzug von
LB T n g L s SHEt e R e P e e — bo
1 » Fliesenpflaster aus Granit-, Sandstein-, Schiefer- und Thonplatten, durch-
schnittlich . . . . N e SR e e S S o i o 25
1 m Rollschicht mit vollen luULia e 13 10
1 qm Verblendungsmauerwerk ohne ﬂl[nunﬂcn aus ]mlam 1.11(‘ \lb[ll_l ‘-\tcme:n
(nachtriglich auszufihren). . . . . . . . . . an viertel Steinen 50 | 10
desgl. Ve o B e e e e e TR o a0 HALEY ® 50|
1 peplatter Wandputz, 1ib-om Starlery o U Ee L S e T o = 17
1 it desgl, T R e 20
1 » desgl, auf ausgemauerten Fachwerkwinden . . . . . . . oo 15
1 » schlichter Fassadenputz mit Fugen h »
1 » Aunsfugung bei Feldstein- oder B]T.lch‘-l{’lmll"ll.(l\\Lr]\ ; , 15
1 » desgl. WS Zierelnmuerwerk L8 DT ol e e e [ ! b
1 » desgl. » Fachwerk w0 T o T T R e i e S T | 3
1 » Rappputz . . . I 0 o e o - i
1 » glatter Putz auf h: l”ﬂxru\fnrm Tonnen- od. Kreuzgewilben, durchschnittl. — 26
1 » desgl, » gedriickten (elliptischen) desgl, desgl. =2 23
1 » desgl. » flachen oder béhmischen Kappengewdlben, desgl. ; 20
1 » IJed\cnpuu auf einfach gerohrter Schalung, ohne Gipszusatz . . . . = 20
T » desgl, desgl, , mit ES el — 17
1 » desgl.  auf doppelt gerobrter Schalung, » » T 30
1 » Wand- und Gewdlbeflichen 2mal zu schlimmen, 0,51 Kalk : —
1000 | Stick Dachsteine (Biberschwiinze) bohmisch in Kalk zu legen . . . . . — 720
1000 » desgli . “narmit-Kalk zoiverstfeichen | . . . . o . ow . = 480
1000 % Dachpfannen in Kalkmértel zu Tegen . . . . . ... . . . « . 2 1200
1000 »  Hohlziegel zur Dachdeckung desgl. . — 720
1000 » desgl. mit Kalkmortel zu verstreichen . — 350
1 m Kalkleisten an Giebeln und Schornsteinen : AP REIN =
1 gqm einfaches Dach aus Biberschwiinzen auf 20 cm weiter I,.lilunu e —
1 » Doppeldach » » » 14 » » » s
1 || » Kronendach » » » 25 » » » e - 553]
1 » Declkung mit kleinen hollindischen Pfannen (34 >¢ 24 cm, 2 cm stark) . o 20
1 » » » grofsen W » (39:>< 26 » 1” cm stark) 1" 14
1 » Falzziegeldach auf 31 em weiter Lattung 2 o g o A ey - 16
1 » Deckung des Firstes mit Hohlziegeln (40 >< 17 cm, 2 em stark) . . . 4
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1 hl gebrannter Stiickenkalk wiegt 76—83 ke und ergiebt 1,7—2hl gel6schten Kalk.
I Sack von 1hl Wasserkalk wiegt 70 kg brutto.
1 Fals Portlandcement enthilt 120—1251 lose Masse und wiegt 170 kz.

1000 Stiick Ziegel mit verlingertem Cementmortel zu vermauern erfordern bei einer Mischung
von I Raumteil Cement, § Teilen Sand, 1 Teil Fettkalk: 0,08—0,00 cbm Sand, 1,2—1,4 Fafs Cement und
150—170 1 Kalkbrei.

I Teil Gips giebt 3f; Teile Gipsmartel.

Es erfordert 1am 1,5 cm starker Deckenputz 1,3 bis 31 Gips als Zusatz zum Kalkmortel, ebenso
1 am Fassadenputz.

Zu 1 cbm Stampfbeton gebraucht man:

Cement ‘ Sand Kies Cement | Sand ‘ Kies 1;“::;;
kg | [Liter i Liter Liter kg ‘ Liter | Liter | Liter
318 | 250 450 | 900 100 200 400 440
210 | 150 - et — 300 600 665
158 115 : 400 800 885
195 90 == - H00 1000 1125

je nachdem man 1:2, 1:3, 1:4 oder Wird statt des Kieses geschlagener

1:5 Raumteile Cement zu Sand und Schotter benutzt, so darf der Schotter-

Kies verwenden will; denn es ergeben: anteil nur 0,7 bis 0,80 der Kiesmenge
sein.

Der Bedarf an Ziegeln, Formsteinen u. s. w., sowie an Moértel fiir Gesimse
im Inneren und Aufseren, fiir Fenstereinfassungen u. dergl. bei Verblend- und
Putzfassaden ist besonders nach Metern oder Stiick zu ermitteln. FEs bleibt
nichts iibrig, als die fiir die Vormauerung der Gesimse notwendigen Mauersteine
fiir das Meter auszuzihlen und dann einen hohen Prozentsatz fiir Bruch und
Verlust beim Verhau der Steine hinzuzurechnen. Nach der Zahl der Steine wird
dann der Mortel berechnet, Zwecks Ermittelung des Putzes bei Gesimsen mufs
man ihre Aufsenfliche abwickeln, erhilt danach den Flicheninhalt der Putz-
fliche und bestimmt hierfiir wieder unter Zurechnung eines starken Prozent-
satzes fiir Verlust die nétige Mortelmasse.

Material zum Verputzen der Thiiren, Fenster, Fufsleisten, Wandbretter
u. 8. w., sowie zum Ausbessern beschidigten Putzes wird nicht besonders be-
rechnet, sondern aus dem mit 3 bis 5°, zu bemessenden Zuschlage fiir Verlust
gedeckt. Alle geringeren Materialien, wie Rohr, Négel, Draht, Gips, sind von
der Materialberechnung auszuschliefsen und spiter im Arbeitslohne fiir Decken-
putz u. s. w. mit einzurechnen.

Gewdhnlich wird bei Bauausfithrungen mehr Cement verbraucht als ver-
anschlagt ist, weil seitens der Maurerpoliere der Zusatz des Cements zum Kalk-
mortel oder Sand zu grofs genommen wird. Man thut deshalb gut, den Cement
unter Aufsicht mit der vorgeschriebenen Menge trockenen Sandes mischen zu
lassen und ihn nie rein zur Verarbeitung zu verabfolgen.

Die Berechnung der Materialien geschieht auf Grund der Vor- und Massen-
berechnung in folgender Weise:
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Mauermaterialienberechnung.

boolw o =
Z oaldg ad
§ !I a8 = E o =
2 Gegenstand 5?'55 = 5 =
b 2 &
2 -
| Liter |Liter
I = 2! 1t ‘!\(ll".l
xchend ein
S —— e ;
107,35 — 7,89 | ! _
| : .
3 99,46 || cbm Ziegelmauerwerk, nach Abzug der |

Il Offnungen, zu 406 Mauersteinen und | | | | |

9280 1 Kalkmortel G | — — | — = 2T 84
29 [265,7 |[qm glatter Wandputz, 1,5 cm stark, zu [
171 Kalkmértel . . . . + . = = — | = — | 4517
31 74,74 | qm Deckenputz auf einfach gerohrter I
| Schalung, ohne Gipszusatz, zu 201 |
Feallemgrtel- e s s i =R e —— - - ‘ 1495
W 5w, W5 W | | | | | |
Zusammen: | — ‘!—L{ITH-!I ==l - i — !.‘3.‘-3-\'#5[: =2
Hierzu Bruch und Verlust 3—5%,: | — | 1216] — —| | [ 1189 —
[ | Zusammens | — |41 f}t][}'l — e e e
I [ Mischung 1:2
Daher Materialbedarf: |
46 | — ||Bruchsteine [
47 41,0 || Tausend Hintermauerungssteine

356 000
2,4 -100
55 146,0 || hl geldschter Kalk |
146 - 2 i
————— = rund
10

: i

57 29,5 ||cbm Mauersand [
| |

I

= rund

| | L. 5, W. i 5. W ;

Beziiglich der Massenberechnung der Hausteinteile ist das Folgende zu
bemerken,

1) Die Quader-, bezw. glatte Verblendung wird nach ihrem Flicheninhalt
unter Abzug aller Gesimse, Sdulen, Pfeiler, Fenstergewidnde und Verdachungen,
sowie der Offnungen u. s. w. berechnet;

2) die durchlaufenden Gesimse, Gebilke und dergleichen nach ihrer Linge
(in der grofsten Ausladung des Profils gemessen) und mit Hinzurechnung aller
Verkropfungen;

3) alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Saulen, Pfeiler, Fenstergewdnde,
Verdachungen, Sohlbanke und dergleichen nach Stiickzahl.

Hierbei sind die wesentlichsten Abmessungen der Werkstiicke (sowie der
Stein beschaffen sein mufs, aus welchem sie gearbeitet werden, also des kleinsten
umschriebenen Parallelepipeds) und die Tiefe des Einbindens in das Mauerwerk
anzugeben,

Vorteilhaft ist es schon hier, bei der spiteren Vergebung der Arbeiten
aber unbedingt notwendig, den Rauminhalt der Werkstiicke, also jenes Parallel-
epipeds auszurechnen und in Klammern hinter den Vordersitzen oder in be-
sonderer Rubrik des Formulars einzuschalten, bei den Verdingungsanschlagen
auch in kleiner Handskizze (Parallelperspektive) die Form und Bearbeitung der
‘Werkstiicke darzustellen. Dies ist besonders dann notwendig, wenn den Unter-
nehmern zur Abgabe ihrer Offerte nur eine kurze Frist gestellt wird, Dieselben
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brauchen den Rauminhalt, um die Sandstein- oder Granitmassen den Steinbruch-
besitzern angeben und hiernach deren Preisangabe fiir das Rohmaterial erhalten
1 konnen. Miissen die Unternehmer diese Berechnungen selbst machen, so
laufen mannigfache Fehler mit unter; die Angebote weichen schon in den
Vordersitzen vielfach voneinander ab, so dafs es ausgedehnter und langwieriger
rechnerischer Priifungen seitens des Baupersonals erfordert, um den Mindest-
fordernden zu ermitteln. Manche erhebliche Preisunterschiede werden durch
solche Rechenfehler erklirlich, sind aber, wenn die Grundlage fehlt, nur schwer

festzustellen.

Bei Treppen sind die Ruheplitze nach Quadratmetern und die Treppen-
stufen nach der Stiickzahl unter Angabe ihrer Linge zu ermitteln. Bei beiden
ist die Tiefe des Finbindens in die Mauern anzugeben. Ebenso ist bei Thiir-
schwellen, Abdeckungsplatten u. s. w. zu verfahren.

Hiernach wire das Formular in nachstehender Weise einzurichten, wobei
zu bemerken, dafs im Kostenanschlag die Rubriken fiir die Abmessungen und
Skizzen fortfallen kénnen.

o Abmessungen Geldbetrag

Skizzen

2 Gegenstand ot | S
im einzelnen || im ganzen
Mk. PE M. FRE

Position

7

Rauminhalt

43 ]_t'i:']l']_ qm Quaderverblendung von festem,
|| rotem Sandstein, nach Zeich-
nung, die Aufsenflichen ge-

spitzt, die Einfassungen schar- |
riert, die Binderschichten durch-
schnittlich 30 cm hoch und 25em |
tief, die Liuferschichten 45 cm | |

hoch und 138 em tief anzuliefern

WSEW e btk 313 |
fir Material . . 33 Mk, |
» Bearbeitung . 18 » |

JE-YEysetren it A A

el e L
zusammen 6o Mk, | 49 000

51| 10 | Eckstiicke der Fensterverdachun-
gen, 5 links und 5 rechts, 40cm

|
|
|
|
tief in die Mauer einbindend, in |
|

den Aufsenflichen geschlifien, | |
sonst wie vor, & 63 Mk, . . : 0,85 | 0,80 0,85 2,38 {'ugui— ‘

u, 5 W. U 5 W 1l |

Gewdhnlich bleibt die Teilung des Preises in Material, Bearbeitung und
Versetzen fort, und es wird nur ein Einheitspreis fiir alle 3 Stellen zugleich

ausgeworfen.

Bei der Holzberechnung sind, wie aus nachstehendem Formular hervor- 42
) . il 5 < o A Maszen-
geht, zundchst die Lingen der Balken und Verbandhélzer gruppenweise, als 7"

hdl\crﬂ‘wvn Dachverband u. s. w., zusammenzufassen, gleichzeitig aber auch der
zur Ermittelung ihres Rauminhaltes nach ihren Stirken gesondert aufzufithren. i"';"l';]
Die Stéfse, also Verblattungen, Verzapfungen u. s. w., werden hierbei nicht be-
riicksichtigt, sodafs simtliche Holzlingen in den Zeichnungen unmittelbar mit
dem Zirkel abzugreifen sind.

Alle Dielungen, Schalungen, Verschlige — auch Lattenverschlige — sind
nach ihrer Fliche, Bohlenunterlagen fiir Ofen und Kochherde, Kreuzholz- und
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Bohlenzargen nach der Stiickzahl unter Angabe ihrer Abmessungen, Diibel und
Uberlagsbohlen nach der Stiickzahl der Thiiren unter Angabe der Breite und
Tiefe der Thiir6ffnungen in Ansatz zu bringen. Hiernach werden sich den Wand-
stirken und Grifsen der Thiiréffnungen entsprechend mehrere Positionen ergeben,
Die Stirke der zu verwendenden Kreuzhélzer und Bohlen ist anzugeben.

Fir die Flichenberechnung der Deckenschalungen und Dielungen gelten
die fiir Gewdlbe und Pflasterungen angefithrten Bestimmungen. Fufsboden-
lager werden entweder gesondert nach ihrer Starke und Liange, wie die Balken,
oder iiberschliglich, 14™ Lagerhélzer fiir 19 Fufsboden, oft auch mit diesem
zugleich berechnet, so dafs sich nur der Preis desselben erhoht.

Bei Dachschalungen sind nur die mehr als 19» Fliche umfassenden Dach-
lichter, Schornsteine, Aussteigeluken u. s. w. abzuziehen.

Holzerne Treppen werden nach der Anzahl der Stufen, die zugehbrigen
Ruheplitze nach dem Flicheninhalte und einschl. der Ruheplatzbalken, Scha-
lungen, Verkleidungen, des Eisenzeuges und Gelanders berechnet.

Bei Neu- oder Umbau von hélzernen Turmhelmen ist ihre Standsicherheit
nachzuweisen, wobei der bauliche Zustand vorausgesetzt wird, in welchem sich
der Turm nach Herstellung der Lattung oder Schalung vor dem Aufbringen der
Deckung befindet. (Siehe auch Fufsnote 10.)

Die Berechnung der Zimmermaterialien erfolgt im Anschlufs an die Massen-
berechnung wie bei den Mauermaterialien. Die Ermittelung des Rauminhaltes
ist auf die Balken, Lagerholzer, Fachwerk-, Dachverbandhélzer u. s. w. zu be-
schriinken, wihrend alle iibrigen Zimmermaterialien nach Quadratmetern oder
nach Stiickzahl zu berechnen sind. Fiir die nach Kubikmetern berechneten
Holzer ist ein Zuschlag von 2 bis 3°/,, fiir Bohlen und Bretter von 3 bis 50/,
als Verschnitt in Ansatz zu bringen.

Nachstehend ein Beispiel fiir die Berechnungen.

Holzberechnung.

Lingen Verbandhélzer Bohlen | Bretter

=

N . im

e Gegenstar

3 regenstand ¢ Anzen m qm " qm
7] m k2

luhlsf Wls |[8emijem 3,5’,-.‘:11|~3|5.-m| 2 cm

s | 2%as :| b}"_-.x

Diese Liniierung ist den zur Verwendung kommenden Holzstirken
entsprechend einzurichten,

10 | Balken zu S0 m . | | 56,00 | 56,00, — o] ekl e i=
2 desgl. zu 480m , | | | g I ae = = — it 2
UL DRl e

Zusammen:|| 65,20

56 65,20) m Balkenlage
8 |IStiele zu 200m . |, . || 1600 — | e e P = o
24 Sparren zu 4,50 ™ v el L0800 - - - — 108,00 i fes
16 Kopfbinder zu 10 m , || 16,00 e el 16,00 — — -

Zusammen: | 140,00
140,00/ m Dachverband

(0
-]

Zusammen : :“)t],r_..-‘ 9,200 — [16,00|124,00
oder cbm: 3.45| 0,48 041 3,13
Zusammen: | 7,47 cbm
Hierzu |
Verschnitt rund 2 bis 3= | 018 »
Sumima; 7,05 cbm

58 | 7,68 cbm Kiefernverbandholz.
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Uber die Normalprofile der Bauhdlzer ist seitens des Innungsverbandes |
A g % = . S E Normalprofile
deutscher Baugewerksmeister im Jahre 1898 endlich eine Einigung erzielt worden, A

weshalb jene Profile hier angefiihrt seien. Es ist zu empfehlen, bei den Bauten Bauhdlzer.
nur diese Profile zu benutzen, weil andere Hélzer erst auf besonderen Auftrag
geschnitten werden miissen, was Zeit und unnétige Kosten beansprucht.

Tabelle fiir Normalprofile.

(In Centimetern.)

| = : — : == = =
B e | e | s [is ] 0 [ oo [ | oo | os [
“ls o ‘ e ‘ W0ha ul g | Uhe | Mg | 180 18051 | /o6 rl =2as o

] q I ! o o

o 7 | O e Yis ‘ Mhs | "o o0 s oy *as /30

[ — 3 L4 T Y¥lis a0 2)ye oy 0o 28/ag I3
=2 AN = e | = ‘ =10 20/ b Ve = a3 s

I I

Tabelle fiir Schnittmaterial.

(Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten).

In Lingen von 3,50; 4,00;
In Stirken von 15, 20, ¢

Besiumte Bretter in Br

4,505 B,00; B,50; 6,00; 7,00 und 8,00 m,
, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 und 150 mm,

en von Centimeter zu Centime

ter steigend.

Bei Anschligen flir Bauten, zu welchen der Staat das Holz aus dem Forst
verabfolgt oder dessen Wert vergiitet, ist in einer besonderen Zusammenstellung
die Masse der im ganzen erforderlichen Verbandhoélzer, Bohlen, Bretter, Latten, i’-ﬂI":clﬂ-
et Stast
trennt, besonders zu ermitteln, wobei zu beachten ist, dafs die angenommenen  das Holz
Lingen der Rundhdélzer zur Gewinnung der aus einem Stiicke herzustellenden Holzer = " osen

Schwarten u. s. w., als Rundholz, nach Stimmen, Sigeblécken und Stangen ge-

hat,
ausreichen. Erleichtert wird diese Aufstellung durch die in vielen Handbtichern
aufgefiihrten Kubiktabellen der Hélzer. Fiir Verschnitt ist ein Zuschlag von
2 bis 3%/, bei Verbandholzern, von 3 bis 59/, bei Bohlen, Brettern u. s. w, zu berechnen.

Die endgiiltige Umrechnung in Rundholz regelt iibrigens immer die Be-
zirksinstanz.

Fir die Holzanweisung ist folgendes Formular zu benutzen:

Wert nach der

Umrec ung in Stimme
rechnudg it SR Holztaxe der

8|3 Oberforsteret |, ..
(=} o THar 1 St -l ) Klasze nas .
g |8 Fur 1 Stiick Inhalt Slasse fiir das Jahr 19, .
5 | S 2 -
C |3 % o i 5 .
ol = Gegenstand i Zopf- | mitel, | B | suge | pan | Stanl picheite- | Gela:
1 Linge| durch-| Durch-{Inhalt| ranzen gen- !
messer| messer| = | bliicke| holz | fops preis betrag
m cm | cm cbm| cbm | c¢bm [ chm | cbm || Mk, .F,'|', Mk, !1‘:_
2 i i
50| 1| Stamm kiefernes Holz zum | | [
| | 1 |
Unterzug in der Kiiche .| 80 | 36 40 | 1,01 1,01 [ —ofLagi— 6 |50 6 | 57
T 1 | |
864,85 lauf, m Balkenholz | | |
| | | |
oder | |
52|22 Stiimme kiefernes Balken- | |
bis holz. oo WEns [ et 99t 86 talaar Gaang 42,02 — 8 |25 346 | 67
55| 40| Stimme kiefernes Balken-
holasam o) e Teal, s ] g 30 | 165 | 66,0 b6,00 | — 8 | 25| 544 |50
u. 8 w. |
| 20,4 m Sigeblock zu & cm
| starken Bohlen oder [
63 I 3 || Stiick kieferne Sigeblicke || 4,70 36 39 | 058 les | 1,68 0 g |25 13 |86
Ll Desgl.. o0 500 Vel 68 88 L0 Piaot = 0l Rl R S dalilh= 7 |90

| WS, W. U, 8, W, |
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Fiir alle Eisenkonstruktionen (gewalzte und genietete Tréger, SAulen, eiserne
Dachwerke u s. w.) sind auf Grund genauer statischer Berechnungen die Ab-
messungen der einzelnen Teile festzustellen. Bei allen zu diesen Berechnungen
benutzten wichtigen Formeln sind die betreffenden Quellen anzugeben, welchen
sie entnommen, Nur bei gréfseren Eisenkonstruktionen kann bei der ersten
Veranschlagung von Massenberechnungen abgesehen werden, wie spater ndher
ausgefiihrt werden wird. Auf Grund der statischen Berechnungen sind die
Massen der zu beschaffenden Eisensorten (nach Art der Konstruktion getrennt)
nach Gewicht zu ermitteln, wobei die in allen Handbiichern verdffentlichten
Normalprofile zu beriicksichtigen sind. Ist die Hohe und Breite der zu ver-
wendenden Eisenteile gleichgiiltig, so kénnen auch andere Profile zugelassen
werden, sobald sie das erforderliche Widerstandsmoment haben. Grofsere Ge-
wichte, die solche Eis

Die ermittelten
sammengestellt.

enteile dann fast immer haben, werden nicht bezahlt.

FEisenteile werden nunmehr in folgendem Formular zu-

Zusammenstellung der Triger und Stitzen.

= e e TN Unterlags- SR
° o Gewalzte Triger platten Siulen
Gegenstand ; Skizze =
= E
Nr.
| | 1.3
32| A6 schmiedeeiserne Trii- | S ' '
‘ | ger, je 6,0m lang [ 20|75 \zu'u 016 || 36,0 | 262 | 9482l — | — | = |
- S v
I <90> | |
323 — |12 Unterlagsplatten —‘ e S M - 80 960 : —
39 ‘ N 2| gufseiserne Siulen,

| je 840m hoch ., .[|—| — | — || —

| | |
| | U, 5, W. 1. 5 W. |

Bei grofseren Konstruktionen empfiehlt es sich, um die Aufstellung nicht

uniibersichtlich zu machen, Schmiedeeisen von Gufseisen u. s. w. zu trennen und

fiir die verschiedenen FEisenarten verschiedene Formulare zu benutzen. Das
Formular fiir Schmiedeeisen wird z. B. folgendermafsen herzustellen sein.
A. Schmiedeeisen.
.‘é}-ﬁ it Gewichte
Bezeichnung der Eisenteile il e & i Bemerkungen und
i Bevact 5 B| Linge fiir das im e
und Berechnung = Meter anpen Skizzen
Nr. m | kg kg
1 | 2 ||z lotrechte Bleche zu 350 mm Hghe |
und 15 mm Dicke, je 13,0 m lang 26,00 40,92 1063,92
2 | § || Winkeleisen won B0 >< 80 >¢ 12 mm, "
AL P e S e S 3 104,00 13,90 1445,00 a0 |12
3 | 8 || Stofsplatten der lotrechten Bleche zu
350 mm Hohe und 1,00 m Linge,
12 mm Ticke ; — 8,00 261,84

1
U, S W AL S0 We |
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3. Kapitel
Kostenberechnung.

Bei den Kostenberechnungen sind die einzelnen Bauarbeiten nach Titeln
geordnet aufzufithren, wie letztere bereits in Art. 34 (S. 28) angegeben sind. Der
Umfang der Arbeiten, die Art ihrer Ausfithrung ist genau zu beschreiben, damit
daraus alle auf die Bemessung des Preises Einflufs iibenden Einzelheiten und
Nebenleistungen ersichtlich sind, z. B. bei Fufsbéden, ob gespundet, mit offener
oder verdeckter Nagelung, aus Brettern von hdchstens 20m Breite u. s. w.
KKommen Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind diese am Kopf
des betreffenden Titels zu vermerken. Dadurch wird ermdglicht, die den Ver-
dingungen beizugebenden speziellen Bedingungen einzuschrdnken. (Man findet
z. B. als solche fiir Maurerarbeiten oft vollstédndige Leitfdden, worin Ausfiihrungen
behandelt werden, die sich véllig von selbst verstehen.)

Soweit die Materialien nicht gesondert zur Berechnung gelangen, wie dies
vorher ausgefiihrt ist, sind die einzelnen Leistungen einschl. des Materials zu
veranschlagen. Die Kosten der Anfuhr der Materialien sind in die fiir diese
selbst anzusetzenden Preise mit einzuschliefsen.

Bei den Kostenberechnungen ist das aus den Massenberechnungen zu ent-
nehmende Ergebnis unverindert (also mit 2 Dezimalstellen) als Vordersatz zu
verwenden. In den Spalten fiir die Kosten-Einzelbetrige (nicht Einheitspreise,
siehe Art. 41 [S. 30]) sind die Pfennige zu beriicksichtigen.

Bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen der Fiskus als Patron
oder Gutsherr Materialien oder bare Beitrage zu liefern hat, sind dem Anschlage
am Schlusse noch gesonderte Berechnungen dieser Betrige sowie der den Ge-
meinden zur Last fallenden Kosten beizufiigen.

Bei Forstbauten sind die Kosten der Anfuhr simtlicher Materialien in
einem besonderen Titel des Kostenanschlages zu ermitteln,

Fin Gleiches gilt fiir Domanenbauten, bei welchen aufserdem die sonstigen,
dem Pachter zur Last fallenden Leistungen getrennt anzugeben sind. In die
Kosten von Fuhren, welche von Doménenpdchtern unentgeltlich zu leisten sind,
miissen die Kosten fiir das Auf- und Abladen mit eingerechnet werden.

Filir den Kostenanschlag ist folgendes Formular zu verwenden.

Einheitspreis | Geldbetrag

Pos. | Stiiclkzahl Gegenstand
Mark |Pf.| Mark |PR
Tit. I. Erdarbeiten.
I b24 cbm Lehmboden mit der Hacke zu lockern, auszu- |
schachten und zur spiteren Verwendung rd. 32 m
weit zu verkarren und mindestens 2,0 m hoch auf-
zuschachtien zu 1,75 Matk 5 To T e e . 917 — o =

. 5. W, Ui 80W,

Nunmehr soll auf die einzelnen Titel niaher eingegangen werden.

Der in der Massenberechnung ermittelte Rauminhalt der auszuhebenden
Erde ist unter Angabe der betreffenden Bodenart und gegebenenfalls des
Grundwasserstandes einschliefslich des Transportes und des Einebenens oder
Anschiittens in Ansatz zu bringen. Beim Transport ist eine mittlere IEnt-
fernung anzunehmen, oder die Erdmasse ist, sofern dies nicht angeht, auf
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mehrere Positionen mit verschiedenen Transportweiten zu verteilen. Im An-
schlagspreise ist mit inbegriffen das Abboschen der Baugrube und das Vorhalten
simtlicher Geriite (Karrendielen, Steifmaterial u. s. w.). Uberfliissige, daher ab-
sufahrende Bodenmasse ist besonders zu veranschlagen. Sind spiter Garten-
anlagen herzustellen, so ist etwa vorhandener und sorgfaltig abzuhebender
Mutterboden fiir spitere Verwendung seitwiirts zu verkarren und zu lagern.

Bei schwierigen Griindungen und kiinstlicher Dichtung des Baugrundes tritt
an Stelle des Tit. I des Hauptanschlages der bereits in Art. 38 (S. 31) erwédhnte
Sonderanschlag mit Trennung in Massen-, Materialien- und Kostenberechnung.
Erstere enthalten die Lieferung von Spundpfihlen, Rostpfahlen, Schwellen und
Holmen, von Bohlenbelag, von Cement, Kies, Sand und Steinschlag, von Bruch-
steinen u. s. w., letztere die Erdarbeiten einschl. des Baggerns, Wasserschépfens,
Rammens, des Bearbeitens der Holzer, des Betonierens u. s. w. Um die Preise
genau der Wirklichkeit entsprechend ansetzen zu koénnen, ist eine grofse Er-
fahrung erforderlich, weil man sich besonders iiber die Kosten des Wasser-
schépfens, Baggerns und Rammens arg tduschen kann. Hier empfiehlt es sich
besonders fiir den Architekten, die Erfahrungen eines tiichtigen, geiibten ln-
genieurs in Anspruch zu nehmen und nicht nach eigenem Gutdiinken allein die
Arbeitspreise zu bestimmen.

Die Ausfithrung des in der Massenberechnung nach dem Rauminhalt
ermittelten Mauerwerkes ist beim Arbeitslohn ohne Abzug der (".H'I'ullngtm
fiir jedes Geschofs gesondert zu veranschlagen. Alle frither gebriuchlichen
Zulagen fiir Bogen-, Gurtbogen-, Cement- und Klinkermauerwerk, Aus-
sparungen der Luftisolierschichten, Anlage und Verputz, bezw. Ausfugen der
Rauch-, Heiz- und Liiftungsréhren, Rohrschlitze, Einsetzen der Thiiren, Fenster-
und Reinigungsthiiren, Vermauern der Thiirdiihel, Kreuzholz- und Bohlen-
zargen, der Mauer- und Balkenanker, sowie das Anschlagen der letzteren an
die Balken, fiir Bekleiden der Balken in der Ausdehnung der Schornsteinkasten
mit Dachsteinschichten, sowie fiir alle dhnlichen Nebenleistungen sind nicht be-
sonders zu berechnen. KEbenso ist der Transport der Baumaterialien vom
Lagerplatz auf der Baustelle nach dem Verwendungsort im Preise fiir die
Maurerarbeiten einbegriffen. Durch dieses Verfahren gewinnt allerdings der
Kostenanschlag wesentlich an Kirze und Ubersichtlichkeit; doch wird die
Preisermittelung bei Verdingungen fiir den Unternehmer erheblich schwieriger.
Mit der Zeit wird ein Jeder wohl gewisse Erfahrungssitze fiir jene Neben-
leistungen haben, die in Prozenten dem Arbeitslohne zugerechnet werden; doch
wird er hiufig nicht umhin kénnen, nach den ihm vorzulegenden Zeichnungen
jene Nebenleistungen besonders auszuziehen und zu berechnen. (Siehe iibrigens
die spiter folgenden »Technischen Vorschriften fiir Maurerarbeitenc.)

Freistehende Schornsteinkasten kommen gemafs der Massenberechnung in
Art. 39 (S. 33) nach ihrer Hohe einschl. Ausfugen, Verputzen, Herstellen des Kopfes
zur Veranschlagung; nur fiir reicher ausgebildete Koépfe kann eine Zulage fiir
das Stiick in Rechnung gestellt werden.

Die Verblendung mit Ziegelsteinen ist auch dann, wenn sie gleichzeitig mit
der Hintermauerung erfolgen coll, besonders zu veranschlagen, und zwar nach
dem Flicheninhalte der Ansichten ohne Abzug der Offnungen, Gesimse u. s. W.
Der Preis ist so zu bemessen, dafs darin die Herstellung von einfach geglie-
derten Pfeilern, Fenstereinfassungen u. s. w., ferner das Reinigen und Ausfugen
der Fliachen, sowie die Beriistung einbegriffen ist. Fiir das Versetzen der aus
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Verblendsteinen, Formsteinen u. s. w. bestehenden (Gesimse und Friese ist eine
Zulage fiir jedes Meter, fiir das Versetzen von reichgegliederten Fenster-
gewinden, Verdachungen, Siulen, sowie von einzelnen Architekturteilen da-
gegen eine Zulage fiir jedes Stiick anzunehmen. Sind einzelne Teile der Mauer-
flichen von anderem Material, also z. B. aus Haustein, Kunststein, Mortel-
putz u. s. w. herzustellen, so findet ein Abzug derselben einschl. der Offnungen
von den verblendeten Flidchen statt.

Bei den in Putz auszufithrenden Fassaden ist genau nach den hier fiir
Ziegelverblendung gegebenen Vorschriften zu verfahren. Glatte Putzarbeiten
im Inneren kommen nach I&-Tafégabe der Massenberechnung (also zutreffenden-
falls unter Abzug von Offnungen) einschl. des Verputzens der Thiiren, Fenster,
Fufsleisten, OfenrGhren, auch der notwendigen Ausbesserungen beschidigten
Putzes, des Schlimmens und Weifsens, sowie der Lieferung von Rohr, Draht,
Nigeln und Gips in Ansatz. Ebensowenig wird das Verputzen der Stuckarbeiten
im Inneren und Aufseren berechnet. Endlich sind die Kosten der Bereitung des
Mortels, sowie der Beschaffung des hierzu und zur Ausfihrung des Mauerwerkes
erforderlichen Wassers in die eingesetzten Preise mit einzuschliefsen.

Das Verlegen und Versetzen von eisernen Trigern, Unterlagsplatten und
Sdulen ist unter Zugrundelegung eines Einheitspreises fiir 100% zu veran-
schlagen.

Das Vorhalten, sowie die Anfuhr der Gerdte und Riistungen, das Auf-
stellen und Abbrechen der letzteren, das Stellen der fiir das Abstecken des Ge-
baudes und fir das Aufmessen der Arbeiten erforderlichen Arbeitskrifte und
Geréte sind gleichfalls in den Einheitspreisen mit inbegriffen. Nur abgebundene
Riistungen aus kantig bearbeiteten Hoélzern (fiir Versetzen von Werkstiicken,
fiir Tiirme u. s. w.) sind bei den Innenarbeiten besonders zu veranschlagen.

Die Preise fir die Mauermaterialien sind einschliefslich der Anfubr zur
Baustelle, und zwar gewohnlicher Kalk in geléschtem, Wasserkalk in gebranntem
Zustande zu bemessen.

Bei Doménen- und Forstbauten sind diese Preise jedoch ausschliefslich der
Anfuhr, bei den Patronatsbauten ausschliefslich Einléschen des Kalkes zu be-
rechnen, weil diese Leistungen den Doméinenpichtern und Forstbeamten ob-
liegen, bezw. zu den der Gemeinde zukommenden Handdiensten gehéren.

Die Asphaltarbeiten sind einschl. des Materials, gegebenenfalls (also bei
Asphaltierung von Hofen, Strafsen u. s. w.) auch einschl. der Unterbettung aus
Beton u. dergl. unter Angabe der Stirke der Asphaltschicht und des Betons
zu veranschlagen.

Isolierschichten aus Gufsasphalt erhalten in der Regel eine Stdrke von
1em Bodenbelige aus Gufsasphalt im Inneren von Gebduden 1,5 bis 2,0°m, in Héfen
von 2 bis 3em  Fiir befahrbare Asphaltbelige in Hofen und Durchfahrten em-
pfiehlt sich die Verwendung von Stampfasphalt in einer Starke von b em,

Ubrigens kann die Betonierung auch bei Tit, II veranschlagt werden.

Die Steinhauerarbeiten sind in der Regel einschl, der Lieferung des
Materials, der Bearbeitung und des Versetzens der Werksteine zu veran-
schlagen. Nur in Gegenden, wo die Lieferung und Bearbeitung, sowie das
Versetzen der Hausteine nicht von einem und demselben Unternehmer bewirkt
zu werden pflegt, bei Eisenbahnbauten, wo das Material manchmal bei Durch-
stichen gewonnen wird, und bei Patronatsarbeiten, bei denen der Staat das
Material zu vergiiten hat, sind die Einheitssitze bei jeder Position getrennt
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nach dem in Art. 41 (S. 39) gegebenen Beispiele zu berechnen, um eine gesonderte
Verdingung des Materials und der Arbeit zu ermdglichen, Wenn auch das
Versetzen des Materials hier voll veranschlagt wird, mufs, wie spiter aus den
Jedingungen zu ersehen sein wird, doch der Maurermeister dazu sehr erhebliche
Hilfskrifte stellen. Bei den ausfiihrlichen Verdingungsanschligen der Maurer-
arbeiten mufs dies beruicksichtigt werden.

Nachstehende Leistungen und Lieferungen werden nicht besonders ent-
schidigt und sind daher bei Bemessung der Preise fiir die Steinmetzarbeiten zu
beriicksichtigen: die Anfertigung der Schablonen, das Heranschaffen und Auf-
bringen der Werkstiicke, das Vorhalten der Schiebebiithnen, Winden, Taue und
der sonst erforderlichen Geritschaften, das Vergiefsen und Vermauern der
zwischen den Werkstiicken, sowie zwischen diesen und dem Ziegelmauerwerk
verbleibenden Riume, sobald nachtrigliche Verblendung stattfindet, die Lie-
ferung und das Vergiefsen der Diibel, Klammern und Anker, der Anstrich der
Riickseiten der Werkstiicke mit Goudron, sowie das Nacharbeiten und Reinigen
der versetzten Steine vor der Abriistung. Die Diibel sind aus verzinktem oder
verbleitem FEisen herzustellen. Zum Vergiefsen der Werkstiicke ist hydrau-
lischer Kalk — nicht Cement — zu verwenden,

Bei den der Verdingung der Arbeiten zu Grunde zu legenden Kosten-
anschligen ist zu entscheiden, ob beim Heranschaffen und Aufbringen der
Werkstiicke sich die Maurermeister zu beteiligen haben und ob das Vorhalten
der Schiebebiithnen, Winden und Taue, das Vergiefsen und Vermauern der
Werkstiicke, sowie der Anstrich mit Goudron nicht, wie dies héufig geschieht,
besser von letzteren auszufithren ist. Die verzinkten Eisenteile werden jedenfalls
zweckentsprechender von der Bauverwaltung selbst geliefert, da dadurch grofsere
Sicherheit flir ihre wirkliche Verwendung geboten wird, die sonst hiufig aus
Nachlissigkeit und wohl auch aus Sparsamkeit unterbleibt, wenn nicht eine
scharfe und andauernde Aufsicht geiibt wird, was manchmal unméglich ist,

Die Kosten fiir die zum Heben und Versetzen der Werksteine erforder-
lichen Riistungen, sowie fiir die Verstirkung bereits vorhandener Riistungen
sind bei diesem Titel zu veranschlagen, gleichviel, wer sie spiter herzustellen
hat. Die zum Versetzen und Vermauern der Werkstiicke erforderlichen Ma-
terialien, als Ziegel, Dachsteine, hydraulischer Kalk u. s. w,, sind in der Mauer-
materialienberechnung zu beriicksichtigen.

35 Die Hélzer fiir die Balkenlagen, Fufsbodenlager, Fachwerk- und Dach-

Tit. V. & ? : : :

Zintmerarbeiten VETDANde sind nach Arbeitslohn und Material getrennt zu veranschlagen, und
“.md zwar Arbeitslohn nach lauf. Metern, Material nach Kubikmetern, Alle iibrigen
-Material,

Zimmerarbeiten werden einschliefslich des Materials berechnet.

Bei Kostenanschligen fiir Bauten, bei denen der Staat das Holz liefert
oder dessen Wert vergiitet, ist auch eine Berechnung des nach der Forsttaxe
sich ergebenden Rundholzwertes beizufiigen. (Siehe Art. 45, S. 41.) (Bei der
spateren Abrechnung treten an die Stelle der Taxpreise die Versteigerungs-
durchschnittspreise.)

In den Preis fiir das Zurichten und Veriegen der Balken ist das Ausfalzen
fir die Stakung oder, wenn zu diesem Zwecke Latten seitlich befestigt werden,
die Lieferung und das Anbringen der letzeren mit einbegriffen. Ebenso ist in die
Preise flir das Verbinden und Aufstellen samtlicher Verbandhélzer, also auch
der Hiange- und Sprengwerke, das Anbringen des erforderlichen Eisenzeuges,
wie Schienen, Klammern, Hangeeisen, Schuhe, Bolzen, Sparrenndgel u. s. w., mit
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eingeschlossen. Bei gewohnlichen Bretter- und Lattenverschligen ist die An-
fertigung der Thiiren einschl. des Beschlages derselben (der aber spiter bei
der Verdingung der Arbeiten besser unter die Schlosserarbeiten einzureihen
ist), in den Preis fiir das Quadratmeter mit aufzunehmen. Holztreppen sind
einschl. des Geldnders und des Lisenzeuges zu veranschlagen. (Vergl. Art. 42,
S. 30.) Naigel fiir Dielungen u. s. w. werden nicht besonders berechnet. Hin-
sichtlich der Riistungen ist auf Art. 49 (S. 44) zu verweisen,

Die auszustakende Flache ist gleich den in den Grundrissen ermittelten
Flachen der Balkendecken, wobei ein Abzug fir Balken nicht zu machen ist.
In die Preise fiir das Staken ist das Einbringen der Stakhélzer oder Bretter,
die Umwickelung oder der Verstrich mit Strohlehm, sowie die Ausfiillung der
Balkenfache, einschl. der Lieferung aller Materialien, einzuschliefsen,

Die FEisenteile fiir Maurer- und Zimmerarbeiten, wie Anker, Bolzen,
Schienen, sofern sie nicht schon bei den Steinhauer- und Zimmerarbeiten
berticksichtigt sind, ferner Fenstergitter und dergl. sind gewdhnlich nach
der Stuckzahl, Treppengelander, Einfriedigungsgitter dagegen "nach Metern
ihrer Linge unter Angabe der Abmessungen und der Gewichte in Ansatz zu
bringen. Eiserne Treppen sind wie hélzerne nach der Anzahl der Stufen und
ihrer Linge, die Treppenabsitze nach Quadratmetern zu berechnen.

Grofsere Eisenkonstruktionen (Décher, Triger, Siulen u, s. w.) sind nach
Preisen fiir 100% zu veranschlagen, Bei zusammengesetzten und genieteten
Konstruktionen (eisernen Déichern, genieteten Tridgersystemen u. s. w.) ist das
Aufstellen einschl. der erforderlichen Riistungen in die Einheitspreise fiir je
100%= mit einzuschliefsen. Dagegen ist das Versetzen und Verlegen einzelner
Séulen, Triager u. s. w. Sache des Maurers. (Siehe Art. 49, S. 45)

Das Reinigen der Eisenteile von Rost, sowie das Grundieren mit Blei- oder
Eisenmennige ist bei Bemessung der Preise zu beriicksichtigen.

Bei umfangreichen Eisenkonstruktionen geniigt zundchst eine iiberschlig-
liche Ermittelung der Kosten. Der ausfithrliche Entwurf mit statischer und
Gewichtsberechnung, sowie Kostenanschlag mufs jedoch bald nach Beginn des
Baues ausgearbeitet und zur Revision oder Superrevision eingereicht werden,

Die einzudeckenden Flichen ergeben sich aus der Berechnung der Dach-
schalung' (siehe Art. 42, S. 40) oder sie werden durch unmittelbare Messung, wie
bei jenen vorgeschrieben, gefunden. Die Eindeckung der Firste, Grate, Kehlen,
sowie aller Einfassungen von Schornsteinen, Aussteigeluken, Dachfenstern,
Lukarnen u. s. w. wird nicht besonders berechnet, falls dazu dasselbe Material,
wie zur FEindeckung des Daches, verwendet werden soll, sondern ist in den
Einheitspreis fiir das Quadratmeter Dachfliche einzuschliefsen. Wird dagegen
rum Eindecken der genannten Dachteile oder Anschlisse ein anderes Material
als das zum FEindecken der Dachflichen verwendete benutzt, so sind dieselben
unter Angabe der Breite fiir das Stiick oder das lauf. Meter gesondert zu
veranschlagen, z B. bei Schiefer- und Ziegeldichern Zink fiir die Kehlen,
Firste uw. s, w. Fiir das zu verwendende Metall mufs stets die Fabriknummer
und das Gewicht fiir die Flicheneinheit angegeben werden!!). In die Preise fiir
das Eindecken der Dachflichen sind einzuschliefsen das Deckmaterial, die etwa
erforderlichen Nagel, Leiterhaken u. s. w.

Die Kosten metallener Dachfenster und Aussteigeluken sind einschl. der

she hieriither Teil IIT, Band 2, Heft 5 (Art. 204 u. 227, 5. 168 u. 183) dieses sHandbuchess. — 2. Aufl.:
36, 8. 169 u. 183,
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Befestigung, Verglasung und des Anstriches stiickweise zu berechnen, Schnee-
finge und Laufbretter ebenso einschl. des Materials, der Arbeit und des An-
striches mit einem Preise fiir die Lingeneinheit in Ansatz zu bringen.

Bei den Verdingungsanschligen dieser Arbeiten werden jedoch die Ver-
glasung, der Anstrich u. s, w. in die betreffenden Tit. XIT und XIII aufzu-
nehmen sein.

Alle Abdeckungen der Gesimse, Verkleidungen der Stirnbretter und Rinnen,
die Rinnen selbst und die Abfallréhren sind nach Metern ihrer Lédnge unter
Angabe der Breite, des Umfanges oder Durchmessers oder nach Quadratmetern
zu berechnen; Abdeckungen der Fenstersohlbinke und Verdachungen, Wasser-
kasten u. s. w. aber sind stiickweise, gleichfalls unter Angabe der Abmessungen,
zu veranschlagen., Auch hier ist das Gewicht der Flicheneinheit des zu ver-
wendenden Bleches und die Fabriknummer anzugeben. Bei Gesimsabdeckungen
u. s. w.,, deren Linge den Grundrissen zu entnehmen ist, mufs auch besonders
beriicksichtigt werden, ob nur das sichtbare Blech veranschlagt wird, Umkrdm-
pungen an den Wassernasen, Einschiebungen in das Mauerwerk u. s. w. also
nicht gerechnet werden, oder ob das ganze Blech abgewickelt gedacht ist.
Zum Verstindnis des in Ansatz gebrachten Preises sind deshalb Randskizzen,
auch der gewdhlten Rinnenkonstruktion, unentbehrlich.

Beim Vergeben der Arbeiten thut man zur Vermeidung spiterer Streitig-
keiten, weil z. B. die Breite der Gesimse und Aufkantungen in den Zeich-
nungen und bei der Ausfilhrung nur selten ganz genau tibereinstimmen wird,
gut, einen Einheitspreis fiir 19m mehr oder weniger verbrauchten Zinkbleches
einzufordern, wonach solche Streitigkeiten sich sehr leicht ausgleichen lassen.

Schreiner-, Schlosser- und Glaserarbeiten sind getrennt, unter Benutzung
des gewoéhnlichen Kostenanschlagsformulars, wie alle iibrigen Arbeiten zu ver-
anschlagen. Fenster, Glaswinde, Thiiren und Thiirfutter werden nach dem
Flicheninhalte unter Angabe der Stiickzahl und Zugrundelegung der kleinsten
Lichtmafse in Ansatz gebracht. Unter kleinsten Lichtmafsen werden diejenigen
Abmessungen verstanden, welche sich nach der Vollendung des Baues fiir die
einzelnen Offnungen als die geringsten ergeben. Die Ubersichtlichkeit wird er-
hoht, wenn man in drei hinzuliniierten Rubriken des Formulars die Lingen,
Breiten und Fldcheninhalte der betreffenden Gegenstédnde angiebt. Thiirver-
kleidungen sind nach Metern unter- Angabe der Stiickzahl, Thiirverdachungen
nach Stiickzahl zu veranschlagen.

Bei Verdingungsanschligen mufs die Lieferung der Lattaibretter und
Thiirschwellen immer besonders erwidhnt werden, weil die Schreiner dieselben
nicht als selbstverstandliches Zubehdr der Fenster und Thiiren betrachten.
(Ubrigens konnen Thiiren auch unter Angabe der lichten Mafse, der Mauer-
stirken u. s. w. einschl. Bekleidung, Fries und Verdachung nach Stiickzahl und
»Zeichnung« veranschlagt werden) Bei Rund- oder Stichbogenfenstern und
-Thiiren sind die Hoéhen bis zum Scheitel der Bogendffnungen zu messen und
die Flichen wie bei rechteckigen, gleich hohen Offnungen, also ohne Abzug
der Bogenwinkel zu berechnen. Bei Wandtifelungen, Parkettfufsbéden und
ahnlichen Arbeiten erfolgt die Berechnung nach Quadratmetern.

Die Schlosserarbeiten, also die Beschldge von Thiiren und Fenstern, sind
nach der Stiickzahl der letzteren unter genauer Angabe und Beschreibung der
Beschlagteile zu veranschlagen, Stiicke, welche gleiche Beschlige erhalten,
sind zusammenzufassen.




Die Glaserarbeiten sind nach Quadratmetern zu veranschlagen, die Vorder-
sitze aus der Berechnung der Fenster bei den Schreinerarbeiten zu entnehmen,
erforderlichenfalls, wie bei Glasthiiren und -Wainden, unter Berlicksichtigung
eines entsprechenden Abzuges fiir die Holzteile. Bei Kirchenfenstern wird
ebenso verfahren,

Auch bei den Glaserarbeiten ist anzuraten, nicht nur die Bezeichnung
4/,, °, und %, Glas, also einfaches, anderthalbfaches und Doppelglas beizufiigen,
sondern auch die Stirke anzugeben, und zwar z. B. fiir 9, Glas 2!, bis 31/, mm
also durchschnittlich 3 mm stark. Denn es ist selten bei der Fabrikationsweise
des sog. Rheinischen Glases moglich, eine durchaus gleiche Stirke einer Scheibe
zu erzielen. Jene Angabe schiitzt also einigermafsen vor Betriigereien, welche
dadurch sehr hdufie begangen werden, dafs die Fabriken den Glasern auch
5/, und 7, Glas statt des seitens der Bauleitungen verlangten %; und %/, Glases
liefern 12).

Die Anstreicher- und Malerarbeiten sind entweder nach der Fliache oder
nach der Linge zu berechnen; fir die Fenster, Thiiren, Thirfutter w. s. w. sind
die Vordersitze aus dem Titel »Schreinerarbeitene, fiir Fufsbiden, Decken u. s. w.
aus dem Titel »Zimmerarbeitene, fiir Putzflichen u. s. w. aus dem Titel sMaurer-
arbeiten« zu entnehmen. Einfache IFenster sind auf einer Seite, Doppelfenster
auf zwei Seiten voll zu rechnen. Die griindliche Reinigung der Gegenstinde
und die Verkittung der Fugen vor Beginn des Anstriches wird nicht besonders
entschadigt.

Die Tapeziererarbeiten sind nach Quadratmetern, meist einschl. der Borden,
Einfassungsstreifen und der Papierunterlage, zu veranschlagen. Fir die Massen-
ermittelung gelten die bei den Maurer-, Zimmer- w s. w. Arbeiten gegebenen
Vorschriften; in der Regel werden die dort berechneten Vordersitze hierher
iibernommen werden kdnnen,

Zur Erleichterung der Bestimmung des Preises sei bemerkt, dafs eine
Rolle Tapete 047™ breit und 8,00™ lang ist, und dafs wagrechte Stofse der
Rollen nie angewendet werden diirfen, so dafs jedes Blatt Tapeten von der
Decke bis zum Fufsboden immer in einem Stiick durchgehen mufs. Abfille
konnen daher nur tber Fenstern, Thiiren und Ofeu, in Fensterbriistungen u. s, w.
Verwendung finden,

Die Stuckarbeiten sind einschl, der Modellkosten, aller Materialien und
der sicheren Befestigung entweder stiickweise oder nach der Flachen- oder
Lingeneinheit in Rechnung zu stellen, reich verzierte Decken gewdhnlich mit
einem Gesamtpreise. Die zur Befestigung dienenden FEisenteile sind in sorg-
féltigster Weise gegen Rosten zu schiitzen.

Gewohnliche Kachelofen sind unter Angabe ihrer Breite, Linge und
Hohe nach Zahl der Kacheln, ferner eiserne Fiilléfen, KKochherde u. dergl. stiick-
weise einschl, aller erforderlichen Eisenteile und Materialien zu veranschlagen.
Sammelheizungen sind aber derart zu berticksichtigen, dafs:

1) durch Zeichnung und Beschreibung angegeben wird, welche Art
von Heizung einschl, der zugehdrigen Liftung im Gebdude zur Anwendung
gelangen soll, wie das fragliche System im einzelnen gedacht ist, inshesondere
wo seine Heizstellen und der Brennstoff Platz finden werden, wie die frische
Luft zu- und die verbrauchte Luft abzufiihren sein wird, welche und wie grofse
Kanile nach iiberschliglicher Berechnung etwa in den Mauern vorzusehen

[T, Band 2, Heft 2 (Abt, IV, Art. 138, 5. 104} dieses »Handbuches«,

12) Sighe hieriiber

Handbuch der Architektur. 1, 5. 4
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sind, wo die Heizkérper in den einzelnen Réumen und die Miindungen der
Kanile ihre Stelle erhalten sollen — dafs iiberhaupt die betreffende Heizung
nebst Liiftung in ihren wesentlichen Anordnungen klargelegt, auf Einzelheiten
aber noch nicht eingegangen wird;

2) durch iiberschligliche Berechnung die Kosten ermittelt werden. Hierbei
geniigt es, wenn fiir die Heizanlage ein Preis fiir je 100 cbm aller zu heizenden
Riume einschl. der meist nur auf eine minderhohe Temperatur zu erwirmenden
Flure, Flurginge w. s. w. zu Grunde gelegt wird, fiir alle mit der Herstellung
verbundenen Nebenarbeiten, wie Einmauerung der Kessel und sonstigen Heiz-
vorrichtungen u. s. w., ein entsprechender Prozentsatz der iiberschliglich be-
rechneten Kosten eingesetzt wird, wihrend alle Kanile und &hnliche Anlagen,
Schlote u. s. w. bei den Maurerarbeiten nach Arbeitslohn und Material getrennt
zu berticksichtigen sind *?%).

Gleichzeitig mit dem ausfiihrlichen Kostenanschlage ist unter Beachtung
der seitens der vorgesetzten Behorden bei der Revision des Vorentwurfes ge-
gebenen Weisungen das Programm fiir den spiter einzuleitenden Wettbewerb
nebst den erforderlichen Berechnungen vorzulegen.

Dem Kostenanschlage von Gas- und Wasseranlagen sind kurze Erldu-
terungen vorauszuschicken, aus denen zu ersehen ist, welchen Umfang die
beabsichtigten Anlagen erhalten sollen. Alsdann ist die Anzahl der Aus- und
Ablisse fiir Gas- und Wasserleitung getrennt zu ermitteln und hiernach der
Kostenbetrag der einzelnen Leitungen innerhalb des Hauses auf Grund eines
Durchschnittspreises fiir jeden Aus- bezw. Ablafs zu veranschlagen.

Fiir die aufserhalb des Gebdudes liegenden Gas- und Wasserleitungen sind,
insofern dieselben nicht in besonderen Anschligen (Umgebungsanlagen) zur Be-
rechnung kommen, Pauschsummen auszuwerfen. Ebenso sind fiir die dabei not-
wendigen Maurer- und Erdarbeiten einschl. Material Pauschsummen anzunehmen.

Beleuchtungskorper, Wasch- und Aborteinrichtungen, Ausgiisse u. s. w.
sind stiickweise in Amnsatz zu bringen.

Kostenbetrdge fiir Bauleitung sind bei Bauten des preufsischen Staates,
die ausschliefslich fiir staatliche Rechnung ausgefithrt werden, in die Anschlige
nicht aufzunehmen. Nur bei Bauten, welche aus Anleihefonds hergestellt wer-
den sollen, ferner solchen, die fiir alleinige Rechnung von Interessenten aus-
gefiihrt, aber staatlich geleitet werden, ist der Baukostensumme ein Betrag von
69/, der letzteren am Schlusse als Ersatz fiir die Kosten der Bauleitung hinzu-
zurechnen 14),

Sonst sind die nétigen Hilfskrifte fir die Bauausfiihrung, die Zeitdauer
ihrer Verwendung und ihre Gehélter fir den Monat anzugeben. Fir Schreib-
und Zeichenmaterialien, sowie far Miete, Heizung und Beleuchtung des Bau-
bureaus u. dergl. sind besondere Pauschsummen auszuwerfen, und zwar rechnet
man gewohnlich fiir Schreib- und Zeichenmaterialien etwa o, bis 1,, %, fiir
Miete u. s. w. ebenso o,; bis 1,9, der gesamten Kostensumme.

Die Bauleitungskosten kénnen im ganzen bei einem Kostenanschlage von
mehr als 3oo0o000 Mark etwa 5°,, bei einem solchen von 100— 300000 Mark
etwa 79, bei einer Summe bis 100000 Mark etwa 10%, betragen, wobei jedoch
Grunderwerbskosten nicht zu beriicksichtigen sind.

13) Siehe auch: Scuuiz, a. a. 0., I, Nachtrag 1897, S. 30: Die Anweisung zur Herstellung von Centralheizungs-

und Liiftungsanlagen. — Uber Erfahrungssitze bei Heizungsanlagen siehe die alljihrlich vertffentlichten statistischen Mit-
teilungen in: Centralbl. d. Bauverw. — und: Zeitschr. f. Bauw.
#) Weiteres siche im Erlals des preufsischen Ministers fiir éffentliche Arbeiten vom 11. Miirz 1898,
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Im Titel »Insgemein« sind alle Arbeiten, welche in die fritheren Titel nicht
eingereiht werden konnten, aufzufithren, und zwar ist hierbei jede fiir sich mit
einer Pauschsumme zu beriicksichtigen. Insbesondere sind die Kosten fiir Be-
schaffung oder Vorhaltung von Bauziunen, Materialienschuppen u. s. w., fiir
Richtegelder, Kranken-, Invaliditits- und Altersversicherungsbeitrige (fiir die-
jenigen Arbeiter, welche ihre Lohne aus Fonds zu einmaligen und aufser-
ordentlichen Ausgaben der einzelnen Verwaltungen beziehen), fiir Reinigungen
des Baues und der Umgebung desselben, fiir Insertionskosten, Vervielfaltigung
von Zeichnungen, Drucksachen, fiir Ankauf solcher Heizentwiirfe, welche nicht
zur Ausfiihrung gewihlt werden konnen, jedoch in FKinzelheiten verwertbar
sind, fiir Reisen der Baubeamten und ahnliche Ausgaben hier anzugeben.
Falls fiir Richtegelder ein hoherer Betrag als 150 Mark in Aussicht genommen
wird, so ist derselbe entsprechend zu begriinden. Dieselben werden auch nur
solchen Arbeitern, wie Maurern, Zimmerern, Steinhauern u. s. w. gewdhrt,
welche beim Bau lingere Zeit und bis zur Errichtung des Dachstuhles thitig
gewesen sind.

Unterstiitzungen an Arbeiter aus Baufonds werden in Preufsen wenigstens
jetzt nicht mehr geleistet; sonst war es jedoch iiblich, solche Unterstiitzungen an
verungliickte Arbeiter oder ihre Familien in diesem Titel zu beriicksichtigen.

Am Schlusse ist fiir nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung
ein nach Prozenten der bis dahin ermittelten Kostensumme zu berechnender
Geldbetrag (etwa 5°,) auszuwerfen. Es ist tibrigens vielfach Gebrauch, auch
am FEnde jedes Titels, bei welchem unvorherzusehende Arbeiten vorkommen
kénnen, insbesondere bei Griindungen, Maurerarbeiten u. s. w., eine Position fiir
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solche einzureihen. Nur jene unvorherzusehenden Arbeiten werden dann beim
Titel »Insgemein« gebucht, welche nicht in jene anderen Titel gehoren.
Am Schlusse des Kostenanschlages ist eine nach Titeln geordnete Uber-
sicht der Gesamtkosten zu geben, wobei umstehendes Formular zu benutzen ist.
Bei Veranschlagung von Reparatur- und Umbauten ist mit besonderer
Vorsicht zu verfahren, weil hier der Umfang der einzelnen Leistungen vorher

.in der Regel nicht mit Sicherheit zu erkennen ist. Deshalb ist zur Deckung

der Ausgaben fiir die nicht vorherzusehenden Arbeiten im Tit, »Insgemeins je
nach Lage der Verhiltnisse ein Zuschlag von 10 bis 20", in Ansatz zu bringen.
Eine Vorberechnung wie bei Neubauten fillt hier fort. Die Massen werden
durch unmittelbare Zahlenansidtze aus den betreffenden Abmessungen ermittelt.

Bei der Veranschlagung von gewohnlichen Unterhaltungsarbeiten ist in
der Regel nur eine uberschldgliche Form zu wihlen, bei welcher indessen die
einzelnen Leistungen in gesonderten Positionen zum Ansatz zu bringen sind.

Dies sind die Vorschriften der preufsischen Staatsverwaltung. Die genaue
Veranschlagung solcher Reparatur- und Umbauten ist, wie schon aus dem Wort-
laut hervorgeht, durchaus nicht einfach und leicht, weil sich der Umfang der
Arbeiten nur selten vorher vollstindig iibersehen lifst. Bei Reparaturbauten
geringen Umfanges thut man gut, die voraussichtlichen Erneuerungsarbeiten in
die Grundrisse und Durchschnitte des Bauwerkes einzutragen und hieraus dann
die Ausgaben fir den Kostenanschlag zu entnehmen. Erleidet jedoch ein Bau
erhebliche Verdnderungen, so kann man ihn als einen Neubau betrachten und
als solchen veranschlagen, dann aber die Baukosten unverdndert gebliebener
Teile in Abzug bringen, die Kosten des Abbruches dagegen hinzuaddieren oder
dieselben durch den Erlds aus dem Verkauf der Abbruchsmaterialien ausgleichen.

Am richtigsten wirde die Veranschlagung werden, wenn sie erst nach
vollendetem Abbruch erfolgen konnte, weil man erst dann véllig {iibersehen
kann, was vom alten Gebdude noch fernerhin brauchbar und was vom vor-
handenen Material wieder verwendbar ist.

Bei kleineren Reparaturarbeiten lassen sich Maurer- und Zimmerarbeiten
allenfalls nach Tagewerken berechnen; doch auch dies giebt ein unsicheres Er-
gebnis, weil Tagelohnarbeiten die fortgesetzte Beaufsichtigung beanspruchen.
Wo diese fehlt, werden die Arbeiten sehr teuer. Griéfsere Reparaturarbeiten
werden wie Neubauten nach Kubikmetern einschl. oder ausschl. des Materials
veranschlagt, wobei Abbruch, Reinigung, Aufsetzen der alten Materialien und
Schuttbeseitigung zu beriicksichtigen sind. Dem FEinheitspreise wird dabei der
von Neubauten einschl. eines Zuschlages von 25 bis 50°, zu Grunde gelegt.

Besser lassen sich die Reparaturarbeiten von Dachdeckungen, Schreiner-
arbeiten u. s. w, libersehen, Hier diirfte die Veranschlagung keine Schwierig-
keiten bereiten. .

Der Priiffungsanschlag, der bei Staatsbauten nach erfolgter Abrechnung
besonders dann aufgestellt werden mufs, wenn l".'berschrcitungen der wveran-
schlagten Bausumme stattgefunden haben, bezweckt die Nachweisung der
richtigen, anschlagsmifsigen Ausfithrung eines Gebdudes. Uber denselben soll
spiter eingehender gesprochen werden.
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I. Teil, 6. Abteilung:

DIE BAUFUHRUNG.

4. Abschnitt.
Verdingung der Bauarbeiten.
1. Kapitel

Verdingungsverfahren.

Sobald der Kostenanschlag und der Entwurf vom Bauherrn oder der Be-
horde gepriift ist, bei Staatsbauten auch die Gelder von der Volksvertretung
genehmigt sind, handelt es sich bei der Bauausfiihrung zunichst um die Art und
Weise der Verdingung der Arbeiten und Lieferungen an die Handwerker und
Unternehmer. Hierbei konnen folgende drei Verfahren angewendet werden:

1) Die Arbeiten werden auf Rechnung in Tagelohn oder nach vorher ver-
einbarten Einheitssitzen, die Lieferungen nach wereinbarten Einzelpreisen ver-
geben, d. h. der Bau wird in »Regie« ausgefiihrt. Die Ausfithrung ist dann
gewoOhnlich sehr gediegen, jedoch sehr teuer und erfordert eine sorgfiltige
Uberwachung, weil der Unternehmer mit Riicksicht auf den ihm aus den Tage-
l6hnen sowieso zufallenden Meistergroschen nicht das geringste Interesse am
Fleifse seiner Arbeiter hat. Diese Ausfihrungsart eignet sich deshalb nur
fiir kleine und bersichtliche Bauten, umfangreiche Erdarbeiten oder massige
und einfache Maurerarbeiten, wie bei Festungsbauten. Grofsere Gerdte und
Werkzeuge werden entweder von der Bauverwaltung oder vom Unternehmer,
kleinere von letzterem vorgehalten.

2) Samtliche Arbeiten und Lieferungen werden an einen einzigen Unter-
nehmer in »Generalentreprise« vergeben, Der Bauherr kennt die Kosten hier-
bei genau vorher und kann sich auch die Fertigstellung des Baues zu einem
,L{&Z\Vi-r-;!qt-ll‘l Zeitpunkt vertragsmifsig sichern. Die Bauausfiihrung ist die billigste,
sofern sich der Bauherr streng an den Entwurf hédlt und Abweichungen von
demselhen wihrend der Bauausfiihrung vermeidet. Alle solche Abédnderungen
des urspriinglichen Entwurfes oder auch nur der zur Verwendung bestimmten
Materialien werden dem Bauherrn seitens des Unternehmers gewdhnlich so hoch
angerechnet, dafs schliefslich ein in Generalentreprise vergebener Bau teurer
werden kann, als wenn die Verdingung in anderer Weise vollzogen worden
wire. Andererseits ist auch bei einem in Generalentreprise verdungenen Bau die
strengste Aufsicht eines zuverldssigen, beil dem Unternehmen unbeteiligten Sach-
verstindigen notwendig, um den Bauherrn vor mangelhafter Ausfiihrung und
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Verwendung schlechter und unbrauchbarer Materialien zu schiitzen. Dies sind
die Griinde, welche diese Verdingungsart, welche allerdings fiir den Bauherm
sehr bequem ist, aber ein grofses Vertrauen desselben zu seinem Unternehmer
voraussetzt, fiir fiskalische Hochbauten sehr ungeeignet erscheinen l1afst, so dafs
sie hochstens bei ganz geringfiigigen Bauwerken, bei welchen die Anstellung
cines Bauleitenden unverhiltnismifsig hohe Kosten verursachen wiirde, zur An-
wendung kommt.

Sowohl wenn die Ausfihrung in Regie, wie auch in Generalentreprise
erfolgen soll, kann das Ubertragen an einen Unternehmer freihindig oder
durch ein Verdingungsverfahren erfolgen, wie bei Punkt 3 nidher erldutert
werden wird.

3) Die verschiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach Arten und
Zweigen (Titeln) getrennt an verschiedene Unternehmer vergeben, und zwar:

o) aus freier Hand,

B) auf Grund des miindlichen Unterbietungsverfahrens,

v) auf Grund des schriftlichen Bietungsverfahrens,

%) auf Grund des beschrankten oder

¢) des offentlichen schriftlichen Verdingungsverfahrens.

Zu «. Das Ubertragen aus freier Hand erfolgt seitens des Bauleitenden
ganz nach seinem Ermessen an einen Unternehmer, - der ihm als tiichtig,
leistungsfihig und zuverlissig bekannt ist. Wahrend bei Privatbauten diese Art
der Vergebung der Arbeiten meistens befolgt wird, ist sie bei offentlichen
Bauten nur ausnahmsweise gestattet, und zwar dann, wenn der Wert der Liefe-
rung oder baulichen Ausfiithrung innerhalb des Betrages von 1000 Mark bleibt,
wihrend bei einer 1000 Mark iibersteigenden Summe noch die Genehmigung der
vorgesetzten Behorde einzuholen ist. Aufserdem ist die freihindige Vergebung
auch gestattet:

a) bei Dringlichkeit des Bedarfes; wenn also Gefahr im Vorzuge und des-
halb die einen lingeren Zeitaufwand erfordernden Verdingungen zu y, d und ¢
nicht anwendbar sind;

b) wenn es sich um Leistungen und Lieferungen handelt, deren Aus-
fiilhrung eine besondere Kunstfertigkeit verlangt oder deren Herstellung nur ein
einzelner Unternehmer als Spezialitit betreibt, so also alle unter Patent und
Musterschutz gestellten Arbeiten;

¢) endlich bei Nachbestellung von Materialien zur Erginzung des fiir einen
bestimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamtbedarfes, sofern kein hoherer Preis
vereinbart wird, als fiir die Hauptlieferung bezahlt wurde.

Die freihdndige Vergebung der Arbeiten ist aber dann ganz unvermeidlich,
wenn dieselben vorher nicht genau festgestellt und beschrieben, sondern nur
durch Unterhandlung mit dem Unternehmer in ihren Einzelheiten klargelegt
werden konnen,

Zu B. Von der Vergebung auf Grund des miindlichen Unterbietungs-
oder Lizitationsverfahrens wird jetzt nur noch selten Gebrauch gemacht. Hierbei
kann eine beschrinkte oder unbeschrinkte Zahl von Unternehmern zugelassen
werden, welche mit den Anschlagspreisen bekannt gemacht sein miissen. Bei
Beginn des Termins werden zunichst die Bedingungen verlesen, wenn die Be-
teiligten nicht vorher hiervon Kenntnis genommen und dies durch Namensunter-
schrift bescheinigt haben, worauf das Angebot meist in Form der prozentweisen
Unterbietung der Anschlagssumme erfolgt, Dieser auktionsartige Vorgang




cn
o

verleitet die Teilnehmer leicht zu iibereilten und uniiberlegten Geboten infolge
von personlicher Abgunst oder auch von Leicht- und Eigensinn, Grund genug,
dafs man dieses Verfahren tiberall jetzt fallen gelassen hat.

Zu y. Bei der Vergebung auf Grund des schriftlichen Bietungsver-
fahrens werden gleichfalls die gewdhnlich in beschrénkter Zahl ausgewdhlten
Unternehmer mit den Anschlagspreisen bekannt gemacht, Das Angebot erfolgt
schriftlich in versiegelten, mit entsprechender Aufschrift versehenen Briefen
ebenfalls in Form prozentweiser Unter-, hdufig aber auch Uberbietung der An-
schlagssumme, Bei dieser einmaligen Preisabgabe hat es sein Bewenden; ein
weiteres Unterbieten findet nicht statt, weshalb man sich im Termin auf Ver-
lesen der einzelnen Angebote beschrankt. Trotzdem hat auch dieses schriftliche
Unterbietungsverfahren seine Bedenken, weil der Unternehmer zu einem leicht-
fertigen Angebote insofern verleitet werden kann, als er wegen Mangels an Zeit
oder aus sonstigen Griinden die einzelnen Positionen und Anschlagspreise keiner
geniigenden Durchsicht und Berechnung unterzieht. Auch dieses Verfahren,
welches friher sehr beliebt war, kommt deshalb jetzt nur noch selten zur
Anwendung.

Zu 5. Beim beschrinkten, wie auch beim &ffentlichen, schriftlichen Ver-
dingungsfahren kennt der Unternehmer die Anschlagssumme nicht; jedoch wird
ihm ein Anschlagsformular, welches die Vordersitze, also Massen, und die ge-
naue Beschreibung der Arbeiten und Materialien enthilt, in die Hénde gegeben,
in welches er seine Einzelpreise und die Gesamtsumme einzutragen hat,

Bei Staatsbauten konnen Arbeiten und Lieferungen mit Ausschlufs der
Offentlichkeit zu engerer Bewerbung ausgeschrieben werden bei:

a) Leistungen und Lieferungen, welche nur ein beschrénkter Kreis von
Unternehmern in geeigneter Weise ausfiihrt;

b) Leistungen und Lieferungen, durch deren éffentliche Ausschreibung ein
geeignetes Ergebnis nicht erzielt worden ist;

¢) bei sonstigen Leistungen und Lieferungen, deren iiberschliglicher Wert
den Betrag von 5000 Mark nicht iibersteigt, sofern besondere Griinde fiir die
Ausschreibung zu engerer Bewerbung vorgelegen haben. In diesem Falle sind
mindestens 3 Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufzufordern.

In grofsen Stidten wird das beschrinkte Verdingungsverfahren bei Ver-
gebung von Arbeiten (nicht Lieferungen) fast durchweg angewendet, weil bei
der grofsen Zahl von dort wohnenden Unternchmern es sehr schwer fallen
wiirde, sich vor unfihigen oder in schlechter Vermégenslage befindlichen Leuten
zu hiiten.

Das Verfahren heifst deshalb sbeschrinkte, weil man nur eine begrenzte
Zahl als zuverlissig und tiichtig bekannter Unternehmer zur Abgabe von
Preisen auffordert, wihrend beim o&ffentlichen Verfahren auf Grund von in
Zeitungen und Zeitschriften erlassenen Bekanntmachungen eine unbegrenzte
Zahl von Bewerbern zur Beteiligung eingeladen wird.

Zu e. Das offentliche, schriftliche Verdingungsverfahren ist mit den vorher
genannten Ausnahmen durchweg bei Staatsbauten vorgeschrieben. Das Ver-
fahren empfiehlt sich auch sonst bei Unbekanntschaft mit dem Baumarkt, bei
einfacher Beschaffenheit der Ieistungen oder Lieferungen, so dafs deren Giite
bei der Abnahme mit geniigender Sicherheit beurteilt werden kann, und endlich
bei Leistungen grofsen Urr_lfanges, bei denen nur solche Bewerber auftreten
kénnen, die vermoge besonderer Einrichtungen oder durch sehr giinstige Ver-
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mogenslage zur Ausfiihrung befihigt sind, oder bei denen zu flirchten ist, dafs
nur wenige zu engerem Wettbewerb aufgeforderte Unternehmer sich zu gemein-
schaftlicher Ausfithrung wvereinigen und demnach eine sehr hohe, unbestrittene
Preisforderung stellen werden,

Besonders das éffentliche Verdingungsverfahren hat einerseits den Vorzug,
personliche und willkiirliche Begtinstigungen von Unternehmern durch Beamte
auszuschliefsen und demnach letztere auch vor Verddchtigungen zu bewahren,
andererseits den Bauherrn, sei er ein Privatmann oder eine Behérde, vor Uber-
vorteilungen seitens der Unternehmer zu schiitzen.

Beim beschrinkten Verdingungsverfahren hat man besonders darauf zu
achten, nur solche Unternehmer zusammenzustellen, von welchen man bekannter-
mafsen gleichwertige Preise und gleichartige Arbeit zu erwarten hat, weil der
Zuschlag unbedingt dem Mindestfordernden erteilt werden mufs. Sobald jeder
Unternehmer weifs, dafs seitens der Bauleitung streng auf die Ausfiihrung der
Arbeit in vorgeschriebener Giite gesehen wird und minderwertige Leistungen und
Lieferungen zuriickgewiesen werden, werden die Angebote nur selten grofse Ab-
weichungen zeigen; letztere haben hauptsichlich darin ihren Grund, dafs der
Unternehmer glaubt, geringwertigere Arbeiten und Materialien als die von der
Bauleitung geforderten und von den Mitbewerbern beriicksichtigten, zur Ab-
nahme bringen zu koénnen,

Bei allen Lieferungen und Leistungen ist besonders die Verwendung ein-
heimischen Materials in das Auge zu fassen. In dieser Hinsicht heifst es in den
Vorschriften des preufsischen Staates iiber Vergebung von ILeistungen und Iiefe-
rungen: »Fiir die Entwickelung des nationalen Wohlstandes ist es unverkennbar

von weittragendster Bedeutung,

dafs ganz allgemein und in mdglichst grofsem
Umfange allen einheimischen Erzeugnissen, soweit sie fiir die fiskalischen
Bauunternehmungen in Betracht kommen, der Markt zum Wettbewerb beim
Verdingen geoffnet werde. Es ist deshalb mit Sorgfalt darauf zu achten, dafs
in Zukunft vermieden werde, bei den Ausschreibungen von Verdingungen nur
auslandisches Material oder FErzeugnis zuzulassen und dafs, um auch die in-
lindische Produktion mdglichst allseitig’ anzuregen, bezw. ungerechtfertigte Be-
vorzugungen auszuschliefsen, tuberhaupt von der Namhaftmachung besonderer
Produktionsstitten oder Gegenden als ausschliefslich fiir den Wettbewerb ge-
eigneter Bezugsquelle génzlich abgesehen werde«.1?)

Diese Vorschrift wird durch einen spiteren Cirkular-Erlafs 1%) wieder in das
Gedichtnis zuriickgerufen, worin es heifst: »Bei Lieferungen darf ein bestimmter
Produktionsort nicht vorgeschrieben, insbesondere nicht der ausliandische Ur-
sprung der Ware zur Bedingung gemacht werden.«

2, Kapitel.
Allgemeine Vorschriften.

Uber das Verfahren bei Ausschreibungen gelten in Preufsen folgende Vor-
schriften, die im wesentlichen das enthalten, was auch bei Behdrden anderer
Staaten ging und gebe ist.

18 Cirkular-Erlafs vom 1. Mirz 1878,

8 Vom 17, Juli 188s,
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»Der Gegenstand der Ausschreibung ist in allen wesentlichen Beziehungen bestimmt a) Gegenstand
: ‘ der
zu bezeichnen, Ausschrei

Uber alle fiir die Preisberechnung erheblichen Nebenumstinde sind vollstéindige, eine

sutreflende Beurteilung der Bedeutung derselben ermoglichende Angaben zu machen.«

Also z. B., ob die Anfuhr der Materialien zu Wasser oder zu Lande erfolgen kann, wie grofs
die Lagerplitze sind u. s. w.

»Fiir Bauarbeiten sind zur Verabfolgung an die Bewerber bestimmte Verdingungs-
anschlige aufzustellen, in welchen simtliche Hauptleistungen, sowie die erheblicheren Neben-
leistungen in besonderen Positionen aufzufiihren sind.«

Da die von den Behorden genehmigten Anschlige, wie wiederholt bemerkt, sich wohl durch
Kiirze auszeichnen, aber nicht alles fiir den Unternehmer Wissenswerte enthalten, so ist die Anfertigung
genauerer und auf die Kinzelheiten eingehenderer Anschlige fir die Vergebung der Arbeiten meist
unvermeidlich, Auch die Detailzeichnungen miissen im grofsen und ganzen fertiz und den Unter-
nehmern zur Einsicht zuginglich sein, weil vielfach erst hierdurch eine richtige Preisbemessung er-

moglicht wird.

»Dieselben dirfen von der Behérde ermittelte Preisansitze nicht enthalten.«

Hiernach sind die Anschlige derart durch Druck oder durch ein anderes Verfahren zu verviel-
filtigen, dafs die Bewerber nur noch die Preise einzusetzen haben. Hierdurch wird erreicht, dafs Ab-
Internehmer ausgeschlossen sind, und nach

weichungen der Vordersiitze in den Offerten der einzelnen
dem Verdingungstermin nur eine fliichtige Durchsicht dieser Offerten beziiglich etwaiger Anderungen
des Textes, jedoch eine genaue rechnerische Priifung der Gesamtpreise und des Schlufsergebnisses
ndtiy ist.

»Die Zeitperioden fiir Lieferungen zur Deckung eines fortlaufenden Bedarfes sind nach
den besonderen Verhiltnissen des einzelnen Falles zu bemessen.«

Dies heifst z. B.: bei Lieferung von 1o Millionen Mauersteine u, s. w. ist der wochentliche
Bedarf festzustellen; die Lieferung von BalkenhGlzern ist der mutmafslichen Fertigstellung der einzelnen

Stockwerke anzupassen u. s. Ww.

»Umfangreichere Ausschreibungen sind derartig zu zerlegen, dafs auch kleineren
Gewerbtreibenden und Handwerkern die Beteiligung an der Bewerbung ermoglicht wird.
Bei grofseren Hochbauten hat daher die Vergebung nach den einzelnen Titeln des An-
schlages, den verschiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen entsprechend, zu erfolgen.
Besonders umfangreiche Anschlagstitel sind in mehrere Lose zu teilen,«

Beim beschriinkten Verdingungsverfahren ist in letzterem Falle und besonders dann, wenn die
einzelnen Lose zu verschiedenen Zeiten zur Vergebung gelangen sollen, anzuraten, fiir die spiiteren
Termine einzelne neue Unternchmer hinzuzuzichen, weil es sonst leicht vorkommen kann, dafs Ver-
‘dungen stattfinden und die Preise wesentlich verteuert werden. Besondere Vorsicht ist in letzterer

ab
Bezichung geboten, wenn die Kostensumme des zur Verdingung gelangenden Titels eine sehr hohe
ist. Alsdann finden manchmal Vereinigungen mehrerer Unternehmer statt, die allerdings verschiedene
Preise abgeben, von welchen aber auch der niedrigste, fiir alle geltende so hoch ist, dafs fiir jeden
cinzelnen Beteiligten noch ein geniigender Gewinn abfillt.

Manchmal wird die Verdingung der Griindungsarbeiten, also auch ibrer Maurerarbeiten, von
der des Aufbaues getrennt, weil der Anschlag des letzteren noch nicht fertiggestellt ist und keine
Zeit verloren gehen soll. Von diesem Verfahren ist abzuraten, weil gewdhnlich entweder der Unter-
nehmer oder der Bauherr dabei einen Schaden erleidet. Auch fiir die Griindungsarbeiten mufs nim-
lich der Unternehmer bedeutende Anschaffungen machen, Brunnen, Arbeiterschuppen, hiufig auch
Mértelwerke herstellen, Baugeriist und Geriite anfahren u. s, w., was alles an Ort und Stelle verbleiben
kann, wenn er ebenfalls den weiteren Aufbau auszufiihren hat. Bei der Verdingung der Grindungs-
arbeiten mufs er aber anch mit der Mdoglichkeit rechnen, dafs ein anderer den spiteren Aufbau aus-

sufiihren bekommt, Er mufs also seine Preise so hoch stellen, dafls er in diesem Falle vor Verlusten
geschiitzt ist. Diese unnétigen Mehrkosten trégt der Bauherr,

»Beziiglich der Beschaffenbeit der zu liefernden Waren und der Abmessung zu

liefernder Gegenstinde sind ungewodhnliche, im Handel nicht dibliche Anforderungen nur
insoweit zu stellen, als dies unbedingt notwendig ist.

Es handelt sich hier z. B. um ungewdohnliche Lingen von Fuflsbodenbrettern (siche Axt, 44, 8. 41),
um nicht gebriuchliche Abmessungen von Balkenstiiken w.s.w, Materialien, deren Abmessungen oder
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L) Bekannt-
machung der
Ausschreibung,

Beschaffenheit von den im Handel iiblichen abweichen, sind immer schwierig zu beschaffen; deshalb ist
ihre Lieferung stets mit Zeitverlust und nur unter Bewilligung héherer Preise ausfiihrbar.

»Ist bei Lieferungen von Fabrikaten der Kenntnis der Bezugsquelle (der Fabrik) eine
besondere Bedeutung fiir die Beurteilung der Gite beizumessen, so ist vom Bewerber die
Namhaftmachung der Fabrikanten, von dem die Waren bezogen werden sollen, zu ver-
langen.«

Dies bezieht sich z. B, auf Angabe von Ziegeleien, Cementfabriken, Steinbriichen u, s, w.

>Fiir die Ausfiihrung der Arbeiten oder Lieferungen sind ausreichend bemessene
Fristen zu bewilligen. Mufs bei dringendem Bedarf die Frist fiir eine Lieferung ausnahms-
weise kurz gestellt werden, so ist die besondere Beschleunigung nur fiir die zunichst er-
forderliche Menge vorzuschreiben.«

»Bei der Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen durch die Zeitungen sind die
beziiglich der Benutzung amtlicher Blitter ergangenen Vorschriften zu beachten.«

Fiir Preufsen gilt die Vorschrift, dafs alle amtlichen Bekanntmachungen, welche sich auf die
Ausfiihrung und Unterhaltung von Bauten, auf Verdingung von Arbeiten und Materialien, Heran-
ziehung von technischen Hilfskriiften u. s. w. bezichen, in dem zum »Centralblatt der Bauverwaltunge
gehorigen Anzeiger abzudrucken sind, Werden auch politische Blitter zur Verdffentlichung benutat,
so muls eine solche durch den Reichs- und Staatsanzeiger, die Regierungsamtshlitter und die amtlichen
Kreisblitter oder zu amtlichen Bekanntmachungen bestimmten Zeitungen erfolgen, und zur Vermitte-
lung ist das TInstitut »Deutscher Invalidendank« in Berlin in Anspruch zu nehmen, welchem hieraus
eine kleine Einnahmequelle erwiichst, ohne dafs die Einriickungspreise sich hierdurch erhéhen. (Siehe
Genaueres im unten genannten Handbuchel?).

»Die Bekanntmachungen miis

en in gedringter Form diejenigen Angaben vollstindig

enthalten, welche fiir die Entschlielsung der Interessenten, ob sie einer Beteiligung an der

Bewerbung niher treten wollen, von Wichtigkeit sind. Insbesondere sind darin anzufiihren:
der Gegenstand und Umfang der Leistung, wobei die Teilung des Gegenstandes nach
Handwerkszweigen, Losen u. s. w. hervorzuheben ist;
der Termin zur Erdffnung der Angebote;
die fiir den Zuschlag vorbehaltene Frist;
der Preis der Verdingungsanschlige, Zeichnungen, Bedingungen u. s w. und die
Gelegenheit fir die Einsichtnahme und den Bezug derselben.«
Als Beispiel einer derartigen Bekanntmachung mége folgende dienen:
Neubaun des Empfangsgebiudes zu
Die Lieferung und Bearbeitung von
rund 700 ¢bm Sandsteinwerkstiicken
soll nach Mafsgabe der zuletzt im Reichsanzeiger No. 52 vom 23. Febr, 1896 abgedruckten »Bedingungen
fiir die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen« offentlich vergeben werden,
Die Verdingungsunterlagen liegen in unserem Geschii

szimmer No, 65 hierselbst zur Einsicht
aus; auch konnen dieselben von uns gegen kostenfreie Einsendung von 3 Mark (nicht in Briefmarken)
bezogen werden,

Versiegelte und mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote, sowie mit gleichem Siegel
bezeichnete Steinproben sind bis zu dem auf

Donnerstag, den 25, Febrnar 19 . . . vormittags 11 Uhr festgesetaten
Eroffnungstermin an den Konigl., Bauinspektor hierselbst einzureichen,
Ort, Datum und Unterschrift mit Amtscharakter,

Die zur Einsicht der Unternehmer im Geschiiftszimmer ausliegenden Bedingungen sollen wvon
ersteren mit Namensunterschrift anerkannt werden, um zu verhiiten, dafs Unternehmer nachtrdiglich
ihre Offerten zurtickziechen mit dem Vorgeben, sie hiitten die Bedingungen nicht gekannt, Damit sich
nun nicht die Teilnehmer vor dem Eroffnungstermine kennen lernen, was nach dem frither Gesagten
nicht wiinschenswert ist, so ist anzuraten, mehrere Abziige der Bedingungen bereit zu halten, so dafs jeder
nur einen Teil der Unterschriften trigt, jeder Unternehmer also auch nur die Namen derjenigen sich
an der Verdingung beteiligenden Fachgenossen erfihrt, die gerade der betreffende Abzug enthiilt.

1% Dienstanweisung fiir die Lokalbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung, Berlin 1808,
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sDie Bekanntmachungskosten werden von der ausschreibenden Behorde getragen.«

»Um den Bewerbern die notwendige Zeit zur sachgemiilsen Vorbereitung der An-
gebote zu gewihren, ist — vorbehaltlich einer durch besondere Umstinde gebotenen
grofseren Beschleunigung — der Termin zur Eroffnung bei kleineren Arbeiten und leicht
zu beschafienden Lieferungen, unter Bestimmung einer Frist von 14 Tagen, bei grolseren
Arbeiten mit einer solchen von 4 bis 6 Wochen anzuberaumen.«

»Die Zuschlagsfristen sind in allen Fillen, insbesondere aber bei Lieferungen solcher
Materialien, deren Preise hiaufigen Schwankungen unterliegen, moglichst kurz zu bemessen,

Dieselben diirfen den Zeitraum von 14 Tagen, bezw. wenn die Genehmigung hoherer
Instanzen einzuholen ist, von 4 Wochen in der Regel nicht tiberschreiten.«

yDen oOffentlichen Ausschreibungen sind die von Zeit zu Zeit offentlich bekannt zu
machenden Bedingungen zu Grunde zu legen. (Siehe die Bekanntmachung in Art. 79b
und die spiter angegebenen sog. Allgemeinen Bedingungen)

In den Ausschreibungen selbst ist demnichst nur auf diese Bekanntmachungen zu
verweisen.

Auf das Verfahren bei engeren Ausschreibungen finden diese Bedingungen mit der

nde Anwendung, dals fiir die Verdingungsanschlige, Zeichnungen, Be-

Malsgabe entsprecl
dingungen u. s. w,, welche den zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmern zugestellt
werden, eine Erstattung von Kosten nicht beansprucht wird.«

»Zu dem Termin zur Erdffaung der Angebote haben nur die Bewerber und deren Be-
vollmiichtigte, nicht aber unbeteiligte Personen Zutritt.«

Hiufie suchen auch Fachgenossen der Bewerber oder Angestellte von Fachblittern, welche
sich mit der Veroffentlichung der Verdingungsergebuisse befassen, Zutritt zum Termin zu erlangen,
um Kenntnis von den abgegebenen Preisen zu erlangen.

»Die eingegangenen Angebote werden im Termin erdffnet und mit Ausschluls der
darin enthaltenen Angaben iiber Bezugsquellen, verlesen.c

Hierbei ist darauf zu achten, dafs die Bedingungen und Offerten mit dem Namen des betreffen-
den Bewerbers unterschrieben sind.

»Uber den Gang der Verhandlungen wird ein Bericht aufgenommen, in welchem die
Angebote nach dem Namen der Bewerber und dem Datum anzufithren sind. Die An-
gebotsschreiben selbst werden dem Bericht beigefiigt und von dem den Termin leitenden
Beamten mit einem entsprechenden Vermerke versehen. Der Bericht wird verlesen und von
den erschienenen Bewerbern und Bevollmichtigten mit vollzogen. Eine Verdffentlichung
der Angebote, sowie des Terminberichtes ist nicht statthaft.«

Da die beteiligten Unternehmer kein Interesse daran haben, den Abschlufs des Berichtes abzuwarten,
shriften zu bemerken:

entfernen sie sich gewohnlich schon vorher. Alsdann ist an Stelle ihrer Unte

sDie Unternehmer hatten sich beim Schlufs der Verhandlung bereits entfernt «

Der Verdingungsbericht kann folgenden Wortlaut haben:
(Ort) (Datum)
Verdingungsverhandlung.

Zur Eroffnung der Angebote, betreffend die
firden-Neubany, o8 i aeicas iR in offentlicher
{beschriinkter) Ausschreibung zu vergebenden . . .

R war auf heute . . . mittag
. Uhr im Baubureau . . . « . « Strafse Nr, . .

ein Termin anberaumt.

Zu dem in den Zeitungen . ... . ... ...
............. angegebenen (zu dem infolge
besonderer Aufforderung den Unternehmern: . . .
T S mitgeteilten) Termin sind
dic nachstehend bezeichneten Angebote rechizeitig
cingegangen, welche in Gegenwart der erschienenen
Bewerber und der von diesen bestellten Bevoll-
miichtigten erdffnet wurden,

c) Bestimmung
des
Ertfnungs-

termins,

frist.

e) Bedingungen
fiir die
Bewerbung]
um Arbeiten
und

Lieferungen.

f) Termin
zur
Erdffnung
der
Angebote.




g) Zuschlags-
erteilung.

6o
Nach rechnerischer Priifung der Angebole er- Die Angebote weisen folgende Endsummen auf:
geben sich folgende Endsummen:
T DEL st e s et e s NI oy fa e LT L D T Ty e e e v DEATRE e Ak
s heiies oy o S R SRR bl -5 A i S R i »
e L R e s SRy DI T e g (LDEilEy
u, s, W, U. S, W.

(Name des Baubeamten und Datum.)

und enthalten, (abgesehen von No. . ..} si

mtlich

die ausdriickliche Erklarung, dafs die Bewerber
sich den Bedingungen, welche der Ausschreibung
zu Grunde gelegt sind, unterwerfen,

Die rechnerische Priiffung der Angebote sowie
die Berichtigpung der Endsummen bleibt vor-
behalten. Da sonst nichts zu bemerken war,
wurde diese Verhandlung geschlossen und von

den anwesenden Bewerbern unterschrieben.

g, W. 0.

»Sofern die Feststellung des annehmbarsten Gebotes besondere Ermittelungen nicht
erfordert und der den Termin abhaltende Beamte zur selbstindigen Entscheidung itiber den
Zuschlag zustindig ist, kann die Erteilung des Zuschlages im Termin zu der von dem ge-
wihlten Unternehmer mit zu vollziehenden Verhandlung erfolgen.«

Hiernach hat also der Beamte zuniichst die rechmerische Priifung der Angebote zu bewirken

und diese nebst der Verhandlung und seinen Vorschligen fir Erteilung des Zuschlages an den Min-

destfordernden oder, wenn letzteres nicht der Fall ist, nebst Angabe der dagegen sprechenden Griinde,
der vorgesetzten Behorde einzureichen.
Wenn Zweifel iiber die Auswahl unter den Bewerbern nicht bestehen, sind die Lokalbaubeamten
ermichtigt, sofort die Vertrige abzuschliesen und diese mit der Verhandlung zusammen vorzulegen.
Angebote, welche nach dem festgesetzten Termine eingehen, sind als verspiitet zuriickzuweisen.

Die Zulassung der Angebote ist davon abhingig, daf sie innerhalb der bekanntgegebenen Frist dem
mit der Verdingung betrauten oder demjenigen Beamten, welcher mit der Empfangnahme der das An-
gebot enthaltenden Briefe beaufiragt ist, zugestellt worden sind. Verzégerungen im amtlichen Geschiifts-
gange sollen den Bewerbern nicht zum Nachteil gereichen.

Es ist wiinschenswert, auf engliniiertem Papier eine iibersichtliche Zusammenstellung der ein-
zelnen Positionspreise der Unternehmer zu machen, wodurch ein genauer Vergleich der Einzelpreise
mdaglich wird, Da bei St
hat, von den Behirden zuriickgegeben wird, welche nachher dem Kontrakt beizuheften ist, wird eine der-

atsbauten nur die Offerte desjenigen Unternehmers, der den Zuschlag erhalten

artige tabellarische Zusammenstellung in spiiterer Zcit von grofser Wichtigkeit fiir die Kenntnis der Preise.

»Die niedrigste Geldforderung ist bei der Zuschlagserteilung keineswegs vorzugsweise
zu berucksichtigen, Der Zuschlag darf nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares, die
tichtige und rechtzeitige Ausfihrung der betreffenden Arbeit oder Lieferung gewihr-
leistendes Gebot erteilt werden.

Ausgeschlossen von der Berticksichtigung sind solche Angebote:

o) welche den der Ausschreibung zu Grunde gelegten Bedingungen oder Proben nicht
entsprechen;

B) welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben fiir den vorliegenden
Zweck nicht geeignet sind;

y) welche eine im offenbaren Milsverhiltnis zu der betreffenden Leistung oder
Lieferung stehende Preisforderung enthalten, sodafs nach dem geforderten Preise an und
fir sich eine tichtige Ausfihrung nicht erwartet werden kann.«

Bei der Lieferung won Materialien (Ziegelsteinen, Werksteinen, Mauersand u. s. w.) sind die
Unternehmer zu verpflichten, gleichzeitig mit dem Angebote Materialproben einzureichen, die mit dem
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Siegel- und der Namensunterschrift des Bietenden versehen sind, Von Gegenstinden, welche in grofserer
Zahl herzustellen sind, wie Thiiren, Fenster, Beschlige u. s, w,, miissen vor der Verdingung Probe-
stiicke angefertigt werden, welche hinsichtlich der Giite der Arbeit und des Materials die Grundlage
fiir die Preisbemessung der Unternehmer bilden und von diesen als fiir die Ausfithrung mafsgebend
anzuerkennen sind, Alle Proben, welche der Lieferung oder Ausfiibrung zu Grunde gelegt werden,
sind als solche zu kennzeichnen und aufzubewahren, um bei Meinungsverschiedenheiten spiter als
Beweismaterial dienen zu kénnen, Ist es nicht moglich, solche Probestiicke rechizeitig zu beschaffen,
so mufs beziiglich der Giite der einzelnen Arbeiten auf geeignete, in der Nihe befindliche Bau-
ausfithrungen Bezug genommen werden,

Uber die Verdingung von Fensterglas, Cement, Eisenmaterialien und -Konstruktionen siehe die
spiter angefiihrten Bedingungen,

sNur ausnahmsweise darf in dem letzten Falle (zu %) der Zuschlag erteilt werden,
sofern der Bewerber als zuverlassig und leistungsfahig bekannt isf, und ausreichende Griinde
fiir die Abgabe des ausnahmsweise niedrigen Gebotes beigebracht sind, oder auf Befragen
beigebracht werden.« -

Ein solcher Grund ist z. B, hiiufig, dafs ein Unternchmer augenblicklich so wenig heschiftigt
ist, dafs er seine alten bewibrten Arbeiter entlassen miifste, wenn es ihm nicht gelingen wiirde, einen
Aufltrag zu erhalten.

»Im tbrigen ist bei offentlichen Ausschreibungen der Zuschlag demjenigen der drei
Mindest{ordernc
1

en zu  erteilen, dessen Angebot unter Beriicksichtigung aller in Betracht

kommenden Umstinde als das annehmbarste zu erachten ist.«
i

lhafte Proben eingereicht haben, dafs sie gar nicht in Betracht gezogen werden konnen.

den drei Mindestiordernden sind aber nicht solche Bewerber zu zihlen, welche derart

mang

»Bei engeren Ausschreibungen hat unter sonst gleichwertigen Angeboten die Ver-
gebung an den Mindestfordernden zu erfolgen. Sind ausnahmsweise den Bewerbern die
niheren Vorschlige in betreff der im einzelnen zu wihlenden Konstruktionen und Einrich-
tungen iiberlassen worden, so ist der Zuschlag auf dasjenige Angebot zu erteilen, welches
fir den gegebenen Fall als das geeignetste und zugleich in Abwiigung aller in Betracht
kommenden Umstinde als das preiswiirdigste erscheint.

Ist keines der hiernach in Betracht kommenden Mindestgebote fiir annehmbar zu
erachten, so sind samtliche Gebote abzulehnen.

Bei der Vergebung von Bauarbeiten sind im Falle gleicher Preisstellung die am Orte
der ‘Ausfuhrung oder in der Nihe desselben wohnenden Gewerbtreibenden vorzugsweise zu
berticksichtigen «

Im Falle diese
willig einer der beiden Bewerber zuriicktritt, nichts iibrig, als die Arbeiten zu teilen, die Ent-
scheidung durch das Los herbeizufithren, oder, wenn damit die Beteiligten nicht einverstanden sein

Gewerbtreibenden aber an demselben Orle ansissig sind, bleibt, wenn nicht frei-

sollten, in kiirzester Frist eine neue Verdingung zu bewerkstelligen.

»Zur Beteiligung an der Bewerbung sind nur solche Gewerbetreibende und Handels-
firmen zuzulassen, welche die Ausfiithrung der Arbeiten selbst tibernehmen, Innungen nur
unter der Voraussetzung, dals die Bedingung des § g7a, Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung
erfillt ist und das Vermogen der Innungen (a. a. O. § go) geniigende Sicherheit fiir die
Erfiilllung der zu ibernehmenden Verpflichtungen bietet. Das Gleiche gilt fiir die freihin-
dige Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.«

Niemand hat Aussicht, die Arbeiten oder Lieferungen iibertragen zu erhalten, der nicht fir die
tiichtige, piinktliche und vollstindige Ausfihrung geniigende Sicherheit bietet. Bei Ausschreibungen
zu engerer Bewerbung und besonders bei Verdingungen im Wege der Generalunternehmung sind nur
solche Unternehmer zur Abgabe von Angeboten aufzufordern, welche jene Bedingung vollstindig
erfiillen.

Hier seien Bemerkungen iiber die Verdingungen von Sammelheizungs-
anlagen eingeschaltet, iiber welche die wiederholt genannte Dienstanweisung
die folgenden Vorschriften giebt?®).

18) Siehe: Dienstanweisung u, s. w., a, a. 0., § 108; 5. 100.

h) Zulassung
zur

Hewerbung.

i) Verdingung
von Sammel-

hei

Liiftungs-
arbeiten.
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Zeitpunkt
der
Verdingtng
der Arbeiten
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Lieferungen.
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»Bei der Herstellung von Centralheizungs- und Liiftungsanlagen soll die Verdingung
auf Grund eines Wettbewerbes erfolgen, zu welchem bei Anlagen im voraussichtlichen
Kostenbetrage unter 20000 Mark bis 3, bei grofseren Anlagen 3 bis 5 Unternehmer aufzu-
fordern sind.

Als Grundlage dienen das Programm, die Zeichnungen und die Berechnung der
Wirmeverluste unter Beriicksichtigung der bei der Priifung vorgeschriebenen Anderungen
und Erginzungen. Aufserdem sind die allgemeinen Bestimmungen und Bedingungen vom
17. Juli 18851%), sowie die fiir den einzelnen Fall mafsgebenden besonderen Bedingungen
zu Grunde zu legen.

Die eingegangenen Angebote nebst den zugehdrigen Berechnungen sind von dem
Lokalbaubeamten technisch und rechnerisch zu priifen. Nachdem festgestellt ist, wie weit
die einzelnen Entwiirfe den Forderungen des Programms entsprechen, bleibt zu ermitteln,
welches Angebot das fiir die Staatsverwaltung annehmbarste ist.

Zu diesem Zwecke sind in einer Tabelle alle wesentlichen Teile der Anlage nach
Grofse und Beschaffenheit, sowie nach Vordersitzen und Einheitspreisen, fiir jeden Bewerber
gesondert, zusammenzustellen.

Samtliche Unterlagen sind sodann mit Begleitbericht der vorgesetzten Dienstbehorde
(bei Universitatsbauten dem Kurator) vorzulegen, wobei die Erteilung des Zuschlages an
einen der Bewerber mit etwaigen Abinderungs- und Ergdnzungsvorschligen zu beantragen
ist. Zugleich sind die zum Ankauf geeigneten Entwiirfe zu bezeichnen und Vorschlige fiir
die zu gewihrenden Entschidigungen zu machen.«

Zur Berechnung der Wirmeverluste kann ein im Centralblatt der Bauverwaltung 1884, S. 249
veriffentlichtes Formular benutzt werden. (Siche auch spiiter das Beispiel bei den ,,Technischen Vor-
schriften,)

Die Verdingung der Sammelheizungs- und Liiftungsanlagen mufs moglichst
friih schon vor Beginn des Baues erfolgen, um die nitigen Heizungs- und Liif-
tungsrohren im Kellergeschofs anlegen zukénnen. Spéter nétig werdende Stemm-
arbeiten, die nur im Tagelohn ausgefithrt werden k&nnen und sich in den
dunklen Kellerrdumen nicht geniigend beaufsichtigen lassen, verursachen unver-
héiltnismifsic hohe Kosten.

Ebenso sind alle Mauermaterialen vor Beginn der Bauarbeiten zu ver-
dingen. Dabei ist zu beachten, dafs die Hintermauerungssteine im Friihjahre
gewohnlich teuer sind, bis der durch Froste gehinderte Ziegeleibetrieb neue
‘Ware fertig stellen kann.

Bei Verblendziegeln ist fiir jeden Brand ein Zeitraum von etwa 6 Wochen
zu rechnen. Weil es aber hiufig vorkommt, dafs einzelne Brinde ganz oder
teilweise mifsraten wegen unrichtiger oder fleckiger Farbung der Steine u. s. w,
so sind bei der Verdingung immer lingere Termine in das Auge zu fassen.

In Steinbriichen kann wiihrend des Winters und héufig auch im Friihjahr,
so lange Nachtfréste eintreten, nicht gearbeitet werden, weil die Arbeiter durch
die vom Frost gelockerten und durch die Sonnenwidrme losgelosten, herab-
brockelnden Steine gefihrdet sein wiirden. Die im Friihjahr ndtigen Werk-
stiicke sind also schon so friith im Herbst zu verdingen, dafs sich der Stein-
hauermeister das Material vor Anfang des Winters aus den Steinbriichen
verschaffen kann.

Die Verdingung von Forstbauten mufs spitestens im Laufe des Monates
November oder der ersten Hilfte des Monates Dezember erfolgen und derart
beschleunigt werden, dafs noch die Wintermonate benutzt werden koénnen, um

) Siehe: Scuurz, a. a. 0., Nachtrag zur 1. Aufl.,, S, 12 u. ff.




die Baumaterialien auf festgefrorenen Wegen oder mit Schlitten zur Baustelle
zu schaffen. Auch mufs das notige Bauholz noch rechtzeitig in den Forsten
eingeschlagen und gelagert werden, damit die Verwendung frisch geschlagener
Hoélzer ausgeschlossen ist.

Hiernach sind also, sobald die Baugelder fiir einen Neubau zur Verfiigung

stehen, zunichst die Sammelheizungs- und Liiftungsanlagen, die Mauermaterialien

und -Arbeiten zu verdingen, Hierauf folgen die Steinhauerarbeiten, Fenster-
vergitterungen, Anker, Diibel, Uberlagsbohlen, Thiirzargen, eisernen Siulen und
Trager, demnichst Balkenlagen, Dachverbiande u. s. w.

3. Kapitel
Vertrage.

Fiir die Form der Vertrige sind meistens die folgenden Vorschriften iiblich *°).

»Uber den durch die Erteilung des Zuschlages zu stande gekommenen Vertrag ist der
Regel nach eine schriftliche Urkunde aufzustellen.

Hiervon kann unter der Voraussetzung, dafs die Rechisgiltigkeit des Ubereinkommniens
dadurch nicht in Frage gestellt wird, abgesehen werden:

a) bei Gegenstinden bis zum Werte von 1000 Mk. einschliefslich;

b) bei Leistungen und Lieferungen, bei denen sich die vollstindige Erfillung un-
mittelbar an die Vereinbarung anschlielst;

¢) bei einfachen Vertragsverhiltnissen, iiber welche eine alle wesentlichen Bedingungen
vereinbarende Korrespondenz verliegt,

Wird in solchen Fillen von der Aufstellung eines schriftlichen Vertrages Abstand ge-
— z. B. durch Bestellzettel, durch Aufnahme

nommen, so ist in anderer geeigneter Weis
einer Verhandlung, schriftliche, gegenseitiz anerkannte Notizen u. s. w. — fiir die Sicherung
der Beweisfiihrurig tber den wesentlichen Inhalt des Ubereinkommens Vorsorge zu treffen.c

Alle vorgenannten schriftlichen Vereinbarungen sind stempelpflichtiz. Bei unbedeutenden Aus-
fihrungen ldfst sich die Sache dadurch vereinfachen, dafs der Unternehmer dem Bauleitenden oder
Bauherrn (oder umgekehrt) in einem Briefe die Aufzihlung und Beschreibung der Arbeiten, sowie
deren Kosten anfithrt, also ein Angebot macht, Hierauf ist folgende Antwort zu erteilen:

»Mit dewn Inhalte Thres Schreibens vom ... ... (Datum) bin ich einverstanden.« Diese Ver-
einbarung ist nicht stempelpflichtig, hat aber beim Gericht vollige Giltigkeit.

»Die Fassung der Vertragsbedingungen muls knapp, aber bestimmt und deutlich sein,
Fiir die einzelnen Gruppen von hiufiger vorkommenden Arbeiten oder Lieferungen sind
allgemeine Vertragsbedingungen ein fiir allemal festzustellen und in geeigneter Weise be-
kannt zu machen, (Siehe auch Art., 78P. — Diese allgemeine Bedingungen werden spiter
mitgeteilt werden,) Bei der Anwendung solcher Vertragsbedingungen auf Vertragsgegen-
stinde anderer Art sind die durch die Verschiedenheit des Gegenstandes bedingten Ande-
rungen vorzunchmen,

In der Vertragsurkunde miissen aulser der Bezeichnung der vertragschliefsenden Par-
teien und der Angabe, ob dem Vertragsabschlusse ein Offentliches oder ein engeres Aus-
schreibungsverfahren vorangegangen ist oder nicht, — zutreffendenfalls auch ob der ge-
wihlte Unternehmer in einem solchen Verfahren Mindestfordernder geblieben, die beson-
deren der Verdingung zu Grunde gelegten Bedingungen enthalten sein.«

Beispicle solcher besonderen Bedingungen werden spiter gegeben werden. In Preufsen fillt die
Angabe des Ausschreibungsverfahrens jetzt in den Vertragsurkunden fort,

) Siehe: ScuuLz, a. a. 0., Nachtrag zur 1. Aufl., 5. 17.
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yHierbei kommen namentlich in Betracht:

a) der Gegenstand der Verdingung unter Bezeichnung der Bezugsquelle, falls eine
derartige Angabe verlangt ist;

b) die Vollendungsfrist und die etwaigen Teilfristen;

) die Hohe der Vergitung und die Kasse, durch welche die Zahlungen zu er-
folgen haben;

d) die Hohe einer etwaigen Konventionalstrafe, sowie die Voraussetzungen, unfer
welchen dieselbe fillig wird;

¢) die Hohe einer etwa zu stellenden Kaution unter genauer Bezeichnung derjenigen
Verbindlichkeiten, fiir deren Erfallung dieselbe haften soll, sowie derjenigen Vorausselzungen,
unter welchen die Riickgabe zu erfolgen hat;

{) das Nahere in betreff der Abnahme der Arbeiten oder Lieferungen, sowie der Dauer
und des Umfanges der von dem Unternehmer zu leistenden Garantie;

g) das zur Erginzung der allgemeinen Vertragsbedingungen Erforderliche in betreff
der Ermennung der Schiedsrichter und der Wahl ecines Obmannes.

Die auf den Gegenstand der Verdingung beziiglichen Verdingungsanschlige und
Zeichnuneen, sowie umfangreichere technische Vorschriften sind dem Verirage als Anlagen

(el -
beizufiigen und als solche beiderseits anzuerkennen.«

Die Vertrige sind doppelt anzufertigen. Das Hauptexemplar verbleibt dem . Baubeamten als
Grundlage fiir die Ausfiilbrung und Abrechnung und ist mit der Schlufsrechnung zugleich der Behorde
einzureichen; das Nebenexemplar wird dem Unternehmer libergeben, Alle dem Vertra
Anlagen sind mit dem Vermerke »Zum Verfrage yom . . .. 19 .. gehorige und mit der Unterschrift

ge beigehefteten

des Bauleitenden zu versehen.

imischen Firmen ist dem Ver-

Bei Doppelfirmen, Aktiengesellschaften, iiberhaupt allen kaufmi
trage ein Auszug aus dem Handelsregister (auch in beglaubigter Abschrift) beizufiigen, Bei Doppel-
firmen lifst sich dies, da die Beschaffung des Auszuges oft zeitraubend ist, dadurch umgehen, dafs nur
ein Teilhaber simtliche Unterschrifien, auch dicjenige der Angebote, vollzieht.

»Die allgemeinen Vertragsbedingungen sind, insofern nicht bei einfachen Vertrags-
verhiltnissen zweckmiifsiger die Aufnahme der wesentlichsten Bestimmungen derselben in den
Vertrag selbst erfolgt, der Vertragsurkunde beizuftigen und im Vertrage selbst — unter
Hervorhebung derjenigen Anderungen und Streichungen, welche in den zur Verwendung
gelangenden Druck- oder Umdruckformularen vorgenommen sind — in Bezug zu nehmen.«

sDie Verbindlichkeiten, welche den Unternehmern auferlegt werden, diirfen dasjenige
Mafs nicht -iibersteigen, welches Privatpersonen sich in dhnlichen Fillen auszubedingen
pflegen. In den Vertrigen sind nicht nur die Pflichien, sondern auch die denselben ent-
sprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen,

Die Zahlungen sind aufs dufserste zu beschleunigen Die Abnahme hat alsbald nach
Fertigstellung oder Ablieferung der Arbeit oder Lieferung zu erfolgen.

Verzogert sich die Zahlung infolge der notwendigen genauen Feststellung des Ge-
leisteten oder Gelieferten, oder erstreckt sich die Ausfihrung tber einen langeren Zeitraum,
so sind angemessene Abschlagszahlungen zu bewilligen.

Abschlagszahlungen haben sich auf die ganze Hohe des jeweilig verdienten- Guthabens
zu erstrecken.

Ist die genaue Feststellung des Umfanges und der Giite des Geleisteten ohne weit-
laufige Ermittelungen nicht angingig, so sind Abschlagszahlungen bis zu demjenigen Be-
trage zu leisten, welche der abnehmende Beamte nach pflichimdlsigem Ermessen zu ver-
treten vermag.

Zur Verstirkung der Kaution diirffen Abschlagszahlungen nur insoweit einbehalten
werden, als bereits Anspriiche gegen den Unternehmer entstanden sind, fiir welche die in
der Kaution gebotene Deckung nicht ausrejcht.




Auf Antrag der Unternehmer sind Zahlungen an dieselben durch Vermittelung der
Reichsbank zu leisten.«
Bei Gewihrung einer Abschlagszahlung fiir Arbeiten, welche wegen Beschrinktheit des Bau-
platzes dem Unternchmer vorliufig nicht abgenommen werden konnen und deshalb auf seinem Werk-
platz lagern, ist eine Bescheinigung des Unternehmers einzufordern, dafs diese fertigen Arbeiten
Eigentum des Bestellers sind. Wiirde der Unternchmer inzwischen Konkurs anmelden, so konnte der
Konkursverwalter diese Arbeiten ohne Riicksicht anf die geleistete Abschlagszahlung als zur Masse
gehérig betrachten und ein erheblicher Zeitverlust dadurch herbeigefiihrt werden.
¢} Sicherheits-

sDie Zulassung zum Ausschreibungsverfahren ist von einer vorgingigen Sicherheits- i
3 steliung.

stellung nicht abhidngig zu machen; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fillen vor der
Erteilung des Zuschlages die ungesidumie Sicherheitsstellung verlangt werden.

Die Sicherheit kann durch Biirgen oder Kautionen gestellt werden.

Bei Bemessung der Hohe der Kaution und der Bestimmung dariiber, ob dieselbe auch
wihrend der Garantiezeit ganz oder teilweise einbehalten wird, ist tdber dasjenige Mals
nicht hinauszugehen, welches geboten ist, um die Verwaltung vor Schaden zu bewahren.

Der Regel nach ist die Kaution nicht hdher als auf 5 Prozent der Vertragssumme
zu bemessen.

Wenn die Vertragssumme 1000 Mark nicht erreicht oder die zu hinterlegende Kaution
den Betrag von 50 Mark nicht erreichen wiirde, so kann auf Sicherstellung tiberhaupt
verzichtet werden.

Kautionen bis zu 300 Mark kénnen durch Einbehaltung von den Abschlagszahlungen
eingezogen werden,

Dic Kautionsstellung kann nach Wahl des Unternehmers in barem Gelde oder in
guten Wertpapieren oder in sicheren (gezogenen — aber nicht eigenen) Wechseln oder
Sparkassenbiichern erfolgen,

Die vom Deutschen Reiche oder einem deutschen Bundesstaate ausgestellten oder
garantierten Schuldverschreibungen, sowie die Stamm- und Stamm-Prioritits-Aktien und die
Priorititsobligationen derjenigen TEisenbahnen, deren Erwerb durch den preulsischen Staat
-1;
tibrigen bei der deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten sind zu dem daselbst beleih-

gesetzlich genehmigt ist, sind zu vollem Kurswerte als Kaution anzunehmen. Auch ¢

baren Bruchteile des Kurswertes als Kaution zuzulassen.

Eine Erginzung der Kaution ist fiir den Fall vorzubehalten, dals demnichst infolge

Sinken des Kurses der Kurswert, bezw. der entsprechende Bruchteil desselben fiir den Betrag
der Kaution nicht mehr Deckung bieten sollte.

Die Zinsscheine der Wertpapiere fiir denjenigen Zeitraum, wihrend dessen voraus-
sichtlich die Leistung oder Lieferung noch in der Ausfiihrung begriffen sein wird, konnen
in den geeigneten Féllen den Unternehmern belassen werden; die Talons zun den Kautions-

effekten sind regelmilsig mit einzufordern.

Bar gestellte Kautionen werden nicht verzinst.

Die Riickgabe der Kaution hat, nachdem die Verpflichtungen, zu deren Sicherung
dieselbe gedient hat, samtlich erfiillt sind, ohne Verzug zu erfolgen.«

»Von dem Vorbehalt einer einseitigen Vermehrung oder Verminderung der verdungenen d) Mehr- und
Lieferungen und Leistungen unter Beibehaltung der bedungenen Preis-Einheitssitze ist ‘\b-Mi"dm;ﬂmrige'
stand zu nehmen.«

Friiher war es, in Preufsen wenigstens, dem Bauleitenden gestattet, nachdem 909, der
Lieferung erfolgt waren, auf den Rest derselben zu verzichten. Ebenso war derselbe berechtigt,
nach Vollendung der Lieferung noch 109, mehr zu gleichem Preise zu beanspruchen. Beides fillt
jetzt fort,

sKonventionalstrafen sind nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse an dere)Konventional-
rechtzeitigen Vertragserfiillung besteht. Die Hohe der Konventionalstrafsatze ist in an- g
gemessenen Grenzen zu halten.

Handbuch der Architektur, I. s, 5
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Von der Vereinbarung derselben ist ganz abzusehen, wenn der Verdingungsgegen-
otand vorkommendenfalls ohne weiteres in der bedungenen Menge und Giite anderweit
zu heschaffen ist.«

Teder verstindige Baumeister wird nur selten, bei sehr boswilligen Unternehmern, in die Lage
kommen, von dem Rechte des Einziehens einer Konventionalstrafe Gebrauch zu machen. Wird es
bei den Unternehmern bekannt, dafs dies seitens cines Bauleitenden hiufig und mit strenger Riick-
sichtslosiokeit geschieht, so lann der Fall (wie bei einem in Berlin ausgefithrten, sehr bedeutenden
Bau) eintreten, dafs sich

1) ein grofser Teil von tiichtigen Unternehmern iiberhaupt nicht mehr an den Welthewerben
beteiligt;

2) dafs die sich beteiligenden Unternehmer ihire Preise so hoch stellen, dafs ithnen auch noch ein
Gewinn gesichert ist, wenn sie selbst eine hohe Konventionalstrafe zahlen miifsten ;

3) dafs sie die ihnen in Aussicht stehende Konventionalstrafe durch Verzogerung der Ablieferung
der fertigen Arbeiten so hoch anwachsen lassen, dafs von einer vollstindigen Einziehung derselben
iiberhaupt keine Rede sein kann; hierdurch erwichst dem Bau also nur ein sehr unnotiger Zeil-
verlust.

Mit dem eben Gesagten scheinen die Behorden auch vollig tbereinzustimmen, weil nach den
Min,-Erlassen vom 7. Mai 1880, 29. Dezember 18387 und 13, Mirz 1891 in Preufsen die Provinzial-
instanzen belugt sind, auf Antrag der Unternehmer Verlingerungen der fir die Vertragserfiillung be-
stimmten Termine zuzulassen, sofern der Verwaltung ein Nachteil hieraus nicht erwiichst. Ebenso
soll Antriigen auf Erlaf oder Ermiifsigung von Konventionalstrafen eine sorgliltige Prifung voraus-

gehen, ob mach bestehendem Rechic eine Konventionalstrafe iiberhaupt verwirkt und ob die Ver-

zogerung der Vertragserfillung nicht etwa auf Hinderungsgriinde ckzufithren ist, welche die Ver-

waltung betreffen. Das Recht, Konventionalstrafen zu ermifsigen oder ganz zu erlassen, steht nur dem

Ministerium zu; doch sind die Provinzialbehérden ermichtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des

Ministeriums, von dem Abzug der vermerkten Konventionalstrafe von dem Restguthaben des Unter-
nehmers Abstand zu nehmen, sofern die Verwaltung durch die verzégerte Erfiilllung des Vertrages

keinen Nachteil gehabt hat, die Lieferf

ohne Einflus auf die Preisstellung gewesen ist und im

iibrigen Billigk inde fiir das Niederschlagen der Konventionalstrafe oder eines Teiles der-
selben sprechen,

»Der Verwaltung ist das Recht vorbehalten, in geeigneter Weise die Ausfiihrung
verdungener Arbeiten auf den Werken, in den Werkstitten, auf den Arbeitsplitzen u. s. w.
zu tberwachen.

Die Kontrolle bei Bauarbeiten hat sich auch darauf zu erstrecken, dafs der Unter-
nehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Arbeitsvertrage gegeniiber den von ihm beschal-

1 Handwerkern und Arbeitern piinktlich erfillt. Fir den Fall, dafs der Unternehmer
diesen Verbindlichkeiten nicht nachkommen und hierdurch das angemessene Fortschreiten

der Arbeiten in Frage gestelle werden sollte, ist das Recht vorzubehalten, Zahlung fur

Rechnung des Unternehmers unmittelbar an die Beteiligten zu leiste
Man wird jedenfalls mit der Kontrolle warten miissen, bis Klagen

gelaufen sind,

n &

ens der Beteiligten ein-

»Die Kosten der Kontrolle und Abnahme der Arbeiten trigt die Verwaltung.

Den von dem Lieferanten als DBezugsquelle bezei

glich der Ausfithrung der betreffenden Lieferung

hneten Fabrikanten ist Mitteilung

in - sich Anstinde bez

zu machen, wei
ergeben.«

»Fiir die Entscheidung iiber etwaige den Inhalt oder die Ausfiihrung des Vertrages

betreffende Meinungsverschiedenheiten ist die Bildung eines Schiedsgerichtes zu vereinbaren,
Uber eine Ergdnzung des Schiedsgerichtes fir den Fal

dafs unter den erwahlten

C klich Bestimmung zu treffen.
Gegen Anordnungen, welche die Art der Ausfiihrung ecines Baues betreffen, ist die

iedsrichtern Stimmengleichheit sich ¢

-=ben sollte, is

Anrufung eines Schiedsgerichtes nur wegen der dadurch etwa begriindeten Entschidigungs-
anspriiche zuzulassen.«

Gewbhnlich wihlen Bauleitung und Unternehmer je einen Schiedsrichter. Konnen diese beiden
sich nicht einigen, so withlen sie einen Obmann, der die Entscheidung herbeifithrt.
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h) Kosten
o = e = a > > und Stempel
Beztiglich der Ubernahme von Stempelkosten auf die Verwaltung sind die gesetzlichen der Verteige.

2 des Ab-

»Die Kosten des Vertragsabschlusses sind von jedem Teile zur Halfte zu tragen.

Vorschriften malsgebend. Briefe, Depeschen und andere Mitteilungen im Intere

schlusses und der Ausfiihrung der Vertrige sind beiderseits zu frankieren.«
Die Festselzung des erforderlichen Stempels bleibt der vorgeseizten Dienstbehorde vorbehalten.
Dagegen haben die Lokalbaubeamten dem Vertrage eine begriindete und priifungsfihige Berechnung

des stempelpflichtigen Materialwertes beizufiigen. Bei Thiiren kommt also z. B, nicht nur das

hierzu verwendete Holz, bei Schldssern und sonstigen Beschligen das dazu notige Metall als Material
in Betracht, sondern es ist der Wert der Thiiren, wie sie fertiz vom Schreiner in den Neubau
geschafft werden, ebenso der Wert der fertigen Schldsser und Beschlige zu ermitteln. Von den vom
Schreiner oder Schlosser abgegebenen Preisen kommen also nur die Kosten des Einsetzens und Be-
festigens der Thiiren an Ort und Stelle, sowie das Anbringen der Schlosser und Beschlige in Abzug.

Im Vertrage mufs daher angegeben werden, wieviel von dem bedungenen Preise einerseits als
Preis der beweglichen Gegenstinde in dem bezeichneten Zustande und andererseits als Vergiiinng fiir
die alsdann moch mit denselben im Gebiude auszufiihrenden Arbeit anzusehen ist. Fehlt es an einer
solchen Angabe, so wird der Lieferungsstempel nach dem bedungenen Gesamtpreise verwendet, wie
auch bei beweglichen Sachen, die fix und fertig nach dem Neubau geliefert werden, wie z. B. alle
Mibel, die Gesamisumme des Vertrages stempelpflichtig ist.

Nur das Hauptexemplar erhiilt den hohen Vertragsstempel; beim Nebenexemplar genugt ein

solcher im Werte von I, Mark,
Unter den Kosten des Vertragsabschlusses sind nicht die der Staatsverwaltung zur Last fallen-

den Kosten fiir die Reinschrift des Vertrages, sowie fiir die demselben beizugebenden Bedingungen,
snstigen  Schriftstiicke, sondern nur solche zu wverstehen, welche durch etwaige

tliche Ausfertigung des Vertrages sowie an baren Auslagen, Reisekosten, Kosten

Zeichnungen und sc

notarielle oder geric
fir die Anfertigung nicht gewohnlicher Zeichnungen, Modelle u. s. w. entstehen,

Hier mag der Text eines Vertragsschemas folgen, welches, einen Druck- . %
bogen einnehmend, gewohnlich als Umschlag fur die Anlagen benutzt wird, schema.,
(Haupt-)Exemplar.
Zawischenydemins Sie el e ta e o N 1 O R I SR S e e R e ATy
ist der nachstehende Vertrag unter dem Vorbehalte der Genmehmigung d . . ... .. .........

abgeschlossen worden.
(Bei Gemeindebauten mufs hinter dem Worte »iste eingeschaltet werden: smit Erméchtigung des
Schul- (Kirchen-) und Gemeindevorstandes.«)
§ L

B e T v T S e . ubernimmt die .. ... e R e S e

e
3]

Der Ausfithr ¢ der Arbeiten und Lieferungen liegen (sofern es sich um Vergebung der Her-

stellung von Bauwerken [einschl. der Erdarbeiten] handelt) die angehefteten, von beiden Teilen unter-
schriebenen allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfilhrung von Hochbauten vom (17, Januar 1900),
(sofern es sich um die Lieferung von beweglichen Sachen handelt) die allgemeinen Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Leistun
Vertragsbedingungen nebst den zugehorigen technischen Vorschriften zu Grunde. Fiir die Ausfihrung
mafsgebend sind ferner die auf den Gegenstand beziiglichen . . . . Blatt Zeichnungen, welche als zu
diesem Vertrage gehdrige Anlagen von beiden Teilen durch Unterschrift anerkannt sind.
§ 3.

Die Preise, welche der Unternchmer fiir die einzelnen Arbeiten und Lieferungen zu empfangen

hat, ergeben sich aus dem angehefteten Verdingungsanschlage vom . . . . . .. . . o, Welcher mit der

en und Lieferungen vom (17. Januar 1900) — sowie die besonderen

SUmMme ¥O0 s vowis o siwie s «n v« abschliefst

Die Hohe der dem Unternehmer im ganzen nach beendeter Ausfithrung zustehenden Vergiitung
wird nach den wirklichen Leistungen und Lieferungen unier Zugrundelegung der im Verdingungs-
anschlage oder in sonstiger Weise vereinbarten Einzelpreise berechnet.

§ 4.
Der Wert der zur Verwendung gelangenden Materialien in dem Zustande, in welchem sie mit
dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden, betrig . Mark., Der Wert der

auf der Baustelle auszufithrenden Arbeiten betrigt . . . . Mark.




Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren a fertigt und von beiden Teilen eigenhindig unter-

schrieben worden,
T el ¢ ¢ S S e S
Der Bauleitende, Der Unternehmer.,

Bei Gemeindebauten ist an dieser Stelle folgender Vermerk zu machen:
Mit vorstehendem Vert

e erkliren wir uns unter ausdriicklicher Anerkennung unserer Ver-

plichtung zur unentgeltlichen Leistung der Hand- und Spanndienste einverstanden.
ey (deTie SR TR,
(Unterschrift der die Schul- [Kirch

n-, politische] Gemeinde vertretenden Personen.)
Vorstehender Vertrag wird hiermit genehmigt.

Gemifs der Bedingungen hat der Unternehmer eine Kaution von

eI e e Marlk,
in Worten . . .. .......,. Mark, bestellt (zu bestellen, welche von den Abschlagszahlungen ein-
behalten werden soll).
Der Vertragsausfithrungsstempel, und zwar:
1) zum Hauptexemplar:
a) der allgemeine Verfragsstempel mit T 15 el B T2
b) der Stempel von dem in § 4 angegebenen Materialwerte von
v v oee Mark mit 1f; 9/ = n i Markh e Prp.
zusammen . . ..., Mark . .. Pfg.
2) zum Nebenexemplar mit . . . .. Mark , , . Pfo. ist verwendet.
A e Y R p e e

(Die Behdrde.)

‘Wird mit einer kaufminnischen Firma ein Vertrag ges so mufs derselbe am Eingange
etwa folgende Fassung erhalien:

LZwischen dem . . . .. .. URLEE N st s e . . eingetragenen Firma
e e e , welche nach dem beigefiigten, in beglaubigter Abschrift aus dem Firmenregister
angefertigten Auszuge vom . . .. ... .. sis durehsdsnect e Sedts + .+« . vertreten ist, ist der nach-
stehende Vertrag unter dem Vorbehalte der Genehmigung der . . . . . .. abgeschlossen worden.

4. Kapitel.

Allgemeine Vertragsbedingungen.

B4. Die allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfithrung von Hochbauten
- haben in Preufsen folgenden Wortlaut:
hedingungen 1) »Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Herstellung der im Vertrage be-
fiir die : = : . ; T : i
e zeichneten Bauwer Im einzelnen bestimmt sich Art und 1 miang der dem Unternehmer
Ausfithrung =]
von obliegenden Leistungen nach den Verdingungsanschligen, den zugehorigen Zeichnungen
Hochbauten : o B R X erirao L Pt gt ¥ 3 . r . 2
s und sonstigen als zum Vertrage gehorig bezeichneten Unterlagen. in den Verdingungs-
anschligen angenommenen Vordersiitze unterlieeen jedoch denjenigen niaheren Feststellungen,
des Vertrages. 1 . e 3 i - e
75 welche — ohne wesentliche Anderung der dem Vertrage zu Grunde gelegten Bauentwiirfe

— bei der Ausfithrung der betreffenden Bauwerke sich ergeben.
2) Abdnderungen der Bauentwiirfe anzuordnen, bleibt der Verwaltung vorbehalten,
Leistungen, welche in den Bauentwiifen nicht vorgesehen sind, konnen dem Unter-
nehmer nur mit seiner Zustimmung tibertragen werden.

; § }:- 1) Die dem Unternehmer zukommende Vergiitung wird nach den wirklichen Arbeiten
jerechnung ip - oy sy : .
oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmilsigen Einheitspreise berechnet.

2) Die Vergiitung fiir Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertra

gsmilsig vereinbarten
Lohnsitzen,
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1) Insoweit dafiir nicht besondere Preisansitze vorgesehen oder besondere Bestim-
mungen getroffen sind, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsitze zugleich die

ditung fiir die zur planmilsigen Ausfiibrung der Arbeiten oder Lieferungen und zur

lung des Verlrages gehérenden Nebenleistungen aller Art, insbesondere auch fiir das
lten von Werkzeug, Geriten und Ristungen, fiir die Herstellung oder Unterhaltung
von Zufuhrwegen und die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien
von den auf der Baustelle befindlichen Lagerplitzen nach der Verwendungsstelle am Bau.

2) Auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Hobhenmessungen und Abnahme-
vermessungen, sowie zu Giteprifungen erforderlichen Arbeitskrifte und Gerite liegt dem
Unternehmer ob, ohne dafs ihm eine besondere Entschidigung hierfiir gewihrt wird.

3) Etwaige Patentgebiihren triagt der Unternchmer. Er hat die Verwaltung gegen
Patentanspriiche Dritter zu vertreten.

1) Ohne ausdriickliche schriftliche Anordnung oder Genehmigung der Verwaltung darf
der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende oder im Verdingungsanschlage nicht
vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausfiihren.

2) Diesem Verbot zuwider einseitig von dem Unternchmer bewirkte Arbeiten oder
Lieferungen ist die Verwaltung befugt, auf dessen Gefahr und Kosten wieder beseitizen zu
lassen; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergiitung fiir derartige Arbeiten und
Lieferungen zu beanspruchen, sondern mufs auch fiir allen Schaden aufkemmen, welcher
etwa durch die Abweichungen vom Vertrage fiir die Staatskasse entstanden ist.

Bleiben die ausgefiihrten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der Verwaltung
getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage festverdungenen Menge zuriick, so hat der
Unternehmer Anspruch auf den Ersatz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirk-
lichen Schadens.

1) Der Beginn, die Fortsetzung und Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen haben
innerhalb der in den besonderen Bedingungen festgesetzten Fristen zu erfolgen.

2) Ist im Vertrage iiber den Beginn der Arbeiten oder Lieferungen eine Vereinbarung
nicht enthalten, so hat der Unternechmer spitestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung
seitens der Verwaltung zu beginnen.

Die Arbeit oder Lieferung mufs im Verhiltnis zu den bedunecenen Vollenduncs-
ol o o

3)

fristen fortgesetzt a ordert werden, (§ 12.)
4) Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskriifte und Geriite, sowie die Vorriite an
Arbeiten oder Lieferungen entsprechen,

SIMessen

Materialien miissen allezeit den iibernommene
1) Die Berechtigung der Verwaltung, eine Vertragsstrafe von dem Guthaben d

n

Unternehmers einzubehalten, richtet sich nach §§ 330 bis 341 des B. G.-B's.
vitete oder un-

alfung  vers:

2) Die Vertragssirafe gilt als erlassen, wenn die Verw
gentigende Arbeiten oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat.

3) Fiir die Berechnung einer Vertragsstrafe bei Arbeiten oder Lieferungen ist der
Zeitpunkt malsgebend, zu welchem die Arbeit nach dem Vertrage fertiggestellt oder die
Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte stattfinden sollte.

iende Vertragsstrafe fiir verspitete Ausfiihrung von

1) Eine tageweise zu bere
Arbeiten oder Lieferungen bleibt fiir die in die Zeit einer Verzogerung fallenden Sonntage
und allgemeinen Feiertage aufser Ansafz.

1) Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmiflsigen Fortfilhrung der tber-
nommenen Arbeiten oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung, durch hohere
Gewalt oder durch das nicht gehorige Fortschreiten der Arbeiten oder Lieferungen anderer
Unternehmer behindert, so hat er der Verwaltung hiervon sofort Anzeige zu erstatten.
or Unternehmer diese Anzeige, so steht ihm ein Anspruch auf Beriick-

2) Unterlifst de
sichtigung der angeblich hindernden Umstinde nicht zu,

§ 3
Ausschlufs
einer
besonderen
ung
fiir Neben-

leistungen,

§ 4.
Mehrarbeiten
oder

Lieferungen.

Minderarbeiten
oder Minder-
lieferungen,

§ 6.
Beginn,
Fortfihring
und Vollendung
der Arbeiten
und

Lieferungen,

§ 7
Vertrags-
(Konventional-)

Strafe.

g 8.
Behinderungen
der

tauavsfihring,




§ o
Unterbrechung
der
Bauvausfithrung.

10,
Giite der
Arbeiten und
Lieferungen.

?O

3) Der Verwaltung bleibt es vorbehalten, falls die beziiglichen Beschwerden des
Unternehmers fiir begriindet zu erachten sind, eine angemessene Verlingerung der im Ver-

frage festgesetzten Vollendungsfristen — ldngstens bis zur Dauer der betreffenden Arbeits-
hinderung — zu bewilligen.

4) Nach Beseitigung der Hinderungen sind die Arbeiten ohne weitere Aufforderung
ungesiumt wieder aufzunehmen,

1) Fir die bei Eintritt einer Unterbrechung oder ginzlichen Einstellung der Aus-
fithrung bereits geleisteten Arbeiten oder Lieferungen erhilt der Unternehmer die den ver-
tragsmilsig bedungenen Preisen entsprechende Vergiitung. Ist fiir verschiedenwertige Arbeiten
und Lieferungen ein nach dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart, so ist
fithrten Arbeiten oder

unter Beriicksichtigung des hoheren oder geringeren Wertes der ausg
Lieferungen gegeniiber den noch riickstindigen ein von dem verabredeten Durchschnitts-

preise entsprechend abweichender neuer Einheitspreis fir das Geleistete besonders zu er-
mitteln und danach die zu gewihrende Vergiitung zu berechnen.
2) Aufserdem kann der Unternehmer den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen

wirklichen Schadens beanspruchen, wenn die die Fortsetzung der Arbeiten oder Lieferungen

hindernden Umstinde entweder von der Verwaltung verschuldet sind, oder — insoweit zu=
fillige, von dem Willen der Verwaltung unabhingige Umsténde in Frage stehen, — sich

auf seiten der Verwaltung zugetragen haben.

3) Eine Entschidigung fiir entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beansprucht
werden,

4) In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet, wenn die
die Unterbrechung veranlassenden Umstéinde von ihm verschuldet sind oder auf seiner Seite
sich zugetragen haben. (§ 13.)

5) Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigefiihrt worden, so kann der
Unternehmer einen Schadenersatz nicht beanspruchen,

6) Dauert die Unterbrechung der Bauausfithrung linger als 6 Monate, so steht beiden
Teilen der Riicktritt vom Vertrage frei. Die Riickirittserklirung muls schriftlich und
spitestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Teile zugestellt werden;
anderenfalls bleibt — unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Anspriiche auf Schaden-

ersatz oder Vertragsstrafe — der Vertrag mit der Malfsgabe in Kraft, dafs die darin aus-

bedungene Vollendungsfrist um die Dauer der Unterbrechung verlingert wird.

1) Die Arbeiten oder Lieferungen miissen den besten Regeln der Technik und den
besonderen Bestimmungen des Vertrages entsprechen.

2) Bei den Arbeiten diirfen nur tiichtige und geiibte Arbeiter beschiftigt werden.

3) Arbeiten, welche die Verwaltung den gedachten Bedingungen nicht entsprechend
findet, sind sofort und unter Ausschluls der Anrufung eines Schiedsgerichtes zu beseitigen
und durch untadelhafte zu ersetzen. Fiir hierbei entstehende Verluste an Materialien hat
der Unternehmer die Staatskasse schadlos zu halten.

4) Arbeiter, welche nach dem Urteil der Verwaltung untiichtig sind, miissen auf Ver-

langen entlassen und durch tichtige ersetzt werden.

5) Materialien, welche dem Vertrage nicht entsprechen, sind auf Anordnung der
Verwaltung innerhalb einer zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen, widrigen-
falls sie auf Kosten und fiir Rechnung des Unternehmers beliebig verdufsert werden
konnen.

6) Behufs Uberwachung der Ausfihrung der Arbeiten, sowie zur Vornahme von
Materialpriifungen steht dem Beauftragten der Verwaltung jederzeit wihrend der Arbeits-
stunden der Zutritt zu den Arbeitsplitzen und Werkstitten frei, in welchen zu dem Unter-
nehmen gehorige Gegenstinde angefertigt werden.
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7) Auf Verlangen hat der Unternehmer den Beginn der Herstellungsarbeiten recht-
zeitig der Verwaltung anzuzeigen.

8) Entstchen zwischen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverschieden-
heiten fiber die Zuverlissigkeit der bei Priifung der Materialien angewendeten Maschinen
oder Untersuchungsarten, so kann der Unternehmer eine weitere Priifung in den Kénigl.
Versuchsanstalten zu Charlottenburg verlangen, deren Festsetzungen endgiiltiz entscheidend
sind. Die hierbei entstehenden Kosten trigt der unterliegende Teil.

) Der Unternehmer hat der Verwaltung iber diec mit Handwerkern und Arbeitern
in betreff der Ausfithrung der Arbeiten oder Lieferungen
auf Erfordern Auskunft zu erteilen.

oeschlossenen Vertrige jederzeit

L=]

2) Sollte das angemessene Fortschreiten der Arbeiten oder Lieferungen dadurch in una Arb

Frage gestellt werden, dafs.der Unternehmer Handwerkern oder Arbeitern gegeniiber die
Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrage nicht oder nicht pinktlich erfiillt, so bleibt der
Verwaltung das Recht vorbehalten, die von dem Unternehmer geschuldeten Betrage fiir
dessen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zahlen. Der Unternehmer hat die
hierzu erforderlichen Unterlagen, Lohnlisten u. s w. der Verwaltung zur Verfigung zu
stellen.

Wenn a) die Arbeiten oder Lieferungen des Unternehmers untiichtig sind, oder

b) die Arbeiten oder I,lulerungvn nach Mafsgabe der verlaufenen Zeit nicht g‘vni'.;'u-ml

g‘r-ﬁ'}rdcrt sind, oder
c) der Unternehmer den von der Verwaltung gemils § ir getroffenen Anordnungen
nicht nachkommt,

so ist er zur Beseitigung der vorlicgenden Mingel oder zur Befolgung der getroffenen
Anordnungen unter Bewilligung einer angemessenen Frist aufzufordern. Die Fristbestimmung

erfolgt unbeschadet der der Verwaltung schon vor Ablauf der Frist zustehenden Rechte,

insbesondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertragsstrafen, (§ 7.}

Kommt der Unternehmer innerhalb der Frist den Anordnungen der Verwaltung
nicht nach, handelt er den ihm durch § 10, Absatz 3 und 5 auferlegten Verpflichtungen
zuwider oder wird die Sicherheitsleistung (§ 20) nicht spatestens 14 Tage nach Aufforderung
bewirkt, so ist die Verwaltung berechtigt, nach ihrer Wahl entweder

a) ginzlich vom Vertrage zuriickzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfiillung

zu verlangen, oder
b) dem Unternehmer die weitere Ausfiilhrung der Arbeiten oder Lieferungen ganz
teter

oder teilweise zu entziehen und Schadenersatz wegen nicht gentigender oder vers]
Erfiillung zu verlangen, oder

¢) auf der Erfillung der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen vorbehaltlich
aller Schadenersatzanspriiche zu bestehen.

Entscheidet sie sich gemiils a und b, so teilt sie dies dem Unternehmer mittels
geschriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, so ist anzunehmen, dafs sie sich
gemils c entschieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Arbeiten oder Lieferungen ganz oder teilweise ent-
zogen, so kann die Verwaltung, unbeschadet ihrer Schadensersatzanspriiche, den noch nicht
vollendeten Teil auf seine Kosten ausfilhren lassen oder selbst fiir seine Rechnung aus-
fiihren,

3) Auf die Berechnung der fiir die ausgefiibrien Arbeiten oder Lieferungen dem
Unternehmer zustehenden Vergiitung und den Umfang geiner Verpflichtung zum Schaden-
ersatz finden die Bestimmungen in § g entsprechende Anwendung.

4) Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung

mitgeteilt,

3 1.
Erfillung
der dem

Unternehmer,

Handwerkern

Ve |'|,||1|5h- h-

keiten.

§ 13
Entziehung
der Arbeiten

oder
Lieferungen.




§ 14.
Ordnungs-
vorschriften,

Mitbenutzung
von

Riistungen,

§ 16,
Beobachtung

Haftung des
Unternehmers
fiir seine
Angestellten,

der Arbeiter,

~T
b

ahlungen (§ 22) konnen im Falle der Arbeitsentzichung dem Unter-

5) Abschl:

nehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewidhrt werden, welcher fiir ihn als sicheres

Guthaben unter Berticksichticung der entstandenen Gegenanspriiche ermittelt ist.

1) Der Unternehmer oder dessen Vertreter muls sich zufolge Aufforderung auf der
Baustelle einfinden, so oft nach dem Ermessen der Verwaltung die zu treffenden baulichen
Anordnungen ein miindliches Benehmen aul der Baustelle erforderlich machen. Die simt-
lichen auf dem Bau beschiftigten Bevollmichtigten, Gehilfen und Arbeiter des Unter-
nehmers sind beziiglich der Bauwausfiihrung und Aufrechthaltung der Ordnung auf dem
Bauplatze den Anordnungen der Verwaltung unterworfen. TIm Falle des Ungehorsams
kann ihre sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden,

2) Der Unternehmer hat, soweit es seinen Arbeitern nicht selbst moglich ist, an-

sene Unterkunft oder Verpflegung zu entsprechenden Preisen zu finden, die dazu

gemes
erforderlichen Finrichtungen auf eigene Kosten zu tfreffen. Er hat den in dieser Beziehung
an ihn gestellien Anforderungen der Verwaltung zu geniigen. Auch im dibrigen hat er
zu entsprechen, welche zur Sicherung der Gesundheit seiner
cetroffen werden.  Abtritte

denjenigen Anordnung

Arbeiter und zur Wahrung der Reinlichkeit von der Verwaltung

sind an den ihm angewiesenen Plitzen herzustellen, regelmilsig zu desinfizieren und dem-
nichst wieder zu beseitigen, Der Unternchmer ist ferner verpflichtet, auf den Baustellen
die zur ersten Hilfeleistung vor Ankunft des Arztes erforderlichen Verbandmittel und
Arzneien nach den Weisungen der Verwaltung bereit zu halten, Die Verwaltung ist be-
rechtigt, die ordnungsmiilsige Ausfithrung der aufl Grund der Bestimmungen dieses Absaizes
getroffenen Anordnungen zu iiberwachen.

3) Der Unternehmer hat tberhaupt Riume, Vorrichtungen oder Geriitschaften, die
er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten, und

Dienstleistungen, die unter se Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu

regeln, dals die Angestellten und Arbeiter gegen Gefahr fir Leben und Gesundheit soweit
geschiitzt sind, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. (§ 618 des B. G.-B's))

4) Fir die Bewachung seiner Geriiste, Werkzeuge, Geriite u. s. w., sowie seiner aul

ch Sache des Unternehmers.

der Baustelle lagernden Materialien Sorge zu tragen, ist ledig

Die von dem Unternehmer he ellten Ristungen sind wihrend ihres Bestehens

auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu iiberlassen. .-'\ndm'nng'c-n an
den Riistungen im Interesse der bequemeren Benutzung seitens der iibrigen Bauhandwerker
vorzunehmen, ist der Unternehmer nicht verpflichtet.

1) Fir die Befolgung der fir Bauausfiihrungen bestehenden polizeilichen Vorschriften
und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist der Unternehmer fiir
den ganzen Umfang seiner vertragsmilsigen Verpflichtungen verantwortlich. Kosten, welche
ihm dadurch erwachsen, konnen der Staatskasse gegeniiber nicht in Rechnung gestellt

werden,

2) Der Unternehmer trigt insbesondere die Verantwortung fiir die gehorige Stirke

und sonstige Tichtigkeit der Riistungen, Transportbriicken u. s, w. Dieser Verantwortung

unbe

hadet ist er aber auch verpflichtet, eine von der Verwaltung angeordnete Erginzung

und Verstirkung der Riistungen, Transportbriicken w, s, w. unverziiglich und auf

Kosten zu bewirken.
1) Auf Verlangen der Verwaltung hat der Unternchmer g

=]

en Bestellung aus-

reichender Sicherheit eine den Vorschriften der §§ 69 bis 72 des Krankenversicherungs-
gesetzes unterliegende Baukrankenkasse entweder fiir seine versicherungspflichtigen Arbeiter
und Angestellten allein. oder mit anderen Unternehmern, welchen die Ausfilhrung von
Arbeiten auf eigene Rechnung ibertragen wird, gemeinsam zu errichten. Fine fiir den

stindigen Betrieb des Unternehmens bereits bestehende Betriebskrankenkasse kann unter




~J
(1]

den im § 70 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen Bedingungen fiir das von dem
Unternehmer bei der staatlichen Bauausfithrung verwendete Personal als Baukrankenkasse
anerkannt werden,

2) Errichtet die Verwaltung selbst eine Baukrankenkasse, so gehbren die von dem
Unternehmer bei der Bauausfithrung beschiftigten versicherungspflichtigen Personen mit dem
tigung der Baukrankenkasse als Mitglieder an. Befreit

des Eintrittes in die Beschi
von dieser Zugehorigkeit sind nur diejenigen Personen, welche einer nach dem vorher-

enden Absatze als Baukrankenkasse anerkannten Krankenkasse oder einer den Anforde-

sgesetzes entsprechenden Hilfskasse als Mitglieder

rungen des § 75 des Krankenversicherung
angehoren. Der Unternehmer erkennt das Statut der von der Verwaltung errichteten Bau-

krankenkasse als fiir ihn verbindlich an. Zu den Kosten der Rechnungs- und Kassen-
filhrung hat er in diesem Falle auf Verlangen der Verwaltung einen von derselben fest-
zusetzenden Beitrag zu leisten.

3) Unterliifst der Unternehmer, die Krankenversicherung der von ihm beschiftigten
Personen zu bewirken, so ist er verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten, welche etwa
der Verwaltung hinsichtlich der von ihm beschiftigten Personen durch Erfiillung der aus

dem Krankenversicherungsgesetze sich ergebenden Verpflichtungen erwachsen,

- geleistete Unter-

4) Etwaige in diesem Falle von der Baukrankenkasse statutenmiil
stiifzungen sind von dem Unternehmer gleichfalls zu ersetzen.

5) Die von dem Unternehmer bestellte Sicherheit haftet auch fiir die Erftllung der
icherung,

siamtlichen wvorstehend bezeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Krankenver

1) Fiir unbefugtes Betreten, sowie fiir Beschidigungen angrenzender Landereien,
insbesondere durch Iintnahme oder Auflagerung von Erde und anderen Gegenstinden
aulserhalb der schriftlich dazu angewiesenen Flichen, ingleichen fiir die Folgen eigen-
michtiger Versperrungen von Wegen oder Wasserlaufen, haftet ausschliefslich der Unter-
nehmer, mogen diese Handlungen von ihm oder von seinen Bevollméichtigten, Gehilfen oder

Arbeitern vorgenommen sein.

2) Fiir den Fall einer solchen widerrechtlichen und nach pflichtmilsiger Uberzeugung
der Verwaltung dem Unternehmer zur Last fallenden Beschiidigung erklirt sich dieser damit
einverstanden, dafs die Verwaltung auf Verlangen des Beschidigten durch einen nach An-

horung des Unternchmers von ihr zu wihlenden Sachverstindigen auf seine Kosten den Be-

trag des Schadens ermittelt und fiir seine Rechnung an den Beschadigten auszahlt, im

Falle eines rechtlichen Zahlungshindernisses aber hinterlegt, sofern die Zahlung oder Hinter-

erfolgt, dals dem Unternchmer die Riickforderung fiir den Fall

legung mit der Mafl:
vorbehalten bleibt, dafs auf seine gerichtliche Klage dem Beschiadigten der Ersatzanspruch
ganz oder teilweise aberkannt werden sollte,

1) Die Verwaltung ist berechtigt, zu verlangen, dals iiber alle spiter nicht mehr
nachzumessenden Arbeiten von den beiderseits zu bezeichnenden Beauftragten wihrend der

Ausfiihrung gegenseitig anzuerkennende Aufzeichnungen gefithrt werden, welche demmichst
der Berechnung zu Grunde zu legen sind.
2) Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Uniernchmer der Ver-

zu machen, worauf der Termin fiir die Ab-

waltung durch eingeschriebenen Brief Anze

ennigung anberaumt und dem Unternehmer schriftlich gegen

nahme mit thunlichster Besc
Behindigungsschein oder mittels eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.
3) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich bestimmten Zeitpunkte er-
folgen, so ist der Unternehmer nicht berechtigt, die Abnahme vor jenem Zeitpunkte zu verlangen.
4) Uber die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung anfgenommen; auf Ver-
schehen. Die Verhandlung ist von dem Unternehmer

langen des Unternehmers muls dies g
oder dem fiir ihn etwa erschienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.

5 I8
Haftpflicht
des
Unternehm
bei Eingriffen
in die Rechte
Diritter,

Brs

Aufme:

wii

des

und Abnahme,
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5_) Von der tiber die Abnahme aufgenommenen \-'c‘r];andlung wird dem Unternehmer
auf Verlangen eine beglaubigte Abschrift mitgeteilt.

6) Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termin gehériger Benachrichtigung
ungeachtet weder der Unternehmer selbst, noch ein Vertreter fiir ihn, so gelten die durch
die Beauftragten der Verwaltung bewirkten Aufnahmen und sonstigen Feststellungen als
anerkannt.

7} Auf die Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten im Falle der Ent-
zichung der Arbeiten oder Lieferungen (§ 13) finden diese Bestimmungen gleichmilsig An-
wendung,

8) Muassen Teillieferungen sofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden, so
bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht; vielmehr ist
es seine Sache, fiir seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu tragen.

1) Beziiglich der formlichen Aufstellung der Rechnung, welche in der Form, Aus-
drucksweise, Bezeichnung der Bauteile und Reihenfolge der Posten genau nach dem
Verdingungsanschlage einzurichten ist, hat der Unternehmer den von der Verwaltung ge-
stellten Anforderungen zu entsprechen,

2) Etwaige Mehrarbeiten oder Mehrlieferungen sind in besonderer Rechnung nach-
zuweisen, unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen, welche dariiber
getroffen worden sind,

1) Werden im Auftrage der Verwaltung seitens des Unternchmers Arbeiten im Tage-
lohn ausgefiihrt, so ist die Liste der hierbei beschiftigten Arbeiter dem bauleitenden Beamten
oder dessen Vertreter behufs Prifung ihrer Richtigkeit tiglich vorzulegen. FEtwaige Aus-
stellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen lingstens acht Tagen mifzuteilen,

2) Die Tagelohnberechnungen sind lingstens von zwei zu zwei Wochen einzureichen.

1) Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag
h Malsgabe des jeweilig Geleisteten oder Gelieferten bis zu der von der Verwaltung mit
Sicherheit vertretbaren Hohe gewihrt (§ 13, Absatz 5).

Ilg

2) Hiervon kénnen noch nicht hinterlegte Sicherheitsbetriage (§ 26), sowie anderweitige
auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unternechmer in
Abzug gebracht werden,

1) Die Schlufszahlung erfolgt alsbald nach vellendeter Priifung und Feststellung der
vom Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 20).

2) Bleiben bei der Schlufsabrechnung Meinungsverschiedenheiten zwischen der Ver-
waltung und dem Unternehmer bestehen, so soll diesem gleichwohl das ihm unbestritten
zustehende Guthaben nicht vorenthalten werden.

3) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages muls der Unternehmer alle Anspriiche, welche er aus dem Vertrags-
verhiltnis tiber die behdrdlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, be.
stimmt bezeichnen und sich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser Anspriiche
spiater ausgeschlossen ist.

Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen Bedingungen etwas anderes
festgesetzt ist, auf der Kasse der Verwaltung, fiir welche die Arbeiten oder Lieferungen
ausgefithrt werden.

1) Die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vorgesehene, in Ermangelung
solcher nach den allgemein gesetzlichen Vorschriften sich bestimmende Frist fiir die dem
Unternehmer obliegende Gewahrleistung fiir die Giite der Arbeit oder der Materialien be-
ginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme der Arbeit oder Lieferung,

2) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mingeln gelieferter Waren (Art. 3

i
des Handelsgesetzbuches) ist nicht statthaft.




1) Die Sicherheit fiir die vollstindige Vertragserfilllung kann durch Biirgen oder
Pfinder bestellt werden: durch Biirgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung. Der
Biirge hat einen Biirgschein nach Anordnung der Verwaltung auszustellen.

2) Die Hohe der zu bestellenden Pfinder betrigt fiinf (5) vom Hundert der Vertrags-
summe, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.

3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulassen, das fiir alle
von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmélsig iibernommenen Verpflich-

tungen haftet. Die Hohe des Generalpfandes wird verwaltungsseitig nach dem Durch-

schnittswert simtlicher von dem Unternehmer auszufiibrenden oder in den letzten drei
Jahren ausgefiihrten Arbeiten oder Lieferungen bemessen und festgesetzt.

4) Die Verwaltung behilt sich das Recht vor, das Generalpfand jederzeit bis hochstens
zum Gesamtbetrage der Einzelpfinder, an deren Stelle es bestellt ist, zu erhohen, sofern es
zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten des Uniernehmers nach ihrem Ermessen nicht ge-
niigt.  Sie ist berechtigt, ihr Einverstindnis mit der Bestellung eines Generalpfandes jeder-
zeit zuriickzuziehen und zu verlangen, dals an dessen Stelle innerhalb der von ihr zu
bestimmenden Frist die erforderlichen Einzelpfinder hinterlegt werden, Die Freigabe des
Generalpfandes erfolgt in diesem Falle nicht vor Stellung samtlicher Einzelpfinder.

5) Zum Pfande kénnen bestellt werden entweder Forderungen, die in das Reichs-
schuldbuch oder in das Staat

.chuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind, oder bares
Geld, Wertpapiere, Depotscheine der Reichsbank, Sparkassenbiicher oder Wechsel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung tiber. Es wird
nicht verzinst. Dem Unternehmer steht ein Anspruch auf Riickerstattung nur dann zu,
wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

7) Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverschreibungen, welche von dem
Deutschen Reiche, oder von einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder gewihrleistet
sind, sowie die Stamm- und Stamm-Prioritits-Aktien und Prioritits-Obligationen derjenigen
Eisenbahnen, deren Erwerb durch den preulsischen Staat gesetzlich genehmigt ist, zum
vollen Kurswerte, die tibrigen bei der deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten zu dem
daselbst beleihbaren Bruchteil des Kurswertes.

8) Depotscheine der Reichsbank iiber hinterlegte verpfindungsfahige (vergl. zu 7)
Wertpapiere werden angenommen, wenn gleichzeitig eine Verpfindungsurkunde des Unter-

nehmers und eine Aushindigungsbescheinigung der Reichsbank nach Anordnung der Ver-

waltung iberreicht wird.

g) Sparkassenbiicher werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen, Gleich-
zeitig ist iiber das Sparkassenguthaben eine Verpfindungsurkunde nach Aunordnung der
Verwaltung auszustellen

10) Wechsel werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen, wenn sie an
den durch die zustindige Verwaltungsbehorde vertretenen Fiskus bei Sicht zahlbar, gezogen
und acceptiert sind, eigene Wechsel nur, wenn sie bei Sicht zahlbar und avaliert sind und
als Wechselnehmer der Fiskus bezeichnet ist.

11) Die Erginzung ciner Pfandbestellung kann gefordert werden, falls diese infolge
teilweiser Inanspruchnahme oder eines Kursriickganges nicht mehr gentigend Deckung bietet.

12) Die Befriedigung aus den vyerpfindeten Schuldbuchforderungen, Wertpapieren,
Depotscheinen, Sparkassenbiichern und Wechseln erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Verwaltung behdlt sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in Wechseln oder Biirg-
schaften bestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

13) Wertpapieren sind stets die Erneuerungsscheine beizufiigen.

14) Zins-, Renten- und Gewinnanteilsscheine kénnen dem Unternehmer auf Grund

des Vertrages belassen werden, Anderenfalls werden sie, solange als nicht eine Verdulserung

§ 26,
Sicherheits-
stellung,
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§ 28.

Grerichtsstand,

Schiedsgericht
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ertrages
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der Wertpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht genommen werden
muls, zu den Filligkeitstagen dem Unternehmer ausgehindigt.

15) Die Verwaltung tuberwacht nicht, ob die ihr verpfindeten Wertpapiere, Depot-

Jost oder

scheine, Sparkassenbiicher und Wechsel zur Auszahlung aufgerufen, aus akiin-

I

und das Geeignete zu veranlassen, ist lediglich Sache des Verpfinders, den auch allein die

digt werden oder ob sonst eine Verianderung betreffs ihrer eintritt, Hierauf zu achten
nachteiligen Folgen treffen, wenn die nétigen Malsregeln unterbleiben.

16) Die Riickgabe der Pfinder, soweit sie fiir Verbindlichkeiten des Unternchmers
nicht in Anspruch zu nehmen sind, erfolgt, falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind,
nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollstindig erfiillt hat, und
insoweit die Plinder zur Sicherung der Verpflichtung zur Gewihrleistung dienen, nach-
dem die Gewihrleistungszeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gili
als bedungen, dals die Pfinder in ganzer Hohe zur Deckung der aus der Gewihrleistung
sich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten sind.

1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternchmer seine vertragsmafsigen

Verpflichtungen nicht auf andere iibertra

2) Verfillt der Unternehmer vor Erfiillung des Vertrages in Konkurs, so ist die Ver-
waltung berechtigf, den Verfrag mit dem Tage der Konkurseréffnung aufzuheben,

3) Beziiglich der in diesem Falle zu gewihrenden Vergiitung, sowie der Gewahrung
von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 13 sinngemils Anwendung.

4) Fir den Fall, dafs der Unternehmer mit dem Tode abgehen sollte, bevor der
Vertrag vollstindig erfiillt ist, hat die Verwaltung die Wahl, ob sie das Vertragsverhiiltnis
mit seinen Erben fortsetzen oder es als aufgeldst betrachten will,

5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Absatz 2 und 4 zustehenden Rechten

Gebrauch, so teilt sie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder seinen Erben

mittels eingeschriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, so ist anzunehmen, dals sie

auf der Erfiilllung oder Fortsetzung des Verirages bestehe.

Fir die aus dem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten der Unternehmer

— unbeschadet der im § 29 vorgesehenen Zustindigkeit eines Schiedsgerichtes — bei dem
zustindigen Gerichte, in dessen Bezirk die den Vertrag abschliefsende Behorde ihren Sitz
hat, Recht zu nehmen.

1) Streitigkeiten iiber die durch den Vertrag begriindeten Rechte und Pflichien, sowie
" iiber die Ausfiihrung des Vertrages sind zuniichst der vertragschliefsenden Behsrde zur Ent-
scheidung vorzulegen,

2) Die Entscheidung dieser Behorde gilt als anerkannt, falls der Unternehmer nicht
binnen vier Wochen vom Tage der Zustellung der Behorde anzeigt, dafs er auf schieds-

richterliche Entscheidung iiber Streitigkeiten antrage.

3) Die Fortfilhrung der Bauarbeiten nach Mafsgabe der von der Verwaltung ge-
troffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4) Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die Vorschriften in §§ 1025 bis 1048
der deutschen Civilprozefsordnung Anwendung,

5) Falls iiber die Bildung des Schiedsgerichtes durch die besonderen Vertrags-
bedingungen abweichende Vorschriften nicht getroffen sind, ernennen die Verwaltung und
der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Schiedsrichier sollen nicht gewihlt werden aus
der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten, zu deren Geschiftskreis die
Angelegenheit gehort hat,

0) Falls die Schiedsrichter sich iiber einen gemeinsamen Schiedsspruch nicht einigen
konnen, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann erganzt. Dieser wird von den Schieds-
richtern gewihlt, oder, wenn sie sich nicht einigen kénnen, von dem Leiter derjenigen be-
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nachbarten Provinzialbehorde desselben Verwaltungszweiges ernannt, deren Sitz dem Sitze

der vertragschliefsenden Behérde am niichsten belegen ist.

2o

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und dariiber zu befinden,
ob und inwieweit eine Erginzung der bishe rigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen u. s. w.)
stattzufinden hat. Die Entscheidung idiber den Streitgegenstand erfolgt nach Stimmen-
mehrheit.

8) Bestehen in Beziehung auf Summen, tber welche zu entscheiden ist, mehr als
zwei Meinungen, so wird die fiir die grofste Summe abgegebene Stimme der fiir die zu-
nichst geringere abgegebenen hinzugerechnet,

9) Uber die Tragung der Kosten des schiedsgerichtlichen Verfahrens entscheidet das

Schiedsgericht nach billigem Ermessen,

10) Wird der Schiedspruch in den in § 1041 der Civilprozelsordnung bezeichneten
Fillen aufgehoben, so hat die Entscheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswege zu
erfolgen.

1) Briefe und Depeschen, welche den Abschlufs und die Ausftihrung des Vertrages 5 30.
] i T TR 1 : Kosten und
betreffen, werden beiderseits frei gemacht. Sl ampal.

2) Die Portokosten fiir solche Geld- und sonsti

lichem Interesse des Unternehmers erfolg

ren Sendungen, welche in ausschliefs-

dieser.

3) Die Kosten des Vertragsstempels trigt der Unternehmer nach Mafsgabe der ge-

selzlichen Bestimmung

=11

1) Die iibrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Teile zur Hilfte zur Last.

Anerkannt . . . . den TE) i
(Der Unternehmer.)
Fir die Ausfiihrung von Leistungen oder Lieferungen, also wenn es sich
um Lieferung von Baumater ialien, Konstruktionsteilen, Betriebsmaterialien und \\]
um Beschaffung sonstiger beweglicher Gegenstinde handelt, kommen folgende
»Allgemeine Bedingungen« in Betracht, die zum Teile allerdings den vorher
angefiihrten gleichen.

1) Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Ausfithrung der im Vertrage be- 1iofer ngen ;
zeichneten Leistung oder Lieferung, 5

3 % iy e = Gegenstand
2) Im einzelnen bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden gus vertrages,

Leistung oder Lieferung nach dem Vertrage, den Zeichnungen und sonstigen als zum Ver-

trage gehorig bezeichneten Unterlagen.

3) Nachtrigliche Abinderungen der Beschaffenheit des Lieferungsgegenstandes oder der
Leistung anzuordnen, bleibt der Verwaltung vorbehalten. Wird dadurch eine Anderung des
Preises bedingt, so erfolgt die Entschidigung hierfiir im billigen Verhaltnis zu dem ver-
tragsméifsig vereinbarten Preise. Die Entschidigungssiitze sind rechtzeitig schriftlich zu
vereinbaren. Leistungen oder Lieferungen, welche in dem Vertrage oder in den dazu ge-
horigen Unterlagen nicht vorgeschen sind, kénnen dem Unternehmer nur mit seiner Zu-
stimmung iibertragen werden.

1) Die dem Unternehmer zukommende Vergiitung wird nach den wirklichen Leistungen

erechnung

Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmilfsigen Einheitspreise berechnet. d

2) Insoweit fiir Nebenleistungen sowie fiir das Vorhalten von Werkzeug und Geriten Versitung.
leich die
Vergiitung fiir Nebenleistungen aller Art. Auch die Gestellung der zu den Giitepriifungen

nicht besondere Preisansitze vorceschen sind, umfassen die vereinbarten Preise zug

erforderlichen Arbeitskrifte, Maschinen und Geriite liegt dem Unternehmer ohne besondere
Entschidigung ob.

3) Etwaige auf den Lieferungsgegenstinden beruhende Patentgebiihren trigt der

Unternehmer. Derselbe hat die Verwaltung en Palentanspriiche Dritter zu vertreten.
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4) Fir Fasser und Verpackungsmaterial wird weder eine Vergiitung geleistet, noch

eine Gewihr fiir gute Aufbewahrung iibernommen. Sie gehen in das Eigentum der Ver-

waltung iber, sofern nicht abweichende Vereinbarungen getroffen sind.
§ 3 Einseitiz oder ohne vorherige Bestellung (Auftrag) von dem Unternchmer bewirkie
Mehrleistung
oder Mehr- = i g !
lieferungen:  waltung befugt, solche Leistungen auf Gefahr und Kostenn des Unternehmers wieder be-

Leistungen oder Lieferungen brauchen nicht angenommen zu werden; auch ist die Ver-

seitigen zu lassen, Dieser hat bei Nichtannalme nicht nur keinerlei Vergutung fiir der-
artige Leistungen oder Lieferungen zu beanspruchen, sondern muls auch fiir allen Schaden
aufkommen, welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage fir die Verwallung ent-
standen ist.

1) Der Beginn, die Fortfiihrung und Vollendung der Leistungen oder Lieferungen

hat innerhalb der im Vertrage festgesetzten Fristen zu erfolgen. Ist im Vertrage tber den

Fortfiihrung
und Vollenduwnz Beginn der Leistungen oder Lieferungen eine Vereinbarung nicht enthalten, so hat der
der Leistungen

oder

Unternchmer spitestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung seitens der Verwaltung

Lieferu zu beginnen. Die Leistung oder Lieferung mulfs im Verhilinis zu den bedungenen Voll-

endungsiristen fortgesetzt angemessen gefordert werden. (§ 1)
2) Die Vorrite an Materialien miissen allezeit den iibernommenen Leistungen oder
Lieferungen entsprechen.

§ 5 1) Die Berechtigung der Verwaltung, eine Vertragsstrafe von dem Guthaben des Unter-

Vertragsstrafe.

nehmers einzubehalten, richtet sich nach §§ 339 bis 341 des B. G.-B's.

2) ‘Die Vertragsstrafe gilt nicht als erlassen, wenn die Verwaltung verspitete oder
ungeniigende Leistungen oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat.

3) Fiir die Berechnung einer Verzugsstrafe bei Leistungen oder Lieferungen ist der
Zeitpunkt malsgebend, an welchem die Leistung nach dem Vertrage fertiggestellt oder die
Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte stattiinden sollte.

4) Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe fiir verspitete Ausfithrung von
Leistungen oder Lieferungen bleibt fiir die in die Zeit einer Verzogerung fallenden Sonn-
tage und allgemeinen Feiertage aulser Ansatz.

1) Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmilsigen Fortfiilhrung der iber-

nommenen Leistungen oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung oder hohere

Gewalt cehindert, so hat er der Verwaltung hiervon sofort Anzeige zu erstatten.
o L} {=

Lieferungen.

2) Unterlifst der Unternchmer diese Anzcige, so steht ihm ein Anspruch auf Beriick-
sichtigung der angeblich hindernden Umstinde nicht zu.

3) Der Verwaltung bleibt verbehalten, falls die beztiglichen Angaben des Unter-
nehmers fiir begriindet zu erachten sind, eine angemessene Verlingerung der im Vertrage
festgesetzten Leistungs- oder Lieferungsfristen zu bewilligen.

4) Nach Beseitigung der Hinderungen sind die Leistungen oder Lieferungen ohne
weitere Aufforderung ungesdumt wieder aufzunehmen.

1) Die Leistungen oder Lieferungen miissen den besten Regeln der Technik und den

stungen  Desonderen Bestimmungen des Vertrages entsprechen.
ofler 2) Behufs Uberwachung der Ausfilhrung der Leistungen oder Lieferungen, sowie Vor-

iefe v (3
i i nahme von Materialpriiffungen steht den Beauftragten der Verwaltung jederzeit wihrend der
Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeitsplitzen und Werkstitten frei, in welchen zu dem
Unternehmen gehérige Gegenstande angefertigt werden. Auf Verlangen hat Unternehmer
1. Miissen

den Beginn der Herstellungsarbeiten rechizeitig bei der Verwaltung anzuzcige:

einzelne Leistungen oder Teillieferungen sofort nach ihrer Ausfibrung gepriift werden, so
bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nichi; vielmehr ist
es dessen Sache, fir seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Priifung Sorge zu tragen.

3) Entstehen zwischen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverschieden-
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heiten tber die Zuverldssigkeit der hierbei angewendeten Maschinen oder Untersuchungs-
arten, so kann der Unternehmer eine weitere Priifung in den Kgl. Versuchsanstalten zu
Charlottenburg verlangen, deren Festsetzungen endgiiltig entscheidend sind. Die hierbei
entstehenden Kosten trigt der unterliegende Teil.

4) Die bei der Gitepriifung nicht bedingungsgemiils befundenen Gegenstinde hat
Unternehmer unentgeltlich und, falls die Giteprifung nicht in der Werkstatt, Fabrik u. 5. w.
des Unternehmers stattgefunden hat, auch frei Anlicferungsort zu ersefzen. (§ 11.)

5) Fir die durch Zuriickweisung nicht bedingungsgemilser Gegenstinde entstehenden
Kosten und Verluste an Materialien hat der Unternchmer die Verwaltung schadlos zn halten.

1) Die Anlieferung der Leistungs- und Lieferungsgegenstinde hat nach den Bestim-
mungen des Vertrages zu erfolgen.

2) Ist die Anlieferung frei Waggon vereinbart, so ist Unternehmer verpflichtet, die
Materialien unter thunlichster Ausnutzung der Tragfihigkeit der Eisenbahnwagen aufzugeben
und die hierbei entstehenden Nebenkosten, wie z. B. fiir die Ausfertigung der Frachtbriefe
und die etwa verlangte bahnamtliche Feststellung des Gewichtes der Sendung, zu tragen.

3) In dem Frachtbriefe sind seitens des Unternehmers die zu versendenden Materialien
nach deren Benennung, Stiickzahl, Gewicht und sutreffendenfalls Linge aufzunchmen.

4) Unterlassung der Gewichisangabe seitens des Absenders soll dem Antrage aufl

bahnamtliche Feststellung des Gewichtes gleichgeachtet werden.
1) Die Abnahme des G

der Verwaltung zu bezeichnenden Empfangs-(Erfiilllungs-)Orfen. Erst mit dem Zeitpunkie

genstandes der Leistung oder Lieferung erfolgt an den von
der Abnahme geht das Eigentum und die Gefahr auf die Verwaltung iber.

2) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich bestimmten Zeitpunkie
erfolgen, so ist der Unternehmer nicht berechtigt, die Abnahme vor jenem Zeitpunkie zu
verlangen.

3) Ist die im § 7 vorg

o

sehene Giitepriifung bereits vorher vorgenommen und ihr Er-
gebnis als bedingungsgemiifs anerkannt worden, so findet eine Wicderholung derselben ber
der Abnahme in der Regel nicht statt.

4) Mit der Abnahme beginnt die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vor-
gesehene, in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften (vergl.
§§ 477 u. 638 B. G.-B"s

wihrleistung fir die Giite der Leistung oder Lieferung.

sich bestimmende Frist fiir die dem Unternehmer obliegende Ge-

5) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mingeln gelieferter Waren (§ 377
des Handelsgesetzbuches) ist nicht statthaft.

6) Beztiglich der bei der Abnahme zuriickgewiesenen Gegenstinde liegt dem Unter-
nehmer die gleiche Ersatzverpflichtung ob, wie beziiglich der bei der Giitepriifung nicht
bedingungsgemiils befundenen Gegenstinde. (§ 7.)

7) Fiir alle Gegenstinde dagegen, welche sich wihrend der Dauer der Gewihr-
leistung als nicht bedingungsgemilfs erweisen, bezw. fiir solche, welche infolge schlechten
Materials oder mangelhafter Herstellung bei gewdhnlicher Betriebsnutzung, d. h. mit Aus-
schluls nachweisbarer Unfille, betriebsunbrauchbar werden oder bei der Bearbeitung sich
als fehlerhaft herausstellen, ist Unternehmer verpflichtet

a) sofern nach den besonderen Bedingungen Naturalersatz stattfindet: neue, den Be-
dingungen entsprechende Stiicke frei Empfangs-(Erfiillungs-)Ort zu liefern (§ 11);

b) sofern nach den besonderen Bedingungen Geldausgleich eintritt:

1) den vertragsmilsigen Lieferpreis,

2) die Frachtkosten von dem Aunlieferungsorte oder der demselben zundchst ge-
legenen Station nach dem Erfiillungsorte zu vergiten.

Bei Berechnung der Frachtkosten wird der zur Zeit der Ersalzforderung gillige

o
e’

Ort der
Anlieferung

und Versandi.

ne und

Gewalirleistung,




Tarif fiir Wagenladungen von 10000%t zu Grunde gelegt. Die beziiglichen Betrige sind
innerhalb 4 Wochen nach ergangener Aufforderung einzuzahlen.
§ 10. 1) Unbeschadet des Rechies, seine Anspriiche im schiedsrichterlichen Verfahren (§ 20)
|s[>::|.::;1:|:‘ geltend zu machen, ist Unternehmer verpflichtet, sich zundchst dem Urteile des mit der
fiir die Giitepriifung oder Abnahme betrauten Beamten zu unterwerfen. Etwa erforderliche Nach-
,i]:,,lfll:;:,{“,[::d arbeiten an einzelnen, den Bedingungen nicht voll entsprechenden Leistungs- oder Lieferungs-
Gewibrleistung. gegenstanden hat der Unternehmer ungesiumt auszufiihren, widrigenfalls dies seitens der
Verwaltung auf seine Kosten geschehen kann.

2) Der Unternehmer ist verpflichtet, aul der Verwaltung gehorigen Lagerplitzen be-

findliche, zurtickgewiesene oder wihrend der Garantiezeit schadhaft gewordene Gegenstinde,

welche letztere aufl der der Verwendungsstelle zunichstbelegenen Station von der Verwaltung

zur Verfligung gestellt werden kénnen, alsbald von der Lagerstelle zu entfernen. Geschieht

ande seitens der Ver-

das innerhalb der festgesetzten Frist nicht, so kénnen diese Gegens

beliebig veraufsert werden.

waltung auf Kosten und fiir Rechnung des Unternehme
(§§ 383, 384 u. 386 B. G.-B's)
§ 1 Zum Ersatz der bei der Giiteprifung (§ 7), bei der Abnahme (§ g} und, soweit
Fristen fiir = - 2 v o . T
N—_”.m“_r(_,unm;I\utm'nlcrs:liz stattfindet, auch der nach der Abnahme (§ g) zuriickgewiesenen Leistungen

oder oder Lieferungen ist dem Unternehmer eine angemessene Frist zu bestimmen. Das Gleiche
,_.E,{,i';:“:;,,,g:."ﬁ,_ gilt, wenn die Leistungen oder Lieferungen untiichtig oder nach Malsgabe der verlaufenen
Zeit nicht gentigend geférdert sind, von der Beseitigung dieser Mangel. Die Fristbestimmung
erfolgt unbeschadet der der Verwaltung schon vor Ablauf der Frist zustechenden Rechte,

rafen (§ 3\

1) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frist den Anordnunge

insbesondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertrags:

1 der Verwaltung

g

ngen Nicht nach, so sind seine Ersatzleistungen oder -Lieferungen nicht bedingungsgemifs, oder

oder
Lieferungen,

wird die Hit'tlf?]"]f_'i-lri]i'[Hf!]l]:_:’ (§ 17) nicht spitestens binnen 14 Tagen nach Aufforderung be-

wirkt, so ist die Verwaltung berechtigt, nach ihrer Wahl entweder

a) génzlich vom Vertrage zuriickzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfilllung zu
verlangen, oder

b) dem Unternehmer die weitere Ausfilhrung der Leistungen oder Lieferungen ganz
oder teilweise zu entzichen und Schadenersatz wegen nicht geniigender oder verspiteter
Erfiillung zu verlangen, oder

c) auf der Erfillung der dem Unternchmer obliegenden Verpflichtungen vorbehaltlich
aller Schadensersatzanspriiche zu bestehen. Entscheidet sie sich gemils a oder b, so feilt
sie dies dem Unternchmer mittels eingeschriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung,

so ist anzunehmen, dafs sie sich gemifs c entschieden habe.

oder teilweise

2) Werden dem Unternehmer die Leistungen oder Lieferunge:
entzogen, so kann die Verwaltung, unbeschadet ihrer Ersatzanspriiche, den noch nicht voll-

le

er Sel

endeten Teil auf seine Kosten ausfihren lassen o st fiir seine Rechnung ausfihren.

3) Nach beendeter Leistung oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung
mitgeteilt,

4) Abschlagszahlungen (§ 14) konnen im Falle der Entziehung der Leistung oder
Lieferung dem Unternchmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewihrt werden, welcher
fir ihn als sicheres Guthaben unter Beriicksichtigung der entstandenen Gegenanspriiche er-
mittelt ist.

S 1) Beziiglich der formlichen Aufstellung der Rechnung, welche in der Form, Aus-
avfsteling.  drucksweise und Reihenfolge der Posten genau nach dem Vertrage und dessen Unterlagen
einzurichten ist, hat der Unternchmer den von der Verwaltung gestellten Anforderungen zu

entsprechen.

2) Etwaige Mehrleistungen oder Mehrlieferungen sind in besonderer Rechnung nach-




zuweisen unter dentlichem Hinweis aufl die schriltlichen Vereinbarungen, welche dariiber
getroffen worden sind.

1) Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag
nach Mafsgabe des jeweilig Geleisteten oder Gelieferten bis zu der von der Verwaltung
mit Sicherheit vertretbaren Iohe gewihrt (vergl § 12, Absatz 4).

2) Hiervon kénnen noch nicht hinterlegte Sicherheitsbetrage (§ 17), sowie anderweitige
auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unternehmer in Abzug
gebracht werden.

1) Die Schlufszahlung erfolgt nach vollendeter Priifung und Feststellung der vom
Unternchmer einzureichenden Rechnung (§ 13)

2) Bleiben bei der Schlufsabrechnung Meinungsverschiedenheiten” zwischen der Ver-
esem gleichwohl das ihm unbestritten

waltung und dem Unternehmer bestehen, so soll di
zustehende Guthaben nicht vorenthalten werden.

3) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages muls der Unternehmer alle Anspriiche, welche er aus dem Vertrags-
verhiltnis iber die behordlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, be-
stimmt bezeichnen und sich schriftlich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser
Anspriiche spéter ausgeschlossen ist.

Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen Bedingungen oder im Ver-

e etwas anderes festgesetzt ist, auf der Kasse der Verwaltung, fiir welche die Leistung

oder Lieferung ausgefiihrt wird.

(Bei allen durch die Post erfolgenden Zahlungen wird das Postgeld von dem Geldbetrage in
Abzug gebracht.)

1) Die Sicherheit fiir die vollstindige Vertragserfiilllung kann durch Biirgen oder
Pfinder bestellt werden, durch Biirgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung. Der
Biirge hat einen Birgschein nach Vorschrift der Verwaltung auszustellen.

2) Die Hohe der zu bestellenden Pfinder betrigt fiinf (5) Vomhundert der Vertrags-
summe, soweit nicht anderes bestimmt ist.

3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulassen, das fiir alle
von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmilsig tbernommenen Ver-
pflichtungen haftet. Die Hohe des Generalpfandes wird verwaltungsseitig nach dem Durch-
schnittswert sidmtlicher von dem Unternehmer auszufithrenden oder in den letzten dre

Jahren ausgefiihrten Lieferungen oder Leistungen bemessen und festgesetzt.

1} Die Verwaltung behilt sich das Recht vor, das Generalpfandobjekt bis hochstens
zum Gesamtbetrage der Einzelpfinder, an deren Stelle es bestellt ist, zu erhéhen, sofern
es zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach ihrem Ermessen nicht
llung eines Generalpfandes

geniigt. Sie ist berechtigt, ihr Einverstindnis mit der Be
jederzeit zurtickzuziehen und zu verlangen, dals an dessen Stelle, innerhalb der von ihr zu
die erforderlichen Einzelpfander hinterlegt werden. Die Freigabe des

bestimmenden F
Generalpfandes erfolgt in diesem Falle nicht vor Stellung sdmtlicher Einzelpfinder.

5) Zum Pfande konnen bestellt werden entweder Forderungen, die in das Reichs-
ren sind, oder bares

schuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetr:
Geld, Wertpapiere, Depotscheine der Reichsbank, Sparkassenbiicher oder Wechsel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung dber. Dasselbe

wird nicht verzinst. Dem Unternehmer steht ein Anspruch auf Riickerstattung nur dann
zu, wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat,

7) Als Wertpapiere werden angenommen: die Schuldverschreibungen, welche von dem
Deutschen Reiche oder einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder gewahrleistet sind,
sowie die Stamm- und Stamm-Priorititsaktien und die Priorititsobligationen derjenigen

Handbuch der Architektur. 1. z. 6

§ 14.
Abschlags-
zahlungen,

& IS

Schiufszahlung.

§ 16,
Zahlende
Kasse.

g 17.
Sicherheits

stellung.




£ 18,
Ubertragharkeit

des Vertrages,

82

Eisenbahnen, deren Erwerb durch den preufsischen Staat gesetzlich genehmigt ist, zum
vollen Kurswerte, die iibrigen bei der deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten zu dem
daselbst beleihbaren Bruchteil des Kurswertes.

8) Depotscheine der Reichsbank iiber hinterlegte, verpfandung

ahige (vergl. zu 7)
Wertpapiere werden entgegengenommen, wenn gleichzeitig eine Verpfandungsurkunde des
Unternehmers und eine Aushindigungsbescheinigung der Reichsbank nach Anordnung der
Verwaltung tiberreicht wird,

0) Sparkassenbiicher werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen.
Gleichzeitig ist uber das Sparkassenguthaben eine Verpfindungsurkunde nach Anordnung
der Verwaltung auszustellen,

10) Wechsel werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen, wenn sie an

den durch die zustindige Verwaltungsbehorde vertretenen IKénigl. Fiskus bei Sicht zahlbar,

gezogen und acceptiert sind, eigene Wechsel nur, wenn sie bei Sicht zahlbar und avaliert
sind und wenn als Wechselnehmer der Fiskus bezeichnet ist,
1) Die Ergiinzung einer Pfandbestellung kann gefordert werden, falls diese infolge
teilweiser Inanspruchnahme oder eines Kursriickganges nicht mehr gentigend Deckung bietet.
12) Die Befriedigung aus den verpfindeten Schuldbuchforderungen, Weripapieren,

Depotscheinen, Sparkassenbtichern und Wechseln erfolgt nach den gesetzl
’ =] o

‘hen Bestimmungen,
Die Verwaltung behdlt sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in Wechseln oder Biirg-
schaften bestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

13) Wertpapieren sind stets die Erneuerungsscheine beizufiigen.

14) Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine kénnen dem Unternehmer auf Grund
des Vertrages belassen werden. Anderenfalls werden sie so lange, als nicht eine Ver-
duflserung der Wertpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht ge-
nommen werden mulfs, an den Filligkeitstagen dem Unternehmer ausgehiindigt.

15) Die Verwaltung iiberwacht nicht, ob die ihr verpfindeten Wertpapiere, Depot-
scheine, Sparkassenbiicher und Wechsel zur Auszahlung ausgerufen, ausgelost oder ge-
kiindigt werden, oder ob sonst eine Verinderung betreffs ihrer eintritt. THierauf zu achten
und das Geeignete zu veranlassen, ist lediglich Sache des Verpfinders, den auch allein die
nachteiligen Folgen treffen, wenn die notigen Malsregeln unterbleiben.

16) Die Riickgabe der Pfiander, soweit sie fiir Verbindlichkeiten des Unternehmers

nicht in Anspruch zu nehmen sind, erfolgt, falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind

zu drei Fiinfteln (*/;) des Gesamtbetrages, nachdem der Unternehmer die bedingungsweise
Ausfiihrung der Leistung oder Lieferung bewirkt hat. Die Riickgabe der iibrigen zwei
Finftel (%/;) findet statt, wenn die Zeit der etwa vorgesehenen Gewihrleistung abgelaufen
ist und die Ersatzanspriiche erledigt sind. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt
als bedungen, dals die Pfinder in ganzer Hohe zur Deckung der aus der Gewihrleistung
sich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten sind.

1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer seine vertragsmalsigen
Verpflichtungen nicht auf andere iibertragen,

2) Verfillt der Unternehmer vor Erfiillung des Vertrages in Konkurs, so ist die Ver-
waltung berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurserofinung aufzuheben. Auch
kann die Verwaltung den Vertrag sofort auflésen, wenn das Guthaben des Unternchmers
ganz oder teilweise mit Arrest belegt oder gepfindet wird.

3) Beaziiglich der in diesen Fillen zu gewdhrenden Vergiitung sowie der Gewihrung
von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 12 sinngemiifse Anwendung.

4) Fir den Fall, dals der Unternehmer mit Tode abgehen sollte, bevor der Vertrag
vollstandig erfillt ist, hat die Verwaltung die Wahl, ob sie das Vertragsverhdltnis mit
seinen Erben fortsetzen oder es als aufgeldst betrachten will,




5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Absatz 2 und 4 zustehenden Rechten
Gebrauch, so teilt sie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder seinen
Erben mittels eingeschriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, so ist anzunchmen,
dals sie auf der Erfiillung oder Fortsetzung des Vertrages besteht,

Fiir die aus diesem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unlm‘-—(

nehmer — unbeschadet der in § 2o vorgesehenen Zustindigkeit eines Schiedsgerichtes —
bei dem zustindigen Gerichte, in dessen Bezirk die den Vertrag abschliefsende Behorde
ihren Sitz hat, Recht zu nehmen.

1) Streitigheiten iiber die durch den Vertrag begriindeten Rechte und Pflichten, sowie
iiber die Ausfiihrung des Vertrages sind zunéchst der vertragschliefsenden Behorde zur Ent-
scheidung vorzulegen.

2) Die Entscheidung dieser Behorde gilt als anerkannt, falls der Unternehmer nicht
binnen 4 Wochen vom Tage der Zustellung der Behérde anzeigt, dafs er auf schieds-
richterliche Entscheidung dber die Streitigkeiten: antrage.

3) Die Fortfilhrung der Leistungen oder Lieferungen nach Mafsgabe der von der
Verwaltung getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4) Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die Vorschriften in §§ rozs bis 1048
der deutschen Civilprocefsordnung Anwendung.

5) Falls iiber die Bildung des Schiedsgerichtes durch die besonderen Vertrags-
bedingungen abweichende Vorsc “hriften nicht getroffen sind, ernennen die Verwaltungen und

der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter sollen nicht gewihlt werden
aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten, zu deren Geschafts-
kreis die Angelegenheit gehort hat.

6) Falls die Schiedsrichter sich iiber einen gemeinsamen Schiedsspruch nicht einigen
konnen. wird das Schiedsgericht durch einen Obmann erginzt. Dieser wird von den
Schiedsrichtern gewihlt oder, wenn sie sich nicht einigen konnen, von dem Leiter der-
jenigen benachbarten Provinzialbehirde desselben Verwaltungszweiges ernannt, deren Sitz
dem "%it.ro der vertragschliefsenden Behorde am nichsten belegen ist.

) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und dariiber zu befinden,
ob un\l inwieweit eine Ergéanzung der bisherigen Verhandlungen |lmemmulnahmvn U. S W.)
stattzufinden hat. Die Entscheidung tber den Streitgegenstand erfolgt nach Stimmen-
mehrheit,

8) Bestehen in Beziehung auf Summen, tber welche zu entscheiden ist, mehr als
zwei Meinungen, so wird die fir die grofste Summe abgegebene Stimme der fur die zu-
nichst geringere abgegebenen hinzugerechnet,

g9) Uber die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet das
Schiedsgericht nach billigem Ermessen.

10) Wird der Schiedsspruch in den im § 1041 der Civilprozelsordnung bezeichneten

fgehoben, so hat die Entscheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswege zu

Fallen at
erfolgen.

1) Briefe und Depeschen, welche den Abschlufs und die Ausfiibrung des Verirages
betreffen, werden beiderseits freigemacht.

2) Die Portokosten fiir Geld und sonstige Sendungen, welche im ausschliefslichen
Interesse des Unternehmers erfolgen, tragt dieser.

3) Die Kosten der Vertragsstempel tragt der Unternehmer nach Malsgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen.

4) Die iibrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Teile zur Hilfte zur Last,

Anerkannt oo. .. de0 . o 20 100 &
(Der Unternehmer.)

6*

Gerie

Schie




5. Kapitel
Besondere Vertragsbedingungen.

6. Die jedem Vertrage beizufiigenden sBesonderen Bedingungen« bestehen:
}:"t:::l’”" 1) aus einem allgemeinen Teil, der bei allen Arbeiten und Lieferungen
Bedingungen pach Form und wesentlichem Inhalt derselbe bleibt, und

g = Htischon 2) aus den technischen Vorschriften, die je nach dem Gegenstande der

Verdingung verschieden sind.

Vorschriften.

Der allgemeine Teil besteht nach der in Preulen gelienden, wiederholt erwihnten
»Dienstanweisung« aus folgenden Paragraphen:
§ 1. Gegenstand des Verirages,
§ 2. Umfang der Leistungen des Unternchmens:
. Nebenleistun

(=i

i\ -

§ 3 |

§ 4. Beginn, Fortfiihrung und Vollendung der Arbeiten und Liefer ungen;
835

schl. der Ver-

. Berechnung der dem Unternchmer zustehenden Ver

. glitung fiir Tagelohnarbeiten);

§ 0. Zahlungen;

7. Hohe der Konventional-(Vertrags-)Strafe;
8. Sicherstellung;

9. Gewahrleistung;

10. Bezeichnung der Schiedsrichter;

§ 11. Rechnungsaufstellung;

wogegen die technischen Vorschriften folgendes enthalten miissen:
1) Bestimmungen iiber die nicht besonders zn entschidigenden Nebenleistungen,

welche fiir die Prei

bemessung in den Angeboten und bei den Abrechnungen von beson-
derer Wichtigkeit sind;
2) Bestimmungen iiber die Art der Abnahme u. s, w.

3) allgemeine Vorschriften dber die Art der Bauausfithrung, soweit diese sich nicht

schon aus dem Wortlaute des Verdingungsanschlages oder des sonst zu Grunde liegenden
Anschlages ergiebt.

Bei diesen allgemeinen Vorschriften iiber die Art der Bauvausfiihrung hat man sich
vor allem davor zu hiiten, allzusehr in das Breite zu gehen und, wie man das haufig findet,
vollstindige Abhandlungen zu schreiben. Das Wesentliche sagt bereits § 6 der »Allgemeinen
Bedingungen<« mit den Worten: »Die Leistungen oder Lieferungen miissen den besten

Regeln der Technik u. s, w. entsprechen.« Man hat in den besonderen Bedi
o

gungen dem-
nach hauptsichlich nur alle fiir den betrefienden Bau wic htigen Ei
zufithren und zu besprechen.

genttimlichkeiten an-

Im Falle nach Prozenten der Anschlagssumme verdungen (siche Art, 72 S 55/ oder

dgy =i,

der Bau in Generalentreprise vergeben wird (siche Art. 70, S. 53), miissen sich die »Tech-
nischen Vorschriften« auf séimtliche Titel des Anschlags erstrecken,

87 Fiir die »

S llgemeinen Vorschriften« der besonderen Bedingungen sei nach-
lesondere . g 7 4 ik < o
Bedingmgen  Stehend ein Beispiel nach der oftgenannten »Dienstanweisung« gegeben.
(Allgemeine
Vorschriften) :
§ I. . - e R
Gesenstand  das Die zu ibernehmenden Arbeiten und Lieferungen ergeben sich aus dem f
Vertrages. anschlage, Angebot), Die Ausfihrung hat hiernach, sowie auf Grund dex 2uge
sonstigen technischen Ausarbeitungen (der Massen-, st:
Dem Hauptexemplare des Vertrages, welches als (

»Gegenstand des Unternchmens ist die Ausfithrung der , , . . . . . . Arbeiten , .,

(die Tsisferung von ol S oL, . .) fiir den Bau des . .

gen Zeichnungen und
atischen und Gewichtsherechnungen) zu erfol

cn.
rrundlage fiir die Ausfiihrur
Bauverwaltung verbleibt, sind dic erwihnten, durch die beiderseitige Namensunters
Unterlagen urschriftlich oder in beglaubigter Abschrift beizufiigen.

und Abrechnung der

chrift anzuerkennenden




I e - s - - "4 v % T il
85
Im iibrigen gelten fiir den Umfang und die Art der Leistungen des Unternchmers die angefiigten 52

Umfang der Lei-
stungen des

Unternehmers.

technischen Vorschriften,

Hinsichtlich der Nebenleistungen wird auf die unter a der technischen Vorschriften enthaltenen

Bestimmungen verwiezen., Eine besondere Ve

itung fiir die dort und im Verdingungstermin ausdriick-

lich ar irten Nebenleistungen findet ni

statt.

Nebenleistungen, welche weder im Verdingungsanschlage noch in den technischen Vorschriften £ 3
Neben-
leistungen.

vorgesehen sind, fallen nicht unter diesen Vertr
nicht gefordert werden,
Mit der Ausfiithrung ¢

ag und konnen von dem Unternehmer unentgeltlich

Arbeiten (Lieferungen) ist am . . . . . . zu beginnen.

Die Arbeiten und Lieferungen sind im einzelnen so zu fordern, dafs , . . . ]

fithrung u, Voll-

O vt - i g cndung der Ar-

Die Fertigstellung anschlage vorgesehenen Leistungen einschliefslich yeiten u, Liefe-

aller Nebenarbeiten mufs bis zum . . . ., . ... erfolgt sein. rungen.
Die Héhe

ntlicher im Verdingun

dem Unternehmer im ganzen zustehenden Vergiitung wird nach den wirklichen § 5
Berechnung deér
dem Unterneh-
mer zustehenden
Fir alle mit Zustimmung oder auf Anordnung des bauleitenden Beamten zur Ausfilirung Vergiitung,
gelangenden, vom Vertrage

Leistungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Verdingungsanschlage oder in sonstiger Weise
vereinbarten

ieitspreise berechnet.

abweichenden oder in diesem nicht vorgesehenen Leistungen und Liefe- einschl.
alte der Genel i der Vergiitung

rungen sind unter dem derje n Behdrde, welche den Vertrag bestitigt

ngen schriftlich zu vereinbaren. Dafiir, dafs eine

= g i fiir Tage-
hat, wor der Ausfiithr

'messene Entschiidigu chnarbeiten
solche WVereinbarung eitig erfolgt, hat sowohl der leitende Baubeamte wie der Unternehmer

Zu Sorgen.

Ist die Feststellung einer Ve fiir Mehrarbeiten veral

umt worden, so mufs der Unter-
digung nach ortsiiblichen, der Giite der Leistun

nchmer sich eine Entsc en entsprechenden Preisen

llen lassen,

Werden mit Zustimmung oder auf Anordnung der Bauverwaltung einzelne, nicht vertr
Arbeiten i

smifsige

Tagelohn zur Ausfihrung gebracht, so kommen hierfiir die vom Unternehmer bei Abgabe
seines Angebotes anzumeldenden Lohnforderungen zur Berechnung. Diese betragen fiir die Arbeits-
stunde:

a) eines Poliers, Werkfiihrers oder Monteurs = . . . Pfennige,

) eines Gesellen ==t gl »

¢) eines Lehrlings =

d) eines Arbeiters T »

In diesen Lohnsitzen ist das gesamte Meisterpgeld, sowie das Vorhalten brauchbarer Gerite und
Riistungen mit enthalten,

Ob und inwieweit bei Tagelohnarbeiten zur Beaufsichtigung ein Polier verwendet und in
Anrechnung gebracht werden darf, entscheidet der leitende Baubeamte auf Antrag des Unternehmers
vor Inangriffnahme der Arbei

Wer
tragsmiifsigen Leistungen Poliere auf der Baustelle thiitig sind, so haben diese in der Regel auch die
im Tagelohn beschiitig

e die T

n zu einer Zeit ausgefiihrt, in welche

zur Beaufsichtipung der ver-

sten Gesellen und Arbeiler anzuleiten und zu iberwachen. In diesem Falle

kannen be : Entschiidigungen fiir Poliere nur ausnahmsweise, wenn dies durch bestimmte Umstinde

int, zugebilligt werden.

‘echifer

Die Zahlungen an den Unternehnier erfolgen dorch die Koénigl, . ..., .in ... .. . oder die

__...}{:l:‘-."l.';['l,..'-

Die Bestimmung dartiber, welche Zahlungen aus der einen oder anderen Kasse geleistet werden,

bleibt der bauleitenden Behd

Hi

» vorbehalten,

=

der Unternehmer die in § . igenes Verschulden nicht ein, so

verfillt derselbe fiir jeden der .+« Mark,
Die Sicherheitsstellung der iibernommenen Verbindlichkeiten soll durch eine Kaution erfolgen. ‘1 "H'
. a8 1 - - q ¥ - 1 - Lrade,
Die Héohe derselben wird auf 5 9/, der Vertragssumme, und zwar auf . . . . . Mark festgesetat.

Die Kaution ist 14 nach Erteilur

o des Zuschl:

s bei der Konigl. . . .. Kassein . ..

zu hinterlegen (wird durch von Abschl

(inbehaltun,

ahlungen eingezogen).

Die Riickgabe der Kaution erfo

, sobald die Verpflichtungen, zu deren Sicherstellung sie 88,

dienen soll

vollstindig erfiillt sind, zu drei Fiinftel des Gesamtbetrages mit . . ., . . Mark nach Sicherheits-
Nung,

Beend

cgung der Arbeiten und Lieferungen und der Rest von zwei Fiinftel v v+« « Mark unmittel-

bar nach Ablauf der vereinbarten Gewihrleistungszeit (§ g). Ist eine solche nicht vereinbart, so erfolgt

die Riickgabe der ganzen Kaution unmittelbar

h Beendigung der Arbeiten und Lieferungen,




86

Stellen sich vor Ablauf der Haftpflicht an den von dem Unternehmer ausgefithrten Arxbeiten

und Lieferungen Mingel heraus, so wird die Kaution so lange einbehalten, bis diese Mingel voll-
_ieferungen Ming
stindig beseitig sind.
Die Riickgabe der Kaution wird der Baubeamte seiner Zeit unter Beifiigung einer entsprechen-
den Bescheinigung rechtzeitig in Anregung bringen.
§ 9. Der Unternehmer bleibt fiir die Giite der von ihm gelieferten Arbeiter

Gewilirleistung. o voo1oter Schlufabnahme noch . . . Jahre lang verhaftet und ist verpflichtet, w ihrend dieser Zeit alle
g : :

und Materialien nach

hervortretenden Mingel auf seine Kosten zu beseitigen.
Zeigt der Unternehmer sich hierin derart siumig und unzuverlissig, dals eine wiederholte
Tlusich{igu‘ug der fraglichen Arbeiten durch den Baubeamten notwendig wird, so hat er die hierdurch
entstehenden Unkosten zu tragen. Die Entscheidung dariiber, was in jedem Einzelfalle zu geschehen
hat, insbesondere die Feststellung und Einziehung der bezeichneten Unkosten, bleibt der vorgesetzten
Dienstbehdrde vorbehalten.
§ 10. Im Anschlusse an die in den allgemeinen Vertragsbedingungen enthaltenen Bestimmungen soll

iming der 3¢ Schiedsgericht, welches bei Streitigkeiten iiber die durch den Vertrag begriindeten Rechte und
srichter 2

And-des Plichten sowie iiber die Ausfilhrung des Vertrages anzurufen ist, mit Zustimmung beider Parteien
nd RS

Obmannes, gebildet werden aus:
Tofissiiors e T T
o s P o S P S T R

Fiir den Fall, dafs die Heranzichung eines Obmannes notig sein sollte und die Schiedsrichter
sich iiber die Wahl eines solchen nicht einigen konnen, erfolgt seine Ernennung durch den Regie-

rungspriisidenten zu . . . . . .

§ T Die vom Unternehmer einzureichenden Rechnungen sind doppelt unter Benutzung des vom
Rechnungs- . = S v
“il “Ill“"\ Baubeamten vorzuschréibenden Formulars auszufertigen.
autstellung, i = . i = " L =
Die Rechnungen miissen frei von Berichtigpungen und Rasuren bleiben, wvon dem Unter-

nehmer unterschrieben sein, auch den Wohnort des letzteren und das Datum der Ausfertigung ent-
halten, Zu den Rechnungen ist Papier von 21 ¢m Breite und 33 cm Hohe zu verwenden. Damit ein
Teil der Schrift und der Zahlen beim Zusammenheften der Beliige nicht verdeckt wird, ist der

innere Rand beiderseitig 1 cm breit freizulassen,
Die Rechnungen sind in der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Riume und Reihenfolge
der Positionsnummern genau dem Verdingungsanschlage entsprechend aufzustellen,
Tagelohn- und Mehrarbeiten sind in besonderer Rechnung nachzuweisen unter Beifiigung der
getroffenen Vereinbarungen.
Der Unternehmer hat die Schlufsrechnung spiitestens . . . Wochen nach erfolgter Schlufsabnahme
zur Priifung einzureichen,
Tm iibrigen wird auf die nachstehenden technischen Vorschriften Bezug genommen.«
]';l'n\)lf:;'_g e Zur Benutzung beim Privatbau sind die »Allgemeinen Bedingungens, sowie
sAllgemeinene der allgemeine Teil der »Besonderen Bedingungens« zu breit und zu bureaukra-
“njl*m:’“":‘ﬂ']“ tisch angelegt. Beide lassen sich leicht zu »Allgemeinen Bedingungen« iiber-

fir den Privat haupt zusammenziehen, wodurch die hiufig vorkommenden Wiederholungen ver-

s mieden werden und das Ganze an Kiirze und Ubersichtlichkeit gewinnen wird.
Zugleich konnen sehr viele sich fiir den Privatbau nicht eignende Bestimmungen,
wie z B. die iiber das Rechnungsformat, fortfallen. Fiir den Privatarchitekten
enthalten jene beispielsweise angefiihrten Bedingungen aber das vollstindige
Material, aus welchem er fiir jeden Fall seine »Allgemeinen Bedingungen« zu-
sammenstellen kann.

B0

Hiernach mége ein Beispiel von »Technischen Bedingungens« fiir die Falle

“1‘..1:;.‘,:.. o folgen, wenn nach Prozenten der Anschlagssumme (siehe Art. 73) verdungen
fie Verdiwing oder der Bau in Generalentreprise (siehe Art. 70) vergeben wird. Hierbei miissen
nehmung.  Sich die technischen Bedingungen auf simtliche Anschlagstitel erstrecken.
\“,]}'1‘:‘:]'" Nach der frither genannten »Dienstanweisung« lauten diese Bedingungen,
deren erste 11 Paragraphen aus den vorher angefiihrten »Allgemeinen Vor-
schriften« bestehen, folgendermafsen:
X;vll:--n-
leistungen,  die nachstehend bezeichneten Nebenleistungen nicht besonders entschid

»Sofern im Verdingungsanschlage nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, werden

oty es ist deshalb
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hierauf bei Bemessung der Preise fiir die einzelnen Arbeiten und Lieferungen Riicksicht zu
nehmen.«

Hier werden nun die Nebenleistungen so angefiihrt, wie dies z. B. bei den technischen Vor-
schriften fiir Maurerarbeiten nachstehend geschehen ist. Am Schlusse des Abschnittes wird hinzugefiigt:

»Der Unternchmer ist verpflichtet, das fertige Gebdude und die Baustelle auf seine
Kosten gehorig zu reinigen; die Reinigung mufs sich auf alle Teile (Fulsboden, Treppen,
Thiiren, Fenster u. 8. w.) erstrecken.

Auf die im Anschlage unter Titel »Insgemeinc ausgeseizte Pauschalsumme fiir unvor-
herzusehende Leistungen hat der Unternehmer keinen Anspruch. Diese bleibt von der
Verdingung ausgeschlossen.«

Auszufiillen unter Benutzung der folgenden technischen Vorschriften fiir Maurerarbeiten fiir
simtliche Arbeiten und Lieferungen.

»Die Art der Ausfihrung richtet sich nach den in dem Kostenanschlage fiir die ein-
zelnen Arbeiten und Materiallieferungen gegebenen Bestimmungen und nach den besonderen
Anweisungen des den Bau leitenden Beamten. Die Beschaffung sidmtlicher zur Ausfihrung
erforderlichen Materialien ist, soweit nicht efwas anderes ausdriicklich zugesichert wird,
lediglich Sache des Unternehmers. Es stehen ihm daher in dieser Bezichung Mehr- oder
Nachforderungen nicht zu, auch dann nicht, wenn die Arbeiten und Materialen nicht voll-

stindig veranschlagt, zu den veranschlagten Preisen oder in der vorausgesetzten Entfernung

o

nicht zu haben sein” sollten; es ist lediglich Sache des Unternehmers, sich von der Richtig-
keit und Vollstindigkeit des Anschlages vorher zu tberzeugen.
Die zu den Arheiten zu verwendenden Materialen miissen von tadelloser Beschaffen-
heit und zu den anerkannt besten der in der Umgegend gebriuchlichen gehoren.
Die Fundamentsteine (Bruchsteine oder Feldsteine) sind gesprengt oder geschlagen,
shaft und in Grofsen von 0,04 bis 0,10 <®™ zu verwenden; fiir Lieferung einer dem

Jediirfnis entsprechenden Anzahl Binder ist zu sorgen.

Die Mauerziegel miissen wetterbestindig, gut durchgebrannt, ohne Brandborsten und
Risse sein; auch diirfen sie keine Beimischung von Kalk, Mergel u. dergl. enthalten. Ist
ein besonderes Steinmals vorgeschrieben, so werden die Mauerstiirken nach diesen Mafsen
festgestellt.

Falls nicht ausdriicklich eine andere Ausfihrung vorgeschrieben wird, ist die Ver-
blendung gleichzeitig mit dem Geschofsmauerwerk herzustellen. Die fir die Verblendung
bestimmten Steine sind sorgfiltig auszusuchen und auf Wunsch zu sortieren; Steine mit
beschidigten Ansichtsfliichen oder Kanten dirfen zur Verblendung nicht verwendet werden.
Vor Abriistung der Fronten ist das verblendete Mauerwerk gehorig und sachgemils zu
reinigen.

Die Dachziegel sind witterungsbesténdig von fester Masse und scharf gebrannt zu liefern.

Der Kalk muls die ndtige Bindekraft besitzen, fett sein und frisch geloscht zum

Mortel verwendet werden.

Der Cement ist aus anerkannt guten Fabriken zu liefern und bis zur Verwendung
trocken aufzubewahren.

Der Mauersand soll scharfkérnig sein und darf erdige oder lehmige Beimischung
nicht enthalten,

Die zu den Zimmerarbeiten erforderlichen Bauholzer miissen von vorgeschriebener
Linge und Stirke, véllig gesund, trocken, geradwiichsig und kernig sein.

Die zu den Zimmer- und Schreinerarbeiten erforderlichen Schnitthélzer miissen voll-
stindig trocken, nicht wasserblau, von gleichmilsiger Stirke, ohne Baumkanten sein und
diirfen nur wenige kleine Aste enthalten. Dielungsbretter miissen unter sich eine nahezu
gleiche Breite, nicht unter 20 und nicht iiber 30 haben; Dachschalungsbretter sollen

nicht tiber 20¢m breit sein,

§ 13
Abnahme.

§.14s

Allgemeines,

§ 15,

Materialien.




§ 16,

Arbeiten,

Das Schmiedeeisen muls von sehnigem Gefiige, weich und nicht kaltbriichiz oder
im Bruch krystallinisch sein; scharfl gebogene Stellen diirfen keine Kanten- oder Lings-
risse zeigen.

Das Gufseisen darf keine Spriinge, Blasen oder hohle Stellen zeigen und mufs eine
graue Bruchfiiche haben.

Der Dachschiefer mufs durchaus wetterbestindiz sein und eine gleichmilsige Farbe
und Stirke aufweisen; er ist mit verzinnten Eisenndgeln oder mit Kupfernigeln zu be-
festigen.

Von allen Materialien sind auf Verlangen bei der Verdingung Proben vorzulegen,

Simtliche Arbeiten sind nach den bewihrtesten Regeln der Technik herzustellen.

Die Erdgruben sind hinreichend weit anzulegen, die Sohlen wagrecht abzugleichen

und die Seitenwinde notigenfalls abzusteifen, Die Freihaltung der Baugrube von Grund-

wasser u. s. w. ist Sache des Unternehmers, sofern hierfir der Anschlag nicht eine beson-

dere Vergiitung enthilt. Zur Sicherung gegen das Eindringen von Frost muls die Fun-

damentsohle 1,0 bis 1,25™ unter der kiinftiger indehohe liegen. Der Druck auf die
Fundamente mufs moglichst gleichmifsig verteilt werden.

Die Maurerarbeiten sind in allen Teilen nach kunstgerechtem Verbande vollfugig, in
Lot und Wage, beim Bruchsteinmauerwerk mit Bindern in ausreichender Zahl, ohne viele

Zwicker, beim Ziegelmauerwerk mit 1,2°® starken Lagerfugen und 1¢m starken Stofsfugen

auszufiihren. Bruchsteinmauerwerk ist wenigstens bei jedem Absatze wagrecht abzugleichen,

Die im Rohbau stehen bleibenden Ansichtsflichen des teinmauerwerkes missen mit

ausgesuchten Steinen von guten Kopfflichen herg 1; fiir die Ecken sind beson-
ders Dbearbeitete Steine zu verwenden. Die Kellersohle muls mindestens 80 cm iiber dem

héchsten Grundwasserstande liegen,

Mauerwerk, welches geputzt werden soll, ist mit offenen Fugen herzustellen, vor dem
Putzen zu reinigen und tiichtiz zu nissen. Die Widerlager fiir Gewélbe und Bogen sind
gleich bei der Aufmauerung der Winde vorzukragen oder da, wo dies nicht angiingig ist,
sorgfiltig auszusparen. Inwieweit eine Verankerung der Bogen und Gewdlbe vorzunehmen
ist, bestimmt die Bauverwaltung.

Die Ausriistung der Bogen und Gewdlbe darf erst nach vollstindiger Erhirtung des
Mobrtels erfolgen.

Die Isolierschichten sind entweder aus gegossenem Asphalt von mindestens 1 ©m Stirke
oder aus Asphaltplatten — je nach den Bestimmungen im Kostenanschlage — herzustellen.

Bei den Steinhauerarbeiten ist zur Verklammerung, Verdibelung und Verankerung
gt durch Verg
Verstemmen mit Blei, Bei Treppen mufs jede obere Stufe die untere 2,5 bis 5,0¢™ iiber-

verzinktes oder verbleites Eisen zu verwenden: das Befestigen erfol efsen und
decken; bei freitragenden Treppen ist stets ein Falz anzuwenden, Das Vergielsen von
Quadern darf nicht mit Cement erfolgen; es ist vielmehr zum Vergielsen Mbrtel aus hydrau-
lischem Kalk oder Fettkalk mit Ziegelmehl zu verwenden,

Die Zimmerarbeiten miissen in allen Verzapfungen und Verkdmmungen genau an-
schliefsend hergestellt werden, Freiliegende, der Witterung ausgesetzte Holzer sind in den
Zapfenlochern durch eine Abbohrung, in den Kidmmen durch eine Abschrigung zu ent-
wissern. Alle Verzapfungen sind mit Holznéigeln zu sichern. Die Stichmafse fiir Balken-
lagen u. s. w. hat der Unternehmer an den fertigen Bauteilen selbst zu nehmen. Bei den
Dielungen im Keller und Frdgeschofs ist im Einvernehmen mit der Bauverwaltung dafiir
zu sorgen, dals Schwammbildungen nicht auftreten kénnen.

Dachdeckungen sind von dem veranschlagten Material véllic wasser- und schneedicht
in bewiihrtester Konstruktionsweise herzustellen,

Die Schreinerarbeiten sind aus moglichst astfreiem, ausgetrocknetem Holze sauber
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gehobelt und in den Verbindungen dicht schliefsend herzustellen. Die Malse hat der
Unternehmer auf der Baustelle selbst zu nehmen.

Die Beschlige von Fenstern und Thiiren miissen stark konstruiert werden, die
Schldsser mit guten, nicht erlahmenden Federn versehen sein und einen leichten Gang
haben. Simtliche Beschlagteile dirfen nur durch eingedrehte Schrauben mit versenkten
Kopfen befestigt werden.

Die Verglasungen sind in den veranschlagten Glassorten frei von allen Fehlern aus-
zufiihren, sorgféltig zu verstiften und zu verkitten.

Bei den Anstreicherarbeiten ist fiir die Olfarben Bleiweifs zu verwenden; die Anwen-
dung von Schlimmkreide ist nicht gestattet. Alle Flichen sind vor dem Anstrich sorgfiltig
zu reinigen; der Anstrich darf erst dann aunfgebracht werden, wenn die Flichen gut aus-
getrocknet sind. Fugen im Holzwerk sind zu verkitten, harzige Stellen mit Schellack zu
iiberziehen. Holzteile werden mit reinem Leinolfirnifs, Eisenteile mit Mennige grundiert.

Werden Lieferungsgegenstinde anschlagsmilsig nach dem Gewichte in Rechnung
gestellt, so ist dieses, wenn die Gewichtsermittelungen nicht etwa unter Aufsicht eines von
der Regierung dazu bestellten Beamten erfolgen konnen, durch amtliche Wagescheine nach-
zuweisen.

Der Unternehmer hat dem Baubeamten nachstehende Zeitpunkte anzuzeigen:

1) wann er den Bau beginnen will;

2) wann die Fundamentgruben ausgehoben sind;

3) wann das Fundament vollendet ist (und zwar vor dessen Verfiillung);

4) wann der Rohbau vollendet, oder bei Holzbauten, wann das Gebiude gerichtet ist.

so steht dem unterzeichneten Baubeamten

Unterlafst der Unternchmer diese Anzeiger
die Befugnis zu, denjenigen Bauzustand auf Kosten des Unternehmers soweit wiederher-
stellen zu lassen, als dies zur Vornahme der Untersuchungen erforderlich ist.«

e LY i £ LM

Der Kénigl. Baubeamte. Der Unternehmer.

6. Kapitel
Beispiele von technischen Vorschriften.

Nunmehr seien Beispiele von technischen Bedingungen fiir verschiedene
Arbeiten und Lieferungen gegeben. Bei allen wird das Vorausschicken der
frither angefiihrten 11 Paragraphen der allgemeinen Vorschriften als selbstver-
stindlich betrachtet. Auch ist nur anfangs auf die vorschriftsméfsige Form der
technischen Bedingungen Gewicht gelegt, wihrend spiter nur das rein Tech-
nische der Arbeiten und Lieferungen beriicksichtigt wird.

Die Vorschriften fiir die Ausfiihrung von Maurerarbeiten werden nach dem
fiir die preufsische Bauverwaltung geltenden Muster mit nur unwesentlichen
Erganzungen und kleinen Anderungen gegeben.

Sofern im Verdingungsanschlage nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt
ist, werden die nachstehend bezeichneten Nebenleistungen nicht besonders ent-
schidigt; deshalb ist hierauf bei Bemessung der Preise Riicksicht zu nehmen.

1) Die Herstellung von Mauerwerk in Cementmortel statt in Kalkmértel, die Anlage
von Bogen im Mauerwerk, die Anlage, der Verpulz und das Ausfugen der im Geschols-
mauerwerk liegenden Schornsteine, sowie der Kanile fiir Heizung und Liftung und die
Anlage von Rohrschlitzen.

Ausfithrung vo

Maurerarbeite

0o,

Allgemeines,

g1,

Neben-

leistung
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2) Das Vermauern von Thiirdiibeln, Kreuzholz- und Bohlenzargen, das Anschlagen
und Vermauern der Balkenanker und Maueranker, die Ausmauverungen lings der Ort-
balken, die 'HL:I;lu'.'i;[lmg der Balken mit Dachsteinen in der Ausdehnung der Schornstein-
kasten, das Einsetzen und Verputzen von Schornstein-Reinigungsthiiren und von Liiftungs-
gittern.

3) Der Transport der Mauermaterialien von den auf der Baustelle befindlichen L
plitzen bis zum Orte der Verwendung.

4) Bei der Verblendung: das Aufmauern von schlichien oder einfach gegliederten

Pleilern, Fenstereinfassungen u. s, w., die Reinigung und das Ausfugen der Flichen sowie
die Bertistung derselben,

5) Bei den Putzarbeiten: das Verputzen der Thiiren, Fenster, Fulsleisten, Ofenrohren,
das Nachputzen, Schlimmen und Weilsen, das Verputzen von Stuckverzierungen und die
Vorhaltung der Schablonen zum Zichen von Gesimsen, die Beseitigung samtlicher am Putze
wihrend der Bauvausfilhrung vorkommenden Schiden,

6) Die Bereitung des Mortels und der Transport des hierzu und zur Ausfithrung des
Mauerwerkes erforderlichen Wassers innerhall der Baustelle. Das Nissen der Mauersteine
vor deren Verwendung.

7) Das Vorhalten, sowie dic An- und Abfubr der Gerite und Riistungen, das Vor-
halten der zu den Absteckungen, Hohenmessungen und Abnahmemessungen erforderlichen
Arbeitskrifie und Geriite,

8) Herslellung, Vorhaltung und Wiederbeseitiging von Baubuden und Aborten fiir
die Arbeiter.

Die Mauermassen sowie die Flichenmafse fiir die einzelnen Arbeiten sind
folgendermafsen zu berechnen,

Die Berechnung der Mauermassen erfolgt in der im Kostenanschlage
(Massenberechnung) vorgeschriebenen Weise.

Die Geschofshéhen sind von Oberkante bis Oberkante Fufsboden zu
berechnen.

Fir Bruchsteinmauerwerk sind die Stiirken auf halbe Dezimeter abzurunden.
Fir die Stirke des Ziegelmauerwerkes gelten folgende Mafse:

bei 1, Stein starken Mauern - 12 em,
CEE » » » = .20
DEESYLE » » » = 38 »
W 2 ¥ # 2 = El] » us S Ws

mit einem Zuwachse von 13em fiir jede [, Stein grofsere Mauerstirke., (Siehe
Art. 30, S. 32)

Freistehende Schornsteine sind unter Angabe der Anzahl und Grofse der
Rohren nach Metern zu berechnen.

Die Gewdlbe kommen mit den in die Ausfithrungszeichnungen ein-
geschriebenen Flichenmafsen zum Ansatz, und zwar einschl. der Hintermauerung.

Fiir Pflasterungen gilt dieselbe Flichenberechnung wie bei Gewdlben unter
Zusatz der Gurtbogendffnungen und Nischen,

Bei der Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Aufseren und
Inneren sind die Fenster- und Thiiréffnungen, deren Laibungen geputzt oder ge-
fugt werden sollen, nicht abzuziehen, withrend bei Gurtbogensffnungen eine Seite
der betreffenden lnlffmmg' in Abzug kommt, I.etzteres geschieht auch bei Thiiren,
deren Tutterbreite nicht die ganze Stirke der betreffenden Mauer einnimmt,
wihrend Thiiren mit vollen Futtern auf beiden Seiten beim Putz in Abzug zu
bringen sind. Die ] dnge weit ausladender Gesimse wird an ithren grifsten Aus-
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ladungen unter Zuziehung der etwaigen Verkropfungen gemessen, wihrend fiir
kleinere Gesimse der in der Vorberechnung ermittelte Umfang des Gebiudes
oder seiner Riume Geltung findet.

Die Massenberechnungen sind auf Grund rechtzeitig vorzunehmender Auf-
messungen, dem Fortschreiten der Maurerarbeiten entsprechend, fertig zu stellen.

Gewdhnlich iibernehmen die Maurermeister bei FHochbauten auch die Aus- ¢ Erdarbeiten.
fiithrung der Erdarbeiten. Alsdann folgen hier etwa die folgenden Vorschriften:

Genaue Beschreibung des auszuschachtenden Erdbodens. Der Mutterboden
ist sorgfaltig abzuheben und seitwarts zum Zweck spiterer Verwendung zu
lagern. Angaben iiber die Verwendung des ab- und ausgehobenen Erdreiches.
Jum Zweck der Abnahme sind an von der Bauverwaltung mit kleinen Pfédhlen
bezeichneten Punkten (siehe Art. 24, S.22) Erdkegel stehen zu lassen. Die
Ausschachtung der Fundamente wird nicht besonders vergiitet, sondern ist im
Preis des Fundamentmauerwerkes eingeschlossen; ebenso wird fiir das Absteifen
der Baugruben, das Vorhalten des hierzu notigen Materials, fur Karrendielen,
Karren u. s. w. keine Entschidigung geleistet.

Die Art und Weise des Kalklgschens ist der Beschaffenheit des Kalkes a) Mortel.
und seiner Verwendung entsprechend vorzuschreiben. Die Bereitung, ob durch
Hand- oder Maschinenbetrieb, darf nur besonders zuverlissigen Arbeitern {iber-
tragen werden. Das Mischungsverhdltnis zwischen Kalk, Cement und Sand ist
nach Mafsgabe der zum Kostenanschlage oehdrigen Materialienberechnung zu
withlen.

Abgebundener Mortel darf nicht verwendet werden; deshalb ist dafiir Sorge
zu tragen, dafs der Mortel moglichst am Tage seiner Zubereitung verarbeitet
wird. Fertiger Kalkmértel darf nicht langer als 24 Stunden, Cementmortel
nicht iiber Mittag oder Nacht unverarbeitet stehen bleiben.

Auf Mingel der Materialien hat der Unternehmer die Bauverwaltung
cegebenenfalls aufmerksam zu machen. Er hat die Materialien in richtiger und
vorteilhafter Weise zu dem im Kostenanschlage angegebenen Zwecke zu ver-
wenden und durch seiner Leute Verschulden verloren gegangenes oder ver-
dorbenes Material zu ersetzen.

Diese Vorschrift ist besonders dann notwendig, wenn fir die Beaufsichtigung der Bauausfihrung
nicht hinreichende oder nicht geniigend erfahrene Hilfskrifte vorhanden sind.

Vor Eintritt des Winters miissen die noch nicht fertig gestellten, unter e

Dach gebrachten Bauteile, soweit dies erforderlich ist, im Einvernehmen mit der
Bauverwaltung durch Aufbringen von Mauersteinen, Uberdecken mit durch
Mauersteine beschwerter Dachpappe, mit Brettern oder Sand, Verpackung mit
Stroh, Zusetzen der Offaungen, Herstellung von Notdéchern oder auf andere
geeignete Weise gegen Einwirkungen des Irostes und der Nisse moglichst
geschiitzt werden.

Werden derartige Schutzvorkehrungen notwendig, weil der Unternehmer
seinen vertragsmifsigen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen ist, so
hat dieser alle hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Anderenfalls werden
die Kosten der von der Bauverwaltung fiir nétig erachteten Schutzvorkehrungen
nach vorheriger Vereinbarung vergiitet.

Mit dem Aufmauern der Fundamente darf nicht eher begonnen werden, f) Fundament-
u, Brugl

als bis die Baugrube von der Bauverwaltung untersucht und fiir gut be- = 0

funden ist.
Bei Bruch- und Feldsteinmauerwerk sind die Steine in moglichst regel-
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méfsigem Verbande auf ihr natiirliches Lager zu legen und gut in Mortel zu
betten. Es sind nur Steine mit ebenen Lagerflichen zu verwenden, solche mit
rundlichen Lagerflichen niemals auf die hohe Kante zu stellen, sondern stets
von der Ver \‘.{_,I]flL.HE’ ganzlich auszuschliefsen oder zu Zwickern zu zerkleinern.
Die Fugen zwischen den Steinen sollen moglichst eng sein, weshalb die Steine
erforderlichenfalls zu spalten und passend zu behauen sind. Stellenweise zu
weite Fugen sind mit kleinen Steinstiicken zu verzwicken, schmutzige Steine
vor der Verwendung zu reinigen.

Das Bruch- und Feldsteinmauerwerk ist mit moglichst vielen Bindern zu
versehen und in den Fundamentabsitzen stets, im librigen aber in Schichten von
je 1m Hohe wagrecht abzugleichen. Fiir die Ticken sind grofse Steine aus-
zusuchen, welche abwechselnd nach beiden Richtungen einbinden.

Fiir die dauernd sichtbar bleibenden Hufseren Flichen sind die Steine
besonders sorgfiltig auszusuchen und passend zu bearbeiten; auch ist dafiir zu
sorgen, dafs in den #ufseren Fugen Zwicker vermieden werden,

Sobald die Fundamente fertiggestellt sind, miissen an geeigneten Punkten

r) Ziege

Mafslatten mit genauer Schichtenteilung angebracht werden. Von Ausnahme-
fillen abgesehen, sind in der Re gel 13 Schichten auf 1m H&he anzunehmen.
Die Mauersteine sind unmittelbar vor der Verwe ndung gehdrig zu nissen.
Bei Cementmauerwerk miissen dieselben in mit Wasser gefiillte Behilter gelegt
und so lange darin gelassen werden, bis sich keine Luftblasen mehr zeigen;

gleich darauf sind sie zu vermauern. Fiir das Kellermauerwerk, sowie fiir die
etwa in Ziegeln auszufithrenden Fundamente sind die am schiirfsten gebrannten
Steine auszusuchen,

Frisches Mauerwerk darf nicht betreten werden oder ist, wenn letzteres
unvermeidlich ist, vorher mit Brettern zu belegen. ILose gewordene Steine sind
zu entfernen, ebenso wie die Liicken von anhaftendem Mobrtel zu siubern und
dann erst wieder zu vermauern. Bei Un'Ler'b]'(‘.—chun_;;' der Bauausfiihrung oder
auch bei eintretendem Landregen ist auf Verlangen der Bauverwaltung das
frische Mauerwerk durch die friiher genannten Abdeckungen gegen Nisse
Zu schutzen.

In den zu putzenden Flichen sind die F ugen 1¢m tief offen zu lassen oder
auszukratzen, wihrend der Mortel noch weich ist,

Alles Holzwerk ist trocken derart zu vermauern, dafs der Mdortel iiberall
3 von demselben entfernt bleibt, Besondere Fiirsorge ist bei den im Mauer-
werk liegenden Balkenkopfen aufzuwenden, In welcher Weise letztere gegen
Féulnis zu schiitzen sind, bestimmt die Bauverwaltung.

Falls nicht ausdriicklich eine andere Ausfiihrung vorgeschrieben wird,

. die Verblendung gleichzeitig mit dem Geschofsmauerwerk herzustellen.

Sollten die Verblender fehle 1, so ist bei schwachen Mauern auf Anordnung
der Bauleitung eine vorlaufig > Verblendung von gewdhnlichen Steinen aus-
zufiihren, die spiter wieder ‘\.Ll ckweise zu entfernen und durch die richtige Ver-
blendung zu ersetzen ist. Bei starkeren Mauern ist die feste | age der (Gesims-
stiicke, wenn die Verblendung fehlt, nétigenfalls durch Absteifen zu sichern,
Die Kosten fiir diese Ausfithrungen hat die Bauv erwaltung zu ersetzen.

Erfolgt das Ausfugen nicht gleichzeitig mit der Herstellung des Mauer-
werkes, so sind die Fugen nach aufsen l1sem tief offen zu halten oder aus-
zu!ﬂatzvn, so lange der Mortel noch weich ist,

Die fiir die Verblendung bestimmten Steine sind sorgfiltig auszusuchen




und auf Wunsch zu sortieren; Steine mit beschidigten Ansichtsflichen oder
Kanten diirfen zur Verblendung nicht verwendet werden,

Vor Abristung der Fronten ist das verblendete Mauerwerk gehérig zu
reinigen. Salzsdure darf hierzu nur in sehr verdiinntem Zustande verwendet
werden. Bei Anwendung von Sduren miissen die gereinigten Flichen gehorig
mit Wasser nachgespiilt werden. Das Abschleifen der schmutzigen Flichen mit
[lisen oder Steinen ist nicht gestattet.

Ist das Ausfugen der Verblendung bereits beim Hochfiihren des Mauer-
werkes erfolgt, so sind die Fugen trotzdem nach beendigter Reinigung der
Flichen sorgfiltig zu untersuchen und soweit erforderlich, voll auszustreichen.

Fir das nachtriagliche Fugen ist Kalkmortel (nicht Cementmortel) zu ver-
wenden. Farbe darf dem Fugenmoértel nicht zugesetzt werden, doch ist ein
angemessener Zusatz von gutem Ziegelmehl, Eisenoxyd (Caput mortunm) und
gemahlener Hohofenschlacke gestattet, falls die Bauverwaltung eine Férbung
fiir notig halt.

Sofern der Unternehmer der Maurerarbeiten auch das Versetzen voni) Ve
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Werksteinen iibernimmt, werden ihm die zu verwendenden Steine, mit Zeichen "¢

und Nummern versehen, iiberwiesen.

Zur Unterfiitterung der Werksteine behufs richtiger Lagerung vor dem
Vergiefsen sind nur bei Keilquadern Holzteile, sonst aber Schiefer-, Zinkblech-
oder Walzbleiabschnitte, allenfalls Dachpappestiickchen nach Vorschrift der
Bauleitung zu benutzen.

Zum Vergiefsen ist in der Regel Kalkmdértel oder hydraulischer Kalk
(niemals reiner Cement- oder Gipsmortel) zu verwenden, Die vortretenden Teile
der versetzten und vergossenen Werksteine sind in geeigneter Weise durch
Bretterbekleidungen oder Lehmwulste gegen Beschadigungen zu schiitzen.

Alle Anker, Klammern und Diibel sind nach Vorschrift der Bauleitung mit
Blei oder Cement zu vergiefsen,

Die iiber Fenster- und Thiirstiirzen, sowie unter Sohlbinken befindlichen,
zwischen den belasteten Auflagern liegenden Fugen sind bis auf weiteres hohl
zu lassen,

Freitragende Treppenstufen miissen bis zur villigen Erhirtung des fir die
Finmauerung verwendeten Méortels unterstiitzt werden.

Der Unternehmer hat ohne besondere Vergtitung die Werksteine heran-
zuschaffen und aufzubringen, die Winden, Taue und sonstigen Geritschaften
vorzuhalten, sowie die Steine ordnungsmiifsig zu vergiefsen und zu vermauern.
Ob eine Verstirkung der Geriiste an Stellen, wo schwere Werkstiicke auf-
zubringen sind, notwendig ist, mufs im Einvernehmen mit der Bauverwaltung
erwogen werden.

Zum Reinigen der Werksteine darf Salz- oder eine andere Siure iiber-
haupt nicht verwendet werden.

Uber die Beihilfe des Uniernehmers

in Fillen, wo der Steinhauermeister das Versetzen der
Werkstiicke anszufithren hat, siehe spiter die technischen Vorschriften fiir Steinhauerarbeiten.

Das Versetzen einzelner Siulen, das Verlegen einzelner Triger u. s. w. ist,
sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen sind, Sache des Unternehmers der
Maurerarbeiten. Dieser hat, falls ihm die beziiglichen Arbeiten iibertragen sind,
die zum Versetzen erforderlichen Hebegeriiste, Taue u, s. w. in ausreichender
Starke zu beschaffen und vorzuhalten, auch fiir die Absteifung der Siulen u. s. w.
zu sorgen.

cin
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Die Untermauerung eiserner Séulen, Triger und Unterlagsplatten hat in
Klinkern und Cementmdortel zu erfolgen.

Wieweit eine Verankerung der Bogen und Gewdlbe vorzunehmen ist und
Cementmortel, Klinker oder pordse Steine zur Verwendung kommen sollen, be-
stimmt die Bauverwaltung. Die Widerlager sind zugleich bei der Aufmauerung
der Winde vorzukragen oder da, wo dies nicht angingig ist, sorgfaltig aus-
zusparen. Bei Wilbungen gegen eiserne Triger mussen die Mauersteine genau
an die Profile der letzteren anschliefsend zugehauen werden.

An der inneren Laibungsfliche miissen die Fugen so eng wie moglich,
auch darf die Dicke der etwa keilformig zu schlagenden Steine nicht geringer
als 4em sein. Die Fugendicke an der #ufseren Laibungsflache soll 25" nicht
tiberschreiten,

Die Ausriistung der Bogen und Gewdlbe darf erst nach vollstindiger Er-
hiartung des Mortels und nicht ohne Genehmigung des bauleitenden Beamten
erfolgen. Beim Ausriisten ist mit Vorsicht zu verfahren und jede Erschiitterung
zu vermeiden. Werden Wilbungen vor Fertigstellung der Dacheindeckung aus
oefithrt, so sind die Aufseren Laibungen mit einem 1°¢® starken Cementmortel-
iibergufs und mit einer Dachpappetiberdeckung zu schiitzen; auch ist fir un-
schiidliche Abfiihrung des sich in den Vertiefungen ansammelnden Regenwassers
Sorge zu tragen,

Der Unternehmer ist mit dafiir verantwortlich, dafs bei der Anlage der
Rauchréhren und Schornsteine die baupolizeilichen Bestimmungen genau be-
achtet werden.

Die Fugen der Rauchréhren, Schornsteine und Liftungsréhren sind innen
glatt auszustreichen. Verstopfungen der Réhren durch herabfallenden Schutt
u. s. w. miissen verhiitet werden, Vor Ausfilhrung der Putzarbeiten sind sédmt-
liche Réhren zu untersuchen und gehorig zu reinigen.

Dort, wo Streich- und Ortbalken liegen, sind die Aufsenflichen der Rauch-
rohren vor dem Verlegen der Balkenlagen glatt zu putzen.

Vor der Ausfiihrung der Putzarbeiten, welche erst nach gehoriger Aus-
trocknung des Mauerwerkes in Angriff genommen werden diirfen, sind die
Wandflichen zu reinigen und anzufeuchten. Kanten, welche leicht beschadigt
werden kénnen, sind zu brechen (abzufasen). Zwischen Holzwerk und Putz ist
in halbtrockenem Zustande des letzteren eine feine Nut einzuschneiden.

Cementputz mufs noch einige Tage nach der Fertigstellung gegen Sonnen-
strahlen geschiitzt und feucht erhalten werden,

Bei Deckenputz auf Schalung hat der Unternehmer darauf zu achten, dafs
nur trockene, schmal (7 bis 10m) aufgetrennte Schalbretter verwendet werden.
Etwaige Bedenken gegen die vom Zimmermann hergestellten Schalungen sind
dem leitenden Baubeamten mitzuteilen.

Der Anschlufs des Deckenputzes an die Winde ist besonders sorgfaltig
herzustellen, damit Risse vermieden werden.

Die Rohrstengel sind mit gegliihtem Eisendrahte und breitképfigen
Nageln zu befestigen.

e e SRR S ST g R

Der Konigl, Baubeamte, Der Unternehmer.
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Sind auf der Baustelle umfangreiche Erdarbeiten auszufithren und sollen T
dieselben infolgedessen gesondert an einen Unternehmer vergeben werden, SO mrdarbeiten:
finden nachstehende* Vorschriften Anwendung.
Nachstehende Nebenleistungen werden nicht besonders entschiadigt, wes- 1:.In:i\-:ll;-,]»l-l<'\l=l\
halb bei Bemessung der Preise hierauf Riicksicht zu nehmen ist: e e

umg von

1) die - erforderlichen Absteckungsarbeiten im Anschlufs an die von der
Bauleitung gesetzten Achsen-, Eck- und Héhenpfihle;

2) das Verkarren und Einebenen der iibrigbleibenden Erde;

3) die Sicherung der Baugrube gegen die vom Gelinde abfliefsenden
Tagwasser, sowie das Ausschipfen der letzteren in einer fiir die benachbarten
Grundstiicke unschadlichen Weise;

4) das Vorhalten simtlicher Gerite, Karrendielen; das Absteifen der Bau-
grube mit Ausschlufs von Absteifungen von Nachbargebiuden; endlich

5) das Hinterfiillen der Fundamente und Kellermauern,

Bohrlisten und Erdproben sind im Geschiftsraume des bauleitenden Be-
amten zur FEinsicht ausgelegt. Dem Unternehmer bleibt es iiberlassen. sich
selbst iiber die Beschaffenheit des Baugrundes zu unterrichten, falls er aus obigen
Proben u. s. w. nicht geniigenden Aufschlufs dariiber empfangen sollte; daraus,
dafs etwa stellenwei

se eine andere, als die von ihm infolgedessen angenommene
Bodenzusammensetzung demnéchst vorgefunden werden sollte, darf ein Anspruch
auf Erhohung der Preise nicht hergeleitet werden.
Mit den Arbeiten ist ... Tage nach erfolgter Aufforderung zu beginnen,
Die gesamte Ausschachtung mufs binnen . .. Tagen vollendet sein, wobei Feier- prsid n\\.
und Regentage abzuziehen sind. ot
Bei Ausschachtung der Baugrube und von Fundamentgriiben: dis Ausschachtung der Baugrube
und der Fundamentgriben mufs sich vollstindig dem Fortschritte der Maurerarbeiten anpassen und
jedenfalls innerhalb . . . Wochen vollendet scin.

b) Beginn, Fort-

Die Berechnung der Massen erfolgt beim gewachsenen Boden derart, dafs o Abnahme.
der Inhalt des Abtrages, der Baugrube und Fundamentgriben nach den wirk-
lichen Abmessungen unter Zugrundelegung der vorhandenen Héhenpline u. s, w.
seitens des Dauleitenden ermittelt wird, Ein Zuschlag fiir Auflockerung des
Bodens wird nicht gewdhrt, Auf gleiche Weise ist die Masse des abzufahrenden
Erdreiches festzustellen, diejenige des anzufahrenden jedoch durch die Zahl der
hierzu nétigen Fuhren (also des gelockerten Erdreiches), deren Inhalt vorher an-
niahernd ermittelt wird. Die Kontrolle {iber die Anzahl der Fuhren geschieht
durch abgestempelte Marken, die der Unternehmer spiter der R echnungslegung
beizufiigen hat.

Sollte ein brauchbarer Lage- und Héhenplan nicht vorhanden sein, so ist
sofort nach Fertigstellung der Erdarbeiten eine genaue Aufnahme der Bau-
grube in Gegenwart des Unternehmers oder eines Vertreters desselben zu
machen, welche der Abnahme zu Grunde zu legen und von dem Unternehmer
durch Namensunterschrift anzuerkennen ist, Erscheint der Unternehmer oder
sein Vertreter nicht bei der Abnahme, so ist die Feststellung des bauleitenden
Beamten allein fiir die Abrechnung mafsgebend.

Rasen und Mutterboden sind sorgféltiz- abzuheben und an einem vom Bau- d) Ausiibrune,
leitenden zu bestimmenden Orte aufzuschichten. Die Weite der Fundament-
grdaben ist so zu bemessen, dafs das aufzufithrende Mauerwerk nirgends den
gewachsenen Boden beriihrt, die Erdaushebung aber auch nicht weiter und
tiefer vorzunehmen, als es die Bodenbeschaffenheit erfordert, Die Sohlen der
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Fundamentgrdben miissen genau in wagrechten Ebenen liegen. Die Boschungen
sind (h-!r';n'l'_'- anzulegen oder erforderlichenfalls durch Absteifungen zu sichern,
dafs das Nachstiirzen des Lrdreiches verhindert wird.

Das zum Hinterfiillen geeignete Erdreich und der sonst fiir Bauzwecke
verwendbare Boden ist auf Wunsch des Bauleitenden ohne besondere Ent-
schiadigung auszusondern und in gehoriger Entfernung vom Rande der Bau-
grube zu lagern. Mit der Hinterfiillung des Fundament- und Kellermauer-
werkes darf erst nach erfolgter Erlaubnis des Bauleitenden begonnen werden.
Der Boden ist in diinnen Lagen einzubringen und festzustampfen. Geschieht
dies ohne Anordnung des Bauleitenden, so ist derselbe berechtigt, das sofortige
Freilegen des Mauerwerkes anzuordnen, gegebenenfalls dasselbe auf Kosten des
Unternehmers ausfithren zu lassen.

Der zu verkarrende oder anzufahrende Boden ist nach den vom bau-
leitenden Beamten gemachten Hohenangaben einzuebenen und in diinnen Lagen
festzustampfen. Durch diese Arbeiten darf der Fuhrwerksverkehr auf der Bau-
stelle nicht behindert werden.

Die Sicherung der Baugrube gegen Eindringen der Tagwasser, sowie das
Ausschopfen des sich in der Baugrube ansammelnden Regenwassers ist Sache
des Unternehmers. Die Beseitigung von Grundwasser erfolgt jedoch gegen Ge-
wihrung der im Vertrage festgesetzten Tagelohnsitze durch den Unternehmer.

In die vertragsmaifsigen Preise sind eingeschlossen:

1) das Anspitzen der Rostpfidhle und Spundbohlen;

2) das Befestigen der Pfahlschuhe und -Ringe;

3) das Spunden der Spundbohlen;

4) die Anfertigung der Senkkasten einschl, der Anblattung der Eckpfihle
beim Aufpfropfen der ersteren,

Fiir dle Ausfithrung de1 ] ie !‘erungm ist im z]]qomemcn der Fortgang des
dafs simtliche Griindungs-

a1 hutcn hm hdeC‘.SiE.‘ﬂH dr_n s et \H]](_‘]'ldLL smd Im besonderen wird an-
genommen, dafs tdglich mindestens ... lauf. Meter Spundwand eingerammt, zu-
gleich mindestens . .. Stiick Rostpfihle festgerammt und mindestens ... Senk-

kasten bis zum festen Baugrund gesenkt werden miissen.

Sollte die Bauausfiilhrung durch irgend welche Umstinde, z B. Hoch-
wasserstande, verzogert werden, so hat der Unternehmer auf Anordnung der
Bauverwaltung die Anlieferung von Material ganz einzustellen. Jedenfalls darf
derselbe grofsere Massen als den Bedarf fiir . .. Wochen, nach den vorstehenden
Angaben berechnet, {iberhaupt nicht auf der Baustelle lagern.

Die zur Lieferung kommenden (Kiefern-) Holzer miissen allen Anforderungen
geniligen, welche man an gutes Bauholz zu stellen pflegt. Es mufs gerade ge-
wachsen, aufser der Saftzeit gefillt und frei von faulen Stellen und Astléchern,
darf weder kernschilig noch rissig, weder wurm- noch raupenfrafsig, auch nicht
blaugefleckt sein. Die Pfihle sind ohne Rinde anzuliefern (kénnen auf der Bau-
stelle von der Rinde befreit werden). Sie diirfen nur geringe Splintdicken und
keine grofsere Kriimmung baben, als dafs beim Anlegen einer Schnur an die
beiden Endkanten irgendwo eine Abweichung von mehr als 100 der Linge er-
mittelt wird. Pfahle mit doppelter Krimmung oder mit Drehwuchs behaftet
sind ganz unbrauchbar.,

Der Unternehmer verpflichtet sich, sowohl die Rost-, als auch die Spund-
pfahle in den Lingen zu liefern, wie sie von der lmu»erwaltung nach dem Be-
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darf im einzelnen vorgeschrieben werden. Dieselbe hat das Recht, die Linge
der zum Einrammen bestimmten Pfihle und Bohlen bis ... Meter zu ver-
grofsern oder zu vermindern, ohne den Unternehmer anders als durch den vor-
gesehenen Einheitspreis fiir den Mehr- oder Minderbedarf spéter zu entschadigen.
Nur diese vorgeschriebenen Lingen kommen zur Abnahme, wogegen tber-
schiefsende Laingen nicht vergiitet und dem Unternehmer zurlickgegeben werden.
Die fiir die Stamm- wie auch Zopfenden vorgeschriebenen Abmessungen kénnen
grofser, nicht aber geringer sein. Das Stammende mufs rechtwinkelig zur Achse
des Pfahles abgeschnitten sein.

Die Pfiahle erhalten eine vierseitige Spitze, deren Linge dem anderthalb-
fachen unteren Pfahldurchmesser gleich ist. Die Spitze mufs genau in der
Achse des Pfahles liegen und durch eine Fliche von 16 bis 2b 9m abgestumpft
sein. Dem entsprechend ist der Pfahlschuh auszufithren.

Die Holme sind in Lingen von mindestens 8 ™ zu liefern; dabei soll eine
Waldkante von hochstens b ¢m quer gemessen und auf 1, der ganzen Linge
gestattet sein.

Die Bohlen und Zangen ebenso wie die Spundbohlen sind scharfkantig
und nicht schmaler als 25¢m, nicht breiter als 30em zu liefern. Die Kanten der
Spundbohlen miissen zu einander vollstindig parallel sein. Keilformige oder
windschiefe Spundbohlen werden nicht abgenommen. Die Spundung ist quadra-
tisch auszufithren, so dafs die Stirke und Linge der Feder /; der Bohlenbreite
betrdgt. Das untere Ende ist nach Anweisung der Bauleitung anzuschirfen.
Die Zwingen miissen mindestens 6,0™ Linge haben.

Bei den fiir die Senkkasten zu liefernden Stielen sind Waldkanten von
hochstens 3¢m, quer gemessen, und nur aut /; der Linge gestattet. Die Bohlen
sind nach Erfordernis b bis 8¢m stark zu liefern, zu messern und miissen
wenigstens 25 ¢ breit sein. Das Anfertigen der Senkkasten kann auf dem
Bauplatze erfolgen. Die Abmessungen derselben ergeben sich aus den Zeich-
nungen; doch behdlt sich die Bauleitung vor, in jedem einzelnen Falle nach Be-
diirfnis die Abmessungen, besonders aber die Linge der Kasten abzuindern.
Der unterste Kasten ist nach oben etwas verjiingt herzustellen, so dafs die in
den Grundrissen angegebenen Abmessungen diejenigen des oberen Endes des
Kastens sind. Das Aufpfropfen geschicht nach Bedarf.

Der Unternehmer hat die Bauholzer auf der Baustelle gegen Reifsen und
Werfen zu schiitzen; geschieht dies nicht, so ist die Bauleitung berechtigt,
fehlerhafte Holzer trotz vorheriger Abnahme von der Verwendung aus-
zuschliefsen,

Alle Holzverbindungen sind nach den Regeln der Technik engschliefsend
auszufihren. Bolzenlécher diirfen nur einen héchstens 1 =m stirkeren Durch-
messer als der Bolzen haben und miissen rechtwinkelig zur Fliche des Verband-
holzes gebohrt sein.

Das zu den Pfahlschuhen, -Ringen u. s. w. verwendete Eisen mufs von
sehniger Beschaffenheit, weder kalt- noch rotbriichig und frei von Kanten- und
Lingsrissen, Schiefern und Schlacken sein. Mangelhaftes Material ist auf Ver-
langen binnen 24 Stunden von der Baustelle zu entfernen.

Die Dicke der Rostpfihle wird in deren Mitte und ohne Rinde mit einer
Kette, einem Draht oder einem metallenen Bandmafs gemessen. Die Abnahme
erfolgt, wenn dieselben zum Einschlagen zugerichtet sind. Die fertig zugerich-
teten Spundbohlen werden einzeln vor dem FEinrammen in voller Breite ge-

Handbuch der Architektur, I, 5. 7
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messen, Zum Zeichen der Abnahme versieht die Bauleitung die einzelnen
Pfahle, Bohlen, Kasten u. s. w. mit eingebranntem Zeichen oder Stempel.

In die vertragsméfsigen Preise ist eingeschlossen:

i) Die Stellung und Vorhaltung der Rammen, der Baggergerite, das
Heranschaffen, Auf- und Abbringen des Beschwerungsmaterials der Senkkasten,
_von Pumpen und Ristmaterial, das Verstreben und Absteifen der Spund- und
KELS‘:(Z‘.H\\-'Ei.m_it_-: W S. W.

Das Aufstellen und Beseitigen der erforderlichen Riistungen und Gerite,
sowie das Entfernen der aufgefiihrten Gegenstinde von der Baustelle,

Die Baugrube ist soweit auszuheben, dafs das austretende Grundwasser

“ einen vorldufigen Abflufs nach . ... .. findet. Ihr Umfang ist so zu bemessen,

dafs das Aufstellen der Rammgeriiste nicht behindert wird. Die Art der
Wasserbewiltigung, ob durch Hand- oder Maschinenbetrieb, wird durch die
Bauleitung bestimmt. Fiir das Vorhalten der Lokomobile und Pumpen einschl,
Lieferung des Brennstoffes wird ein Einheitspreis von ... Mark fiir die Stunde
festgesetzt.

Beginn, Fortfithrung und Beendigung der Arbeiten dem vorigen Artikel entsprechend.

Der Unternehmer ist verpflichtet, so viele Rammen aufzustellen, als die
Bauleitung mit Riicksicht auf Raum und schnelle und gute Ausfiihrung der
Arbeiten fiir nétig erachtet. Die Bauleitung trifft ferner Bestimmung itiber die
Art der Rammen und ob das Einrammen der Pfihle mit Hilfe von Wasser-
spiilung geschehen darf. Ebenso HC,H{’HJ'I sie das Gewicht des Béren, die Fall-
héhe und die Tiefe vor, bis zu welcher » Pfihle einzuschlagen sind, bezw. das
Mafs, bis zu welchem die Pfihle bei c]e-n letzten Hitzen oder Schligen noch in den
Boden eindringen diirfen. Die letzten drei Hitzen diirfen nur in Gegenwart des
beaunfsichtigenden Beamten geschlagen werden. Bei Nichtbefolgung dieser Be-
stimmung hat der Unternchmer ohne I intschidigung einen zweiten Pfahl neben
dem bereits gerammten einzuschlagen. Am oberen Ende erhilt jeder Pfahl
einen Ring, der nur unter Zuziehung des beaufsichtigenden Beamten wieder
entfernt werden darf, Die FallhShe des Rammbiren ist zu ermdfsigen, sobald
sich am Pfahlkopf Spuren einer [ inspaltung zeigen. Sobald zum \tu,h‘ubmtun
eines Pfahlkopfes die Sige angewendet werden mufs, wenn ein Spalten des
Pfahles das Nachschneiden desselben erforderlich machen sollte, und sobald
der Pfahl fertig gerammt ist, hat der Schwanzmeister dem beaufsichtigenden
Beamten rechizeitig Anzeige zu machen, und mit den Arbeiten ist unter
keinen Umstdnden fortzufahren, bevor letzterer seine Genehmigung hierzu erteilt
hat. Der Unternehmer darf keinen Pfahl durch Aufpfropfen verlingern oder
mit Hilfe der Jungfer einschlagen, um ihn in den festen Baugrund rammen zu
konnen, es sei denn, dafs die Bauverwaltung es gestattet. Jeder Pfahl, der
falsch eingeschlagen, gespalten, gebrochen oder nach dem alleinigen Urteile der
Bauverwaltung zu stark ausgewichen ist, mufs ausgezogen und durch einen
neuen ersetzt werden. Ist ein Pfahl soweit eingerammt, dafs sein Kopf zwar
die erforderliche Hohenlage erreicht, der Pfahl selbst aber noch nicht die er-
forderliche Standfestigkeit besitzt, so mufs er durch einen seitlich eingerammten
Pfahl ersetzt werden. Der zuerst gerammte Pfahl bleibt jedoch stehen und der
Unternehmer erhilt fiir die Arbeitsleistung nur ¥, des ausbedungenen Preises,

Jeder Pfahl wird nach Anbringen des Schuhes und des Ringes in seiner
Lange unter Zuziehung des Unternehmers oder seines Stellve rtreters gemessen
und durch Einbrennen eines Zeichens bezeichnet, Nichtgezeichnete Pfihle
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dirfen nicht eingerammt werden. Geschieht dies doch oder wird das Zeichen
unkenntlich gemacht oder gar versetzt, so hat der Unternehmer diese Pfahle
wieder auszuzichen und zu ersetzen.

Uber das Einschlagen der Pfihle ist auch seitens des Unternchmers ein
genaues Rammregister zu filhren, welches der Bauverwaltung auf Verlangen
zur jederzeitigen Priifung vorzuzeigen und nach Ablauf einer jeden Woche ein-
zureichen ist.

Nachstehend sei ein Schema cines Rammregisters mitgeteilt:

Datum

des
Pfahles

m

Bir-
12,00 | 156 950 , 0,012 || gewicht

1 148|928 (4,25/8,03/2,89/1,27/1,0210,20/—
| | 1 1000 kg

Meter Meter

Die Pfihle sind genau an den von der Jauverwaltung bezeichneten Stellen
einzurichten und lotrecht einzurammen. Ob ein Pfahl mit einem eisernen Schuh
versehen werden soll, bestimmt allein die 3auleitung,

Zeigen sich vor dem FEinschlagen der Pfihle Hindernisse im Erdreich, wie
altes Mauerwerk, Brunnen, Senkkasten oder alte Pfahlwerke, so sollen dieselben
von der Bauverwaltung anderweitig oder vom Unternehmer gegen besondere,
jedesmal zu vereinbarende Entschidigung oder in Tagelohn beseitigt werden.
Sind die Hindernisse nur mit unverhiltnisméfsigen Schwierigkeiten oder gar
nicht zu beseitigen, so kann in Bezug auf die Stellung der Pfihle eine Anderung
angeordnet werden, jedoch nur durch den leitenden Baubeamten. Weicht ein
Pfahl von der ihm gegebenen Richtung ab oder setzen sich seinem Eindringen
uniiberwindliche Hindernisse entgegen, so soll die Ursache der Abweichung
oder des Widerstandes ermittelt werden. Hat dieselbe nachweislich ihren
Grund in unvorhergesehenen Hindernissen, wie alten Baumstimmen, erratischen
Blécken u. s. w., so trigt die Bauverwaltung nicht nur die Kosten der Unter-
suchung, sondern der Pfahl wird auch auf ihre Kosten herausgezogen oder
abgeschnitten und durch einen neuen ersetzt. Fiir das vergebliche Einrammen
von solchen Pfihlen wird nur %/, des vereinbarten Preises gezahlt. Unbedeu-
tende und kleine IHindernisse, welche sich his 1™ unter Grundwasser vorfinden,
hat der Unternehmer auf eigene Kosten zu entfernen. Fiir jeden Schaden,
welcher der DBauverwaltung durch Unvorsichtigkeit oder Nachlissigkeit beim
Rammen erwichst, ist der Unternehmer verantwortlich.

Der Bauverwaltung steht es frei, die Baugrube selbst wasserfrei zu halten
oder bei hohen Wasserstinden lingere Pfédhle verwenden zu lassen. In letzterem
Falle hat das Rammen von einem Flofs aus oder von einer vom Unternehmer
herzurichtenden Riistung aus zu erfolgen.

Die Pfdhle sind in einer Tiefe von ... ™ unter dem ... punkt des Pegels
und alle genau wagrecht abzuschneiden. Die Zapfen sollen 15cm hoch, 8 m breit
und nicht iiber 25c°™ lang sein. Die Unterkante der Holme soll demnach auf

. ™ unter dem ... punkt des Pegels gelegt werden. Die Zapfenlocher der
Holme sind den Zapfen entsprechend und moglichst in der Mitte der Holm-
breite anzubringen; jedenfalls sollen die Holme mindestens 2/, ihrer Breite auf
den Pfihlen Auflager finden und an den Enden 25 bis 80¢» iiber die dufsersten
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Pfahle hinausragen. Jeder Ilolm, dessen I ange b™ nicht liberschreitet, soll aus
einem Sticke bestehen, Bei grofseren Lingen kann er aus zwei Teilen her-
gestellt werden. Die Stofse mussen stumpf und scharf aneinander passend
mitten auf einem Pfahl hergestellt werden und gegenecinander versetzt liegen,
Uber die Stofse sind an beiden Seiten der Holme eiserne Binder mit Klammern
und Négeln nach ndherer Anweisung zu befestigen, ohne dafs dafiir besondere
lintschiddigung gewdhrt wird, Die Zangen sind mit den Holmen auf 7 Tjefe
mittels g'e.rar_l"r_'-s'l Kammes zu tiberkdmmen. Bevor die Bohlen aufgebracht
werden, hat der Unternehmer allen Schlamm, aufgelockerte Erde, Holz-
abfille w, s. w. aus den Rostfeldern zu entfernen, worauf dieselben durch ihn
oder einen anderen Unternehmer mit einem mageren Beton auszufiillen sind. 7
Hierauf werden die besiumten Bohlen von mindestens 25 on Breite scharf
aneinander gefiigt und auf den Holmen mit je zwei eisernen, aufgehackten
Nageln von 20 bis 22 e» Linge befestigt, fiir deren Lieferung eine Entschidigung
nicht gewdhrt wird. Die Bohlen miissen mit ihren Enden 5 bis 10em {iber die
aufseren Holme hervorstehen. Die Oberfliche der Bohlen ist auf Verlangen
durch Aushacken kleiner Spine rauh zu machen,

Die Spundbohlen sind zwischen Zangen moglichst wasserdicht und so tief
einzurammen, dafs sie noch mindestens . . .™ in den guten Baugrund hinein-
i reichen. Die Képfe der Bohlen hat der Unternehmer auf seine Kosten wihrend

des Rammens mit gut passenden eisernen Ringen zu versehen.

{ 2} Spundwinde,

Sollte der Unternehmer die Spundwinde ohne nachweisbaren Grund nicht
dicht schlagen, so hat derselbe nach erfolgtem Ausbaggern die undichten
Stellen auf seine Kosten zu dichten oder, je nachdem, die Bohlen herauszuziehen
H und durch neue zu ersetzen oder eine zweite Spundwand in vorzuschreibender
' Ausdehnung hinter die erste zu schlagen, ohne dafs hierfiir eine Entschadigung f
gewdhrt wird.
Sollten sich beim Rammen Hindernisse vorfinden, so gilt hierfiir das bei
Ausfiihrung des Pfahlrostes Gesagte.
Jede Spundbohle, welche wihrend des Rammens spaltet, zerbricht, aus-
weicht, oder welche an falscher Stelle eingeschlagen wird, hat der Unternehmer
auf seine Kosten auszuziehen und durch eine neue zu ersetzen. Dasselbe gilt,
wenn der Unternehmer eine Spundbohle ohne Genehmigung des Aufsichts-
beamten absigt oder sie mit einem neuen Kopfe versieht. Nach dem Einrammen
sind die Spundwinde wagrecht unter Wasser abzuschneiden (oder mit fortlaufen-
dem Zapfen und Holm zu versehen, natiirlich dann mit Wasserschopfen).
- Die Rammarbeit wird nach dem Flicheninhalt der wirklich eingerammten
Flichen ausschliefslich der Spundung berechnet,
Manche der im Vorhergechender

ngegebenen Bestimmungen eignen sich auch fiir die Aufnahme
| in den Text des Kostenanschlages,

3) Senken von Der Unternehmer hat wenigstens . . . Kasten zu gleicher Zeit zu senken,
: so dafs das Bohrzeug und Beschwerungsmaterial, sowie die Mannschaften fiir
- diese . . . Kasten stets in ausreichender Weise vorhanden sein miissen,

Zeigen sich vor Beginn des Senkens der Kasten Hindernisse im Erdreich,
wie altes Mauerwerk, Brunnen, alte Pfahlwerke u. s. W., so sollen dieselben von
der Bauverwaltung anderweitig oder vom Unternehmer im Tagelohn oder
gegen besondere, jedesmal vorher zu vereinbarende Entschidigung entfernt
werden, Weicht der Kasten beim Senken von der lotrechten Richtung ab, so
ist die Ursache zu ermitteln. Finden sich hierbei unvorherzusehende Hinder-
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nisse, wie alte Baumstdmme, erratische Blocke u. s. w,, so trigt die Bauverwal-
tung die Kosten der Untersuchung und der Beseitigung des Hindernisses, Solite
die Beseitigung unmaglich sein, so ist die Bauleitung berechtigt, an der betreffen-
Stelle eine andere Fundierung auszufiihren oder eine andere Gruppierung der
Kasten vorzunehmen. Der Unternehmer erhilt dann-fiir die bereits ausgefiihrte
Senkung nur ®f, des Vertragspreises. Innerhalb der Kasten liegende Steine
oder Holzer u. s. w. hat der Unternehmer zu entfernen, sobald dies seitens der
Bauleitung fiir nitig erachtet wird. Auch hierfiir wird eine Entschidigung nach
jedesmaliger Vereinbarung gezahlt, oder diese Arbeiten werden in Tagelohn
ausgefiihrt. Bauschutt, Spdne u. s. w. hat der Unternehmer auf seine eigene
Kosten zu entfernen. Die durch das Baggern gewonnenen Erdmassen hat der
Unternehmer auf eine Entfernung von hochstens . . .m zu verkarren.

Die Abnahme der Arbeiten geschieht nach dem Rauminhalte der aus den
Senkkasten entfernten Massen, welcher innerhalb der Holzwinde zu berechnen
ist. Vor Beginn der Arbeiten ist deshalb in Gegenwart des Unternehmers oder
seines Stellvertreters die Hoéhenlage des Bodens und spiter durch Peilen die
Tiefe des ausgegrabenen Raumes genau festzustellen und daraus der Inhalt des-
selben zu berechnen.

Der Unternehmer hat tdglich wenigstens .. ." Erdmasse auszuheben. Es 4

steht ihm frei, einen Teil des Erdbodens zwischen den Spundwinden aus-
zugraben. Er hat dann aber die nétigen Wasserschdpfmaschinen auf seine
Kosten zu beschaffen, vor- und zu unterhalten. Ebenso ist derselbe verpflichtet,
die Absteifung der Spundwinde gegeneinander ohne besondere Entschidigung
auszufithren und dieselbe so lange vorzuhalten, bis sie nach erfolgter Ausmaue-
rung entbehrlich wird. Der Unternehmer ist fiir die Tiichtigkeit dieser Ab-
steifung verantwortlich, Sollten sich die Spundwinde infolge des Erddruckes
und mangelhafter Absteifung neigen, so hat der Unternehmer sie auf eigene Kosten

gerade zu richten und nachzurammen, bezw. neue Spundwinde einzurammen.

Das iibrige entspricht den Bestimmun

:n bei den Senklkasten.

Bei Senkbrunnen ist das Mauerwerk mit vollen Stofs- und Lagerfugen in s

Cementmortel auszufiihren; auch sind die dufseren Laibungsflichen mit Cement-
mortel zu putzen. Die Mauerstirke betrdgt bei bis 1,5™ lichter Weite 25 ¢m, bei
mehr als 15™ Weite bis 25m 38m Der Brunnenkranz ist aus mindestens
3 Lagen 4 bis 8cm starker Bohlen, je nach der Grofse des Brunnens, anzufertigen,
Die Lichtweite des Kranzes mufs mit derjenigen des Brunnens iibereinstimmen,
ebenso die Breite desselben mit der Stdrke des Mauerwerkes. Bei grofserer
Lichtweite des Brunnens als 1,5™ sind die Stéfse der Bohlen aufser durch Nage-
lung auch noch durch Schraubenbolzen zu verbinden. Der Brunnenkranz ist je
nach der Weite des Brunnens mit 4 bis 8 langen Schraubenbolzen mit einem
in 1,0 bis 1,5™ dariiber liegenden Flacheisenkranze zu wverbinden; auch ist der
Durchmesser des Brunnens von jener Hohe ab bis zum unteren Kranze um etwa
10 bis 15em allmdhlich zu vergrofsern, so dafs der Brunnen nach oben verjingt

-

erscheint und erst von jenem Flacheisenkranze an mit vorgeschriebenem Durch-
messer lotrecht aufgemauert wird. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dafs
der Brunnen gleichmifsig sinkt und der iiber dem Erdboden freistehende Teil
des Mauerwerkes nicht reifst oder auseinander bricht, weshalb er mit Hilfe von
zusammengeknebelten Ketten und lotrecht gestellten Latten oder schmalen
Brettern zusammenzuhalten ist,

Die iibrigen Leistungen entsprechen denjenigen bei den Senkkasten,

Spund

Bronnen,
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s Der tégliche Bedarf an Schiittsteinen wird eine Menge von . ., . nich
L':,:',:”ﬁ,‘:,l,l tibersteigen. Sollten jedoch die Fundierungsarbeiten wihrend eines kurzen Zeit-
eur Antertioung raumes so schnellen Fortgang nehmen, dafs obige Menge voraussichtlich nicht
.1:.5 1“,1,: zureichen wiirde, so ist der Unternehmer seitens der Bauleitung hiervon minde-

stens 8 Tage vorher zu benachrichtigen; derselbe hat dann seine Lieferung dem
Bediirfnisse entsprechend einzurichten,

b Ausfithrung. s steht dem Unternehmer frei, das Rohmaterial, bestehend in
zu Wasser oder zu Lande nach dem Bauplatze schaffen und dort auf ihm an-
zuweisenden Lagerplitzen schlagen zu lassen oder die Schiittsteine in ferticem
Zustande anzuliefern. Derselbe hat die Lieferung derart zu vollziehen, dafs stets
wenigstens eine Menge von ... fertig geschlagener und gesiebter Steine auf
der Baustelle vorhanden ist. Im ganzen darf aber nie ein grifserer Vorrat so-
wohl an Rohmaterial wie an Schiittsteinen als zusammen .. .. auf der Bau-

stelle lagern, Sollte die Bauausfithrung durch irgend welche Umstinde verzogert
werden, so hat der Lieferant auf Anordnung der Bauleitung die Anfuhr zeit-
weise gdnzlich einzustellen,

Es steht der Bauleitung frei, dem Unternehmer einen Teil des (aus dem
Abbruch des alten Mauerwerkes gewonnenen) Rohmaterials selbst zu liefern,
welches derselbe dann fiir den vertragsmifsigen Preis auf der Baustelle zu
schlagen und zu sieben hat.

Das Rohmaterial mufs vollstandig hart und nicht verwittert oder brocklich

sein. darf demnach nicht aus dem Abraum der Briiche bestehen, I Jagregen
ist die Lieferung von sog. Findlingen gestattet. Die Steine sind nach Art der
bei Chausseebauten verwendeten Schiittsteine zu schlagen; doch wird hierbei
noch die Bedingung gestellt, dafs der gréfste Durchmesser eines fertigen Schiitt-
steines hochstens Hem betragen darf, Steine, deren Abmessungen dieses Mafs
ubersteigen, werden nicht abgenommen. Die zerschlagenen Steine sind sodann
durch ein Sieb mit 1,5°® Maschenweite zu werfen, so dafs sie vollstindig frei
von Staub und erdigen Bestandteilen sind.

Der Unternehmer hat die Schiittsteine an dem ihm von der Bauverwaltung
ndher zu bezeichnenden Orte in Haufen von 192sm Hohe, welche regelmifsige,
zur leichten und genauen Vermessung geeignete Korper bilden miissen, auf-
setzen zu lassen. Die Abnahme erfolgt frithestens 24 Stunden nach beendigtem
Aufsetzen nach dem in Gegenwart des Unternehmers oder seines Vertreters zu
vermessenden Rauminhalte des einzelnen Haufens, Der Bauverwaltung steht
es frei, jeden einzelnen der zur Abnahme aufgesetzten Haufen von Schiittsteinen,
behufs genauer Untersuchung des Inneren, umschaufeln zu lassen. Hierzu hat
der Unternehmer die erforderlichen Arbeiter und Werkzeuge unentgeltlich zu
stellen. Finden sich bei einer solchen Untersuchung im Inneren des Haufens
Steine, deren Grifse das vorher angegebene Mafs libersteigt, oder kommen
hierbei hohle und mit Erde, Sand und anderem fremden Material, z. B. Brettern,
Kalkkasten u. s. w., ausgefii

d) At
Materials,

ahme des

llte Rdume zu Tage, ist das Erdreich insbesondere
an den Rindern des Haufens abgestochen und zur Erhohung des Inneren nach
der Mitte zu geworfen, so dafs die Lagerfliche von den Rindern nach der
Mitte zu ansteigt, zeigen sich uberhaupt irgend welche auf Tduschung berech-
nete Ungehorigkeiten, so wird die Abnahme verweigert, Finden sich solche
Ungehdorigkeiten erst nach erfolgter Abnahme, z B. erst bei Gelegenheit des
spateren Verbrauches der Steine zur Herstellung des Betons, so bleibt der
Unternehmer hierfiir verantwortlich und verpflichtet sich, jeden Schaden und
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alle Unkosten zu ersetzen, welche der Bauverwaltung infolge jener Ungehorig-
keiten etwa erwachsen sollten. Sollte der Unternehmer die Schiittsteine in
fertic geschlagenem und gesiebtem Zustande nach der Baustelle liefern, so hat
er dieselben entweder, wie vorher beschrieben, in Haufen aufsetzen zu lassen,
oder die Steine werden in von der Bauleitung zu beschaffende Gefifse abgeladen
und so vermessen, Hierbei gelten dieselben Vorschriften, wie bei der Abnahme
der auf der Baustelle geschlagenen Steine. Die Bauleitung entscheidet, welche
Art der Messung zur Anwendung kommen soll.

Der Bedarf an Beton wird tdglich hoéchstens . . . betragen. Hiernach
hat der Unternehmer den Bedarf an Arbeitskriften und Gerit zu regeln,

Die Materialien zur Bereitung des Betons werden dem Unternehmer seitens
der Bauverwaltung geliefert und auf ihren auf dem Bauplatze befindlichen Lager-
plitzen angewiesen. Die Schiittsteine sind auf ihrem Lagerplatze, welcher sich
in einer Entfernung von hdichstens . . .™ von der Verwendungsstelle befinden soll,
in Karren mit durchlochten Boden zu laden, unter eine Pumpe oder die Wasser-
leitung zu schieben und so lange mit Wasser zu begiefsen, bis dasselbe unten
klar ablduft. Sollte eine Pumpe auf der Baustelle vorhanden sein, so kann der
Unternehmer dieselbe benutzen: anderenfalls hat derselbe eine solche, wie auch
das Leitungswasser unter allen Umstinden, auf seine Kosten zu beschaffen,
ebenso wie er sidmtliche iibrige Geritschaften, Kalk- und Mortelbinke, den
Schutz der letzteren durch eine Bedachung u. s. w. auf seine Kosten vorzuhalten
hat, Sodann sind 014%™ Sand auf eine Kalkbank zu schiitten und mit 04 ™
Cement so lange trocken zu mischen, bis die ganze Masse eine gleichmifsige

graue FArbung angenommen hat. Hierauf ist mit Giefskannen, welche mit
Brausen versehen sind, oder bei Benutzung einer Wasserleitung mit Garten-
sprenghihnen, méglichst wenig Wasser zuzusetzen und die weitere Mischung
auszufithren, Hierzu sind demnach 2z Kalkbéinke erforderlich, eine fiir die
trockene Mischung, die andere fiir die Mischung mit Wasserzusatz, deren Be-
schaffung Sache des Unternehmers ist. Die Bereitung des Betons mufs auf
einem 1,50™ breiten und 3,0™ langen Bretterboden mit etwa 10¢® hohen Réndern
vor sich gehen, auf welchen 028 ™ Steine zu schiitten und auszubreiten sind.
Diese werden mit dem durch das vorbeschriebene Verfahren erhaltenen Mortel
iiberdeckt (0,14°™) und durch Umschaufeln mit dem Spaten so lange damit ver-
mengt, bis simtliche Steine mit Mortel gleichmifsig umhiillt sind, Die fertige
Betonmasse ist sodann in Karren u. s. w. zu laden und nach dem Versenkungs-
kasten zu fahren. Letzterer fafst voraussichtlich die ganze Masse; sollte er
grifser oder kleiner sein, so sind die Moértel- und Schiittsteinmengen hiernach

zu andern.
Der Versenkun

gskasten mufs in jeder Beziehung gut konstruiert sein und
ist der Bauverwaltung vor Beginn der Arbeiten erst zur Genehmigung vor-
zuzeigen. Das Betonieren mittels Réhren oder Trichtern ist nur in besonderen
Fillen, das Stampfen oder Verteilen des Betons unter Wasser mittels Stangen
u. s. w. iiberhaupt nicht gestattet. Vor Beginn des Betonierens hat sich der
Unternehmer von der Giite des Baugrundes selbst zu liberzeugen und die Bau-
leitung darauf aufmerksam zu machen, wenn seiner Ansicht nach der Boden nicht
tief genug oder schief ausgebaggert oder Schlamm u. s. w. vorhanden sein sollte.
Sowohl bei Beginn, als auch bei Beendigung der Betonierung hat der Unter-
nehmer je 2 Weidenkérbe von je 01 bis 0,2 Inbalt mit Proben des ver-
wendeten Betons zu fiillen und an ihm von der Bauleitung zu bezeichnenden

Versenkur

Beton

sowie Aus-

manerw

zwischer

1) Bereitung

und Versenkung
des Betons.
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Stellen in das Wasser zu versenken, so dafs sie leicht wieder herausgenommen
werden kénnen, um daran die fortschreitende Erhdrtung des Betons prifen zu
kénnen.

2) Ausfiihrung Dem Unternehmer werden die Flichen zwischen den Spundwiinden durch
des Mauer- 5 - - . . . =
werken leichte Querwinde von seiten der Bauleitung abgeteilt, welche das Pumpen des

Wassers erleichtern sollen; doch hat derselbe alle gewdhnlichen Dichtungs-
arbeiten der Spundwinde und Senkkasten selbst zu bewerkstelligen, was ihm

werkes,

besonders vergiitet wird. Das Auspumpen des Wassers zum Freilegen des
Betons hat gleichfalls der Unternehmer zu bewirken; doch werden ihm auch
die dadurch entstehenden Kosten seitens der Bauverwaltung ersetzt. Die Arbeit
darf nicht friiher als . .. Tage nach Fertigstellung des Betons beginnen. Der »
Unternehmer ist verpflichtet, auf Wunsch der Bauverwaltung die Pumpen, bezw.
die Dampfkraft und die Schlduche vorzuhalten. Deshalb ist in der Offerte sowohl
der Durchmesser des Pumpenkolbens und seine Hubhéhe, als auch der Preis fiir
die Stunde der Benutzung anzugeben. Die Unterhaltung der Pumpen, sowie ge-
gebenenfalls der Lokomobile, die Beschaffung des Brennstoffes und der Arbeits-
krifte, sowie alle Ausbesserungen, auch an den Schlduchen, hat der Unternehmer
auf eigene Kosten zu besorgen. Derselbe erhiilt eine Vergiitung nur fiir die Zeit,
in welcher die Pumpen wirklich benutzt worden sind, wobei mehr als eine halbe
Stunde fiir voll, eine geringere Zeit gar nicht gerechnet wird, Uber die Grenze
und das Mafs des Auspumpens der Baugruben entscheidet allein die Bauleitung.

Samtliche Materialien hat der Unternehmer selbst heranzuschaffen, auch
den Mdrtel nach Angabe der Bauleitung zu bereiten. Nach dem Trockenlegen
der Baugrube hat der Unternehmer den Schlamm und die losen Steine von
der Oberfliche des Betons und aus der Baugrube zu entfernen, und durch Aus-
mauerung der Vertiefungen und Abstemmen der zu hohen Stellen die Ober- !
fliche auf seine Kosten einzuebenen und fiir den Beginn der Aufmauerung
vorzubereiten,

3) Abnahme. Vor Beginn der jedesmaligen Arbeiten ist die Tiefe der Sohle unter der
Oberkante der Spundwinde oder Senkkasten genau festzustellen, Die aus-
gefithrten Arbeiten werden nach dem Rauminhalte berechnet, so zwar, dafs
samtliche innerhalb der Senkkasten befindliche, nicht entfernbare Holzteile, wie
z B. die Stiele, nicht in Abzug gebracht werden.

07. Im allgemeinen hat der Unternehmer die Massen der Anlieferung voll-

S ing ‘ standig nach dem Fortschreiten des Baues einzurichten, woriiber er sich stets

selbst zu unterrichten hat; im einzelnen sollen aber noch die folgenden Be-

stimmungen dafiir mafsgebend sein.

Auf der Baustelle mufs stets wenigstens eine Menge von ... ®m Brych-
steinen vorhanden sein, wobei dem Unternehmer ein Lagerplatz von ... am
Fliche angewiesen wird.
Der iufserste Punkt desselben soll bei Wasseranfuhr eine Entfernung von . . . m vom Wasser, y
in der Luftlinie gemessen, nicht dberschreiten.
Die Lagerung darf nur auf den seitens der Bauleitung anzuweisenden
Plitzen geschehen. Die Héhe der aufzusetzenden Stapel mufs mindestens 1m

betragcn.
]hh_”‘é'-“"‘;ﬁlﬁ"”- Die zu liefernden . ., .. Bruchsteine miissen nach Probe durchaus fest und
181t des Mate- = - i — o . — . 1 s
rats,  l1agerhaft, ohne Spalten und Blétterungen sein. Die kleinsten Steine sollen

t_liuht weniger als . . , ke Tphalt haben, so dafs die Lagerfliche nicht unter 20 m
Seite bei mindestens 20m Tiefe hat, die Hohe jedoch mindestens 18 em betrigt.
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Diesen Bedingungen nicht entsprechende oder ausgewitterte, rissige, Abraum-
oder auch Zwickersteine werden zurlickgewiesen und miissen, falls sie bereits
aufgesetzt sind, binnen 8 Tagen von der Baustelle entfernt werden, widrigen-
falls das Entfernen seitens der Bauleitung auf Kosten des Unternehmers
geschieht oder die Bauleitung anderweitig dariiber verfiigt. Eine Vergiitung
fiir diese Steine wird in letzterem Falle nicht geleistet.

Das regelmifsige Aufsetzen der Bruchsteine besorgt die Bauleitung durch
ithre Arbeiter und auf eigene Kosten. Den vorstehenden Bedingungen nicht
entsprechende Steine werden dabei ausgemerzt,

Oder: Die Bruchsteine sind durch vereidete Aufsetzer auf Kosten des Unternehmers in regel-
mifsigen, leicht zu vermessenden Korpern von nicht unter 1m Hohe aufzusetzen., Das Aufsetzen
mufs dicht und ohne kiinstlich gebildete Zwischenriume bewirkt werden; dabei ist malsgebend, dafs
die Steine in den Stapel geworfen und nicht kiinstlich gelest werden, Der Unternehmer hat der

Bauleitung auf Verlangen den Nachweis iiber die Vereidigung der von ihnen beschiiftigten Aufsctzer

er die Richtigkeit der Person zu liefern,

Fur die Hohe der Stapel ist die mittlere Hohe der #ufseren, regelmifsig
in Verband aufzusetzenden Umgrenzungsseiten der Stapel mafsgebend; die
Fiillung der letzteren mufs mit den Aufsenwinden iiberall gleiche Hohe haben.
Ist die Fiillung niedriger, so werden die Stapel nicht abgenommen. Die Fiillung

und

der Stapel ist nur dann als vollkommen anzusehen, wenn eine tibergespannte
Schnur keine Liicken anzeigt oder etwa iiberschiefsende Steinspitzen die Liicken
ausfiillen. Finden sich bei Gelegenheit der spiteren Verwendung der Steine
irgendwelche auf Tduschung berechnete Ungehdrigkeiten . s. w. u. s. w. vor,
wie bei den Vorschriften fiir Lieferung von Schiittsteinen in Art. g3, d.

Bei Lieferung von Mauersand kann die Bauleitung sehr leicht iibervorteilt werden. Am besten
schiitzt man sich noch dagegen, wenn man mehrere grofse, mit Bohlen eingefalste Behiilter von min-
destens 1 m Hohe herstellen lifst, deren Boden mit Zicgelsteinen abgepflastert oder gleichfalls mit
Johlen belegt ist. Diese Behilter sind mit dem anzuliefernden Sande zu fiilllen. Sollte dieses Ver-
fahren zu kostspielig sein, so thut man wenigstens gut, an den Ecken der Bodenflichen, auf welchen
der abzunehmende Sand lagern soll, sowie in ihrer Mitte grofse Steine so einzugraben, dafs man
durch sie Fixpunkte gewinnt, von denen aus die Messungen vorgenommen werden konnen. In beiden
Fillen hat man sich vor Beginn einer neuen Lieferung davon zu iiberzeugen, dafs der alte Sand auch

gehorig verbraucht ist, che der neue wieder aufgeschiittet wird. Beim Aufsetzen des anzuliefernden

Sandes werfen die Leute ihn so leicht auf den Haufen, dafs nach einiger Zeit ein ganz erhebliches

Zusammensinken eintritt, Es ist deshalb ritlich, die Abnahme um 24 bis 36 Stunden nach dem fertigen
Aufschiiiten zu verzigern, dafs das Setzen, haufig durch Regenwetter geférdert, wenigstens einigermafsen
vor sich gehen kann,

Der zu liefernde Sand mufs sich scharf und rauh anfiihlen, beim Reiben
in der Hand knirschen, ohne Beimischung grober Koérner oder Kiesel und so
rein sein, dafs er in einem Glase Wasser umgeriihrt keine vegetabilischen,
lehmigen oder erdigen Bestandteile absetzt. Salziger Gehalt macht ihn un-
brauchbar, eisenhaltiger nur auf besondere Erlaubnis der Bauleitung abnehmbar,
Im feuchten Zustande mufs der Sand nach dem Zusammendriicken mit der ge-
ballten Hand auseinander fallen und nach dem Offnen derselben nicht zusammen-
geballt bleiben; auch darf er keine Flecken in derselben zuriicklassen.

Der Offerte ist eine Probe nebst Angabe der Bezugsquelle beizufiigen, der
die ganze Lieferung entsprechen mufs. Nicht probemifsiges Material ist binnen
-+ . Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung iiber die erfolgte Zuriickweisung
von der Baustelle zu entfernen und durch tadelloses zu ersetzen, widrigenfalls
die Abfuhr und anderweitige Lagerung, sowie die Beschaffung brauchbaren
Materials auf Kosten des Unternehmers geschieht. Sollte der Sand Kiesel von
mehr als ,..™ Grifse enthalten, so hat der Lieferant denselben zu sieben,
widrigenfalls dies auf seine Kosten ausgefiihrt wird.
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Die Abnahme erfolgt erst nach einer Lagerung des Sandes wiithrend dei
Frist von friihestens 24 bis 36 Stunden.

(Im iibrigen wie bei den Vorschriften fiir Lieferung von Schiittsteinen in Art. 9z, d.)

Fiir den bereits verbrauchten Teil des Sandes von Haufen, in denen sich
Ungehdrigkeiten vorfinden, wird nur ?/, des Preises gezahlt.

Mit der Offerte zugleich ist eine Probe mit Angabe der Bezugsquelle ein-
zureichen, welche fiir die ganze Lieferung die gleiche bleiben mufs.

Mit der Lieferung ist am . ... d. J. zu beginnen, und wochentlich miissen

. Fafs (Sdcke, Kilogramm) zur Ablieferung kommen. Sollte die Bauleitung

einmal einer gréfseren Menge bediirfen, so ist dem Lieferanten hiervon ... Tage
vorher Anzeige zu machen.

Der zu liefernde, langsam (schnell) abbindende Cement mufs von bester
Beschaffenheit, ohne jede fremde Beimischung (z. B. gemahlene Hohofen-
schlacken u. s. w.)

), fein gemahlen und trocken abgelagert sein. Fiir die Giite
desselben, sowie die sonstigen Anforderungen sind die »Normen fiir die einheit-
liche Lieferung und Priifung von Portlandcement«*!) mafsgebend. Die Mindest-
zugfestigkeit ist in der Offerte anzugeben und zu gewilrleisten. Solite die Bau-
leitung gegen die Giite des Cements nach irgend einer Richtung hin Bedenken
tragen, so darf dieselbe zur Feststellung der Giite Versuche seitens der Prii-
fungsanstalt zu ... ... anstellen lassen. Von je 50 Tonnen wird eine im Beisein
des Lieferanten oder seines Stellvertreters ausgewdhlt und ihr Inhalt geprift,
£

welcher fiir den Ausfall der ganzen Lieferung mafsgebend ist. Findet sich

hierbei, dafs der Cement in irgend einer Weise der cewdhrleisteten (rlite nicht

entspricht, so wird die betreffende Lieferungsmenge, so weit sie noch vorhanden
ist, zurickgewiesen, und fiir den schon verbrauchten Teil werden nur %[y des im
Vertrage ausbedungenen Preises gezahlt. Die Entscheidung der Priifungsanstalt
Zu ...... wird von beiden Beteiligten als endgiiltig entscheidend anerkannt. Die
Kosten der Priifung trigt der verlierende Teil.

Die Tonnen werden seitens des Lieferanten in dem bauseitig herzustellen-
den Schuppen nach Anweisung des die Aufsicht fiilhrenden Beamten bis zu
5 Lagen iibereinander aufgestapelt. Undichte Tonnen werden nicht angenommen
und miissen vom Lieferungsort wieder entfernt werden. Bei der Abnahme wird
zuerst in Gegenwart des Lieferanten oder seines Stellvertreters das Netto-
gewicht von 29, der gelieferten Tonnen ermittelt und darnach das Durch-
schnittsgewicht einer Tonne festgestellt. Dieses gilt dann fiir die ganze Lieferung
derart, dafs die Anzahl der Tonnen, multipliziert mit jenem, die Anzahl der ge-
lieferten Kilogramme ergiebt. Der bei jeder Teillieferung einzureichende Liefer-
schein mufs sowohl die Zahl der Tonnen als auch ihr Gewicht enthalten.

Finden sich beim Offnen der Tonnen erstarrte Krusten oder im Inneren
zusammengeballte Klumpen, so ist dies ein Zeichen, dafs der Cement teilweise
abgebunden hat. In diesem Falle mufs die ganze Teillieferung als unbrauchbar
zurtickgewiesen werden,

Die leeren Tonnen werden dem Lieferanten auf der Baustelle zuriick-
gegeben. Gewdhr fiir gute und vollstindige Erhaltung derselben, besonders fiir
das Vorhandensein des Deckels, wird nicht geleistet. Spitestens 8 Tage nach
erfolgter Aufforderung sind diese leeren Tonnen seitens des Lieferanten von der
Baustelle zu entfernen, widrigenfalls anderweitig dariiber verfiigt wird. Uber
die Zahl der zuriickerhaltenen Tonnen ist eine Quittung auszustellen, Als Wert

1) Siehe dieselben in: C

bl. d. Bauverw. 1887, S. gog.
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fiir verloren gegangene Tonnen, welchen die Bauverwaltung zu entschddigen
hat, wird der Betrag von so Pfennigen fiir das Stiick festgesetzt.

Bei vielen kleineren Bauten bleiben die Tonnen Eigentum des Maurerpoliers.

Detr Mindestfordernde ist bei der Verdingung von Cementlieferung hiiufig schwer festzustellen,
tigkeit ankommt,

weil es dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die gewihrleistete Zugf
Bei grofserer Zugfestigheit konnte man die dem Mortel zuzusetzende Sandmenge vergro sern. Man kann
selangen, wenn man bel allen Angeboten den geforderien Preis
t. Wiirde z. B. cine Fabrik

aber zu einem befriedigenden Ergebnis
keit d

in die gewihrleistete Zugfestig und die Ergebnisse vergleic

Zugfestighkeit, eine andere die Tonne zu g, Mark bei

swahrleistete

die Tonne zu 9,y Mark bei 20 kg
21 kg Zngflestigkeit anbie

so wiirde bel ersterer obige Berechnung 2 bei der zweiten aber 2.,

ergeben, Trotz des hoh Preises wire also der Cement der zweiten Fabrik vorzuziehen. Im

¢ Ruf ciner Fabrik, die Feinheit der Mahlung des Cements u, s. w. Die

iibrigen entscheidet

ein Gesamtgewicht von 180 kz und ein Reingewicht von 170 kg haben, In Sicken

celiefert, wenn ein sehr rascher Verbrauch vorauszusehen ist, weil bei Licferung
n die Gefahr des Feuchtwerdens und Verderbens eine grifsere ist,

Das Trafsmehl kann in Sicken angeliefert werden, da Feuchtigkeit nur
einen Gewichtszuwachs giebt, sonst aber nicht schadet. Man hat daher vor-
zuschreiben, dafs der Trafs trocken, frisch und fein gemahlen sei, dafs er auf
Sieben von goo und 1500 Maschen auf 19em nicht mehr als die vom Lieferanten
zu bezeichnende Menge Riickstand ldfst. Das Mehl mufs eine blau- oder gelb-

graue Firbung haben, scharfkornig und rein und besonders frei von Bei-
mischungen sein, wie wildem Trafs, Bimsstein, Asche, Sand, Thon u. dergl. Jede
Ladung mufs von einer beglaubigten Bescheinigung begleitet sein, aus welcher
Ursprungsort und Name des Bruchbesitzers, bezw. Lieferanten hervorgeht. Das
Trafsmehl soll, in ein Glas reinen Wassers gcrworf{m und damit stark geschiittelt,
rasch zu Boden sinken und nur wenige bimssteinartige Teile schwimmend auf
dem schnell wieder klar werdenden Wasser zuriicklassen., Ein Hektoliter Trafs-

mehl soll festgestampft mindestens 115% wiegen.
Sonst Proben durch eine Versuchsanstalt und Abnahme wie beim Cement.
Der Unternehmer hat die Lieferung des Fettkalkes dem jedesmaligen Be-
darf entsprechend einzurichten. Als Anhalt sei jedoch bestimmt, dafs auf der
Baustelle an jedem Abend noch ein Vorrat von mindestens . ..M vorschrifts-
mifsigen und gebrauchsfihigen Fettkalkes vorhanden sein mufs. Die Kalk-

23

gruben werden seitens der Bauverwaltung hergestellt, und zwar in solchen Ab-
messungen, dafs sie wenigstens das Vierfache jener Menge aufzunehmen im
stande sind. Bei nicht piinktlicher Lieferung ist die Bauleitung berechtigt, den
fehlenden Kalk auf Kosten des Unternehmers anderweitig zu beschaffen oder
statt dessen Cement zu verwenden, wobei 11 geléschten Kalkes = 1 Tonne
Cement von 170% Reingewicht gerechnet wird.

Der Kalk ist in ungeloschtem Zustande auf der Baustelle anzuliefern, wo
er in bauseitiz hergestellten Schuppen abzuladen ist. Klagen wegen Beschd-
digung des Kalkes durch Regen werden nicht beriicksichtigt.

Das Loschen des Kalkes kann seitens des Unternehmers durch Handarbeit

oder mittels Maschinen erfolgen, wobei weder eine Ersiufung noch Verbren-
nung stattfinden darf. Die Entnahmestelle des Wassers wird dem Unternechmer
seitens der Bauleitung angewiesen. Bei Abgabe der Offerte ist der Fundort
des Kalkes zu nennen und sind Proben sowohl des ungebrannten, wie auch des
gebrannten Kalkes einzureichen. Die Beschaffenheit des gelieferten Kalkes
mufs sich stets gleich bleiben. Er mufs immer in ganzen Stiicken, moglichst
frisch, unzerfallen, trocken und lebendig, gegen Feuchtigkeit und Nisse ge-
schiitzt zur Ablieferung kommen, mufs vollig durchgebrannt sein, so dafs er sich
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vollkommen einloscht und ebensowenig ungebrannte als totgebrannte Stiicke
beim ILoschen zuriickliafst. Der {ibrig bleibende Grand bleibt ohne besondere
Entschddigung zur Verfiigung der Bauverwaltung.

Die Abnahme erfolgt, nachdem der Kalk 25 bis 3,0 starke Risse in den
Gruben erhalten hat, und zwar durch Bestimmung des Raumgehaltes des Kalkes
durch Messung: seiner Hoéhe in den Gruben, deren Flicheninhalt ein fiir alle-
mal vorher ermittelt ist.

Oder: Die Abnahme erfolgt, nachdem der Kalk cine solche Dickfliissigkeit gewonnen hat, dafs
cine an beliebiger Stelle der Grube entnommene Probe von 11 Menge nicht mehr zerfliefst, sondern
butterweich und nicht mehr koinig ist.

Vom Beginn des Einldschens hat der Unternehmer den mit der Uber-
wachung betrauten Beamten in Kenntnis zu setzen, damit sich derselbe davon
uberzeugen kann, dafs die Gruben von ihrem fritheren Inhalte véllig entleert sind.
Unterlifst er dies, so wird fiir den neuen Inhalt der Grube keine Zahlung
geleistet.

Fiir die Lieferung von Wasserkalk konnen die Bedingungen sehr dhnlich

den vorigen abgefafst werden. Da aber die Eigenschaften des Wasserkalkes je
nach den Fundorten sehr verschieden sind, je nachdem derselbe einen geringeren
oder hoheren Thongehalt hat, miissen die Anforderungen auch dem jedesmaligen
Falle entsprechend gestellt werden. Das Lschen erfolgt hauptsichlich auf
zweierlei Art:
a) Die zerkleinerten Stiicke des gebrannten Kalkes werden in Draht-
oder Weidenrutenkérben so lange unter Wasser getaucht, bis sich keine Luft-
blasen mehr auf seiner Oberfliche zeigen. Hierauf ist der Korb herauszuheben
und seines Inhaltes zu entleeren, so dafs Kalkhaufen von ca. 1™ Héhe entstehen,
welche mit einer 15 bis 20°m starken Sandschicht zu iiberdecken sind. Nach
14 Tagen ist zu untersuchen, ob der Kalk noch ungeloschte Korner enthalt, in
welchem Falle er zu durchsieben ist. Unter Umstdnden ist die Dauer des
.oschvorganges noch zu verlingern und vorzuschreiben, dafs die Kalkhaufen
durch Bretter oder Dachpappe gegen Regen geschiitzt werden.

b) Der Kalk wird in Haufen von etwa 3/, *m Inhalt aufgeschiittet, mit der
Giefskanne angendfst und mit Sand bedeckt. Dieser Sand ist unter Umstinden
noch weiter mittels der Brause zu begiefsen, bis der Kalk véllig zu Pulver zer-
fallen ist. Dieses Pulver ist wieder durch Siebe von hochstens 21/, mm ©Maschen-
weite zu werfen, wobel etwa darin befindliche Klumpen nicht zerdriickt oder
zerrieben werden diirfen,

Hérteproben werden am besten mit Hilfe der JZecaf'schen Nadel, also
durch eine Versuchsanstalt vorgenommen., Oberflichliche Proben kinnen jedoch
auf folgende Weise angestellt werden., Ein mit dem reinen Kalkpulver ohne
Sandzusatz mit Wasser hergestellter steifer Brei wird unter Wasser von
15 Grad C. gebracht und 2 Tage darin belassen. Ist die Masse nach dieser Zeit
oder innerhalb noch zweier Tage soweit erhirtet, dafs sie einem Fingerdruck,
chne die Form zu #ndern oder an der Oberfliche zu zerbrechen, widersteht,
und ist sie nach weiterem Eintauchen unter Wasser und nach Verlauf von
28 Tagen véllig hart und unldslich, so ist der Kalk stark hydraulisch. Gewchn-
lich hydraulischer Kalk widersteht dem Fingerdrucke erst nach 6- bis Stagiger,
schwach hydraulischer nach 14- bis 21 tdgiger Erhirtung.

Der Thongehalt des Kalkes ist beim Einreichen der Offerte nach Prozenten
anzugeben. Die Abnahme erfolgt durch Bestimmung des Gewichtes des an-
gelieferten Stiickkalkes,
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Der beste Thongehalt ist: 53 Teile Thon bei 47 Teilen kohlensauren Kalkes, Je mehr sich
der Thougehalt des angebotenen Kalkes dieser Mischung nithert, desto besser wird er erfahrungs-
gemills sein.

Die Anfuhr zur Baustelle darf nur innerhalb festzusetzender Tagesstunden
stattfinden. Bei Wasserbeférderung diirfen niedrige Wa
rungen von Schleusen u. s. w. keine Entschuldigungsgriinde fiir ungeniigende
Anfuhr sein,

Der zur Fabrikation verwendete Thon darf keinen Gips oder Schwefelkies,
keine Magnesia, kein Kali und kein Natron enthalten, welche, gewdhnlich mit
Salpeter bezeichnet, Anlafs zu Ausbliihungen oder gar zur Zerstérung der Ober-
fliche der Ziegel geben. Die Ziegel miissen im Bruche ein dichtes, durchaus
gleichmifsiges Gefiige zeigen und génzlich frei von Mergel- und Kalkknollen,
sowie frei von Kieselsteinen und Hohlrdumen von mehr als Erbsengréfse sein.

sserstinde, Ausbesse-

Sie miissen das Normalformat haben, gleichmifsic und gut gebrannt sein (bei
Klinkern: besonders scharf und klinkerhart gebrannt und véllig glasartig durch-
sintert sein), beim Anschlagen hell klingen, diirfen keine Brahmkanten, Risse
und Spriinge haben, nicht windschief und verzogen sein, Mit dem Mauer-
hammer miissen sie sich gehd

iten und behauen lassen, ohne zu zer-

brechen und zu spalten. Der Fabrikationsort mufs wihrend der ganzen Liefe-
rung der gleiche bleiben.

Es ist nur ein Bruch von 3 bis 49, zuldssig. Derselbe mufs besonders
aufgesetzt werden und darf nur aus Stiicken nicht kleiner als ein halber Stein
bestehen. Bei der Abnahme werden 2 halbe als ein ganzer Stein, Stiicke, die
kleiner als ein halber Stein sind, gar nicht gerechnet. Haufen, die nur ganze
Steine enthalten sollen, in denen sich aber dennoch Bruch vorfindet, werden
von der Abnahme ausgeschlossen, bis sie vorschriftsmifsig aufgesetzt sind. Der
Lieferant hat die ganzen Steine auf dem ihm iiberwiesenen Lagerplatze in
Stapeln von je 200 Stiick = 12 Schichten zu 16 Stiick + 8 Stiick, welche oben
darauf liegen, aufzusetzen.

Finden sich bei der Verwendung der Ziegel, also nach der Abnahme, in
einem Stapel hohle Stellen und sonstige Ungehorigkeiten oder Steine vor, welche
nicht den Vorschriften und den Proben entsprechen, so hat die Bauleitung das
Recht, simtliche Stapel auf Kosten des Unternehmers umsetzen und die Steine
sortieren zu lassen, bezw. die den Vorschriften nicht entsprechenden auszuschliefsen,

Fiir die Verblender gilt das Gleiche wie vorher; aufserdem aber noch
das Folgende.

Jeder Verblendungsziegel mufs, ausgenommen natiirlich die FEcksteine,
wenigstens eine vollstandig unbeschadigte, glatte und zum sauberen, tadellosen
Rohbau taugliche Kopfseite haben. Bestimmung der Firbung! Simtliche Steine
miissen ein gleichmifsiges Gefiige besitzen und diirfen nach der Verwendung
keine in das Auge fallende, storende Flecke zeigen, nicht weifs ausschlagen, auch
nicht griin oder schwarz werden, wobei ausdriicklich bemerkt wird, dafs der
Einwand, die Beschaffenheit des Thones sei mafsgebend und daher eine Ueber-
einstimmung der Farbung nicht erreichbar, in keiner Weise Giiltigkeit haben
soll. Die Steine sind sorgfiltig in Stroh verpackt anzuliefern und mit dem-
selben an den von der Bauleitung zu bezeichnenden Stellen aufzusetzen. Stapel,
welche im Mafse oder in der Farbe voneinander abweichendes Material ent-
halten, kdnnen auf Kosten des Unternehmers sortiert und umgesetzt werden.

Die Schablonenzeichnungen und Modelle sind nach dem Sr:hwjndema{'sstabI_
anzufertigen, welcher von der mit dem Anfertigen der Formsteine beauftragten
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Fabrik einzufordern ist. Geschieht dies nicht, so ist die betreffende Fabrik
darauf aufmerksam zu machen, dafs sie die ihr iibergebenen Zeichnungen nach
dem Schwindemafsstabe ihres Thones umzeichnen und die Abanderungen zur
Durchsicht und Genehmigung der Bauleitung einreichen mufs,

Hiernach ist in den Vorschriften zu sagen, dafs simtliche Formsteine
und Terrakotten genau nach den Fassaden-Detail-, bezw. den Schablonen-
Zeichnungen anzufertigen sind. Die anzuliefernden Bauteile miissen sauber und
scharf geformt, gehdrig durchgebrannt, nicht verzogen oder windschief sein und
einen gleichméfsigen, vorschriftsmélsigen Imhonmn haben.

wenn nicht, so sind sic seitens des Fabri

Die Modelle werden am bes
kanten zur Priifung verzulegen.

Jeder Bauteil ist mit dem Buchstaben und der Nummer deutlich bezeichnet
abzuliefern, welche er in der Detailzeichnung fiihrt. Seine Grofse mufs genau
die vorschriftsmifsioe sein; der Einwand, der Thon sei mehr oder weniger beim

Brennen geschwunden, als erfahrungs remials vorauszusehen war, ist geltungslos.

Bei der Ablieferung zur Baustelle werden nur durchaus unbeschidigte

Stiicke abgenommen, bestofsene oder beim Formen, Trocknen oder Brennen
windschief, rissig oder glasig gewordene Formstiicke aber zurlickgewiesen.

H&chstens 29, des Bruches einzelner Stiicke, welche in grofserer Zahl
oebraucht werden und beim Versetzen u. s. W. Schaden gelitten haben, hat der
Unternehmer zu den vereinbarten Preisen nachzuliefern.

Nunmehr folgt die Bestimmung, ob die Bezahlung nach Stiickzahl oder
hei Gesimsen, Fenster- und Thiireinfassungen u. s. w.) nach Lingen erfolgen
soll und wie beim _Lunm]q zu verfahren ist.

{ dem am meisten ausladenden Gliede, bei Ein

(zewohnlich wird an

fassungen in der Mitte oder le entlang gemessen.

Der Lieferant hat die Bauteile gehorig in Stroh verpackt auf der Bau-
stelle nach den einzelnen Formen geordnet zur ibersichtlichen Abnahme auf-
zustellen.

Nur natiirlicher Asphalt und Goudron bester Bescl haffenheit diirfen zur Ver-
wendung kommen. Jede Beimischung fremder Materialien, welche Steinkohlen-
oder Braunkohlenteer oder Pech, Harz und Harzriicksténde enthalten, ist unter-
sagt, Die Herkunft der Materialien ist in der Offerte anzugeben. Der Asphalt
(Asphaltmastix) ist in ganzen Originalbroden unzerschlagen zur Baustelle zu
liefern, damit der Bauleitende die Fabrikzeichen priiffen kann. Der Goudron
mufs bei einer Warme von 10 Grad C. vollig erstarrt, bei 4o bis 50 Grad C,

fliissic sein und bei der Handwidrme sich zwischen den Fingern zu langen
Faden ausziehen lassen. Beim Wiedererhidrten nach dem Schmelzen mufs

die frithere Hirte und Sprodigkeit wiedererlangen. Der Kies, sowie der Streu-
sand miissen durchaus lehmfrei, also in vielen Fallen gewaschen, und von gleich-

mifsiger und vorgeschriebener Korngrofse sein,

ung zweier Ofen vorgeschrieben werden, deren

Bei umfangreichen Arbeiten mufs die Verwer
Aufstellung dem Fortschritt der Arbeiten folgen mufs, damit die Asphalim
abkiihlt. Fir jeden durch die Unvorsichtigheit der Arbeiler verursac

se beim Zutragen nicht
schaden ist der Unter-

nehmer verantworilich, Das Kochen der Masse ist so lange fortzusetz griine Dimpfe

\ml altenen Mineral-

aufsteigen, was ein Zeichen fiir das vollige Entweichen des in den Mater
6ls ist.

Die Arbeiten sind (wenn nicht in bedeckten Réiumen) nur bei trockenem
Wetter und bei einer Temperatur von iiber 6 Grad C. auszufiihren. Vor dem

Auftragen der Asphaltmasse ist die Unterlage sorgféltic abzufegen, Bei der
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Ausfithrung diirfen sich die Arbeiter nur eiserner Schienen von der vorgeschrie-
benen Dicke der Asphaltlage bedienen; werden dabei schwichere Schienen vor-
gefunden, so kann das Beseitigen der damit ausgefiithrten Arbeiten gefordert
werden, Die Stofse miissen véllig wasserdicht sein. Sollte infolge einer Arbeits-
pause der Rand der Asphaltlage erkaltet sein, so ist derselbe durch iiber-
gelegten heifsen Asphaltbrei erst zu erhitzen, bevor die anstofsende Lage aus-
gebreitet wird. Auf den Anschlufs an lotrechte Mauerflichen ist besondere
Sorgfalt zu verwenden und zu diesem Zweck an diesen die Asphaltabdeckung
mindestens 1<® hochzufithren.

Bei allen Flichen, die nicht liberschiittet werden, ist scharfer Streusand in
Vogeldunstkorngrifse in die noch heifse und weiche Asphaltmasse einzureiben,

Die Zusammensetzung der Masse, sowie die Bestimmung der zuzusetzenden
Kiesmenge ist Sache des Unternchmers, der fiir die Erfiillung folgender Be-
dingungen Gewdhr zu leisten hat:

Die durchgingig in .. . Stirke auszufiihrenden Isolierschichten miissen
die aufsteigende Erdfeuchtigkeit vollstindig zuriickhalten und so hart sein, dafs
unter Einwirkung der Sonnenwirme und der Belastung nicht das Hervorquellen
aus der Fuge stattfindet, doch auch nicht so sprode, dafs die Asphaltlage bei
Kilte rissig wird.

Die Belige von Flurgidngen, Durchfahrten, Hofen u. s. w. diirffen weder
Risse, Spriinge noch Blasen zeigen, und an Stellen, wo Sonnenstrahlen keinen
Zutritt haben, selbst bei hochster Sommertemperatur nicht weich werden oder
bei Winterkélte reifsen.

Der zu verwendende Granit mufs von verwitterten Stellen, schidlichen, aus
weicherem Gestein bestehenden Adern, von ungleichmifsig verteilten grofseren
Feldspathkrystallen und sog. Hechtstellen, Drusen und Nestern frei sein, darf
auch spater keine Roststellen und sonstige Flecke zeigen, Iolgt nunmehr die pearbeitung.

Beschreibung der Bearbeitung. i
% (= (Diabas, Dierit,

n einfach, fein oder schleifrecht gestockt, Lagerflichen gespitzt, hintere Flichen

bruchmi

Stolsfugen gespitzt, bezw, geflicht, so dafs der fir die Stofsfugen bleibende Raum nur
. omm betrigt, Cresteine).
Der Offerte sind Proben beizufiigen von .. Grofse, welche sowohl das zu
liefernde Material, als auch die Giite der Bearbeitung desselben kenntlich
machen.
Der Sandstein soll fest und wetterbestiindig, sein Bindemittel méglichst

frei von Thon sein, so dafs er wenig Wasser ansaugt und das aufgenommene Gesteine.
in kiirzester Zeit wieder abgiebt. Das Gefiige des Materials soll — grob- oder
feinkornig — sowie von vollig gleichem Korn sein und darf keine schichtigen
Absonderungstlichen zeigen. Faule Schichten, Glimmerschichten, Kohle-, Mergel-
und Thoneinsprengungen, schieferige Absonderungen, Briiche und Stiche, ge-
flickte oder gekittete Stellen, Sandlcher und dergl. diirfen nicht vorkommen,
Angabe der gewiinschten Farbe; Proben wie vorher.

Die verschiedenartige Bearbeitung der Ansichtsflichen (bruchmifsig, ge-
kronelt, scharriert, gespitzt u. s. w.) wird zweckmifsigerweise bei den einzelnen
Positionen im Verdingungsanschlage angegeben, Die Bearbeitung der verdeckten
Flachen wie beim Granit. Bei allen scharrierten Aufsenflichen, mit Ausnahme
von Einfassungen gréfserer Flichen, miissen die Streifen lotrecht gerichtet sein.

Alle Werkstiicke sind nach Zeichnung und in bestimmten Abmessungen

} Ausfithrung,

zu arbeiten. Die Mindeststirke (das Einbinden) ist im Verdingungsverzeichnisse
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bestimmt; erofsere Starken werden zwar angenommen, aber nicht bezahlt. Alle
Werksteine mitissen ferner ihr natiirliches Bruchlager beibehalten haben, diirfen
also beim Versetzen nicht auf den Spalt gestellt werden. Eine Abweichung
hiervon darf nur nach vorher eingeholter Erlaubnis der Bauleitung stattfinden.
Der Unternehmer hat seiner Lieferung ein genaues Verzeichnis, bezw. Zeich-
nungen beizufiigen, in denen jeder Stein eingetragen und mit Buchstaben und
Nummern versehen ist. Vor Beginn der Arbeiten sind diese Zeichnungen der
Bauleitung zur Einsicht und Genehmigung vorzulegen. Die Werksteine sind
dann selbst in entsprechender Weise mit Olfarbe zu bezeichnen, zu numerieren
und bei der Anlieferung auf dem Lagerplatze zu sortieren. Insoweit die rdum-
lichen Verhéltnisse der Baustelle das Lagern grifserer Mengen von Werksteinen
nicht gestatten, hat der Unternehmer fiir die anderweite Lagerung derselben Sorge
zu tragen. Der fiir das Abladen der angelieferten Werkstiicke nétige Kran wird
baum-iiig errichtet, wogegen alle zum Versetzen derselben notwendigen Schiebe-
biihnen, Hebezeuge, Taue, Kloben, Klauen, Gurte, Wolfseisen, Hebel, Walzen,
Keile und sonstigen Gerdte und Werkzeuge der Unternehmer unentgeltlich vor-
zuhalten hat. Das Gleiche ist der Fall mit der Lieferung von Kitten, dem Blei
zum Vergiefsen von Eisenteilen, von Blei, Zink- oder Dachpappeplittchen, Holz-
keilen u. s. w. zum Versetzen der Werkstiicke u. s. w., wihrend jene Eisenteile
selbst, wie Anker, Klammern, Diibel, ferner grofsere Walzbleiplatten zum Ver-
setzen von Saulentrommeln u, s. w. von der Bauverwaltung geliefert werden.

Zerbrochene, gekittete oder sonst beschadigte Stiicke sind von der Ab-
nahme ausgeschlossen und sofort durch tadellose zu ersetzen.

Beim Heranschaffen der Steine vom Lagerplatze bis zur Verwendungs-
stelle hat der Steinhauermeister fiir jede Kolonne einen Gesellen oder einen mit
dieser Thatigkeit vollig vertrauten Arbeiter, der Maurermeister mindestens
2 Arbeiter zu stellen. Die Verantwortung fiir bei diesem Transport vorkommende
Beschadigungen tragt der Steinhauermeister. Desgleichen hat letzterer fiir jede
beim Versetzen beschéiftigte Kolonne einen gewandten Gesellen, der Maurer-
meister jedoch 2 Gesellen zu stellen. Die Verantwortung fiir mangelhaftes Ver-
setzen und Be:\'chiir_Iig'ungen der Steine tragt wieder der Steinhauermeister, fiir
nicht geniigendes Vergiefsen der Fugen, Hintermauern, Anstreichen der Riick-
seiten der Steine mit Goudron u. s. w. der Maurermeister. Uberhaupt bleibt
dem Steinhauermeister die Verantwortung fiir Beschadigungen der Werkstiicke
bis nach dem ordnungsmifsigen Versetzen und Hintermauern derselben, Alle
Loécher zum Einbringen der Wolfseisen, der Dibel, Anker, Klammern u. s. w.
hat der Steinhauermeister unentgeltlich einzuarbeiten, ebenso alle Nacharbeiten
unweigerlich auszufithren, welche infolge mangelhaften Versetzens, nicht gleich-
méfsiger Bearbeitung der Werkstiicke u. s, w. nach Ansicht der Bauleitung sich
als notwendig erweisen sollten. Das spétere Reinigen der versetzten Werk-
stiicke, sowie der Schutz aller vorspringenden Gebaudeteile gegen Beschidigung
geschieht durch den Maurermeister oder durch die Bauleitung. Alle Modelle
fiir Bildhauerarbeiten werden bauseitig geliefert.

Sofern im Verdingungsanschlage nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt
ist, werden die nachstehend bezeichneten Nebenleistungen und -Lieferungen
nicht besonders entschadigt. Bei Bemessung der Preise ist hierauf Ricksicht
zu nehmen.

1) Die Anfuhr und das Aufbringen simtlicher Verbandholzer.

2) Die Lieferung sdmtlicher Nigel, einschl. der Sparrennigel und der fiir




113

den Verband notwendigen Holznigel, der in die Versatzungen u. s. w. ein-
zulegenden Bleiplittchen, sowie simtlichen Eisenzeuges zur Verbindung und Be-
festigung hoélzerner Treppen.

3) Die Herstellung der Nuten fiir die Stakung in den Balkenlagen, die
Lieferung und das Anbringen der Latten zu demselben Zweck und an Fach-
werkhdlzern,

4) Die Befestigung des zu den Holzverbinden gehorigen und von der Bau-
verwaltung zu liefernden Eisenzeuges (Klammern, Bolzen, Anker, Hingeeisen
u. s, W.).

5) Die Ausfithrung des Kreosot- oder sonstigen Anstriches der Holzteile,
die zuniichst der Schwammbildung ausgesetzt sind, wobei die Anstrichmasse
seitens der Bauverwaltung geliefert wird.

6) Alle Hilfsleistungen beim Beschlagen der Thiiren, Thore u. s. w,

3ei der Abnahme werden nur die fiir das Auge sichtbaren Teile, also
wirkliche Lingen, nicht aber Zapfen und dergleichen gemessen. Fiir Verschnitt
erfolgt demnach keine besondere Vergiitung. Abweichungen von den in den
Zeichnungen eingetragenen und im Verdingungsanschlage angefiihrten Holz-
stirken sind nur im Einverstindnis mit der Bauleitung gestattet. Grofsere Holz-
stirken werden allenfalls abgenommen, aber nicht bezahlt, kleinere keinesfalls
Elbg'(.'ﬂf_)l'lﬂ]'loﬂ.

Nur trockenes und gesundes (Kiefern:)Holz darf verwendet werden.
Dasselbe mufs gerade gewachsen und aufser der Saftzeit gefdllt, darf weder
kernschilic noch rissig, weder wurm- noch raupenfrifsig, nicht blaugefleckt
oder gar rotfaul, auch nicht mit Drehwuchs behaftet sein. Nur feste, harzreiche
Aste, nicht aber hohle oder faulige Astlocher sind erlaubt., Eine Waldkante
ist nur an einer Kante der Balken (nicht aber der Stiele, Sparren u. s. W.)
und nur auf dem dritten Teile ihrer Linge statthaft. Dieselbe darf diagonal
gemessen nur so viele Millimeter breit sein, als der Balken in Centimetern hoch
ist. Bei den Abmessungen von 14><16em und weniger ist die Verwendung von ein-
stieligem Holz nicht gestattet. Bohlen und Bretter miissen moglichst astfrei und
durchaus vollkantig sein, sowie genau die vorgeschriebenen Lingen und Dicken,
jedes derselben auch genau parallele Kanten, also gleiche Breiten haben.
Fufshodenbretter miissen vollic trocken sein und diirfen nicht mehr als einen
cesunden Ast von héchstens 3¢m Durchmesser auf 0,20 9" Fliache haben. Die zu
den Bretterarbeiten zu verwendenden Nagel miissen die dreifache Brettstirke zur
Lénge besitzen.

Die Werkzeichnungen hat sich der Unternehmer selbst anzufertigen und
der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Die Mafse hat derselbe auf den
bereits fertigen Mauern selbst zu nehmen und hierbei genau auf die vor-
handenen Liiftungs-, Heizungs- und Rauchrohre zu achten. Alle Binderbalken
miissen in ganzer Linge geliefert werden, wéhrend die iibrigen auf den Mauern
gestofsen werden konnen. Ebensowenig diirfen Schwellen und Réhme von
weniger als 8= Linge, Sparren iiberhaupt nicht gestofsen werden. Die Stofse
sind, wo es nicht anders vorgeschrieben ist, mittels des schrigen Hakenblattes
und alle Verbindungen iiberhaupt nach den Regeln der Zimmerkunst eng-
schliefsend auszufithren. Uberall, wo bei Hingewerken Hirnholz gegen Hirnholz
oder Langholz stofst, sind die Berithrungsflichen zu hobeln und 1m=m starke
Bleiplatten einzulegen. Keines der fiir den Bau gelieferten Holzer darf der
Unternehmer zu seinen Riistungen und Gerdten benutzen.

Handbuch der Architektur, I s. 8§

d)

b} Abnahme,

¢) Material,

Ausfithrung :
1) Verband

hiflzer,
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Etwa notwendige kleine Verdnderungen am Mauerwerk beim Aufbringen
der Balkenlage durfen nur durch den Maurer bewirkt werden. Verdnderungen
an den bestehenden Riistungen zum Zweck des Aufziehens der Holzer hat der
Unternehmer auf seine Kosten nach Verstindigung mit der Bauleitung, bezw.
mit dem Unternehmer der Maurerarbeiten vorzunehmen. Ebenso hat der Unter-
nehmer sich mit letzterem unter Vorbehalt der Zustimmung der Bauleitung
dariiber zu einigen, ob die Aufstellung der Drempel und des Dachverbandes
dem Versetzen der Gesimse u. s. w. vorhergehen oder nachfolgen soll. Der
Bauverwaltung dirfen durch etwaige Unterbrechungen der Arbeiten keinerlei
Kosten erwachsen.

Die in den Mauern liegenden Balkenképfe, die fir Aufnahme der Stakung
dienenden Falze, die zu demselben Zweck anzuschlagenden Latten und die am
Balken befindlichen Streifen, welche durch jene verdeckt werden, die Mauer-
latten und alle Lagerholzer sind mit einer bauseitig zu liefernden antiseptischen
Fliissigkeit zu trdnken.

Téglich sind . . .9m Fufsboden fertig zu stellen. Splint- (Seiten-) Bretter
oder Bretter mit losen, ausgebrochenen oder faulen Asten, ferner blaufleckige
oder rotfaule Bretter diirfen nicht zur Verwendung kommen, Alle Bretter miissen
durchaus trocken sein und diirfen innerhalb des ersten Jahres keine Ver-
werfungen und keine Fugen von mehr als 2™ Breite zeigen, widrigenfalls der
Unternehmer nicht nur die erforderlichen Ausspihnungen unentgeltlich aus-
zuftihren, sondern auch auf Wunsch der Bauleitung die Béden aufzunehmen,
neu zu legen, das nicht vorschriftsmifsige Material zu entfernen und durch
vertragsméfsiges eu ersetzen hat. Die Breite der aufgetrennten, nicht aber von
einstieligen und schwachen Holzern geschnittenen Kernbretter kann im all-
gemeinen zwischen 12 und 20 wechseln; doch diirfen in einem und demselben
Raume nur Abweichungen von héchstens 2¢m in der Breite vorkommen. Wird
es notwendig, wegen zu grofser Tiefe oder Breite einzelner Riume die Dielen
zu stofsen, so sind ohne besondere Entschddigung Friese von 10 bis 15 Breite
einzulegen und auch an den Winden herumzufithren. Die Fugen der Dielung
miissen in den durch Friese getrennten Feldern stets aufeinander passen, so
dafs die gegeniiberliegenden Bretter gleiche Breite haben miissen. Die Die-
lung ist in den Thiiréffnungen durchzufithren. Wo es nétig ist, sind Fiillhélzer
zwischen die Balken von hochkantig gestellten, 8m starken Bohlen zu fiigen,
welche nach Aufmafs besonders bezahlt werden, Die Mafse fiir den Fufsboden
hat der Unternehmer in den einzelnen RAumen selbst zu nehmen.

Beim Verlegen des Fufsbodens sind die Bretter mit dem vorhandenen Fiill-
material sorgfiltic zu unterstopfen und auf jedem Balken mit mindestens
2 Ndgeln (in der Nutung verdeckt) zu befestigen. Der Fufsboden mufs eine
genau ebene Fliche bilden, so dafs niemals das Vortreten einer Brettkante vor
der benachbarten sichtbar ist. Wo die Oberflichen der Balken nicht genau in
einer Ebene liegen, mufs mithin die Unterfiitterung der Dielen mit keilformigen
Holzstaben stattfinden.

Die zu Deckenschalungen verwendeten Bretter diirfen nicht iiber 12cm
breit sein und miissen auch dann noch der Linge nach aufgespalten werden.
Die Stifse derselben sind zu verwechseln, diirfen also niemals auf einem und
demselben Balken eine fortlaufende gerade Linie bilden.

Die Stakung ist aus-21f,e» starken Seitenbrettern (nicht nur gespaltenem
Klobenholz oder Schwarten) herzustellen, also von Brettern, welche beim Zer-




115

sigen eines Stammes abfallen, wenn die Schwarte, der dufserste Teil mit der
Baumrinde, abgetrennt ist. Diese Seitenbretter miissen durchaus gesund sein.
Die Balkenlagen sind mit Falzen oder mit Lattung, beide mit Kreosotol oder
ahnlicher Fliissigkeit getrankt, zu versehen. Im ersteren Falle sind die Enden
der Stakhélzer anzuschirfen, in beiden aber in bauseitig zu lieferndes
Kreosot6l u. s. w. vor dem Verlegen einzutauchen. Die Staken sind fiir jedes
Balkenfeld besonders zuzuschneiden (mit gewundenem, in Lehmlosung getauchtem
Stroh zu umwickeln), scharf passend einzutreiben und dicht aneinander zu
schlagen. Besonders ist auf guten Anschlufs an die Mauern Riicksicht zu
nchm.en und darauf zu achten, dafs beim scharfen FEintreiben die Balken
nicht seitwarts gedringt werden. Dieselben miissen deshalb gegenseitig ver-
steift werden. Lose Staken sind unweigerlich sofort durch stramm eingekeilte
zu ersetzen, um so mehr, wenn sie nach einiger Zeit gestohlen sein sollten. Die
Fugen sind mit Strohlehm zu dichten. Erst nach Eindeckung des Daches sind
die Balkenfelder mit reinem, trockenem, kiesigem Sande (oder Lehm), welcher
keinerlei vegetabilische Bestandteile enthalten darf, bis zur Oberkante der
Balken zu fiillen. In einer Ecke jeden Raumes ist etwa 0,5 bis 1,0%™ (je nach
Grofse desselben) des Materials anzuschiitten, um spéter zum Unterstopfen der
Dielen durch die Zimmerleute zu dienen.

Die Abnahme erfolgt nach dem Flacheninhalt der Riume ohne Abzug der
Balken.

Beziiglich des Lehmes kommt es darauf an, zu welchem Zweck er dienen
soll. Am strengsten miissen die Vorschriften sein, wenn das Material zur
Dichtung von Wasserbehaltern und dergl. dienen soll. Der Lehm mufs dann
frei von Erde und Sandadern, zih und in angefeuchtetem Zustande vollkommen
plastisch sein. Er darf sich im Wasser nur schwer auflésen, und des-
halb mufs eine aus der angefeuchteten Thonmasse geformte Kugel von etwa
10¢m Durchmesser, welche zur Probe wihrend der Dauer von mindestens
24 Stunden in ruhiges Wasser gelegt wird, ihre urspriingliche Form nahezu
beibehalten, darf nicht auseinander fallen und sich nicht auflésen. Die Abnahme
der aufgesetzten Lehmhaufen erfolgt erst nach achttigiger Lagerung.

Das Schmiedeeisen mufs von tadelloser Beschaffenheit, sehnigem, zdhem
Gefiige und feinem, zackigem, glinzendem PBruche, ferner leicht schweifsbar
sein. Es darf weder kalt- noch rotbriichig sein, weder Kanten- noch Lings-
risse, eingewalzte und eingesetzte Schiefer haben, sondern mufs eine rein aus-
gewalzte, weder durch Schieferungen noch durch Schlacken verunreinigte Ober-
fliche zeigen. DBiegungen, Drehungen und Kropfungen miissen in rotglithendem
Zustande ausgefiihrt und frei von Spriingen, Rissen oder verbrannten Stellen
sein, Alle SchweifSungen sind besonders sorgfiltig auszufiihren, so dafs eine
innige Verbindung der Eisenteile eintritt. Rund-, Quadrat- und Flacheisen mufs
iiberall gleichen, normalen Querschnitt haben; die Kanten miissen geradlinig
und scharf sein.

Die Schraubengewinde sind vollstindig und scharf anzuschneiden; die
Muttern und Kopfe miissen die Bolzenstirke zur Hohe erhalten. Die Muttern
sollen sich leicht aufdrehen lassen, ohne zu schlottern. Fiir alle Bolzen gleicher
Stiarke miissen die Muttern genau zu einem Schliissel passen.

Die Eisenteile sind nur mit reinem Leindl angestrichen abzuliefern,

Beim Anfertigen aller Eisenteile sind die aus dem Verdingungsanschlage
oder aus den Bestellzetteln ersichtlichen Gewichte mdglichst genau einzuhalten.
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Das etwaige Mehrgewicht darf hochstens 5°f, betragen; dariiber hinaus gehende
Gewichte werden nicht bezahlt. Mindergewichte, die ebenfalls bis zu 57, zu-
lissig- sind, bleiben unbezahlt.

Die Abnahme erfolgt auf Grund von amtlichen Wigezeugnissen, falls das
Abwigen der angelieferten Eisenteile nicht auf der Baustelle selbst erfolgen
kann, wozu der Unternehmer die Arbeitskrifte unentgeltlich zu stellen hat.
Eisenteile, iiber welche keine amtlichen Wigescheine eingereicht und {iber
welche auch nicht Lieferscheine mit bauseitig angegebenem (Gewicht beigebracht
werden konnen, werden als nicht geliefert betrachtet und nicht bezahlt,

Gegenstand des Unternehmens ist die Anfertigung, Anlieferung und Auf-
stellinai-ssswmecilemioe s metiaihcs wi o e T R R R S A

Die zu iibernehmenden Arbeiten und Lieferungen sind im zugehorigen
Verdingungsanschlage des Naheren Kklargelegt. Die Ausfiihrung hat genau
nach Vorschrift desselben, sowie auf Grund der zum Zwecke des Verdinges zur
Einsicht ausgelegten Zeichnungen und sonstigen Schriftstiicke, insbesondere der
Massen-, statischen und Gewichtsberechnungen zu erfolgen.

Im iibrigen gelten fiir das Unternehmen die nachstehend angefiihrten
besonderen Bedingungen und die allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Aus-
fiihrung von Bauten,

Zu den in § 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauten vorgesehenen Nebenleistungen, fiir die der Unternehmer eine be-
sondere Vergilitung nicht zu beanspruchen hat, gehdren, insoweit im Ver-
dingungsanschlage nicht anderweitige Bestimmung getroffen ist, insbesondere
folgende:

1) der Versand simtlicher Bauteile, Gerdte, Werkzeuge u. s, w. bis zur
Baustelle, bezw. zur Verwendungs- oder Gebrauchsstelle;

2) die Ausfiihrung der vorgeschriebenen Anstriche und die Lieferung der
dazu gehorigen Materialien;

3) die Beschaffung, Aufstellung, Befestigung und ‘Wiederbeseitigung der
Geriiste und Hebezeuge zum Aufstellen der Eisenkonstruktionen nebst Zubehor;

4) das Einhauen der Auflagerplatten, der Steinschranben, der Anker-
bolzen und der sonstigen Teile in die Auflagersteine;

5) das Untergiefsen der Auflager mit ... ... , das Vergiefsen der Stein-
schrauben, Anker und sonstigen Teile mit
hierzu erforderlichen Materialien;

6) u. s w. u s w,

Mit der Ausfiihrung der Arbeiten ist spdtestens . .. Tage nach der Auf-
forderung, welche gleichzeitig mit der Zuschlagserteilung erfolgen kann, zu be-
ginnen. Die Arbeiten sind im einzelnen demnichst so zu fordern, dafs mit der
Aufstellung der Eisenkonstruktion . .. Wochen spiter begonnen werden kann.

Die Fertigstellung simtlicher im Verdingungsanschlage vorgesehenen Lei-
stungen einschl. aller Nebenarbeiten mufs spitestens . . . Wochen nach der
Aufforderung zur Aufstellung der Eisenkonstruktion erfolgt sein.

Halt der Unternehmer die in § 4 vorgesehene Vollendungsfrist nicht ein,
so verfillt derselbe in eine Verzugsstrafe, welche fiir jede . . . . der Verspatung
auf . . . Mark festgesetzt wird,

..... , einschl, der Lieferung der

) Nach; »Dienstanweisung fiir die Lokalbaubeamten u. s. w.«, . i@, U.
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Die Zahlungen an den Unternehmer erfolgen durch die .. ... . Kasse
Al N R
Die Hohe der von dem Unternehmer nach § 16 der allgemeinen Be-
dingungen zu bestellenden Kaution wird auf ... Vomhundert der Vertrags-

summe festgesetzt.

Dieselbe ist innerhalb 14 Tagen nach Erteilung des Zuschlages bei der
.« oote s o gsce 7R .. . . . .20 hinterlepen,

Die Untersuchung und Priifung des zur Verwendung kommenden Materials,
sowie der fertigen Teile erfolgt in den Werkstitten, in welchen die zu dem
Unternehmen gehorigen Materialien und Arbeiten angefertigt werden, und auf
der Baustelle durch den von der Verwaltung hierzu abzuordnenden Beamten.

Geschieht die Priifung der Materialien auf Wunsch des Unternehmers
nicht in seinen Werkstédtten, sondern auf den Werken seiner Unterlieferanten,
so hat er die hierdurch entstehenden Mehrkosten zu tragen.

Die Materialien zu den Proben sind vom Unternehmer unentgeltlich zu
liefern, ebenso die dazu erforderlichen Maschinen, Werkzeuge, Gerate und
Arbeitskrifte unentgeltlich zu stellen.

Besitzt der Unternehmer nicht die Maschinen, welche fiir die Ausfiihrung
der vorgeschriebenen Proben geeignet sind, so kann die Verwaltung letztere
auf seine Kosten anderweitig ausfithren lassen.

[‘_?'brigens steht es der Verwaltung frei, die Priifung auf ihre Kosten an
den ihr geeignet erscheinenden Orten vornehmen zu lassen,

Dem Unternehmer steht das Recht zu, sich bei den Priifungen persénlich
oder durch einen Vertreter zu beteiligen.

Entstehen zwischen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungs-
verschiedenheiten iiber die Zuverldssigkeit der bei den Materialpriifungen an-
gewendeten Maschinen oder Untersuchungsarten, so kann der Unternehmer eine
weitere Priiffung in den Versuchsanstalten zu . ... verlangen, deren Fest-
setzungen endgiiltig entscheidend sind. Die hierdurch entstehenden Kosten tragt
der unterliegende Teil.

Unbeschadet des Rechtes, seine Anspriiche im schiedsrichterlichen Ver-
fahren geltend zu machen, ist der Unternehmer verpflichtet, sich zundchst dem
Urteile des mit der Priifung und Uberwachung betrauten Beamten der Ver-
waltung zu unterwerfen. Etwa erforderliche Nacharbeiten an einzelnen den Be-
dingungen nicht voll entsprechenden Materialien oder Arbeiten hat der Unter-
nehmer ungesaumt auszufiihren, widrigenfalls dies seitens der Verwaltung auf
seine Kosten geschehen kann.

Aus der Verpflichtung des Unternehmers, mangelhafte Materialien und
Teile durch bedingungsgemaifse zu ersetzen, erwdchst demselben kein Anspruch
auf Verlingerung der festgesetzten Vollendungsfristen.

Der Unternehmer bleibt fir die Giite der von ihm gelieferten Materialien
und Arbeiten nach erfolgter Abnahme des ganzen Werkes (§ 12 der allgemeinen
Bedingungen) noch ... Jahre lang haftbar. Derselbe ist verpflichtet, die wihrend
der Gewdhrleistungspflicht hervortretenden Maiangel ungesiumt zu beseitigen,
widrigenfalls dies seitens der Verwaltung auf seine Kosten geschehen kann.

Der Unternehmer hat die ihm bei der Zuschlagserteilung iibergebenen
Unterlagen (Zeichnungen, Berechnungen u. s. w.) seinerseits genau zu priifen, auf
etwa gefundene Unklarheiten aufmerksam zu machen und ihre Beseitigung bei
der vertragschliefsenden Verwaltung schriftlich zu beantragen.

§ 6.

Zahlungen,

§7

Kaution.

§ 8

Giitepridfung.

§9

Gewdhrleistung,

§ 10,
Priifung d.Unter-
lagen durch den
Unternehmer ;
Abinderungs-
vorschlige dess.
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vom Unternehmer vorzuschlagende Anderungen sind ebenfalls
schriftlich in Vorschlag zu bringen. Namentlich steht es dem Unternehmer
frei, an Stelle der vorgeschriebenen, etwa schwer zu beschaffenden Profile die
Verwendung anderer von gleicher Tragfahigkeit zu beantragen,

Die Verwaltung hat hinsichtlich der angeregten Abdnderungen endgiiltig
Entscheidung zu treffen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, genaue Werkstittenzeichnungen in einem
Mafsstabe von . . .. der wirklichen Gréfse anzufertigen, aus welchen fiir simt-
liche Teile und Verbindungen alle Mafse und die Anordnungen der Niete und
Schrauben leicht zu entnehmen sind. Auf Grund der Werkstittenzeichnungen
hat der Unternehmer die rechnungsmiifsigen Gewichte der Eisenteile im Be-
nehmen mit der Verwaltung unter Benutzung eines von der letzteren iiber-
wiesenen Formulars zu ermitteln.

Etwaige
o

Hierbei ist das Gewicht des Schweilseisens zu

Flulseisens . . » 7850 »
» Gulseisens . . » 7250 »
» Stahles . ... » 7860 »

Bleies. . . . . » 11420

fiir das Kubikmeter anzunehmen,

Die Werkstiattenzeichnungen sind in zwei Ausfertigungen auf Leinwand
gezogen, und zwar auf Verlangen der Behorde eine davon auf starkem, weifsem
Papier, anzufertigen und, mit der Unterschrift des Unternehmers versehen, nebst
der vorerwihnten Gewichtsberechnung der Verwaltung zur Priifung und Ge-
nehmigung vorzulegen. Diese Zeichnungen und Berechnungen werden dem-
ndchst der Ausfithrung und Abnahme zu Grunde gelegt.

Eine Ausfertigung der gedachten Unterlagen erhilt der Unternehmer nach
stattgehabter Prifung durch die Verwaltung zurick.

Sofern die nach den Bestimmungen in' § 10 dem Unternehmer zu iiber-
gebenden Unterlagen Werkzeichnungen im Mafsstabe von mindestens 1:20 der
wirklichen Grofse fiir ganze Haupttriger und von 1:10 bis 1:r fiir einzelne
Teile, sowie genaue Gewichtsberechnungen enthalten, sind vom Unternehmer
weder weitere Werkstattenzeichnungen noch spezielle Gewichtsberechnungen zu
verlangen.

Die Ermittelung der wirklichen Gewichte der Eisenteile erfolgt auf Kosten
des Unternehmers durch einen Beamten der Verwaltung. Die Angaben und
Bescheinigungen desselben sind fur die Abrechnung, sofern nicht eine Pausch-
vergilitung vereinbart ist, allein mafsgebend.

Die so ermittelten wirklichen Gewichte sind bei der Abrechnung mit der
Einschrankung in Ansatz zu bringen, dafs die gemifs den Bestimmungen in
§ 11 festgestellten Rechnungsgewichte sowohl im einzelnen als auch im ganzen
um nicht mehr als:

3 Vomhundert fiir Schweifs- und Flufseisen, Stahl und Blei,

5 Vomhundert fur Gufseisen,
iiberschritten werden diirfen.

Verbandteile, deren Gewicht das gedachte Rechnungsgewicht um mehr als
das Doppelte des nach den vorstehenden Festsetzungen zuldssigen Mehrgewichtes
tberschreitet, sowie Teile mit einem Mindergewicht von mehr als 2 Vomhundert
des Rechnungsgewichtes konnen ohne weiteres zuriickgewiesen werden.
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Die zu verwendenden Materialien miissen von folgender Beschaffenheit sein: _

I Das Schweifseisen soll dicht, gut stauch- und schweifsbar und weder
kalt- noch rotbriichig sein; es soll keine Langrisse, offene Schweifsnite, Kanten-
risse oder sonstige unganze Stellen aufweisen.

II. Das Flufseisen soll glatt gewalzt, ohne Schiefer und Blasen sein und
darf weder Kantenrisse noch unganze Stellen haben.

IIL. Die Gufsstiicke sollen, wenn nicht Hartgufs oder besondere Gattie-
rungen ausdriicklich vorgeschrieben sind, aus grauem, weichem Eisen sauber
und fehlerfrei hergestellt sein. Der vorgeschriebene Flicheninhalt eines Quer-
schnittes mufs iiberall voll vorhanden sein; der Unterschied der Wanddicken
darf bei gufseisernen Sidulen bis zu 400 ™ mittlerem aufseren Durchmesser und
40m Linge die Grofse von 5mm nicht tberschreiten. Bei Sdulen von grofseren
Abmessungen wird der zuldssige Unterschied fiir je 100™n Mehrdurchmesser
und fiir jedes Meter Mehrlinge um je 0™ erhéht. Die Wandstirke soll
jedoch in keinem Falle weniger als 10™® betragen.

Sollen Siulen aufrecht gegossen werden, so ist dies im Verdingungs-
anschlage besonders anzugeben.

IV. Der zu verwendende Stahl mufs ein durchaus gleichmifsiges Geflige
haben, moglichst rein und zdhe sein.

Behufs Feststellung der Festigkeit und sonstigen Beschaffenheit der Ma-
terialien sind, sofern nicht die Verwaltung nach ihrem pflichtmafsigen Ermessen
unter Umstinden glaubt, davon ganz oder teilweise absehen zu diirfen, Proben
zur Ausfithrung zu bringen, und zwar kommen in Betracht:

I. Proben mit ungeteilten Gebrauchsstiicken.
Kaltproben:
1) Aussenbesichtigung, 2) Biegeprobe.
II. Proben mit abgetrennten Stiicken.
a) Kaltproben:

1) Gewdhnliche Biegeprobe, 2) Biegeprobe durch wiederholtes Hin- und
Herbiegen, 3) Lochprobe, 4) Bruchprobe, 5) Zerreifsprobe, 6) Verwindungsprobe.
b) Warmproben:

1) Biegeprobe, 2z) Hirtungsbiegeprobe, 3) Lochprobe, 4) Ausbreit-(Schmiede-)

probe, 5) Stauchprobe, 6) Schweifsprobe.

Bei der Vorbereitung der Probestiicke und Vornahme der Proben sind im
allgemeinen folgende Vorschriften zu beachten.

Die Probestiicke, welche zerrissen, ausgedehnt oder gebogen werden sollen,
miissen der Priifung thunlichst in demselben Zustande unterworfen werden, in
welchem das betreffende Material zur Verwendung gelangt. Daher ist bei der
Abtrennung der Probestiicke von dem zu untersuchenden Erzeugnis jede Ein-
wirkung auf das Gefiige zu vermeiden.

Ausglithen ist, wenn das Stiick nicht ebenfalls vor seiner Verwendung
oder im Gebrauche ausgegliiht wird, méglichst zu vermeiden.

Sofern das Geraderichten der Probestreifen erforderlich ist, sollen dieselben
nur bis zu einem das Gefiige des Materials nicht verdndernden Hitzegrad mifsig
angewarmt und in diesem Zustande mittels Hammerschligen oder unter einer
Presse gerade gerichtet und alsdann gleichmifsig und allmédhlich abgekiihlt
werden,

§ 13
eschaffenheit

der
Materialien.

§ 14
Priifung der
Materialien.
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Alle Kaltproben sollen bei einer Temperatur von nicht unter 1o Grad C. vor-
genommen werden,

Die Bearbeitung der Probestibe mufs eine solche sein, dafs die Wirkung
des Scherenschnittes, des Auslochens oder des Aushauens zuverlissig be-
seitigt wird.

Nicht makellose Stibe diirfen in keinem Falle zu Probestiben verwendet
werden,

Im besonderen ist noch zu beachten:

Bei den Biegeproben,

Die Lingskanten sind mit der Feile vorsichtig abzurunden. Wenn mog-
lich, sind die Probestreifen 400 ™= lang und 30 bis 50™m breit zu nehmen.

Die Anwendung von Pressen oder dhn-

lichen Vorrichtungen wird empfohlen, welche £s
das Ergebnis der Versuche von der Geschick- =

lichkeit oder vom guten Willen der Arbeiter
unabhidngig machen.

Als Biegewinkel, welchen ein Schenkel
bei der Biegung zu durchlaufen hat, ist stets der Winkel « (Fig. 15) zu betrachten.

v

Bei der Hirtungsbiegeprobe.
Die Hértung wird derart bewirkt, dafs die Probestreifen schwach rot-
glithend in Wasser von etwa 28 Grad C. abgeschreckt werden.
Bei den Zerreifsproben.
Die Zurichtung der Zerreifsproben im kalten Zustande darf nur mit genau
arbeitenden Maschinen und durch ge-

tbte Arbeiter geschehen. Die Form der Hig. 16,
Probestiicke ist so zu wihlen, dafs der o

Teil @ (Fig. 16), welcher den zu priifenden Bl - L
Querschnitt hat, 200 mm (Gebrauchslinge) Ml e e 8 Hie

lang' ist.

Rundstéibe sollen je nach Bedarf und Moglichkeit auf der Gebrauchslinge
@ einen Durchmesser & von 10, 15, 20 oder 25mm erhalten.

Flachstibe sollen auf der Gebrauchslinge einen Querschnitt von 300 bis
600 a™m haben. Die Breite ¢ (Fig. 17) soll dabei wenigstens 30mm betragen,

s empfiehlt sich, den auf

der Gebrauchslinge # hergerich- Fig. 17,

teten Querschnitt nach jeder ————— e
Seite noch um mindestens 10 mm BT : T

welter zus fuhten. (Ideerst Vom. L a=- /T s IR |
da ab die Verstarkungen fiir die e e S “10%

Einspannungen beginnen zu lassen.

‘Wenn ein Probestab infolge von deutlich erkennbaren Bearbeitungs- oder
Materialfehlern oder infolge von nachweisbar unrichtiger Einspannung eine
ungentigende ZerreifSprobe liefert, so ist letztere nicht mafsgebend fiir die Be-
urteilung der Festigkeits- und Dehnungsgrofse.

Wenn der Bruch aufserhalb des mittleren Drittels der Gebrauchsliange
stattfindet, so ist die Probe zwar fiir die Festigkeits-, nicht aber fiir die Deh-
nungsgréfse mafsgebend. Wenn dabei die Dehnungsgrofse als eine ungeniigende
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erscheint, so ist zur richtigen Bestimmung derselben eine neue, im mittleren
Drittel zum Bruch gelangende Probe zu machen. —

Zerreifsmaschinen von bestimmter Bauart werden nicht vorgeschrieben, fiir
ihre Brauchbarkeit jedoch folgende Grundsiitze aufgestellt:

Die Belastung des Probestiickes darf nicht stofsweise erfolgen, sondern
mufs stetig und langsam vor sich gehen konnen.

Die Einspannvorrichtung mufs so beschaffen sein, dafs die Mittelachse des
Versuchsstabes genau mit der Zugrichtung zusammenfillt.

Die Maschine mufs leicht und sicher auf ihre Richtigkeit gepriift werden
konnen. Fiir die einzelnen Materialien wird im iibrigen beziiglich der Art und
der Ausfiihrung der Proben folgendes vorgeschrieben:

I. Fiir Schweifseisen.
A) Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu priiffende Material darf nicht ausgegliiht werden. Von je 100 Stiick
Stiben oder Platten koénnen 3 Proben, und zwar nach Méglichkeit aus den
Abfall-Enden, entnommen werden. Wenn dieselben den gestellten Vorschriften
gentigen, so gelten diese 100 Stibe oder Platten als angenommen. Geniigt eine
dieser Proben nicht, so darf dafiir aus der betreffenden Materialmenge eine neue
entnommen werden, Entspricht diese auch nicht den Anforderungen, so kann
das Material verworfen werden.

B) Zerreifs- und Dehnungsproben.

Die Mindestbetrage der Zugfestigkeit sind so zu verstehen, dafs die Ver-
suchsstiicke die angegebenen Belastungen fiir die Dauer von 2 Minuten tragen
miissen; die Mindestbetrige der Dehnung so, dafs die Versuchsstiicke sich um
den angegebenen Bruchteil der Linge von 200™» ausdehnen miissen, wobei die
Messung nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ist.

1) Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen und solche Bleche, welche
im wesentlichen nur in der Léngsrichtung beansprucht werden.

Die Zugfestigkeit in der Langsrichtung ist, wenn die Dicke betrigt:

D bis 0™ ginschli,. o 5000 L e s S SRR ] i
mehr als 10mm bis einschl, 15m=m . . | 35y s 1 5 ,

1b % = 1 Rl R LS s =
Die Dehnung in allen Fillen. . . . . F2 o

2) Bleche mit ausgesprochener Léangsrichtung, welche vorwiegend Biegungs-
spannungen aufzunehmen haben (z. B. Stegbleche von Blechtragern, Kragtrigern,
Eckversteifungen).

In der Langsrichtung:

die Zugfestighelt 5 g5 0 i s S RO Rl amm.
die Dehnung i &% b Tn 0 6 = s e e s o 0
In der Querrichtung:
diestugiestipkieit - o S0 G5 T Eorn b SRk Ry S i
QEERIERBRNT: o o Tl Ly e
3) Bleche ohne ausgesprochene Lingsrichtung, welche vorwiegend durch

Spannungen in verschiedenen Richtungen beansprucht werden (z. B. Anschlufs-
bleche).
In der Hauptwalzrichtung:
dierZuetestickert 0 oy L 0 v o0 % a8bEe o] amn
die=RehnangeReanessst it S f s e el




in der Querrichtung:
diesZugtestigkeit. onideiw o s e J0kE R palideny
die Dehnung .

g Uy
. |

4) Eisen fiir Niete und solche Schrauben, welche auf Abscheren beansprucht
werden, bis zu 25 m™m einschl. Durchmesser:

che: Zugiestioloeit = Sasi S S SE i S8 LE fir ]
diesDelinting: o o8 Sen i e SR SR 180

von mehr als 25 bis 40mm einschl. Durchmesser:
die Zugfestigkeit™ . . . ., . . . . . . 36% for {aom;

die Dehnung . . . . T ee a oy ST ELI

5) Tragereisen, niamlich I-, [~ I-, T- und dhnliche Formeisen:
a) fiir die Flansche:
die Zugfestigkeit in der Liangsrichtung, wenn die Dicke betrégt:
10 mm oder weniger . TS 36k fiir 1 amm,
mehr als 10mm bis einschl. 15™m . ., .| 35 » 1 »
5 1D % » » 25 » Al L 0 e A S
die Dehnung in allen Fallen . . . . 129
b) fir die Stege: .

die Zugfestigkeit in der Langsrichtung, wenn die Dicke betragt:

ot e ESweTI T ETE e e R R S e By ke h 1 ] gmim
mehr als 10mm bis einschl, 15mm . . 345 » 1 » ,

» » 15 » » » (471 IR - L | ¥
die Dehnung in allen Fillen . . . . 109%,.

6) Belageisen (sofern solche nicht wie sonst iiblich aus Flufseisen an
gefertigt werden), und zwar:

a) Tonnenbleche. Da dieselben im wesentlichen nur in einer Richtung,
und zwar in derjenigen, in welcher sie gebogen werden und zu welcher die

Hauptwalzrichtung zu nehmen ist, beansprucht werden, so gelten dafiir die Vor-

schriften wie unter 1, also — da ihre Dicke wohl stets in den Grenzen von
H bis 10mm bleibt — in der Hauptwalzrichtung:
die Zugfestipkeit: s ot o =R es e S Hg ke iy | o

die Dehnung .

b) Buckelbleche. Da dieselben annihernd so lang wie breit und daher in

beiden Richtungen auch gleichen Anstrengungen unterworfen sind, so ist die in

der Querrichtung zu erzielende Festigkeit fiir beide Richtungen mafSgebend,
néamlich bei den vorkommenden Dicken von 5 bis 1Qmm:

0|
VR R B ot T

die Zugfestigkeit. . . . . . . . . . . 30k fir ] oms
die Dehtmng .« o o o o 5 oL ohe S

¢) Wellbleche. Da dieselben bei der Formgebung schon sehr grofsen An-
spriichen geniigen miissen, so kann bei ihnen von Festigkeits- und Dehnungs-
proben abgesehen werden. Wegen der Schwierigkeit der Herstellung aus
Schweilseisen werden sie, namentlich die Tragerwellbleche, fast ausschliefslich
aus Flufseisen angefertigt.
d) Zoreseisen:
die Zugfestigkeit
die Dehnung .

. . . : 3 : 33 ke fur ]_l.]:m'nI
e S
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C) Sonstige Proben.

1) Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen, Blechen und Trigereisen.

a) Biegeprobe. Ausgeschnittene Lingsstreifen von 30 bis 35 ™™ Breite
mit abgefeilten runden Kanten oder Rund- und Vierkanteisen miissen tber eine
Rundung von 13mm Halbmesser winkelformig gebogen werden konnen, ohne
dafs sich im metallischen Eisen an der Biegungsstelle ein Bruch zeigt. Der
Winkel &, welchen ein Schenkel bei der Biegung zu durchlaufen hat, betragt
fiir Biegung im kalten Zustande:

bei Eisenstiicken von 8 bis 11™» ¢ = 50 Grad,
» » SO Sl i S ST T R
» » 3 16 » 20 » o= 25 :
» » i B SR el o SR
fiir Biegung in dunkelkirschrotem Zustande:
bei Eisenstiicken bis 20™» o = 120 Grad,
» » ther 20 » a = go »

b) Ausbreitprobe. In rotwarmem Zustande mufs ein auf kaltem Wege ab-
getrennter, 30 bis b0=» breiter Streifen eines Flach-, Winkel-, Rund- oder Vier-
kanteisens oder eines Bleches mit der parallel zur Faser gefiithrten, nach einem
Halbmesser von 15mm abgerundeten Hammerfinne bis auf das 1'/,fache seiner
Breite ausgebreitet werden koénnen, ohne im Eisen Spuren von Trennung zu
zeigen.

2) Bei Nieteisen.

a) Biegeprobe. Nieteisen soll, kalt gebogen, eine Schleife mit einem lichten
Durchmesser gleich der halben Dicke des Rundeisens bilden koénnen, ohne
an der Biegungsstelle Spuren einer Trennung zu zeigen.

b) Stauchproben. Ein Stiick Nieteisen, dessen Linge gleich dem doppelten
Durchmesser ist, soll sich im warmen, der Verwendung entsprechenden Zu-
stande bis auf ein Drittel dieser Linge zusammenstauchen lassen, ohne Risse
zu zeigen.

IL Fiir Flufseisen.
A) Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu priifende Material darf nicht besonders ausgegliiht werden. Da-
her sind auch die Versuchsstiicke von dem zu untersuchenden Eisen kalt ab-
zutrennen und kalt zu bearbeiten.

Von je 100 Stiick Stiben oder Platten kénnen 5 Proben, und zwar nach
Moglichkeit aus den Abfall-Enden, entnommen werden. Wenn dieselben den
cestellten Vorschriften geniigen, so gelten diese 1oo Stédbe oder Platten als
angenommen. Geniigt eine dieser Proben nicht, so darf dafiir aus der betreffen-
den Materialmenge eine neue entnommen werden. Entspricht diese auch nicht
den Anforderungen, so kann das Material verworfen werden.

B) Zerreifs- und Dehnungsprobe.

Die Zugfestigkeit soll mindestens 37% und héchstens 44k auf 19mm, und
zwar in der Lings- und Querrichtung, die Dehnung mindestens 20 %, fiir Langs-
und Querrichtung betragen.

Die Zerreifsproben sollen in der Regel 300 bis 600%™ Querschnitt haben
und die Beobachtungen auf eine Linge von 200 ™™ vorgenommen werden. Die
Mindestbetrige der Zerreifsfestigkeit sind so zu verstehen, dafs die Versuchs-
stiicke die angegebenen Belastungen fiir die Dauer von 2 Minuten tragen miissen;
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die Mindestbetrédge der Dehnung so, dafs die Versuchsstiicke sich um den an-
gegebenen Bruchteil der Linge von 200 »» ausdehnen miissen, wobei die
Messung nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ist.

C) Sonstige Proben.

Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen, Blechen und Tragereisen.

a) Biegeproben. Streifen von 30 bis 50=m Breite mit abgefeilten runden
Kanten oder Rund- oder Vierkanteisen sollen, kalt gebogen, eine Schleife mit
einem lichten Durchmesser gleich der halben Dicke des Versuchsstiickes bilden
kénnen, ohne irgend welche Risse zu zeigen. Eine versuchte Hirtung darf das
Ergebnis der Biegeprobe nicht unginstig beeinflussen,

b) Stauchproben. FEin Stiick Rundeisen, dessen Linge gleich dem dop-
pelten Durchmesser ist, soll sich im warmen, der Verwendung entsprechenden
Zustande bis auf ein Drittel dieser Linge zusammenstauchen lassen, ohne Risse
zu zeigen.

Anmerkung, Bei den Warmproben ist der schwarzwarme Zustand zu vermeiden, weil die Be-
arbeitung in diesem Zustande schidlich wirkt,

III. Fir Gufseisen.

Die Zugfestigkeit soll mindestens 12 % auf 1 qmm betragen.

Ein unbearbeiteter quadratischer Stab von 30 mm Seite, auf zwei 1 ™ von-
einander entfernten Stiitzen liegend, mufs eine allmihlich bis zu 450 k& zu-
nehmende Belastung in der Mitte aufnehmen kénnen, bevor er bricht,

Es mufs méglich sein, mittels eines gegen eine rechtwinkelige Kante des
Gufsstiickes mit dem Hammer gefiihrten Schlages einen Eindruck zu erzielen,
ohne dafs die Kante abspringt.

IV. Fir Stahl,

Die Zugfestigkeit in der Léngsrichtung soll mindestens 52 %z fijr 1 amm,
die Dehnung 12 %y betragen.

Die durch die Nietung oder Verschraubung zu vereinigenden Teile miissen
genau aufeinander passen und in den Fugen dicht schliefsen,

Der Grat an allen gewalzten Stiicken mufs entfernt werden, Sédmtliche
Stofsfugen miissen so genau bearbeitet sein, dafs die Stofsflichen sich be-
rithren.

Die vorgeschriebenen Biegungen und Kropfungen der Platten und Stibe
sind glatt und ohne Verdrehung herzustellen und diirfen weder Risse noch
Briiche haben. Auch mufs der Querschnitt in den Kropfungen und Biegungen
der gleiche sein wie in den geraden Stiicken,

Hinter den Krépfungen und Biegungen miissen die betreffenden Teile
dicht an den mit ihnen zu verbindenden Stiicken anliegen; sie diirfen spiter
unter keinen Umstinden durch die Befestigungsniete herangezogen werden.

Die sémtlichen Kanten der Steg- und Anschlufsbleche, die Kopfflichen
aller Flacheisen, Winkel- und sonstigen Formeisen und aller aus verschiedenen
Stirken zusammengesetzten Triger, sowie derjenigen Flichen der Auf lager von
Tragern, Bindern, Sdulen w. s. w., welche unter sich oder mit anderen Stiicken
in Beriihrung kommen, miissen nach Mafs bearbeitet werden und genau aufein-
ander passen.

Die Verzinkung mufs, wo eine solche vorgeschrieben ist, eine vollkommene
s'in und darf bei gebohrten, gelochten oder sonst bearbeiteten Stiicken erst




nach der Bearbeitung erfolgen. Die verzinkten Teile miissen bis zum Bruch
hin- und hergebogen werden konnen, ohne dafs sich die Verzinkung ablost. Zur
Verzinkung darf nur bestes Rohzink ohne Beimischung anderer Materialien ver-
wendet werden,

Die Modelle zu Gufsstiicken mit architektonischer Ausbildung bediirfen der
Genehmigung durch die Verwaltung, welche der Unternehmer rechtzeitig zu
beantragen hat.

Die Niet- und Schraubenlocher in den Stiben sollen simtlich gebohrt &1
werden; diejenigen in den Blechen und Platten diirfen auch gelocht werden, H,,T:";!];':["""
sofern das Material nicht Flufseisen oder Stahl ist. Bei den Belegblechen aususd Schraaben-
Flufseisen steht dem Lochen nichts entgegen. o

Alle Locher in den zu verbindenden Teilen, welche getrennt fiir sich ge-
bohrt oder gelocht werden, sind zundchst mit einem etwas geringeren Durch-
messer herzustellen und erst nach Zusammensetzung der Teile durch Aufreiben
mit der Reibahle auf den richtigen, der Nietstirke entsprechenden Durchmesser
zu bringen, so dafs sie vollstindig glatte, metallreine Wandungen erhalten.

Die Bearbeitung der Locher mit der Rundfeile ist verboten.

Die Nietlocher miissen die in den Zeichnungen nachstehend unter § 18
vorgeschriebene Versenkung haben.

Im iibrigen gilt als Regel, dafs die Mittelpunkte der Locher von den
Kanten der Stibe, Bleche, Platten u. s. w. mindestens entfernt sein miissen:

bei 16™ Lochweite . . . . . 30mm
5 20 » » o e e )
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Die Kanten der Locher diirfen keine Risse zeigen, sondern miissen glatt
sein. Vor dem Einziehen der Niete und Schrauben sind die Locher von jedem
Grate zu befreien und gehérig zu reinigen.

Unmittelbar nach den vorstehend unter §§ 15 u. 16 erwihnten Bearbei- :
tungen, jedoch vor weiterer Zusammensetzung, sowie vor dem ersten Anstriche e
sind die Eisenteile auf das sorgfiltigste von Staub, Schmutz, Glithspan und konstruktionen
Rost, entweder trocken durch Scheuern mit Biirsten u. s. w. oder nafs durch ... =
Beizen mit verdiinnter Salzsdure w. s. w., zu reinigen und dann sofort mit einem ;
Anstrich von reinem, heifsem Leinolfirnifs mit o %/, Zinkweifszusatz zu versehen. e Loy

Erfolgt die Reinigung durch Beizen, so ist zunichst die an den Eisenteilen
etwa noch anhaftende Sdure durch Eintauchen in Kalkwasser zu beseitigen.
Demnichst sind die Eisenteile in reinem Wasser abzuspiilen, sodann in kochen-
dem Wasser bis zur Siedhitze zu erwarmen, nach Verdunstung der anhaftenden
Wasserteile allseitig mit einer aus go Teilen diinnfliissigem, schnell trocknen-
dem, gutem, wasser- und siurefreiem Lein6lfirnifs und 1o Teilen Zinkweifs be-
stehenden Farbe satt zu bestreichen und schliefslich zum Abtrocknen in ge-
deckten Raumen zu lagern,

Nach erfolgtem Reinigen und Aufbringen des Firnifsanstriches sind die
Eisenteile dem liberwachenden Beamten zur Besichtigung vorzulegen,

Besichtigung

durch d

Beamten.

Sémtliche Verbandstiicke miissen auf einer Zulage zusammengepafst und §
durch Dorne und Schrauben miteinander verbunden werden, Keines der Stiicke i Nl
darf dabei in eine einseitige Spannung gezwingt werden. Die einzelnen Ver- der Teile.
bindungen miissen geldst werden kénnen, ohne dafs die Stiicke federn oder
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cich verschieben. Die Zulagen sind so einzurichten, dafs die richtige Form
der Bauteile vollkommen gesichert ist und ohne Schwierigkeit untersucht
werden kann.

Unmittelbar vor dem Einsetzen der Niete sind die zu verbindenden Teile,
und zwar zunichst nur in den aufeinanderliegenden Flachen, nochmals gehorig
su reinigen und mit Bleimennige zu streichen, sodann wieder so fest zu ver-
binden, dafs eine Verdnderung ihrer Lage wihrend des Nietens nicht eintreten
kann. Sollten bei der Vernietung sich einzelne Teile verziehen, so miissen die
Verbindungen gelost und nach Anweisung des iiberwachenden Beamten ent-
weder die vorhandenen Fehler sorgfiltig beseitigt oder die fehlerhaften Stiicke
durch neue ersetzt werden.

Die einzuzichenden Niete sind zuvor auf ihrer ganzen Linge hellrotglithend
su machen und -durch Aufschlagen von dem etwa anhaftenden Glithspan zu
befreien. Der zweite Kopf darf erst gebildet werden, nachdem der Nietschaft
scharf in das betreffende Loch hineingestaucht ist, und mufs so lange bearheitet
werden, bis die Glithhitze voriiber ist. Sodann sind die Nietkpfe mit der unter
§ 17 vorgeschriebenen Leindlfirnifs- und Zinkweifsfarbe anzustreichen.

Den Nietkopfen sind die in Fig. 18 bis 20 dargestellten Formen zu geben,
Die Kopfe missen in der
Achse des Nietschaftes sitzen,
in allen Punkten ihres Um- H e I ) -
fanges dicht anschliefsen und i
diirfen keine Risse oder
Briiche zeigen.

Das Verstemmen der
Niete ist nicht gestattet.

Nach dem Vernieten ist
zu untersuchen, ob die Niete Lol gaisd
vollkommen fest sitzen. Jeder
vom iiberwachenden Beamten als mangelhaft bezeichnete Niet ist loszuschlagen
und durch einen vorschriftsmifsigen zu ersetzen; in keinem Falle darf ein lose
sitzender Niet kalt nachgetrieben oder ein nicht anliegender Nietkopf kalt ver-
stemmt werden.

Um feststellen zu konnen, ob die Nietung den gestellten Anforderungen
entspricht, bleibt aufserdem vorbehalten, einzelne Niete herausschlagen zu lassen.
Wird hierbei gefunden, dafs in dem betreffenden Verbandteile mehr als 59,
der Niete schlecht geschlagen oder die Nietlocher schlecht ausgefiihrt sind, so
miissen in demselben sidmtliche Niete entfernt und durch neu zu schlagende in
vorschriftsmafsiger Weise ersetzt werden.

Samtliche auf Zug in Anspruch genommene Verbandstiicke sind mit Span-
nung einzusetzen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sowohl fiir die Nietarbeiten in der
Werkstitte, wie auf der Baustelle.

Die Schraubenbolzen sind, soweit solches im Verdingungsanschlage oder
in den Zeichnungen bestimmt ist, auf die vorgeschriebenen Durchmesser ab-
zudrehen und miissen die zugehtrigen Locher scharf ausfiillen. Die Gewinde
sind nach Witwort#’scher Vorschrift herzustellen; die Muttern diirfen weder
schlottern, noch einen zu festen Gang haben. Die Kdpfe und Muttern miissen
mit der ganzen zur Anlage bestimmten Fliche aufliegen.
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Die Art und Weise der Aufstellung der Eisenkonstruktionen bleibt im all-
gemeinen dem Unternehmer iiberlassen, sofern nicht beim Verdingen eine be-
stimmte Art der Aufstellung vorgeschrieben ist.

Vor Beginn der Zusammenstellungsarbeiten hat der Unternehmer an Ort
und Stelle genaue Stichmafse von den Auflagermauern und deren Entfernungen
voneinander nehmen zu lassen, und wenn sich hierbei Abweichungen gegen die
Angaben in den Zeichnungen vorfinden sollten, die Bestimmung der Verwaltung
iiber die Ausgleichung derselben einzuholen. Ebenso liegt dem Unternechmer
das Abwédgen der einzelnen fiir die Auflagerung und Aufstellung wichtigen
Hohenpunkte ob.

Hierbei, sowie beim Festlegen der hauptsidchlichen Mittellinien oder -Punkte
wird die Verwaltung dem Unternehmer auf seinen Antrag entsprechend Hilfe
leisten.

Das Ausrichten und Einstellen aller Auflager, sowie der Siulen und son-
stigen Stiitzen hat so zu erfolgen, dafs die Druckabgabe auf das Auflager und
von diesem auf das Mauerwerk eine vollstindig gleichmifsige ist.

Um dies zu erreichen, ist zwischen den Sohlplatten der Auflager und
den Auflagersteinen durch Eintreiben von schlanken Keilen eine Fuge von
5 bis 13mm Weite herzustellen und diese durch Eingiefsen des im Verdingungs-
anschlage vorgeschriebenen Materials in geeigneter Weise auszufiillen. Nach
dem Erhirten dieses Materials miissen die Keile entfernt werden und die von
denselben herrithrenden Hoéhlungen nachtraglich mit demselben Material aus-
gefiillt werden,

Die Konstruktion der zur Aufstellung der Eisenkonstruktionen erforder-
lichen Geriiste bleibt, soweit nicht bei der Ausschreibung oder im Ver-
dingungsanschlage besondere Vorschriften gegeben sind, im allgemeinen dem
Unternehmer iiberlassen, Die Verwaltung wird jedoch die Entwiirfe zu den
Riistungen, welche ihr, im Mafsstabe von 1:100 aufgetragen, . . . . Wochen nach
der Aufforderung zum Beginn der Arbeit zugestellt werden miissen, einer Prii-
fung unterzichen und die ihrerseits fiir erforderlich erachteten Anderungen in
die Zeichnungen eintragen. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Geriiste unter
Beachtung der von der Verwaltung vorgeschriecbenen Mafsnahmen zur Aus-
fiihrung zu bringen. Entstehen hinsichtlich der Konstruktion der Geriiste
Meinungsverschiedenheiten, so ist die Entscheidung der bauleitenden Behorde
einzuholen,

Hinsichtlich der Verwendung guten Materials, der Herstellung fester Ver-
bindungen, sowie hinsichtlich der Beachtung ausreichender Vorsicht beim Auf-
bauen und Abtragen der Riistung bleibt der Unternehmer allein ver-
antwortlich.

Diejenigen Geriiste, zu deren Aufstellung das Heranziehen o6ffentlicher
Strafsen ndtig wird, bediirfen der Genehmigung der zustdndigen Behdérden, Dem-
gemdfs sind letzteren die beziiglichen Entwiirfe durch Vermittelung der Ver-
waltung zur Priifung und Genehmigung vorzulegen. Die Verwaltung hat den
Unternehmer bereits bei der Ausschreibung, jedoch ohne Verbindlichkeit, auf die
bestehenden Verhéltnisse in dieser Beziehung aufmerksam zu machen.

Allen Anforderungen, welche die zustindigen Behorden im Interesse des
Publikums, sowie zur Sicherung des Verkehres fiir notwendig erachten, hat sich
der Unternehmer zu unterwerfen; er ist verpflichtet, den beziiglichen Auf-
forderungen in der gestellten Frist nachzukommen, widrigenfalls die Verwaltung
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berechtigt sein soll, das Erforderliche ohne weiteres auf Rechnung des Unter-
nehmers zu veranlassen.

Das Wiederentfernen der Geriiste und das Wiederbeseitigen aller infolge
der Aufstellungsarbeiten entstandenen Verdnderungen und Beschéddigungen an
Bauwerken oder den angrenzenden Verkehrswegen hat der Unternehmer auf
seine Kosten sogleich nach Beendigung der Aufstellungsarbeiten mit méglichster
Beschleunigung zu bewirken.

Bevor die einzelnen oder die zusammengesetzten Bauteile von den iiber-
wachenden Beamten besichtigt und gepriift worden sind, diirfen dieselben keinen
anderen als den in § 17 beschriebenen Anstrich erhalten.

Sofort nach der Priifung sind die einzelnen Teile nochmals sorgfiltig zu
reinigen, die Fugen zwischen den sich beriihrenden Fliachen mit einem aus Blei-
weifs und Leinolfirnifs bereiteten steifen Kitt zu verstreichen und zu dichten,
sowie demnéchst die Teile allerseits mit Bleimennigefarbe anzustreichen,

Der Grundanstrich darf nur in diinner Schicht aufeetragen werden und
mufs gut trocknen.

Nach beendigter Aufstellung sind die in der Werkstitte angefertigten An-
striche an den beschiddigten Stellen auszubessern und an den auf der Baustelle
geschlagenen Nieten nachzuholen. Nachdem dann simtliche Fugen an den Be-
rithrungsflichen je zweier Stiicke gehorig und sorgfiltig ausgekittet sind, ist
dem gesamten Eisenwerk ein nochmaliger Anstrich mit reiner Bleimennigefarbe
und demndchst ein mindestens zweimaliger, jedenfalls vollkommen deckender
Olfarbenanstrich, dessen Firbung seitens der Verwaltung bestimmt wird, zu
geben. Alle zwischen den Verbandteilen sich bildenden Ré&ume, in denen sich
Wasser ansammeln kann, miissen mit Asphaltkitt vollstindig ausgefiillt und
sauber verstrichen werden.

Bei den verzinkten Stiicken fallen die Grundanstriche mit Bleimennige-
farbe fort.

Die simtlichen von Erde, Steinen, Kies, Sand, Mortel oder Mauerwerk be-
rithrten Flichen sind anstatt der Olfarbenanstriche mit Anstrichen von an-
g‘mvéirmtem, gutem Holzkohlenteer zu versehen,

Soweit fir einzelne Konstruktionsteile in den Verdingungsanschligen
Wasserdichtigkeit verlangt wird, kann die Verwaltung auf ihre Kosten diese
Dichtigkeit durch eine Wasserprobe feststellen lassen.

Die Verwaltung behilt sich vor, die Bauten nach vollendeter Aufstellung
einer Probebelastung nach Mafsgabe der in die Verdingungsanschlige auf-
genommenen besonderen Vorschriften zu unterziehen und zu diesem Zwecke
Lasten aufbringen zu lassen, welche ihrer Hohe und ihrer Verteilung nach den
den Berechnungen zu Grunde gelegten dauernden Verkehrs- und zufalligen Be-
lastungen moglichst gleichkommen.

Dem Unternehmer wird der Zeitpunkt dieser Probebelastung mitgeteilt
und die Teilnahme an derselben anheimgestellt.

Zeigen sich bei diesen Belastungsproben Spannungen, Durchbiegungen oder
Schwankungen, welche auf Méangel am Material oder in der Herstellung zuriick-
zufilhren sind, so ist der Unternehmer verpflichtet, nach Anweisung der Ver-
waltung Abhilfe zu schaffen.

Die Kosten der Belastungsprobe trigt die Verwaltung.

Eingeschlossen ist die Lieferung der Dachlatten und ihre Befestigung, des
Mortels und aller sonst zur Eindeckung nétigen Materialien.
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Die Dachziegel miissen scharf durchgebrannt und beim Anschlag hell klin- a) Dachsiegel.
gend, ferner diirfen sie nicht windschief, rissig oder fiir Wasser durchlissig sein.
Glasierte Dachziegel diirfen nirgends feine Risse oder Borsten zeigen, Die Dach-
latten miissen scharfkantig sein und mittels 8 bis 9 langer Nigel auf jedem
Sparren befestigt werden. Die besten Ziegel sind auf die Wetterseite, bei Um-
deckungen die alten Ziegel wieder auf dieselbe Dachseite zu legen, wo sie zuvor
gelegen haben. Alte und neue Ziegel sind nicht miteinander zu vermengen. Der
Kalkmortel zum Verstreichen der Fugen ist mit Rindshaaren zu vermischen. Eine
3jahrige Garantie ist fiir alle Schidden, die nicht nachweislich durch dufsere
Gewalt hervorgerufen sind, zu leisten und wahrend dieser Zeit jede Ausbesserung
kostenfrei auszufiihren. Sollte es sich zeigen, dafs die Dachziegel fiir Wasser
durchlédssig sind, so ist auf Wunsch der Bauleitung die Dachoberfliche mit
Melasse zu bestreichen oder zu besprengen.

Bei Schiefer ist die Grofse der Tafeln und das Mafs ihrer Uberdeckung
vorzuschreiben; ferner, ob englische oder deutsche Eindeckung auszufiihren, ob
Schalung oder Lattung und ob erstere zunichst mit Dachpappe abzudecken ist,
Ebenso ist vorzuschreiben, in welcher Weise Firste, Grate und Kehlen ein-
gedeckt werden sollen, wie bei englischer Eindeckung die Nagelung vorzunehmen
ist, ob am oberen Rande oder in der Mitte der Tafeln.

Der Fundort der Schiefer ist anzugeben, und Proben sowohl des Schiefers,
wie auch der Nigel oder Haken sind der Offerte beizufiigen, wodurch die Haft-
barkeit des Unternehmers fiir die Giite des Materials aber nicht gedndert wird.

[n die vertragsmifsigen Preise ist die Lieferung und Eindeckung der
Leiterhaken mit eingeschlossen, sowie die Unterhaltung des Daches wahrend
der ersten 3 Jahre vom Tage der Abnahme des Daches an gerechnet.

Der zu liefernde Schiefer soll dicht und feinkornig, leicht spaltbar, von
gleichmifsiger Farbe und Stirke, sowie wetterbestindig, also frei sein von
Schwefelkies, Kalk, Kohle, Eisenoxydul, Manganoxydul und Quarzkérnern. Er
mufs hellen Klang beim Anschlag und eine glatte Oberfliche haben, sowie ohne
Risse, Abblitterungen, Splitter, Streifen, Knoten, Putzen und sonstige Un-
regelmifsigkeiten sein, die es unmoglich machen, die Tafeln dicht aufeinander

b) Schiefer.

zu legen.

Bei deutscher Deckung soll die Stirke der Tafeln b™m, die kleinste Dia-
gonale mindestens noch 21 ™, bei belgischem Schiefer die Stiarke 2!/, mm, die
geringste Abmessung 14 5< 24 em hetragen; bei englischem Schiefer soll gewdhn-
lich dieselbe Starke, 62 bis 63 <™ Lange und 33 bis 36 ™ Breite vorhanden sein.
Die zur Verschalung benutzten Bretter diirfen hochstens eine Breite von 20
bei 21/, e Stirke haben. Wenn der Unternehmer die Verschalung nicht selbst
iibernimmt, hat er sich von ihrer Brauchbarkeit vor Beginn des Eindeckens
zu tiberzeugen und etwaige Bedenken vorher zu dufsern.

Die veranschlagte Menge Schiefer ist vor Beginn der Eindeckung an-
zuliefern und leicht zdhlbar aufzusetzen. Der spater iibrig bleibende Schiefer
geht in den Besitz der Bauverwaltung iiber.

Die Schieferndgel sollen 3¢ lang, aus zihem Eisen geschmiedet (nicht
geprefst) und verzinkt (verzinnt, verbleit) sein, Hochstens 140 Stiick sollen 1k
wiegen, Uber Dampfriumen sind nur gufseiserne, getemperte Nigel zu ver-
wenden,

Die Seitenkanten der Steine in den Stofsen sind genau und dicht schlie-
fsend zu bearbeiten. Die glatteste und reinste Seite der Platten ist nach oben

Handbuch der Architektur, 1. 5. 9




c) Dachpappe.

gekehrt, die diinnere Kante so zu verlegen, dafs sie die iiberdeckte, die dickere
die iiberdeckende wird. Die Nagellocher, mit Ausnahme derjenigen der First-,
Ort- und Schlufssteine sind von der unteren Fliche nach oben hin einzuhauen, und
zwar (bei englischer Deckung 2 fiir jede Tafel) in solcher Lage, dafs sie von
den dariiber liegenden Platten verdeckt werden. Die frei liegenden Nagelkopfe
sind mit aus Leindlfirnifs, Bleiglitte und Cementpulver gemischtem Olkitt zu
verstreichen.

Die Reihen sind genau nach der Schnur, bei deutscher Deckung auch in
jeder Reihe gleichgrofse und in den unteren Reihen die stdrksten Schiefer zu
befestigen. Im First soll die Schlufsreihe der Wetterseite mindestens 8 ¢® {iber die-
jenige der anderen heriiberreichen; die Fuge ist mit Haarmortel zu dichten. Bei
Blei- oder Zinkblecheindeckung des Firstes soll das Blech mindestens 10 ™ iiber
den Schiefer hinwegreichen, und zwar mit 2 ™ hoch abgebogener Kante; anderer-
seits sollen die Schiefer iiber Blechbekleidungen an Kehlen, Schornsteinen,
Dachrinnen u. s. w. mindestens 8™ iibergreifen.

Leiterhaken sind mindestens 3 Stiick im Gewicht von wenigstens je 0,5
auf je 209m Dachfliche zu rechnen; dieselben sind mit Asphaltkitt an-
zustreichen,

Die Abnahme erfolgt so, dafs nur Durchbrechungen der Dachflichen von
mehr als 19" Grofse abgezogen werden.

Bei Ausbesserungsarbeiten ist besonders darauf zu achten, dafs nicht halbe
Schiefer untergesteckt werden.

Es sind Proben von 0,259 Grofse einzureichen, deren Stirke anzugeben ist.
Eingeschlossen in die Ausfihrung sind die Lieferung und das Aufnageln der
dreieckigen Holzleisten nebst Nigeln.

Die zu verwendende Dachpappe soll méglichst reich an Wollfasern und
frei von erdigen Beimengungen, also von Thon, Kreide, Kalk, Gips u. s. w., sein.
Die Stirke der Pappe soll 1,5™" betragen (die nichst diinneren Sorten haben
Isis™m  1.167™™ und 1,050 ™™, letztere zu Unterlagen fiir Schiefer- und Holz-
cementdacher bestimmt). Die Dachpappe soll ferner nicht hart und briichig
oder gar schieferig sein, sich nicht lappig anfiihlen, dagegen eine blanke
Farbe haben. Der zur Anstrichmasse erforderliche destillierte Steinkohlenteer
mufs frei sein von wisserigen und leicht fliichtigen Bestandteilen. Nach
24 stindigem Liegen im Wasser darf die Pappe keine Gewichtszunahme zeigen.

Vor dem Beginn der Deckungsarbeiten hat der Unternehmer sich von der
tadellosen Ausfithrung der Dachschalung zu iiberzeugen, Nachtriglich an-
gebrachte Beschwerden bleiben deshalb unbeachtet. Die Leisten sind von ast-
freien, moglichst trockenen, 35 ™" starken Brettern aufzutrennen. Ihre Basis soll
demnach 70™ und die Héhe 35™™ betragen. Sie sind mit 10" langen Draht-
nageln in T5°® Abstand auf der Schalung zu befestigen; die unten vortretenden
Nagelspitzen sind umzuschlagen. Die 10" breiten Deckstreifen sind mit grofs-
kopfigen, verzinkten Nigeln in 5 bis 6 Abstand aufzunageln, Uberhaupt ist
die Eindeckung nach allen Regeln der Technik auszufiihren.

Der Stofs zweier Pappbahnen wird durch Uberfalzen hergestellt. Vor
dem allgemeinen Anstrich sind die Deckstreifen, Nihte, Traufkanten u.s.w. mit
einem besonders guten Asphaltkitt vorzustreichen. Jeder Anstrich darf nur bei
vollig trockenem, warmem Wetter erfolgen. Das Bestreuen der Pappe nach dem
Anstrich mit Sand ist untersagt.

(Ausbesserungen von Asphaltdichern sind nur durch Unterschieben und
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Kleben, nicht durch Nagelung auszufiihren, sofern nicht Pappbahnen in voller
Breite erneuert werden miissen.)

Eingeschlossen in die Ausfithrung der Holzcementbedachung ist die Her-
stellung: sdmtlicher Klempnerarbeiten, also die Einfassung der Schornsteine,
a'—\.lls.‘.iteigeluken, Dachlichter u. s. w., die Abdeckung des Hauptgesimses einschl,
der Kiesleisten, Dachrinne u. s. w., sowie der Lieferung simtlicher Materialien.
Diese Arbeiten werden jedoch seitens der Bauverwaltung vergiitet.

Vor Beginn der Eindeckungsarbeiten hat sich der Unternehmer von der
Tauglichkeit der gespundeten Dachschalung zu iiberzeugen. Nachtriglich an-
gebrachte Beschwerden iiber Mingel derselben bei eintretenden Schiden der
Holzcementeindeckung bleiben unberiicksichtigt.

Vor Beginn der Ausfiithrung ist auf die Schalung eine etwa 1= starke Schicht
feinen Sandes oder Asche zu sieben, welche der Unternehmer zu liefern hat,
Die Eindeckung ist mit 4 Lagen bestem Holzcementpapier mit jedesmaligem
Holzcementanstrich (oder 1 Lage bester Dachpappe Nr. 100 von 1,050 ™ Dicke
und 3 Papierlagen) nach den Regeln der Technik auszufiihren. Die Uber-
deckung der oberen 3 Papierlagen an den Stéfsen soll 10 e» betragen. Uber
die Traufkante mufs die erste und dritte Papierlage 15¢m hinwegreichen und
dieser Uberstand iiber die zweite und vierte zuriickgebogen und aufgeklebt
werden. Die 15 breite Uberdeckung der untersten Lage ist nicht mit Holz-
cement zu bestreichen, um das Durchtropfen der Masse zu verhiiten. Einrisse
in den Papierlagen sind mit Papierstreifen zu iiberkleben.

Die Arbeiten sind nur bei trockenem Wetter auszufiihren.

Die oberste Papierlage ist 1,0 bis 1,5 hoch mit feinem Sande zu be-
sieben und darauf 8 bis 9cm hoch mit lehmigem Kies zu beschiitten (auch
Chausseeschlick und Kies),

Fir die Gilite der Klempnerarbeiten (Vorschriften siehe bei diesen) ist der
Unternehmer ebenso haftbar, wie fiir diejenige der eigentlichen Holzcement-
deckung. Fiir die Haltbarkeit der Bedachung ist der Unternehmer (5) Jahre
verantwortlich und hat alle wihrend dieser Zeit sich zeigende Mingel und
Schidden, welche nicht nachweislich durch #dufsere Gewalt herbeigefiihrt sind,
auf Aufforderung der Bauverwaltung sofort unentgeltlich zu beseitigen. Einen
etwaigen Verlust von Deckkies infolge von Sturm trigt die Bauverwalfung.

Der Unternehmer hat alle Vorsichtsmafsregeln gegen Feuersgefahr, sowohl
bel den Neu-, wie bei den Ausbesserungsarbeiten sorgfiltig zu treffen und haftet
fiur jeden dadurch entstehenden Schaden.

Zu samtlichen Arbeiten hat der Unternehmer die erforderlichen Materialien,
als Zinkblech Nr. .., Kupferblech, Walzblei, Hafte, Holz- und Deckleisten, Nigel,
Rund- und Flacheisen, Draht, Putzhaken, Gabeleisen-, Schell- und Rinneneisen,
Létzinn u. s. w,, ohne besondere Vergiitung zu liefern und zum Orte der Ver-
wendung zu schaffen. Auch hat derselbe fiir provisorische und unschidliche
Abfiihrung des Regenwassers durch Anbringen provisorischer Abfallrohre u. s. w.
ohne jede Entschddigung Sorge zu tragen.

Sollten die Arbeiten im Spitherbst ausgefiihrt und durch eintretendes Frostwetter unterbrochen
werden, so ist Bestimmung wegen dadurch bedingter vorliufiger Notanlagen zu treffen,

Von dem zu verwendenden Zinkblech (Kupferblech, Walzblei) sind je
2 Proben von 1% Gréfse der Offerte beizufiigen. Aufserdem ist in letzterer die
Bezugsquelle des Materials und das Gewicht von 19m des zu verwendenden
Bleches anzugeben.

9

d) Holzcement.
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arbeiten.
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e) Fristen.

d) Material.

¢} Ausfiihrung.

f) Abnahme,

Folgt die Vorschrift, wie viel Quadratmeter Dachfliche oder laufende Meter
(}esiinaalﬁtlc.!(i]{llﬂg', Dachrinnen u. s. w. tdglich fertiz zu stellen sind.

Die zu verwendenden Zink- (Kupfer- u. s, w.) Bleche sollen glatt, gleich-
mafsig stark, ohne briichige Stellen, Risse, Abblitterungen oder unganze Stellen
sein. Sie miissen eine véllig saubere Oberfliche haben und frei von Oxydation
sein. Bei gewohnlicher Sonnentemperatur mufs sich Zinkblech leicht biegen
lassen, ohne zu brechen; ebenso mufs sich Kupferblech sowohl in kaltem Zu-
stande, wie bis zur dunkelroten Farbe erhitzt, vollig zusammenbiegen lassen,
ohne Risse zu bekommen. Walzblei mufs weich und leicht himmerbar sein.

Samtliche Arbeiten sollen nach ndherer Anweisung kunstgerecht, genau
und sauber, sowie mit Riicksicht darauf ausgefiihrt werden, dafs einerseits alle
durch Temperaturinderungen hervorgerufenen Verschiebungen und Lingen-
dnderungen ungehindert vor sich gehen konnen, andererseits jedes Abheben
durch den Sturm, sowie jedes Eindringen von Wasser verhindert ist. Létungen
und Nagelungen sollen auf das geringste Mafs beschrinkt werden. Jede un-
mittelbare Verbindung des Zinkbleches (Kupferbleches) mit dem Eisen ist unter
allen Umstdnden zu vermeiden. Deshalb sind sdmtliche zur Verwendung
kommenden Eisenteile wverzinkt anzuliefern und ist in der Offerte anzugeben,
welche Fabrik diese Verzinkung ausfithren soll. (Wo dies nicht méglich, sind
die Eisenteile in ‘erwdrmtem Zustande in Lein6l zu legen und danach mit As-
phaltlack anzustreichen) Wo Zinkblech unmittelbar auf Eisen zu liegen kommt,
ist letzteres mit Blei oder Létmetallblech, von dem 19m ein Gewicht von 16ke
hat, zu bedecken.

Die Rinneneisen sind in Abstinden von hochstens 60, die Rohrschellen
von hochstens 2,0™ anzubringen.

Alle Bleche sind unverarbeitet und mit dem Fabrikstempel versehen nach
dem Bau zu liefern, wo dem Unternehmer ein verschliefsbarer Werkstittenraum
zur Herstellung der Arbeiten angewiesen wird. Die Bleche sind erst dann zu
zerschneiden, wenn seitens der Bauleitung die Richtigkeit ihrer Stirke und ihres
Gewichtes gepriift worden ist. Werden wihrend der Ausfithrung der Ein-
deckung irgendwelche auf Téuschung des Baubeamten berechnete Unregel-
mafsigkeiten gefunden, so ist letzterer berechtigt, einzelne Teile oder die ganze
fertige Arbeit auf Kosten des Unternehmers abreifsen und von diesem selbst
oder anderweitig nach freier Bestimmung der Bauverwaltung wieder herstellen
zu lassen.

Bei Ziegel-, Schiefer-, Pappe- und Holzcementdichern hat sich der Unter-
nehmer in betreff der Ausfiihrung seiner Arbeiten mit dem Ausfiihrenden jener
Eindeckungen, ebenso in betreff der Benutzung der Riistungen mit dem
Maurermeister in Verbindung zu setzen. Die Sicherheitsmafsregeln gegen
Feuersgefahr hat der Unternehmer selbst zu treffen und daher jeden bei seiner
Arbeit veranlafsten Feuerschaden zu ersetzen. Bei Sandsteinfassaden ist er fiir
Beschidigungen der Werksteine verantwortlich, weshalb er alle notwendigen
Stemmarbeiten durch einen Steinhauer herstellen zu lassen hat.

Schliefslich ist anzugeben, in welcher Weise die Abnahme der fertigen
Arbeiten erfolgen soll. Gewdhnlich werden nur die sichtbaren Teile der Blech-
arbeiten nach Lénge oder Flicheninhalt gemessen, Uberdeckungen, Falzeu.s. w.
aber nicht berechnet. Zur Vermeidung von Streitigkeiten ist es gut, sich in
der Offerte den Preis von 1am Blech angeben zu lassen, um Zuschldge und
Abziige machen zu kénnen, wenn z B. eine Gesimsabdeckung in etwas




AT T — Se— T R — n——

133

grofserer oder geringerer Breite, wie in der Offerte angegeben war, ausgefiihrt
sein sollte.

Eingeschlossen in die Lieferung der Schreinerarbeiten ist das einmalige
Olen derselben, das Einsetzen und Befestigen einschl. aller hierzu nétigen Ma-
terialien, bei Fenstern auch die Lieferung und das Anbringen der Lattaibretter;
bei Thiiren desgleichen der Schwellen, wenn nicht die Dielung vom Zimmer-
mann durch die Thiiréffnung hindurch gelegt ist. Ausgenommen ist nur die
Lieferung der Thirdiibel, -Zargen u. s. w., der Fensterbankeisen oder -Stein-
schrauben.

Der Offerte ist ein Probestiick, bestehend aus einem Stiick Thiirrahmen
nebst Fiillung oder einem Stiick Fensterfliigel in der Gréfse von 0,50 ><0,60™ und
nach Zeichnung beizufiigen. Die im Offertenschema angegebenen Mafse be-
ziehen sich auf die Licht6ffnungen, welche sich nach Vollendung der Arbeiten
als die kleinsten ergeben, wobei jedoch Rund- und Spitzbogenéffnungen als
Rechtecke mit der vollen Héhe der ersteren gerechnet werden.

Samtliche Mafse hat der Unternehmer im Bau selbst zu nehmen; er ist
fiir das genaue Passen seiner Arbeiten verantwortlich.

Bekommt der Schreinermeister seitens der Bauleitung keine Zeichnungen
im wirklichen Mafsstabe, so hat er sie selbst anzufertigen und zur Genehmigung
vorzulegen. Wiinscht der Unternehmer eine Abidnderung der Konstruktion, so
hat er hierzu die Erlaubnis der Bauleitung rechtzeitig einzuholen.

Von allen Gegenstéinden, die in gréfserer Anzahl zu liefern sind, hat der
Unternehmer Probestiicke binnen ... Wochen vom Tage der Zuschlagserteilung
an gerechnet anzufertigen und dieselben unentgeltlich auf Wunsch der Bau-
leitung so abzudndern, bis sie als Muster fiir die weitere Lieferung dienen
konnen,

Zu den Arbeiten ist durchaus trockenes, gesundes, gut gewachsenes und
astfreies Kiefernholz zu verwenden.

Werden bei Thiiren Aste gestattet — bei Fenstern ist dies ganz unstatthaft, — so mufs die Zahl
der auf 1am erlaubten Aste und jhre Grofse angegeben werden, (Siehe z. B. Art. 107, unter c.)

Dasselbe darf weder kernschillie und rissig, weder wurm- noch raupen-
frifsig, auch nicht blaugefleckt sein, Eichenholz auch nicht weifsfleckig. Der
Unternehmer hat der Bauleitung vor Erteilung des Zuschlages auf Verlangen
den genauen Nachweis zu fuhrcm, dafs ihm zur Ausfihrung der Arbeiten durch-
aus tadellose und trockene Bretter und Bohlen in geniigender Menge zur Ver-
fligung stehen.

Kieferne Bretter miissen mindestens 3, eichene mindestens g Jahre trocken

Alle Fliachen des Holzwerkes miissen glatt gehobelt, alle Profilierungen
glatt und scharf ausgearbeitet und abgezogen sein, so dafs nirgends einzelne
Hobelstofse oder Faserungen sichtbar sind. Alle Verbindungen, besonders
auch die Gehrungen, miissen auf das genaueste zusammenpassen, so dafs sich
auch nach Jahresfrist noch keine Verwerfungen, Fugen oder Risse zeigen. Ver-
kittungen oder eingesetzte Stiicke diirfen nirgends vorkommen. Wo Rahmen
verbunden werden, sollen die Schlitzzapfen des einen Rahmenstiickes durch die
ganze Breite des anderen damit verbundenen Rahmenstiickes reichen. Die
Stirke der Zapfen soll in der Regel 7/, der Holzstirke betragen. Verzapfungen
oder andere Holzverbindungen diirfen niemals durch Nagelungen mit eisernen
Négeln ersetzt sein. Die Gehrungen diirfen nach dem Austrocknen nicht
klaffen; zur Vorsicht ist tberall ein kleines Plittchen von Zinkblech oder

gelegen haben,

e
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Buchenholz einzulegen. Die Thiir- und Fensterbekleidungen sind an den Ecken
nach aufsen auf Gehrung zuzuschneiden, mit der anderen Hilfte zu verblatten
und zu verleimen. Die Thiirfutter sind an den Ecken zu wverzinken, nicht zu
nageln. Wasserschenkel und Sprossen der Fenster sind aus vollig trockenem
Eichenholz anzufertigen. Die Wasserschenkel und #ufseren Schlagleisten der
Fenster sind mit den Rahmenholzern, mit denen sie zusammenhingen, aus einem
Stiick herzustellen, die Rahmen der Fenster sowie der einzelnen Iliigel mit
Schlitzzapfen und Holznigeln an den Ecken zu verbinden. Das Losholz ist
am Fensterrahmen durch Verzapfung und Uberblattung zu befestigen,

Beim Einsetzen der Fensterrahmen ist zur Dichtung in die Fuge zwischen
Rahmen und Mauerwerk geteerter Hanf oder ein geteerter Filzstreifen ein-
zulegen.

Die Thiiren und Fenster sind in allen Teilen, also auch an den rauh
bleibenden, spater nicht sichtbaren Seiten, vor der Ablieferung im Neubau ein-
mal mit heifsem Lein6l ohne jeglichen Farbenzusatz anzustreichen.

Die Abnahme erfolgt nach dem in den kleinsten I ichtéffnungen ermittelten
Flicheninhalte, und zwar nach dem fertigen Beschlagen, Anbringen und Gang-
barmachen aller Teile,

Parketttafeln miissen von bestem Holze angefertigt werden und mindestens
1 Jahr vor der Verwendung in einem trockenen Raume gelagert haben. Sie
miissen vollig eben, rechtwinkelig und frei von Rissen und Verwerfungen sein.
Jede Tafel mufs beim Verlegen an allen Seiten mindestens zweimal unterkeilt,
mittels in ganzer Linge der Tafel durchgehender Buchenfedern mit der Nach-
bartafel verbunden und an den freien Seiten mit je » Holzschrauben auf dem
Blindboden befestigt werden. Vorstehende Kanten sind genau abzuziehen und
zu glatten. Nach der Fertigstellung des Fufsbodens ist derselbe fiir den aus-
bedungenen Preis sorgfiltic zu wachsen und zu bohnen.

In die vertragsmifsigen Preise ist das Anschlagen und Anbringen aller
Stiicke eingeschlossen. (Uber die Giite des Fisens siehe Art. 110, S. 115.)

Samtliche zu verwendende Form-, Quadrat-, Flach-, Rundeisen u. s. w.
mussen an allen Stellen gleichen, vorschriftsméfsigen Querschnitt haben; ihre
Kanten miissen scharf und geradlinig sein, die Bleche gut ausgerichtet, eben und
frei von Schieferungen. Alle Gufsteile miissen frei von Blasen, Rissen und ge-
kitteten Stellen sein. Bei allen nach Gewicht zu bezahlenden Gegenstinden darf
der Gewichtsunterschied nicht mehr als 5% betragen. Ein Mehrgewicht {iber
5", wird nicht bezahlt; Gegenstinde, deren Gewicht mehr als 5%, geringer ist,
als vorgeschrieben, werden nicht abgenommen. Im ibrigen gelten die richtigen,
durch Wégen ermittelten Gewichte fiir die Bezahlung.

Von allen in grifserer Menge zu liefernden Beschlagteilen hat der Unter-
nehmer Probestiicke seiner Offerte beizulegen.

Fabrikméfsig gearbeitete und als Handelsware gekaufte Beschlagteile wer-
den nicht abgenommen, ebensowenig von schmiedbarem Gufs hergestellte
Schliissel, . |

Alle Mafse fiir die Beschlagteile hat der Unternehmer in der Werkstitte
des Schreiners oder auf dem Bau selbst zu nehmen.

Der Fensterverschlufs ist so einzurichten, dafs er beim Schliefsen durch
Gleiten auf einer abgeschrigten Fliche ein allmihlich zunehmendes Andriicken
der Rahmen gegeneinander bewirkt. Samtliche Beschlagteile sind durch
Schrauben mit versenkten Kopfen zu befestigen, welche nur eingedreht, nicht




eingeschlagen werden sollen. Die Verwendung von Nigeln, welche zum Zweck
der Téuschung mit Schraubenkopfen versehen sind, ist demmnach streng unter-
sagt. Alle Arbeiten sind in den Ansichtsflichen ohne Anstrich zu liefern und
nur zum Schutz gegen Rosten mit Ol abzureiben. Die mit dem Holz in Be-
riihrung kommenden Teile der Beschlige sind dagegen vor der Befestigung
einmal mit Bleimennigefarbe zu streichen. Die Beschlaggarnituren werden dem
Unternehmer seitens der Bauverwaltung zum Befestigen geliefert. Er ist fiir
tadellose Zurlicklieferung derselben verantwortlich und hat jeden denselben zu-
gefiigten Schaden zu ersetzen.

Die Stifte der Thiirbinder sind mit Stahlspitzen zu versehen, so dafs die
Reibung beim Offnen der Thiiren auf jenen und nicht auf den Mantelflichen
stattfindet. Wo dies unumgénglich notwendig ist, sind Bronzeringe zwischen-
zufiigen. Alle Schldsser miissen auf das sauberste angefertigt und mit Federn
aus bestem Federstahl hergestellt sein. Sie miissen einen leichten, nicht stocken-
den Gang haben und ganz sicher und genau schliefsen. Auf Verlangen der
Jauleitung sind vom Unternehmer aus den gelieferten beliebig ausgewéhite
Schlésser zur Besichtigung der Konstruktion zu 6ffnen. Zeigt sich dann, dafs
die Ausfiihrung der Probe nicht entspricht, so werden sidmtliche bereits an-
gelieferte Schlésser, auch die etwa schon befestigten, zuriickgewiesen und auf
Kosten des Unternehmers anderweitig ersetzt. Samtliche Schliissel miissen un-
gleich sein und sind, wenn nicht anders bestimmt wird, in doppelten Exemplaren
zu liefern, Die Bauleitung schreibt vor, welche Thiirgruppen durch einen und
denselben Hauptschliissel sich 6ffnen lassen sollen. Dieser ist ohne besondere
Vergiitung nach dem Anschlagen der Schlésser der Bauleitung zuzustellen,
wihrend die Ubergabe der iibrigen Schliissel erst bei Abnahme der gesamten
Arbeiten erfolgt.

Abortbeschlage sind zu verzinken, Gelinder und Gitter nur gedlt, nicht
angestrichen abzuliefern und zu befestigen,

Téglich sind . . .9 Glasfliche zu verglasen. 116

Der Offerte sind Proben des Glases mit Angabe der Bezugsquelle bei- L:‘{::h‘r:”
zufiigen, welche fiir die spatere Ausfithrung mafsgebend sind. (Oder: seitens und Proben.
der Bauleitung sind 3 Scheiben von 1/, bis 1/, Grofse — der Durchschnitts-
grofse der zu liefernden Scheiben — zur Einsicht ausgelegt, welche als Ver-
gleichsmaterial bei Lieferung und Abnahme dienen sollen und die unterste
Grenze der Abnahmefihigkeit der Lieferungen bezeichnen; sie bleiben in den
Hinden der Bauleitung, werden aber jederzeit dem Unternehmer auf Verlangen
zur Einsicht vorgelegt.) Hierbei ist zu bemerken, dafs die Bezeichnung ,rhei-
nisches Glas® nur als eine Bezeichnung der Herstellungsweise gilt, nicht aber
bedeuten soll, dafs ausschliefslich rheinische Hiitten als Lieferantinnen des Glases
in Aussicht genommen sind.

Die genauen Mafse fir jede einzelne Scheibe hat der Unternehmer selbst b) Material,
an den fertigen Fenstern in der Werkstitte des Schreiners oder im Bau zu
nehmen.

Das Glas mufs frei von Buckeln, Kérnern, Blasen, Streifen, Rissen und
anderen Fehlern sein, die mit Kritze, Gispen, Rampen, Wellen, Steinen, Tropfen
oder Schlieren, Rauch, Nebel oder Wolken bezeichnet werden. Das Erblinden,
der sog. Sonnenbrand, das Schillern in Regenbogenfarben oder das Verindern
der Farbe iiberhaupt darf nicht eintreten,.wofiir der Unternehmer 1 Jahr lang,
vom Tage der Abnahme an gerechnet, haftbar bleibt,
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Die Stiirke des zu liefernden (Y/,, ¢, oder §/,) Glases kann an jeder Scheibe
zwischen . . . ™ und . ..™® wechseln; durchschnittlich mufs also jede ... 2, 3
oder 4»m) stark sein, so dafs z B. 20 dicht aneinander liegende Scheiben zu-
sammen . . . ™ Stirke haben miissen.

Das Einsetzen der Scheiben darf erst dann beginnen, wenn die Fenster
einmal mit Olfarbe angestrichen sind, widrigenfalls die bereits eingesetzten
Scheiben herausgenommen und ohne jede Entschidigung von neuem eingesetzt
werden miissen. Vor dem Einsetzen der Scheiben sind die Kittfalze diinn
mit Kitt auszulegen, in den die Scheiben dann eingedriickt werden. Stifte
aus Weifsblech oder dinnem Draht miissen in Entfernungen von hdchstens
20 e= befestigt, doch die Scheiben dadurch nicht derart eingespannt werden, dafs
sie Biegungen erleiden und bei Erschiitterungen, von der Befestigungsstelle aus-
gehend, springen. Werden wihrend der Ausfithrung der Verglasung irgend-
welche auf Tduschung der Bauleitung berechnete Unregelméfsigkeiten gefunden,
so ist dieselbe berechtigt, beliebig viele Scheiben oder auch die ganze bereits
fertig gestellte Verglasung auf Kosten des Unternehmers herausnehmen, auf
die Starke des (ilases etc. priifen und wieder einsetzen zu lassen.

Die zum Zweck des Verglasens ausgebangenen Fensterfliigel diirfen, um
Verwechselungen zu verhiiten, nicht aus dem betreffenden Raume entfernt
werden.

Spiegelglas mufs weifs, ganz eben geschliffen und poliert, von gleichmifsiger
Stidrke und frei von den vorher angefiihrten Fehlern sein, darf weder irisierende
Stellen haben, noch nachtriaglich die Farbe verdndern. Dasselbe wird mit
Leisten so eingesetzt, dafs es in der unteren Ecke eines aufgehenden Fliigels,
am Aufhidngepunkt des Rahmens, und an der diagonal entgegengesetzten oberen
Ecke ganz fest im Falze anliegt. Auf diese Weise wirkt die starke Scheibe als
Strebe. Zwischenrdume zwischen Leiste und Glas sind gut mit Kitt zu dichten.

Bei Bleiverglasung sind samtliche Bleirippen, nicht nur die Lotstellen, mit
Lotzinn zu liberziehen und alle diinnen Fugen mit Kitt zy verstreichen. An den
Lotstellen diirfen die Bleiruten nicht nur aneinander stofsen, sondern miissen in-
einander greifen.

Bei provisorischer Verglasung von Fenstern hat der Glasermeister die
vorlédufigen Sprossen mitzuliefern und so zu befestigen, dafs eine Beschidigung
des Holzwerkes der Fenster ausgeschlossen ist. Die provisorisch eingesetzten
Scheiben sind wieder zurtickzunehmen. Es ist der Preis zu vereinbaren, der fiir
zerbrochene Scheiben dann zu bezahlen ist.

Das Séubern, Reinigen und Putzen der Scheiben bei Vollendung des Baues
hat der Unternehmer unentgeltlich auszufiihren. FErst nach dieser Reinigung
erfolgt die Abnahme.

In die vertragsmifsigen Preise eingeschlossen ist die Lieferung und der
Transport aller Materialien, die Vorhaltung der Gerite, Gefifse, Leitern, der
Hin- und Hertransport der anzustreichenden Gegenstinde (Thiiren, Fenster u. s. w.)
im Gebdude; die Sicherung der Dielen gegen das Beschmutzen mit Farben:
die Reinigung, soweit im Anschlage dafiir nicht eine Entschidigung vorgesehen
ist oder sie von der Bauleitung bewerkstelligt wird; die Herstellung aller
Schablonen, das Ansetzen von Proben, das Verkitten, das Nachbessern oder
Abwaschen der wahrend der Bauausfithrung entstandenen Flecke und Schiden.

Das Herleihen der Ristungen in hohen Riumen kann der Maler gegen
besondere Entschiadigung mit iibernehmen, oder sie werden ihm von der Bau-
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verwaltung gestellt. Das Schlimmen fithrt der Maurer oder Maler aus. Man
kann Riistung und Schlimmen zusammen vergeben und dem Maler dann die
Riistung vorhalten lassen, je nachdem man billiger zum Ziele kommt. Das
Schlimmen und die Herstellung der Riistungen mufs mit der Ausfiihrung der
Malerarbeiten Hand in Hand gehen.

Von jeder Art des Anstriches oder der Farbenmischung ist eine Probe, & Ausfibrung.
nachdem sie getrocknet ist, der Bauleitung zur Beurteilung vorzulegen; wo dies
nicht beachtet wird, geschieht die Weiterarbeit auf die Gefahr hin, wieder be-
seitigt und durch bessere ersetzt zu werden. Frisch geputzte Winde miissen
vor dem Anstrich mit einer Alaun- oder Borsdureldsung angestrichen werden;
alte sind zunichst durch Abfegen mit einem Borstbesen vom Staub zu reinigen
und mit Seifenldsung oder Milch anzustreichen, Alle Gegenstinde, auch Fufs-
biden, hat der Unternehmer vor jedem Anstrich auf seine Kosten sorgtaltig
von Staub, Kalk, Rost und sonstigen Unreinigkeiten befreien zu lassen.

Siamtliche Fugen im Holzwerk, die Vertiefungen, wo eiserne Néagel und
Schrauben sitzen u. s. w. sind mit einem Kitt, der aus Kreide und Firnifs be-
stehen kann, auszufiillen, sonstige Unebenheiten durch Spachteln zu entfernen.
Aste und harzige Stellen miissen mit einem Schellackiiberzuge versehen oder
mit einer Farbe aus gelbem Bleioxyd mehrmals iiberstrichen und nachher sorg-
faltig mit Glaspapier abgerieben werden.

Das zu verwendende Leindl mufs klar und wasserfrei sein; die Olfarben
diirfen im Laufe der Zeit sich nicht verindern. Als Basis derselben diirfen nur
Bleiweifs und Zinkweifs, niemals Kreide, Schwerspat und &hnliche Stoffe be-
nutzt werden. Das zu den Olfarben zuzusetzende Siccativ ist derart bei-
zumischen, dafs jeder Anstrich nach 48 Stunden dem Reiben mit dem Finger
widersteht und kein Kleben eintritt. Die Anstrichfarbe fiir Fufsbdden ist nicht
mit Bleiweifs zu versetzen, sondern hierfiir sind nur Erdfarben zu verwenden.
Der nichste Anstrich darf erst erfolgen, wenn der vorhergehende véllig trocken
und erhirtet ist. Das gleiche ist streng bei Anstrichen auf Metall zu beobachten.
Die Holzmaserung und Marmoraderung ist nur mit Olfarbe von geschickten
Gehilfen auszufiihren. Alle Leimfarben miissen so fest an den Winden haften
dafs sie beim Reiben mit dem Finger oder einem Stiick Tuch nicht abfdrben.
Alte Olfarben sind nur durch Aufweichen mittels griiner Seife oder allenfalls
durch Abwaschen mit verdiinntem Salmiakgeist, nicht aber mit kaustischer
Natronlauge zu entfernen,

Der Unternehmer ist verpflichtet, die von ihm oder seinen Arbeitern ge-
Sffneten Fenster so festzustellen, dafs dieselben keinen Schaden durch Wind
. s. w. nehmen konnen. Das Benutzen der Ofen und Kochherde zum Leim-
kochen, der blechernen Fensterwasserbehilter als Farbentopfe u. s. w,, das Aus-
giefsen von Farben in Ausgufsbecken, das Ausstreichen der Pinsel an den
Wiinden ist untersagt. Alle derartigen Beschidigungen, Beschmutzungen u.s.w.
miissen sofort beseitigt werden, widrigenfalls es auf Kosten des Unternehmers
geschieht.

Die Abnahme simtlicher Arbeiten erfolgt nach dem Flicheninhalte, wobei &) Abnahma.
die Dicken der Kanten und Profilierungen nicht berechnet werden. Gesimse
und Gliederungen, deren Vorsprung mindestens bem betrdgt, werden berechnet,
indem die Summe von Héhe und Ausladung mit der Linge multipliziert wird.
Folgt die Bestimmung, ob Krdpfungen mit gemessen werden sollen und an
welchem Gliede des Profils (z. B. bei Thiirverdachungen). Thiirfliigel werden
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an den aufsersten Kanten gemessen, Futter und Bekleidungen nach dem wahren
Inhalt ermittelt, oder es werden die Thiirabmessungen einschl. der Be-
kleidungen gemessen und die 3 Flachen des Futters hinzugefiigt.

Bei den Fenstern wird entweder die lichte dufsere Fliche zwischen den
steinernen Gewinden oder die lichte innere Fliche in der Fensternische ge-
messen und bei einfachen Fenstern einmal fiir beide, bei Doppelfenstern zweimal
fiir die 4 durchbrochenen Seiten gerechnet. Futter werden gar nicht, Fenster-
bretter aber besonders in Rechnung gezogen. Bei Glaswinden und -Thiiren
berechnet man den unteren Teil bis zur Verglasung wie eine Thiir, den oberen
wie ein Fenster. Gitter, Gelinder u. s, w. werden auf einer Seite fiir voll an-
gesehen; bei reicher, schwieriger Ausfiihrung auch wohl auf beiden Seiten,

Tapeziererarbeiten werden gewohnlich ausschliefslich der Lieferung der
Tapeten und Borden, aber einschliefslich der anderen Zuthaten, wie Kleister,
Makulatur, Leinwand, Nigel u.s.w., vergeben, Der Tapezierer hat mit den Tapeten
und Borden moglichst sparsam umzugehen und auf Erfordern den Verbleib der-
selben nachzuweisen. Das Untergrundpapier ist, nachdem die Wiinde mit Alaun-
16sung, dann mit diinnem Leimwasser angestrichen, bei guten Tapeten auch mit
Bimsstein abgerieben worden sind, mit den Rindern neben, nicht iibereinander
zu kleben. Dem Ermessen des Tapezierers bleibt es tiberlassen, rings an den
Réndern der Winde, oder auch sonst noch, Leinwandstreifen anzunageln, um
den Tapeten besseren Halt zu geben. Fiir das Festhalten derselben bleibt er
in jedem Falle verantwortlich. Die Tapetenrollen sind so aneinander zu passen,
dafs das Muster keine Stérung erleidet; wagrechte Stéfse diirfen nicht wvor-
kommen. Nicht genau in der Farbe passende oder an den Riindern verblafste
oder gelb gewordene Rollen sind zuriickzulegen. Velour- und Ledertapeten sind
auf untergeklebten Streifen in der Grundfarbe der ersteren stumpf aneinander zu
stofsen. Bei den iibrigen Tapeten, besonders bei solchen dunkler Tonung, mufs
das Uberkleben der Rénder von der Fensterseite des Zimmers abgekehrt er-
folgen. Die Borden miissen genau wag- bezw, lotrecht geklebt werden.

Die Abnahme der Tapezierung erfolgt nach dem Flicheninhalt (oder nach
Stiickzahl der Tapeten), diejenige der Borden und Streifen nach laufenden Metern.
Fensteréffnungen werden der Laibungen wegen nicht in Abzug gebracht, letztere
aber nicht gerechnet. Wie es mit den Thiiren und Wandfichen hinter den
Ofen gehalten werden soll, ist festzusetzen,

Bei einfacheren, kieineren A rbeiten sind die Modellkosten mit eingeeschlossen,
bei grofseren besonders zu bezahlen. Befestigungsmaterialien, wie Nagel,
Schrauben, Holzditbel u. s, w.. sind in die Einheitspreise der Offerte ein-
geschlossen, ebenso kleinere Bockriistungen. Grifsere Riistungen werden von
der Bauleitung vorgehalten oder besonders bezahlt. Alle Modelle und Proben
sind zundchst an Ort und Stelle zu befestigen und der Bauleitung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Etwaige .-&ndm‘un;.;‘c‘:n, welche die Bauleitung wiinschen
sollte, sind ohne Entschddigungsanspriiche auszufiihren.

Die Stuckarbeiten sind auf das sauberste in Gipsgufs mit Dextrinzusatz
und ]11t0r<toffzwischenlage herzustellen, Die Stirke der Wandungen darf zur
Erzielung grofster Leichtigkeit nirgends 17, em dibersteigen. Die Abgiisse miissen
in allen Teilen scharf und genau, in den glatten Profilen besonders gerade und
eben sein. Jede Leimform darf demnach nur so lange benutzt werden, als die
Abgiisse aus ihr noch jenen Vorschriften genligen und auch die kleinsten
Schmuckteile keine im geringsten verschwommenen Formen zeigen,
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Die Fugen zwischen den einzelnen Stiicken, sowie die Anschlisse an den
Putz sind so sauber zu verstreichen und zu iiberarbeiten, dafs dieselben vollig
unerkennbar werden. Das Ansetzen der Gliederungen, Hohlkehlen u. s. w. an
die Zimmerdecken mufs von der Mitte aus nach den Ecken hin erfolgen. Fiir
alle aus- und einspringenden Ecken sind besondere Stiicke zu modellieren und
zu giefsen, so dafs das willkiirliche Zusammenschneiden jener Gliederungen,
Hohlkehlen u. s. w. vermieden wird. Die Befestigung der einzelnen Teile ist
nach dem Ermessen des Unternehmers, jedoch durchaus sicher herzustellen. Der-
selbe trigt hierfliir die ganze Verantwortung. Dabei ist darauf zu achten, dafs
keine Rostflecke am Stuck entstehen. Jede infolgedessen hervortretende Be-
schiidigung hat der Unternehmer auf seine Kosten zu entfernen.

Die Abnahme geschieht nach der Angabe des Vertragsanschlages.

Fiir die Ofenarbeiten sei hier ein Auszug der Normalien des Vereines
nBerliner Baumarkt® tber die Klassifizierung der Kachelofen (vom 14. De-
zember 1882) vorausgeschickt.

A) Das Material.

1) Die Kacheln der dulseren Umkleidung miissen in Thon und Glasur moglichst
gleiches Schwindmafls haben, damit sich keine Haarrisse bilden. Das Material mufs eben
durchgeschliffen und nicht windschief sein. Bei der 4ufseren Erscheinung kommen in
Betracht: Farbe, Glanz und Reinheit; chemische Bestandteile und Prozesse bleiben un-
beriicksichtigt.

2) Feuerkasten und Zugdecken sind mit moglichster Vermeidung von sog. Ofeneisen
aus Chamotte, bezw. Chamotteplatten herzustellen.

B) Das Setzen.
Das Setzen umfalst:
1) sorgfaltiges Kouleuren;
2) korrektes Behauen und Schleifen der Kachelkanten;
3) grindliches Abreiben des Materials vor dem Setzen mit feuchtem Lehm;
1) genaue Innehaltung der Wage und des Lotes, sowie des sachgemilsen Verbandes.

C) Unterscheidungen der drei Klassen von Ofen.
1. Ein Ofen 1. Klasse darf keine Haarrisse zeigen und mufs in sich gleichméfsig in
der Farbe sein. Farbennuancen, die sich auf alle Kacheln gleichmilsig erstrecken, gelten

nicht als fehlerhaft; dagegen miissen Glanz und Reinheit des Materials untadelig sein. Die

Fugen miissen durch sauberes Behauen und Schleifen — und zwar ohne Unterwinkelung
— scharf, in wagrechter und lotrechter Richtung gleichmilsig breit hergestellt sein.

[I. Ein Ofen 2. Klasse kann entweder durch zweite Wahl aus dem Material der 1. Klasse
oder aus solchem hergestellt werden, dessen Glasur durch geringeren Zinngebalt eine
weniger vorziigliche ist, Haarrisse diiffen nur unbedeutend sein. Das Material ist mog-
lichst gut kouleurt, wenn auch nicht absolut gleichfarbig; wie bei der Klasse 1 sind Farben-
nuancen, die allgemein vorkommen, gestattet. Der Glanz muls mittelstark sein; farbige
Piinktchen diirfen die Reinheit nicht zu sehr triiben, Die Fugen sollen moglichst gleich-
malsig und eng sein.

III. Ein Ofen 3. Klasse kann ebenfalls, entweder durch Auswahl weniger guten
Materials aus solchem 1, oder 2. Klasse oder aus besonders fabriziertem Material her-
gestellt werden. Haarrisse diirfen nur in beschrinkter Weise vorkommen. Die Farbe darf
keine auffallenden Versc

iedenheiten zeigen. Farbennuancen sind wie bei den Ofen der
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Klassen 1 und 2 statthaft. Der Glanz braucht nur matt zu erscheinen. Verunreinigungen
diirfen das Material hochstens hellgrau erscheinen lassen. Beim Setzen miissen auch hier
die Kanten behauen und geschliffen werden; doch ist keine so exakte Ausfilhrung wie bei
den Ofen der 1. und 2. Klasse zu fordern; indessen miissen alle Fugen gleichmifsige
Breite haben.

In die Lieferung der Ofen zu den vertragsmafsigen Preisen einbegriffen
sind alle Nebenmaterialien, wie Dach- und Mauersteine, Lehm, Draht, die vor
die Feuerung der Ofen zu nagelnden Schutzbleche u.s. w. Nur die Herstellung
der Ofenfundamente und Bohlenunterlagen unter den Heizkérpern ist Sache der
Bauverwaltung.

Der Offerte sind Zeichnungen, bei den Kochmaschinen auch genaue Be-
schreibungen der einzelnen Bestandteile beizufiigen, ebenso Proben von Kacheln,
Ofenthiiren u. s. w.

(Fir die Bestimmung der Giite der Materialien und die Ausfithrung der
Arbeiten siehe zum Teil die vorstehenden D Normalbestimmungen.)

Die verzierten Kacheln sollen ein klares, scharfes, nicht verschmolzenes
Relief haben,

Bei Aufstellung siamtlicher Heizkérper sind die polizeilichen Bestimmungen
"zu beriicksichtigen.

Es ist erlaubt, zu den der Wand zugekehrten Ofenflichen Kacheln ge-
ringerer Griite zu verwenden. Die erste und zweite Fufsschicht der Ofen werden,
wo sie an die Wand stofsen, mit Eckkacheln verkropft, so dafs sie nicht un-
mittelbar gegen die Mauer stofsen diirfen. Die Kacheln sind in der Nihe der
Feuerung mit gutgebrannten Thonklammern, sonst in jeder Schicht durch starken
Ofendraht zu verklammern und mit Dachsteinen, nicht Mauersteinen, in Lehm
auszufiittern. Die liegenden Ziige (Zug- oder Feuerdecken) miissen aus min-
destens 4 ™ starken Chamotteplatten angefertigt werden, nicht aus Ofeneisen mit
Dachsteinen, die Windungen der Steigeziige aus zwei Dachsteinschichten in
Lehmmértel. Die Feuerungen sind mit einem freistehenden Kasten von b m
starken Chamotteplatten zu umgeben, welche durch eiserne Binder zusammen-
gehalten werden, und miissen simtlich im Sockel, diejenigen der Herde an der
schmalen Seite derselben liegen. Sie sind mit der Zimmerluft mittels durch-
brochener Kacheln derart in Verbindung zu setzen, dafs die kalte Luft unten
angesogen und oben warm wieder abgegeben wird.

Die Ofen sind zur Holzfeuerung (oder Kohlenfeuerung mit Rost und Aschen-
fall) einzurichten und mit luftdichten Thiiren zu versehen und sollen stehende
(liegende oder gemischte) Ziige erhalten. Als Heiz- (und Aschenfall-/Thiiren sind
Balkenthiiren mit aufgeschliffenen Rindern und Messingolive zu nehmen (oder
es ist eine andere der bekannten Thiiren, vielleicht mit messingener Vorthiir,
e‘ul?ug'ebcnj Samtliche sichtbare Eisenteile sind vor der Abnahme sorgfaltig zu
reinigen und mit Graphit zu firben, die Rauchrohre mit Eisenlack anzustreichen,

Die Kochmaschinen erhalten eine zuriickgesetzte halbe Kachelschicht als
Fundament und sind durch eine Luftschicht vom gemauerten Fundament nach
Polizeivorschritt zu trennen. (Im iibrigen sind sie nach Zeichnung und Be-
schreibung auszufiihren.)

: Jeder Ofen und Herd ist vor der Abnahme vom Unternehmer durch leichtes
Feuer auszutrocknen; den Brennstoff liefert die Bauleitung,

Von der guten Beschaffenheit und richtigen Lage der fiir die Ofen be-

stimmten Rauchrohre hat der Unternehmer sich vor Beginn der Arbeiten zu

= ——— —
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iiberzeugen. Er darf deshalb bei spiteren Klagen iiber schlechten Zug odet
Rauchen der Ofen sich nicht durch eine fehlerhafte Anlage der Rauchrohre
entschuldigen, sondern hat alle Méngel auf seine Kosten zu beseitigen, ebenso
wie er jeden Schaden, der durch Benutzung eines unrichtigen Rauchrohres oder
durch die fehlerhafte Anlage des Heizkorpers entstehen sollte, zu ersetzen hat.

Die Arbeiter haben sich der grifsten Reinlichkeit zu befleissigen und den
von den Arbeiten herriihrenden Schutt und Schmutz aus jedem Raume und
dem ganzen Gebdude zu entfernen. Insbesondere sind die Wandflichen hinter
den Ofen nicht mit Lehm zu besudeln.

Wenn die Grofse der Ofen nicht von der Bauleitung vorgeschrieben, son-
dern nur bestimmt wird, dafs bei ... Grad Aufsentemperatur in den Zimmern
. Grad Wirme sein missen, wonach der Unternehmer die Grofse der Ofen
selbst zu berechnen hat, mufs derselbe eine gewisse Zeit fur die Heizkraft der-
selben Gewdhr leisten. ,

Fiir die preufsische allgemeine Bauverwaltung ist die Vergebung von
Sammelheizungs- und Liftungsanlagen durch die »Anleitung zur Aufstellung
von Programmen und Entwiirfen fiir Centralheizungs- und Liiftungsanlagen«
vom 15. April 1893 geregelt. Diese Anleitung sei hier zundchst mitgeteilt.

I. Ausarbeitungen der Bauverwaltung.
1) Darstellung und Beschreibung der Anlage.

In den Zeichnungen sind darzustellen:

a) die Lage des Gebéiudes und seiner Umgebungen unter Angabe der Nordlinie,

b) die mit Raumnummern, sowie Langen- und Flichenmalsen versehenen Grundrisse
aller Geschosse,

c) die wesentlichsten Durchschnitte unter Angabe des hochsten Grundwasserstandes.

Den Zeichnungen ist eine kurze Beschreibung des Gebdudes unter Angabe der Art
und Dauer der Benutzung seiner einzelnen Riume, sowie der Betriebsunterbrechungen bei-
zufiigen; auch ist anzufithren, inwieweit das Gebdude seiner Lage nach den Einflissen von

Wind und Wetter besonders ausgesetzt ist. Ferner ist anzugeben, wie das zu Heizzwecken

zur Verwendung kommende Wasser beschaffen ist und ob es etwa Kesselstein bildende
Bestandteile in ungewdhnlicher Menge aufweist.

In der Beschreibung sind ferner beziiglich der zweckmilsigsten Lage der Rauch-
rohren, Luftkanile, der Stellen fiir die Entnahme frischer Luft, sowie der Rdume zum
Unterbringen der Sammelheizapparate und der Brennstoffe Vorschlige zu machen und ge-
cignetenfalls durch Eintragen in die Zeichnungen klarzustellen. Auch ist anzugeben,
welche Rohrleitungen in Schlitze oder Kanile zu legen und mit Gittern oder Platten ab-
zudecken sind.

2) Angaben iiber Art und Ausdehnung der Heizung und Liiftung.

Fiir die einzelnen Riume ist die Art der Heizung zu bezeichnen und anzugeben, ob
sie durch Zentralheizung nach einem oder mehreren verschiedenartigen Systemen erwérmt
werden, oder ob sie Lokalheizung erhalten sollen.

Bei Luftheizungen ist anzugeben, ob sie mit oder ohne Umlauf oder fiir beide Fille
anzuordnen sind. Umlaufheizung wird nur zum Anheizen und im allgemeinen nur bei
grofsen Riumen anzunehmen sein, wahrend bei ihrer Benutzung, sowie fiir alle Raume
mittlerer Grofse lediglich Frischluftheizung vorzusehen ist.

Soweit es zur Klarstellung erforderlich ist, sind bei den zeichmerischen Darstellungen
folgende helle Farbentone zu wihlen: fiir Luftheizung griin, fiir Heilswasserheizung rot,
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fiir Warmwasserheizung blau, fir Dampfheizung gelb. Die nicht zu heizenden und die mit

o
[okalheizungen zu versehenden Riume sind weils zu lassen oder anderweitig kenntlich zu
machen.

Sollen einzelne an die Zentralheizung angeschlossene oder mii Lokalheizung versehene
Riaume nur von Zeit zu Zeit geheizt werden, so ist dies ausdriicklich hervorzuheben.

Es ist ferner anzugeben, welche Raume eine kiinstliche Liiftung erhalten sollen, Die-
ienigen Ridume, welche wegen ihrer Zweckbestimmung und der Zahl der in ihnen sich auf-

haltenden Personen einer hiufigeren Lufterneuerung bedirfen, sind besonders zu bezeichnen.

2} Berechnung der Wirmeverluste.
3) g

Nach dem in der Tabelle a (siche S. 146 w. 147) gegebenen Beispiel ist eine Berech-
nung der Wirmeverluste aufzustellen, Hierbei sind alle diejenigen den Raum einschlie(sén-
den Flachen aufzunehmen, welche nach aufsen liegen oder an kiltere, bezw. wirmere
Riume innerhalb des Gebdudes anstolsen.

Bei Ermittelung der Warmeabgabe durch die verschiedenen Bauteile sind deren Dicke

und Fahigkeit fiir Wirmeleitung, sowie der Temperaturunterschied zwischen innen und
aufsen, bezw. zwischen Raumen ungleicher Erwirmung in Betracht zu ziehen.

Die der Berechnung zu Grunde zu legende niedrigste Ortstemperatur, bei welcher

noch die vorgeschriebene Erwiarmung ohne iibermilsige Anspannung der Heizanlage erziell

werden mufs, ist, soweit méglich, nach dem zehnjihrigen Durchschniit anzugeben,
II. Ausarbeitungen der zur Verdingung aufzufordernden Bewerber,
1) Zeichnungen, Berechnungen und Erlduterungen.

Die Bewerber haben ihren Entwurf fir die Anlage der Heizung und Liftung in die

ihnen von der Bauverwaltung tbergebenen Zeichnungen einzutragen und eine priiffungs-
fihige Berechnung der Grofse der Warmeentwickler, der Rostflichen, der Schornsteine, des
Liiftungsbedarfes, der Luftkanile, der Heizkérper u. dergl. aufzustellen.

In einer Erliuterung ist dic ganze Heizungs- und Liftungsanlage eingehend zu be-
schreiben. Zugleich sind hierbei etwaige Bedenken gegen die Forderungen des Programms
und gegen die Berechnungen der Bauverwaltung zum Ausdruck zu bringen. Auch steht

es dem Bewerber frei, selbstindige Gegenvorschlige zu machen. Dagegen ist fir die

Entwurfsbearbeitung jedenfalls der seitens der Bauverwaltung ermittelte Warmebedarf als
Grundlage beizubehalten.

In den Zeichnungen sind, in Erginzung oder Abinderung der seitens der Bauver-
waltung gemachten Vorschlige, darzustellen: die Lage der Rauchréhren, der Luftkanile,
ihrer Ein- und Ausstromungséfinungen, sowie der Frischluftentnahmestellen, die Lage der
Sammelheizapparate und der Riume fiir Brennstoffe, die Anordnung der Rohrleitungen
unter Angabe der Kompensationsvorrichtungen, der Hauptventile und der Expansionsgefilse,
sowie der Stellung der Heizkérper.

Bei Luftheizungen ist die Lage der Frischluft-, Abluft- und Umlaufkandle anzugeben
und bei etwaiger Wahl von Vorrichtungen zur Mischung kalter und warmer Luft deren
Wirkung und Betrieb durch Zeichnung und Beschreibung zu erldutern.

Je nach den ortlichen Verhéltnissen und der Art der Feuerungsanlagen sind der ge-
eignetste Brennstoff und die voraussichtliche Temperatur der abziehenden Rauchgase zu
bezeichnen; auch ist anzugeben, welches Bedienungspersonal zum ordnungsmalsigen Betriebe
erforderlich ist.

An Einzelzeichnungen sind beizufiigen: Darstellung der Wirmeentwickler, Heizkorper,
Rohrverbindungen, Ventile, Gitter, Liftungsklappen, Kompensationsvorrichtungen, Expan-
sionsgefafse n. dergl. Hierzu koénnen vorhandene Drucksachen und FPausen verwendet
werden,
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2) Kostenberechnung,

Die Kosten der Anlage sind getrennt nach den etwa vorkommenden verschiedenen
Arten der Heizung und Liftung in einer ausfiihrlichen Berechnung zu veranschlagen.

Diese Kostenberechnung soll alle zur betriebsfihigen Herstellung der Anlage erforder-
lichen Leistungen und Lieferungen, auch die Betrige fiir Fracht- und Reisekosten um-
fassen, sofern nicht bestimmte Teile durch das Programm ausdriicklich ausgeschlossen sind.

Dagegen sind die Kosten fiir Stemmarbeiten, Herstellung des Mauerwerkes bei Luft-
heizofen, Kesseln, Kanilen u. dergl,, Verputzen der durch Mauern und Decken gefiihrten
1. einschl,
der dazu erforderlichen Baustoffe, auch fiir Schreiner-, Maler- und Lackiererarbeiten nichi

Rohren, sowie fiir Einsetzen und Verputzen der Liiftungsklappen, Schieber u, ders

in die Kostenberechnung aufzunchmen,
Der Bewerber hat

ienigen Nebenarbeiten, welche vor Beginn der Montierung der Heizunesanlage zur Aus-
J 4 ’ (=] & 5 g i

fir die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Zeichnungen zu den-

fithrung gelangen, die volle Verantwortung zu iibernehmen, desgleichen auch fiir die rich-
tige Ausfithrung der wihrend der l\]oulivrung- nach seinen Zeichnungen oder Angaben
herzustellenden Nebenarbeilen, Bei Ansatz der Preise ist hieraufl Riicksicht zu nehmen,

Die fiar die einzelnen Bestandteile, wie fiir Kessel, Luftheizofen, Heizkorper u. dergl,,
gewdhlten Wandstarken sind sowohl in den Einzelzeichnungen als in der Kostenberechnung
genau anzugeben.

Alle Wirmeentwickler und Heizapparate sind nach der Heizfliche und dem Gewicht;
und zwar getrennt von den Kosten der Aufstellung, in Ansatz zu bringen, Alle Rohr-
leitungen sind mit dem inneren und dufseren Durchmesser und einschliefslich des Verlegens
und des Dichtungsmaterials sowie eines Anstriches mit Mennige aufzunehmen, die Form-
sticke, Lagerungs- und Befestigungsteile in einem bestimmten prozentualischen Verhilt-
nisse zum Gesamtpreise der Rohrleitungen anzugeben. Die Wérmeschulzumhiillungen sind
nach dem Lingenmals und dem #dulseren Durchmesser der zu umbhiillenden Rohre zu be-
rechnen.

Geschmiedete und gufseiserne Gitter, Drahtgitter, Klappen und Schieber, Expansions.
gefifse und Saugkappen fiir Abzugsschichte sind nach Stiickzahl, Mafls und Wandstirken
aufzufiihren.

Die Kostenberechnung ist nach folgenden Titeln zu ordnen:

Tit. 1. Wairmeentwickler (Kessel, Luftheizapparate u. dergl) mit allem Zubehor,

einschl. der zur Ausriistung gehorigen Thermometer und Pyrometer.

Tit, 11. Heizkorper mit allem Zubehor, einschl. der Regelungsvorrichtungen fiir die

Wiarmeabgabe.
Tit. 1II. Rohrleitungen, Mauer-, Decken- und Schutzhiilsen, Wirmeschutzmasse.
Tit. IV. Expansions

efalse, Kondenstopfe, Hauptventile, Reduktionsventile.

Tit, V. Regelungsvorrichtungen fiir Luftkandle nebst Gittern, Filtern, Saug-
kappen u. s. w.

Tit. VI. Insgemein,

111. Technische Vorschriften fiir die Bearbeitung der Programme und Entwiirfe.

1) Grad der Erwarmung und Stirke dvls Luftwechsels in den einzelnen Riumen,

Als Warmegrade sind in der Regel vorzuschreiben:

WareRgankenzanmer « . o 4w w A n s o e s b S22 GradtC
% Greschaftgs und SAWORRTRUNIE0 . S igssl f S S W i e SUrNIAD | A
» Sile, Hoérsdle und Haftriume, sowie Einzelzellen fiir Ge-

fangeRes et o ons ceiia ]

» Sammlungs- und Ausstellungsraume, Flure, Ginge und
Treppenhduser, je nach ihrer Benutzung und dem
auf ihnen stattfindenden Verkehr . . . . . . 12 bis 18 Grad C.
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Haftriume, welche lediglich zum gemeinschaftlichen Schlafen der Gefangenen dienen,

bleiben ungeheizt.
Der Berechnung ist ferner in der Regel ein Luftwechsel fit. Kopf und Stunde zu

Grunde zu legen, und zwar:
in Krankenzimmern fiir Erwachsene von etwa., . . . . . . 80 chm
» » » Kinder » T e e - ]
Rzl ha TZellon Vonterws et e s S a0
» Raumen fiir gemeinschaftliche Haft von. . . . . . . . 20

» Versammlungssilen, Horsdlen und Geschiftsraumen von . . 20
» Schulklassen, je nach dem Alter der Schiler von. . . + . 10 bis25¢m

Fiir Flure und Treppenhiiuser ist in der Regel stiindlich einhalb- bis einmaliger Luft-
wechsel vorzusehen. Dienen die Flure zum zeitweiligen Aufenthalt einer grofseren Anzahl
von Personen, so ist stiindlich ein zweimaliger Luftwechsel erforderlich

Simtliche angegebene Werte gelten nur fiir Rdume, bei denen eine Uberheizung
durch Warmeabgabe der Insassen oder durch die Beleuchtung nicht zu befiirchten steht
oder bei Erwirmung der Ridume durch Luftheizung kein grofserer Luftwechsel erforderlich
wird. In diesen Fillen ist eine besondere Berechnung fiir den Luftwechsel aufzustellen.

In Aborten und anderen Riumen, in denen sich iible Geriiche oder Diinste ent-
wickeln, ist unabhéngig von der Entliftung der iibrigen Bauteile die Berechnung der Ab-
luftkanile thunlichst fiir einen finffachen, mindestens aber fiir einen dreifachen Luftwechsel
durchzufiithren.

2) Berechnung der Wirmeverluste.

Fiir die Berechnung der Warmeverluste sind folgende Temperaturen in Ansatz zu

bringen:

fiir ungeheizte, bezw. nicht téglich geheizte, abgeschlossene Raume

im Keller und in den iibrigen Geschossen . . . . . . . — o Grad C
fiir ungeheizte, ofter von der Aulsenluft bestrichene Raume, wie

Puirchfabiten, Vorhallen und - VOrfBre o= w ol erre o L e Sm G SRS Sk
fiir unmittelbar unter der Dachfliche liegende Ridume bei Metall-

und Schieferdichern . . . . . . S I e e 1) e
bei dichteren Bedachungsarten, wie Ziegel, Ho]zcmm-nt N e e — e i

Bei Dauerbetrieb der Heizung sind die stiindlichen Wirmeverluste fur 1t Grad C.
Temperaturunterschied und 1 9™ Fliche, wie folgt zu berechnen:

bei vo lcm Ziegelmauerwerk von 0,2™ Stirke . . . 240 W. E,
» » 0,25 » » S e L
wo > 00T ., . 180
» » » » 0,51 » » AR s K [
B » B » 0,649 S B L 5 R
» » » » Q7> » o sy ABOEsy 8
» e W B O,}}tl B W B o 0,65 L
B » 1,08» B LR R R T
» » » » 1,16 » » W= T 3

Bei Quaderverblendung ist fiir die gleiche Gesamtwandstirke den vorstehenden Werten
ein Zuschlag von 15 [ hinzuzufiigen.

Bei vollem Sandsteinmauerwerk (Quader- oder Bruchstein)

von 080 Stitke . & =5 w0 20280 WiE,; von 0,80 Starke .. & . = 1,30 W, T:.,
00 p e e R g0 S SR 0 e 3 e el 73420 ;
» 0,50 » e e i e » 1,00 » » P e o | I e A
» 0607 » e A e L T et 1055 on semepmn I el U0

» 0,70 » » T SR L [) R » 1,20 » » pasbe Smeie = e (N DGY
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Bei Kalksteinmauerwerk sind vorstehende Werte um 10%, zu erhohen.
Bei Drahtputzwéinden von 4 Bis 6cm Startke . . . . . .. 3,00 W. E
» » T » e L e s R
> Balkenlagen mit halbem Winkelboden als Fuflsboden . 035 » »,
» » » » » s Decke . o o 0B0 » s

Bei Gewdlben mit massivem Fufsboden . . . . . - = 1,00 W. E,,
» » s Dielung dariiber als Fuflsboden . + . . 045> 2,
» » » » » U BT b S S S
» holzernen, tber dem Erdreich hohl verlegten Fulsboden 0,80 » »,
» desgl. in Asphalt verlegt . . . . Ew s . . . e 1,00 » 3,
s massiven Fufsbdden iiber dem Erdreich . . . . . . 1,40 » =,

w  einfachen Fencteris e e e nr iR 5,00 » =,

S (10_1 e lten » e ST NIRRT 7 S N e 230 » »,
» einfachen Deckenlichtern . . & ., . & + . & « - 5,30 2
» doppelten » R o e e e BN ey
BB e e T TR P SO T TS TR R ST B R A

Soweit erforderlich, sind die mit diesen Werten berechneten Warmeverluste durch
entsprechende Zuschlige zu erhéhen, wobei die Hohe der Riume, ihre Lage im Gebdude
und zu den Himmelsrichtungen, sowie die Art des Betriches und seine etwaigen Unter-
brechungen zu beriicksichtigen sind. Diese Zuschlige sind seitens der Bewerber zu be-
griinden und in die Berechnung aufzunehmen,

Bei Berechnung des Warmebedarfes fiir solche Rdume, welche neben hoher erwarmten
Zimmern oder Silen liegen, wie z B. fiir Flure und Génge, ist der durch die Warme-
abgabe der Trennungswinde entstehende Wirmegewinn von dem Warmeverlust in Abzug
zu bringen.

Bei Kirchenschiffen und #hnlich hohen, mit grofsen Abkihlungsflichen versehenen
Riumen, welche nicht tiglich geheizt werden, ist von der Berechnung der Wirmeverluste
Abstand zu nehmen. Es soll vielmehr bei den fiir solche Riume zu entwerfenden Zentral-
heizungen den Bewerbern iiberlassen bleiben, durch Erfahrungssitze nachzuweisen, dals eine

angemessene Erwdrmung programmgemals gesichert ist.

3) Berechnung des Luftwechsels.

Die Wahl der hochsten und niedrigsten Aufsentemperatur, bei welcher der erforder-
liche Luftwechsel erzielt werden soll, hat unter Beriicksichtigung der Bestimmung der Riume
zu erfolgen.

Die hochste dufsere Temperatur ist im allgemeinen anzunehmen zu:

-+ 25 Grad, sofern der Luftwechsel durch die Anlage sowohl im Winter, als im
Sommer erzielt werden soll (mehrstéckige Krankenhduser, Geschéftsrdume fiir parlamen-

tarische Versammlungen u. der
+ 1o Grad, sofern nur wihrend der Heizperiode die volle Liiftung verlangt wird
{einstockige Krankenhiuser, Schulen, Gerichtsgebaude, Versammlungs-, Kassenriume u. dergl.);
o bis + 5 Grad, sofern im Winter die volle Liiftung nur durchschnittlich erzielt zu
werden braucht (Wohnraume, gering besetzte Bureaurdume u. dergll

Der fiir die hochste dufsere Temperatur ermittelte Luftwechsel ist, sofern die Raume

nicht" gleichzeitig durch die einzufiihrende Luft erwarmt werden (Feuerluftheizung), jederzeit
der Berechnung der Kanalanlage zu Grunde zu legen.

Die niedrigste 4ufsere Temperatur ist malsgebend fir die Grolsenverhiltnisse des
Heizapparates behufs Erwirmung der Zuluft, Soll der volle Luftwechsel auch an den
kiltesten Wintertagen erzielt werden, oder wird die Erwirmung der Riume an den Luft-

Handbuch der Architektur. L s, 10




: Tabelle a zu I. 3. (Siche S, 142.)

Berechnung der stind-

I. 2, 3 s 5.
3 = o . Temperatur
Raum Abkiihlungsfliche

e und Grad C.
=

- b c d e a b c d e f

Bezeichnung

und Nummer

des Raumes

e D= - 2 P
| Beispiel fiir die Ausfullung
| I.|| Beratungszimmer | | | | :
(Eckzimmer) . . | B0 | 6,0 | 4,0 I20 N E:F.1 N | 2 1,4 204 2 o= : — | 420{ — 20|+ 40
E. F.| W. | 2a 1.4 294 2 .- — |- 20} —20 JI-4U
LT.| — | 25 15| 3,5 1 +z20{ 412/} 8
i AW, N.|50| 43 215 | t |5ss| 1562 051 |20 — 20440
il AW, W. | 60 ‘ 4,3 1258 | © | bss | 19,92 || 0,51 ||+ 20 — 20| f g0
| LW.| — [50| 48 215 | 1 |87 175 0 | 20|+ 12
! F. B — | 80| 6o |500 | 1| — | 800 — 20 +o
[ ‘ i
| o: | “Norraum-- . . . bo| 25| 40| BOIE, IF.! N, 23 d;4 204l 1 — || 12| —20[4-32
" Tl 25| Lss] 395 1 — ||==12|{--20|—8
lI AW.| N, | 25| 43 [10%] 1 0,51 || + 12| —20/4- 32
i LW.| — |50 43 [215 | =
I. W.| — 5,0 | 43 (215 1
F. B.| — ho| 25 125 | 1 | |
)

| Bemerkung: Die Spalten 1—j7 sind von der Bauverwaltung, die iibrigen Spalten von den Be-
werbern auszufiillen. Die Zahl in Spalte 7 wird erhalten durch Multiplikation der Zahlen in Spalte
1 3 h, 5 ¢c und 6,

Fiir die Hohe einer lotrechten Wand ist die ganze Geschofshohe anzusetzen.

wechsel gekniipft, so ist die Temperatur gleich der niedrigsten Aufsentemperatur, fiir welche
die Heizanlage bestimmt ist, anzunehmen,

Im allgemeinen ist mit Ausnahme der Luftheizung eine Beschrinkung des Luft-

wechsels bei niedrigen Kailtegraden zuldssig und fir die Liiftungsanlage eine niedrigste

Aufsentemperatur von etwa — 5 bis — 10 Grad anzunehmen.

4) Allgemeine Forderungen fiir alle Heizungsarten.
i a) Raume, welche nach entgegengesetzten Himmelsrichtungen liegen oder den herr-
schenden Winden besonders ausge

setzt sind, miissen in der Regel an getrennte Heizsysteme,
i bezw. Rohrstringe angeschlossen werden.

i b) Um Rauchbeldstigung zu verhiiten, miissen Einrichtungen zur mbglichst voll-
i standigen Verbrennung des Rauches vorgesehen werden.

c) Fiir die Kessel- und Heizkammern sind zweckmiifsige Vorkehrungen zum Reinigen
zu treffen, auch geeignete Apparate anzuordnen, durch welche die Temperatur des Wassers,
der Heizluft, sowie der Druck des hochgespannten Dampfes von aufsen sicher ersehen
werden kénnen. Um die Temperatur der abziechenden Rauchgase messen zu kénnen, sind
Hilsen zum Einsetzen von Pyrometern oder hochgradigen Thermometern vorzusehen.

]
|
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lichen Wéarmeverluste.
-__-_-I
| —— ——— — — — —
6. 7 8. 0. 10, Skizze zum Zahlenbeispiel,
Wiirmeeinheiten Zuschli
z Luschlage =i
ohne Zuschlige = S
e R | summe der n
c | b ¢ || a | b Wirme- 5
o , g einheiten e
i a vireahl dap |BUREEH. £ 1
t E | einschl. der :Jeratrﬁmgs: 2
:%: | & Zuschlige Zimmer
] Al | +20° +20°
{
der Spalten 1 bis 7.
| i
40 5,00 || 1176 = 038
40 500 ||1176| - — | Flurgang 12
-8 2,00 60| — -—
. 40 1,10 687 | — -
i |
40 1,10 876 | — =
- 3 1,30 185 — —
. 20 | 0,35 210 — —
zimmer
o
32 5,00 470 = s +20
8 2,00 — | 60 | —
. 32 LW | 275 — | —
8 1,30 — | 185 | — |
| |
8 1,30 — |22 | —
12| 0,35 53| = | — |
) |

708 | 460 | 4370
—_— I
’ > 329

Es bedeuten: E, F. Einfache Fenster, D. F.
Doppelfenster, I. T, Innenthiiren, A. T. Aufsenthiiren,
I. W, Innenwiinde, A. W. Ausenwiinde, F. B. Fufs-
boden, D. Decken, E, O. Einfache Deckenlichter
D. 0. Doppelte Deckenlichter. -

d) Kessel- und Luftheizofen miissen zur Vornahme von Ausbesserungen oder zur Er-
neuerung moglichst bequem aus der Ummantelung und aus dem Gebaude entfernt werden
koénnen.

e) Die nicht zur unmittelbaren Warmeabgabe bestimmten Leitungsrohren sind zur Ver-
hiitung von Wirmeverlusten oder Frostschiden mit schlechten Wirmeleitern zu umkleiden.
Uber die Einzelheiten dieser Umkleidungen ist in den Erlduterungen und in der Kosten-
berechnung das nihere anzugeben.

f) Bei Fiihrung der Rohren durch Decken und Winde sind Vorkehrungen zu treffen,
welche verhiiten, dafs an diesen Stellen durch die Bewegung der Rohren der dichte Schlufs
beeintrichtigt und der anstofsende Mértelputz gelost wird. Verbindungsstellen dirfen nicht

im Inneren von Mauern oder Decken liegen,

5) Besondere Forderungen fir einzelne Heizungsarten.
Feuerluftheizung,
a) Bei der Konstruktion der Luftheizofen ist Wert aut die Méglichkeit des Aus-

wechselns einzelner Teile zu legen.
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Die Ofen miissen eine Heizfliche von solcher Grofse erhalten und so konstruiert
werden, dals bei vorschriftsmifsigem Betriebe ein Erglihen der Eisenteile nicht eintritt,

bezw. ein Verbrennen der in der Luft enthaltenen Staubteile an den Heizflichen aus-

geschlossen ist,

Samtliche Verbindungsstellen missen so dicht schliefsen, dals ein Austreten des
Rauches oder schidlicher Gase in die Heizkammern nicht moglich ist. Ferner ist darauf
s ausdehnen

zu achten, dals die Eisenteile sich unbeschadet der Dichtigkeit des Verschlusse
dchen von Staub mit Leichtigkeit von der Heiz-

kénnen, und dafs die Reinigung der Heiz
kammer aus erfolgen kann. Die Reinigung der Rauchziige mufls sich dagegen von einem
Raum aufserhalb der Heizkammer, welcher mit der Zufiihrung frischer Luft in keinem Zu-
sammenhange steht, bewirken lassen., Die Einsteigethiir zur Heizkammer ist doppelt aus
Eisen herzustellen.

b) Die Lage und Verteilung der Ausstrémungsoéfinungen, sowie ihre Hohe iber dem

Fulsboden sind seitens der Bewerber so zu wihlen, dals bei gleichméilsiger Erwirmung des

Raumes eine Beldstigung der Insassen durch Luftbewegungen nicht eintreten kann, An
den Ausstromungséffnungen sind Leitbleche so anzubringen, dafs ein Beschmutzen der
Winde thunlichst verhindert wird. Die Kanile zur Abfiihrung verbrauchter Luft erhalten
in der Regel je eine ("_')ffmmg in der Nahe des Fulsbodens, bezw. der Decke. Die oberen
Offnungen sind namentlich dann erforderlich, wenn Gasbeleuchtung vorgesehen oder die
Entwickelung zu hoher Warmegrade zu befiirchien ist. Fiir die Handhabung dieser Abluft-
offnungen sind in der Betriebsvorschrift 1V, 2z besondere Bestimmungen zu treffen.

c) Die Temperatur der in die Riume eintretenden Luft darf 45 Grad nicht tber-
schreiten. Die Bestimmung der Geschwindigkeit und die genauere Ermittelung der Tem-
peratur der einstrémenden Luft bleibt der Berechnung des Bewerbers vorbehalten.

Bei grofsen Riumen empfiehlt es sich, mehrere Zu- und Abfiihrungskanile anzulegen
und, sofern thunlich, ihren Anschlufs an getrennte Heizsysteme vorzusehen,

d) Bei der Einfithrung der frischen Luft in die Heizkammern sind die unterirdischen
Kanile auf méglichst geringe Lingen zu beschrinken. Um Storungen durch Wind thun-
lichst vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Luftentnahme an zwei entgegengesetzten Stellen
derart anzuordnen, dafs je nach der Windrichtung die Luft von der einen oder der anderen
Seite den Luftheizofen zugefithrt werden kann,

e) Zur Reinigung der frischen, kalten Luft von Staub sind, wenn irgend moglich,
geniigend grofse Staubkammern vorzusehen und Gitter aus Drahtgaze, Filter oder Staub-
finger aufzustellen, Diese Vorrichtungen miissen bequem  zuginglich sein und behufs
Reinigung leicht entfernt werden kénnen.

f) Die Luft in den Riumen soll vor der Benutzung bei vollem Liiftungsbetriebe auf
einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 350 °, gesiittigt werden kénnen. Die hierzu erforder-
lichen Einrichtungen sind von den Bewerbern durch Zeichnungen und Beschreibung zu
erldutern.

Heilswasserheizung.
a) Die Heizanlage ist so zu berechnen, dafs zur Erzielung der vorgeschriebenen
Wirkung das Wasser nicht iber 130 Grad C. erwirmt wird.

b) Die Heizéfen sind so herzustellen, dafs-die Feuerschlangen zur Ausbesserung oder
Erneuerung ohne wesentliche Beschidigung ™ des Mauerwerkes herausgenommen werden
konnen.

c) Die Rohren miissen iberall leicht zuginglich sein und sollen, soweit thunlich,
nicht in die Fulsboden verlegt werden.

d) Rohrsysteme, welche zar Erwirmung kalt liegender Liftungsschlote dienen oder
sonst der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt sind, miissen statt mit Wasser mit einer anderen
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geeigneten, schwer gefrierbaren Flissigkeit gefiillt werden. Derartige Flissigkeiten diirfen
die Rohrenwandungen nicht angreifen und keine Krystalle absetzen,

e) Bei Biegung der Réhren um 180 Grad miissen schleifenférmige Erweiterungen
vorgesehen werden, wenn die parallel laufenden Rohren weniger als 8 °™ voneinander ent-
fernt sind.

f) Die ganze Anlage muls einschliefslich der Feuerschlangen im kalten Zustande
einen Probedruck von 150 Atmosphéren aushalten kénnen, ohne Undichtigkeiten zu zeigen,
Warmywasserheizung und Dampfwasserheizung,

a) Die Konstruktion der Kessel mufs unter Angabe der wichtigsten Blechstirken in
allen Einzelheiten durch Zeichnungen dargestellt werden, welche zugleich die Einmauerung,
die Anordnung des Rostes, der Feuerziige u. s. w. ersehen lassen.

{ Das Riicklaufrohr der Leitung darf an keiner Stelle von der Stichflamme der Feue-
rung getroffen werden.

b) Die Heizanlage ist so zu berechnen, dafs zur Erzielung der vorgeschriebenen
Wirkung das Wasser im Kessel nicht tiber 80 Grad C. erwirmt wird,

c) In den Bauzeichnungen ist die Lage der Rohren und der Kompensationen an-
zugeben, wihrend in besonderen Einzelzeichnungen die Verbindung der Réhren, die Kon-
struktion der Kompensationen und Ventile, sowie die Art der Fiihrung der Réhren durch
Winde und Decken darzustellen sind.

d) Von den Heizkorpern mii
Angabe der Materialien und der Blechstirken die Verbindungen und Anschlisse an die

n Zeichnungen beigefiigt werden, aus denen unter

Rohrleitungen ersichtlich sind.

Die Heizkorper sind so herzustellen, dafs sie ohne Beschidigung der Rohrleitungen
und Winde abgenommen werden konnen.

Die Ventile sind in der Regel nicht mit festen Handridern oder Griffen, sondern
mit Aufsteckschliisseln zu versehen.

Die Ventile derjenigen Heizkérper, welche bei zeitweiligem Abschlufs der Gefahr des
Einfrierens ausgesetat werden, sind so zu konstruieren, dafs eine vollige Unterbrechung des
Wasserumlaufes nicht eintreten kann, Um eine Verunreinigung der Winde iiber den Heiz-
korpern zu verhiiten, sind Vorkehrungen zur Ablenkung der Luft zu treffen.

e) Die Expansionsgefifse, welche mit Signal- und Uberlaufréhren auszustatten sind,
miissen gegen Einfrieren durch Verkleidungen geschiitzt werden. Unter jedem Expansions-
gefils ist ein Sicherheitshoden mit Wasserableitung vorzusehen,

f) Ob Reservekessel erforderlich sind, ist in jedem Falle besonders zu erwiagen. Im
allgemeinen kann bei Anlage mehrerer Kessel von der Beschaffung eines Reservekessels ab-
gesehen werden. Die gesamte Kesselfliche ist alsdann so zu bemessen, dafs bei der Aus-
schaltung eines schadhaften Kessels mit den tibrigen der Wirmebedarf durch Verlangerung
der Heizzeit ohne Schwierigkeit erzielt werden kann,

g) Die gesamte Anlage ist so herzustellen, dafs sie nach der Vollendung, ohne Un-
dichtigkeiten zu zeigen, einer Druckprobe mit kaltem Wasser unterworfen werden kann.
Bei dieser Probe ist ein Druck anzuwenden, welcher den im gefiillten System vorhandenen
Druck der Wassersiiule in der Regel um 21/, Atmosphiren iibersteigt.

Dampfheizung und Dampfwasserheizung.

a) Die Konstruktion der Kessel mufs unter Angabe der wichtigsten Blechstirken in
allen Einzelheiten durch Zeichnungen dargestellt werden, welche zugleich die Einmauerung
sowie die Anordnung der Roste und der Feuerziige, die Vorkehrungen zur selbstthitigen
Regelung der Feuerung, die Speisevorrichtungen, die Standrohre und sonstige Konstruktions-
teile ersehen lassen,
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b) Die Dampfspannung innerhalb der Verteilungsleitung soll 1 Atmosphire Uber-
druck nicht tbersteigen. Vom Dampfkessel bis zur Verteilungsleitung kann eine Dampf-
spannung bis zu 5 Atmosphiren Uberdruck gestattet werden. Die alsdann erforderlichen
Reduktionsventile sind in jedem Falle mit dahinter liegenden Sicherheitsventilen auszustatten.
Bei Dampfniederdruckheizung darf die in den Kesseln und der Leitung vorhandene
hochste Spannung wihrend des Beharrungszustandes 1f; Atmosphire nicht iibersteigen.
c¢) Die Heizung ist so zu konstruieren, dafs storendes Gerdusch, Pochen und Knallen
in den Rohrleitungen und Heizkorpern nach dem Anheizen nicht vorkommt.
d) Die bei der Warmwasserheizung unter ¢, d und f angefiibrten Bestimmungen gelten
auch hier. Im dbrigen ist dafiir zu sorgen, dafs eine gent

rende Zahl von Kondenstopfen
aufgestellt wird und die Heizkérper in den Zimmern mit Vorkehrungen zum Entleeren und
Nachfiillen versehen werden, sofern nicht durch geeignete Vorrichtungen der Wasserstand
selbstthitig auf bestimmter Hohe gehalten wird.

e) Die Anlage ist so herzustellen, dals sie nach Vollendung einer Druckprobe, und
zwar bei Hochdruckdampfheizungen mit dem doppelten Betriebsdruck, mindestens aber
mit einem Druck von 4 Atmosphiren, bei Niederdruckheizungen von 3 Atmosphiren Span-
nung, ohne Undichtigkeiten zu zeigen, unterworfen werden kann. Fiir die Druckprobe der
Dampfkessel von Hochdruckheizungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

IV. Allgemeines.
1) Verfahren bei Vornahme von Druckproben und Probeheizungen.

a) Die erforderlichen Druckproben sollen im Beisein des Unternehmers oder seines
Vertreters vorgenommen werden. Die hierzu notigen Hilfskrifte, Pumpen, Manometer
u. dergl. hat der Unternchmer auf seine Kosten zu beschaffen. Beteiligt sich der Unter-
nehmer auf Einladung weder persénlich, noch durch einen Vertreter an der Druckprobe,
so begiebt er sich jeden Einwandes gegen den seitens der Bauverwaltung festgestellten
Befund.

b) Sobald die Heizung nach ihrem iHufseren Ansehen von der Bauverwaltung fir sach-
gemils hergestellt crachtet wird, ist thunlichst bald festzustellen, ob die Anlage im all-
gemeinen den Vertragsbedingungen entspricht. Zu diesem Zweck ist eine erste Probe-
heizung von geniigender Dauer vorzunehmen. Zu dieser hat der Unternehmer unentgeltlich
die notigen Mannschaften zu stellen, wihrend das zur Fiillung der Kessel und der Leitungen
erforderliche Wasser, sowie die Brennstoffe von der Bauverwaltung geliefert werden.

¢) Um endgiltig festzustellen, ob die vorgeschriebene Wirkung erzielt wird, soll inner-
halb des ersten Winters, nachdem das Gebiude in regelmifsige Benutzung genommen
worden ist, eine zweite, etwa achttigige Probeheizung vorgenommen werden. Erweist sich
hierbei die Anlage den Bedingungen des Vertrages entsprechend, so soll die Gewihr-
leistungszeit, deren Dauer in den besonderen Vertragsbedingungen vorzusehen, jedoch im
allgemeinen nicht tiber drei Jahre auszudehnen ist, vom Tage der vorerwahnten ersten
Probeheizung an gerechnet werden., Innerhalb dieser Frist sind die zur Erzielung des ver-
tragsmifsigen Zustandes etwa erforderlichen Nacharbeiten stets so schnell als moglich aus-
zafithren und in ihrer Wirkung zu erproben, widrigenfalls die Gewihrleistungsfrist so lange
um je ein volles Jahr verlingert werden kann, bis der vertragsmiifsice Zustand erreicht ist.

2) Betriebsvorschrift.

Fir die Bedienung der Heizung hat der Unternehmer im Einvernchmen mit der
Bauverwaltung Vorschlige zu einer »Betriebsvorschrift« auszuarbeiten, Hierbei sind zu
berticksichtigen: die Bedienung der Feuerungen und Rauchverbrennungsvorkehrungen, die
Behandlung der Warmeentwickler und ihrer Ausriistung, sowie der Heizkorper, Luftfilter,
Luftbefeuchtungsapparate, Kanalverschliisse u, dergl. Zugleich sind in die Betriebsvorschrift
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Anweisungen beziiglich der Reinigung aller Teile der Heizanlage und zur Verhitung von
Frostschiiden aufzunehmen.

Mit allen diesen Obliegenheiten hat der Unternehmer das Bedienungspersonal wiih-
rend der Probeheizungen vertraut zu machen.

Nach dem vorstehenden werden sich die technischen Vorschriften fiir den
Einzelfall immer leicht aufstellen lassen. In allgemein giltiger Form solche
Vorschriften aber hier zu geben, ist unmoéglich, weil die Verhiltnisse des jedes-
maligen Baues auf die Fassung der Vorschriften von zu grofsem Einflufs sind.
Deshalb seien hier nur beispielsweise die Vorschriften fiir die Heiz- und Liiftungs-
anlage des Chemischen Laboratoriums der Technischen Hochschule zu Berlin-
Charlottenburg mitgeteilt, um einen Anhalt fiir die Abfassung zu geben, ohne
dieselben aber als etwa allgemein mustergiltig hinstellen zu wollen. Die An-
lage ist eine Dampfluftheizung.

§ 1. Fiir die Zeit der Ausfiilhrung der Arbeiten und der Anlieferung der Materialien sind fol-
gende Termine im allgemeinen als mafsgebend anzunehmen.

Das Gebidude soll im Jahre 1882 begonnen und teils noch in demselben, teils im folgenden
Jahre unter Dach gebracht werden. Die Heizungs- und Liiftungsanlage ist dann im Jahre 1883 und
1884 so auszufithren und zu vollenden, dafs sie bis zum 1. Oktober 1884 betriebsfihig ist. Hiernach
sind alle Arbeiten und Lieferungen einzurichten; im speziellen ist jedoch der Fortschritt der iibrigen
Jauarbeiten fiir die Aufstellung und Befestigung der einzelnen Teile mafsgebend; es bleibt der Bau-
leitung iiberlassen, je abteilungsweise Einzeltermine innerhalb der Grenzen der allgemeinen Termine
festzustellen, wobei bestimmend ist, dafs alle Arbeiten des Unternehmers so rechtzeitig angefertigt und
aufgestellt werden miissen, dafs andere Arbeiten dadurch nicht benachteiligt werden.

Die Bauverwaltung ubernimmt iibrigens keine Gewihr fiir die Einhaltung der oben benannten
allgemeinen Fristen; es soll vielmehr der Fortgang der iibrigen Bauarbeiten auch fir die Ausfihrung
der Heizungs- und Liiftungsanlage mafsgebend sein. Deshalb hat sich der Unternehmer stets iiber
den Fortgang jener Baunarbeiten selbst zu unterrichten,

§ 2. Sollte der Unternchmer die Lieferung der Materialien und die Ausfithrung der Arbeiten
nicht simtlich nach den in § 1 gegebenen Bedingungen ausfiihren, so werden fiir jeden Tag, um welchen
jeder einzelne Termin iberschritten wird, 100 Mark von seinem Guthaben in Abzug gebracht,

§ 3. Die Ausfiihrung geschieht nach Mafsgabe des von dem Unternehmer bearbeiteten revi-
dierten Entwurfes, Es sind dabei die von der Revisionsinstanz angeordneten ;"\n[!crutmun, bezw. Er-
giinzungen zu beriicksichtigen. Alle fir die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen und Details
sind von dem Unternehmer im Einverstiindnis mit der Bauleitung auszuarbeiten, Der letzteren wird
vorbehalten, iiber die Hufsere formale Gestaltung der sichtbaren Teile besondere #eichnungen an-
zufertigen, welche dann fiir die Ausfithrung mafsgebend sind, Die Ausfiihrungsarbeiten und Liefe-
rungen des Unternehmers erstrecken sich auf alle Heizvorrichtungen, Rohrleitungen, Kessel- und Ma-
schinenanlagen, Zu- und Abflufsgitter, Regelungsklappen, Umkleidungen der HeizkGrper und der Ver-
gitterung und Verdeckung der Heizrohrschlitze u. s. w. mit Einschlufs aller zur Aufstellung und An-
bringung der Gegenstinde notwendigen Nebenteile und des Zubehdrs, als Haken, Klammern, Schrauben,
Schellen u. s, w., sie mogen Namen haben, welche sie wollen. Ausgeschlossen von den Leistungen
des Unternehmers sind nur die Herstellung der Luftkanile in den Mauern und alle zur Ausfilhrung
derselben erforderlichen Mauer-, Zimmer- und sonstigen Arbeiten; ferner die zur J_)ul'chﬁihl‘lmg der
Rohrleitungen durch die Mauern notwendigen Stemmarbeiten, das Einstemmen und Einmauern der
Holzklétze zur Befesticung der Gitter u. 5. w. in den Mauern, das Einsetzen und Vermauern der Liif-
tungs- und Heizungsgitter, sowie der Regelungsklappen. Der Unternehmer hat fiir alle diese Arbeiten
iibrigens frithzeitig die notwendigen Angaben, jedenfalls noch vor der Auffihrung der betreflfenden
Mauern zu machen, damit von seiten der Bauleitung die ndtigen Vorkehrungen getroffen werden kionnen,
Sollte der Unternchmer in Beszug auf diese Angaben siumig sein, so hat er die erforderlichen Ar-
beiten selbst auf eigene Kosten ohne besondere Vergiitung auszufiihren. Besonders bemerkt wird,
dafs das Einstemmen der Licher in die Mauern zur Anbringung von Eisenteilen u. s. w. nach Angabe
des Unternehmers bauscitig geschieht, dafs aber das Einsetzen und Befestigen dieser Teile in dem
Mauerwerk, sowie die Lieferung des Befestigungsmaterials Sache des Unternehmers ist und dafiir be-

sondere Vergiitungen nicht geleistet werden. Ausgenommen hiervon ist, wie oben bemerkt, das Ein-
stemmen der ]'_l“ll'llln,f:‘f-'k};q}p[:n, -Kappen und -Gitter und der Verschliisse der Rohrschlitze, welche
unter Leitung des Unternehmers bauseitig eingestemmt und befestigt werden,
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§ 4. Der Unternchmer hat alle die von ihm zu liefernden Teile, namentlich die Heizapparate
und die Rohrleitungen, so anzulegen und zu konstruieren, dafs bei etwaigen R eparaturen ein Losnehmen
ohne Schwierigkeit und ohne Beschidigung anderer Bauteile, als des Wandputzes und des Anstriches,
méglich ist. In die Rohrleitungen u. s. w. sind zu dem Zweck die nitigen Kompensationseinrichtungen,
Langmuffen und Flansche u, s. w. einzulegen. Alle vom Unternechmer zu licfernden Teile sind in
bester, solidester Weise nach allen Regeln der Technik zu konstruieren und auszufithren, Besonders
bemerkt wird, dafs alle Verbindungsstellen der Rohrleitungen in dauerhaftester Weise ausgefiithrt wer-
den miissen und die Ventile mit metallischen Ventilsitzen durchaus dichtschliefsend zu versehen sind,

§ 5. Der Unternchmer hat fir die Dauerhaftigkeit und Zweckmi

igkeit der Ausfithrung der

gen nach Mafsgabe der in der Erliuterung zum bauseitigen Entwurf in der Abteilung »Farantie

Heizan
gegebenen Festsetzung Gewihr zu leisten und fiir die richtige Erfillung des abzuschliefsenden Ver-
trages als Kaution 1, der Gesamtsumme der Kosten, also .. ... Mark nach Abschlufs des Kontrakts
in depositalfihigen Wertpapieren zu hinterlegen. Die Kaution bleibt bis zum Ablauf der Garantiezeit

festgelegt.

§ 6. Der Unternehmer hat die Heizungs- und Liiftungsanlage nach Vollendung derselben
und nach Vollendung des Gebiudes zu einer von der Bauleitung zn bestimmenden Zeit in Betrieb zu
setzen und wihrend 8 Wochen im Betricbe zu erhalten, wobei ihm das erforderliche Heizmaterial ge-

gewandten Maschinisten, Er hat wih-

stellt wird, mit Ausnahme eines

liefert und das Hilfspersonal
rend dieser Zeit die von der fiskalischen \-'u1:.w:1]i1|t1;: angestellten Heizer u. s. w. im Betrieb zu unter-
weisen, Der Unternehmer hat sodann die Uberwachung des ordnungsmifsigen Betriebes der Anlage
wihrend einer Jahresheizperiode zu iibernehmen. FEine Vergiitung fiir diese Bemiihungen steht ihm
nicht zu, Derselbe hat fiir die ganze Zeit der Ausfihrung des Baues das vom Lokalbaubeamten fiir
erforderlich erachtete technische Personal, soweit es sich auf die Ausfiihrung der Heiz- und Liiftungs-
anlage bezieht, im Gebdude unentgeltlich zu unterhalten, um jederzeit vollstindig geniigende Auskunft
iiber alle Einzelheiten der Anlage geben zu kdnnen,

§ 7. Fiir Beschidigung an Biumen, Ziunen, Gebindeteilen, Materialien u. s, w., welche seitens
der Leute des Unternchmers auf der Baustelle veriibt werden sollten, ist derselbe allein verantwortlich,

§ 8. Spiitesten; 6 Wochen nach Sehlufsabnahme der iibernommenen Leistungen hat der Unter-
nehmer die Kostenrechnung der Bauleitung einzureichen; moglichst innerhalb der folgenden 8 Wochen
soll dann die Schlufszahlung erfolgen.

§ 9. Jeder Unternehmer bleibt 6 Wochen, vom Tage des Verdingungstermins an gerechnet, an
seine Offerte gebunden.

Diese Bedingungen weichen in mancher Beziehung von den vorher-
gegebenen Vorschriften ab, besonders aus dem Grunde, weil seitens der Bau-
leitung der Verdingung ein genereller Entwurf zu Grunde gelegt war, dem
aufser den notwendigen Zeichnungen und Tabellen auch eine genaue Be-
schreibung beigefiigt wurde. Der Bewerber hatte nunmehr nach Mafsgabe des
in jenen Anlagen erliuterten Bediirfnisses einen eingehenden Entwurf aus-
zuarbeiten, denselben durch die erforderlichen Zeichnungen in allen Teilen voll-
stindig klarzustellen und in einer Erliuterung die gewahlte Konstruktion zu
beschreiben, zu begriinden und zu veranschlagen, sowie sich zu verpflichten, fir
die veranschlagte Summe die Arbeiten bedingungsgemifs auszufiihren,

In die vertragsmifsigen Preise eingeschlossen sind die zum Schutz gegen
Frost erforderlichen Rohrumhiillungen, der Bedarf an Loétzinn, Blei, Dichtungs-
und Feuerungsmaterialien, die zur Befestigung der Rohre an den Winden not-
wendigen Blechkloben, Rohrhaken, Diibel und Schrauben, sowie das Vorhalten
aller Gerite, Riistungen und Werkzeuge und die Ausfiihrung der Druckproben,
Ausgenommen ist der zur Dichtung der Thonrohrleitungen erforderliche Thon-
und Cementbedarf. Alle Stemmarbeiten werden seitens der Bauleitung aus-
gefiihrt.

Der Offerte sind als Probestiicke beizufiigen:

Fir die Gasleitung: 1 Rohrstiick 20 lang mit 20™» innerem Durchmesser,
1 Langgewinde, 1 Kreuzstiick, 1 Rohrhaken und 1 Deckenscheibe;

fur Wasserzu- und -Ableitung: 1 Stiick Bleirohr 20 » lang mit 20™® innerem

—
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Durchmesser, 1 Niederschraubauslauf, 1 gufseisernes Ausgufsbecken, 1 Gufsrohr
von 100mm lichter Weite und ein Thonrohr von 150mm innerem Durchmesser.

Ferner ist ein vollstindiges Preisverzeichnis einschl, der Arbeitspreise bei-
zulegen, dessen Angaben fiir die Bezahlung etwaiger aufservertragsmifsiger
Arbeiten mafsgebend sein sollen.

Zu allen Arbeiten darf nur das beste Material verwendet
Gewicht der Bleirohre mufs dem in den Vorschriften der Wasserwerke fiir
Uberlassung des Wassers angegebenen entsprechen.

werden. Das

Fiir Berlin sind folgende Mindestgewichte vorgeschrichen:

Bleirohr mit 12 mm Durchmesser 2,2 kg [fiir 1 m,
> » 20 » B 38 » » L3,
% » 25 » » G wol s,
» » 30 » » T ALl oy
] » 40 » ¥ 100 Bt S s g

Fiir die gufseisernen Rohre nebst dazu gehdrigen Schiebern, Hihnen, Ven-
tilen u. s. w. sind die »Normalien des Vereins deutscher Ingenieure und des
Vereins der Gas- und Wasserfachmianner Deutschlands«?®) mafsgebend.

Hiernach ist fiir Muffenrohre bestimmt:

Wa der Muffe Gewich
J.il,"ilﬁl" i ; Baulinge —— | fiir 1m Rohe fiir 1 m Baulinge
ayRlte i Atmosphiren Weite Hak | ausschl, Muffe LM cinschl Muffe
40 8 2 69 74 8,7 2,00 10
b0 8 2 81 | 11),58 2,60 12
60 8.5 3 91 80 13,20 3,18 14,5
70 8,5 8 101 82 15,195 8.7 16,5
80 9 o 112 B3 18,25 1 20
90 9 3 122 26 20,50 22
100 9 3 133 88 22,32
195 10 3 158 91 28,04
150 10 5 185 | 94
170 10,5 ] 211 a7
200 11 3 238 99 57
Millim, Meter Millim, % Kilogr,

Dieselben miissen aus feinkdrnigem, zihem, grauem Eisen stehend, mit der

Muffe nach unten, gegossen sein.

Rohre mit blasigem Gufs, mit zugehdmmerten,

vergossenen, vernieteten oder verkitteten Lochern werden nicht angenommen,
Die Wandstdrken miissen gleichmifsig sein und diirfen keinen grifseren Stirken-

unterschied als hochstens 2mm
Achse abgeschnitten sein.

abblittern.

haben.

Die Enden

missen

rechtwinkelig
Die Asphaltierung innen und aufsen darf nicht

ZUr

Bei den schmiedeeisernen Rohren diirfen starke Kropfungen keine er-
kennbaren Strukturverinderungen hervorrufen; zugleich diirfen die Biegungen
keine Querschnittverengungen ergeben oder gar das Offnen der Schweifsnaht
Die Verschraubungen der Niederschraubhihne sind mit Gegen-
Die metallenen Verbindungsstiicke, welche in die Blei-
rohre eingeldtet werden, miissen gut verzinnt sein.

veranlassen.

muftern zu versehen.

Die Thonrohre miissen gut gedreht, scharf gebrannt und innen und aufsen
mit einer gleichmifsigen, sdurefesten Salzglasur versehen sein,

23) Siehe Teil 1, Band 1, erste Hilfte (Abt. I, Abschn. 1, Kap. ) dieses sHandbuchese.

Sie

miissen

¢) Material.
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gleichmifsig
iger Wandstirke und frei von Rissen, Héhlungen, Blasen u. s. w., sowie fiir
gkeiten undurchdringlich sein. Beim Anschlagen mit einem harten Gegen-
stande sollen sie hell klingen. Muffen- und Schwanzenden der Rohre miissen
genau rechtwinkelig zur Achse abgeschnitten sein. Die Muffen sind mit den
Rohren gleichzeitio an diese anzupressen, diirfen also nicht besonders angesetzt
sein. Auf der Innenseite miissen sie auf 7om Lénge, ebenso wie die Schwanz-
enden an der Aufsenseite, Rillen von dreieckigem Querschnitt haben.

Schmiedeeiserne Gasrohre sollen folgende Abmessungen und Gewichte
haben*%):

durchgesintert, hart, gerade und genau kreisrund, von gleich-

mal:
Fliis:

Lichte Weite. . . , 65| 10 13 16 | 19 9% 5 88 | 51 | 76 | Millim.
Auferer Durchm, . 14 1k 21,2 235 27.0 38,5 48,5 60 | 88 [ »
Gewicht fiir 1m . , 0,5 0,0 | 12 1.6 | B 2,6 3.7 4.5 6.3 | 11,3 | Kilogr.

Die Verwendung von schmiedbarem Eisengufs an den Verbindungsstiicken
ist untersagt. Fiir alle zusammengehorigen, nicht mit Griffen versehenen Hihne,
Verschlufsstiicke und Pfropfen soll derselbe Schliissel passen.

Die Ausfiihrung soll den Vorschriften der Gas- und Wasserwerke, sowie
den polizeilichen Vorschriften genau entsprechen, Die Dichtungen miissen gas-
und wasserdicht ausgefiihrt werden, wobei streng darauf zu achten ist, dafs Lt
material und Kitt nicht in das Rohr eindringen und Querschnittverengungen
hervorrufen. Alle unnétigen Jiegungen der Bleirohre sind zu vermeiden.

Die Dichtung der stehenden Thonrohre ist mit Teerstricken und fettem
Cementmortel, der liegenden mit Teerstricken und fettem blauen Thon so aus-
zufithren, dafs er noch einen dicken Wulst um die Muffe bildet. Im Grund-
wasser ist auch hierbei Cementdichtung zu wihlen. Ubrigens triagt der Unter-
nehmer fiir die Wahl der Dichtung allein die Verantwortung.

Die Gasrohre sind mit schwachem Gefille nach den Wassersicken hin,
die Wasser- und Entwiésserungsrohre mit stetiger Steigung zu verlegen, so dafs
weder Luft- noch Wassersiicke entstehen.

In den Rohrgriben miissen die Rohre auf dem gewachsenen Boden
liegen, so dafs nur die Muffen mit der Schaufel zu unterstechen sind, Das Zu-
fullen der Graben darf erst nach erfolgter Erlaubnis der Bauleitung und mufs
vorsichtig® geschehen., Der Boden ist festzustampfen und einzuschlimmen. Das
hierzu nétige Wasser liefert die Bauverwaltung, wenn nicht im Vertrags-
anschlage anderes bestimmt ist.

Alle Ausgufs und Pissoirbecken miissen mit einer festen Vorrichtung zum
Zuriickhalten eingeworfener Gegenstinde versehen sein.

Die sichere Befestigung der Rohrstutzen zum Anschlufs der 3eleuchtungs-
gegenstiande ist auf Verlangen durch Anhiingen eines entsprechenden Gewichtes
nachzuweisen,

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmafs der wirklich vorhandenen Léngen
der Leitungen, bezw. der Stiickzahl der verwendeten Leitungsteile, Das Auf-
mafs aller spiter durch Putz, Verkleidung, Zuschiittung u. s. w. verdeckt
werdenden Teile mufs stattfinden, so lange dieselben noch sichtbar sind.

Simtliche Rohrleitungen miissen vollkommen dicht sein. Sie sind deshalb
einer Druckprobe zu unterziehen, und zwar die Wasserleitung einer solchen von
§ Atmosphiren, die Gasleitung dagegen einem Luftdruck von 200mm Wasser-

#) Siehe an der gleichen Stelle dieses »Handbuchese,




siulenhdhe, welcher dem 3 bis 4fachen Druck des stddtischen Leuchtgases gleich-
kommt. Bei den Gasleitungen darf dieser Anfangsdruck nach 15 Minuten nicht
weiter als bis auf 76 ™m gesunken sein und mufs in dieser Hohe mindestens
30 Minuten gleich bleiben. Die Proben sind mit den Vorrichtungen des Unter-
nehmers in Gegenwart des leitenden Baubeamten oder seines Stellvertreters aus-
sufiihren. Nach dem Anbringen der Beleuchtungskérper darf beim stirksten
in der Gasleitung vorkommenden Gasdruck bei geschlossenen Brennerhdhnen
und bei gedffnetem Haupthahn des Gasmessers der Zeiger an der Indexscheibe
wihrend 3o Minuten keinen Gasdurchgang anzeigen.

Die Abnahme der Rohrleitungen erfolgt erst 14 Tage, nachdem samtliche
Gasflammen gleichzeitig zur Probe gebrannt haben und auch die Verbindung
der Wasserrohre mit der Strafsenleitung bewirkt ist. Bis dahin haftet der
Unternehmer fiir jede an den Leitungen vorkommende Beschiidigung und auch
fir Entwendungen an Bleirohr, Bronze- und Messinggufsteilen u. s. w.

Nach der endgiiltigen Abnahme haftet der Unternehmer noch 1 Jahr fiir
die Giite und Vorschriftsmifsigkeit aller seiner Arbeiten und Lieferungen.

Bei Lieferung von Kunstgegenstinden empfiehlt es sich, die zur Verfligung
stehenden Geldsummen anzugeben, damit die Bewerber einen Anhalt fiir die
gewiinschte Art und Weise und den Reichtum der Ausfiihrung bekommen, es
miifsten denn seitens der Bauleitung Zeichnungen der Bewerbung zu Grunde
gelegt werden. Eine Beschreibung der Gegenstinde wird nur in den seltensten
Fillen und bei ganz einfach ausgestatteten Beleuchtungskdrpern gentigen.
Daher empfiehlt es sich, etwa die folgenden technischen Vorschriften zu geben.

Die Lieferung kann geteilt an mehrere Untesnehmer oder im ganzen an
einen einzigen, nach Belieben der Bauleitung, vergeben werden. Deshalb
werden auch Offerten, welche sich nur auf einen Teil der ganzen Lieferungs-
menge beziehen, angenommen.

Die fiir die einzelnen Beleuchtungsgegenstinde verfiigbaren Geldsummen
sind im beigelegten Verzeichnisse angegeben. Kleine Abweichungen der Preise
sowohl nach oben wie nach unten sind hierbei wohl gestattet. Indes mufs die
Preiserhéhung einer Position sich dann unbedingt durch die Erméfsigung
einer anderen decken lassen, so dafs die Schlufssumme keinesfalls iiber-
schritten wird. Am ...... den ......sind im Baubureau Skizzen in 1, der
wirklichen Grofse nebst Verzeichnis und Preisangabe entsprechend dem bei-
liegenden Formular einzureichen, Zugleich sind auch einzelne fertige Details
beizufiigen, welche fiir die Art und Giite der spiteren Ausfithrung mafsgebend
sein sollen.

Spitestens 8 Wochen nach Erteilung des Zuschlages miissen die Detail-
zeichnungen in wirklichem Mafsstabe vorgelegt werden.

Erst nach Genehmigung der letzteren kann die Ausfithrung der einzelnen
Arbeiten beginnen, welche bis zum ...... fertig abgeliefert und angebracht sein
miissen. Auf Verlangen der Bauleitung hat auch der Unternehmer von solchen
Beleuchtungskorpern, die in grofserer Menge gebraucht werden, erst ein Probe-
stiick anzufertigen, nach dessen Genehmigung dann die Ausfiihrung der {ibrigen
gleichartigen Gegenstinde erfolgen kann. Der Unternehmer ist aber nicht be-
rechtigt, infolgedessen eine Verlingerung des Schlufstermins zu beanspruchen,

Sollte der Unternehmer die Detailzeichnungen nicht piinktlich einreichen,
so ist die Bauleitung berechtigt, die Arbeiten demselben zu entziehen und auf
seine Kosten anderweitig- ausfithren zu lassen; bei Nichtinnehaltung des Schilufs-
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termins dagegen erfolgt ein Abzug seines Guthabens in der Hoéhe von . . . Mark
fiir jeden Tag der Verspitung.

Fir den offerierten Preis sind die Gegenstinde vom Unternehmer frei
zur Baustelle zu liefern, an Ort und Stelle zusammenzustellen und an der
Leitung zu befestigen.

Bei dem ausbedungenen Preise sind simtliche Nebenarbeiten und Neben-
lieferungen, wie z, B. die Lieferung und das Anbringen der Zuleitungsrohre in
den Kandelabern, der Anstrich nach vorgeschriebener Probe u, s, w., mitin-
begriffen; auch hat der Unternehmer etwa notwendige kleine Veranderungen
an den vorhandenen Gasauslissen (Rohrstutzen) selbst auf eigene Kosten aus-
zufiihren. Die Beschaffung der zur Montage notwendigen Riistungen ist allein
Sache des Unternehmers, so dafs also der Bauverwaltung neben dem in der
Offerte ausbedungenen Preise durchaus keine weiteren Kosten erwachsen,

Bei der Konstruktion der Beleuchtungskérper ist auf die leicht zu be-
werkstelligende Reinigung derselben sorgfiltic Riicksicht zu nehmen, Jede
Flamme ist mit einem Abschlufshahn zu versehen.

Ob die im Verzeichnisse angegebene Flammenzahl der Beleuchtungs-
korper fir den betreffenden Raum geniigt, worin dieselben angebracht
werden sollen, bleibt dem Ermessen des Bewerbers uberlassen, der hierfiir ver-
antwortlich ist. Kleine Abinderungen, welche rechtzeitig angeordnet werden,
hat der Unternehmer ohne besondere Vergttung auszufiithren; dagegen darf
derselbe nicht ohne vorherige Genehmigung der Bauleitung von den Detail-
zeichnungen abweichen. Simtliche Gegenstinde miissen zur Vermeidung der
Gefahr spiterer Zuriickwejsung vorziiglich ausgefithrt und vollkommen dicht
sein; insbesondere wird fiir die Schmiedearbeiten bestimmt, dafs die getriebenen
Verzierungen nicht aus schwarzem Blech anzufertigen, sondern aus vollem Eisen
auszuschmieden sind.

Fiir die Giite der Arbeit, besonders auch fiir die Dichtigkeit der Anschliisse
der inneren Leitungen und der Beleuchtungskorper selbst, hat der Unternehmer
eine Gewdhr bis zum . ... zu leisten und wihrend dieser Zeit alle nachweislich
nicht durch dufsere Gewalt herbeigefiihrten Schiden sofort auszubessern. Erst
nach dieser Frist erfolgt die Riickzahlung der Kaution,

Die Sicherheitsmafsregeln gegen Explosions- und Feuersgefahr trifft der
Unternehmer, Derselbe hat daher fiir jeden bei seiner Arbeit oder durch
mangelhafte Dichtigkeit der Gegenstinde u. s. w. veranlafsten Feuer- oder Ex-
plosionsschaden aufzukommen.

Die Aufziige sollen eine Tragfihigkeit von je 1000 % bekommen; doch soll
die Windevorrichtung verstellbar eingerichtet werden, so dafs auch héchstens 250 ke
durch Vereinfachung des Betriebes mit entsprechend grofserer Geschwindig-
keit gehoben werden kénnen. Zum Winden diirfen nur 2 Manneskrifte er-
forderlich sein. Die Fiihrungsschienen sind von Schmiedeeisen herzustellen;
zum Aufziehen ist ein Stahldrahtseil zu verwenden, fiir welches eine mindestens
4fache Sicherheit durch Proben oder Zeugnisse einer Behérde iiber letztere
nachgewiesen werden mufs. Die Windevorrichtung ist auf dem Dachboden in
unmittelbarer Niahe des Aufzuges aufzustellen. Der Kasten zur Lagerung der
aufzuziehenden Materialien ist von Schmiedeeisen mit einem Bodenbelage von
6,5m starken Bohlen aus Kiefernholz auszufiithren. In der Héhe des Fufsbodens
eines jeden Stockwerkes ist eine Feststellvorrichtung anzubringen, Die Aufziige
sind einschl. simtlicher Materialien und aller Nebenarbeiten fertig abzuliefern, die
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Eisenteile einmal mit Bleimennige angestrichen, so dafs seitens der Bauleitung nur
ein Maurer fiir die nétigen Stemm- und Verputzarbeiten beim Montieren ge-
stellt zu werden braucht.

Das zu verwendende Schmiede- und Gufseisen mufs allen Anforderungen
entsprechen, welche an tadelloses Material gestellt werden konnen.

Die Abnahme der Aufziige erfolgt erst, nachdem der Unternehmer die-
selben auf seine Kosten einer Belastungsprobe von 1500%# unterzogen hat.

Beim Hochbau kommen umfangreiche Pfasterarbeiten nicht vor; sie be-
schranken sich auf die Pflasterung von Hdfen und Strafsenanlagen auf den zu
bebauenden Grundstiicken selbst. Deshalb sei hier nur das Notwendigste fiir
die Bedingungen mitgeteilt.

Bausteine und Pflastersteine sollen nach Vorschrift oder Probe den besten
Jriichen entnommen sein. Sie miissen moglichst hart sein, ein dichtes gleich-
mifsiges Korn und weder verwitterte Teile, noch Risse, Spalten oder Ab-
blatterungen haben,

Die verschiedenen Arten der Pflastersteine sind:

1) Unbearbeitete Steine (Findlinge, Dammsteine). Dieselben diirfen nicht
unter 13 und nicht iiber 20em gréfsten Durchmesser und miissen, wenn sie ge-
spalten sind, eine moglichst regelmifsige Form haben.

2) Kopfsteine miissen in den Kopfflichen einigermafsen eben bearbeitet
sein und tiberall méglichst geradlinige, nicht ausgebrochene Kanten haben. Die
Kopffliche soll sich moéglichst der rechteckigen Form nidhern; sie soll nicht
weniger als T¢m breit und nicht mehr als 21¢m lang sein, so dafs sie nicht
weniger als 180%™ und nicht mehr als 4009m enthilt. Die Hohe der Steine
kann zwischen 13 und 20 ¢ wechseln. Steine mit weniger als ...%" Raum-
inhalt diirfen nur bis jo Vomhundert der Lieferung beigemischt sein.

3) Prismatische Steine. Die Steine miissen in der Kopffliche eben, voll
und scharfkantig bearbeitet und die Kanten der Kopffliche mdglichst recht-
winkelig zu einander gerichtet sein. Die Fufsfliiche mufs wenigstens ¥/, der
Kopffliche betragen und parallel zu ihr liegen. Die Seitenflichen miissen, auf
4cm abwirts gemessen, senkrecht zur Kopffliche liegen und so bearbeitet sein,
dafs nirgends mehr als 13m™m weite Fugen sich im Pfaster zeigen. Der untere
Teil der Seitenflichen kann rauh bleiben. Kopfbreite 10 bis 13w, Kopflinge
15 bis 21em, Hohe 12 bis 16cm,

4) Wiirfelformige Steine, Bearbeitung derart, dafs sich Kopf- und Fufs-
fliche auswechseln lassen, sonst wie vorher. Kopfbreite 11 bis 19 m, Kopflinge
10 bis 20¢m, Hdéhe 10 bis 20 cm,

5) Bindersteine erhalten die Kopfbreite wie die entsprechenden Pflaster-
steine: die Linge gleich der 1!/, fachen Linge derselben und gleiche Héhe, Zu
liefern sind fiir 1000 Steine von:

17 bis 18¢m Seitenlinge, 924 Stick ganze Steine, 47 Binder, 13 halbe Steine;
18 » 19> » , 916 » i e S U » B
19 » 20 » » 0GRl » » , 50 ¥, 14 » »

Halbe Steine sind in der Diagonale geteilte ganze Steine.

6) Bordschwellen miissen der ganzen Linge nach vollkantig, sauber gestockt
und von bestem Granit hergestellt sein. Die Héhe darf nicht weniger als
26 cm, die Breite nicht unter 30cm betragen. Die vordere Kante erhilt eine Ab-
schragung (Abfasung) von 4 e= Breite und 15<» Héhe, Die Linge der einzelnen
Stiicke soll nicht weniger als 1,0™ betragen. Die Endflichen miissen lotrecht
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zu den Kanten und so sergfiltig bearbeitet sein, dafs das Nacharbeiten beim
Verlegen ausgeschlossen ist.

%} Biirgersteigplatten wie vorher. Sie miissen ganz eben und rechtwinkelig,
Vertiefungen (»Bauern<) nicht vorhanden sein. Die Stirke darf nicht unter 10 ¢m,
die Liange nicht unter 0,80 ®, die Breite mufs 1,00™ betragen. Die Kanten miissen
so genau bearbeitet sein, dafs nach dem Verlegen nirgends eine Fuge von mehr
als 13 »m Weite sichtbar bleibt.

8) Mosaiksteine miissen von gleicher Grofse und scharfkantig sein und
diirfen in keiner ihrer Flichen mehr als 6°" Durchmesser haben. Folgt die
Vorschrift der Steinart (Granit, Porphyr, Kalkstein, Sandstein u. s. w.) und
gleichméfsiger Farbung.

Behufs Regelung des Planums ist etwa iberflissiger Boden bis auf 60=
Entfernung zu verkarren und ordnungsmifsig aufzuschiitten. Die Beseitigung
tiberfliissigen Bodens kann bis zur Tiefe von 15 ohne Gewihrung besonderer
Entschiddigung verlangt werden; bei grofserem Abtrag ist die Entschidigung
zu vereinbaren. Alle Materialien mit Einschlufs von Ziegeln und Cement liefert
der Unternehmer, wie er auch alle GGerdte, auch etwa notwendige Warnungs-
tafeln, Laternen, Sperrungsvorkehrungen unentgeltlich vorzuhalten hat. Das
Wasser zum Einschlimmen liefert die Bauverwaltung, wogegen der Unternehmer
den Transport zu besorgen hat.

Pflaster auf Chaussierung wird wegen der Schwierigkeit der Beschaffung
einer geeigneten Walze kaum in der ndchsten Umgebung von Hochbauten an-
gewendet werden., Es handelt sich deshalb nur um Pflasterung auf Kiesbettung
Diese Kiesbettung ist je nach der Beschaffenheit des Untergrundes und des
Steinmaterials in bestimmter Stdrke (15 bis 80 <) herzustellen, und zwar so, dafs
sie mindestens 15¢<® an jeder Seite iiber die Kanten der Pflasterung hinaus-
reicht. Vorher mufs der Erdkasten in einer Linge von mindestens 20™ ge-
horig geregelt und profilgeméfs angelegt sein, Fiir die Form der Oberfliche
des Kiesbettes ist die Pflasterungsschablone mafsgebend.

Falls nicht Bordschwellen auf gemauertem Fundament vorgesehen sind,
sind die Rinnen- oder Gossensteine aus den gréfsten Steinen nach vor-
geschriebenem Gefille zundchst so zu setzen, dafs die erste Reihe als Sohle
in der Querrichtung wagrecht, die zweite mit einer Ansteigung von 2¢ nach
der Mitte der Strafse hin zu liegen kommt,

Bei Feldsteinpflaster sind zwischen mehreren, 1,8 bis 2,2™ voneinander ent-
fernten Léngsreihen (Rippen) die kleineren Steine in mdglichst lotrecht her-
zustellenden Reihen so zu setzen, dafs die Strafsenoberfliche eine Wolbung mit
einem Stich von mindestens %, der Breite erhilt, Die Hohe der Rippen ist
durch in Abstdnden von 2,0 bis 2,5™ eingeschlagene Pfihlchen zu Dbezeichnen,
deren Kopfe um b bis 6 die spiter abgerammte Strafsenoberfliche iiberragen
miissen. In eine und dieselbe Reihe miissen thunlichst Steine von gleicher
Grofse kommen und dann auf ihre kleinste Fliche dicht nebeneinander gestellt
werden.

Bei Kopfsteinpflaster (Reihenpflaster) ist zu bestimmen, ob die Reihen in
lotrechter oder diagonaler Richtung zur Strafsenachse liegen sollen. Die Steine
sind so zu sortieren, dafs nur solche von gleicher Breite in einer Reihe zu
liegen kommen. Die Fugenweite ist zu bestimmen. Das Rammmafs soll 2,5 bis
3,0 °® betragen. Das Einrammen geschieht mit 16 bis 20 %2 schweren Hand-
rammen dreimal unter mehrmaliger, ausreichender Wasserbesprengung so, dafs

S
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damit 3™ vor dem jedesmaligen KEnde der Pflasterung aufzuhoren ist. Alle
Steine, welche beim Einrammen zerspringen, spalten oder sich unter die vor-
geschriebene Wolblinie senken, sind zu entfernen und durch neue, sich eng an
die Nachbarsteine anschliefsende zu ersetzen. Nachdem die Bauleitung sich von
der tadellosen Beschaffenheit der abgerammten Fliche iiberzeugt hat, erfolgt
das Aufbringen einer 1= starken Kiesschicht unter Einfegen und Einschlimmen
des Kieses (wenn nicht die Fugen bis zu einer Hohe von . . . e mit Kies ver-
stopft und dann mit Goudron vergossen werden).

Die Bordschwellen sind auf mindestens 4 Schichten hoch gemauertem, bezw.
betonirten Fundament genau nach dem vorgeschriebenen Gefille und nach der
Schnur in Cementmortel zu verlegen, die Stofsfugen mit Cementmdrtel zu ver-
giefsen und zu verstreichen.

Die Granitplatten des Biirgersteiges sind in einer 15 e starken Sandbettung
zu verlegen und iiberall sorgfiltic zu unterstopfen. Das Abrammen geschicht
unter Anwendung einer Bretterzwischenlage. Die Kanten sind so nachzuarbeiten,
dafs die nebeneinander liegenden Platten eine glatt und gleichmifsig verlaufende
Flache bilden. Danach sind die Fugen mit Sand einzuschlimmen und 2em tief
mit Cementmortel zu verstreichen.

Mosaiksteinpflaster ist in einer Sandbettung von 8 @ Stirke mit dichten
Fugen zu versetzen und abzurammen. Hiernach ist es an den 3 folgenden Tagen
nach Vorschrift anzundssen, wobei die sich 6ffnenden Fugen mit einer Mischung
von feinem Sande und Portlandcement (1:1) zu fiillen sind.

Frihestens 14 Tage nach Vollendung der Pflasterarbeiten findet die Ab- ) Abnahme.
nahme des Pflasters statt, behufs deren das Deckmaterial auf Kosten des
Unternehmers abzufegen ist. Alle sich hierbei vorfindenden Fehler sind inner-
halb einer Frist von 8 Tagen zu beseitigen, widrigenfalls dies auf Kosten des
Unternehmers geschieht.

Der Unternehmer ist verpflichtet, alle innerhalb eines Jahres sich zeigenden
Ausfithrungsmiéngel auf seine Kosten zu beseitigen.

Das Haupterfordernis ist grofse Z#higkeit und Hirte des Materials, die o
Mischung 78 bis 80 °, Kupfer mit 2z bis 20°, Zinn. Zusitze von Zink und Blei =~ oo
sind verboten, weshalb eine chemische Untersuchung vom Abfall des Glocken-Kirchenglocken.
gusses stattzufinden hat. Das Glockengut mufs rétlichweifs aussehen und beim
Reiben mit einem Tuchlappen sich lebhafter rot firben (gelbliche Farbe deutet
auf Messing, graue auf zuviel Zinn), Die Windpfeifen vom Gufs diirfen bei der
Ablieferung nur mit dem Hammer abgeschlagen, die Bruchflichen weder ge-
schliffen noch beschmutzt sein. Der Bruch mufs ein dichtes, feines Korn zeigen.
(Ein kaum wahrnehmbares Korn deutet auf zuviel Zinn, schieferiger, grob-
zahniger Bruch auf zuviel Kupfer.)

Die Glocke mufs der Bestellung gemiifs verziert, richtig mit Inschrift ver-
sehen, im Gufs tadellos ausgefiihrt und nicht mit Firnifsiiberzug versehen sein.
Ein Mehrgewicht bis zu 2 °f, iiber das vorgeschriebene ist statthaft, wird aber
nur nach dem wirklichen Metallwert bezahlt, welcher in der Offerte anzugeben
ist. Ebenso wird es bei einem Mindergewicht bis zu 2 °[, gehalten; sollte das-
selbe grofser sein, so wird die Abnahme der Glocke verweigert.

Der Unternehmer verpflichtet sich, der Glocke den vorgeschriebenen musi-
kalischen Ton zu geben. (Denselben kann man wohl nennen, besser aber noch
durch eine dazu gestimmte Orgelpfeife bezeichnen. Ist die Glocke dann auf-
gehdngt und man ldfst die Pfeife in der Nihe tonen, so wird, wenn die Glocke
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den richtigen Ton hat, ein vernehmliches Mittonen derselben eintreten. Der
Ton wird durch Abglitten des Kloppels und der Anschlagstelle allmihlich
reiner.) Splitter und Abschieferungen sind durch Abfeilen zu beseitigen; wer-
den dieselben bedeutender, so ist der Lieferant zum Umhingen der Glocke auf
seine Kosten verpflichtet.

Der Unternehmer hat den Klioppel, die Riemen, das Joch, das Aufwinden
und Aufhingen ohne Entschiidigung mitzuliefern und auszufiithren. (Oder die
besondere Entschidigung hierfiir mufs in der Offerte angegeben werden.)

Nachdem die Glocke aufgehdngt ist, findet das Probelduten statt. (Ent-
weder 24maliges anhaltendes Lauten mit kleinen Pausen oder nur einige Stunden.)
Bleibt im ersteren Falle die Glocke ohne Schaden und hat sie den richtigen
Ton, so erloscht die weitere Verantwortlichkeit des Unternehmers: im zweiten
Falle jedoch haftet er noch ein volles Jahr.

Den Bedingungen fiir elektrische Beleuchtung oder elektrische Kraft-
anlagen sind die »Sicherheitsvorschriften fiir elektrische Starkstromanlagen«
(herausgegeben vom Verband Deutscher FElektrotechniker, 2. Ausgabe, ange-
nommen von der VI ‘Ielht‘e&;\'f_al‘ﬁalnmhmg' des Verbandes Deutscher Elektro-
techniker in Frankfurt a. M. 18982%) zu Grunde zu legen.

Diese Vorschriften gelten fiir elektrische Starkstromanlagen mit Span-
nungen bis 250 Volt zwischen irgend zwei Leitungen oder einer Leitung und
Erde, mit Ausschlufs unterirdischer ILeitungsnetze, elektrischer Bahnen wund
elektrochemischer Betriebsvorrichtungen,

Sie behandeln:

. Betriebsrdume und Anlagen,

II. Leitungen, isolierte Einfachleitungen und Mehrfachleitungen, Ver-
legung.

[IT. Isolierung und Befestigung der Leitungen.

IV. Apparate, Ausschalter, Widerstdnde.

V. Lampen und Beleuchtungskérper, Glithlicht, Bogenlicht,

VI. TIsolation der Anlage. 3

VII. Pline (Vorschrift, was in die Pline einzutragen ist, und die Be-
zeichnungen),

VIII. Schlufsbestimmungen.

Ein Anhang A enthdlt Zusatzbestimmungen fiir solche gewerbliche Be-
triebe, welche die darin beschiftigten Personen der Gefihrdung durch elektrische
Strome erfahrungsmifsig besonders zugiinglich machen, ein Anhang B Kupfer-
normalien des Verbandes deutscher Elektrotechniker.

In den Vorschriften ist demnach das fiir jede Anlage Geeignete zu finden.
Eine Ergédnzung ist nur in betreff der Termine, der etwaigen Hilfsleistungen
durch Maurer bei Stemm- und Verputzarbeiten, durch Anstreicher, der Kaution,
(Garantie und Konventionalstrafen, endlich der Abnahme notwendig.

Diese Ergédnzungen sind auch bei der gréfsten Anzahl der frither auf-
gefiihrten »Technischen Vorschriften« einzuschalten.

Auf das Verdingungswesen der einzelnen deutschen Staaten und gréfseren
Stidte hier naher einzugehen, ist schon wegen Raummangels unmoglich, Das-
selbe ist in den meisten Staaten, wie auch in Preufsen, nicht einmal einheitlich
geregelt, sondern zeigt den verschiedenen Ministerien, welchen die Bauten unter-

) Dieselben sind 18q9 in Berlin bei Ful. Sprimger, in Minchen bei R, Oldenbouryg erschienen und fiir den Preis
von so Pf, zu beziehen.
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stellt sind, entsprechend vielfache Abweichungen. So ist auch fiir die Garnison-
bauten des Deutschen Reiches das Verdingungswesen durch die Garnisonbau-
ordnung vom Jahre 1896, bei der Reichsmarine durch die Dienstordnung fiir die
Kaiserlichen 'Werften vom 14. Mirz 1882 bestimmt, wihrend es bei der Reichs-
post im wesentlichen mit demjenigen des preufsischen Staates iibereinstimmt.
Die Unterschiede bestehen aber hauptsichlich nur in der Verschiedenheit der
Vorschriften iiber das Vergeben der Arbeiten, inwieweit &ffentliches oder be-
schranktes Verdingungsverfahren anzuwenden, ob freihindiges Ubertragen der
Lieferungen gestattet ist oder ob das Lizitationsverfahren eingeschlagen werden
mufs. Ebenso handelt es sich darum, wer oder welche Behérde zur Zuschlags-
erteilung berechtigt ist.

Auch die allgemeinen Bedingungen zeigen in einzelnen Punkten Ab-
weichungen, wiihrend die technischen Vorschriften selbstverstindlich iiberall die
gleichen sein miissen, sofern nicht der einzelne Bau Abweichungen bedingt.

Hiernach mufs also jeder, welcher zum Zweck der Leitung eines Baues
bei einer staatlichen oder stidtischen Behérde neu eintritt, zunichst sich iiber
die dort iiblichen Vorschriften des Verdingungswesens genau zu unterrichten
suchen, da der vorliegende Band ihn notwendigerweise beziiglich der Einzel-
heiten im Stiche lassen mufs.

Handbuch der Architektur. I, 5. IT
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I. Teil, 6. Abteilung:

DIE BAUFUHRUNG.

5. Abschnitt.
Leitung und Uberwachung des Baues.

1. Kapitel

Arbeiten im Baubureau, Verkehr mit Behoérden
und Handwerkern u. s. w.

Die Leitung eines Baues ist gewohnlich einem Baumeister, Baufiihrer oder
Architekten tibertragen, dem zu seiner Unterstiitzung noch eine weitere Anzahl
von Beamten oder Gehilfen beigegeben ist. Bei Staatsbauten hat der Lokal-
baubeamte die obere Leitung und Beaufsichtigung, wovon er aber entbunden ist,
wenn der mit der Leitung des Baues betraute Baumeister der Provinzialbehirde
unmittelbar unterstellt wird. In Preufsen koénnen bei Bauten, deren Kosten
100000 Mark iibersteigen, unter Umstinden auch, wenn diese Summe nicht er-
reicht wird, besondere Baukommissionen gebildet werden, die in der Regel aus
dem Vorstandsbeamten der Behorde, fiir welche der Bau bestimmt ist, aus einem
bautechnischen Mitgliede der Regierung, dem I.okalbaubeamten und dem bau-
leitenden Regierungsbanmeister zusammengesetzt werden und nach Bedarf zu-
sammentreten, um iiber den Gang des Baues im allgemeinen und iiber wichtige
Einzelheiten, welche auf die Gestaltung des Baues und die Ausstattung des Ge-
baudes von Einflufs sind, zu beraten, angeregte Anderungen und Ergédnzungen
des Entwurfes in Erwdgung zu ziehen und datiir geeignete Vorschlige zu
machen. Die Entscheidung hat dann das Ressortministerium, bezw. das Mi-
nisterium fiir 6ffentliche Bauten.

Bei bedeutenden Bauten findet manchmal eine Teilung der eigentlichen Bau-
leitung insofern statt, als ein Architekt den kiinstlerischen Teil der Aufgabe be-
arbeitet, wédhrend die Konstruktion und geschiftliche Leitung in den Hinden
eines zweiten Baumeisters ruht. Nebenbei iibt hdufig jene Kommission ihre
Thitigkeit aus, welche nach Zutritt eines oder mehrerer héherer Ministerial-
beamten auch die Vollmacht erhilt, iiber wichtige Fragen endgiiltig’ zu ent-
scheiden, wodurch der Geschiftsgang sich wesentlich vereinfacht.

Der geschiftliche Teil der Bauleitung gliedert sich in einen inneren Dienst:

cines Baues, i€ (Greschéfte im Baubureau, und den Aufseren: die eigentliche Baufiihrung. So-

bald eine Oberleitung vorhanden ist, stehen diesen Geschiften bei einem um-
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fangreicheren Bau gewéhnlich zwei Baumeister oder Baufiihrer vor, denen sich
hdufig noch ein dritter fiir das Anferticen der Werkzeichnungen u. s. w. an-
reiht. Nur wenn eine umfangreiche Bauausfiihrung aus verschiedenen einzelnen
Gebduden besteht, werden letztere an mehrere Baumeister u. s. w. verteilt,
welche dann sdmtliche Bauleitungsgeschifte der betreffenden Baugruppe in
ihrer Hand vereinigen. Jedem derselben sind Gehilfen (Baufiihrer, Assistenten,
Praktikanten, Zeichner oder wie-sie heifsen mégen) beigesellt, manchmal auch
Bauaufseher fiir den Aufseren Dienst zur Beaufsichtigung von Arbeiten in eige-
ner Rechnung, Tagelohnarbeiten, Umziigen und bisweilen auch zur Material-
kontrolle.

Zur Bewiltigung der Kanzlei- und Registraturgeschifte, zum Teile auch
zur Fiihrung von Biichern, geniigt ein Beamter, Bauschreiber oder Sekretir,
dem zur Herstellung von Abschriften und sonstigen Hilfsleistungen ein oder
mehrere Schreiber zugeteilt sind.

Fiur Reinigung der Zimmer, Heizung und einfache Bureaugeschifte (Akten-
heften, Aufziehen von Zeichnungen, sowie fiir Botengiinge) ist ein Bureaudiener
erforderlich, welchem oft zur Aushilfe noch ein im Tagelohn zu bezahlender und
vom Maurermeister zu stellender Arbeiter beigegeben wird. Fiir die Bewachung
der Baustelle bei Tag und Nacht dient ein Tag- und ein Nachtwichter, welch
ersterer zugleich die Pfortnerstelle zu versehen hat. Der Dienst der Nacht-
wichter mufs immer mittels einer Kontrolluhr beobachtet werden. Bei aus-
gedehnten Bauplitzen wird der Wichter zur Haltung mindestens eines Wach-
hundes gegen Entschddigung zu verpflichten sein.

Gewdhnlich ist es der spitere Teil eines Baues, welcher die grifste Zahl
von Hilfskriften erfordert, wahrend man sich anfangs mit wenigen behelfen
kkann. Besonders aber hat man darauf zu achten, dafs von Anfang an die Ab-
rechnungsarbeiten in Angriff genommen und namentlich, dafs deren Massen- und
sonstigen Berechnungen auf Grund rechtzeitig erfolgter Aufmessungen, dem
Fortschreiten des Baues entsprechend, fertiggestellt werden, Deshalb empfiehlt
es sich bei gréfseren Bauausfithrungen, von vornherein eine geeignete Hilfskraft
allein fiir diese Thitigkeit anzustellen.

Der Lokalbaubeamte hat, sofern einem Regierungsbaumeister oder -Bau-
fihrer die Leitung des Baues iibertragen ist, die gesamte Bauausfiihrung zu
liberwachen, fiir die rechtzeitige Einholung der baupolizeilichen Genehmigung,
die Beachtung der baupolizeilichen Vorschriften und die Tiichtigkeit der
Riistungen, sowie fiir die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen zu sorgen, die
zur Verwendung kommenden Baustoffe zu priifen und die ihm zur Verfiigung
stehenden Hilfskrifte zu ordnungsmifsiger Thitigkeit anzuhalten. Auch auf die
Tiichtigkeit der von den Unternehmern gestellten Leute hat er zu achten, vor
allem aber den Verkehr mit der vorgesetzten Behoérde zu besorgen.

Zu den regelmifsigen Obliegenheiten des mit der speciellen Leitung einer
Bauvausfithrung unter Verantwortung des Lokalbaubeamten betrauten Bau- 2
meisters gehort:

1) Die Anfertigung der erforderlichen Bau- und Werkzeichnungen.

2) Die Vertretung des Lokalbaubeamten bei Wahrnehmung der staatlichen
Interessen auf der Baustelle, insbesondere die Fiirsorge fiir einen ordnungs-
mifsigen Baubetrieb, fiir Beachtung der polizeilichen Vorschriften und fiir
Befolgung der in den Kostenanschligen und Vertrigen enthaltenen Bestim-
mungen,
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3) Die Einleitung der Verdingungen, die Abhaltung der Verdingungs-
termine, die Vorbereitung der Vertrige und der Schriftwechsel mit den Unter-
| nehmern.

4) Die Anfertigung der Entwiirfe zu den in den Bauangelegenheiten vom
Lokalbaubeamten zu erstattenden Berichten. (Die Namen der Baumeister oder
Baufiihrer, welche die Berichte entworfen haben, sind am Rande derselben als
Berichterstatter aufzufiihren.)

5) Das Anlegen der Bauakten, die Fiithrung der Journale, Kassenbiicher
; und Listen.

6) Die Beaufsichtigung der Bauarbeiten auf der Baustelle und in den
‘Werkstitten, der Tagelohnarbeiten, der Materiallieferungen, sowie der ordnungs- ?
! méfsigen Aufbewahrung und Verwendung der einzelnen Materialien, die Fiir-
| sorge fiir die Tiichtigkeit der Riistungen u. s. w. t
|
i
|

7) Die Abnahme der Arbeiten und Materialien, sowie Ausstellung der
Waigescheine, '

8) Die verantwortliche Priifung und Vorbescheinigung der von den Unter-
it nehmern eingereichten Rechnungen
Ist der mit der Bauleitung betraute Baumeister der Behérde unmittelbar
i unterstellt, so hat er die Obliegenheiten des Lokalbaubeamten mit zu iibernehmen.

Hat ein Baufiihrer einen Bau unter Oberleitung des Lokalbaubeamten zu
uberwachen, so hat er die Geschifte des Baumeisters zu Punkt 1 und 4 bis 8
auszufithren. Zu Punkt 7 und 8 hat der Baufiihrer jedoch die Abnahme der
Arbeiten und Materialien, sowie die Priifung der Rechnungen nur insoweit zu
tibernehmen, als es sich um Feststellungen nach Mafs, Gewicht und Zahl handelt.
; Fir die Giite der Arbeiten und Materialien, sowie die Einhaltung der sonstigen

vertragsmafsigen Abmachungen bleibt der Lokalbaubeamte allein verantwort- f

lich und hat auch die in Punkt 2 und 3 angefiihrten Obliegenheiten zu erfiillen. |
B Wihrend fiir die Tiichtigkeit der Riistungen frither der Unternehmer
rerantwortung

raie  allein verantwortlich war, haben jetzt die mit der Leitung der Bauten betrauten |
Tuchigkeit Beamten auch fiir die zweckmifsige Konstruktion, sowie fiir die ausreichende
Stirke und sonstige Tiichtigkeit der Riistungen neben dem Unternehmer die
Verantwortung zu iibernehmen. Fiir Fehler bei der Ausfiihrung der Riistungen,
' fiir me]ahtunﬂ‘un sowie fiir nachteilige Erschiitterungen derselben durch Hin-
werfen von Slemen, Ausschiitten von gefiillten Moértelmulden u. s. w. sind die
Unternehmer, sowie deren Poliere und Arbeiter allein verantwortlich. Die
bauleitenden Beamten sind indes verpflichtet, sobald derartige Mingel und Un-
regelmifsigkeiten zu ihrer Kenntnis kommen, fiir deren Abstellung zu sorgen, '
Auch fiir die Verwendung zuverlissiger Hebezeuge und Leitergédnge, fiir
das Anbringen von Suhutzqehmdeln und Schutzdichern bei den Geriisten, so-
wie fir die sichere Ibmcleckun;, oder Umwehrung aller lingere Zeit offen
bleibenden Stellen in Decken, Gewdlben, Treppenhdiusern u. s. w. haben die )
Bauleitenden Sorge zu tragen. Sie sind fiir die ordnungsmaéfsige Durchfiihrung
der hiernach zu treffenden Mafsnahmen mit verantwortlich.
G”;_-ﬁ-ms_ Allgemein gilt die Regel, dafs alle auf dem Bau beschiftigten Hilfskrifte
. verkehr des NUF Mit dem zundchst Vorgesetzten und dem nichst Unter gebenen dienstlich zu
“a:]l;'t‘f;::“lﬁ verkehren haben. Erhilt ein Hilfsarbeiter von einem héheren Vorgesetzten un-
Vorgesetzten, Mittelbar W eisungen, so hat er hiervon seinem nachsten Vorgesetzten sofort
Unternebmern _sehriftlich - oder mumlhch Mitteilung zu machen. Selbst Beschwerden iiber den
nichsten Vorgesetzten sind diesem zur Weiterbefdrderung zu iibergeben,

der Riistungen,

u. 5. W,
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Der dienstliche Verkehr mit den vorgesetzten und etwa sonst noch be-
teiligten Behorden erfolgt durch den oberleitenden Beamten, gegebenenfalls
durch den Lokalbaubeamten, der Geschiftsverkehr mit den Unternehmern jedoch
durch den Vorsteher des Baubureaus oder auch durch die mit einer speciellen
Bauleitung betrauten Baufiihrer,

Bei allen Bauausfiihrungen mufs von jeder Amtshandlung der Urheber er-
mittelt werden konnen. Deshalb ist eine genaue und iibersichtliche Feststellung
der Dienstobliegenheiten jedes Hilfsarbeiters, sowie die schriftliche Behandlung
aller wichtigen Vorginge und die Unterzeichnung aller Schriftstiicke, Berech-
nungen, Zeichnungen u. s, w. durch ihren Verfasser notwendig. Dem unmittel-
bar den Bau ILeitenden, also z. B. dem Baufiihrer, sind die Poliere und Werk-
fihrer der Unternehmer auf dem Bauplatze unterstellt, An diese oder an die
auf dem Bau anwesenden Unternehmer sind seitens des Bauleitenden Anord-
nungen zu richten, nicht aber an die Arbeiter selbst. Auftrige an den Unter-
nehmer, welche eine Abdnderung oder Erweiterung eines bestehenden Vertrages
zur Folge haben, diirfen nicht ohne Bewilligung der Instanz erteilt werden,
welche den Vertrag genehmigt hat.

Dies sind allgemein giltige Regeln, welche auch beim Privatbau durchweg
Anwendung finden miifsten.

Man darf dienstlich nur mit einer vorgesetzten Behorde, nicht aber mit
einem Beamten derselben schriftlich verkehren.

Fir den Geschiftsverkehr der preufsischen Staats- und Kommunal-
behorden gelten folgende praktische Grundziige.

Die Schreibweise der Behérden soll knapp und klar sein, ihrer Stellung zu einander
und zum Publikum auch in der Form entsprechen und sich der allgemein fiblichen Sprache
des Verkehres anschliefsen. Entbehrliche Fremdwérter, veraltete Kanzleiausdriicke und tiber-
fliissige Kurialien (Hoflichkeitsformeln) sind zu vermeiden.

Man spricht sogar von einem Kanzlei- oder Kurialstil, der so eingebiirgert ist, dafs noch heute
vielfach dem Lateinischen entnommene Abkiirzungen gebriuchlich sind, Hieroglyphen fiir einen Un-

eingeweihten, Die am meisten gebriuchlichen Abkiirzungen mégen deshalb hier angegeben sein:

a. a. (ad acta) = Zu den Akten|

a. . 5. (actum ut supra) = Geschehen wie oben
(bei Protokollen).

br. m. (brevi manu) == Kurzer Hand, kurzweg
(Brevimanuverfiigung!)

¢f. oder ¢fr. (confer oder conferatur) = Vergleiche!

coll, (collationirt) == Verglichen.

cop. wid. (Gopia widimate) = Beglaubigte Ab-
schrift,

d. oder Decr. (decretum) — Verfiigung (beim Mi-
nisterium = Erlafs).

e. 0. (ex officio)) = Von Amtswegen.

f+ (fiat) = Genehmigt,

tbid. (ibiden) = Ebendaselbst,

i, f. (in fidem) = Beglaubigt, aber auch i fine
sam Schlufse,

i. m. (in margine) = Am Rand (daher »Marginal-
verfigung«).

intab. (intabuletur) — Einzutragen!|

_]'Ouruahml‘mne]'.
loco sigilli) = Anstatt des Siegels (bei Ab-
schriften).

mund. (mundiert) = Reinschrift gefertigt,

mut, mut, (mutatis mutandis) = Nach entsprechen-

der :‘\tldtz'lmg_l;, enisprechenden ji.n(lm'u:e;{cm
n. ¢ oder wmot, ferm. (noletur ferminus) = Frist
agen.

- Unter Abschrift der

([3] Tage) = nach (3) "

. €. d. (per copiam decreti)
Verfiigung.

P d. (per decretwm) — Durch Verfiigung,

. exp. (post expedits

P, m. (Pro mille) = Fiir das Tausend.

wem) — Nach Abgang.

FP. P oder p. p. (praemissis praemitiendis) = Mit Vor-
anstellung der Anrede, des Titels; aber auch
(praeter propter) = Ungefihr,

p. 7. (post reditum) = Nach Riickkehr,

L. (praemissotitulo, pleno titulg) = Mit vollem Titel.

pr. (praesentatum) = Kingegangen (d. , .. len .,.)

r. 1. (veservalis reservandis) = Mit dem ndtigen
Vorbehalt.

repr. (reproducatur) = Wieder vorzulegen!

resp, (respondeatur) = Antwort,

rot, (rotunde) = Abgerundet, in runder Zahl,

rubr, (vubrum) = Uberschrift, Aufschrift, Inhalts-
angabe,

5. e ¢ (salvo errvore calcudi) = Trrtum vorbehalten,

behiirden:
1) Amtsstil,




2) Form der

im allgemeinen.

Beispiel.
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5, €, e. 0. (Salve errore el omissione) = Irrtum und g

Auslassung vorbehalten, .rlaubnis,

Mit dem Wunsche

$. L. (sud fide remission = Unter Rickerbittung. b wolo remissiont

s d. v (Sub lege remissionis) Unter Riickforderung, s Riickgabe
[ 53 & aer UCKFADC

s, m, (salve meliore

= Besseres vorbehalten. sign, (signatum) == Gezeichnet (bei Abschrift der

5. P v, (sub pelrfw remis = Mit Bitte um Unterschrift).

Riickgabe, 7. (vertatur) = Umwenden!
S. #. (Salva remissions) = desgl. . 5. . (verte si placel) = Umwenden, wenn es
5. red. (salva redactione) sung und Form vor- gelillig ist!

behalten,

Der in engen Grenzen zu haltende Gebrauch von Hoflichkeitswendungen muls wesent-

lich dem Taktgefiihl iiberlassen bleiben. Sie konnen auf Ausdriicke »gehorsamst, er-

gebenst« oder »geneigtests, »gefilligst¢ beschrinkt oder, sofern nur die erforderliche Hoflich-

keit der Ausdrucksweise im tibrigen gewahrt wird, ganz weggelassen werden, Unter dieser

Voraussetzung kann, namentlich im Verkehr der Behdrden untereinander, von den
D ]

Anreden »Hochgeboren« und »Hochwohl abgesehen werden; die Anrede »Wohl-

geborene ist allgemein zu beseitigen. Haufungen und Stei ‘en, wie z. B. »beehre mich

eichen eine haufigere

ergebenst, sehr gehorsamst, ganz ergebensi« sind zu vermeiden, de
Anwendung der Anreden »Hochwohlgeboren, Hochgeboren, Excellenze u. s, w., die im

ibrigen durch die einfachen Fuirworter zu ersetzen sind.

Fiir Berichte an den Landesherrn, Schreiben an fiirstliche Personen und fiir adhnliche

besondere Fille be

alt es bei den bisherigen Formen sein Bewenden.

Als Vorbild fiir die Sprachreinheit kann das Biirgerliche Gesetzbuch dienen; die Schrift Refhe’s

»Uber den Kanzleistile giebt geeignete Fingerzeige fiir eine richtige Ausdrucksweise.

Alle Berichte, Schreiben, Verfigung tragen auf der ersten Seite des Schriftstiickes

oben rechts die Ort- und Zeitangabe, oben links die Amtsbezeichnung der schreibenden

ftstiicken e

e kurze Inhalts-

Behorde, darunter die Geschiftsnummer, bei lingeren Sch
angabe, sowie, wenn Anlagen beizufiigen sind, ihre Zahl und nétigenfalls ihre kurze Be-

zeichnung, unten links die Adresse.

Der Konigl. Kreisbauinspektor s mrdenise i e R EITO e
] N.
Betrrit o s e R L i e PRIt R ATk s
VErfigung [FOm: e coama G et sl
(oder »ohne Vorgang). i e e e e
(Falls ein anderer als der Lokalbau- o A T
beamte den Bericht erstattet, ist jener hier S Fler e S R 0 i e L TR s
am Rande als Referent zu bezeichnen). B P, i L e St o o i ot
Inhaltsangabe!
Zahl der Anlagen. gL - : -
(Soviel Striche wie Anlagen, oder die : -
Zahl angeben!) . JEA : ' e
An
den Herrn Regierungs-Prisidenten v
e e s N. N.
(oder) Kreisbauinspektor.

An
Die Konigliche Reg

B s

erung
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In den Schrifistiicken unferbleibt die bisher iibliche Eingangsformel, die Wiederholung
des in der Inhaltsangabe bereits Gesagten, der Ergebenheitsstrich und vor der Unterschrift

die Wiederholung der auf der ersten Seite bereits angegebenen Amtsbezeichnung der
schreibenden Behorde.

Schriftstiicke von mehr als 4 Seiten sind mit Blatt- oder Seitenzahlen zu versehen.

Soweit es fiir die geschiftliche Behandlung forderlich erscheint, sind die Anlagen zu 3 Beifiiguny
Heften zu vereinigen, auf deren Umschlag der Inhalt kurz zu bezeichnen ist. Die losen Lraeey
Anlagen und die Anlagehefte sind nach Bediirfis mit der Geschiftsnummer des Schrift-
stiickes, zu dem sie gehoren, mit einem Zeichen (z. B. I, 1I, /T oder A, B, C) und mit
Blatt- oder Seitenzahlen zu versehen.

Bei der Bezugnahme auf Anlagen geniigt meist die Angabe des Zeichens und des
Blattes (die Seite), z. B. »Nach Anlage B. Bl g ist ... .¢

Berichte sind in der Regel auf den ersten 3 Seiten in halber Breite, von da ab in 4 Form
Dreiviertelbreite des Bogens zu schreiben. SR

Auf der linken Halfte der ersten Seite ist aulser den allgemein vorgeschriebenen
Angaben (Nr. 2) noch die veranlassende Verfiigung oder, dafs ohne solche berichtet werde
(»*Ohne Vorgang« oder »Von Amtswegen«), zu vermerken, auch der Name des Bericht-
eschrieben ist.  Der im Berichte

erstatters anzugeben, soweit seine Benennung vorg

elwa ¢

estellte Antrag ist dulserlich hervorzuheben; unter Umstinden kann es sich empfehlen,

ihn an den Eingang des Berichtes zu stellen.

Handelt es sich um kurze Anzeigen, so kann die Form einer Meldung aul einem
Viertelbogen gewihlt werden, aul welche die Vorschriften der beiden ersten Absitze keine
Anwendung finden. Fiir Berichte an den Landesherrn und dhnliche besondere Falle behilt
es bei der bisherigen Form sein Bewenden,

verfiigiing

“rfolgt die Berichterstattung nach Erlafs einer Erinnerung, so ist auch die Erinnerur
anzufiithren,
Schreiben an gleichstehende Behorden und Beamte, sowie an Privatpersonen, desgleichen Ver.

fugungen an untergebene Beamtc sind am Kopfe nur mit der Firma und der Journalnummer zu ver-
sehen und haben die ganze Breite des Bogens einzunehmen,
JraEil

sind aufser mit den allpemein vorgeschriebenen Angaben (Nr. 2) noch mit einem Hinweis
o [ s

irwiederungen auf Schreiben gleichgestellter und auf Berichte nachgeordneter Behorden s Form der
- Erwiederungen,

auf das veranlassende Schriftstiick zu verschen, z B. »Auf das Schreiben (den Bericht)

VOom

Bei Einreichung von Verzeichnissen, Ubersichten, Nachweisungen u. dergl. unter- 6 Binreichung

bleiben alle Begleitberichte, sofern sie nicht einen selbstindigen Inhalt haben. Auf der et

ist der Inhalt des Schriftstiickes und die veranlassende Verfiigung, nach Be-

ersten Seit
diirfnis auch die Amisbezeichnung der absendenden und der empfangenden Behorde, an-
zugeben

7) Adresse {iir

Bei Schriftstiicken an Einzelbeamte, die eine Behdrde vertreten, ist in der Innen- und

Einz

Aufsenadresse der Name des Beamten nur dann anzugeben, wenn es sich um personliche

ng

Angelegenheiten des Empfingers handelt oder wenn besondere Verhiltnisse dies erfordern,

ben, so sind etwaige personliche Titel des Empfingers, z. B.

Wird der Name nicht ang

» Wirklicher Geheime Rat¢, und dem Namen beizufiigende Pridikate, z. B. »Excellenz,
gleichfalls wegzulassen, also »An den Minister des Innern in Berling, »An den Oberpriisi-

denten in Breslau« u. s. w.

Soll erkennbar gemacht werden, dals das Schriftstiick nur vom Empfin

B

nhindig

offnet - werden darf, so ist die personliche Adresse mit dem Vermerk
zuwenden,

Der schriftliche Verkehr zwischen Abteilungen derselben Behorde und je nach Lage ® Mindlicher

der Verhiltnisse auch zwischen verschiedenen Behorden, namentlich den an demselben Orte
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befindlichen, ist zu vermeiden, soweit seine Ersetzung durch mindliche Besprechung thun-
lich erscheint. Notigenfalls ist ein kurzer Vermerk tber die Unterredung zu den Akten

zu bringen.

g} Telephon- Von Telephon- und Telegraphenverbindungen ist, sofern dies als zweckentsprechend
und _ ot

Telographen. S€lteN kann, ausgiebiger Gebrauch zu machen.
verkehr. Unter der Kiirze des Telegrammstils darf die Deutlichkeit nicht leiden,

xo) Urschrift- Soweit angingig, namentlich wenn der Inhalt abzusendender Schriftstiicke fiir die

licher Verkehr, " : 2 " . = i S = -
: Akten entbehrlich ist oder das Zuriickbehalten von Vermerken geniigt, ist fiir Schreiben

und Erlasse, fiir kurze Berichte und Beischriften die urschriftliche Form zu wiihlen, wobei
die Niederschrift je nach Lage des Falles entweder auf das veranlassende Schriftstick
selbst oder auf einen darum zu legenden Bogen gesetzt wird.

Bei Anwendung der urschriftlichen Form fallen die sonst vorgeschriebenen Angaben
(N1, 2, 4 und 5), soweit sic entbehrlich sind, weg.

Bei der Genehmigung von Antrigen wird es oft geniigen, den Antrag mit dem Ver-
merk »Genchmigt« dem Berichterstatter nétigenfalls unter Bedingung der Riickgabe und
zur Entnahme von Anlagen zuriickzusenden.

Im allgemeinen sind von abgehenden Schriftstiicken vollstindige Concepte und erforderlichen-
falls auch Abschriften solcher Anlagen bei den Akten zurtickzubehalten, welche zum Verstindnis des
Sachverhaltes unentbehrlich sind,

11) Postkarten. Die Benutzung von Postkarten ist zulissig, soweit eine unverschlossene Mitteilung in

dieser Form unbedenklich erscheint.

Die Anfertigung von Abschriften solcher Schriftstiicke, die an andere Behérden oder

und

vermerk, 2U anderen Akten abgegeben werden, ist in allen geeigneten Fillen durch einen kurzen

Vermerk in den Akten oder in den Geschiftsbiichern zu ersetzen. Zur Vermeidung von

Abschriften konnen Verfiigungen durch Vermittelung der nachgeordneten Behdrden, fiir

welche dann die Entnahme eines Vermerkes zu ihren Akten oder Geschiftsbiichern geniigt,

den Empfingern iibermittelt werden,

13) Formulare. Fir hiufig wiederkehrende Fille sind in moglichster Ausdehnung, und zwar zu Ent-
wiirfen, Urschriften und Reinschriften, Formulare zu verwenden. Formulare, deren Aus-
fillung einfach ist, sind, namentlich im wurschriftlichen Verkehr, thunlichst vom Be-
arbeiter (Referenten, Decernenten) unmittelbar auszufiillen. In geeigneten Fillen (z B. bei
Kassenverfiigungen) verfiigt der Bearbeiter die Benutzung des Formulars, welches dann
ohne Anfertigung eines Entwurfes, sogleich in Reinschrift ausgefillt zur Vollziehung vor-
gelegt wird (vergl. Nr. 12),

e e Von mechanischen Hilfsmitteln (Schreibmaschinen, Stempeln, Kopierpressen, Hekto-
Hilfsmittel, y

graphen und dergl) ist ausgiebiger Gebrauch zu machen. Namensstempel statt der Unter-
schrift dirfen nur mit Genehmigung der Centralstelle verwendet werden.

Bei Runderlassen, deren Veroffentlichung in amtlichen Blittern nicht erfolgt oder
nicht ausreicht, empfiehlt es sich, die fiir den Gebrauch der nachgeordneten Behérden er-
forderliche Anzahl von Abdriicken an der obersten Stelle anfertigen und den Erlassen bei-
figen zu lassen.

2] P Durch wiederholte Priifungen und nétigenfalls durch den Erlafs von Bureauordnungen,
einrichtungen, ., ”
in denen iiber die Geschiftsverteilung, Anlegung der Akten, Geschiftsbiicher, Verzeichnisse,
Formulare u. s. w. Bestimmung getroffen wird, ist auf méglichste Vereinfachung des Ge-
schiftsganges in den Bureaus hinzuwirken,
15‘{03:’5]1::“- Fiir einfache Riickfragen kann ein unmittelbarer Verkehr zwischen den ﬂuroeli}s von
" Behorden desselben Dienstzweiges innerhalb bestimmter Grenzen und unter sorgfiltigcer Be-
sen werden,
1) Eosien, Beim gesamten Geschiftsverkehr ist auf die moglichste Vermeidung von Kosten ge-

aufsichtigung nachgela

bithrend Bedacht zu nehmen.
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Alle abgehenden Reinschriften miissen mit dem Original durch Vorlesen
seitens des Abschreibers verglichen werden. Der Abschreiber hat dann seinen
Namen unten in der Ecke rechts mit der Bemerkung »mand.« (»Reinschrift an-
gefertigt«), desgleichen der Vergleicher mit »coll« (»Verglichen«) einzutragen.

Alle eingehenden Schreiben werden seitens des Bauschreibers oder Sekretirs,
nachdem auf der ersten Seite rechts oben der Vorlagevermerk (praes. 5.[6. 00)
gemacht ist, dem Bauleitenden vorgelegt. Von diesem werden nétigenfalls die
Sachen den Unterbeamten zur Kenntnisnahme, zur weiteren Bearbeitung, zur
Verfassung von Antwortschreiben u. s, w. iibergeben.

Kein im amtlichen Verkehr eingehendes Schriftstiick ist Eigentum der zur
Empfangnahme berechtigten Beamten, sondern Eigentum der Behorde und mufs
deshalb den Akten einverleibt werden.

Die Akten einer Dienststelle sind allen Beamten derselben zugdnglich mit
Ausnahme der als »geheim« bezeichneten und der Personalakten. Alle Ver-
fiigungen und dienstlichen Schriftstiicke iiberhaupt, Rechnungen u. s. w. sind
zu Akten zusammengeheftet, ebenso wie Anschlige, Zeichnungen u. s. w. sachlich
geordnet aufzubewahren. Die Hauptexemplare der Vertrdge sind unter Ver-
schlufs zu halten. Die Akten werden in General- und Specialakten gesondert.
In die Generalakten sind siamtliche Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Ver-
fiigungen von allgemeiner Bedeutung aufzunehmen; sie miissen fiir die einzelnen
Dienstzweige getrennt eingerichtet und in Deckel mit besonderer Farbe und
entsprechender Aufschrift geheftet werden.

Specialakten sind in Rechnungsakten, Verdingungsakten, selbst in Akten
der einzelnen Titel und sogar einzelner Unternehmer geteilt. Es giebt Akten
fiur Ungliicksféille auf dem Bau, gerichtliche Vorladungen und Gutachten, fiir
die regelméifsigen Rapporte, fiir jeden dem Lokalbaubeamten unterstellten Be-
amten.

Die Akten sind in gesonderten Abteilungen der Repositorien aufzube-
wahren. Die Abteilungen sind durch Zettel an den Brettern der Repositorien
kenntlich zu machen, Die Zettel bekommen dieselbe Farbe wie die an den
Aktenheften heraushingenden Etikettes (»Aktenschwinze«). Auf den Akten-
deckeln und -Schwinzen ist kurz der Inhalt und die Zeit von der Anlage bis zum
Abschlusse der Akten anzugeben. Die zu den Akten gehorigen Schriftstiicke
sind nach den Journalnummern zu ordnen. Die einzelnen Blitter jedes Akten-
stiickes werden mit fortlaufenden, mit Rotstift geschriebenen Nummern ver-
sehen,

Ist ein Aktenstiick auf mehr als 200 Seiten angewachsen, so ist ein neuer
Band anzulegen und mit entsprechender Nummer (Bd. I, Bd. IT u. s. w.) zu be-
zeichnen.

Jedes Aktenstiick mufs am Eingange ein Verzeichnis der darin befindlichen
Nummern enthalten; letztere sind zu durchstreichen, sobald sie erledigt sind.
Bei den (Generalakten ist den Nummern ein den Inhalt bezeichnendes Stichwort
beizufiigen.

Werden auf Grund einer Verfiigung einem Aktenstiick Schriftstiicke ent-
nommen, so ist tiber den Verbleib ein Vermerk an betreffender Stelle einzu-
heften, an dessen Stelle das Schriftstiick sofort wieder bei der Riickkunft zu
befestigen ist.

Die Lokal- und mit einem Bau betrauten Beamten haben folgende Jour-
nale, Verzeichnisse und Biicher nach im folgenden aufgefiihrten Formularen an-

138,
Ab- und
eingehende
Schreiben,

139.
Alkten,

140,
Alkten-

verzeichnis,
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zulegen und dafiir zu sorgen, dafs sie richtie gefithrt und in ordnungsmafsigem
Zustande gehalten werden:

1) Ein Verzeichnis der Akten. Aus diesem mufs auch zu ersehen
sein, welche Akten voriibergehend ausgegeben sind.

Alktenverzeichnis

des  BanhUraINsains o iR ra o e gt
= Stiickzal .
Nr, = Bezeichnung der Alkten Bemerkungen
der Rinde >
A, Generalakten
I - BRI, L L et e T Al R e
o E leterff i o i s
;85w
B. Spezialakten
[ i
2 - AT e SN Al - e e
U, 5. W

2) Ein Hauptjournal. In diesem, nach nachstehendem Formular angelegt,
mufs der wesentliche Inhalt des Schriftwechsels in moglichst knapper Form an-

nal,

gegeben werden. Jedes eingehende oder abgehende Schriftstiick erhilt eine
Nummer, doch so, d:

5 die Antwort die gleiche Nummer zeigt und in derselben
Rubrik eingetragen wird, wie der FEingang. Die Nummern laufen vom Anfang
bis zum Ende des Kalenderjahres fort. Alle eingehenden Schriftstiicke sind
links, alle abgehenden rechts zu verzeichnen, Erfordert ein Eingang keine Er-
wiederung, so ist ihm gegeniiber, auf der rechten Seite des Journals, der Vermerk
Zu den Akten« zu machen. Gehen Schriftstiicke ohne Vorgang ab, so ist ihnen
gegentber auf der linken Seite des Journals die Bemerkung »Ohne Vorgang«
einzutragen, oder die Stelle bleibt bis zum Eintreffen der i’manL\\-m*tung' des
Schriftstiickes frei,

Jede Sache ist mit dem Datum des Einganges (praes. d....) und der Journal-
nummer (J. Nr, ., .) zu versehen. Bei jeder eingehenden Sache ist aufserdem
die Zahl und die Art der Anlagen auf dem Schriftstiick selbst und im Journal
in der Spalte »Bemerkungen« anzugeben. Hierbei ist zu priifen, ob die An-
lagen vollstindig sind; der Verbleib der etwa fehlenden Anlagen ist durch
Anfrage beim Absender zu ermitteln.
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o 3) Ein Tagebuch. In diesem sind kurze Vermerke iiber den Fortgang
agebuch. = 3 . . T = . 2
und Betrieb des Baues zu machen und alle wichtigen Vorgiinge zu verzeichnen;




ebenso Witterungsverhiltnisse, Wasserstinde, Beginn und Beendigung, sowie

ungehorige Unterbrechung von Lieferungen und Arbeiten, tiberhaupt alle er-

heblichen Ereignisse, um durch diese Angaben in Zweifelsfillen und besonders
| bei Streitigkeiten den Thatbestand feststellen zu konnen.

Tapebuch,
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Bei kleineren Bauten geniigt ein Kassenbuch; bei grifseren ist jedoch fir
jeden Kostenanschlag ein besonderes Kassenbuch einzurichten und auch ein
Hauptkassenbuch zu fiihren, in welchem jede angewiesene Rechnung und Ab-
schlagszahlung, die bereits in einem der besonderen Kassenbiicher eingetragen
nbuch wird immer vom DBauleiten-

ist, verzeichnet wird. Das spezielle Kas
den selbst oder einem von ihm dazu beauftragten Hilfsbeamten, das Haupt-
kassenbuch gewohnlich vom Bauschreiber oder Sekretir ceflihrt. Dies empfiehlt
sich deshalb, weil bei sehr grofsen Bauausfithrungen manchmal seitens des
sene Rechnungen in der Kanzlei

Bauleitenden fertig revidierte und angewi
absichtlich oder aus Nachlissigkeit lingere Zeit liegen bleiben, ohne an die Be-
hiorde abgeschickt zu werden. Der Bauleiter, gewGhnlich mit Geschiften iiber-
hiuft, kann unmoéglich genau im Gedichtnis behalten, ob und wann jedes von
ihm fertiggestellte Schriftstiick abgesendet ist. Das Hauptkassenjournal mulfs
dariiber Auskunft geben und hilft deshalb auch bei der Kontrolle der Thitig-
keit der Kanzlei.

Das spezielle Kassenbuch dient zur Eintragung samtlicher Rechnungsbelege
nach der Zeitfolge mit laufender Nummer, und zwar sind die Betrige so auf
die einzelnen Anschlagstitel zu verteilen, dafs die Zahlungen im einzelnen mit
| den Betrigen in den Kostenanschligen verglichen werden kénnen. Bei der

Abrechnung und titelweisen Zusammenstellung, iiber welche spiter gesprochen
werden wird, sind die Rechnungsbelege anderweitig zu numerieren und die
neuen Nummern in der hierfiir bestimmten ersten Spalte einzutragen. Solange
die Hohe der Kosten durch die Revisionsbehorde noch nicht festgestellt ist,
sind die vom Bauleitenden berechneten Betrige nur mit dem DBleistift ein-
zutragen.
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Am Schlufs jeder Seite sind natiirlich die Summen zu ziehen und auf die
nichste Seite zu iibertragen. Die Summe der einzelnen Titel am Schlusse jeder
Seite miissen die Summe des Gesamtbetrages ergeben, woraus Additionsfehler
sofort zu erkennen sind. Es empfiehlt sich auch, von Zeit zu Zeit die Eintragungen
dieser Kassenblicher mit denjenigen der zahlenden Kasse zu vergleichen,
um Irrtimer bald aufzukliren, die spdter schwer aufzufinden sind. Die Ein-
tragungen miissen mit den Summen der von der Behorde oder Kasse zuriick-
gesendeten Rechnungsduplikate verglichen und nétigenfalls korrigiert werden,
wenn etwa Abidnderungen vorgenommen sein sollten.

Das Hauptkassenbuch, welches iibrigens auf vielen grofseren Bauten gar
nicht gefithrt wird und auch nicht dringend notwendig ist, wenn man der Zu-
verldssigkeit des Bauschreibers oder Sekretirs Vertrauen schenken kann, hat
folgende Einrichtung:

Hauptkassenbuch.
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Hiaufig werden an die Behdrde verschiedene Rechnungsaufstellungen eines
Unternehmers zu gleicher Zeit gesendet. Dieselben kommen einzeln in die erste
Rubrik des Geldbetrages, die Gesamtsumme des Zahlungsantrages in die zweite.
Der Ubersichtlichkeit wegen werden alle Abschlagszahlungen mit roter Tinte
eingetragen.

5) Ein Abschlagszahlungsbuch. Bei gréfseren Bauten ist im Abschlags-
zahlungsbuch fiir jeden Unternehmer ein besonderes Konto einzurichten. Die
Zahlungen wild durcheinander zu schreiben, hat nicht den geringsten Zweck.
Man will aus dem Abschlagszahlungsbuch schnell ersehen koénnen, was ein
Unternehmer bisher an abschligigen Zahlungen erhalten hat.

Abschlagszahlungsbuch.
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Zum gewohnlichen Abschlagszahlungsbuch fiir alle Unternehmer konnte
folgendes Formular benutzt werden.

Abschlagszahlungsbuch,

betreffend. den Netban & .. 1. (00 oo o6 abiaia ae a4 P e e e g e ) "
; : : =% T 5 | 5' ":{':Lr\ lll‘:i ]JE"
Nr. Name des Unternehmers Wertrag betr.. | [ Sretes Bemerkungen
| sonderen Kontos
—— : -
| ‘
i |
6) Ein Materialienlieferungsbuch. Das Materiallieferungsbuch dient zur e
Aaternanen-

Eintragung der gelieferten Materialmengen, des Zeitpunktes der Abnahme, des jeferungsbuch.
Lieferanten sowie des Datums und der Nummer des Vertrages. Verdorbene

oder entwendete Materialien sind in der Rubrik »Abgang« besonders zu ver-

zeichnen, die etwa auf der Baustelle selbstgewonnenen Materialien in der Spalte
»Bemerkungen« anzufiihren. Fiir jedes Material, bezw. jeden Unternehmer ist

eine besondere Liste zu fiihren. Nur gewdhnliche Materialien, wie Ziegel, Sand,

Kalk u. s. w,, sind einzutragen; dagegen sind die mit den Arbeiten zusammen
vergebenen Materialien, wie Fenster,- Thiiren u. s. w, davon ausgeschlossen.

Materialienlieferungsbuch,

betreéfend  den Ieubantdei, s o v s s i e ey a e T s Tt e e e
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Praktischer wird iibrigens ein Materialienbuch folgendermafsen eingerichtet:

Materialienlieferungsbuch
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Die Einrichtung eines derartigen Buches hat den Zweck, jede nachtriglich
entdeckte Unregelmifsigkeit bei der Abnahme, jede in der abgenommenen Masse
zum Vorschein kommende Ungehorigkeit, jeden dabei versuchten Betrug auf
den Urheber zuriickfithren zu konnen, was bel der Einrichtung des staatlich
vorgeschriebenen Materialienbuches nicht mdéglich ist. Der hintere Teil dieses
Buches kann zugleich zum Anlegen des besonderen Kontos fiir die Unternehmer
dienen. Bei Abschlagszahlungen hat man dann alles Notige sofort zur Hand,
Die Anlage éines Namensverzeichnisses mit Angabe der Seitenzahl, wo der
betreffende Unternehmer zu finden ist, kann bei grofseren Bauten empfohlen
werden.

146, 7) Ein Bestellbuch, Ein langes Buch von geringer Héhe enthilt eine fort-
lbeel 1ayfende Reihe von paarweise gegeniiber gedruckten Bestellzetteln, welche durch

eine durchlochte Linie voneinander getrennt sind. Bei Bestellungen sind beide
Zettel gleichmifsig auszufiillen. Das Exemplar rechts, welches dem betreffenden
Unternehmer iibersandt wird, ist spater der Rechnung als Belag beizufiigen.

Bestellzettel Nr. . . . Bestellzettel Nr. . ..

Herr (die Firma) . . . . . .. ., wird hierdurch Herr (die Firma) . ... .. . .. wird hierdurch
ersnucht; Zum DEd et At s ersnchty zumBantvdensyr senasiag e a8 o0 s
innerhalb 7 o Tagé fzw Hefeen: 0 L5 I s utnerhalh L ot Lagesan Hefernsl 2 r o G

s 3 TERE | ] e 19 . . AR R A o) M A e

Fiir die Bauverwaltung:

Fiir die Bauver

(Name und Am arakter.) (Name und Amtscharakter.)

8) Ein Inventarienbuch des Baubureaus. In dieses Inventarienbuch
“sind die zur Ausstattung des Baubureaus und die fiir die Baustelle beschafften
Gegenstande nach der Zeit ihrer Beschaffung einzutragen mit Ausnahme der
dem regelméifsigen Verbrauche unterliegenden Gegenstinde, dann der Kalender,
Adrefsbiicher w. s. w., welche nur fiir gewisse Zeitabschnitte bestimmt sind.
Fine beglaubigte Abschrift dieses Inventariums ist mit dem Nachweise
des Verbleibes oder der Verwertung als Belag zur Bauverwaltungsrechnung
der vorgesetzten Behorde einzureichen.

Inventarienverzeichnis

der fir das Baubureau und die Baustelle beschafiten Gegenstinde,

Stiickzahl [ Gregenstand Bemerkungen

g) Das Gebidudeeinrichtungs-Inventarium, in das alle fiir den Neu-

tungs. Dau beschafften Gerdte, Mébel u. s. w. nach der Zeitfolge ihrer Abnahme durch
Inventarium. - die Bauverwaltung eingetragen werden miissen. Fiir die Ubergabe des Baues
ist ein Verzeichnis dufzustellen, worin die Einrichtungsgegenstinde nach ihrer
Art gesondert aufzufithren sind. Das Formular fiir das Verzeichnis ist
tolgendes:
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Gebiudecinrichtungs-Inventar.

| | [
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{ M. P,

10) Tagelohnlisten sind nach folgendem Formular zu fithren, am Ende -
jeder Woche abzuschliefsen und mit den Wochenlohnlisten der Unternchmer zu

vergleichen.
Tagelohnliste
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1) Fuhrlohnlisten sind in gleicher Weise nach folgendem Formular zu
fiihren: Fuhrlohnlisten,
Fuhrlohnliste
betreffend den Neubauw de . o0 v v s v s S e TR | BT A e S
| Bezeichnung Bedungener Bem
Nr. der Finzelpreis r PRmer b ng e
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12) Endlich ist ein Terminkalender anzulegen fiir die regelmifsig zu er- 151

stattenden Rapporte und die in bestimmten Fristen zu erledigenden Sachen:

Terminkalender.

= |
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MNr. und Nr, der z te n 5 : | Bemerkungen
; | <3 5 Se1n am am
| der Verfiigung | Berichte und Rapporte | |

Nach Fertigstellung und Abrechnung des Baues sind die Kostenanschlige

e 5 : 1
nebst Zeichnungen und Akten dem Amtsnachfolger oder dem Lokalbaubeamten .1.l\. e

hlage

zu ibergeben.
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Frankiert sind alle Postsendungen an Staatsbehdrden, einschl. der einzel-
stehenden Beamten, und an Privatpersonen zu schicken, wenn dieselben aus-
schliefslich im Staatsinteresse und nicht im Interesse der Empfinger erfolgen,
Die Aufschrift der Briefe u. s. w. an Unternehmer enthilt in letzterem Falle
den Vermerk sPortopflichtige Dienstsache«, wobei der Empfinger kein Straf-
porto, sondern nur das gewdchnliche zu entrichten hat. Aufserdem miissen diese
Sendungen noch durch das Dienstsiegel als amtliche kenntlich gemacht sein.
Bei Postanweisungen, welche dem Frankierungszwange unterliegen, wird das
Porto gewdhnlich von dem zu iiberweisenden Geldbetrag vorweg abgezogen,

Preufsen hat mit der Reichspost durch eine jéhrlich zu zahlende Pausch-
summe die freie Beférderung aller im Staatsinteresse erfolgenden Sendungen
vereinbart. Alle derartigen Sendungen sind hiernach mit dem Vermerke: »Frei
laut Aversum Nr. 21« (»Frei laut Avers. Nr. 21«), mit der Bezeichnung der ab-
sendenden Behdrde und mit dem Dienstsiegel oder mit Siegelmarken zu ver-
sehen. Der Vermerk ist auf die Vorderseite des Briefes, bei Packeten auf die
Vorderseite der Packetadresse in die linke untere Ecke, die Bezeichnung der ab-
sendenden Behorde unmittelbar unter den Vermerk zu setzen, Gewohnlich wird
fiir beides ein Stempel benutzt. Wenn der Absender ein Dienstsiegel und den
vorgenannten Stempel nicht besitzt, sind unterhalb des Vermerkes »Frei laut
Avers., Nr. 21¢< sein Name und Amtscharakter, auf der Seite des Siegels die
Worte »In Ermangelung eines Dienstsiegels« ebenfalls mit Unterschrift des
Namens und Amtscharakters zu setzen. Gewdhnlich handelt es sich hierbei um
die Sendung eines Beamten an eine Konigl. Behorde.

Uber verauslagte Postbetriige ist ein Buch mit folgender Einrichtung zu
fithren:

Postsendungsbuch,
........... . Vierteljahr
in Dienstangelegenheiten verauslagten Postbetriige,

|
T Verausgabtes Porto beim
Journal- wendung
Nr.

Empfinger oder Absender B Abgang

Brief |

Paket M.

PE.

Die Betrage sind mit Einsendung des vorstehenden Formulars alle Viertel-
jahre zu liquidieren, und zwar in folgender Form:

Gebiihrenrechnung,

betreffend die fiir den Bau de . . . . im . .. Vierteljahr 19 . .

in Dienstangelegenheiten verausgabten Portobetrige.
Nach Ausweis des anbei zur Priifung vorgelegten Postsendungsbuches sind fiir den bezeichneten

Bau in den Monaten bis einschl. . . . . .. an Porto verausgabt Mark. . PE
Dafs die Sendungen, fiir welche das hier berechnete Porto in Ansatz gebracht ist, lediglich den

Kgl. Dienst und kein einseitiges Interesse von Privatpersonen betroffen haben, wird hiermit bescheinigt,

TG s

e iy R

Bei griofseren Bauten ist noch ein Vertragsverzeichnis anzulegen, wofiir
folgendes Formular benutzt werden kann:




77
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Die Annahme des fir die Ausfihrung, [-'Flnr;'\\':'lchung‘ und Abrechnung
von Bauten erforderlichen Hilfspersonals liegt dem Lokalbaubeamten oder dem
Bauleitenden ob, sofern letzterer selbstindig den Bau auszufilhren hat. Mit der
anzustellenden Personlichkeit ist stets eine Verhandlung aufzunehmen, welche
vorbehaltlich der Genehmigung der vorgesetzten Behorde abgeschlossen wird,
Darin sind die Bedingungen iiber die Anstellung, die dienstliche Thatigkeit und
Entlassung, so wie die Besoldung genau festzustellen. Dem Antrag auf Be-
stitigung der Verhandlung sind nihere Angaben iiber die bisherige Thitigkeit,
Leistungsfihigkeit und Unbescholtenheit der anzunehmenden Personlichkeit bei-
zuftigen,

Das Dienstverhiltnis darf beiderseits nur mit Einhaltung der festgesetzten
Kiindigungsfrist gelost werden. FErscheint dem Bauleitenden die sofortige
Dienstentlassung wiinschenswert, so ist zundchst die Genehmigung der vorge-
setzten DBehdrde einzuholen; doch kann der Hilfsarbeiter in dringenden Fallen
vorliufig vom Dienst ausgeschlossen werden.

Alle Hilfsarbeiter haben sich folgende Gebrauchsgegenstande im Bureau
auf eigene Kosten anzuschaffen:

1) Schreib- und Zeichenmaterialien: Schreib- und Zeichenfedern, Federhalter,
Gummi, Schwimme, schwarze und bunte Tuschen zu den gewdhnlichen zeich-
nerischen Darstellungen; -

2) Geréte: Schienen und Dreiecke gewohnlicher Art, Pinsel, Tuschniépfe,
Reifszeuge, Reifsfedern, Feder- und Radiermesser, sowie Zeichen- und Taschen-
mafsstibe,

Ubersteiot die Bausumme nicht 3oo0oc Mark, so hat der Lokalbaubeamte

o

in Zeichengerite u. s. w, aus seiner Dienstaufwandsentschadigung zu

die iibrig
beschaffen.
Wiihrend der Bauausfithrung hat der Bauleitende, genau wie beim Privat-

bau. Finzelheiten, welche auf die Benutzung der Réume von Einflufs sind, mit

der Behorde, fiir welche der Bau bestimmt ist, oder ihrem Vertreter zu be-
sprechen und ihren Wiinschen so weit als moglich nachzukommen, Uber die
stattgehabten Erérterungen ist eine Verhandlung aufzunehmen und dieselbe
mit dem Uberschlage der etwaigen Mehrkosten und einer Nachweisung der
zur Deckung derselben verfiigharen Ersparnisse der vorgesetzten Behoérde ein-
zureichen.

Zur Sicherung einer zweckmifsigen Aufeinanderfolge der einzelnen Bau-
arbeiten ist vor Beginn eines Baues ein Bauausfihrungsplan in grofsen Ziigen
su entwerfen und der vorgesetzten Behérde einzureichen. Darin sind die
Fristen fiir Fertigstellung der Fundamente und einzelnen Stockwerke, der Be-
dachung, des inneren Ausbaues und der Ubergabe des Gebdudes anzugeben.
Hierbei ist zubeachten, dafs mit dem Putzen der Winde erst frithestens 6 Wochen
nach Beendigung des Rohbaues begonnen werden darf und Neubauten erst
L 12
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dann in Benutzung genommen werden diirfen, wenn die Heizungs- und Liiftungs-
anlagen auf ihre Wirksamkeit sorgfiltiz gepriift und die Gebidude in allen
Teilen gehorig ausgetrocknet und durchliiftet sind.

Vor Beginn der Ausfilhrung ist der Ortspolizeibehérde der Entwurf in
2, manchenorts in 3 Exemplaren, von denen das eine zuriickgestellt wird, zur
Genehmigung vorzulegen. Dieselben miissen von allen beteiligten Personen
(Bauherr, Unternehmer) zur Anerkennung namentlich unterschrieben sein, der
Situationsplan auch von einem staatlich anerkannten Feldmesser. Der Lage-
(Situations-) Plan mufs den Bauplatz und seine Umgebung, die Bezeichnung des
Grundstickes im Grundbuche, die Grundstiicksgrenzen, festgestellte Baulinien,
die umliegenden Bauten bis auf 20™ Entfernung mit Angabe ihrer Bestimmung,
Hoéhe, Banart und Eigentiimer, anstofsende Strafsen und Wege, Wasserldufe und
Entwidsserungen nach Richtung und Gefillen enthalten. Mafsstab fiir den Lage-
plan 1:500; fiir die Nivellements in der Linge 1:500, in der Hoéhe 1:100.
Die Geschofsgrundrisse sind mit Angabe der Feuerstitten, der Weite und Quer-
schnittsform der Rauch- und Liiftungsrohre im Mafsstab von 1:100 anzufertigen,
ebenso eine Darstellung der Strafsenfront und mindestens ein Hohendurchschnitt.
Aufser den Mauerstirken, Brandmauern u. s. w. miissen die Gelinde- und die
Normalhohe der Strafse ebenso die Grundwasserstinde ersichtlich sein. Kommt
eine unterirdische Entwisserung durch die genannten Pline nicht zur Darstellung,
so ist sie in einer besonderen Zeichnung (im Mafsstab von 1:100) zu erlautern,
welche die vorgesehenen Leitungen mit allem Zubehdr und mit mafsgebenden
Bauteilen enthalten mufs.

Detailzeichnungen sind hauptsidchlich nur bei Vorbauten in offentliches
Eigentum, Eisenkonstruktionen und ungewdohnlichen Baugegenstinden notwendig.
Alle wesentlichen Abmessungen sind in Zahlen einzutragen, bei Umbauten
alte und neue Bauteiie deutlich auch durch Farben zu kennzeichnen.

Der Beginn des Baues, dann spiter der Putzarbeiten wu. s. w. héangt
von der Erteilung der Bauerlaubnis und der Abnahme des Rohbaues ab, die
nach Fertigstellung der massiven Treppen, Gewdlbe und Dachkonstruktionen
zu beantragen ist. Bei Privatbauten sind auch alle statischen Berechnungen
von Eisenkonstruktionen, von stark belasteten Freistiitzen u. s, w. der Polizei zur
Revision und Genehmigung einzureichen, was bei Staatsbauten nicht der Fall
ist. Ebenso ist bei Dampfkesselanlagen zu verfahren. Bei Bauten in Festungen
siehe §§ 13 bis 19 und 22 des Gesetzes vom 21, Dezember 1871 (Reichs-Gesetzbl,
S. 459). Vergl. auch § 153 des Zustindigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 (Ges.-S.,
S. 237).

Zu den Rechnungen, Zahlungsanweisungen und Bescheinigungen sind
immer nur ganze oder halbe Bogen, nicht aber Quartblitter zu verwenden.
Letztere miissen, falls sie vom Unternehmer eingereicht wiirden, auf einen halben
Bogen durchweg, nicht nur etwa an den Ecken, aufgeklebt werden. Jede
Rechnung ist in doppelter Ausfertigung und méglichst unter Benutzung des
nachstehenden Formulars aufzustellen.

el de T e R Belep-Nr... ...
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Den Rechnungen sind die Abrechnungszeichnungen, z. B. bei Mauer-,
Zimmer-, Steinhauerarbeiten u, s, w., beizufiigen, aus denen jedes in der Rechnung
angefiihrte Mafs ersichtiich sein mufs. Ist dies, wie z. B. bei Wasser- und Gas-
leitungsarbeiten u. s. w., nicht méglich, so mufs die Rechnung.die Bemerkung
tragen ,Nach gemeinschaftlichem Aufmafs®.

In den Rechnungen darf nicht radiert sein, sondern Abinderungen sind
durch Ausstreichen der falschen und durch Uberschreiben der richtigen An-
gaben (mit schwarzer Tinte) vorzunehmen, Quittungen, in denen Schreibfehler
oder sonstige Unrichtigkeiten vorkommen, sind durch besondere Nachtrige
zu erganzen. Damit ein Teil der Schrift oder der Zahlen beim Einheften der
Belege in die Akten nicht verdeckt wird, sind erstere so zu schreiben, dafs an
der linken Kante mindestens ein Spielraum von 1c¢m bleibt.

Die Rechnungen sind von den Unternehmern mit dem Text und der
Reihenfolge der Positionsnummern des Verdingungsanschlages oder in Er-
mangelung eines solchen in der Urschrift des Kostenanschlages aufzustellen.
Aufservertragsmafsige Arbeiten sind in besonderer Rechnung unter Angabe der
schriftlich getroffenen Vereinbarungen aufzufiihren,

In den Rechnungen iber Lieferungen und Unterhaltung von Geriten
u, s. w. sind die Neubeschaffungen von den Unterhaltungsarbeiten zu trennen.
Dabei ist anzugeben, dafs die abgingig gewordenen Gegenstinde im Inventarium
geloscht und die als Lrsatz beschafften Stiicke unter Angabe der Inventarien-
nummer in Zugang gestellt sind. Aufserdem ist anzumerken, wie die in Abgang
gestellten Gegenstinde verwertet oder wo sie geblieben sind.

Materialien miissen nach Menge, Sorte und FEinheitspreis in Uber-
einstimmung mit den Lieferungsvertragen angefiihrt werden,

Quittungen bei Auslagen, Frachtscheine, Wiégescheine u. s. w. sind den
Rechnungen beizufiigen.

Nur selten wird es vorkommen, dafs die Aufstellung der Rechnungen
seitens des Unternehmers brauchbar ist. Gewoéhnlich erfordern sie derartige
Anderungen, dafs sie vollig undeutlich werden und deshalb nicht in der Ur-
schrift, sondern nur in beglaubigter Abschrift der Behorde eingereicht werden
konnen. In vielen Féllen empfiehlt es sich deshalb, von der Einreichung einer
Rechnung seitens der Unternehmer ganz abzusehen, dieselbe nach dem ge-
meinschaftlichen Aufmafs von dem in Art. 131 (S. 163) erwidhnten Hilfsarbeiter
den Vorschriften der Behorde gemifs aufstellen und dann vom Unternehmer
anerkennen zu lassen,

Die Hauptexemplare der Rechnungen sind mit den Duplikaten bei der
Behorde einzureichen. Erstere gelangen an die Kasse, letztere mit etwaigen
Berichtigungen, die auch in die Kassenbiicher aufzunehmen sind, an die Bau-
leitung zur Aufbewahrung zuriick.

2%

163.
Weiter-
befirderung
der

Rechnungen.
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104, Im allgemeinen ist der Anerkennung der Rechnung seitens des Bau-
Bescheinigung - i 2 . g . . 5
'":L ® leitenden der Wortlaut »Die Richtigkeit besc

Rechaungen. {jbernimmt dadurch die Verantwortung dafiir, »dafs die im Beleg angefiihrten
Arbeiten und Lieferungen notwendig gewesen, dafs sie gut und zweckent-

heinigt« zu geben. Der Bauleitende

sprechend ausgefiihrt, dafs von den Rechnungsausstellern alle ihnen auf-
erlegten Verpflichtungen vollstindig erfiillt, dafs die in Ansatz gebrachten Preise
ortsiiblich sind und diese nicht haben billiger bedungen werden kinnens.

Einer besonderen Bescheinigung bedarf es aber in folgenden Fillen:

1) In den Zahlungsanweisungen oder in einer den Belegen beizufiigenden 5
besonderen Bescheinigung sind die Griinde anzugeben, warum die Lieferungen
oder Arbeiten' nicht in dffentlicher Verdingung vergeben sind, sobald ihr
Wert 1000 Mark tibersteigt.

2) Bei Einzelrechnungen {iber vertragsmafsige ILeistungen ist zu be-
scheinigen, dafs der Unternehmer die Bedingungen des Vertrages vollstindig
erfiillt hat. Ist eine Konventionalstrafe verwirkt, so mufs der Abnahme-
bescheinigung eine Berechnung der ersteren beigefiigt werden. (Siehe auch die
nachstehenden ahnlichen Bescheinigungen bei Schlufsrechnungen.)

3) Bei Belegen tber Inventarienstiicke ist die Eintragung in das Inventarien-
buch unter Angahe der Nummer, Seite und Abteilung zu vermerken.

4) Bei Rechnungen iiber die zu Bauausfithrungen beschafften Schreib- und
Zeichenmaterialien ist zu bescheinigen, dafs diese Gegenstinde allein fiir die
Zwecke der Bauausfilhrung gekauft und verwendet sind. (Diese Bescheinigung
am Schlufs eines Baues hat hiufig ihre Schwierigkeiten, weil doch gewdhnlich
von Papier, Briefumschligen u. s. w. etwas iibrig- bleiben wird. Dies mufs der
Bauleitende, um sein Gewissen nicht zu belasten, zu Gunsten der Staatskasse
verkaufen. Das manchmal benutzte Mittel, die Reste zu verbrennen, diirfte als
Sachbeschadigung bezeichnet werden kénnen.)

5) Bei Rechnungen {iiber Erginzung zerbrochener oder abhanden' ge-
kommener Gegenstinde ist die Ursache des Bruches anzugeben und zu be-
scheinigen, dafs die Beschddigung ohne Verschulden einer Person erfolgt und
dafs ein zum Ersatz Verpflichteter nicht zu ermitteln gewesen ist.

6) Bei nach Gewicht in Rechnung gestellten Materialien sind die amtlichen
Wigescheine beizufiigen, oder die Richtigkeit der Gewichte ist besonders in
der Bescheinigung zu erwidhnen.

7) Bei Frachtkostenrechnungen ist zu bescheinigen, dafs der Unternehmer
zur Tragung jener Kosten nicht verpflichtet war.

8) Bei Berechnung von Bekanntmachungsgebiihren ist zu bescheinigen,
dafs die Bekanntmachung erfolgt, der in Rechnung gestellte Betrag richtig an-
gesetzt und aus der Staatskasse zu berichtigen ist. Aus den Belegen miissen
Gegenstand und Tag der Bekanntmachung, die Zahl der Zeilen und der E
heitssatz ersichtlich sein. (Die Belegexemplare sind ebensowenig wie DBrief-
umschlige als Anhang zu den Portonachweisungen, Fahrscheine und Droschken-
marken bei Liquidationen iiber Fuhrkosten w. s. w. beizufiigen.)

165. Antrdoa - Y orrr i1 or == Ahechlaoszs 7 A b = 5
Bewilligung von ___ Den Antrigen auf Bewilligung von Abschlag: zahlungen ist folgender
Abschlags-  Wortlaut zu geben:

zahlungen,
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Abschlagszahlungs-Bescheinigung
(. . .te Zwischenzahlung),
Brer i s iah B S I SRR e hsihattauf i Grund  desi Verages|vom
..... w v s e...Nr....zum vorgedachten Bau bis jetzt laut umstehender Berechnung . ... ...
......... geleistet (Lieferungen ausgefuthrt) im Werte von rund
........ Mark.
Hierauf hat derselbe an Abschlagszahlungen bereits
erhalten nach den Verfigungen
e At Rl L S BT R e s e T £
Tl A AP G DR iton ATeA S R i
AN DT S o Lo i o e et O W R G P s T W b
s e e e 5
zusammen ab: .. .. ... .. Mark;:
daher Guthaben: .. . .. S n v Mark.
Demselben kann ein weilerer Belrag von
el S . «» Marke,
TOVDTTEIISS, At et Lais) tis e hn ke Lo iDIATIEE
mit Sicherheit abschliglich gezahlt worden,
R c [ GRApRPA oo IR ey P P el B 213
(Name und Amtscharalkter.)
Bei Schlufsabrechnungen sind folgende Bescheinigungen auszustellen: 166,

1) Ist der Bau in Generalentreprise vergeben gewesen, so ist der Schlufs-
rechnung folgende Abnahmebescheinigung beizufiigen:

Abnahmebescheinigung,
Auf Grund &rtlich bewirkter Bauabnahme wird hiermit bescheinigt, dafs der Unternehmer

...... F L e e o e e e cdnreh id ent et ST wom) 5 S0l (e e

Nr, . ., ubernommene gesamte Ausfiihrung des . .., ... .. Baues ... ... M e L o =

den Vereinbarungen cntsprechend, tiichtig und rechtzeitig (mit . . . Tagen Verspitung) bewirkt hat,

Der dem Unternehmer im ganzen zustehende Geldbefrag ist in der beigefiigien Schlufsrechnung

auf:

vom

e e A S O Sl

Der nach Beriicksichtigung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen dem Unternehmer

Restbetrag ist am Schlusse der Rechnung nachgewiesen,

den .. . ften [ | s e pi

Der ..
2) Ist der Bau an mehrere Unternehmer vergeben gewesen, so hat die Ab-
r folgenden Wortlaut:

nahmebescheinigur

iche in wvorstehender

Auf Grund &rtlicher Bauabnahme wird hiermit bescheinigt, dafs si
Kostenzusammenstellung angefiihrten Leistungen und Lieferungen fiir den Bau de . ... . ... Reie

N et e . . . nach Mafsgabe des Kostenanschlages vom . . . .., ... .. , der abgeschlossenen

cinbarungen ordnungsmifsig; unter Erfillung der gestellten

se und der sonst getroffenen Ver
gungen, bewirkt sind; dafs die fir den Bau in Rechnung gestellten Materialien zur vollstiindigen

Verwendung gelangt sind (oder: dafs die in' besonderer Nachweisung angefiihrten Materialien im Be-

shr als .. .. Mark) Erlos

aus dem Verkaufe eriibrigter

stande verblieben sind), und dafs keine (nicht
Materialien erzielt sind.

Die Kosten der Bauausfithrung betragen nach der Schlufsrechnung vom
AL IEANZeIE e il L E R o
denh -t tdenses ol e s (o

101 s I e el

3) Sind die Lieferungen und Arbeiten in engerer Bewerbung oder freihindig
vergeben worden, so sind die Griinde hierfiir auf den Schlufsrechnungen anzu-

Bescheinigu

von Schl

ng

rechnungen,




geben. Ebenso sind die Angaben, ob dem Vertragsabschlusse eine offentliche
oder engere Ausschreibung vorangegangen ist, und ob der Unternehmer Mindest-
fordernder bei einer solchen Ausschreibung war, nicht am Schlufs der Vertrags-
urkunden, sondern in die Schlufsrechnungen einzutragen.

Die Abnahmebescheinigungen miissen auf Grund genauer értlicher Priifung
ausgestellt werden und miissen die Anerkennung der vertragsmafsigen Er-
ledigung aller von den Unternehmern tibernommenen Leistungen ohne Vor-
behalt enthalten.

. 3G Am Schlufs des Baues ist eine nach Anschlagstiteln geordnete und auf
A e zugehdrigen Rechnungsbelege bezogene Zusammenstellung aller entstandenen

stellung
der Ko Kosten als Revisionsnachweisung auszufiihren und der vorgesetzten Behérde

am Sc . .
einzureichen, und zwar:

1) wenn ein Bau vor erfolgter Superrevision des Kostenanschlages zur

des Banes,

Ausfithrung gelangt ist;

2) wenn bei der Ausfithrung eines Baues wesentliche, einer besonderen
Rechtfertigung bediirfende Abweichungen vom genehmigten Bauplane hinsicht-
lich der Konstruktion und Einrichtung vorgekommen sind;

3) wenn der Anschlag durch besondere Umstinde (ErhShung der Preise,
grofsere Ausdehnung des Baues oder nachtrigliche Bewilligung nicht ver-
anschlagter Gegenstinde) iiberschritten ist; hierzu ist nachstehendes Formular
zu benutzen:

Zusammenstellung

e b L e e T e s enistandenen Kosten,
2 Datum
Nr. e s ; Anschlag Abrechnung
des Gegenstand der Berechnung
Releges

M. PE M. o

In einem ausfiihrlichen, beizufiigenden Bericht (Revisionsprotokoll) ist die
Entstehung und der Umfang der Anschlagsiiberschreitungen und der Ab-
weichungen vom Entwurf u. s. w. iibersichtlich zu erdrtern. (Ein Beispiel hier-
zu und zu der Kostenzusammenstellung siehe in dem unten genannten Werke 2°),

In derselben Weise ist zu verfahren, wenn ein Bau ausnahmsweise ohne
Zugrundelegung eines Kostenanschlages ausgefiihrt sein sollte,

Am Schlusse der Revisionsnachweisungen sind die in Art, 166 (S. 181) vor-

geschriebenen Bescheinigungen zu geben.
169 Sind bei Bauausfiihrungen die in Art. 167 bezeichneten Féalle nicht einge-
. treten, so erfolgt nur eine titelweise Zusammenstellung der Kosten, welche mit
stellng —— der Abnahmebescheinigung zu versehen ist. Aufserdem ist kurz iiber den Ver-
der Kosten. ouf der Bauausfithrung, sowie iiber etwaige Abweichungen vom Anschlage zu
berichten. :
0. Anderungen gegen den Entwurf sind bei nur geringfiigigen Abweichungen
,Eﬁ:‘nsn auf Klappen zu den Zeichnungen, bei wesentlichen Abweichungen auf neuen,
mit der Ausfithrung genau iibereinstimmenden Blittern (Revisionszeichnungen)

) Senurz, a. a. O. (1. Aofl 1884), S, 147 w, f, — und; Zeitschr. £, Bauw. 1881, S. 1.
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kenntlich zu machen. Zu solchen Revisionszeichnungen konnen auch die
Inventarienzeichnungen verwendet werden.

Entbehrliche Baumaterialien (etwa vom Abbruch eines Baubureaus, ocsieiatoni
Schuppens u. s. w. stammend), desgl. Ausstattungsstiicke des Baubureaus und alter
sonstige fiir den Bau beschaffte Gerite, falls sie nicht, was vorher festzustellen ’“:*“:i“\’\f"“
ist, bei anderen Bauten derselben, letztere auch einer anderen Verwaltung ver- R
wendet werden kénnen, sind gewdhnlich im Wege der Versteigerung zu ver-
dufsern.

Wenn besondere Umstinde die alsbaldige Verwertung wiinschenswert
erscheinen lassen, ist auch der Verkauf aus freier Hand gestattet, sofern der
Wert der Gegenstinde nach Schétzung des bauleitenden Beamten 300 Mark
nicht tbersteigt.

Als Ausrufer bei der Versteigerung dient ein Unterbeamter. Bei umfang-
reichen Versteigerungen ist der Spezialkassenrendant hinzuzuziehen, welcher den
Erlos einzunehmen, abzufiihren und die Verhandlung mit zu unterschreiben hat.

Diese Verhandlung ist nach folgendem Formular aufzunehmen:

Versteigerungsverhandlung.

Behiifs oftentlichen Verkanfes desibeianlo . oo creanrs Lalad s s L Dl e
eriibrigten alten Materialien und abgiingiz gewordenen Geritschaften war auf heute . « . . mittags
. Uhr auf dem Grundsticke | _ .. .. . .. . .5 .. Strafse Nr. . . . ein Termin anberanmt, welcher
durch folgende Zeitungen

(durch Ausruf, Aushang) bekannt gemacht worden ist,
Nach Verlesung der fiic den Verkauf aufgestellten Bedingungen wurde zur Versteigerung ge-
schritten, bei welcher die in der anliegenden Zusammenstellung bezeichneten Meistgebote erzielt sind,
Der

Zusammenstellung der abgegebenen Meistgebote,

Tos Name Wohnort Messtaobot: | Spalte fiir J'n_: c
[ des etwaige Unterschrift
Kiufers Kinfers M. l Pi. des Kiufers

Vor Beginn der Versteigerung miissen die Bedingungen fiir den Verkauf 172.
laut verlesen werden. Dieselben miissen folgende Bestimmungen enthalten: i

1) dafs Gebote, welche unter der Taxe bleiben, nicht angenommen werden:

2) dafs der Kaufpreis sofort nach erfolgtem Zuschlage zu entrichten ist;

3) dafs die verkauften Gegenstinde mit Erteilung des Zuschlages und nach
erfolgter Zahlung in den Besitz des Kiufers iibergehen und dieser fiir ihre
Bewachung selbst Sorge zu tragen hat;

bedingungen,

4) dafs die Abfuhr der gekauften Gegenstinde bis zu einem bestimmten
Zeitpunkte zu bewirken ist.

Die Unterschrift der Meistbietenden ist bei den Versteigerungsverhand-
lungen nicht erforderlich.

Da besonders in grofseren Stidten sich an solchen Versteigerungen
Héndler mit alten Baumaterialien beteiligen, kann man dadurch einen héheren




Erlos erzielen, dafs man den Zeitpunkt, bis zu welchem die gekauften Gegen-
stinde vom Bauplatze zu entfernen sind, moglichst hinausschiebt, weil dann jene
Leute die Hoffnung haben, die gekauften Gegenstande unmittelbar vom Bau-
platze aus in andere Hinde iibergehen zu lassen und sich auf diese Weise die
Abfuhrkosten zu ersparen,
£73. Waren zur Bekanntmachung der Versteigerung Ausruferkosten zu be-
Unkosten : ; 4 ' - . .
and v v zahlen, so ist der Beleg mit der Bescheinigung des Bauleitenden zu versehen,
des Erlises.  dafs der Ausruf stattgefunden hat und die in Rechnung gestellten Gebiihren

ortstibliche sind.
Die Einnahmen aus dem Verkaufe alter Baumaterialien und Gerédte sind
nicht dem Baufonds zuzurechnen, sondern fallen der allgemeinen Staatskasse zu.
Die Bekanntmachungs-, Erhebungs-, Werbungs- u. s. w. Kosten sind vom
Erlése nicht in Abzug zu bringen, sondern unter Beiftigung der Belege bei
der vorgesetzten Behdrde zur Zahlungsanweisung zu liquidieren.

e Fiir alle Bauten, deren Baukosten 30000 Mark tiberschreiten oder welche
zeichnungen. €igentiimlich oder besonders wichtig sind, miissen Inventarienzeichnungen an-
gefertigt werden, also Ansichten, Grundrisse und Schnitte, aus welchen alle
Einrichtungen und Einzelheiten deutlich hervorgehen, wie schon beim Kosten-
anschlage (siehe Art. 64, S. 51: Tit. Insgemein) erwiahnt wurde.

Die Grundrisse simtlicher Geschosse, einschl, des Kellers und Dachbodens,
sollen die Lage der eisernen Tréger, die Art der Gewdlbe, die Lage und Grifse
der Rauch- und Liiftungsrohre, der Heizvorrichtungen, der wesentlichsten fiir
die Entwisserung und Wasserzufithrung dienenden Rohre, sowie unter Angabe
der Benutzungsart die Abmessungen der einzelnen Ridume enthalten und ver-
deutlichen. Die Lage der Balken (ob rechtwinkelig oder parallel zur Front-
mauer) ist durch Bemerkungen auf den betreffenden Zeichnungen kenntlich zu
machen,

Die Durchschnitte mit Angabe der Hohenmafse sollen auch die Be-
schaffenheit des Baugrundes und des hochsten bekannten Wasserstandes ver-
deutlichen.

Die Sammelheizungs- und Liiftungsanlagen sind der Ausfithrung ent-
sprechend mit den wichtigsten Einzelheiten und kurzen Erlduterungen am Rande
der Zeichnungen einzutragen.

Diesen Ansichten, Durchschnitten und Grundrissen ist ein Lageplan beizu-
fligen, worin die wichtigsten zur Beurteilung der Oberfliche des Grundstiickes
und der anstofsenden Strafsen nétigen Zahlen und Entwisserungsverhiltnisse
anzugeben sind.

Fiir die Wahl der Mafsstibe, die Behandlung und Gréfse der Zeichnungen
sind die Bestimmungen in Art. 26 (S. 22) mafsgebend.

In Preufsen sollen diese Inventarienzeichnungen in 16 Exemplaren, bei
Universititsbauten in 26 Exemplaren vervielfiltict werden, wozu sich am besten
der Steindruck eignet. Da jedoch die Kosten einer grofseren Anzahl von Ab-
ziigen diejenigen der 16 nur wenig iibersteigen, so wird es sich immer empfehlen,
eine grofsere Zahl derselben zu beschaffen, weil sie sich bei Um- und Reparatur-
bauten, beim Wechsel von Dienstwohnungen u. s. w. ausnehmend niitzlich er-

weisen,
1'1‘13;3. Auch fiir photographische Aufnahmen hervorragender Bauwerke in

graphische  €inzelnen Abschnitten der Ausfithrung und nach der Vollendung war ein Be-
Aufaahmen. trag im Titel »Insgemein« des Anschlages vorzusehen; doch ist die Genehmigung
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zur Herstellung solcher Aufnahmen unter Angabe der Anzahl (in Preufsen 12,
bezw. 13), des Formats und der Kosten erst beim Minister der &ffentlichen
Arbeiten einzuholen. Auch mufs der Photograph der Staatsbauverwaltung
schriftlich das Recht einrdumen, Nachbildungen der Photographien in den

amtlichen Zeitschriften ohne seine vorherige Erlaubnis zu verdffentlichen.

Fir jede Dienstwohnung nebst Zubehor mufs ein vollstindiges und iiber-
sichtliches Inventarium in zweil gleichlautenden Exemplaren angelegt werden,
von denen das eine vom Bauleitenden, bezw. vom Lokalbaubeamten herzu-
stellen ist. [Lines derselben erhidlt der Wohnungsinhaber, das zweite der
Lokalbaubeamte, welcher spater fur die Erhaltung der Baulichkeiten zu sorgen
hat, zur Aufbewahrung. Jedem Exemplar sind beizufiigen: die Grundrisse der
Dienstwohnung einschl. aller Nebenrdume mit Angabe der Abmessungen und der
lichten Hdéhen, der Benutzungsart und eines Buchstabens fiir jeden derselben,
ferner einen Lageplan des Grundstiickes, welcher zugleich die zur Dienstwohnung
oehérigen Giérten und Nebenbaulichkeiten darstellen mufs. Hierzu kénnen
auch die in Art. 174 (S, 184) genannten Inventarienzeichnungen benutzt werden.
Falls solche nicht vorhanden sind, miissen besondere Zeichnungen, und zwar
Grundrisse im Mafsstabe 1 : 100, der Lageplan im Mafsstabe 1: 500, angefertigt
werden.

Die kurz und tlibersichtlich zu haltende Beschreibung der Dienstwohnungen
mufs enthalten:

) Angabe tiber die Ausstattung der Riume unter besonderer Bezeichnung
der etwaigen Repriisentationsrdume und ihrer Ausstattung;

2) Angabe tber die auf der Wohnung oder dem Dienstgrundstiicke
haftenden Lasten und Besitzeinschrankungen;

3) bei Dienstwohnungen mit Garten- oder Ackernutzung die Angabe des
Flacheninhaltes, der Grenzen und der Umwehrungen gegen die Nachbargrund-
stiicke, sowie einen Vermerk dariiber, ob und welche Vergiitung der Wohnungs-
inhaber fiir die Nutzung der Lindereien zu entrichten hat.

Nach Vollendung des Baues wird die Ubergabe an die Behorde, fiir welche
er bestimmt ist, durch den Lokal- oder den leitenden Baubeamten bewirkt, der
Bau eingehend besichtigt und ein Protokoll aufgenommen, worin seitens des
Ubernehmers etwaige Anderungen und Erginzungen aufzufiihren sind, welche
er noch fiir notwendig- erachtet. Dieses Protokoll ist der vorgesetzten Behorde
mit einem XKosteniiberschlag und einer Nachweisung der zur Deckung ver-
fligharen Ersparnisse zu tuberreichen. In der Verhandlung ist seitens des Bau-
leitenden unter Beifligung einer Vorschrift fiir die Behandlung der Heizanlage
durch die Heizer noch besonders darauf aufmerksam zu machen, dafs die

Heizung nur dann gut wirken konne, wenn alle Bestimmungen der Anwelsung

genau beachtet wiirden.

Weitere Anderungen, Erginzungen oder Anschaffungen, deren Not-
wendigkeit sich erst nach l“.'ht'-:rj.g'f;s.hc des Baues herausstellen sollte, sind inner-
halb der 6 darauf folgenden Monate zu beantragen, wenn ihre Kosten noch
aus dem Baufonds bestritten werden sollen. Nur bei Sammelheizungen und
dergl, bei denen sich iiber die Brauchbarkeit innerhalb von 6 Monaten noch
kein abschliefsendes Urteil bilden Ildfst, wird die Frist auf 15 Monate aus-
gedehnt.

Inventatien

von Dhe

wohnungen.

177,

reabe

Ub

dos Baues,
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1—‘-.:-.:1:%.;(, : Der bauleitende oder Lokalbaubeamte ist verpflichtet, vom Beginn der
Anzeigen  Davausfiihrung (dem Tage, an welchem die Absteckungs- und Erdarbeiten
""b:irm‘?“':ﬁ‘p"”' angefangen wurden) der vorgesetzten Behorde Anzeige zu machen. Ebenso
Vollendung mufs 6 Wochen vor der Vollendung und Ubergabe wichtiger Bauten in der

e Abrechiung Weise Meldung gemacht werden, dafs sich dieselbe zur Verdffentlichung in den

amtlichen Fachblittern eignet. Sie mufs Angaben iiber den Zweck und die

Bauart der Anlage, iber den Namen des entwerfenden und ausfithrenden
Architekten und endlich iiber die Baukosten enthalten, so weit sie sich bis

zum genannten Zeitpunkte iibersehen lassen, In der Regel sind nur solche
Anlagen zu beriicksichtigen, bei denen die Kosten des Hauptgebédudes

50000 Mark iibersteigen. Bei besonders grofsen Bauten ist auch vom IKin- '
tritt wichtiger Bauabschnitte, wie z B. von der Vollendung des Rohbaues, Mit-

teilung zu machen,

Zugleich mit der Meldung iiber die Vollendung der Bauten ist zu be-
richten, bis wann die Abrechnung oder Revisionsnachweisung bestimmt be-
endigt werden kann. Bei grofseren Bauten ist fiir diese Arbeiten eine Frist
von héchstens 4 Monaten gestellt. Nach Ablauf der selbstgestellten Frist,
deren Zeitdauer zu begriinden ist, mufs die Fi ertigstellung angezeigt und an-
gegeben werden, welche Kosten der Bau erfordert hat und ob E rsparnisse oder
Lbel‘sclnfltuugben gegentiber dem Kostenanschlage stattgefunden haben.

- Spétestens bis zum 15. Juni jedes Jahres ist in Preufsen der vorgesetzten
5.1,,‘1.,Hf‘htmle bei solchen Bauausfiihrungen, deren Kosten auf mehrere Jahre verteilt
che  werden, anzuzeigen, welche Bauraten fiir das folgende Jahr in den Entwurf des
Staatshaushaltsetats einzustellen sein werden. Hierfiir ist folgendes Formular
he zu benutzen:

Nachweis

der ... ten Baurate fiir das Jahr 19, . zum Newbaw de . . . . . . ... .. .. HE L I S Baukreis
Regierungsbezirk . , . . ... .. : W, S. W
£ R 3 4 3 6 7 8 9
Gesamte | Tareits sur Varliing Voraussichtlich werden | x4 Lage ]“""‘.f"'l*‘_'!‘:""'
anschlags- 1t sind = iiber:
ire gestellt sind ; o T S
Be- |0 "\'{?_"r_ Versusgabiy Chaaras [y erfiighar ; re intesel 2 Degriin
sélchs | sminine = P L am fiir den Bau
einschl, e i H R v i
nung | aller | fie Geld.| biszum 1. April !lam 1, April
des Neben- | be- | 3T-Mirz 3
| anlagen die
Raues (siehe . |Kap.| Tit. | trag 9.
umseitig|) Jahre | :
Mark | M, | M. [Bf.| . |Pn| a [Pe| 2t |pil an [pe| an |®r tungen
| |
Aufgestellt den ., . . . ten pg BT ¢ e Sl W




Erliuterung zun Spalte 2,
betreffend
die ecinzelnen auf den Bau beziiglichen Kostenanschlige.

Lit. Datum der Aufstellung 5 e
oder Bezeichnung Y Geldbetrag Bemerkungen

Nr. ; Tag Monat | Jahe Mark
L | Hauptgebiinde. ., . . } Juni 1900 1 310000
2 | Umwehrungen. , . . desgl. 43 0co
3 Pflasterungen u. 5. w. . | desgl, 24 000
4 Abortgebiiude , , . . 10 Aungust 1900 4 500
5 Innere Ausstattung . . desgl. 68 500
B 2
Gesamtbaukosten | I 430 000

Etwaige Kosten fiir Grunderwerb sind am Schlusse besonders aufzufiithren,

Uber die finanzielle Lage aller Staatsbauten, deren Gesamtkosten 50000 Mark
ubersteigen, haben die Lokalbau- oder leitenden Baubeamten jahrlich zweimal
Nachweisungen, und zwar am 15. Oktober und 15. April jedes Jahres, der vor-
gesetzten Behorde einzureichen. Hierbei ist folgendes zu bemerken:

1) Sind bei umfangreichen Bauausfiihrungen Sonderkostenanschlige fiir
ihre einzelnen Teile vorhanden, so sind fiir die letzteren auch besondere finan-
zielle Nachweisungen aufzustellen, bei denen jedoch die Ausfiillung der auf der
Titelseite vorgesehenen Spalten zu unterbleiben hat. (Siehe nachstehende For-
mulare.) Die durch Aufrechnung in den Spalten 4 bis 15 der Einzelnach-
weisungen sich ergebenden Betrige sind sodann in eine nach demselben For-
mular anzufertigende Hauptzusammenstellung zu iibertragen, so dafs die finan-
zielle Lage des Baues im ganzen sich {ibersehen lifst. In den Hauptzusammen-
stellungen ist von einer Trennung nach Anschlagstiteln abzusehen; vielmehr sind
an ihre Stelle die einzelnen Sonderl{('istenamS(‘.hléi.g'e in Spalte 3 anzufiiliren.

2) Sofern die fiir die Ausfiillung der Titelseite erforderlichen Betrige u.s. w.
der Bauleitung nicht bekannt sind, ist ihre Mitteilung vor der Aufstellung der
Nachweisung von der zustindigen Provinzialbehérde zu erbitten.

3) Konnen die in den Spalten 4 bis 15 vorgesehenen Angaben nicht fiir
jeden einzelnen Anschlagstitel, bezw. Sonderkostenanschlag geliefert werden, wie
dies insbesondere fiir die Spalte g und demzufolge auch fiir die Spalte 10 und 1t
zumeist der Fall sein wird, so sind sie beim Abschlufs der beziiglichen Spalten
im ganzen einzutragen.

4) Die Angaben in den Spalten 5 und 6 auf S. 2z des Formulars miissen mit
den zu diesem Behufe am Aufstellungstage abzuschliefsenden Kassenbiichern
Ubereinstimmen, Bei der Ermittelung der in die Spalten 7 und 12 einzusetzenden
Betridge ist neben dem Bauausfithrungsplan und den inzwischen etwa erfolgten
Einzelveranschlagungen insbesondere auch das Ergebnis der bisherigen Ver-
dingungen zu Rate zu ziehen. Die fiir die Schitzung der betreffenden Bedarfs-
summen angestellten Berechnungen sind in den Akten der Bauleitungen auf-
zubewahren, so dafs auf sie jederzeit zuriickgegriffen werden kann,

5} Mit den Nach weisungen sind kurze Erlduterungsberichte vorzulegen, in
denen der Stand des FFonds, sowie die bereits eingetretenen und die noch in
Aussicht zu nehmenden Uber- oder Unterschreitungen und ihre Ursachen in
grofsen Ziigen zu erdrtern sind. Besondere Bemerkungen zu den einzelnen An-
schlagstiteln sind in die Spalte 16 (Bemerkungen) zu verweisen,
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Ob in den vorstehend unter 1 erdrterten Fillen nur ein Erldauterungsbericht
zur Hauptzusammenstellung oder auch je besondere Erlduterungsberichte fiir
die Einzelnachweisungen aufzustellen sind, ist nach den besonderen Verhilt-
nissen des einzelnen Falles von der zustindigen Provinzialbehorde festzusetzen
1. 8. W. i .

Sertel 1

Niachiweis wber die linanzielle: Lage des Neubaues die )0 viv st ol e v sis siswn

5. Oktober 19 . . .
15. April 19 .

amtbetrag | Hierauf Von den bewilligten Mitteln (Sp. 5)

St 1ts
miifsigen ! zusammen
Kostenbedarfes (o - 10
Mark T'it M. Mark
I 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11

Seite 2:

Lauf
Nr. : g
yereits
verausgahbt
gabt an
Mark Mark Mark Mark Mark Mark
. - T 2 A
| 2 | 3 4 [ 5 ol e g | 3 9
| | | | |
|
|Fortsetzung von Seile 2);
Kostenbedarf
Daher fur die vom Daher
Y - Mutmafslicher
Mehr- Minder- . z mutmafsliche Gesamt-
. Gesamtbedarf
Bedarf im ;
g 3 jahres an ! Bemerkungen
laufenden Etatsjahre S " = = Ersparnis
erforderlichen (5p.5 8412
(Spalte 8—0) | (Spalte g—8) (5p- 4 3]
Mark Mark Mark Mark |
10 I | 12 | 13 | 14 | 15 16

Bau selbstindig leitenden Baubeamten der vorgesetzten Behérde iiber die im
abgelaufenen Jahre begonnenen, fortgesetzten und vollendeten Bauten unter
Benutzung des nachstehenden Formulars Zusammenstellungen einzureichen und
zugleich tiber die im abgelaufenen Jahre vollendeten Bauten statistische Nach-
weisungen beizufiigen:

Jahrlich einmal, und zwar am 5. Januar, haben die Lokalbau- und die einen
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I 2 | 3 4 | 5 6 7
= i — =

. Anpgabe, | Angaben iiber den Beginn des
: Bezeichnung | Name Anechlags- aus welchen Baves — wie weit derselbe
Nr. und Art | des leitenden ? u“mm: Fonds die |gediehen ist — und wann seiner| Demerkungen

des Baunes Baubeamten : 24 Baukosten be- | Vollendung e -ngeschen
kann

Marlk stritten werden | werden

Die statistischen Nachweisungen sind, unter Benutzung des im frither ge-
nannten Werke von Sckulz (1884, S. 160) und im Centralblatt der Bauverwaltung
(1883, S. 11) zu findenden Formulars aufzustellen und, sofern nicht Normal-
entwiirfe zu Grunde liegen, durch Beifiigung von Grundrissen und Querschnitten
zu erldutern, wobei die angeschlossenen Erlauterungen und Beispiele mit der
Mafsgabe zu beachten sind, dafs der Rauminhalt der Gebdude nach den Vor-
schriften in Art, g (S. 6) berechnet werden mufs.

Diese statistischen Nachweisungen sind stets unmittelbar nach der Voll-
endung der Bauten, sobald die Héhe der Ausfithrungskosten sich mit annihernder
Sicherheit iibersehen lifst, aufzustellen, wenn auch der formelle Abschlufs der
Rechnungen noch nicht erfolgt ist.

Uber die technische und finanzielle Lage der Bauten ist bis zum 5. Oktober
jedes Jahres nach folgendem Formular Bericht zu erstatten:

Nachweisung
thier die technische und fisanzielle Lape d6 o ivie cu v cuisires o w el B0 e s e

am 30. September 19 . . .

Mithin sind Bemerkungen ¢

B | stehen zur Verfiigung : s —— | Technische | 1. Anfang un
C deze Lage des Ende des
noch Baues,

Rest

neu ver- borsit darauf 2. Ar

nachdem
bei iiber- (Summe wen- S
I'it wicsen det | wendst i
gung werden 2l
Mark Mark | Mark | Mark | Mark | Mark | Mark | Mark | Mark
2 1 [ 6 8 9 10 I 12 I 14 1 i6
3 3 7 3 5

Endlich ist noch iiber Sammelheizungs- und Liiftungsanlagen, sobald ihre
Herstellungskosten sich anndhernd iibersehen lassen, eine einmalige Nachweisung
aufzustellen und der Behorde einzureichen., Das hierzu zu benutzende Formular
ist nachstehend angegeben; in jedem Jahrgange des Centralblattes der Bauver-
waltung kénnen auch Beispiele eingesehen werden.
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Nachweisung

iber die Art und Anlagekosten der Sammelheizungs- und Liiftungsanlage
) (O TP R e { L R O
Art-der Heizung: .o vis .o e L s e R R T
Aufgestellt
........... 3 den oo T A R
I BT B ey RN M T 0 [ gy e o o (e T i -
5L ST T e e L R
L 2 I 3 4 5 6 ) | 8 &0
|
R Verlangte
TR Laum- ==
Bestim inhalt Temperatur Art
mung Zeil A derm in den zu der fiir
25 der Sl erwArmande . g Be-
N de | ler filirenda| erwarm erwarmenden, Heizung i 106 cbi
Gebiuvdes | Aus ¥i den, bezw, bezw, zu 1 merkungen
[Nz 25t ~ ung - oy sheizten
und | filhrung ey zu liiftenden liiftenden ganzen |beheizten
: Riume R Liftung Raumes
It "
| chm Grad C. Mark Mark

]
Sind in einem Gebdude Sammelheizungen verschiedener Art vorhanden, so ist fir jede eine
besondere Tabelle aufzustellen,

In Spalte 5 ist der Inhalt der auf verschiedene Temperatur zu erwdrmenden
Riume getrennt anzugeben. In Spalte 7 ist die Art der Heizung und Liiftung

L 8 S | 8 g
kurz, etwa wie folgt, zu beschreiben.

Beispiel fiir eine Warmwasserheizung:

3
steigerohre, Verteilung im Dachboden, getrennte Riicklaufrohre.
Fluren Abluftrohre

Kornwallkessel mit Donneley-Rost, 2 Haupt-

In den Geschiiftsriume

1 Cylinder-

ofen, auf den u. 5. w. Rippenregister, nach dem Dachboden ohne Lkiinstlichen

Antrieb und dergl.

Die in Spalte 8 aufzunehmenden Gesamtkosten sind in Spalte g folgender-
mafsen gesondert aufzufiihren:

a) die Kosten der eigentlichen Heizungs- und Liiftungsanlage;

b) die Kosten fiir das Einmauern und Verputzen aller zur Heizung und
Liiftung gehorigen Teile;

c) die Kosten fiir die durch die Anlage bedingten Nebenarbeiten anderer
Handwerker.

In Spalte g sind ferner Mitteilungen zu machen iiber etwaige besondere
Verhéltnisse und ortliche Umstinde, welche auf die Hohe der Anlagekosten von
Einflufs gewesen sind.

2. Kapitel.

Beaufsichtigung der Bauausfiihrung.

Nachdem alle die Bauausfithrung betreffenden Verhandlungen geschlossen,
die Baufonds zur Verfiigung gestellt, die Art der Ausfithrung, die Zeit des Be-
ginnes und der Vollendung festgestellt sind, ist die eigentliche technische Vor-
bereitung auf der Baustelle in das Auge zu fassen.

Liegt der Bau frei auf einer grofseren Baustelle, so sind zuniichst in einen
Lageplan die Umfriedigungen, Zufuhrwege, die Lage des Baubureaus, der
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Materialienschuppen und der Aborte, sowie der Kalkgruben, der Brunnen und
Mortelwerke, der Aufziige und der Plitze fiir Lagerung der Materialien einzu-
tragen, Die Feststellung dieser Anlagen ist unter Zuziehung des den Bau aus-
fiihrenden Unternehmers oder Maurermeisters vorzunehmen, da dieser an der
richtigen Verteilung und Anordnung der Baulichkeiten u. s. w. in héchstem
Mafse interessiert ist.

Der Bauplatz ist dann einzuziunen und der Zaun, wenn das Gebiude hart S
an der Strafse errichtet werden soll, mit einem Schutzdach zu versehen, (Siehe 4o, giooien
hieriiber Abschn. 6, Kap. 1.) Auf dem Bauplatze ist die Stelle fiir das Bau- Bavlichkeiten
bureau aufzusuchen, wenn es nicht mietweise in einem benachbarten Gebiude };u_u.g-lii:;libnn_u'
untergebracht werden kann, und zwar ist dieselbe so zu wiahlen, dafs es in derselben.
der Nahe des Einganges liegt und dieser von den Fenstern aus beobachtet
werden kann.

Mufs auf dem Bauplatze eine Speisewirtschaft fiir die Arbeiter angelegt
werden, — was mdglichst zu vermeiden ist, weil es stets zu Unzutriglichkeiten
fihrt —, so thut man gut, auch dieser eine Stelle anzuweisen, dafs man ihren
Eingang vom Baubureau aus iibersehen kann.

Fir die Aufbewahrung von Cement, Trafs u. s. w. sind Bretterschuppen
herzurichten, in welchen auch das Wigen dieser Materialien stattfinden kann.
Materialien, welche des besonderen Schutzes gegen Entwendung oder Vergeu-
dung, wie z. B. Cement, bediirfen, sind unter Verschlufs zu halten und von den
Beamten, denen die 6rtliche Bauleitung {ibertragen ist, nur nach Bedarf und
gegen Empfangsbescheinigung auszuhdndigen.

Wird der Mortel auf der Baustelle selbst bereitet, so ist ein Kalkschuppen
neben der Loschbank zu errichten, welcher an wenigstens drei Seiten ge-
schlossen sein mufs, an der vierten aber durch ein iiberstehendes Dach oder
durch aufstellbare Klappen, wie man sie bei Marktbuden findet, gegen LEin-
dringen von Regen geschiitzt ist. Nur bei einem sehr unbedeutenden Bau
werden zwei Kalkgruben fiir den Betrieb gentigen, von denen nur diejenige in
Benutzung genommen werden darf, deren Inhalt bereits nach Beschaffenheit
und Mafs gepriift ist. Die Gruben werden entweder rechteckig, und zwar etwa
3,00™ lang, 2,00™ breit, oder rund mit 2,50 bis 3,00™ Durchmesser und 1,50 ™ Tiefe,
sowie mit gemauerten Winden hergestellt. Die Sohle ist mit Ziegeln in Sand
zu pflastern. Das Abziehen des Wassers hort nach lingerer Zeit fast ganz
auf; dann mufs das Pflaster aufgenommen und der ginzlich erhiirtete Unter-
grund mit Hilfe von Stemmeisen herausgebrochen, dafiir lockerer Boden ein-
gebracht und die Pflasterung aufs neue hergestellt werden. Gruben und Kalk-
schuppen werden am besten von der Bauverwaltung ausgefiihrt und dem Unter-
nehmer zur Benutzung iiberwiesen.

Kann das fiir die l\liirte]}.}orcitung und den Baubetrieb nétice Wasser
nicht durch eine &ffentliche Wasserleitung beschafft werden, so sind in un-
mittelbarer Niahe der Mortelwerke sog. Abessinier - Brunnen anzulegen, wenn
durch die steinige Bodenbeschaffenheit nicht die Herstellung einer anderen
Brunnenart geboten ist,

Ziegelsteine sind, wie bereits in den technischen Vorschriften (siehe Art. 8z,
10z, ¢, [S. 10g] erwidhnt, in Haufen von 200 Stiick, die iibrigen Materialien samt- . {‘h[i”hr“
lich 1,00 ™ hoch aufzusetzen. Die Lieferungen der einzelnen Unternehmer sind Zufuhrwege
durch Génge voneinander zu trennen und durch Tafeln mit Namen zu bezeichnen, ™% ™
Abgenommenes Material ist durch Bespritzen mit Kalkwasser kenntlich zu

e
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machen, ein Verfahren, welches auch gegen Entwendungen einigermafsen Schutz
gewihrt, weil dieselben sofort in die Augen fallen. Es ist zu untersuchen, wie-
viel Kubikmeter Bruchsteine, wieviel tausend Ziegel tédglich vermauert werden
sollen, um hiernach die Verteilung des Lagerplatzes fiir die verschiedenen Ma-
terialien vornehmen zu konnen. Der Sand mufs jedenfalls in unmittelbarer
Nihe des Mortelwerkes gelagert werden.

Nach diesen Anordnuncen ist die Richtung der Zufuhrwege zu bestimmen,
welche in solcher Breite anzulegen und zu pflastern sind, dafs sich zwei Wagen
ausweichen konnen: oder man mufs, was aber weniger praktisch ist, an einer
Stelle des Bauplatzes eine Einfahrt, an einer anderen die Ausfahrt anordnen,
so dafs die Wagen nur in einer Richtung fahren konnen. Denn, da hiaufig am
Rande des Weges Materialien abgeladen werden und dort also Wagen halten
miissen, so ist, sobald der Weg nur die Breite flir einen Wagen hat, durch
diesen die ganze Zufuhr gesperrt. Umwendepldtze sind an ges igneten Stellen
vorzusehen.

Werden Werksteine zum Bau verwendet, so ist, wie auch zum Abladen

eiserner Trager, fiir Aufstellung eines Kranes in unmittelbarer Nihe des Zu-
fuhrweges Vorsorge zu treffen, um die schweren Werkstiicke vom Wagen be-
hutsam abheben und seitwirts lagern zu konnen.

Schliefslich ist auch bei grofsen Bauten die Anlage von Gleisen, die von
den Lagerplitzen und Mortelwerken nach den Aufziieen hinfithren, in das Auge
zu fassen.

Fiir das Unterbringen der Arbeiter in mit Fenstern versehenen, heizbaren
Fachwerk- oder Bretterschuppen, die durchaus nicht mit der Gastwirtschaft in
Verbindung stehen oder auch nur in ihrer Nihe liegen diirfen, sowie fiir
Abortanlagen u. s, w. hat der Unternehmer der Maurer- und Erdarbeiten zu
sorgen. Mit grofser Strenge ist darauf zu achten, dafs nicht in versteckt
liegenden Teilen des Baues sich Bediirfnisanstalten bilden, besonders nach Be-
enstakungen, weil dort dann leicht Herde fiir Schwamm-

schiittung der Dec
bildung und Infektionen aller Art entstehen.

Auf diese Weise ist der vom (Gebidude freibleibende Bauplatz genau ein-
zuteilen.

Nunmehr beginnt das Abstecken der Achsen und Fluchtlinien des Gebaudes,

... wobei gewdhnlich der Erdgeschofsgrundrifs zu Grunde gelegt und die Ecken

des Bauwerkes mit kleinen, in den Erdboden eingeschlagenen Pfahlen be-
ofste Sorgfal

1

zeichnet werden. Bei dieser Arbeit ist die g1 It zu beobachten, weil

jeder kleine Fehler sich spiter in empfindlichster Weise richt. Bei sehr grofsen
Gebidudeanlagen und besonders bei stark welligem Geldnde thut man gut, die
Absteckung durch einen Feldmesser, welchem bessere und feinere [nstrumente
zu Gebote stehen, einer Priiffung unterziehen zu lassen. Sollte derselbe aber
eine Ungenauigkeit zu finden meinen, so mufs man sich erst mit eigenen Augen
von der Richtigkeit seiner Messung iiberzeugen und nicht blind seine An-
ordnungen als richtig auffassen, weil dem Feldmesser bei seiner Thitigkeit kleine
Fehler wohl gestattet, dem ausfithrenden Architekten aber nicht erlaubt sind.
Die Flucht des Gebiudes, d. h. die Richtung seiner Hauptfront, wird in
den meisten Fillen durch diejenige der Nachbargebdude, der Strafse u. s. w.
gegeben oder doch leicht zu bestimmen sein. Diese Richtung ist durch eine
straff gespannte Schnur, deren Enden man um ein Paar in den Boden geschlagene
Pfihle schlingt, zu bezeichnen. Windstilles Wetter ist zu solchem Abstecken,
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bei welchem bessere Instrumente gewdohnlich nicht zu Gebote stehen, unbedingt
erforderlich, weil sonst die weit gespannten Schniire durch die Luftstromung

fortwahrend hin- und herbe-
wegt werden und es deshalb
unmoglich ist, gerade Linien
2 b und rechte Winkel zu be-
VS v £ stimmen.

Irig, 2r,

Nach dem TFeststellen
der Gebdudeflucht mufs das
Abstecken seiner Mittellinien
r p s vorgenommen werden. Ob
man__beim Abstecken der
H el e iy | Vorderfront des Hauses die
| Flucht der Erdgeschofsmauer,
l tl—-----ig- it also des Mauerwerkes iiber
- dem Gebaudesockel, oder

den dufsersten Vorsprung der
\ Fundamente annimmt, ist
P\\\ gleichgiiltig, ebenso ob man
o \ d‘ic Risalite noch vor die
a Flucht vortreten lafst oder
sie in die Flucht selbst hin-

einlegt, so dafs die iibrigen Teile des Gebiudes zuriicktreten,

Stehen zum Abstecken weiter keine Instrumente als ein aus gehobelten
Latten hergestelltes, genau rechtwinkeliges Dreieck, ein paar Mafsstibe von 3
bis 5™ Linge, einige Picketpfihle zum Durchfluchten und die nétigen Schniire
zu Gebote, so wird beim Abstecken folgendermafsen verfahren.

Es sei hier eingeschaltet, dafs man gut thut, beim Beginn eines Baues einen sehr genau ge-
arbeiteten Mafsstab anzuschaffen, an welchem die Mafsstibe der Handwerker, deren Richtigkeit oft
viel zu wiinschen 1ifst, gepriift werden konnen.

Den rechten Winkel der Mittellinie a4 auf ¢d (Fig. 21) kann man so finden,
dafs man das ebengenannte Dreieck an die Fluchtschnur ¢ im Mittelpunkt a
des Gebdudes anlegt, wobei der eine Schenkel
parallel zur Gebdudefront liegt, der zweite die
Richtung der Mittellinie angiebt, die wieder durch
eine zwischen zwei kleine Pfihle gespannte
Schnur kenntlich gemacht wird. Die rechtwinke-
lige Richtung dieser Schnur wird nunmehr mit
Zuhilfenahme des pythagoreischen Lehrsatzes ge-
priift. Steckt man z B. auf der Schnur 24 von
a aus eine Linge von 4,00™, auf der Schnur ¢ 4
eine solche von 3,00™ ab, bezeichnet man die
Endpunkte durch in die Schnur gesteckte Steck-
nadeln, so mufs die Diagonalentfernung dieser
Nadeln, wenn die Absteckung richtig und die
Winkel 6@ d und 6 ac rechte sind, 5,00™ betragen.
Nachdem man nun von @ bis ¢ die Linge genau
abgemessen hat, verfihrt man ebenso beim Abstecken der Mittellinie £z hn,
wonach man von ¢ aus die Lingen 0p und pg, sowie o und o2 abmifst, die

Handbuch der Architektur. I. . 13

Fig. 22,

—.X

a




98

Enden durch in die Erde geschlagene Pfdahlchen bestimmt und Fig. 23.
nun in den Punkten a2, 7, p und ¢ die Seiten 7 s, f#, #Z und # s =
ebenso rechtwinkelig zu @4 und g/ legt. Die Richtigkeit des
Absteckens lifst sich leicht dadurch priifen, dafs die Linien #£
und zs, sowie 75 und Z# genau gleich lang sein missen.

Hat ein Gebiude schiefe Winkel, so verfihrt man am besten
_so, dafs man zuerst den rechten Winkel der Seitenfront e/ (Fig. 22)
aussteckt, auf der Flucht der Hinterfront dann die auf dem Plane
gemessene Strecke fg von / aus abtrigt und g mit ¢ verbindet.

Ist das Gelinde wellig, so mufs man, um zu einem genauen

KEN

bei welliwem Ergebnis zu kommen, auf kleinen, lose aufgesetzten Ziegelpfeilern
(_ »

Dachlatten wagrecht auslegen und auf diesen entlang die Messungen aus-
fithren.

Sollten die kleinen, in den Erdboden geschlagenen Pfiahlchen (etwa 30 cm
lang) schwer wieder aufzufinden sein, so betupft man ihre Kopfe mit zinnober-
roter Olfarbe und kennzeichnet die End- und Mittelpunkte der Gebdude- gy,
seiten genau durch in die Pfahlképfe geschlagene Drahtnégel oder ein-
geschnittene Kreuze, rI
Zum Abstecken von rechten Winkeln dienen auch verschiedene 1l
~ einfache Instrumente. |

1) Der Winkelspiegel (Fig. 23). Die im Inneren des Instruments
befindlichen beiden kleinen Spiegel sind unter 45 Grad zu einander ge-
richtet. Beim Abstecken des rechten Winkels wird der Winkelspiegel
so iiber Punkt ¢ gehalten, nétigenfalls unter Benutzung eines Lotes,

welches am Griff befestigt ist, dafs die Offnung, £ .

Fig. 24. wie aus Fig. 24 hervorgeht, nach dem in e be-

Th festigten Picketstabe (Fig. 25) gerichtet ist.

Sieht man nun an der lotrechten Kante der
singenen Kinfz

o
25.

ssung vorbei in den gegen-
iberliegenden Spiegel, so zeigt sich darin das
Bild des Picketstabes 2. Darauf sieht man an
der anderen Kante der ('_')ﬂ‘nung entlang in den |
zweiten Spiegel und lifst den Stab 4 so auf-
o gc stellen, dafs dieser sich mit dem im Spiegel
erscheinenden Stabe ¢ genau deckt. .|
2) Das Winkelprisma (Fig. 26) ist in der Handhabung noch be-
quemer, als der Winkelspiegel. Der wagrechte Querschnitt des in einer
Messinghiilse mit Griff befindlichen Glaskoérpers bildet ein gleich- 5
schenkeliges, rechtwinkeliges Dreieck, von dem nur die beiden Katheten- |
flichen frei sind. Das Gehduse ist mit weifSem Papier ausgelegt. Bei
der Benutzung hidlt man das Instrument, wie vorher den Winkelspiegel,
s0, dafs die Hypotenuse dem auszusteckenden Punkt é (Fig. 2q9) zu ge-
richtet ist und sieht in der Richtung des Pfeiles in die rechte Katheten-
ebene, wobei man das Bild des Picketstabes @ erblickt. Hierauf lafst
man, wie beim Winkelspiegel, den Stab & so einrichten, dafs er sich mit ‘
dem Stabe e deckt.

188, 3

o 3) Die Kreuz- oder Winkelscheibe (Fig, 27) und der Winkelkopf H
i

\\-'ir-.ke]sc]n-ibc"{b()del‘ die Winkeltrommel (Fig. 28), von denen erstere nach einem abge-
Winkelkopf od. =

Winkeltrommel, Stumpften Kegel, letztere achtseitig prismatisch oder auch cylindrisch
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Fig,

geformt ist.

Fig. 29.

Fig.,

In der Kreuzscheibe und in der cylinderférmigen Winkeltrommel

sind 4 Schlitze derart angebracht, dafs sie sich
rechtwinkelig gegeniiberstehen. Um den rechten
Winkel abzustecken, wird das Instrument iiber dem
Punkt ¢ in Fig. 30 so aufgestellt, dafs der Picket-
stab @ in die Visierrichtung zweier Schlitze fallt;
dann wird der Stab 4 der Richtung der
beiden anderen befestigt. Von den Visierschlitzen
sind zwei nicht gegeniiberliegende hiufig so er-
weitert, dafs darin ein Pferdehaar eingespannt wer-
den kann. Dies erleichtert das Visieren, wenn man
durch den schmalen Schlitz schaut. Die achtseitigen
Winkeltrommeln haben an jeder Seitenfliche einen
Schlitz, mit diesen auch Winkel von
45 Grad abstecken lassen.

in

so dafs sich

Soll von einem Punkt 4 (Fig. 31) auf die Linie
ac¢ das Lot gefillt werden, so mufs man den Punkt
d vorlaufig annehmen, dariiber das Instrument in
die Richtung @c¢ bringen und hierauf durch Hin-
und Herriicken versuchen, bis der Punkt ¢ in den
anderen Schlitzen erscheint.

Hat man nunmehr auf irgend eine Weise das
Gebdude ausgesteckt und die Eckpunkte durch ein-
geschlagene Pfiahlchen bezeichnet, so schreitet man

zur Herstellung der sog. Schnurgeriiste, weil
jene Pfdhle beim Ausgraben der Funda-
mente verloren gehen miissen. Zu diesem
Zwecke werden an jedem Eckpunkte je 3,
bei den Mittellinien je 2 Pfahle von 1,00 bis
125™ Linge in solchem Abstande von den
kleinen Pfdhlchen in den Erdboden einge-

trieben, dafs sie spiter von der Baugrube
—0C >

unberiihrt bleiben und etwa THcm {iber die
13*

1fq.

Schnurgeriiste,
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Erdoberfliche herausragen, Fig. 32.

Oben werden sie durch wag- TR - 'rﬁ'i*
rechte Latten oder Bretter T Li
mittels Nagelung verbun-

den (Fig. 32). Nunmehr wer- Z
den uber diese Latten

Schniire gezogen und so /
lange verschoben, bis ihre ’
Kreuzungspunkte iiber der

Mitte jener Pfihlchen ge-

nau eingelotet sind. Hier- 7
auf werden die Schnur- i -222,,-:_4__,,_7;,1,,,._77_,4///3%/_,,',,__,,,_, i i
striche auf den Latten einge- Lo f=l

kerbt, wonach jene Schnitt-
punkte jederzeit durch erneutes Einspannen der Schniire wiedergefunden
werden konnen. Die Baugrube wird ausgehoben und der Kreuzungspunkt auf
die Sohle derselben hinuntergelotet, Von hier aus werden alsdann die Funda-
mentabsétze u. s. w, abgemessen. Alle diese Arbeiten sind, nachdem die Eck-
punkte des (Gebdudes seitens der

Bauleitung ausgesteckt sind, durch Fig. 33.

die © Unternehmer der Trd- und
Maurerarbeiten auszufithren und nur
seitens des Bauleitenden auf ihre
Richtigkeit zu priifen. TFig. 33 ver-
deutlicht das Verfahren.

Um bei den Ausschachtungen
zwischen zwei fest bestimmten Punk-
ten Zwischenpunkte in derselben
wagrechten Ebene zu finden, benutzt
man das Visierkreuz (Fig. 34). Die
eine Seite desselben ist gewdhnlich
schwarz-weifls, die andere weifls-rot
mit Olfarbe angestrichen. Die Art
der Benutzung geht aus Fig, 35 klar
hervor. Zwischen den beiden Punk-
ten 4 und B sollen die Zwischenpunkte & und & testgelegt werden, Man stellt
auf die Pfahle A4 und B zwei Visierkreuze mit der gleichen Farbe nach vorn, auf
den Punkt e zunidchst ein drittes Kreuz mit der anderen Farbe dem Beschauer
zugerichtet, was das Einvisieren erleichtert. Der Pfahl ¢ mufs dann so tief in
den Boden getrieben werden, dafs die drei Kreuze in genau wagrechter Flucht
liegen. Ebenso verfihrt man mit Punkt &.

e e e




r

197

Zugleich sei hier noch der anderen Gerite Erwih-
nung gethan, deren man sich zur Bestimmung von wag-
rechten Ebenen oder zur Ermittelung von Héhenunter-
schieden bedienen kann.

Hierzu gehért zunichst die Setzwage (Fig. 36), welche
sehr sorgfiltig aus 4 Brettstiicken zusammengefiigt sein
mufs. Am lotrecht stehenden Holze von etwa 40
Linge ist oben eine Schnur befestigt, welche am unteren Ende eine Bleikugel
tragt. Wird diese Setzwage auf die hochkantig gelegte Waglatte, ein 3 bis bm
langes, 15¢m breites, 3 ‘m dickes, aus
gutem, trockenem Kiefernholze an-
gefertigtes, gehobeltes Brett mit
genau parallelen Kanten, gestellt
und spielt die Schnur scharf in den
langen, auf der Mitte des lotrechten
Holzes befindlichen Kerbschnitt, die Bleikugel in eine ihr entsprechende Hoh-
lung ein, dann ist die unter der Waglatte befindliche Ebene wagrecht.

Bei windigem Wetter ist
Fig, 38. die Setzwage nicht gut zu ge-
h brauchen, weil die Bleikugel
. dann hin- und herpendelt. Man
F'I bedient sich in einem solchen
' Falle besser der Libelle (Fig.
37)- In einem etwa 50°cm und
Sl dle Aady g et e i mehr langen Holzgehiduse liegt
—_————e =L1]'_L == -;'—'-'J'_Q oben, durch eine Messingplatte
bis auf eine richtig in der Mitte
befindliche Offnung mit kleinem Steg verdeckt, ein mit Wasser gefllltes, an
den Enden verschmolzenes Glasrohr, welches nur eine kleine Tuftblase im
Wasser enthdlt. Diese mufs, wenn
die unter der die Libelle tragenden
Waglatte befindliche Ebene wag-
recht ist, genau unterhalb des klei-
nen Steges einspielen. Hiufig ist an
einem Ende des Holzgehduses noch
eine Libelle in kreisrunder Offnung,
lotrecht zu der ersten angebracht,
um das Instrument auch zum Loten
benutzen zu konnen.

Zum Einwigen einzelner Punkte
dient die Kanalwage (Fig. 38). Die-
selbe besteht aus einem etwa 1™
langen, in der Mitte auf einem Stab
oder Dreifufs ruhenden Blechrohre,
an dessen beiden Enden lotrecht ste-
hende Glascylinder aufgesetzt sind,
Das Rohr wird so mit gefirbtem
Wasser gefiillt, dafs dieses noch etwa
bis zur halben Hohe der Glascylinder

Fig. 390.

91,
Setzwage,

103
Kanalwage.
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193,
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mit Fernrohr,
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reicht. Da es in denselben gleich hoch steht, kann man hiernach andere Punkte
einvisieren.

Besser als diese Kanalwage ist die Schlauchwage, bei welcher das Blech-
rohr durch einen beliebig langen Gummischlauch ersetzt ist. Wenn das eine
Glasrohr an den festen Punkt derart gehalten wird, dafs der Wasserspiegel mit ihm
gleich hoch liegt, so kann man in einem Umkreise, der durch die Linge des
Gummischlauches bestimmt ist, mit dem anderen Glasrohr jeden beliebigen
Punkt einwégen.

Fiir alle Fille am brauchbarsten ist das Nivellierinstrument Fig. 40.
mit Fernrohr, und zwar fiir Architekten dasjenige mit festem Fern- ]
rohr und fester Libelle, welches schon zum Preise von 100 bis
125 Mark kiuflich ist (Fig. 39), wozu noch die Nivellierlatte (Fig. 40)
zu beschaffen ist. Hiermit kann sowohl die Héhenlage des Mauer-
werkes in grofster Ausdehnung gepriift, als auch die Héhenmessung
eines Gelindes, Weges u. s. w. ausgefiihrt werden.

Das Nivellierinstrument besteht aus dem Stativ, dessen drei
Fiifse fest in den Erdboden gestofsen werden miissen, und aus dem
eigentlichen Instrument, welches durch einen Federhaken ¢ und die
Schraube ¢ unverriickbar auf dem Stativ befestigt werden kann.
Das Instrument besteht aus dem Triger ¢, dem Fernrohrtriger 4,
dem Fernrohr ¢ und der Libelle /. Letztere ist auf dem Fernrohr-
triger gelagert und justierbar, das Fernrohr mit dem Fernrohr-

triger und dieser mit der Gufsstahl-Umdrehungsachse fest ver-
bunden.

Zundchst sucht man schon das Stativ so einzustellen, dafs die
obere Platte nach Augenmafs mdglichst wagrecht liegt. Hierauf
werden die Stativschrauben angezogen; das Instrument wird auf
die Platte gestellt, der Haken @ eingelegt und die Schraube 4 an-
gezogen., Das Fernrohr wird nun so gedreht, dafs es parallel zu zwei

Stellschrauben ¢ gerichtet ist, und durch entgegengesetztes Drehen

der beiden Schrauben in wagrechte LLage gebracht, was am Stande
der Libellenluftblase zu erkennen ist. Dann dreht man das Fern-
rohr um go Grad, so dafs es iiber der dritten Schraube steht, und
bewegt diese so lange nach rechts oder links, bis auch in dieser
Richtung die Libelle die wagrechte Lage des Fernrohres anzeigt.
Dieses Verfahren wiederholt man so lange, bis beim beliebigen
Drehen des Fernrohres die Luftblase der Libelle unbeweglich
bleibt. Bei der Arbeit mufs man sich immer vor und nach dem
Ablesen von der Nivellierlatte iiberzeugen, ob auch die lLuftblase
noch ebenso unbeweglich geblieben ist.

Gewohnlich stellt man das Instrument zwischen den einzu-
wiegenden Punkten (Fig. 41) auf, weil man auf diese Weise grofsere
Strecken nivellieren kann, ohne das Instrument umzustellen, was immer zeitraubend
ist. Die Punkte sind durch Picketstibe oder tief eingeschlagene Pfihle bezeichnet;
letzteres ist besser, weil die Kopfe der Pfihle als Fixpunkte dienen konnen. Die
Nivellierlatte, welche zum Aufklappen oder zum Zusammenschieben eingerichtet ist,
wird auf den Pfahlkopf so gestellt, dafs die Ziffern verkehrt stehen, und durch das
Fernrohr nunmehr die Héhe abgelesen, welche durch das darin befindliche Faden-
kreuz angegeben ist. Die einfache Subtraktion der abgelesenen Zahlen ergiebt,

=]
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um wieviel die Hohenlage der einzelnen Punkte voneinander abweicht. Zum
Anschreiben der ermittelten Héhenmafse benutzt man folgendes Formular, wobei
darauf aufmerksam gemacht werden mufs, dafs es zur bequemen Vergleichung
aller nivellierten Punkte unter und miteinander tiblich ist, alle Héhenpunkte auf

Fig. 41.

B

& ¢ bisé
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eine gemeinsame Wagrechte, den Normalhorizont, zu beziehen. Dieser kann
wohl beliebig angenommen werden, doch so tief unter dem Ausgangspunkte
des Nivellements, dafs keine negativen Ordinaten entstehen. Gewd6hnlich wird
der Nullpunkt des Pegels, wo ein solchér zu ermitteln ist, als Normalhorizont
gewahlt,

Ablesungen L hi .
Punlet Steigen Fallen Bemerkungen
riickwiirts vorwirts |
a 1,278 — — - a Schwelle der Hausthiir.
1 = 0,767 0,511 [
1 2,340 — — - |
< -— 1,786 (),5654 = |
2 0,745 — — —
o 2,647 = 1,802
3 1,213 — — -
4 — 1,285 —_ 0,072 |
1 1,987 — - —
& - 0,863 1,124 —- & Hohenpfahl am Wege.
Summia 7,248 2,189 1,874 Das Fallen vom Steigen abge-
1,874 zogen, giebt von @ nach & ein
. St 2]y ’ j‘_ B om
0315 | steigen von 0,315™,
Bevor mit den Griindungsarbeiten begonnen wird, sind nochmals genaue 196.

Ermittelungen iiber die Bodenbeschaffenheit vorzunehmen, Diejenigen Stellen oo
des Untergrundes, welche eine grofse Last tragen sollen, also Gebiudeecken, de

Baugrundes.

stark belastete Freistiitzen u. s. w., miissen besonders sorgfiltig untersucht werden.
Bei zweifelhafter Beschaffenheit der Bodenverhaltnisse sind gegebenenfalls
Belastungsproben auszufithren.

3ei der Uberwachung der nunmehr beginnenden Bauausflihrung ist dafiir
zu sorgen, dafs die giinstige Jahreszeit nach Moglichkeit ausgenutzt wird und haiten
die einzelnen Bauarbeiten so ineinandergreifen, dafs keine Stockungen eintreten d¢r ¢inzelen

Arbeiten,

und kein Handwerker auf den anderen warten mufs.
Nachdem der Auftrag zur Ausfiihrung des betreffenden Gebdudes erteilt
ist, hat man demnach zunéchst die Frage der etwaigen Sammelheizung zu ent- s
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scheiden und alle darauf beziiglichen Mafsnahmen so friihzeitig zu treffen, dafs
noch vor Beginn der Maurerarbeiten die Lage und Grofse aller fiir die Heizung
und Liiftung erforderlichen Kanile, Rauchrohren, Schlote, Schlitze u, s. w. fest-
steht und somit nachtriglichen Anderungen am Mauerwerk durch Stemmen
u. s. w. nach Moglichkeit vorgebeugt wird. Zum Wettbewerb sind 4 bis 5 Unter=
nehmer aufzufordern, welche simtlich schon Heizungen desselben Systems aus-
gefithrt haben miissen, was gegebenenfalls durch Zeugnisse zu belegen ist. Die
Priifung der eingereichten Entwiirfe und Kostenanschlige durch die Behorden
erfordert eine so lange Zeit, dafs gerade dadurch eine grofse Verzogerung der
Bauausfithrung eintreten kann.

Im allgemeinen genligt es, wenn die Bauarbeiten 6 bis 8 Wochen vor dem
Gebrauche auf der Baustelle vergeben werden. Simtliche Mauermaterialien,
vor allem aber Verblendsteine und Werksteine, sind zu bestellen, sobald der
Jau beschlossen und die Gelder angewiesen sind. Bei kleineren Bauten sind
samtliche Mauersteine auf einmal, fiir grofsere nur ein Teil des ganzen Bedarfes
mit allmdhlicher Anfuhr zu vergeben. Hierbei ist das etwaige Sinken der
Preise in das Auge zu fassen. Im Friihjahre sind die Steine fast immer teuer,
da die wenigsten Ziegeleien Einrichtungen haben, um auch den Betrieb wihrend
des Winters aufrecht erhalten zu kénnen. Neue Brinde kommen daher meist
erst im Mai zur Versendung, und deshalb ist erst im Juni auf ein Sinken der
Preise zu rechnen. In Gegenden, wo man nur ein zweifelhaftes Material er-
halten kann, lifst man die Steine den Winter iiber auf dem Bauplatze zur
Probe ihrer Dauerhaftigkeit stehen, mufs sie dann aber auch entsprechend frith
vergeben. Bei Verblendsteinen ist fiir jeden Brand ein Zeitraum von etwa
6 Wochen zu rechnen. Da es aber vorkommt, dafs einzelne Brinde ganz oder
teilweise mifsraten, wegen mangelhafter Farbe u. s, w., so ist stets mit grofseren
Fristen zu rechnen.

In Steinbriichen kann wihrend des Winters und hiufig auch wihrend des
Friihjahres, solange Nachtfréste eintreten, nicht gearbeitet werden, weil das
Leben der Arbeiter durch das Abbréckeln von Steinen, wenn die Sonnenstrahlen
wihrend des Tages die lotrechten Winde der Briiche erwarmen, gefihrdet sein
wiirde. Die im Friihjahr nétigen Werkstiicke sind also, wenn sie aus derart
beschaffenen Briichen bezogen werden sollen, schon frith im Herbst zu be-
stellen, damit sich die Steinhauermeister das nétige Material vor Beginn des
Winters verschaffen kénnen.

Bei Forstbauten ist die Verdingung der Materialien schon im November
auszufithren, damit dieselben im Winter auf Schlitten oder gefrorenen Wegen
herangeschafft werden kénnen. Holz ist so friih zu bestellen, dafs es rechtzeitig
geschlagen und gelagert werden kann, damit es nicht sofort nach dem Fillen
verwendet werden mufs,

Ferner sind frith zu vergeben: Fenstervergitterungen, die einzumauernden
Stiitz- und Schliefshaken, Anker, eiserne Saulen, Unterlagsplatten, Trager, Thiir-
diibel und -Zargen, Deckbohlen und demnichst die Jalkenlagen und der Dach-
verband. Parkettfufsbéden sind g Monate, besser T Jahr vor dem Gebrauch in
Auftrag zu geben, wenn der Bedarf nicht aus grofseren Lagern bezogen werden
kann. Zur Dachdeckung sind 4 bis 6 Wochen, zur Ausstakung 2 Wochen
Vorausbestellung nétig. Schreinerarbeiten, besonders Fenster und Thiiren, sowie
Schlosserarbeiten erfordern 3 bis 5 Monate, Glaser-, Topfer- und Stuckarbeiten
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im allgemeinen 2 bis 3 Monate, bei geringeren Mengen natiirlich kiirzere Fristen
bis zur Anlieferung.

In der Regel ist es zunidchst die Herstellung der Steinhauerarbeiten, der
Verblend- und Formsteine, spiter diejenige der Schreiner- und Glaserarbeiten,
welche die Bauausfiilhrung verzigern. Deshalb ist der Besuch der Werkstéitten,
Werkplatze und Steinbriiche nicht genug zu empfehlen.

Das Fortschreiten der Steinhauerarbeiten Iifst sich dadurch leicht priifen,
dafs man an der Hand der Zeichnungen auszdhlt, wie viele einzelne Werkstiicke
der Bau enthdlt, und auf dem Werkplatz zu erfahren sucht, wie lange durch-
schnittlich an einem Stiick gearbeitet werden mufs (gewohnlich etwa 2 bis
3 Tage). Die Stiickzahl multipliziert mit den Tagen giebt die notwendige
Zahl der Steinhauerwerktage und diese dividiert durch die zur Verfiigung
stehende, vertragsmifsige Frist die Zahl der zu beschiftigenden Steinhauer.,
Enthdlt der Bau z. B. 1280 Werkstiicke, welche durchschnittlich eine Arbeitszeit
von je 2!, Tagen erfordern, so giebt dies 3200 Tagewerke. Sollen die Arbeiten
in 150 Tagen vollendet sein, so gebraucht man hierzu 21 Gesellen. Hieraus
kann man ersehen, ob der Steinhauermeister richtige Anordnungen getroffen hat,
Ebenso kann man nach Zihlung der auf dem Werkplatze und in den Briichen
lagernden, unbearbeiteten Blocke und Division dieser Zahl durch die Zahl der
beschiftigten Steinhauergesellen finden, wie lange die Vorrite fir dieselben
ausreichen, und dann zur richtigen Zeit einschreiten. ILiegen also z. B. beim
Steinhauer 120 rohe Blocke, im Bruche noch 45, also zusammen 165, so giebt
dies 412 Tagewerke, also fiir 21 Gesellen einen fiir 20 Tage ausreichenden Vorrat,
Die dftere Untersuchung in der dargestellten Weise schiitzt hiufig vor grofsen
Verzogerungen des Baues; doch hat man sich davor zu hiiten, dafs auf dem
Steinhauerwerkplatze und in den Steinbriichen rohe Blicke gezeigt und gezihlt
werden, die fiir einen ganz anderen Bau bestimmt sind.

Die Zeichnungen und Vertrdge mufs der Bauleitende der Hauptsache nach
im Gedichtnis haben, um stets sehen zu konnen, ob etwas Unrichtiges aus-
gefiihrt wird und die Leistungen und Lieferungen vertragsgemifs erfolgen. Er
mufs auch die Arbeiter in Bezug auf ihre Leistungen genau beobachten und die
tiichtigen aus den minderwertigen herauszufinden wissen, damit er beurteilen
kann, ob der Polier bei besonders wichtigen Arbeiten auch die richtigen Leute
anstellt.

Sind die Fundamente bis zu derjenigen Hoéhe herausgeholt, wo Thiiren und
Fenster anzulegen sind, so hat man auf ersteren lange gehobelte Latten dicht
aneinander stofsend auszulegen und auf jihnen genau die Fenster- und Thiir-
achsen, sowie ihre lichte Weiten durch Bleistiftstriche zu bezeichnen, Die
Latten werden numeriert, damit sie immer von neuem in den oberen Stock-
werken, jede an derselben Stelle wie unten, benutzt werden kénnen.

Hierauf legt der Polier die erste Schicht mit Mauersteinen an, {iber welcher
die Maurer weiterarbeiten. Auch Hohenmafsstibe, auf denen die einzelnen
Schichten durch Bleistiftstriche angedeutet sind, werden, besonders an den Ecken,
zur Probe angehalten, damit die richtige Schichtenhéhe, besonders bei Ver-
blendungsbauten, eingehalten wird.

Unmittelbar neben den Fundamentgriben diirfen Baumaterialien nicht
lagern, weil die Boschungen infolge der Belastung leicht einstiirzen wiirden.
Das Absteifen ist Sache des Unternehmers. Man hat darauf zu achten, dafs
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Steinguadern,

nicht zu kurze Strecken auf einmal gegriindet werden, um etwa an Steifmaterial
zu sparen, weil darunter der Verband leiden und leicht ungleiches Setzen des
Gebidudes eintreten konnte. Befinden sich Nachbarhduser in unmittelbarer
Nihe, so miissen dieselben sorgfiltig abgesteift, die Fundamente, im Falle sie
héher liegen als diejenigen des Neubaues, unterfangen werden,

Alle Fundamentbreiten miissen der Belastung entsprechend sorgfiltig be-
rechnet sein. Selbstverstdndlich ist sodann fiir Isolierung der Kellermauern u. s. w.
Sorge zu tragen. Erhalten die Fenster Vergitterungen, die eine grofsere Wider-
standsfahigkeit haben sollen, so sind dieselben jetzt mit einzumauern. Sonst
werden sie meist erst spiter eingesetzt, was eine kleine Anderung der Kon-
struktion erfordert. Nunmehr sind auch die Schlitze in den Mauern fiir das
spatere Unterbringen der Rohrleitungen, ferner die Rauch- und Liiftungsréhren
anzulegen, sowie die Auflager fiir die Treppenstufen auszusparen, wihrend die
Stufen gewéhnlicher Steintreppen auch hiaufig von Anfang an eingemauert wer-
den. Thiirdiibel werden befestigt, die Bohlen- und Kreuzholzzargen aufgerichtet
und vermauert. (Das Einlegen der Deckbohlen erfolgt erst kurz vor dem Putzen
der Ridume) Das Hinterfilllen des Kellermauerwerkes darf erst geschehen,
wenn letzteres gentigend ausgetrocknet und die Genehmigung zum Beginn der
Arbeit von der Bauleitung erteilt ist.

Sobald die Erdbodengleiche erreicht ist, beginnt das Versetzen der Sockel-
quader, und zwar zundchst der Eckquader, welche die Flucht fiir die iibrigen
angeben. Man hat sich vorher rechtzeitig zu iiberzeugen, dafs nicht einzelne
Stiicke fehlen, weil dadurch die Bauausfiilhrung wesentlich verzégert werden
wiirde, Die Quader sind, nachdem sie in das Lot gestellt und in ihrem unteren
Teile vermauert sind, unter sich zu verklammern und mit der Hintermauerung
zu verankern, damit mit dieser ein guter Verband erzielt wird, besonders aber
damit die gewdhnlich hier nur diinnen Platten nicht durch den Frost heraus-
getrieben werden. Sandsteine sind vor dem Hintermauern unbedingt erst mit
heifsem Goudron an der Riickseite zu streichen. Um das Einfressen herunter-
fliefsenden Kalkes in die Verblend- und Werksteine zu verhiiten, werden sie
wohl hdufie mit Lehm- oder Thonwasser iiberstrichen. Man mufs sich vorher
aber iiberzeugen, dafs dasselbe an den Steinen keine Flecken hinterlifst. Bei
Sandsteinen hat ein solcher Anstrich immer etwas Mifsliches, weil die feinen
Lehmteilchen sich spiter kaum véllig aus den Poren des Steines durch Ab-
waschen entfernen lassen und das gute Aussehen desselben infolgedessen be-
eintrichtigen, Man hat auch darauf seine Aufmerksamkeit zu richten, dafs
Sandsteine, besonders weifse, nicht mit nassem Stroh zum Schutz gegen Be-
schiadigungen umwickelt angeliefert werden, weil dies gar nicht mehr entfern-
bare gelbe Flecke verursacht. KEbenso entstehen durch zu demselben Zweck
benutzte Kiefern- und Fichtenzweige recht unangenehme griine und braune
Harzflecke,

Gesimse sind zum Schutz gegen Beschidigungen durch herabfallende Steine
mit auf Leisten befestigten Brettern (Schwarten) abzudecken, andere hervor-
tretende Architekturteile mit einer Mischung von Lehm und kurzgehacktem
Stroh zu umkleiden.

Der Bauleitende hat sich selbst davon zu iiberzeugen, dafs alle Vorsichts-
mafsregeln sorgfiltig getroffen werden, welche das Durchbrechen von Fenster-
sohlbdnken, geraden Fensterstiirzen u. s, w. verhindern sollen,
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An heifsen Tagen sind die Mauersteine vor dem Verbrauche besonders gut
su nissen und vom Staube zu reinigen; an Regentagen ist dies weniger an-
gebracht, weil sie sonst sschwimmene, d. h. sich im nassen Mortel hin und her
bewegen wirden.

Sobald die Geschofshéhe erreicht ist, erfolgt das Verlegen der Balken
oder eisernen Triger, das Befestigen der Anker, das Ausstaken der Balkenlage
zagleich mit dem Erhéhen der Riistungen. Die Balkenanker sind so anzubringen,
dafs sie nicht {iber oder unter Fenster- oder Thiroffnungen zu liegen kommen.
Das Fiillmaterial der Stakung wird erst aufgebracht, wenn das Dach eingedeckt
ist. Fbenso werden die Gewdlbe erst nach dem Eindecken des Daches aus-
gefithrt, wihrend die Gurtbogen mit dem Mauerwerk zugleich herzustellen sind.

In den oberen Geschossen wiederholen sich die Arbeiten in derselben
Reihenfolge bis zur Dachbalkenlage, iiber welcher nunmehr der Dachstuhl
errichtet wird. Nachdem dann die Drempelwinde und Schornsteine aufgefiihrt,
die Gesimse vollendet, die Aussteigeluken, Dachlichter u, s. w.,, kurz alle Kon-
struktionsteile, welche die Dachfliche durchbrechen oder mit ihr in Verbindung
stehen, hergestellt sind, kann mit dem Eindecken des Daches begonnen werden,
Jeim Findecken sind die Rinnen zugleich mit anzulegen, ja, wenn irgend moglich,
mufs diese Arbeit im Vorsprunge sein, damit das von der Eindeckung, selbst
von der Dachschalung bei Regenwetter abfliefsende Wasser nicht die (Gresims-
anlage zerstdrt, was besonders bei massiven Gesimsen zu beachten ist. Auch
sind wihrend der Nacht und bei Regenwetter alle Dachoffnungen sorgfaltig
suzudecken, damit eindringendes Wasser nicht auf frisch hergestellte Gewdlbe
herabfliefsen kann, was ihren Einsturz, mindestens aber ihre Durchndssung und
von den Zwickeln aus auch diejenige der Widerlagsmauern herbeifithren wiirde.

Bei allen Bauten ist dahin zu streben, dafs sie noch vor Einbruch des
Winters unter Dach gebracht werden. Ist dies unmdglich, so miissen die Mauern
gegen die Einwirkung von Schnee und Frost geschiitzt werden, am besten durch
Abdeckung mit Dachpappe, welche mit Ziegelsteinen gegen die Gefahr des
Herunterwehens durch Sturm zu beschweren und zu schiitzen ist. Auch die
auf dem Platze lagernden Mauersteine sind mit Brettern oder Dachpappe abzu-
decken; oder im Frithjahre miissen die oberen durchnéfSten Schichten erst
zum Trocknen seitwarts luftig aufgesetzt werden.

Sobald mehr als 3 Grad Kilte im Winter eintreten, mufs das Mauern
eingestellt werden, Tritt Kilte in Begleitung von Schnee und Glatteis ein,
so miissen die Arbeiten schon bei geringeren Kiltegraden aufhdren. Soweit
in den oberen Schichten der Mortel gefroren ist, sind dieselben nach Wieder-
aufnahme der Arbeit zu entfernen, Um das Eindringen des Schnees in das
Innere des schon mit Bedachung versehenen Gebidudes zu verhindern, werden
die Fenster6ffnungen mit Brettern verkleidet, wozu haufig die Deckenschal-
bretter Verwendung finden,

s ist darauf zu achten, dafs die Bauten im Aufseren bald nach dem Auf-
fiihren des Kellermauerwerkes durch Herstellung von Anschiittungen und vor-
liufigen Pflasterungen gut entwissert werden. Das vom Dache abfliefsende
und von den Rinnen aufgefangene Wasser ist, so lange noch die Riistungen
am Hause stehen, durch voriibergehend angebrachte Abfallrohre, die in wag-
rechter Richtung iiber die Riistung hinweggefiihrt werden, ih unschddlicher
Weise abzuleiten.
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Bei allen Dachdeckungsarbeiten, bei denen gelétet oder Asphalt und Theer
gekocht wird; ist die Feuersgefahr zu beachten. Niemals diirfen Feuertopfe anf
einer blofsen Bretterunterlage, sondern stets nur auf einem Ziegelpflaster oder
einer starken Sandunterlage stehen. Das Gleiche gilt von den spiter zu er-
wédhnenden Kokskdrben. Fiir die Asphaltkessel mufs immer ein passender
Deckel vorhanden sein, um damit das Entziinden des Inhaltes sofort ersticken
zu kénnen. Ebenso mufs trockener Sand zum Uberschiitten des Brandes berejt
gehalten werden, weil Wasser hierbei nicht zu gebrauchen ist.

Nach nunmehriger Fertigstellung der Gewdlbe und der massiven Treppen
kann die polizeiliche Rohbauabnahme beantragt werden, nach welcher bis zur
Inangriffnahme der Putzarbeiten im Sommer ein Zeitraum von 6 Wochen, im
‘Winter gewchnlich von 3 Monaten vergehen mufs, damit das Mauerwerk ge-
niigend austrocknen kann.

Finige Arbeiten kénnen inzwischen aber doch vorgenommen werden, nim-
lich das Ausriisten der Gewdlbe, das Reinigen der Kellerrdume von Schutt, das
Einbringen des Kellerpflasters, das Berappen der Kellermauern, das Schalen
der Decken, das Ziehen der Heiz-, Gas- und Wasserrohre, das Einbringen des
Fiillmaterials der Stakung u. s, w. Hierbei sei daran erinnert, dafs Heizrohre nie
fest eingemauert werden diirfen, weil sonst ihre Sewegungsfreiheit gestort
wiirde und sie brechen koénnten,

Nach der polizeilich vorgeschriebenen Zeit kénnen die Fassaden, wenn
dies nicht bereits geschehen, beriistet und die Putzarbeiten begonnen werden.
Dies geschieht zugleich auch im Inneren des Gebiudes, und zwar zuerst im
obersten Geschofs, weil dieses der diinnen Mauern wegen und weil das Mortel-
wasser im pordsen Mauerwerk allmihlich von oben nach unten sickert, am
besten ausgetrocknet ist. Je nachdem der Putz der Fassaden fortschreitet, sind
die Gesimse mit Zinkblech abzudecken und die Stuckverzierungen anzubringen,
damit hierzu die Mauerriistung mit benutzt werden kanmn. Hierbei ist zu be-
merken, dafs derartige Zierteile nicht auf Holz, und zwar weder an hélzernen
Gesimsen, noch an Knaggen, Diibeln u. s. w., befestigt werden diirfen, sonc
dafs sie vielmehr behufs ihrer sicheren Verbindung mit dem Mauerwerk mit
Hilfe eingemauerter oder sonst im Mauerwerk dauerhaft befestigter, geschmie-
deter Eisenteile anzusetzen sind,

1

Die Gas-, Wasser- und Entwisserungsrohre sind, sofern sie verdeckt liegen
sollen, vor Beginn der Putzarbeiten anzubringen. Nach Fertigstellung' des
Deckenputzes im Inneren, der vor dem Wandputz auszufiihren ist, werden sofort
die Stuckteile an den Decken befestigt, die verputzt werden miissen, weil beim
Ansetzen der Putz vielfach beschidigt oder ganz abgeschlagen wird, wenn die
Wandungen der Stuckteile etwa zu stark sein sollten. Hiernach erfolgt das
Putzen der Wandfliichen und das Setzen der Kachelofen. Es ist zu beachten,
dafs in Raumen, welche etwa mit Kokskérben zum Austrocknen der Wiinde
besetzt sind, der Vergiftungsgefahr wegen nicht gearbeitet werden darf. In
einem spateren Abschnitt der Bauausfithrung konnen Kokskérbe niemals in
oder in der Ndhe von Riumen Verwendung finden, in welchen Messing- oder
Jronzebeschlige, Vergoldungen u. s, w. angebracht sind, weil alles durch die
Verbrennungsgase schwarz gefirbt werden wiirde.

Zu gleicher Zeit werden im Inneren die massiven Fufshéden hergestellt,
also Fliesen verlegt, Cement- und Asphaltestriche ausgefithrt. In den Kiichen
sind die Herde zu setzen und Rauchmintel anzubringen. Ferner werden die
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Fenster eingesetzt, verputzt und verglast; auch koénnen der Dachfufsboden ver-
legt und die Bodenverschlige ausgefiihrt werden.

Der Kalkanstrich der Fassaden erfolgt gewdhnlich zugleich mit dem Ver-
putz, Olfarbenanstrich aber frithestens nach einem Jahre.

Die Fenster sind, wenigstens wihrend der Nachtzeit, geschlossen zu halten,
weil sie sich sonst sehr leicht werfen; auch ist darauf zu halten, dafs das
Schliefsen nicht eigenméchtig durch Nachhobeln der Rahmen und Schenkel
erleichtert wird, weil sonst spiter die Fligel nicht dicht schliefsen wiirden.
Fenster- und Thiirgriffe in besserer Ausfithrung werden durch Einhiillen in
Papier oder alte Leinwand mittels Bindfaden geschiitzt.

Nach dem Einsetzen der Fensterrahmen kann mit dem Schlimmen der
Decken und Winde, sowie dem Malen der Decken begonnen werden. Man hat
darauf zu achten, dafs die Maler und Tapezierer nicht auf die Thiirverdachungen
treten oder sie gar zum Auflagern von Geriistbrettern benutzen, weil ihre Be-
festigung dadurch gelockert werden konnte. Vor dem Beginn des Malens der
Decken ist es ritlich, die Tapeten fiir die einzelnen Riume auszusuchen, damit
die Farben von Decken und Winden spéter gut zusammenstimmen.

Fiir Parkettboden konnte der Blindboden inzwischen fertiggestellt sein. Zu
gleicher Zeit sind die Diibel fiir hohe Fufsleisten und holzerne Wandbekleidungen
einzustemmen und einzugipsen, Nunmehr kénnen die gewohnlichen Fufsboden
verlegt und hiernach die Thiiren eingesetzt werden. Thiiren in Zimmern mit
Parkettboden werden jedoch vor dem Verlegen desselben eingesetzt und nur die
Sockelleisten der Bekleidungen und Futter spiter befestigt. Es folgt das An-
bringen der Marmorbekleidungen und Marmorbeldge, wobei Vergiefsen mit Gips
zu vermeiden, dagegen hydraulischer Kalk zu verwenden ist. Ebenso werden
jetzt holzerne Treppen aufgestellt. Marmorstufen sind zum Schutz gegen Be-
schidigungen mit Pappe und Brettern zu belegen, welche an den Enden zur
Verhiitung des Verschiebens mit schrigliegenden, dem T reppenlaufe folgenden
Latten oder Brettern benagelt werden. Holzstufen werden nur an den Kanten
durch diinne, angenagelte Leisten geschiitzt.

Marmorfufsbéden belegt man gleichfalls mit Rohpappe, deren Stofse mit
Pappstreifen verklebt werden, damit Staub und Sand nicht dazwischen durch-
dringen kénnen. Ebenso geschieht dies bei Parkettfufshéden. Statt des etwas
kostspieligen Pappebelages kann man Marmorfufsbéden auch mit einer dichten
Lage von Sdgespinen iiberstreuen. Das Verlegen der Fufsboden mufs bei
trockenem Wetter und auf ganz ausgetrockneter Unterlage erfolgen; beim Legen
der Parkettfufsbéden miissen sogar, ebenso wie bei Ausfiithrung der Tapezierer-
arbeiten und beim Anstreichen der Fufshoden mit Olfarbe, die Fenster ge-
schlossen gehalten werden. Das Verlegen der Parketttafeln geschieht vor
dem Tapezieren der Ridume, weil sonst die Tapeten staubig® werden wiirden;
doch hat der Tapezierer unter seinen Tisch eine Decke oder Rohpappe zu
legen, damit der Fufsboden nicht mit Kleister beschmutzt wird. Auch alle Ab-
falle sind auf eine solche Unterlage zu werfen. Nunmehr werden die Spiegel-
scheiben in die Fenster eingesetzt, welche bis jetzt mit interimistischer Ver-
glasung versehen waren, und die umsponnenen Drihte und Bleirohre fiir elek-
trische oder pneumatische Telegraphie verlegt, sowie die Gardinenhaken be-
festigt. Solche Leitungen in den Putz zu legen, ist nicht anzuraten, weil die-
selben durch den Mortel zu stark leiden wiirden. Jedenfalls miifsten sie dann
noch besonders mit Gummipapier umwickelt und nur mit Gips verputzt werden.
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Ferner werden die Aufziige angebracht und die Abortbecken u. s. w. auf-
gestellt, wenn die Abortrdume von den {ibrigen Handwerkern fertiggestellt sind.
Hierauf sind diese Riaume unter Verschlufs zu halten, um das Benutzen und
Verunreinigen der Aborte zu verhiiten. Es ist streng darauf zu sehen, dafs die
Maler die Wasserkasten der Fenster nicht als Farbentopfe oder noch zu ganz
anderen unreinlichen Zwecken benutzen und die Pinsel nicht an den Winden
und Thiiren ausstreichen.

Die letzten Arbeiten im Inneren der GGebdude sind das Wachsen, Bohnen
und Anstreichen der Fufsbdden, das Anbringen der Beleuchtungsgegenstinde
und dergl. Aufsen werden zuletzt die Hausthiiren eingesetzt, welche friither be-
schidigt worden wiren, die Hofe, Durchfahrten und Fufssteige gepflastert,
asphaltiert oder mit Fliesen belegt; die Vorgartengitter werden aufgestellt,
die Vorgirten selbst angelegt u. s. w.

Zur Aufbewahrung ihrer Materialien, Kleider, ihres Handwerkzeuges fur
das Beschlagen von Thiiren und Fenstern u. s. w. sind den Handwerkern Raume
anzuweisen, die am besten im Ieller oder im Dachboden liegen und fiir deren
Verschlufs sie selbst zu sorgen haben. Nach Beendigung ihrer Arbeiten haben
die Handwerker diese Riume in sauberem Zustande wieder der Bauleitung zu
ibergeben. Die iibrigen Riume, besonders die Kiichen und Aborte, sind, so-
bald die Arbeiten darin weiter vorgeschritten sind, unter Verschlufs zu halten.

Eine schwierige Aufeabe des Baumeisters ist es, alle angefiihrten Arbeiten
nicht nur zur richtigen Z

sit zu bestellen, sondern auch dariiber zu wachen, dafs
sie so rechtzeitig angeliefert und im Gebidude befestigt werden, dafs kein Unter-
nehmer auf den anderen zu warten hat, sondern alle Arbeiten richtig ineinander
greifen und ihren ungestérten Fortgang nehmen. Nur so ist es moglich, den
vorherbestimmten Endtermin des Baues genau einzuhalten. Besonders beim
inneren Ausbau, wobei viele Handwerker zu gleicher Zeit beschiftigt sind, treten
hiufiz unvorhergesehene Verzigerungen und Hindernisse ein, welche der Bau-
leitende mit dufserster Energie zu beseitigen hat, um keinen Aufenthalt eintreten
zu lassen, Zugleich hat er die Giite der gelieferten Materialien und Arbeiten
zu beurteilen, dieselben mit den Probestiicken zu vergleichen u. s. w. Bei
Werksteingesimsen und -Gliederungen hat er nach dem Versetzen zu unter-
suchen, ob die Kanten gut in einer geraden Linie fluchten; sonst ist ein sorg-
filtiges Nacharbeiten erforderlich; ebenso im Inneren bei Marmorarbeiten, wobei
wieder besonders darauf zu sehen ist, dafs die Kanten der einzelnen Stiicke am
Stofs scharf und nicht etwa abgerundet endigen, was bei polierter Arbeit und
mangelhafter Ausfithrung hiufis vorkommt. Bei Holzarbeiten miissen die Geh-
rungen eng und genau passend zusammentreffen; die Hobelung mufs glatt, nicht
schieferig sein. Thiirverdachungen und Stuckteile an den Decken miissen sorg-
faltig befestigt sein, damit spiter nichts herunterfallen kann; Thiirschlosser sind
zu Ooffnen und zu untersuchen u. s, w. — alles Arbeiten, die richtig zu bewiltigen,
leider erst eine langjahrige Erfahrung lehren kann, deren Aneignung grofsen
Fleifs und rege Aufmerksamkeit erfordert,

Bei allen auf dem Bauplatze sich ereignenden Unféllen, durch welche ein
Arbeiter getitet wird oder eine Korperverletzung erleidet, die eine Arbeits-
unfihigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hat, hat der den
Bau selbstindig leitende Beamte binnen zwei Tagen der vorgesetzten Dienst-
behorde schriftliche Anzeige unter Benutzung nachstehenden Formulars zu
machen.
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Neubau . .. ..

S

iiberreicht am (Datum der Absendung),

(Fur jede verletzte oder getotete Person ist ein besonderes Anzeigeformular auszufiillen.)

1) Betrieb, in welchem sich der Unfall
ereignet hat,

(Genaue Ortsangabe u. s, w.)

2) Vor- und Zuname der verletzten :
oder getoteten Person. l
I'm Betriebe beschiftigt als?
(Art der Beschiftipung, Arbeitsposten,)
Wohnort, Wohnung, Lebensalter.
(Ungefihre Angabe in Jahren geniigt.)

3) Worin besteht die Verletzung?
(Wird dieselbe voraussichtlich den Tod oder eine
Erwerbsunfihigkeit von mehr als 13 Wochen zur

Tolge haben?

4) Wo ist die verletzte Person unter-
gebracht?
(Krankenhaus, Wohnung.)

) Krankenkasse, welcher die verletzte

Person angehort.
6) Wochentag, Datum, Tageszeit und |
Stunde des Unfalles.

7) Veranlassung und Hergang des Un-
falles.

Hier ist eine moglichst eingehende

hilderung
des Unfalles zu geben. Insbesondere ist die Werk-
stitte, in welcher, sowie die Arbeit und die
Maschine, bei welcher sich der Unfall ereignet
hat, genau zu bezeichnen, geeignetenfalls unter
Beifiigung einer erlduternden Handskizze.)

8) Augenzeugen des Unfalles.
(Name, Wohnort, Wohnung,)

9) Etwaige Bemerkungen.
(Z. B. Angabe von Vorkehrungen zur Verhiitung
dhnlicher Unfille u. a. m.)

Ort und Datum. :
Name und Amtscharakter des die Anz

erstattenden Beamten,
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Uber die zur Anzeige gebrachten Unfille fiihren die bauleitenden Beamten
ein Verzeichnis in derselben Weise, wie es die Polizeibehorden zu fiithren haben,
und zwar folgendermafsen:

| 2 =S 4 | 5 [ | 7 . 8 | 9 | 10
i = | . — —
| | Wird die Ver- Ist der Unfall |
Betrieb, in Nr letzung vor- | untersucht?
welchem sich Vor- und Zu- Art aussichtlich Veran- | (Wenn ja, an
o | der Unfall er- Datum der e des der den Tod oder az=InE welchem o
Lauf, et Bat ; Unfall E : B ; Bemer
1gnet hat, des Jntall- 1 Trwerhs- | Tz ?
Nt ety Verletazten Ver- e des Sy kungen
“f | Name (Firma) Unfalles an- unfihigkeit Vergl, § 53 ff. S
des Betriebs- i (Getdteten) ill(!‘.zl.l':l;.: von mehr ale Unfalles des Unfall-
unternehmers it 13 Wochen zur | Versicherungs-
Folge haben? Gesetzes

Der formlichen Untersuchung (§ 53—55 des Unfall-Versicherungs-Gesetzes)
werden diejenigen Unfille unterzogen, durch welche ein Arbeiter getdtet ist
oder eine Korperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder eine
Erwerbsunfahigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird. Dieselbe
mufs feststellen:

1) die Veranlassung und Art des Unfalles;

2) die getoteten oder verletzten Personen;

3) die Art der Verletzungen;

4) den Verbleib der verletzten Personen;

5) die Hinterbliebenen der getiteten Personen, die einen Entschidigungs-
anspruch gemifs § 6 des Unfall-Versicherungs-Gesetzes erheben kénnen.

Die formliche Unfalluntersuchung mufs so bald als méglich vorgenommen
werden, darf aber die anfangs erwidhnte, binnen 2 Tagen zu erstattende Anzeige
in keinem Falle aufhalten. Zu derselben wird der Bevollmichtigte der Kranken-
kasse, welcher der Getbtete oder Verletzte angehért, zugezogen. Name und
Wohnort des betreffenden Bevollmichtigten mufs dem beteiligten Beamten fort-
laufend bekannt bleiben. Die Untersuchungsverhandlungen miissen der vor-
gesetzten Behorde spitestens binnen einer Woche, nachdem ihr die Unfall- -
anzeige zugegangen ist, vorliegen. Der die Unfalluntersuchung vornehmende
Beamte hat auch die den Bevollmichtigten der Krankenkassen zustehende Ver-
gutung fiir entgangenen Arbeitsverdienst festzusetzen, fiir welche der Tagelohn-
satz gilt, der nach dem Statut der betreffenden Krankenkasse bei Gewihrung
der Krankenunterstiitzung an Arbeiter derselben Lohnklasse zu Grunde gelegt
wird. Die festgesetzte Liquidation reicht der Bauleitende gleichzeitic mit den
abgeschlossenen Verhandlungen bei der vorgesetzten Behorde zur Zahlungs-
anweisung ein.

=1z, Der Kranken- und Unfallversicherung unterliegen alle Personen, welche
Kranken- . . . . . . .

und Unfa1. 1ICht die Beamteneigenschaft besitzen, also nicht in den Betriebsverwaltungen
versichering. des Reiches, eines Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes mit festem
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Gehalt angestellt sind, und deren Jahreseinkommen 2000 Mark nicht iibersteigt
oder deren Beschiftigung nicht von vornherein auf weniger als eine Woche
bemessen ist. Ein grofser Teil der von der Bauleitung beschéftigten Personen
wird hiernach versicherungspflichtig sein.
= : . 15, Juni 1883 R.-G.-Bl.
Im iibrigen siche das Krankenversicherungsgesetz vom —— = e ( E ), sowie
10. April 1892 \ 1892, S, 417

die Anweisung zur Ausfihrung des Krankenversicherungsgesetzes in Preufsen vom 10, Juli r8gz
(Min.-BL. 1892, S. 301) und das unten genannte Werk?®?); dann das Unfallversicherungsgesetz vom
6. Juli 1884 (R-G.-BL, S. 69), vom 28. Mai 1885 (R.-G.-Bl,, S. 159) und vom rr, Juli 1887 (R.-G.-BL,
S. 287) u. s. w., besonders auch das unten genannte Werk 28). endlich das Gesetz iiber die Invaliditits-
und Altersversicherung vom 22. Juni 1889 (R.-G.-Bl., S. 97) u. s. w. und das in Fufnote 29 an-
gefiihrte Werk,

Berlin 13g8, S. 25.

%) Ebendas., 5. 37.

Handbuch der Architektur. I 5. 14
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DIE BAUFUHRUNG.

6. Abschnitt.

Riistungen und maschinelle Anlagen zur Beforderung der
Baumaterialien auf dem Bauplatze.

1. Kapitel.
Baugeriiste.

Die Baugeriiste dienen nur einem voriibergehenden Zweck, nimlich als
Mittel, die Erbauung eines Hauses oder Bauwerkes zu ermoglichen, indem sie
sowohl den Handwerkern den Zugang zu den verschiedenen Teilen eines Ge-
bdudes und das Arbeiten an denselben gestatten, als auch die Beférderung der
verschiedenen Materialien nach den verschiedenen Arbeitsstellen vermitteln.
Die Riistungen dienen immer nur eine verhdltnisméfsig kurze
Zeit, so dafs man bei ihrer Konstruktion wohl die Festigkeit, Fig. 42.
nicht aber die Dauer oder gar das schéne Aussehen zu be-
riicksichtigen hat.

Die Festigkeit der Geriiste hdngt hauptsdchlich von der
Grofse und vom Gewichte der Baumaterialien ab, welche
darauf beférdert werden sollen, auch ob ein Neubau oder nur
ein Reparaturbau auszufiihren ist. Im iibrigen sprechen dabei
fast allerorts die Polizeivorschriften ihr Machtwort, welches
schwer zu umgehen ist.

Uber einem offentlichen Wege, also einem Tufssteig
oder Biirgersteig, sollen Riistungen zundchst so angebracht
werden, dafs unter ihnen die Benutzung fiir die Fufsginger frei-
bleibt. Deshalb ist in einer Hohe von mindestens 2,50 ™ von
der Strafsenoberkante ein Schutzdach, gewdéhnlich in Ver-
bindung mit dem Bauzaun und deshalb aufserhalb der Riistung
befindlich, zur Verhinderung des Herabfallens von Schutt,
Baumaterialien und Fliissigkeiten auf den freigelassenen Fufs-
weg anzubringen (Fig. 42). Dasselbe mufs mindestens 60¢™ iiber die grofste
Breite des Geriistes nach dem Strafsenraume hin iiberstehen, an allen freien
Seiten mit einer 60 ¢» hohen geschlossenen Briistung versehen und mit 3 ¢
starken und derart libereinander gelegten Brettern abgedeckt sein, dafs durch
die oberen Bretter die Fugen der unteren bedeckt werden,
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Gewohnlich werden die Bauzdune deshalb nach Fig. 42 folgendermafsen
angefertigt. Zu den Pfihlen werden alte Sparren oder auch neue Kreuzholzer
in Stirken von 123< 14 bis 14 > 16 = verwendet. Der iiber dem Fufssteig 60
iberhingende Teil wird schrig gelegt, indem mittels einer Strebe oder eines
Kopfbandes ein Sparren so befestigt wird, dafs die dufsere Schriige einschliefs-

lich eines nach oben vorstehenden Kopfbrettes 60 »

Fig. 43. Fig. 44. betrigt. Hierdurch wird erreicht, dafs Regen eben-

1] so nach innen abfliefsen mufs, wie auch herabfallende
| Steine u. s. w. ihre Richtung nach innen nehmen
miissen. Zum Zweck der Fugendichtung sind die

| |

B Il Bretter gestiilpt aufzunageln.

‘_;, Die Zaunbretter werden entweder in gewohn-
g licher Weise aufsen an den Pfidhlen festgenagelt,

R RN R L SR
|
I

und zwar an den Kanten gemessert (Fig. 43), wenn

E | & die Durchsicht fiir die Voriibergehenden unmoglich
] l;ej}n gemacht werden soll, oder dieselben werden zwi-

7 ezl schen zwei an den Seiten der Pfahle befestigten
ez, Latten eingeschoben, um jedes Fach fiir das Herein-

schaffen von Baumaterialien entfernen zu konnen
(Fig. 44). Nur das oberste Brett wird dann durch einen Nagel an jeder Seite
befestigt, um das Stehlen der Bretter zu verhiiten. Wo es angezeigt ist, werden
fiir Fufsginger in den Bauzdunen verschliefsbare Thore und Thiiren angebracht,
besonders bei grofseren Baupldtzen, wo die Ristung so weit von der Strafse
abliegt, dafs auch das Schutzdach entbehrlich ist.

Manchmal miissen die vorhergegebenen Vorschriften dort angewendet
werden, wo der Bauzaun aus irgendwelchem Grunde bereits entfernt ist oder
iiberhaupt nicht seitens der Polizei gestattet
wurde. Fig. 45 erldutert diesen Fall. Der
Bretterbelag auf den Netzriegeln der Riistung
ist dann gestiilpt, also doppelt zu verlegen und
aufsen in frither bezeichneter Weise eine lot-
rechte, 60 hohe Briistung anzubringen. Die
Unterkante der Streichstangen mufs mindestens
2,50 tiber Strafsenoberkante liegen.

Fig. 48,
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nicht von Fuhrleuten u. s. w., welche Materia-
lien abgeladen haben, mitgenommen werden.

| v Bei Bauzédunen mit eingeschobenen Bret-
i r//& tern ist besonders darauf zu achten, dafs letztere
o
o
| [

NS

W

% In den Vertragsbedingungen mufs man sich
7 = a
v/ 8gegen solche Verluste dadurch schiitzen, dafs

man den Unternehmer oder Lieferanten fiir den
Diebstahl seiner Leute verantwortlich macht.

Von den Geriisten seien hier nur die all-
gemein gebrduchlichen besprochen, nicht aber
diejenigen, welche nur einmal einem ganz bestimmten Zweck dienen sollen oder
zur Montage eiserner Dicher und Hallen gebraucht werden, weil diese fast
durchweg von den Unternehmern, den die Arbeiten ausfilhrenden Fabriken
u. s. w. geliefert und errichtet werden miissen: Man kann infolgedessen
unterscheiden:

S

14"
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fliegende Geriiste,

) Hingegeriiste und

7) Bockgeriiste,
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a) Stangengeriiste,

Die Stangengeriiste sind die gewohnlichsten, welche iiberall bei den nur
aus Ziegeln oder Bruchsteinen herzustellenden Gebiuden Anwendung finden,
Beim Aufbau des Mauerwerkes sind sie nicht dringend nétig, wenn man
nicht etwa eine durchaus saubere Verblendung mit besseren Ziegeln ausfiihren
will. Meist wird von innen »iiber die Handc gemauert, wobei auf den Balken-
lagen errichtete Bockriistungen u. s. w. benutzt werden; erst beim Beginn der
Putzarbeiten werden die Stangengeriiste aufgerichtet,

Unter diesen Stangengeriisten werden diejenigen verstanden, Fig. 46.
welche aus unbearbeiteten, nur von der Rinde befreiten Baumstangen Pt
bestehen, die mittels diinner Seile, Bindedraht oder sonst einem (meist :
patentierten) Verbindungsmittel aneinander befestigt werden. Diese
Stangen (Riist- oder Spiefshiume, Streichstangen oder Reihplanken !
und Netzriegel, welche auf den Streichstangen und dem bereits fertigen
Mauerwerk ruhen und den Bretterbelag tragen) sollen an ihrem diinneren
Ende mindestens noch einen Durchmesser von 10 <™ haben. Die Spiefs-
oder Riistbiume, am unteren Ende im Verhiltnis zur Héhe des
zu beriistenden Gebiudes mindestens 15 bis 2() em stark, sind wenig-
stens 1% tief einzugraben und zur Verhinderung des Einsinkens auf
starke, gut unterstopfte Brettstiicke oder grofse, plattenférmige Steine
zu stellen und mit Erde und Steinen fest zu umstampfen oder auf
starken Schwellen zu verzapfen. An manchen Orten werden dieselben
auch auf ein viereckiges Bohlenstiick gestellt oder zwischen zwei
Kanthdlzern verbolzt, in Paris sogar nur in einem kleinen Haufen
Gripsmortel festgesetzt.

Die Entfernung der Riistbiume voneinander und von dem zu
beriistenden Gebiude, gegen das sie immer etwas geneigt stehen
missen, darf nicht iiber 3,50™ betragen. Bei stirkerer Belastung des
Gertistes sind sie entsprechend niher aneinander zu riicken, Soll ein
Spiefsbaum durch Verbindung mit einem anderen verlingert (aufgesetzt,
gepfropft) werden, so miissen die Enden beider Biume auf eine Linge |
von mindestens 2,00™ nebeneinander stehen und wenigstens zweimal L
durch Draht und eiserne Klammern oder eiserne Ziehbinder verbunden
sein. Der obere Spiefshaum mufs auf einer Streichstange stehen (Fig. 46) und
durch starke Knaggen unterstiitzt oder von Streichstange zu Streichstange bis
zum Erdboden auf ein festes Unterlager abgesteift sein. Die Steifen miissen
so stark sein oder so mit dem unteren Riistbaum verbunden werden, dafs sie
sich nach keiner Seite hin biegen kénnen,

-

Mindestens an jedem Geschofs des zu beriistenden Gebdudes, jedenfalls
nicht mehr als 5,00™ voneinander entfernt, miissen zwischen den Spiefsbiumen
Léingsverbindungen angeordnet werden, welche bei nicht belasteten Riistungen
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Fig, 47. aus angenagelten Brettern, bei belasteten jedoch aus
Streichstangen, d. h. ebensolchen Stangen, wie die
Riistbdume, bestehen kénnen. Diese Streichstangen
sind an letzteren mit Eisendraht oder durch sonst
eine Vorrichtung festzubinden, mit Knaggen oder
durch iibereinander stehende und bis zum Erdboden
reichende Steifen zu unterstiitzen. (Siehe Fig. 61.)

Von den patentierten Geriistbindern, deren es
eine sehr grofse Zahl giebt, seien hier nur einige
wenige angefiihrt,

Zuniachst Apel’s Geriistbinder, der nach Fig. 47
aus einer Kette besteht, welche um die miteinander
zu verbindenden Riststangen herumgelegt, mit einem passenden Gliede ein-
gehakt und dann durch die Schraube fest angespannt wird.

Ferner noch die K7/#n'schen Geriistverbinder, bei denen der Kettengeriist-
halter mit gekriimmtem Spannhebel und Festhaltekrampe (Fig. 4g) die Ver-
bindung zweier unter beliebigem Winkel sich kreuzender Riistholzer dadurch
ermoglicht, dafs man diese mittels der Kette entweder nach Fig. 48 einmal
oder nach Fig. 50 zweimal
umschlingt, die Kette mog-
lichst kurz einhakt und mit
dem Hebel anspannt. Durch
Finschlagen der Krampe
(Fig. 48 u. 50) geschieht dann
die Befestigung.

Etwas anderes ist der
Auhw'sche Ringklammerhalter (Fig. s1). Nach erfolgtem Umschlingen der
Holzer mit der Kette, an deren Ende sich der Ring R befindet, wird dieselbe
mitsamt der Klammer A durch den Ring R hindurchgezogen (Fig. sz u. 53), so
kurz als moéglich abgesteckt und durch Emporschieben und Einschlagen der
Klammer X gespannt und festgelegt,

Ein dritter Geriisthalter (Fig. 54 bis 57) kann sowohl mittels Seil, als auch

Fig. 48. Fig. 49. Fig, 5o,

AAENL S

mittels Kette benutzt werden. Die Anwendung beider geht aus den Ab-
bildungen deutlich® hervor,

Fig. 51,
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Der Vorzug aller dieser genannten Geriisthalter von den sonst bekannt
gewordenen liegt darin, dafs dieselben sowohl, wie dies in Fig. 48 bis 57 an-
gedeutet ist, zur Verbindung der Streichstangen mit den Spiefsbdumen, wie auch
ebensogut bei Verlingerung beider, also bei Verbindung zweier in derselben
Richtung liegender Holzer, benutzt werden konnen. Bei allen iibrigen Vor-
richtungen dieser Art ist letzteres nicht der Fall

Der Stofs zweier Streichstangen mufs mindestens 1,00m lang sein, auf einer
Riiststange erfolgen und zweimal mit Draht oder mit den Geriistverbindern ge-
sichert sein. Selbstverstindlich sind die beiden Stangenenden auch am Spiefs-
baume zu befestigen. Man mufs darauf achten, dafs die Verbindungen nicht
durch Sturm, durch Rosten u.s.w. gelockert werden, weshalb besonders der
Bindedraht nach erfolgter Verwendung sorgfiltig mit Holzkohlentheer oder
Asphaltlack zu iiberstreichen ist. Sollten Seile benutzt werden, so ist denselben,
da sie mit der Zeit faulen und briichig werden, besondere Aufmerksamkeit zu
schenken,

An den Orten, wo Riist- oder Reihplanken statt der Streichstangen ver-

wendet werden, miissen dieselben mindestens 4 m stark, 20 m breit und
durch Knaggen unterstiitzt sein. Sie sind an den Riistbiumen mit 2 bis 3
Stiick 12¢m Jangen Nigeln oder 2 Schrauben zu befestigen. Die mindestens

20¢m langen Knaggen miissen ebenfalls durch 2z Stiick 12 » lange Nigel an
den Gertiststangen befestigt werden.

In Abstinden von héchstens 2,00 ™ voneinander, gewohn- Fig. 38.
lich nur 1,00™ liegen die Netzriegel, d. h. die Hélzer, welche é,%f/f/
den Bretterbelag tragen, mit einem Ende auf den Streich- 2 a
stangen, mit dem anderen in den Fensteréffnungen oder 13¢m T R

tief in der Mauer, wo zu diesem Zweck 1/,
wird, und gegen welche sie 8 bis 10 Gefille haben miissen.
Niemals diirfen diese Netzriegel auf frisch gemauerten Ge-

simsen

Stein ausgespart

aufruhen. Das aufliegende Ende (Fig. 58) ist breit anzuhauen, damit
es Lager hat und sich nicht drehen kann.

Hiernach gestaltet sich also eine solche Stangenriistung, wie in Fig. 59 u. 60
in Ansicht und Querschnitt {Iill’}_{(“.‘:ﬁit"‘“"l,

An manchen Orten, z B. in Liibeck, werden diese Riistungen dadurch noch
viel leichter hergestellt, dafs statt der Riistbaume aufgetrennte béhmische
Latten (halbe, schwache Riistbaume) und statt der Netzriegel starke Dachlatten
verwendet werden. Ietztere ruhen auf angenagelten Tragelatten und sind zu-
sammen mit den Aufrichterlatten vernagelt.

Noch anders, aber wesentlich
Konigreich Sachsen ausgefiihrt werden. (Siehe A. § 6 und 7 der Bestimmungen
der Sichsischen Bau-Berufs-Genossenschaft.)

stiarker, miissen die ,Stammgeriiste® im

Gewdhnlich werden noch Zwischenriistungen gebraucht. Dieselben stellt
man entweder auf Bocken oder Cementtonnen oder dadurch her, dafs man in
passender Hohe noch weitere Streichstangen an die Spiefsbaume bindet und
dieselben mit kurzen Steifen bis zum Erdboden hinab abstiitzt (Fig. 61).

Die Seitenverschiebung des Geriistes mufs durch Diagonalverstrebungen,
wie aus Fig. 59 hervorgeht, verhindert werden. Diese kann aus in diagonaler
Richtung angenagelten Brettern oder aus ebenso angebundenen Streichstangen
bestehen, Seitliche Absteifungen von den Fahrdimmen aus durch schrig ge-
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stellte und am oberen Ende befestigte Riiststangen werden nur in sehr seltenen

Fillen statthaft sein.

Der Geriistbelag, d. h. die Geriistbretter, welche den Fufsboden der ein-
zelnen Geriistlagen bilden, mufs mindestens 3°m stark
sein und so auf die Netzriegel gelegt und auf thnen
befestigt werden, dafs die Bretter beim Betreten
nicht kippen oder ausweichen konnen. Ihre Enden
miissen also immer durch Netzriegel unterstiitzt sein.
[st dies nicht der Fall, so nennt man dieses eine
»Wippe« oder »Falle«. Die Bretter sind auch so

Fig. GI.

dicht aneinander zu legen, dafs dadurch das Durch-
fallen des Materials verhindert wird. Man legt sie
deshalb gewdhnlich »gestiilpte. Auch in dem unter
der Arbeitsstelle liegenden Stockwerke mufs noch
ein einfacher Bretterbelag vorhanden sein, um zu
verhiiten, dafs ein etwa abstiirzender Arbeiter durch
samtliche Stockwerke hindurch fillt.

An der Aufsenseite miissen die Geriistlagen
ohne Ausnahme mit mindestens 30 hoher, dichter
Briistung und in der Hohe von 1,00™ iiber dem Be-
lage mit einem Handgelinder, gewdhnlich einem mit
Nigeln an den Spielsbiumen befestigten Brette,

elly =l versehen sein (Iig. 62).
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Solche Stangenriistungen kénnen zu Bauwerken aller Art verwendet wer-
den; doch darf auf und an ihnen keine Windevorrichtung angebracht werden.
Linger als hochstens drei Jahre sind in die Erde ein-

gegrabene Riststangen kaum benutzbar, weil die Fiifse Fig. 62.
durch Faulnis zu stark angegriffen werden. Die h dufigere hr
Untersuchung ist deshalb bei #lteren, schon friiher be- e

nutzten Riistholzern, die lingere Zeit stehen miissen, |
sehr angebracht.

Die zur Verbindung der Geriistlagen dienenden
Leitern sind gewéhnlich aus vollem Rundholz gearbeitet
und miissen mit besonders starken Sprossen versehen
sein. An der Stelle, wo sie aufstehen, sowie an der
oberen, wo sie anliegen, miissen sie so befestigt werden,
dafs sie unten weder abrutschen, noch oben iiberschlagen
kénnen. Das Durchbiegen und Schwanken derselben
mufs durch an den Balken befestigte Steifen verhindert .
werden (Fig. 63). Ferner miissen die Leitern mindestens N
80 em, lotrecht gemessen, iiber den Austritt hinausragen, was durch an die
Wangen genagelte Latten bewirkt werden kann, Auch diirfen Leitergénge
nicht so iibereinander liegen, dafs her-
unterfallende Gegenstinde den unteren Fig. 63.

Leitergang treffen konnen.

In England fallen die Baugeriiste des-
halb fester aus als in Deutschland, weil es
dort iiblich ist, die ganze Hufsere Seite zu-
zuschalen und nur in der jedesmaligen Ar-
beitshohe einige Lichtéffnungen zu lassen.
Die Mehrkosten dieser Verschalungen wer-
den durch Verpachten derselben fiir An-
zeigen wihrend der Dauer des Baues reich-
lich eingebracht. Bei uns wird zu #hn-
lichen Zwecken auch ein Flechtwerk von
breiten Gurten benutzt, welches die ganze
Aufsenfront des Bauwerkes verdeckt. - - —

b) Mastengeriiste.

Wegen des Verbotes des Anbringens von Windevorrichtungen ist die
Verwendung der Stangenriistungen bei Ausfiihrung von Werksteinbauten vollig
ausgeschlossen; dagegen bedient man sich in Wiirttemberg, frither auch in
Preufsen, zu diesem Zweck hiufig der Mastengeriiste, d. h. Geriiste, welche von
starken Stdmmen, also Schiffsmasten, hergestellt werden. Diese Mastengeriiste
haben vor den vom Zimmermann hergestellten, verbundenen den Vorzug, dafs
sie billiger und hauptsichlich luftiger sind, so dafs sie die in die Héhe wachsende
Aufsenfront eines Gebiudes nicht so verhiillen, wie die abgezimmerten Geriiste.
Aus diesen Griinden wurden sie zum erstenmale in Berlin beim Bau der Bank
des Berliner Kassenvereins hinter der katholischen Kirche, spiter beim Mittel-
bau der technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg und des Museums fiir
Vélkerkunde angewendet. Wegen der bedeutenden Hohe der beiden letzt-
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genannten Gebdude wurde auf das Mastengeriist noch eine abgezimmerte
Riistung gesetzt, weil das Aufpfropfen solcher Schiffsmasten nicht ausfithrbar ist.

Die Konstruktion dieser Riistungen ist eine sehr einfache. Es sind zwel
Reihen wvon Masten, eine aufserhalb und eine innerhalb der zu errichtenden
Mauer, erforderlich, wie aus der nebenstehenden Tafel ersichtlich ist. Die Masten
miissen so lang sein, dafs sie noch 1,50 bis 2,00 ™ tiber den hochsten zu versetzen-
den Werkstein hinausragen. TIhre untere Stirke betridgt 25 bis 30 °» und mehr,
die Zopfstarke 18 bis 20¢™, Sie werden in Entfernung von 2,00 bis 3,00™ vom Ge-
baude und von 3,00 bis H,00™ voneinander, je nach dem Gewicht der zu ver-
setzenden Werkstiicke, 1,25 bis 1,50™ tief in den Erdboden eingegraben mit etwas
Neigung gegen das Mauerwerk. In passender Hohe werden sie langhin durch
starke, angebolzte, wagrechte Bohlen zusammengehalten, die zugleich zur Her-
stellung der leichten Zwischenriistungen dienen. Am oberen Ende werden die
Masten mit Zapfen versehen, auf welche Holme zu liegen kommen, die dazu
dienen, die Schienen fiir den Laufkran zu tragen. Andreaskreuze zwischen den
dufseren und inneren Masten, sowie manchmal auch aufsen der Linge nach
schrig angebolzte Bohlen dienen dazu, Verschiebungen zu verhindern. Das
Ubrige geht aus den Abbildungen deutlich hervor, von denen Fig. I die Diago-
nalverbindung der beiden Masten an den Ecken der Riistung zeigt.

Die Riistung am Mittelbau der Technischen Hochschule zu Berlin-Charlotten-
burg wird durch Fig. 64 bis 66%°) verdeutlicht.

Hier standen die Masten der Lingsrichtung nach in Entfernung von nur 2,80 ™, weil Lasten
von mehr als 200 Centnern zu heben waren. Die Ausfihrung war ziemlich die gleiche, wie vorher
beschrieben; nur waren oben je ein innerer und iufserer Mast durch einen aufgezapften Holm wver-
bunden und darauf erst die Langschwellen zum Tragen der Schienen gekimmt, Die Mastenriistung
hatte eine Hohe von etwa 27m. Um die Anfuhr der schweren Werkstiicke zu erleichtern, war eine
Ladebiihne (Fig. 64 u. 65) vor der Riistung erbaut, mit deren Hilfe erstere bis zu einer in Fulsbodenhihe
der_Siulenhalle errichteten Plattform gehoben und dann erst von der auf der Mastenriistung befind-
lichen Winde erfafst, mit der Schiebebiihne an Ort und Stelle geschoben und versetzt wurden. Zum
weiteren Aufbau der Attika mufte die Riistung durch Aufbringen von Stielen u. s. w. auf die
Langschwellen erhoht werden.

Héaufig werden, um Zwischenriistungen zu bekommen und die Masten nicht
zu oft durch Bolzenlocher zu schidigen, zwischen die Masten noch gewdhnliche
Riistbdume gestellt und an diesen dann mit Zuhilfenahme der ersteren Streich-
stangen befestigt u. s. w. Zum Lagern von Werkstiicken diirfen diese Zwischen-
ristungen aber nicht benutzt werden.

Hier sei erwidhnt, dafs beim Bau der Technischen Hochschule in Char-
lottenburg der Umstand, dafs der Ort keine polizeiliche Geriistordnung hatte,
benutzt wurde, die Ubrigen Fronten, welche noch eine Linge von iber 600 ™
hatten, in der einfachsten Weise so einzuriisten, dafs aufsen nur eine gewdGhn-
liche Riistung von Spiefsbdumen stand, welche wahrend des Fortschreitens der
Bauvausfithrung nach Bediirfnis erhoht wurde. Innen aber wurde ein abgebun-
denes Geriist mit Holzstirken von etwa 14><16 °™ und einer Hoéhe von T,50 ™
von Stockwerk zu Stockwerk gehoben, was deshalb leicht moéglich war, weil
die Balkenlage parallel zur Frontmauer auf starken eisernen Trdgern ruhte,
Diese auf jeden Fensterpfeiler treffenden Triger trugen, wie aus Fig. 67 her-
vorgeht, in jedem Geschofs die neu zu errichtende Riistung. Die Werkstiicke
wurden innen durch Aufziige herauf- und auf Gleisen an die Verwendungsstelle
befordert, dort aber mit Hilfe einer aufsen auf der Stangenriistung, innen auf

30) Faks.-Repr. nach: Baugwks,-Ztg, 1889, 5. 1000 u. 1001,
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der abgebundenen Riistung ruhenden Schiebebiihne versetzt. Das Abbrechen
und Wiederaufrichten einer solchen Riistung in einer Linge von 60 bis T0™ er-
forderte nur einen Zeitaufwand von hochstens drei Tagen.

Auch beim Bau des Museums fiir Vélkerkunde wurde dieselbe Riistung
benutzt. Hier aber durfte die dufsere Stangenriistung nur zum Aufenthalt der
Arbeiter, nicht aber zum Tragen der Schiebebithne dienen, weshalb ein Dreh-
und Fahrkran, ein sog. Lafettenkran, wie er spiter beschrieben werden wird,
Verwendung fand, der nur auf der inneren Riistung hinlief und dessen Aus-
leger zum Versetzen der auch hier im Inneren des Gebdudes hochgezogenen
Werkstiicke diente,

c) Verbundene Geriiste aus Kanthélzern.

Bei den verbundenen Riistungen aus bearbeiteten Hélzern kommt es einmal
darauf an, dafs sie fiir den vorliegenden Zweck die geniigende Stirke haben
und dann, dafs das fiir sie zu verwendende Material moglichst unversehrt bleibt,
besonders also, dafs Beschddigungen durch Zapfenlécher, Uberblattungen u. s. w.
vermieden werden, um die Hoélzer spiter noch anderweitig verwenden zu
kénnen, In Dresden wurde der Geriistbau
von jeher in sehr zweckméfsiger Weise S0

betrieben. Zur Vermeidung von Zapfen-

lochern, Versatzungen u. s, w, werden an

den betreffenden Stellen auf die Hoélzer ) 5
......... :

kurze Brettstiicke genagelt und in diese
die nétigen Vertiefungen eingeschnitten,
so dafs das Geriistholz nur durch einige
Nagellocher beschidigt wird, wie aus
Fig. 68 hervorgeht. Auf diese Weise wird
dasselbe lange Zeit vor Faulnis geschiitzt,
bleibt ungeschwacht und noch fiir andere
Zwecke verwendbar.,

Die verbundenen Riistungen werden
dann angewendet, wenn zur Herstellung |
von Werksteinfassaden Schiebebithnen '
und Windevorrichtungen zum Aufziehen und Versetzen der Werksteine benutzt
werden sollen, Dies sind also solche, die aus rechtseitigen, regelrecht bearbeiteten
Holzern vom Erdboden aus konstruiert und vom Zimmermeister verbunden und
errichtet werden. Sie bestehen aus Schwellen, Stielen, Streben, Riahmen und
Zangen von Ganzholz, Kreuzholz und Bohlen, und bei ihrer Aufstellung mufs
darauf gesehen werden, dafs Lingen- und Querverschiebungen durch gute
Strebenverbindungen verhindert werden,

Es ist darauf zu sehen, dafs das Umwerfen durch den Sturm unmoglich
gemacht wird, weshalb die Berechnung des Winddruckes und der Stand-
sicherheit des Geriistes notwendig ist. Der ungiinstigste Fall wird dann ein-
treten, wenn die Windrichtung nur soweit schrig die Riistung trifft, dafs das
eine Holz nicht durch das vorliegende gedeckt wird (Fig. 6g). Da der Angriff
des Windes um 10 Grad geneigt zur wagrechten Ebene liegt, wird auch der
Belag des Geriistes zu beriicksichtigen sein. Die Windgeschwindigkeit » ist zu
30 bis 3b™ fiir die Sekunde anzunehmen, wobei der Druck 2= 0,12245 /2® Kilogr.

e
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auf die vom Wind getroffene Fliche # wird. Hiernach werden 110 bis 130 ks
far 149m in Rechnung zu stellen sein. Dabei ist der Schwerpunkt der Riistung
zu bestimmen, in welchem der Angriff des Windes gedacht wird, und es muls
dann Ga, das Gewicht der Ristung mal dem Abstand der Drehachse von der
Schwerlinie, gréfser sein, als 7 ’6, der Winddruck mal dem Abstand des Schwer-
punktes von der Erdoberfliche. Die Standsicherheit des Geriistes ist einer-
seits durch Streben, andererseits durch in derselben Richtung angebrachte Zug-
seile (Drahtseile) herbeizufiihren, bis die all-

Fig 69. méhlich heraufwachsenden Mauern beides
oot s unnotig' machen,
oE S g g Die zweckmifsigste und billigste Art l:rs-m?:.-' s
% e ; % abgebundener Geriiste hatte man von jeher abgebindansr

e e T , in Siddeutschland, wihrend im Norden auf Geriiste.
a5 ___—4& Billigkeit wenig, auf Schonung der Hélzer
gar nicht, dagegen desto mehr auf ganz
iberflissige Festigkeit gesehen wurde, Ein
L e Beispiel einer solchen Riistung ist in der
- % : R e f/’Z f um:en -gfmam.]‘tc:n .Zci{l.schriﬂ‘: i“) 'vom B.au
S e der _\atmna]gu!erze in Berlin zu finden.
My Die Holzer haben bei diesen Geriisten
Stdrken von 16 >< 18 bis 18 > 22 em ynd
mehr, und es wurde ebenso wie bei der Konstruktion von Fachwerkgebiuden |
verfahren. Zunichst wurden Schwellen, notigenfalls auf eingerammten kurzen |
Pfdahlen, verlegt und darauf in Abstinden von 3,00 bis 4,00m, den Geschofshéhen
entsprechend, lange Stiele gestellt, welche oben durch Réhme verbunden waren. ;
Gewdhnlich kommen bei solchen Ristungen nach aufsen 2 Reihen Stiele, in
das Innere des Gebdudes noch eine solche zu stehen, alles durch Streben und I
Zangen versteift und zusammengehalten. Meist werden die Geriiste gleich von
Anfang an in ihrer ganzen Héhe aufgefiihrt. Oben lduft die Schiebebiihne mit
der Windevorrichtung,
Ein besseres Beispiel dieser Art der Geriiste war beim Bau des Wasserwerkes
in Breslau in Verwendung (Fig. 70 w 71). Hierzu wurden Hélzer in einer in
Anbetracht der Héhe des Geriistes und der Sticlweite immerhin geringen Stirke
von etwa 16 >< 18 e benutzt. Die ganze Hohe der in g Geschossen von rund
je 450™ Héhe aufgefithrten Riistung betrug etwa 42m und der Abstand der
Stiele voneinander gleichfalls etwa 4,50 ™ Aufsen waren 2 Stielreihen, im In-
neren nur eine angeordnet.
Immer ist darauf zu achten, dafs die die 3 Stielreihen miteinander verbinden-
den Kreuzverstrebungen so hoch gelegt werden, dafs sie dem darunter durch-
gehenden Verkehr nicht hinderlich sind; auch miissen die Fenster6ffnungen be-
nutzt werden, um die innere Geriistreihe mit der dufseren durch jene Kreuzstreben
in Verbindung zu bringen. Obgleich beim Wasserwerk die innere Stielreihe,
bevor noch der Bau im Aufseren vollendet war, entfernt werden mufste, hielt
sich doch das Ganze aufserordentlich gut. Man kann in solchen Fillen jedoch
die dufsere Riistung mit dem fertigen Mauerwerk dadurch verankern, dafs man
im Inneren quer iiber die Fensteréffnungen hin Holzer legt und daran mit der
aufseren Riistung verbundene Zangenholzer verbolzt,

34 Zeitschr. f. Bauw, 1860, 5. 413
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Man kann dies dann sparen, wenn man die dufserste
Stielreihe, wie dies beim Geriist fiir den Neubau des Kri-
minalgerichtes in Berlin geschah, schrag stelit (Fig. 72).

Ein seiner Einfachheit wegen sehr empfehlenswertes Ge-
riist wurde zur Reparatur des Turmes der Kirche de la 77i-
wité in Paris benutzt (siehe die nebenstehende Tafell. Dasselbe
besteht aus zwei Teilen, einem unteren von rund 42= und
einem oberen, dem eigentlichen Turmgeriist, von etwa 320
Hoéhe, Das untere Geriist enthiilt zwei Reihen Stiele von
95 3¢ 25 em Stirke, welche auf Schwellen stehen und nach
aufsen durch Streben von 27 >< 27 <@ Stirke abgesteift sind.
Diese Streben reichen bis zu dem 2,35™ tiefer liegenden Vor-
platz der Kirche hinunter. Auf dieses untere Geriist setzt sich
das obere in Hohe des Uhrgeschosses auf, dessen Grundrifs
aus der nebenstehenden Tafel hervorgeht. In dem aus 8 Stie-
len von 203><28¢m Stirke bestehenden, im Grundrifs quadra-
tischen #ufseren Geriist befindet sich ein um 45 Grad ge-
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drehtes, gleichfalls quadratisches, kleineres inneres, welches nur 4 Stiele ent-
hilt, die unter sich und mit den Mittelstielen der Zufseren Riistung durch Zangen
mit Verbolzung verbunden sind. Eine sorgfdltige Verstrebung, deren Hélzer
18>< 18 <m stark sind, schiitzt das ganze Geriist gegen seitliche Verschiebungen °2).

Wie bereits erwahnt, werden von jeher die Geriiste zum Versetzen von
Werksteinen in Siiddeutschland und in Sachsen in aufserordentlich sach-
gemafser Weise hergestellt. Sie sind luftig, so dafs man die dai'ﬁnterliegendt:_.
in Entstehung begriffene Fassade gut sehen kann: sie schonen die zur Ver-
wendung kommenden Holzer nach Moglichkeit und sind verhdltnismafsig billig.
Auch in Berlin ist dieses System seit einigen Jahren polizeilich vorgeschrieben,
allerdings mit einzelnen Einschrinkungen, wozu besonders auch die Verwendung

von Zapfenlichern gehort, die in Sachsen z B., wie in Art, 226 (S.220) bereits gesagt,
durch Aufnageln von Brettstiicken in passender Weise vermieden werden, Die
Breite des Gertistes betriagt, wie aus Fig, 73 u. 74°%) zu ersehen ist, von Mitte zu
Mitte der einander gegeniiber stehenden Doppelstiele ungefahr 4,50 bis 5,00m, Die
Stirke der letzteren wird je nach dem Gewicht der zu versetzenden Werkstiicke
von 123< 16 bis 14 3 16°m gewihlt, Die Doppelstiele stehen auf Langschwellen,
welche auf kurzen Querschwellen ruhen, oder sie sind in den Erdboden einge-
graben. Die Léingen der Doppelstiele sind so eingerichtet, dafs zunichst unten die
aufseren mit halber Linge beginnen und dann mit einer ebensolchen oben auf-
horen, wodurch erzielt wird, dafs der Stofs zweler Stiele iiberall durch einen dritten,

%) Siche :

08

#) Faks.-Repr,

uch die Riistung zur Reparatur des Pantheons in Paris: Noww. ansales de la consd. 1873 'Taf.
73, 'L 130—141.
ach: Baugwks.-Ztg, 1889, S, 409.
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durchgehenden gedeckt ist. Beide Stiele sind durch Bolzen fest miteinander
verbunden. Die Schwellen der einzelnen Gerlistgeschosse liegen abwechselnd
in Stofsen der &ufseren und inneren Stiele, Thre St6fse sind durch kurze
Sattelholzer unterstiitzt und durch Verbolzung gesichert. In Berlin liegen die
Schwellen gewdhnlich blos zwischen den inneren Stielen, was nur eine un-
bedeutende Anderung der Konstruktion erfordert, aber die Befestigung der
dufseren Schwertstreben mittels Bolzen erleichtert, da die Aufsenkanten der
Stiele und Schwellen dann in einer Ebene liegen, wihrend die vorher an-
gegebene Anordnung das Einlegen von Futterstiicken nétig macht. Auch die
hinteren Doppelstiele sind mit den vorderen mittels Schwertstreben durch die
Fensteroffnungen hindurch gegen Verschiebungen gesichert, aufserdem aber
noch durch wagrechte IHolzer verbunden, die auf den vorher genannten Schwellen

Fig. 76. Fig. 77%)

dicht an den Doppelstielen ruhen und mit beiden verbolzt sind. Auf dem
obersten Gerlistboden liegen Schwellen und Schienen, auf welchen die Schiebe-
bithnen laufen. Die Doppelstiele stehen an den Ecken gewdhnlich etwas nidher
aneinander, sonst in Entfernungen von etwa 3,50 bis 3,75 . Die Hohe der
Stockwerke richtet sich nach denjenigen des Gebaudes.

Aus Fig. 75, dem Umbau des alten Zeughauses in Dresden zu einem Museum,
dem Albertinum, kann man ersehen, wie aufserordentlich leicht und doch halt-
bar derartige Riistungen dort konstruiert werden. Aus der Grofse der ver-
wendeten Quader lafst sich schliefsen, dafs die mittels der Schiebebiihne zu
hebenden (Gewichte durchaus nicht gering waren.

Fiir blofse Ziegelbauten werden in Sachsen solche Geriiste mit einigen Ab-
weichungen entsprechend einfacher konstruiert. Fig. 76 1. 77%9) zeigen ein derartiges
(reriist. [s ist nur an der Aufsenfront mit einer Stielreihe errichtet, an welcher

Handbuch der Architektur. 1, 5. I3
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auch der Bauzaun nebst einem Schutzdach befestigt ist. Die Hauptgeriist-
holzer, kantig beschlagenes Bauholz, sind 1,00 bis 1,10 m tief eingegraben und
stehen ungefihr 4,00m voneinander entfernt. Die IHéhe der Geriistgeschosse
schliefst sich derjenigen der Hausgeschosse an, weil die Netzriegel auf den
Sohlbiinken ruhen, und zwar neben den Hauptriistholzern. Sie werden durch
besondere Stiele in der Linge einer Stockwerkshéhe unterstiitzt, die mit ersteren
durch eiserne Klammern fest verbunden sind. Auf den Netzriegeln liegen in
jedem Stockwerke die Balkenhdlzer, welche durch dariiber genagelte Bretter in
ihrer Lage festgehalten werden und den Bretterboden fiir die Arbeiter_ tragen.
Die Lichtweite des Geriistes betrigt gewohnlich 1,80™ In der Mitte desselben
ist ein Ausleger C zum Aufziehen von Baumaterial befestigt. Ein System von
Schwertstreben sichert das Geriist gegen seitliche Verschiebungen.

Auch in Wien werden die Geriiste in dhnlicher Weise hergestellt; nur
stehen die Doppelstiele nicht neben-, sondern hintereinander. Sie sind so stark
konstruiert, dafs sie auch zum Lagern von Baumaterial benutzt werden. Da sie
sonst keine Vorziige vor den bereits beschriebenen haben, sei hier nur darauf
hingewiesen, dafs eine Abbildung eines Wiener Gerlistes in der unten genannten
Zeitschrift®4) zu finden ist.

d) Leitergeriiste.

Leitergeriiste werden bei Anstricharbeiten oder untergeordneten Reparatur-
arbeiten, wie z, B. bei der Ausbesserung des Putzes, angewendet, keinesfalls aber
bei umfangreichen Putzerneuerungen. In Miinchen sind die Leitergeriiste schon
lange Zeit in Gebrauch. Dort werden sie auch vielfach so benutzt, dafs sich
die Leitern an das Gebdude oder an sein Hauptgesims anlehnen, dafs also die

Sprossen 'parallel zur Hausfront liegen. Alsdann werden daran Langholzer be-
festigt, auf denen Netzriegel liegen u, s. w. Diese Art des Leitergeriistes ist aber
anderwirts wenig bekannt, um so mehr aber die durch Fig, 78 bis 8o erliuterte
Herstellungsweise, bei welcher die Leitern lotrecht stehen, so dafs die Sprossen
senkrecht zur Gebdudefront gerichtet sind,

#*) Baugwks,-Ztg. 1885, 3. 3.
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Der feste Stand der Leitern, die man gewdhnlich aus zwei halben Rund-
holzern anfertigt, welche, abgesehen von den Sprossen, durch lange Bolzen zu-
sammengehalten werden, wird durch Leiterhalter bewirkt, die mit einem Ende
in die Fensterlaibungen hineinreichen und dort durch eine Spreizvorrichtung

Fig. 79.

Fig. 8o,

festgehalten werden (Fig. 78). Dieselbe besteht aus einem schmiedeeisernen Rohr,
in welches sich starke Schrauben, durch Muttern bewegt, hinein- und hinaus-
schieben. Diese Schrauben haben an den Inden eiserne Stempel, welche den
Leiterhalter fest an die Fensterlaibung pressen. Die lLeitern, welche in
hochstens 3,50™ Abstand voneinander stehen, werden durch wagrecht liegende

15*
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Bretter miteinander verbunden, die mit Seilen befestigt und an den Enden
durchlocht sind, damit letztere {ibereinandergelegt durch einen Schraubenbolzen @
(Fig.78), der unten statt des Kopfes in einem Haken endigt, zusammengehalten
und zugleich fest durch diesen an den Leiterhalter geprefst werden, Durch
Schwertstreben, schmale Bretter, deren Lochreihen sowohl einen verschiedenen
Abstand der Leitern, wie eine Verschiedenheit der Neigung der Schwerter ge-
statten, wird das Geriist zu einem festen unverriickbaren Ganzen verbunden,
Wo es die Ausladung der Gesimse gestattet, die Lei- _

tern geniligend nahe am Gebidude aufzurichten, werden Fig, 81.

die Geriistbretter einfach auf die Leitersprossen gelegt; ]" fl

wo dies nicht moglich ist, werden nach Fig. 81 eiserne | [
Konsolen angebracht, welche die Geriistbretter auf-
zunehmen haben. Dort, wo gearbeitet wird, mufs ein
von Latten gebildetes Gelinder angebracht sein.

In Schlesien und auch in Wien bestehen die 15
bis 22 m Jangen, 58 bis 62 cm breiten Leitern aus ge-
wohnlichen starken Sprossen, aber 2 Seitenbdumen
von ganzem Rundholz oder von Kreuzholz von 8 bis
10 o= Seite mit abgerundeten Kanten. Die Leitern
werden mit Hilfe eines Windetaues, welches an einem
tiber das Gesims oder aus einem Drempelwandfenster
hinausgesteckten Balken befestigt ist, aufgezogen und
lotrecht an ebensolchem Balken festgebunden. Sie
haben unten zugespitzte Eisenschuhe, welche in eiser-
nen Pfannen stehen, die in eine Holzschwelle einge-
lassen oder darauf genagelt sind. An diesen Leitern
sind Netzriegel befestigt, welche den Bretterbelag tragen.

Die leitergertiste haben sich sehr gut bew#hrt, zumal sie dem Verkehr
wenig hinderlich sind, und die sehr gefdhrlichen Hingegeriiste ziemlich ver-
dringt. Sogar zur Ausfilhrung von Dachreitern u. s. w. werden sie in vorteil-
hafter Weise benutzt, indem man an die 4 Ecken der auszufithrenden Riistung je
eine Leiter auf dem Fufsboden des Dachgeschosses aufstellt, sie an den Sparren
des Daches befestigt und dann dhnlich, wie vorher beschrieben, verfahrt. Hierbei
ist aber auf eine besonders gute Versteifung der Riistung zu achten.

e) Fliegende Geriiste.

Fliegende Gertiste diirfen nur zu Reparaturen, zur Reinigung und zu
weniger erheblichen Arbeiten an Fassaden, Dichern und Gesimsen gebraucht
und mit Materialien nur insoweit belastet werden, als zur Fort-
setzung der Arbeit unumgénglich notwendig ist. Sie werden so Fig. 82%)
angefertigt, dafs man aus Fenstern oder sonstigen Maueroff- ;
nungen Netzriegel oder Kanthélzer von etwa 12 >< 14 bis
14 >< 16 «» Starke heraussteckt und diese im Inneren des Ge-
baudes gegen Geriiste, Balkenlagen, Gewdlbe oder andere feste
Gegenstinde so absteift, dafs keine Bewegung oder Schwankung
nach irgend einer Seite hin stattfinden kann. Auch die Be-
lastung des hinteren Endes der Riistung kann mitunter geniigen.

%) Faks.-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Bd. IV, Abt. 2 (3. Aufl.), Taf. II, Fig. 30, 37 u. 38
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Aufsen werden die Geriiste mit Brettern belegt, auch
mit einer Briistung versehen. Fig. 82%%) macht die Aus-
fiihrung klar.

Unter Umstianden kann auch ein fliegendes Geriist
dadurch verwickelter und schwieriger werden, dafs man
auf dem herausgestreckten Teile noch einen Aufbau
machen mufs. Fig. 83 u. 84%%) zeigen eine solche Anord-
nung, die einer weiteren Erliuterung nicht bedarf; die-
selben stellen ein Reparaturgeriist fiir das Louvre in
Paris dar.

f) Héangegeriiste.

Zu gleichen Zwecken, besonders fiir Reparatur des
Putzes und Anstriches von Hiusern, sind die sog.
Héngegeriiste zu benutzen. Die Bestandteile dieser Geriiste sind nach der in
der unten genannten Zeitschrift®¥) gegebenen Beschreibung folgende:

a) Die Briicken oder Leitern (Fig. 85%7),

Fig. Bg37), T s P E =
welche 2,50, 3,00, 3,75, 4,50 bis hdchstens

—f = o S et : :
it T T 6,50™ lang aus astfreien Holzern 655<8,0cm
' , I | = SR
S e ———=——= stark angefertigt und in Entfernungen
I w W L 3 >

von 1,25 ™ durch Bolzen von 3,00 Rund-

eisen verbunden werden. Die gewéhnliche Breite der ganzen Briicke betridgt

etwa 60 ™. Die iiber die Bolzen gelegten Bretter haben eine Stirke von 25 cm,

An den Unterkanten der Biume werden 3,6 mi starke und H() mm
breite Flachschienen mit Holzschrauben befestigt.

b) Die Zargen (Fig. 86%7) werden aus 5 bis 6 starken

Fig. 8637,

l|_| Latten verbunden, an den Ecken verzapft und mit eisernen Kap-
i H pen versehen. Die lichte Breite der Zarge betrigt 60 bis 65 om
[ und die Hohe ziemlich ebenso viel. Die dufseren Stiele der Zargen
| sind 30 bis 40¢m linger als die inneren und tragen am oberen

=2/ Ende mittels eines angeschraubten Hakens eine das Gelinder
bildende Latte. Der lange Bolzen, der durch das obere und untere
Rahmenstiick geht, ist oben mit kriftigem Haken zum Anhingen des Geriistes
an die Taue versehen. Auch die unteren wagrechten Latten stehen etwas vor
und sind am Ende mit Lappen umwickelt,
um als Puffer gegen das Gebiude zu wirken.
¢) Um dieses Geriist anhdngen zu kén-

nen, werden iliber dem Hauptgesimse kleine
Bocke (Fig. 8737 schrig aufgestellt, welche
gewohnlich auf einem in die Dachrinne ge-
legten Brette stehen, auf welchem entlang
eine Latte befestigt ist, um die Bicke gegen
Ausgleiten zu sichern. Der Bock wird mit-
tels Seilen an einem Sparren oder an einem
unterhalb zweier Sparren angenageltien Quer-
holz befestigt und so in schriiger Lage er-
halten. Die Ganze Héhe des Bockes be-
trigt etwa 1,50™ An diesen Bocken und unten an den Haken des Geriistes

) Baugwks.-Ztg. 1860, S. 105.

3 Faks.-Repr, nach: ExGer, F, Die Bauausfihrung. 2. Aufl. Berlin 1885 Si 231,233 1. 236,
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(Fig. 88%7) sind die Flaschenziige befestigt,
mittels deren sich die auf dem Gertiste be-
findlichen Arbeiter nach Belieben hinauf-
ziehen oder herablassen konnen. Dieses
Anziehen oder Nachlassen mufs sehr vor-
sichtig und gleichmifsig geschehen, da-
mit das Geriist wihrend dieser Thatigkeit
der Arbeiter seine wagrechte Lage bei-
behilt. Hierauf werden die etwa 2,5¢m
starken Windetaue fest um den Rahmen
des Geriistes geschlungen, und zwar so,
dafs das plotzliche Losen der Schlingen
unmoglich ist. Trotzdem werden hier-
durch so hiufig Ungliicksfdlle verursacht,
dafs, wie schon friiher erwihnt, diese Ge-
riiste immer mehr durch die Leitergeriiste
verdringt werden. Wo fir die Bocke
iiber dem Hauptgesimse kein festes Auf-
lager zu finden ist, miissen gewdhnliche
Ausleger, also starke, iiber das Gesims
herausgestreckte Balken zur Befestigung
der Kloben benutzt werden.

Fiir das unterhalb dieser Hinge-
geriiste verkehrende Publikum ist ein
Schutzdach auf Bocken anzubringen.
Die 2,50m hohen Boicke stehen gegen
das Haus geneigt, lehnen sich daran an
und tragen einen gestiilpten Bretterbelag.
Fig. 8g zeigt dies und aufserdem noch eine
etwas von der beschriebenen abweichende
Konstruktion des Hingegeriistes.

e In verschiedenen Orten bedient man
bewegliche Sich auch nach den Seiten hin beweglicher
Hingegerilste. (Gapfiste, wodurch man vermeidet, die
ganze Fassade gleichmafsig mit solchen
Hingegeriisten versehen zu
miissen, Aus dem vorher an-
gegebenen Grunde soll hierauf
jedoch nicht naher eingegan-
gen werden, sondern es mag
das Verweisen auf das unten
genannte Werk geniigen?s).
B et Ganz dhnliche Hingerii-
von Hammer, Stungen sind von dem Schwe- Il
von Schams und dony  Ligmgrer, sowie von |
von Konford.
Sehanz in Stettin und Kon- ]

T 5 - Bl

%) Handbuch der Ingenieurwissen-

schaften, a. a. O,, 8. 15, 16 u. Taf, II, Fig. 4,
5y 26 w. z7; Taf. 111, Fig. 13 n. 14.
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Fig. 90%). JSord in Hamburg konstruiert. Sie kénnen
auf den kleinsten Hofpldtzen benutzt werden.
Nach Fig. go®7) besteht dies Geriist aus einem
hohlen Fiihrungsstinder «, welcher sich
nach Bedarf auf dem Kernholz  verschieben
und mit einem durchgesteckten Bolzen fest-
stellen 1dfst, und dem am Fiithrungsstinder
auf- und abgleitenden Fahrgeriist, welches,
an der Hiilse /2 befestigt, mittels eines
starken Taues, das iiber eine am oberen
Ende des Stinders angebrachte Rolle liuft,
auf- und niederbewegt wird. Der Stén-
der & steht mit eisernem Zapfen in einem
gleichfalls eisernen Lager. Um jenem die
lotrechte Stellung zu sichern, ist in der Hohe
des Drempels eine Fiihrung angebracht, die
sich mit einer langen platten Eisenschiene ¢
gegen die Mauer legt, wihrend ein um den
Sténder geschlungenes Tau & mnach beiden
Seiten hin durch die in der Drempelwand
befindlichen Fenster gezogen oder an ein-
geschlagenen Haken befestigt ist, Das Ver-
schieben des Gertistes nach der Seite hin
geschieht in der Weise, dafs der Fahrstuhl
zunachst ganz in die Hohe gezogen wird,
dann ein auf demselben stehender Arbeiter
den oberen Teil des Stinders 0,50 bis 1,00™
in der einfachen Schlinge des Taues & weiter schiebt und am unteren Ende &
ein zweiter Arbeiter mittels eines Hebels das Zapfenlager auf dem Biirgersteig
oder Pflaster um ebensoviel seitlich fortbewegt.

g) Bockgeriiste.

Bockgeriiste werden als Zwischenriistungen der frither genannten und
aufserdem fiir den inneren Ausbau bis zu einer Héhe von etwa 500™ her-
gestellt. Die hierzu benutzten Bocke (Fig. or u. g2%%) miissen aus geniigend
starken Holzern, nicht etwa aus Brettern oder Latten, zusammengenagelt sein.
Die schrig gestellten Beine sind mit Blatt an den Holm anzusetzen und zu ver-

nageln, auch unter sich zu ver-

Fig. gr. Fig. 92%). schwerten. Die Holme bekommen

‘ eine Stirke von 10 >< 14 = bis
18 >< 20¢m, die Beine eine solche von
6 ><8cm bhis 12 < 14 om, Wo die
letzteren am Holme befestigt sind,
wird ihr Zusammenhang durch das
angenagelte Brettstiick ¢, weiter
unten durch die Zange & gesichert,
welche das Verschieben der Fiifse

2471,
Bockgeriiste,
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Pat

Bockgeriist.
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nach der Breite verhindert, wahrend dies die Streben ¢ in der Lingsrichtung

thun. Uber die Holme werden dann 3,5 starke Bretter gelegt., Die Erhchung

der Bocke wird hiufig dadurch bewirkt, dafs man die Beine durch angenagelte

Latten verlingert. Solche Bicke konnen aber keine starke Belastung tragen.
Eine andere Art von Bocken (Fig. g93) wird haupt-

sichlich fiir Ausfiihrung von Stuck- und Malerarbeiten in Fig. 93.
Innenriumen benutzt. Die Pfosten sind oft noch durch- il i
locht, um in beliebiger Hohe eiserne Sprossen zur Auf- l— =i

nahme der Bretter einfiigen zu konnen. [
Fig. 94 endlich zeigt einen patentierten Bock, welcher i R
sich zusammenlegen und deshalb leicht von einer Stelle
zur anderen befordern lafst, Man schiebt (Fig. 95 u. g6)
den eisernen Konsoltrager uber die Tragstange und be- =
festigt ihn in der gewiinschten Hohe durch Einfiihren des
am Kettchen befindlichen Steckens in die entsprechenden
Locher des Bockes. Dann zieht man die Klappfiifse aus-
einander, und zwar zuerst die beiden lingeren, darauf die
kiirzeren, nachdem man zuerst die Bligelschraube gelockert
hat. Durch die in den lingeren Fiifsen befindlichen Schlitze —1R
lassen sich die Fiifse hoher oder tiefer stellen, wodurch N\
der Bock auf ebenem wie auf unebenem Boden sich in I =
lotrechte Lage bringen lifst. Sobald dies geschehen, be-
wirkt man durch Auftreten auf die Querschienen, dafs alle 4 Fiifse gleichmafsig
fest anliegen, und zieht dann die Bligelschraube an, wonach der Bock vollig
feststeht. Die Geriistbretter werden auf die beiden Seiten des Trdagers gelegt,

oder man bildet vorher ein sog. Gerippe, indem man die Bretter hochkantig
stellt (Fig. g4) und dann erst die Laufdielen auflegt. Fig. 97 zeigt den Bock
zusammengelegt und veranschaulicht seine bequeme Versendungsfahigkeit.

Fig. 94.
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Ubrigens lassen sich in inneren Riumen dadurch leicht Riistungen her-

stellen, und dies geschieht besonders beim Putzen derselben, dafs man in die

Fcken derselben schrag angelehnt

Fig. 97. Netzriegel oder Kreuzholzer stellt

und gegen das Ausgleiten sichert.

An diese werden dann den Win-

den entlang Streichstangen wag-
recht mit Seilen befestigt, auf diese Riegel und Geriistbretter gelegt.

Auch gewGhnliche zweiseitige Malerleitern werden durch Auflegen von

Geriistbrettern als Bicke benutzt.

O ———

2. Kapitel,
Hilfsmittel zur Beférderung von Baumaterialien
in wagrechter Richtung.

Bei Neubauten mit sehr beschrinktem Bauplatze, wie in den Strafsen der
Stédte, bedarf es nicht besonderer Beforderungsmittel, um die Baumaterialien

wohnlich hingetragen. Anders ist dies aber bei gréfseren Neubauten auf um-
fangreicheren Bauplitzen. Hier hat man leichte Eisenbahnen, sog. Feldbahnen,
mit allem Zubehir, die an dieser Stelle besprochen werden sollen,

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Eisenbahnen ist ein richtig: konstruiertes
Gleis, welches das schnelle und unbehinderte Fortbewegen der Lasten auf
demselben gestattet, ohne dafs es mit grofster Genauigkeit gelegt und mittels
Nagel auf Unterlagen befestigt zu werden braucht. Die Anspriiche, die man an
praktische Gleise fir Bauzwecke zu stellen hat, sind auf folgende Punkte zu
richten:

1) einfaches und doch sicheres Zusammenfiigen der einzelnen Gleisstiicke;

2) leichte Handhabung derselben, weil sie fortwihrend umgelegt und an
andere Stellen beférdert werden miissen;

3) hohe Festigkeit, um trotz ungleicher Unterlagen auf den Riistungen
doch sichere Fahrt zu gewidhren, und

4) bequeme und rasch zu bewirkende Verkuppelungen der einzelnen Gleis-
enden sowohl untereinander als mit den Bogen, Weichen, Drehscheiben u. s.w.

Die haltbarsten Gleise werden aus Stahlschienen angefertigt, welche bei
geringerem Gewicht doch einen bedeutend grofseren Widerstand gegen Ver-
biegung und Abnutzung leisten als Eisenschienen, Die Schienen werden, wie

Anforderunges
von ihrem Lagerplatze nach Aufziigen u.s. w. hin zu beférdern; sie werden ge- an die Gleise,

Andere Rilstung

fiir 1nnere

Arbeiten.

Feldb

246,

Gleise,

Weichen u, 5. w.




aus Fig. o8 hervorgeht, auf Flacheisen zu Gleisen vernietet und diese mittels
Bolzen und Splinten, die an den Endquerschienen_eingesteckt werden, verbunden,
wodurch der feste Zusammenhang der Gleise hergestellt wird. Die Hoéhe der
Schienen betrigt 55 ™m bei 36 ™ Sohlbreite und einem Gewicht von 4,5k fiir das
laufende Meter, die Spurweite der Gleise 43 *». Hierzu gehdren Bogenstiicke
von 38,00™ Halbmesser und behufs Kreuzung mehrerer Gleise oder Anbringen
von Nebengleisen einfache und doppelte feste Weichen (Fig. g9 u. 100). Ent-

Fig. 100,

sprechend diesen festen Weichen hat man auch einfache und doppelte Weichen

e mit beweglichen Zungen (Fig. 101 u.102), die auf ganze Blechplatten genietet sind.
Drehscheiben Um aber die Einfahrt und Ausfahrt unter jedem beliebigen Winkel bewirken
m_m“;‘s’:mige zu konnen, was bei den Kreuzungsplatten (Fig. 106) nur unter einem Winkel von
Kreuzungen. 90 Grad moglich ist, bedarf man der Drehscheiben, deren es fiir den vor-
liegenden Zweck hauptsidchlich zwei Arten giebt, von denen die eine in Fig. 103

Fig. 104.




u. 104 dargestellt ist. Fig. 103 zeigt die obere Platte, bestimmt den zu
drehenden Wagen zu tragen und Fig. 104 die untere mit der Drehachse. Der
Wagen wird durch die auf der oberen Scheibe befindlichen Gleisstiicke auf die
Mitte der ersteren geleitet, wobei sich sein Schwerpunkt in der Mitte der Dreh-
achse befindet, so dafs die Reibung bei der Drehung der Scheibe auf ein
Kleinstmafs beschrankt ist.

Fig. 1061%), Besser noch als diese haben sich
beim Bau der Technischen Hochschule
in Berlin - Charlottenburg die durch
Fig. 105%") veranschaulichten Dreh-
scheiben insofern bewahrt, als bei
ihnen weit weniger Entgleisungen als
bei den vorigen stattfanden, so dafs
schliefslich letztere umgeéndert wurden.
Sie unterscheiden sich von den vor-
her beschriebenen dadurch, dafs nicht
zwei sich kreuzende Gleise auf ihnen
angebracht sind, sondern ein kreisférmiges, welches geniigt, um den Wagen
die Mitte halten zu lassen.

Endlich giebt es noch rechtwinkelige Gleiskreuzungen (Fig. 10649, die
cleichfalls auf schmiedeeisernen Platten befestigt sind.

Fig. 10710,

10) Mit Benutzung der von der »Aktiengesellschaft fiir Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vorm, Orenstein & Kofpeln

in Berlin freundlichst zur Verfigung gestellten Klischees,
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Fig. 107%) zeigt einen versetzbaren Wegeiibergang, der angewendet wird,
um Fuhrwerken das Uberschreiten des Gleises an beliebiger Stelle zu er-
méglichen, ohne es zu beschidigen. Die Linge dieser Wegeiibergange be-
triL;_:t 250™ Werden dieselben nicht angewendet, so miissen die (Gleise bei
jedesmaliger Durchfahrt eines Wagens entfernt werden.

Auch die fiir derartige, auf Baupldtzen be-
nutzte Eisenbahnen geeigneten Forderwagen
miissen, um hédufige Reparaturen zu verhiiten,
moglichst einfach konstruiert sein. Man hat
solche Wagen fiir Ziegel- und Werkstein-, fiir
Mortel- und fiir Sand- und Erdbodenforderung.

In Fig. 108 ist ein sog. Plateau- oder Platt-
formwagen dargestellt, auf welchem sich 100 bis 125 Mauersteine aufbauen

lassen. Eine grofsere Anzahl von Steinen zu laden ist nicht vorteilhaft, weil ein
einzelner Mann den Wagen sonst nicht mehr durch Bogen, Weichen und iiber
Drehscheiben lenken  kann. 3
Trotzdem fallen die Steine schon sy Big: 10970
bei einem geringen Stofs herab,
wogegen die durch Fig. 1094
erlauterten Wagen schon erheb-
lich mehr Sicherheit gewédhren.
Auch die zweirddrigen
Gleiskarren in Fig, 110'%) sind
fiir die Beforderung von Ziegeln
sehr empfehlenswert,
Gebremst werden diese
Wagen mittels eines einfachen

Holzkniippels, der auch dazu dient, entgleiste Wagen wieder auf das Gleis zu
heben.

Die Forderwagen fir Mortel (Fig. 111) haben ein festes Untergestell aus
Holz und starke Blechkasten zum = e
Kippen., Der Inhalt eines Kastens el
betragt 1001, daher die jedesmalige,
durch einen Mann leicht zu bewir-
kende Materialbef6rderung 200! Mér-
tel, welcher unmittelbar vom Wagen
aus in die Kalkkasten eingekippt
wird, ebenso wie derselbe durch
Aufziehen des Schiebers unmittelbar
aus der erhoht liegenden Mortelbank
in die davorgeschobenen Wagen
liuft, so dafs besondere Bedienungs-
mannschaften fiir Ein- und Aus-
schiitten nicht erforderlich sind.

Bei Materialaufziigen hat man
entweder Plattformen mit Gleisen,
auf welche die Wagen geschoben werden, um in die Hohe auf das Gerlist gezogen
und dann dort weiter auf Gleisen nach den Arbeitsstellen gefaliren zu werden,
oder, was vielfach bei kleineren Bauten vorkommt, die Steine und der Mortel
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miissen in Kasten geschafft werden, die mittels der beschriebenen Wagen bis
unter den Aufzug gebracht, dort eingehakt und heraufbefordert werden. Ein
derartiger Kasten ist in Fig. 112 dargestellt. Er wird gewohnlich in Gréfsen von
050™ im Quadrat fiir 60 Steine oder von 0,76™ im Quadrat fiur 100 Steine an-
gefertigt.

Fiir die Beférderung von Bruchsteinen, Sand und Erdboden hat man
Kippwagen von 1y bis *, c¢bm Tphalt. Grofsere Wagen konnen von Menschen
nicht mehr fortbewegt werden, weil die Gleise mit der Zeit doch zu viele Un-
regelmifsigkeiten bekommen. Ein Wagen von 1 ¢bm Tnhalt kann selbst von einem
kriftigen Pferde nur mit Miihe durch die Kurven gezogen werden. Der ein-
fachste Kippwagen, bei welchem sich nur eine Seitenwand herunterklappen
lafst, der in den meisten Fillen aber vollig geniigt, wird in Fig. 113 ver-
anschaulicht.

Die eigentlichen Kippwagen sind durch Fig. 114 in 3 Stellungen erldutert.
Sie sind vollstindig aus Stahl hergestellt, und die Mulden kippen nach beiden
Seiten, wobei das Gleis stets frei bleibt und der Wagen nicht umschligt.
Fig. 1144 zeigt die Stellung der Mulde beim Beginn des ladens, wobei der rechts
am Wagen befindliche Stift in das oberste Loch der
Stellstange geschoben wird, In Fig. 1146 ist der Wagen
nach Beendigung des Ladens und wiahrend der Be-
wegung dargestellt, wobei der wagrechte Steg in der
Mitte der Mulde durch einen Stift des Bockes und
durch das mittelste Loch der Stellstange festgehalten
wird. Fig. 114¢c endlich giebt die Ansicht eines
Wagens nach geschehenem Entladen. An jedem
Wagen befindet sich ein Bremswinkel, unter welchen
ein etwa 2= langer Kniippel zum Festbremsen gesteckt
werden kann.

Bei allen grofseren Bauten ist auf Anlage einer
Schmiedewerkstitte auf dem Bauplatze zu sehen, um
die vielfach vorkommenden Reparaturen an Gleisen
und Wagen sofort ausfiihren zu konnen.

Um Balken oder grofsere Lasten auf Mauerwerk oder auf dem Bretter-
belage der Geriiste fortschieben zu koénnen, hat man Kastenwalzen, die in
Fig. 115 u. 116 wiedergegeben sind. Dieselben bestehen aus einem starken eisernen
Rahmen von 30 bis 40 Seite, welcher zugleich das Achslager fiir zwel eiserne
Walzen bildet. Wird die Kastenwalze so benutzt, dafs die Walzen den Boden
beriihren, so wirkt derselbe wie ein Wagen, auf welchem die fortzubewegenden
Gegenstinde fest aufruhen.” Wird die Kastenwalze jedoch in umgekehrter Lage
angewendet, dafs die Walzen nach oben hervorstehen, so kann sie ihren Ort
nicht verindern, sondern der Gegenstand gleitet auf ihr
fort, was besonders fiir lange Balken und beim Transport
auf leichten Riistungen empfehlenswert ist.

Fig. 115.

Um eine nicht zu bedeutende Last in wagrechter
Richtung fortzuziehen, wird noch hiufig der Haspel
(Fig. 11741) gebraucht: eine runde, lotrecht stehende Holz-
walze, auf welche durch Menschenkraft das am fort-

41) Nach: Deutsches Bauhandbuch. Bd. IIL. Berlin 1879. S. 628.
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zubewegenden Gegenstande befestigte Tau aufgewickelt wird, indem man die
Walze um ihre lotrechte Achse dreht. Zu demselben Zwecke werden auch die
Bauwinden benutzt, auf welche spiter eingegangen werden soll,

3. Kapitel.

Hilfsmittel zur Beférderung von Baumaterialien
in lotrechter Richtung.

Bei den Hilfsmitteln zur Beférderung der Baumaterialien in lotrechter ok
Richtung kommen zunichst die Krane in Betracht, welche dazu dienen, schwere Sum AL e
Gegenstinde, besonders Werksteine und Eisenteile, von den ‘Wagen abzuladen. C“f"“;‘::""l\
Hierzu eignen sich besonders gut die sog. Geriistkrane mit Laufkatze, FEin oo g
Beispiel giebt Fig. 18, ein Kran der Maschinenfabrik von £, Becker in Berlin, Bavplatze.
Das Geriist ist aus [-Eisen hergestellt und besteht aus doppelten, durch Kreuz-

streben verbundenen Stindern und zwei Holmen, Durch die am Stinder rechts

Fig. 118,

herunterhdngende Haspelkette wird die Laufkatze in Bewegung gesetzt, wihrend
die am Krangestell befestigte Lastwinde die am Haken hidngende Last auf-
und abbewegt. Die Winde ist mit umschaltbarem Réidervorgelege fiir zwei
Geschwindigkeiten versehen, die Kurbelwelle mit Greschwindigkeitsbremse_oder
Bremskuppelung. Das Krangeriist konnte natiirlich, wie dies auch beim
Bau der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg der Fall war, aus
Holz hergestellt sein, wobei die Holme zwei Eisenbahnschienen tragen miissen.

Die Laufkatzen sind sehr verschieden konstruiert, So zeigt z. B. Fig. 11949
eine solche, bei welcher nur ein einfacher Holm gebraucht wird. Auch diese
Laufkatze wird durch eine herunterhingende Kette in Bewegung gesetzt und

. T — -
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tragt einen gewohnlichen oder Fig. 11912).
einen Differentialflaschenzug. In
Fig.120 ist ein Schraubenflaschen-
zug mit Drucklager der obenge-
nannten Firma Becker dargestellt.
Diese Ziige halten die Last in
jeder Stellung selbstthiitiz fest
und haben einen Betrieb mit
Schnecke und Schneckenrad, die
so konstruiert sind, dafs sich dar-
aus reichlich 60°/, Nutzeffekt am
Lasthaken ergeben. Alle stark
beanspruchten Teile sind aus '[; [

g =

Stahl angefertigt. Ein Arbeiter 0 8
hebt die Last, fiir welche der : ”3
Flaschenzug konstruiert ist. Der 4 :'E
Hub der Ziige ist unbegrenzt, fé $
nur abhangig von der Ketten- %

b R
lange. Wi

‘Weniger bequem, wenn auch wesentlich billiger, sind
die Dreifufs- oder Darrickkrane, wie sie durch Fig. 1214?)
erldutert sind. Der Arm des Kranes ist verstellbar, so
dafs die Last mittels der Winde vom Wagen abgehoben
und darauf durch Anziechen oder Nachlassen des Armes
dies- oder jenseits des Wagens auf einen der frither ge-
nannten FEisenbahnwagen wver-
laden werden kann,

Um schwere Lasten nur all- o
méhlich und zu geringer Hohe |
zu heben, bedient man sich der
Zahnstangen- oder Wagenwin-
de (Fig. 1221%), Das Gestell ist
aus Holz angefertigt; die Zahn-
stangen und Raiader sind da-
gegen aus Schmiedeeisen her-
gestellt, die Kurbeln des oft be-
schrinkten Raumes halber nur
0,15 bis 0,25™ lang. Der Hub
betrigt selten mehr als 050™,
und zwar kann die Last dabei sich auf die Klaue
A oder oben auf das Ende der Zahnstange
stiitzen.

Um schwere Lasten, insbesondere Werk-
stiicke, fassen zu konnen, bedarf es verschieden-
artiger Vorrichtungen, von denen zundchst das
Kranztau (Fig.123) genannt sein mag. Die Kanten

12)
Fig. 12148),

42) Mit Benutzung eines von der Maschinenfabrik=von i’
& Co. in Heilbronn freundlichst zur Verfiigung gestellten Klischees,
43} Nach: Deutsches Bauhandbuch, a. a, O., 5. 626,

. Wolff
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Fig. 126*). des Steines sind durch Brettstiicke oder Latten
vor Beschddigungen zu schiitzen, Dieselben
miissen so angelegt werden, dafs die Kanten des
Steines vollig frei bleiben und auch das umge-
schlungene Tau dieselben nicht beriihrt. Besser
noch als ein Kranztau ist ein Kranzgurt, also ein
Gurt ohne Ende, weil seiner Breite wegen der
Stein sicherer darin ruht.

Am gebréduchlichsten sind die Keilklauen oder
Wolfe, von denen Fig. 124 bis 126%Y) einige Bei-

o

Hierbel werden die Wolfe in keilformig eingemeifselte Licher

der Quader gesteckt, in welche noch feiner Sand mit Wasser
eingeschlaimmt wird, um den Druck des FEisens auf die
Steinwandungen gleichmifsiger zu verteilen, wenn durch das
Anheben des Quaders das Festspannen des Greifzeuges vor
sich geht,

Die Greifschere (Fig. 1274) wird dann angewendet, wenn
die Quader von solcher Hirte sind, dafs das Einmeifseln von
Wolfslochern zu miithsam sein wiirde. Alsdann bedarf es
nur eines geringen Einhauens an den Seitenflichen, was aber
nur dann moglich ist, wenn dadurch das Werkstiick nicht
verunstaltet wird. Die Greifschere kann aber wegen des
seitlichen Raumbedarfes in wvielen Féllen nicht benutzt
werden, weil es oft nicht moglich ist, den Stein damit an
richtiger Stelle zu versetzen.

Dasselbe ist bei der Kniehebel-Steinzange
von Jul. Wolff & Co. in Heilbronn (Fig. 12844
w. 129*%) der Fall, obgleich das Einhauen wvon
kleinen Lochern in die Seitenflichen der Quader
hierbei fortfillt, weil der Angriff der Zange
durch Reibung wirkt, die noch durch Holz-
platten, welche zwischen die Greifbacken und
den Stein geschoben werden, vergrofsert werden
kann. Dies setzt einen etwas rauhen Stein vor-
aus, weil bei sehr glatten und nassen Steinen
und bei Erschiitterungen das Herausgleiten der-
selben trotz des starken Hebeldruckes eintreten
wirde.

Zum Aufziehen der Balkenholzer dient ge-
wohnlich der Richtebaum, wenn nicht eine an-
dere passende Aufzugvorrichtung vorhanden
ist; derselbe ist in Fig. 130'?) dargestellt. Man
legt auf zwei Mauern (Front- und innere Langs-
wand) 4 bis 6 Briickenhdlzer von etwa 14 >< 14
bis 14 ><16¢em Starke und bis zu 6,50™ Linge in
Abstanden wvon 0,90 ™ Der Richtebaum selbst

i

i) Faks.- Repr. nach: Handbuch der Ingenicurwissenschaftssn,
.8, 0, Taf. 1.
) Faks,-Repr. nach: Bauwgwks.-Ztg. 1804, 5. 81z
Handbuch der Architektur. I, 3. 16

T —
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ist 20 >< 20 stark, ragt 2,50 bis 3,76 ™ iiber
die Briicke hinaus und ist unten mittels

eines mit Ring versehenen Zapfens b °m tief

in ein an die Balken des unteren Stock-
werkes geschraubtes Balkenstiick einge-
lassen. In der Hohe der Briicke wird der
Richtebaum durch Halsbohlen @, welche
iiber 3 Briickhélzer hinwegreichen und mit
diesen durch Einsteckbolzen verbunden
sind, festgehalten. Das Kopfband des
Richtebaumes ist zur Durchfithrung des
Taues durchbohrt; zur weiteren Durchfiih-
rung des Taues durch die Balkenlage ist
bei ¢ ein Biigel mit Abstand von etwa 6 ¢
hinter dem Richtebaum angebracht. ¢ sind
Streben, welche das seitliche Ausweicher
desselben verhindern sollen, wenn die Last
mit Hilfe einer Schwenkleine eingeschwenkt
wird, Ferner sind € Steifen, welche das
Uberkippen des Richtebaumes nach innen
verhiiten; das Wiirgetau & dagegen ver-
hindert das Hinausdriicken desselben, ¢ ist
ein quer vor die Thiroffnung gelegter
Netzriegel, / ein etwa 2™ langer, durchge-
steckter Knebel zum Anziehen des Wiirge-
taues. Die Steifen g verhindern das Hoch-
kippen der Winde. Das
Fahrtau /£ mufs 3™ stark
sein, um einstringig die
lLast tragen zu konnen,
welche mit gewohnlicher
Bauwinde 4 Mann hoch-
winden konnen.

Ubrigens findet man
auch haufig, dafs am Aus-
leger ein Flaschenzug an-
gebracht ist, mittels dessen
durch Pferde oder eine

P B . &
gewohnliche Bauwinde die ~ AN

z . & [
Last aufgezogen wird, an Yy 4 il
welcher die Schwenkleine o 8 |
befestigt ist. Die Rolle N\ezsy/
Hefe tigt i i B LR Jnen \\gig_j/ .
des Flaschenzuges haben 1
einen Durchmesser von 18

bis 20¢m, das Fahrtau eine ?’ |

Lange von 100 ™, die auf-
zuziehende last ein Ge-
wicht von 250 bis 300 k=

-3 R R R
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Wesentlich besser ist der Richtebaum von Steuffer & Megy, der durch . =%
Fig, 131 verdeutlicht wird, Die hierzu benutzte Winde, die Fig. 132 noch be- i _\'{,\r{,ﬁf}-‘;-
sonders bringt, ist am Ausleger des Richtebaumes befestigt. IThre Kette lduft € M
iber Rollen. Zum Aufziehen gentigen je nach der Last 2 bis 4 Mann, die an
den vorhandenen beiden Kurbeln drehen, wahrend zum Herablassen nur ein
Druck auf die Kurbeln nach links erforderlich ist,
ohne dieselben in Drehung zu setzen. Es ist also keine
Sperrklinke auszuriicken; auch sind nicht die Kurbeln
riickwirts in Bewegung zu setzen. Die Last fallt
durch den Druck nach links sofort und mit stets gleich
bleibender Geschwindigkeit, um beim ILoslassen der
Kurbeln sogleich und ohne Stofs wieder anzuhalten,

Die Kette wird beim Heben der Last nicht aufge-
wunden, sondern nur durch die Vorrichtung durch-
gezogen, Der Aufzug trigt eine Last bis zu 600 &

Fin dritter Schwenkkran ist durch Fig. 133%%) _-\-.‘.'.“b‘
erliutert. An einem hdélzernen Mast, der durch die schwenkkran,
Fenster des Gebaudes mit den Balkenlagen oder mit
der Riistung verankert ist, befindet sich der eiserne
Drehkran. Das Seil ist oben liber zwei grofse Réader,
von denen das eine eine Leitrolle bildet, und unten iiber eine ebensolche nach
der Winde gefiihrt. Der Kran dient zum Aufziehen nicht nur der Balken, son-

rer

dern auch anderer Materialien,

Das Heraufschaffen von Ziegeln und Mortel zur Arbeitsstelle geschieht
auf die verschiedenartigste Weise. In Wien und auch vielfach in Siid- o
deutschland werden mit Hilfe von Balken schrdge Mauermaterial
Ebenen von Stockwerk zu Stockwerk gelegt, die _,\,g.‘;':;:t,.n“_
Belagsbretter quer mit Latten benagelt, um einen
sicheren Tritt zu gewahren, und hierauf dann die
Materialen durch Menschenkraft in Kasten, Mulden,
Korben u. s. w. hinaufgetragen.

In Berlin werden zum Hinauftragen der Ma-
terialien gewohnliche Leitern benutzt (siehe Art. 221,
S. 216). Der Arbeiter (Steintriger) tragt bei jedem
Gange etwa 20 bis 3o Stiick Ziegelsteine je nach
ihrem Gewicht, also bis zu 2 Centnern, oder die
entsprechende Menge Mortel in einer Mulde auf-
gehduft auf der Schulter. Diese Art der Befdrde-
rung hat immer noch den Vorzug der Billigkeit
und ist deshalb bei Neubauten die gewdhnliche, ge-
wiahrt auch den Vorteil, dafs die Materialien von
der Lager- zur Verwendungsstelle unmittelbar be-

Fig, 1334).

fordert werden.
Ebenso ist es an anderen Orten, z B. in Schlesien, mit dem Zuwerfen.
Die Arbeiter stehen in grofseren Entfernungen voneinander und werfen sich
die Steine einzeln zu, und zwar sowohl in wagrechter, wie auch in lotrechter
Richtung, also von Geschofs zu Geschofs. Vielfach werden hierzu Frauen und
Kinder benutzt, die dann auf den Sprossen der Leitern sitzen und sich die Steine
iiber die Kopfe hin zureichen. Dies hat den Vorteil, dafs man auch schwachere

-
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Arbeitskréfte verwenden kann, aber auch den Nachteil, dafs man nur zeitweise
eine grofsere Zahl von Arbeitern gebraucht, Mortel und Wasser miissen neben-
bei doch zur Arbeitsstelle getragen werden.

Bei grofseren Bauten und teueren Arbeitskriften wird es sich immer
empfehlen, die Beférderung der Baumaterialien auf maschinellem Wege zu be-
wirken, zumal man sich dadurch auch unabhingiger von den Arbeitern und
von Lohnschwankungen macht.

a8, Am hiufigsten werden zu diesem und anderem Zwecke die Bauwinden
Bauwinde- o ebraucht, von denen Tig. 134 *%) ein Beispiel giebt. Dies ist die gewdhnliche Bau-

Fig, 13412). Fig. 135.

an

winde mit einfachem Vorgelege, welche eine Tragkraft von 500 bis 1000 hat.
Die Winden mit doppeltem Vorgelege (Fig. 135) werden auf Bauten seltener,
nur beim Beférdern grofser Lasten, also z. B. bei Aufziigen gebraucht, weil das
Aufziehen damit langsamer vor sich geht. Bei diesen Winden ist das Vorgelege
zum Ein- und Ausriicken eingerichtet, so dafs dieselben sowohl als einfache
zum Heben kleinerer Lasten, wie auch zum Befordern solcher bis zu 4000k be-
nutzt werden kénnen. Bei beiden erhilt die Trommel aus Holz oder Eisen eine
[dnge, die sich nach der Hubhéhe oder Anzahl der Windungen richtet, wobei
man, wenn es irgend mdglich ist, nur in einer Lage das Seil oder die Kette
aufwickeln lafst. Fiir Kettengebrauch erhalten die Trom-
meln auch Fiihrungsnuten oder Rippen, wihrend sie fiir Fig. 136,
Seile glatt bleiben. Ebenso sind die Rollen und Raéder, iiber
welche die Seile geleitet werden, halbrund profiliert, wih-
rend Kettenrollen Vertiefungen bekommen, in welche sich [
die Kettenglieder einlegen kénnen (Fig. 136). |
Die Bauwinden erhalten ein Sperrrad mit Sperrklinke
(links in Fig. 137 u. 138), aufserdem eine Bandbremse (wie in
Fig. 139 links und in Fig' 135 rechts) mit Handhebel zum Anziehen des Bandes
beim Niederlassen der Last,

Fiir geringere Lasten sind die schnell fordernden Bauwinden der Firma
Wolff & Co. in Heilbronn empfehlenswert, die in Fig. 137 u. 138 %) abgebildet sind.
Wihrend die kleinere Bauwinde iberhaupt kein Vorgelege, nur eine Sperr-
klinke hat, also den giéinzlich aus Holz konstruierten Bauwinden in ihrer
Leistungsfahigkeit gleicht, zeichnet sich die Winde in Fig. 138 durch die grofse
Lhutrclgun” des Vorgeleges und durch ihre grofse Trommel aus, welche fiir

Erhaltung des Seiles vorteilhaft ist. Damit kénnen Lasten bis zu 1500%¢ ge-
hoben werden.
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Fiir den Betrieb sind Hanftaue immer sicherer als Ketten, bei denen der SR
geringste, fiir das Auge unsichtbare Fehler, ja nur eine falsche Lage eines IM:}-_:;‘LT.',_!““
Gliedes beim Aufwinden auf die Trommel schon
den Bruch herbeifithren kann. Die Zugtaue
haben gewdhnlich einen Durchmesser von 46,
b2, 59, 65, 72, 78 und 85™m was einem Eigen-
gewicht von 1,65, 2,13, 2,67, 3,70, 4,00, 4,80 und
5,60 %¢ fiir das laufende Meter entspricht. Hier-
bei betrigt die grofste zulassige Belastung 2250,
3000, 3600, 4500, 5000, 6200 und 7200%¢, etwa
'ls der Bruchbelastung; dies gilt fiir geteerte
Hanfseile aus der Fabrik von Felfen & Guille-
aume in Koln. Hat das Tau in der Mitte ein
Herz oder eine Seele, so ist dies ein Fehler,
weil hierdurch wohl die Dicke, nicht aber die
Tragfiahigkeit vermehrt wird, Ein gutes Seil-
werk mufs neu vollkommen glatt und nicht faserig oder wollig, die Farbe grau
bis gelb, nicht aber braun sein, wenn sie nicht geteert sind. Die ungeteerten
Hanfseile derselben Fabrik von 46 und 52"m Durchmesser haben nur eine zu-
lissige Tragfihigkeit von 1500 und 2000k, Ihr Gewicht ist 1,55 und 2,30%¢ fiir
das laufende Meter. Das Einfetten der Taue ist ein Fehler. Nafs gewordene
Taue verlieren’ oft his zu 1l,, ihrer Ldnge; man verwahre sie in trockenen,

Fig. 13742).

LT

AR e

Fig. 13812).

luftigen Schuppen, indem man sie auf wagrecht angebrachte Stangen hingt.
(Siehe im tbrigen die unten genannte Zeitschriftt),

Fiir Heben grofser Lasten werden in neuerer Zeit Drahtseile benutzt, wie 21,
dies z. B. beim Dombau in Berlin durchweg geschehen ist. Bezeichnet ¢ den PREREE,
Seildurchmesser, 3 den Drahtdurchmesser, ¢ die Anzahl der Drihte, G das Ge-
wicht fiir das laufende Meter und () die zu hebende Last (Brutto), dann ist fiir
Drahtseile aus der vorher genannten Fabrik:

) Tber Anwendung der Seile auf Bauplitzen. Allg, Bauz, 1861, S. 56
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Paternoster-

werke oder

Elevatoren,

2.:[_{]
Drahtseile Kabelseile
) fiir Eisendraht

d @ d G 5 _l Q

Fisen Gufsstahl d a i) o

1
12 36 12 0,40 2200 4 900 26 30 1,8 2,0 8000
13 42 12 (0,45 2600 5700 30 80 2.0 24 10 000
14 36 1,4 (0,50 5100 6 700 &
15 36 1,6 0,70 4 000 8700 Gufsstahldraht
16 42 1.4 0,50 4 600 10 100 26 g0 1.8 2.0 24 000
17 36 1,8 0,85 5 000 11 000 30 8o 2.0 24 | 29000
18 42 1,8 1,00 5 800 12 2800 T —
19 36 2,0 1,19 6 200 13 600 Millin, Millim, Kilogr.
a1 42 2,0 1,25 7 200 15 2800
23 49 2,0 1,50 8 400 18 500
25 56 2.0 1,80 10 200 21 100
Millim, Millim. | Kilogr.

Entweder steht nun die Winde
auf den Gerlisten oder unten auf dem
Erdboden, wobei sie natiirlich sicher
befestigt sein mufs und das Seil oben
tiber eine Rolle gefiihrt wird.

Der Kasten zur Aufnahme der
Materialien hat gewohnlich einen In-
halt von 3/, ¢P™, so dafs er 200 Ziegel-
steine mit einem Gewicht von etwa
1000 % aufnehmen kann.

Die manchmal noch angewen-
deten hoélzernen Winden, in
derselben Weise, wie der in
Art. 256 erwahnte
Haspel gebaut, nur mit wag-
rechter lLage der Trommel,
haben ein so geringes Er-
gebnis und erfordern so viele

Bedienungsmannschaften,
dafs sie immer mehr aufser

(S. 238)

(ebrauch kommen.

Vielfach
Aufziehen der Mauermateria-
lien die Paternosterwerke
oder Elevatoren benutzt. Eine
einfache derartige Vorrich-
tung ist in Fig. 140%7) dar-
gestellt. Paternoster-

werden zum

Alle
werke bestehen in einer eigen-
artie geformten Kette ohne
Ende, die am Erdboden und

47, Mit Benutzung der von der Ma-

brik Gauhe, Gockel & Cie. (Rhein

Oberlahnstein a/Rh. freundlichst

schinenfa

& Lakn)

zur Verfligung gesteliten Klischees.

Fig. 139.
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oben auf dem Geriist iiber Trommeln geleitet ist, von denen eine zugleich mit
einer Windevorrichtung versehen ist, die durch Hand- oder Maschinenbetrieb,
wie in Fig. 140, in Bewegung gesetzt werden kann. Dieser Elevator dient
sowohl zum Heraufschaffen von Ziegeln, von denen je einer auf zwei mit einem
Kettenglied verbundene Stifte gelegt wird, wie auch von Mortel in eisernen
Kasten, welche mittels Haken an die Kettenglieder gehangen werden kdnnen.
Die Gliederung der Kette ist in Fig. 139*7) veranschaulicht. Im {ibrigen sei
auf den reichhaltigen Katalog der Fabrik Rhein & Lakn in Oberlahnstein ver-
wiesen.

Fig. 141 u 142%) zeigen ein Paternosterwerk gleichfalls fiir Ziegel, wie es
in Wien gebriuchlich ist. Die hierbei zur Anwendung kommenden Trommeln
sind sechsseitig’ mit etwa 800m™m Durchmesser. Auf der Flachschienenkette sind

Eimer befestigt, die aus diinnem Eisenblech angefertigt
Fig. 1428, gind und zur Aufnahme je eines Steines dienen. Zur
Bedienung sind 4 Arbeiter erforderlich, von denen
oben 2 mittels Kurbeln das Kettenprisma bewegen,
einer unten die Steine in die Kasten legt, der vierte
oben dieselben herausnimmt. Mit Erhéhung der Rii-

15t 4 stung miissen natiirlich Kettenglieder eingeschaltet

‘i: werden.

i. Noch einfacher sind die Aufzlige, bei welchen
Kasten oder Eimer nach Belieben an einer sich nach

Il oben bewegenden Kette oder einem Taue befestigt

[ werden konnen. Hiervon ist zunichst der Gerwien'sche
i ‘ Aufzug (Fig. 143__‘”J zu erwihnen, der besonders auch
in Amerika vielfach in Gebrauch ist. Die Arbeiter
[ hingen ihre gefiillten Gefifse mit Haken an die Quer-
stangen einer Leiter ohne Ende auf, wobei sie sich
eines am (efifse befestigten Stabes bedienen, der
auch zum Aufstellen oder als Stiitzpunkt beim Auf-
richten einer am Boden gefiillten Mulde benutzt wird.
Die Kasten fassen etwa 18 bis 20 Steine und die ent-
sprechende Menge Mortel. Zu einer Kette von 4( m
Linge, also einer Hubhdhe bis zu 20™, gehdren etwa 15 Kasten und 3 Wasser-
eimer, zur Bedienung 8 bis g Leute, einschl. der Zu- und Abtriger.

Bei der Hebemaschine »Giants, welche durch Fig. 144'%) erldutert ist, wird
statt der Leiterkette nur ein einfaches Tau benutzt. Die Eimer u. s. w. werden
mit der im einzelnen dargestellten Klaue (Fig. 145'%) an das Seil von 25 bis
30mm Stirke angehangen.

Die auch zum Aufziechen von Materialien benutzten Krane sollen erst
spater, bei den Vorrichtungen zum Versetzen der Werksteine, besprochen

werden.

Am hiufigsten finden bei grofseren Bauten die eigentlichen Materialauf-
ziige Anwendung, die mit der Hand, durch Dampf, durch Wasser oder durch
Elektrizitit betrieben werden.

Fiir jeden Aufzug bedarf man eines turmartigen Iolz- oder Eisengeriistes,
um darin die Materialien hochheben zu kénnen. Dasselbe ist im ersten Falle
aus Stielen, Holmen und Streben zusammengesetzt. Wird es von Anfang an

48) Faks.-Repr. nach: Baugwks.-Zig, 1838, 8, jo8; 1885, 5. 828,
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in voller Héhe errichtet, so hat man durch schriig nach dem Erdboden zu ge-
spannte und hier verankerte Drahtseile fiir die nétice Widerstandsfihigkeit
gegen den Angriff des Sturmes zu sorgen.

; Bei den Aufziigen mit Handbetrieb, wie ein solcher in Fig. 146 u. 147 dar- !

“mit gestellt ist, werden Steine und Mortel in Kasten gepackt und mittels der friiher

Handbetrieb,

¥

beschriebenen Wagen auf Schienengleisen zum Aufzug gefahren, dort durch
eine der Handwinden, die in Fig.134 u. 135 (S. 244) verdeutlicht waren, hochgehoben
und mit untergeschobenen Wagen nach der Verwendungsstelle gefahren. Um
die emporgezogenen Kasten auf die auf dem Geriist befindlichen Wagengestelle
setzen zu konnen, mufs in BelaghGhe des Geriistes das Gleis auf hélzernen, in
standhaften Scharnieren sich bewegenden Klappen befestigt sein. Sobald der
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Kasten etwas hoher als BelaghShe gezogen ist, werden die Gleisklappen ge-
schlossen, der Wagen unter den schwebenden Kasten gefahren und dieser
jetzt darauf herabgelassen und umgekehrt. Fig. 146 u. 147
fahren deutlich.

Bei Dampf-, Gas- oder elektrischem Betrieb bedarf es eines Motors, der
die Winde mittels eines Ledergurtes in Bewegung setzt. Zu diesem Zweck er-
hidlt dieselbe zwei Riemenscheiben, wie in

zeigen dieses Ver-

Fig. 150*% ersichtlich gemacht ist, von denen
die eine lose ist, um die Winde aufser Thiitig-
keit setzen zu koOnnen. Der Motor, eine
Dampf-, Gas- oder elektrische Maschine,
mufs derartig aufgestellt sein, dafs der die
Winde bedienende Arbeiter mit dem Ma-
schinisten sich auf irgend eine Weise, also
durch Ruf, durch ein verabredetes Glocken-
signal u.s.w. verstdndigen kann, Im iibrigen
ist der Betrieb derselbe wie vorher.

Anders ist die Sache bei den hydrau-
lischen Doppelaufziigen (Fig. 148 u, 149), Die-
selben bestehen aus zwei durch Ga/l’sche Ge-
lenkketten miteinander verbundenen Wasser-
kasten, die mit Plattform und Schienen-
gleisen versehen sind, um die mit dem Material beladenen Wagen hochheben
zu konnen. Kine selbstthitige Bremse hiilt die Forderlast fortwihrend fest und
gestattet erst nach Losung das Auf- und Niederfahren derselben. Oberhalb
dieser Bremse befindet sich ein Wasserbehilter, aus welchem zur Foérderung
der Last soviel Wasser in den leeren oberen Kasten eingelassen wird, bis das-
selbe imstande ist, den unten befindlichen leeren Kasten mit beladenem Wagen
hochzuziehen, Bei Ankunft
des gefiillten Kastens unten
am Erdboden offnet sich ein
Ventil und lafst das Wasser
durch die Sammelbecken in
einen daneben befindlichen
Wasserbehilter laufen, aus
welchem es unmittelbar wie-
der durch die doppeltwirkende
Californiapumpe (Fig. 151) nach
oben beférdert wird, um so
seinen Kreislauf fortzusetzen.
Die Grifse der beiden Was-
serbecken ist so bemessen,
dafs dieselben den 4 bis 3
fachen Inhalt eines Fdrderkastens aufnehmen konnen. Ein deutlich sichtbarer
Schwimmer zeigt den jedesmaligen Wasserstand im oberen Wasserbehilter
an. Um bei dauerndem Betrieb der Pumpe das Uberfliefsen zu verhindern,
befindet sich am Rande des oberen Behilters ein l:'}.n.:ri'luﬁﬂ'ohr, welches das
Wasser wieder in das Sammelbecken und von da in den unten befindlichen
Wasserbehilter leitet, so dafs bei kiirzerem Stillstande des A ufzuges die Pumpe

Fig, IST.
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nicht ausgertickt zu werden braucht. Der Inhalt eines Wasserkastens betrigt
ungefihr 1" so dafs jedesmal, einschl. Reibungsverlust, eine Nutzlast von
700 bis 800%¢ gehoben werden kann, gleich 200 bis 250 Ziegel. Die Grofse der
Plattform gestattet, dafs bequem zwei beladene Wagen hintereinander darauf
Platz finden, da, wie frither bemerkt, die Ladung jedes Wagens 100 bis 125 Steine

betrigt.

Fig. 152. Ein wesentlicher Vorteil dieser
@ Aufziige ist, dafs stets nur die wirk-
- liche Nutzlast zu heben ist, weil sich

, sowohl Forderkasten als auch Wagen
N beim Auf- und Niedergang die Wage

halten und daher nie ein gréfserer
Wasserverbrauch eintritt, als nur ge-

nau im Verhiltnis der jedesmaligen
Leistung., DBei sorgfiltis geregelter
An- und Abfahrt der vollen und leeren
Wagen beansprucht das Fillen des
Wasserkastens einschl. der Fahrt eine
Zeitdauner von etwa 2 Minuten. Fiir
starken Betrieb, also Verbrauch won

etwa 50 bis bo coo Steinen taglich, be-
darf man zweier Aufziige, um neben
den Steinen auch Moértel, Cement u. s, w.
aufziehen zu kénnen. FHierzu ist dann
eine doppeltwirkende Californiapumpe
mit einem Cylinderdurchmesser von
210 mm und 420 »m» Hub erforderlich,
welche zu gleicher Zeit auch das zum
Vermauern notige Wasser in das
obere Wasserbecken pumpt, von wel-
chem aus es mittels Rohrleitung mit
Verschlufshihnen in an beliebigen
Stellen des Baues befindliche Behilter
verteilt werden kann. DBei schwéche-

rem Betrieb, also nur einem Fahr-
stuhl, geniigt eine Pumpe von 157 ™™
Durchmesser und 314 »» Hub oder gar
nur 130 ®™@ Durchmesser und 260 m»
Hub. Bei den grofsen Pumpen ist die
Leistung 29! bei einem Doppelhub,
die Rohrweite 105 mm, bei der nichst-
grofsten 12! und T8mm, bei der klein-
sten 7,0! und 65 ™™,

Wo eine stadtische Wasserleitung zu Gebote steht, koénnen die hoch-
gehobenen Behilter auch von dieser gefiillt werden; doch ist vom ab-
fliefsenden Wasser nur wenig weiter brauchbar, nur etwa zum Kalkléschen und
zur Mbrtelbereitung, weshalb der Wasserverbrauch grofs und kostspielig wird.

Fig. 152 u. 153 sollen endlich die Ausfiihrung und Aufstellung eines eisernen

Fahrstuhles anschaulich machen. Die Stiander bestehen gewdhnlich aus starkem
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Winkel- oder [-Eisen, die Holme aus T-Eisen und die Diagonalen aus Flach-
eisen. Fin Teil dieser Eisenteile ist bereits in der Fabrik vernietet, wéhrend
im {ibrigen der Fahrturm auf der Baustelle mittels Schraubenbolzen zusammen-
4
L]

gesetzt und mit Drahtseilen gegen die Angriffe des Sturmes gesichert wird.
Das Geriist ist mit Fiihrungsschienen fiir den Férderkorb versehen. Der Betrieb
geschieht beim vorliegenden Beispiel durch einen stehenden Gas- oder Elektro-
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motor, welcher je nach dem zu hebenden (rewicht eine Starke wvon 2 bis
10 Pferdestirken hat und unten neben dem Aufzugsturm aufgestellt ist. Durch
Riemenbetrieb wird die am Geriist befestigte Aufzugsmaschine in Bewegung
gesetzt und der Forderkorb mit seiner Last gehoben. Das Ingangsetzen des
Aufzuges geschieht auch hier gewéhnlich von unten. Die Aufzugsmaschine und
der Gas- oder Elektromotor sind durch einen Bretterverschlag zu schiitzen, der
in Fig. 153 fortgelassen ist. Die Maschinenfabrik von Flo/r in Berlin, welcher
die Abbildungen dieses Forderturmes zu danken sind, verleiht dieselben auch
fiir Bauausfiihrungen.

Hauptsdchlich zum Versetzen von Werksteinen, saber auch zum HHerauf-
schaffen anderer Baumaterialien, gebraucht man die Schiebebiihnen oder Briicken-
laufkrane und gewdhnliche Krane. Die Schiebebiihnen waren bisher gewdhn-
lich mit Handbet
sie jedoch fiir elektrischen Betrieb eingerichtet, der sich vorziiglich bewédhrt hat.

Fig. 154 zeigt eine Schiebebiihne einfachster Art mit einer Tragfdhigkeit

b ausegestattet; beim Neubau des Domes in Berlin wurden
g

von etwa 5000k und einer Spannweite von Heo™ Die tragenden Balken sind
durch Zuganker versteift und ruhen mit den Querschwellen auf einem Réder-
werk, welches durch einen einfachen Hebelmechanismus von einem Arbeiter
fortbewegt werden kann. Auch die Winde mit doppeltem Vorgelege steht auf
Ridern, so dafs sie in entgegengesetzter Richtung wie die Schiebebiihne auf
einem Gleise fortgeschoben werden kann und die Last nach jeder Richtung hin
demnach fahrbar ist.

Die durch Fig. 155+ erlduterte Schiebebiihne enthilt eine Verbesserung da-
durch, dafs zwei der Laufrider auf einer gemeinschaftlichen Achse sitzen, welche
mittels Schnecke und Schneckenrad von einer stehenden, mit Handspindel ver-
sehenen Welle aus betrieben werden kann. Dies geschieht von den beiden, auf
dem Laufkran befindlichen Arbeitern, nachdem sie die Last gehoben und mittels
Sperrwerkes festgestellt haben. Bei grofsen Lasten sind zum Aufziehen 4 Ar-
beiter notwendig.

Fig. 15612).
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Bei Spannweiten von mehr als 10™ empfiehlt es sich, das Fahrgeriist aus
Eisen zu konstruieren. Fig.15642) zeigt eine solche Schiebebiithne der schon friiher
genannten Fabrik von Welff & Co. in Heilbronn. Das Gestell der Wagen ist
aus Schmiedeeisen hergestellt und ebenso das Geldnder der Galerie. Die
Krane haben eine beliebige Tragfihigkeit, wie auch die Spannweite jede ge-
wiinschte sein kann.

Die vom Eisenwerk vorm. Nagel & Kdmp in Hamburg - Uhlenhorst
fiir den Neubau des Domes in Berlin konstruierten elektrischen Laufkrane




haben sich, wie erwidhnt, vorziiglich bewihrt. Die grofste Hubhdhe betrug 60 m,
Ihre Einrichtung wird in der unten genannten Zeitschrift, unter Zugrundelegung
von Fig. 157 bis 159 folgendermafsen beschrieben t7),

»In ihrer AufSeren Erscheinung gleichen diese

slektrischen Laufbihnen den in Werkstitten ge-
briiuchlichen Laufkranen; in ihrer Betrichsweise unterscheiden sie

sich jedoch wesentlich von diesen,
Wihrend Werkstiit

sigen (Geschwindigleiten arbeiten, die allen vorkommenden Be-
diirfnissen gleichmifsig geniigen, miissen Baukrane einerseits rasch heben und fahren konnen, um grofse

rane mit sehr mj

Hubhihen bis zu 60m und Fassadenlingen bis zu 100m zu bewiiltigen; andererseits miissen aber die
subtilsten Bewegungen sanft und sicher ausgefiihrt werden kénnen, um beim Verse

ender Steine eine
Beschidigung der scharfen Kanten zu vermeiden, Zur Losung dieser zwei heterogenen Forderungen
gung g ; g £

Fig. 157 bis 15919),

wurde eine Kombination von mechanischem und elektrischem Geschwindigkeitswechsel zur An-

wendung gebracht,
TJed stet, der als Neben-
schlusmotor gewickelt ist, um einerseits das Durchgehen bei Leerlauf zu verhiiten und um anderer-

Laufbuhne ist mit einem Elcktromotor von 1o Pf

@

estirken ausger

die elektrische Bremswirkung fir das Senken schwerer Lasten auszunutzen. Vom Motor
werden mittels Wendegetrieben die drei Bewegungen lotrecht, wagrecht quer und wagrecht lings ab-
geleitet. Das Hubwerk betreibt eine Seiltrommel von betrichtlichen Abmessungen, welche das 120 m
lange Pflugstahlseil aufnimmt, In das Hubwerk ist eine Sicherheitsbremse eingeschaltet, die auto-
matisch die Last schwebend hilt, wenn wihrend des Hebens der Strom zufillig unterbrochen wird,
etwa durch Schmelzen einer Bleisicherung oder durch vorzeitiges Offnen eines Ausschalters,

Die Stromzufithrung wird mittels zweier blanker Kupferdriahte bewirkt, die auf armierten Por-

o]

zellani

atoren lings des Geriistes ausgespannt sind, und von welchen der Strom mittels Kontakt-

49} Deuntsche Bauz, 1896, S. 265,
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armen abgenommen wird, dhnlich wie bei elektrischen Strafsenbahnen. Zum Schutz gegen Blilbaull]i[gt
ist parallel zu den Kontaktleitungen ein weiterer Draht gespannt, der an die Erde angeschlossen ist.

Die Verteilung der vier elektrischen Laufbiihnen auf das Geriist ist folgende:

Alle an den Bau gelieferten Steine werden zunichst mit der sog. Verladebiihne von 800 Cent-
ner Tragkraft und 5,00 m Spannweite abgehoben und seitwirts verfahren bis zu einem Schienen-
gleise, welches in 5,00 m Héhe unterhalb des ganzen Geriistes herumliuft. Die durch Rollwagen auf
dem Gleise verteilten Steine werden an der dem Lustgarten zugewandten Hauptfassade von einer lings
dieser laufenden Biihne von 800 Centner Tragkraft und 10m Spannweite hochgenommen und versetat.
Sehr rationellerweise haben die Herren Held & Framke den Betrieb so gestaltet, dafs bei lebhaftem
Betricb behufs mdglichster Ausnutzung der elektrischen Biihne die Steine mit dieser gehoben und von
den auf gleichem Gleise laufenden Handbetriebsbiihnen versetzt werden, Die Bemessung der Trag-

kraft auf 3500 Centner wurde erfordert durch die schweren Siulenkapitelle; die Uberzahl der Steine
wiegt indessen nur zwischen 58 bis 150 Centner. Parallel mit dieser Biihne liuft eine dritte von
200 Centner Tragkraft und 7,00 m Spannweite. Die Abmessungen dieser letzten Biihne diirften fiir Bauten
mittlerer Grofse die geeignetsten sein, Die vierte Biithne von 300 Centner Tragkraft und 10,00 m Spann-
weite ist zum Bau der Kuppel bestimmt und liuft auf einem ringformigen Gleise von 12,00 m Innenradius
und 22,00 m Aufsenradius,

Die Geschwindigkeit bei Laufkranen mit elektrischem Betrieb ist ganz erheblich gréfser als bei
solchen mit Handbetrieb. Zwei Mann wiirden an den Kurbeln einen Stein von 300 Centner Gewicht
mit einer Geschwindigkeit von 2,5mm in der Sekunde heben. Bei einer Hubhihe von 60 m wire mit-

60 - 1000

hin eine Hubzeit von S 5ao — 0 Stunden erforderlich. Riistet man ecine elektrische Biihne mit

5
einem Motor von 1o Pferdestirken aus, so ist fiir 300 Centner eine Hubgeschwindigkeit von 25 mm in
der Sekunde erzielbar, entsprechend einer Hubzeit von j;_i])_l_%g{l = 40 Minuten fir 60m Hubhdhe,
Dementsprechend sind auch die Kosten, welche bei Handbetrieb mit der Hubhéhe erheblich zu-
nehmen, bei elektrischem Betrieb wesentlich billiger.«

Die Anschaffungskosten der Krane zum
Versetzen der Werksteine sind wesentlich
niedriger als diejenigen der Schiebebiihnen;
doch ist das Versetzen damit unbequemer
und umstédndlicher, so dafs sie bei uns nicht
zu hdufig Anwendung finden.

Zu den einfachsten Kranen gehért die
Hebeleiter, die besonders in Amerika, Eng-
land und Frankreich allgemein benutzt wird
und ebensogut mittels Hand- als mit Dampf-
kraft bedient werden kann. Die Verwen-
dungsart geht aus Fig. 160°) so klar hervor,
dafs sie keiner Erlduterung bedarf. Ein gro-
fser Ubelstand ist dabei die Notwendigkeit,
diesen Kran fortwahrend versetzen zu miissen.

Praktischer und verhéltnisméfsig billiger ist der sog. Lafettenkran, der in
Frankfurt a. M. bei grofseren Bauten hiufig Verwendung gefunden hat. Ein
solcher Kran bietet, wie bereits in Art, 225 (S, 220) erwidhnt wurde, den grofsen
Vorteil, dafs man fiir das Versetzen der Werksteine aufsen nur eine leichte
Riistung zum Aufenthalt fiir die Arbeiter bedarf, wihrend der Kran auf einer
innerhalb der Frontwand des Gebdudes befindlichen Riistung hinlduft, die von
Geschofs zu Geschofs gehoben werden kann. Der Kran ist, wie aus Fig. 161 bis 163 1)
hervorgeht, drehbar und fahrbar, so dafs er nicht nur das Heben des Materials
vor der Aufsenfront des Hauses, sondern auch den Transport lings der Front-
wand, sowie das Versetzen der Werkstiicke durch Drehung des Auslegers er-

Fig. 160%9),

#) Faks.-Kepr. nach! Deutsche Bauz, 1883, S. 413.
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moglicht. Die gewdhnliche Ausladung des Kranes, von der lotrechten Dreh-
achse an gemessen, betrigt 2,50™; doch kann dieselbe leicht, wie punktiert an-
gedeutet, durch eine Aufsattelung des Auslegers vergrofsert werden. Damit
der Kran nicht umkippt, mufs ein Gegengewicht angebracht sein, welches sich
nach dem Gewicht der zu hebenden Last und der Linge des Auslegers richtet.

Bei diesem Lafettenkran geschieht das Vorwirtshewegen und das Drehen
des Auslegers auf rein mechanischem Wege durch Stofsen mit der Hand.
Dagegen ist der in Fig. 16442 verdeutlichte Kran mit mechanischer Dreh- und
Fahrbewegung ausgestattet, was den Vorteil hat, dafs jede Erschiitterung des
Geriistes oder angehidngten Werkstiickes durch eine unvorsichtige Handhabung
verhiitet wird.,

Fig. 165*°) endlich zeigt einen einspurigen Laufkran der Firma Wolff & Co.
in Heilbronn. Am Gestell desselben ist ein Héingegeriist befestigt, welches zu-
gleich das Gegengewicht bildet und von welchem aus mittels Ketten ohne Ende,

Fig. 161 bis 163,

w600

die uiber grofse Triebrdder geleitet sind, die Fortbewegung des Kranes nebst
dem Hingegeriist bewirkt wird. Das Aufziehen der Last geschieht durch eine
Winde, welche gleichfalls auf dem Hingegeriist untergebracht ist.

Um an den kostspieligen (Geriisten zu sparen, sind hauptsdchlich in Ame-
rika Drehkrane mit bedeutenden Ausladungen konstruiert und so aufgestellt
worden, dafs sie die Laufkrane zu ersetzen imstande sind.

Ein sehr hiufig, sogar schon in Deutschland verwendeter Kran ist in Fig. 166
u. 167%1) veranschaulicht. Er besteht aus einer lotrechten, sich in einem Achs-
lager bewegenden Siule von 35 >< 35 Stiirke und im ganzen 1525™ Linge,
deren oberes Halslager sowohl mit denjenigen der iibrigen, iiber den Bau hin ver-
teilten Krane (Fig. 166) verbunden, als auch an nach allen Seiten der Umgebung
verteilten Erdankern befestigt ist. Der Ausleger von gleichfalls 15,25™ Linge
behalt dauernd seine Lage, das Krandreieck also seine Form, wihrend die Last
durch entsprechendes Anziehen von zwei Flaschenzugseilen mittels zweier am

8f) Faks,-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwissenschaften, a, a. 0., Taf, IIT w, 1V,

Handbuch der Architektur, 1. . 17
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Fufs der lotrechten Siule befestigten Winden nicht nur gesenkt und gehoben,
sondern auch in gewissem Grade der Siule gendhert und von ihr entfernt
werden kann. Selbstverstindlich kénnten die Winden auch ebenerdig auf-
gestellt und durch Dampfkraft betrieben werden., Mit einem solchen Krane
wird man demnach einen Umkreis von etwa 20™ bedienen kénnen. Nach
Vollendung eines Stockwerkes mufs das ganze Kransystem abgebrochen und auf
der erreichten Hohe wieder aufgestellt werden.

Fig, 16671),

Ein Ubelstand bei diesen Kranen ist, dafls es die Nachbarschaft des Bau-
platzes nur in seltenen Fillen gestatten wird, die notwendige Verankerung zu
befestigen; doch wurde ein derartiger Kran vor einigen Jahren zum Bau
einer Villa bei Frankfurt a. M. benutzt und von der Maschinenfabrik Gedr.
Wei/smiller ausgefiihrt.

Die Villa hatte einen fast quadratischen Grundrifs und sollte aufl eine

yereits durch Garten-
anlagen geschmiickten Platze erbaut werden, welche moglichst zu schonen waren. Als Verankerungs-
1%
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stellen der Siule dienten die Punkte 4, B und C, eine iiberwdlbte Grube, ein Magazingebiude und
das Fundament einer
Nachzi

gsthor erfafst und zur Verw

Gartenmauer (Fig, 16851), An allen drei Punkten waren Schraubenspannvorrich-

tungen i

n der Ankers ingebracht. Simitliche Baumaterialien konnten vom XKran schon

am Eing endungsstelle aufgezogen werden, Die Siule besteht aus Rund-

holz und sitzt mit einem Zapfen in einem Gufsschuh, der auf einem kleinen Geriist (Fig. 169 u. 17661)

Fig. 168,

Fig, 17061),

befestigt ist, Dasselbe stand zuerst

auf dem Kellergewdlbe, dann auf der Balkenlage des I. Ober-

geschosses. Insofern unterscheidet sich aber dieser Kran von dem vorher beschriebenen, als hier auch
der Aus

ger mittels eines Flaschenzuges nach oben und unten verstelll

ar ist, wodurch das System an
Beweglichkeit gewinnt. (Siehe im iibrigen noch die unten genannte Zeitschrift 82),

Auch beim Bau der Dreikénigskirche in Sachsenhausen bei Frankfurt a. M.
hat ein solcher Kran Verwendung gefunden.

Fig. 17188),

= e

st S

£l Die endlich in Fig. 171 u.172%8) ersichtlich gemachte Hebevorrichtung besteht
Einfache Maste . . 7 K 5 £ : = >
R In einem einzelnen Mast, welcher nach der unten genannten Quelle *4) »mit seinem
Versetzen der R
Werksteine, 82 Wachbl. £ "

83) |y
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unteren, rund bearbeiteten Ende auf einer kréftigen Bohle aufsteht, in die er
mit einigem Spielraum eingelassen ist, so dafs er nach allen Seiten hin um ein
gewisses Mafs geneigt werden kann, ohne von seiner Standfliche abzugleiten.
Unter die Lagerbohle werden 2 hélzerne Walzen gesteckt, so dafs eine lang-
same seitliche Verschiebung durch Anheben der Bohle mittels der Brechstange
mdéglich wird. Das obere Ende des Mastes wird durch 4 unter rechtem Winkel
abgehende Kopftaue an den Dichern oder Winden der Nachbarhduser be-
festigt. Die Kopftaue gehen durch 2 Flaschenziige am oberen Mastende und
werden unten um 4 Knebel geschlungen, so dafs das Anziehen und Nachlassen
der Kopftaue, sobald der Mast seine Stellung &ndern soll, bequem von unten
erfolgen kann. Man richtet die Masten in Entfernungen von etwa 1,00m von
der Aufsenflucht der Umfassungswand auf und giebt ihnen eine geringe Nei-
gung nach dem Gebdude zu. Am unteren Ende ist eine einfache Bauwinde an-
gebracht, von deren Trommel das Hubseil durch

Mg einen starken, am Kopf des Mastes befestigten

- e Flaschenzug lduft. Das einzelne Werkstiick wird,

o : sobald der Mast in die entsprechende Stellung
. : geriickt ist, zunidchst senkrecht aufsen vor der
il B Umfassungswand emporgezogen; dann wird die
Winde gebremst, das Kopftau 4 (Fig. 171) nach-
gelassen, und dadurch der Stein eingeschwenkt,
bis er genau iiber seinem Auflager schwebt.
Fig. 172 veranschaulicht den Grundrifs eines
Eckhauses, dessen Werksteinverblendung mittels
4 Versetzmasten der beschriebenen Art ausge-
fithrt wurde.«

Beim Bau des Cowrthowuse in Chicago®?)
wurde ein solcher Versetzungsmast von 43 ™ Hohe
benutzt, der aus 3 Masten von 40 e» Durchmesser,
==t die an den Verbindungsstellen tberblattet und
s durch eiserne Reifen wverbunden wurden, her-
gestellt war. Gegen Durchbiegung erhielt er eine Armierung durch 4 eiserne
Spannstangen von 30 ™ starkem Rundeisen. Das Versetzen des Mastes parallel
zur Umfassungsmauer des Gebiudes wurde auf kiinstlicher Rollbahn durch ein
Seil, das zu einer Dampfmaschine fiithrte, bewirkt; dasselbe geschah in Ab-
stinden von etwa 2,00™. Zum Heben der Werkstiicke mittels der Flaschenzlige
und Winde diente dieselbe Dampfmaschine. Es wurden damit Lasten bis zu
5000k gehohen.

Andere amerikanische Versetzkrane, auch aus Holz hergestellt, haben Ahn-
lichkeit mit unseren Giefsereikranen (Fig. 173%%). Das Anziehen des einen Seiles
bringt die Last zum Steigen, und das Nachlassen des gleichen Seiles dieselbe
zum Sinken, wahrend das Anziehen und Nachlassen des anderen Seiles die
wagrechte Verschiebung der Last zur Folge hat.

58) Siche: Deutsche Bauz. 1881, S. 255

# Faks.-Repr. nach: Deutsches Bauhandbuch, a. a. O., 5. 642,
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In der Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
des Jahres 1900 sind folgende Abinderungen der »Grundsit:

fir das Verfahren bei Wettbewerbene
(siehe Art. 19, S. 14 des vorliegenden Bandes) angenommen worden:

§ 3 lautet jetat:

Die Anzahl der Preisrichter mufs eine ungerade sein.
sachverstiindigen bestehen, fiir welche mindes
machen sind.

§ 7 erhilt fc

In allen Pre

Unter ihnen soll die Mehrzalhl ans Bau-
zur Hillfte Ersatz

niinner im wvoraus namhaft zu

genden Nachsatz:

sausschreibungen ist der Ankauf nichtprimiierter, aber vom Pre richte zum An-
kauf empfohlener Entwiirfe nur dann in Aussicht zu stellen, wenn dic notigen Geldmiltel dazu bereit
gestellt sind.
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DER STADTISCHE TIEFBAU. |

Herausgegeben von Geh. Baurat Prof. Dr Ed. Schmitt in Darmstadt, ?
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Das II. (Schlufs-}) Heft dieses Bandes wird enthalten: Beschreibung der Teile eines Elektricititswerkes
(Krafterzengungsstation ; elektrische Maschinen; Accumulatoren; Transformatoren; Schaltapparate ;
unterirdische Leitungen; oberirdische Leitungen; elektrische Zihler; Erlduterungen iiber Wahl der Grund-
stiicke: Anleitung iiber geeignete Disposition der Gebiude mit Zeichnungen; Beschreibung ausgefiihrter

Elektricititswerke). — Aufstellung der Materiallisten, — Herstellung der Kostenanschlige mit Angabe
von Durchschnittspreisen. — Berechnung der Betriebskosten. — Aufstellung von Offertbedingungen fir
Lieferungen, — Konzessionsvertrige. — Tarife.

Arnold Bergstriasser Verlagsbuchhandlung (A. Krdner) in Stuttgart.




|
3

o e p———

SRS S AU

R i M 0 B

-

— T P




e it 3 (e




L % O I A Kl AT NN DRIt ., i P, W75 1511

R (N IR VUL




GHP: ©3 M18958

T Ty







	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Vorsatz
	[Seite]
	[Seite]

	Reihentitel
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Inhalts-Verzeichnis.
	[Seite]
	Seite V

	Sechste Abteilung. Die Bauführung.
	[Seite]
	[Seite]
	Einleitung
	[Seite]

	1. Abschnitt: Vorarbeiten.
	1. Kap. Vorarbeiten im besonderen.
	[Seite]
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13

	2. Kap. Architektonische Wettbewerbe.
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	3. Kap. Architektenhonorare.
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21


	2. Abschnitt. Anfertigung des Entwurfes und des Erläuterungsberichtes.
	1. Kap. Entwurf.
	[Seite]
	Erdgeschoss eines Schleusenmeisterhauses. ( Grundriss.)
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 23
	Seite 24

	2. Kap. Erläuterungsbericht.
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26


	3. Abschnitt. Aufstellung des Kostenanschlages.
	1. Kap. Allgemeines.
	[Seite]
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31

	2. Kap. Massen und Materialberechnung.
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42

	3. Kap. Kostenberechnung.
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52


	4. Abschnitt. Verdingung der Bauarbeiten.
	1. Kap. Verdingungsverfahren.
	[Seite]
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	2. Kap. Allgemeine Vorschriften.
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63

	3. Kap. Verträge.
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68

	4. Kap. Allgemeine Vertragsbestimmungen.
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83

	5. Kap. Besondere Vertragsbedingungen.
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89

	6. Kap. Besondere technische Vorschriften.
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161


	5. Abschnitt. Leitung und Überwachung des Baues.
	1. Kap. Arbeiten im Baubureau, Verkehr mit Behörden und Handwerkern u.s.w.
	[Seite]
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189

	2. Kap. Beaufsichtigung der Bauausführung.
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209


	6. Abschnitt. Rüstungen und maschinelle Anlagen zur Beförderung der Baumaterialien auf dem Bauplatze.
	1. Kap. Baugerüste.
	[Seite]
	Seite 211
	Seite 212
	a) Stangengerüste.
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216

	b) Mastengerüste.
	Seite 216
	Mastengerüst.
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 217
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 220

	c) Verbundene Gerüste aus Kanthölzern.
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Gerüst zu Ausbesserung des Turmes der Kirche de la Trinité zu Paris.
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 223
	[Seite]
	Seite 225
	Seite 226

	d) Leitergerüste.
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228

	e) Fliegende Gerüste.
	Seite 228
	Seite 229

	f) Hängegerüste.
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231

	g) Bockgerüste.
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233


	2. Kap. Hilfsmittel zur Beförderung von Baumaterialien in wagrechter Richtung.
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	[Seite]
	Seite 238
	Seite 239

	3. Kap. Hilfsmittel zur Beförderung von Baumaterialien in lotrechter Richtung.
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	[Seite]
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	[Seite]
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	[Seite]
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Litteratur. Bücher über "Bauführung" und "Baukostenberechnung".
	Seite 262
	Seite 263



	Berichtigung.
	Seite 263


	Verlagswerbung.
	[Seite]

	Vorsatz
	[Seite]
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Rücken
	[Seite]


